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x 193/87.061 n Radio und Fernsehen. Bundesgesetz 

Botschaft und Gesetzesentwurf vom 28. September 1987 
(BBI III, 689) zum Bundesgesetz über Radio und fern
sehen. 

N Uchten!zagen, 1:3orel, Ci11cer_a, Columberg, Coucbepin, Cou
tau, Diener, F1scher-Hagglmgen, Frey Oaude, Grassi, He
berlein, Hubacher, Keller, Leuenberger-Solothum, Maitre, 
Mühlemann, Nebiker, Sager, Salvioni. Stamm, Stappung, 
Wiederkehr, Wyss Paul (23) 

S Cavelty, Danioth, Gadient, Hunziker, Jaggi, Jagmetti, Kün
dig, Lauber, Masoni, Meier Josi, Piller, Reymond, Rhyner 

(13) 

Motion der Kommission des Nationalrates, vom 10. April 1989 

Zentrale Phono- und Videothek 
Aufgrund des Radio- und Fernsehgesetzes, Art. 65, kann der 
Bundesrat vorschreiben, dass Aufzeichnungen wertvoller Sen
dungen einer nationalen Institution unentgeltlich zur Aufue
wahrung überlassen werden müssen. Angesichts der zunehmen
den Bedeutuni von kulturellen und politischen Eigenproduk
tionen im Radto- und Fernsehbereich, bildet die Sicherstellung 
diese_r Ton- und Bilddokumente ein~ wichtige Aufgabe. Es geht 
dabet vor allem um Eigenproduktionen von nationaler und 
sprachregionaler Bedeutung, die zentral archiviert und der Öf
fentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen. 
Die Archivierung bedeutsamer Dokumente mit lokaler und 
regionaler Auswirkung gehört in den kommunalen und kanto
nalen Aufgabenbereich. Angesichts der nationalen Aufgabe, 
schweizerisches Kulturgut sicherzustellen, wird der Bundesrat 
beauftragt, Lösungen im Rahmen bestehender oder neuer In
stitute für eine zentrale Phono- und Videothek zu suchen. 

Postulat der Kommissionen des Nationalrates, vom 10. April 
1989 

Berufsgeheimnis der Medienschaffenden 
Der Bundesrat wird eingeladen, einen Entwurf zur Revision des 
Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzbuches sowie der 
einschlägigen Bestimmungen über das Prozess- und Verwal
tungsverfahren ausarbeiten zu lassen in dem Sinne, dass eine 
F?rm V?n Beruf~geh~imnis der Mediensc~affenden begründet 
wtrd. Die Zeugmspfhcht soll bestehen bleiben, wenn es um die 
Aufklärung schwerer Straftaten geht oder wenn die Auskunft 
durch ein Delikt dem Journalisten zugekommen ist. Diese Vor
lage soll den Eidg. Räten vor der Revision des allgemeinen Teils 
des StGB unterbreitet werden. 

1989 S. Oktober. Beschluss des Nationalrates abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. - Das Postulat der Kommission wird 
angenommen. Die Motion der Kommission wird angenommen. 
- Geht an den Ständerat. 
1990 19. September. Beschluss des Ständerates abweichend 
vom Beschluss des Nationalrates. - Die Motion des National
rates wird in Form eines Postulates beider Räte überwiesen. 
1991 7. März. Beschluss des Nationalrates abweichend vom 
Beschluss des Ständerates. 
1991 6. Juni. Beschluss des Ständerates abweichend vom Be
schluss des Nationalrates. 
1991 17. Juni. Beschluss des Nationalrates abweichend vom 
Beschluss des Ständerates. 
1991 17. Juni. Beschluss des Ständerates abweichend vom Be
schl_uss des Nationalrates. Der Beschluss ist endgültig gemäss 
Artikel 17 des Geschäftsverkehrsgesetzes. 
1991 19. Juni. Beschluss des Nationalrates: Zustimmung. 
l~l. 21. Juni. Beschluss des Nationalrates: Das Bundesgesetz 
Wird tn der Schlussabstimmung angenommen. 
l~l .21. Juni. Beschluss des Ständerates: Das Bundesgesetz 
wird tn der Schlussabstimmung angenommen. 

Bundesblatt II, 1505; Ablauf der Rcferendumsfrist: 30. Septem
ber 1991 
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Message et projet de loi du 28 septembre 1987 (FF Ill, 
661) concemant la radio et la television. 
N Uchtenhagen, Bore!, Cincera, Columberg, Couchepin,. Cou

tau, Diener, Fischer-Hägglingen, Frey Claude, Grasst, ~e
berlein, Hubacher. Keller, Leuenberf!,er-Soleure, Maitre, 
Mühlemann, Nebiker, Sager, Salviom, Stamm, Stappu!'&, 
Wiederkehr, Wyss Paul (23) 

E Cavelty, Danioth, Gadient, Hunzike_r, Jaggi, Jagmetti, Kün
dig Lauber Masom, Meier Jos1, Piller, Reyrnond, Rhyner 

' ' . (13) 

Postulat de la commission du Conseil national, du 10 avril 1989 

Secret professionnel des joumalistes 
Le Conseil federal est invite a elaborer un projet tendant a la 
revision du code penal suisse et d~ c~d~ penal mili~~re ai!)Si 
que des dispositions de procedure 1ud1c1a1re et admm1strat1ve 
correspondantes dans le but d'etablir une forme de secret pro
fessionnel des journalistes. L'obligation de temoigner sera 
maintenue s'il s'agit d' elucider des infractions penales graves ou 
si le rensei~ement transmis au joumaliste a ete obtenu de 
maniere dehctueuse. Ce projet sera soumis aux Ch~mbres avant 
la revision de la partie generale du code penal suisse. 

Motion de la commission du Conseil national, du 10 avril 1989 

Phonotheque et videotheque centrales 
Selon l'article 65 du projet de loi sur la radio et \a television, le 
Conseil federal peut prescrire que les enregis,trements ~·e~is
s10ns de valeur seront remis gratuitement a une mst1tutton 
~ationale d'archivage. Vu l'importance croissante d~ produc
hons culturelles et politiques propres dans le domame de la 
:<1dio et de la television, la conservation de ces supJX?rtS son et 
1mage represente une täche importante. II s'agit prmc1palem~nt 
de productions propres d'importance nationale ou de la 1:e~1on 
l_inguistique qui doivent etre archivees de maniere centrahsee et 
etre rendues accessibles au public. 
L'archivage d'emissions de portee locale ou regionale appar
tient au domaine de competence des communes et des cantons. 
Eu egard a Ia täche de maintenir \e patrimoine culturel suisse, le 
Conseil federal est charge de chercher des solutions, dans le 
cadrc d'institutions existantes ou a creer, pour une phono
theque et videotheque centrales. 

1989 5 octobre. Decision du Conseil national modifiant le pro
/Cl du Conseil federal; le postulat de la commission est adopte; 
1a Dlotion de la commission est adoptee. - Va au Conseil des 
Etats. 

1990 19 septembre. Decision du Conseil des Etats avec des 
divergences; la motion du Conseil national est adoptee sous Ia 
forme de postulat des deux conseils. 
1991 7 mars. Decision du Conseil national avec des diver
gences. 
1991 6 juin. Decision du Conseil des Etats avec des diver
gences. 
1991 17 juin. Decision du Conseil national avec des diver
gences. 
1991 17 juin. Decision du Conseil des Etats avec des diver
gences. La decision est definitive selon l'article 17 de la loi sur 
les rapports entre les conseils. 
1991 19 juin. Decision du Conseil national: Adhesion. 
1991 21 juin. Decision du Conseil national: La loi est adoptee 
en votation finale. 
1991 21 juin. Decision du Conseil des Etats: La loi est adoptee 
en votation finale. 

Feuille federale II, 1462; delai d'opposition: 30 septembre 1991 
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Vorsitz - Presidence: Herr lten 

87.061 

Radio und Fernsehen. Bundesgesetz 
Radio et television. Loi 

Botschaft und Gesetzentwurf vom 28. September 1989 (881 III. 689) 
Message et projet de loi du 28 septembre 1989 (FF III, 661) 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Antrag Züger 
Eintreten und Rückweisung an die Kommission 

Proposftion de 1a commission 
Entrer en matiere 

Proposftion Züger 
Entrer en matiere et renvoi a la commission 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Ihre Kommission ha1 
sich in 16 Sitzungen mit dem neuen Radio- und Fernsehge
setz auseinandergesetzt. In zwei Lesungen wurden über 200 
Aenderungsanträge diskutiert. Drei Problemkreise - der soge
nannte Schicksalsartikel 31, die Finanzkontrolle sowie die Un
abhängige Beschwerdeinstanz - wurden zudem von reprä
sentativ zusammengesetzten Subkommissionen behandelt 
Die Kommission präsentiert Ihnen heute eine weitgehend ein
vernehmliche und damit vielleicht auch konsensfähige Lö
sung. Zwar bestehen in einigen Punkten noch Meinungsver
schiedenheiten, bei denen das Plenum entscheiden muss, 
aber bei genauerem Hinsehen handelt es sich dabei nicht um 
Differenzen, von denen das Schicksal dieses Gesetzes ab
hängen sollte. 
Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass in einer so kontrover
sen Materie, wie es das Radio- und Fernsehgesetz ist, in der 
Kommissionsarbeit weitgehend einvernehmliche Lösungen 
erarbeitet werden konnten. Zu einem grossen Teil ist dies si
cher auf die intensive, sich eingehend mit der Materie ausein
andersetzende Kommissionsarbeit und auf das dabei herr
schende gute Klima zurückzuführen. Ich möchte meinen Kol
leginnen und Kollegen in der Kommission, aber auch dem 
Bundesrat und seinen Mitarbeitern für die erfreuliche Zusam
menarbeit ganz herzlich danken. 
Schon die ausgedehnten dreitägigen Hearings mit Fachleu
ten und interessierten Kreisen haben viel zur Versachlichung 
der Kommissionsarbeit beigetragen. Die zum Teil sehr unter
schiedlichen Positionen, die dort vertreten wurden, relativier
ten sich gegenseitig. Vor allem aber mussten wir schon bald 
feststellen, dass der Spielraum für bessere Lösungen als jene, 
die der Bundesrat vorgeschlagen hatte, kaum vorhanden oder 
zumindest sehr klein war. Vieles ist schon durch den Verfas
sungsartikel abgesteckt. In vielen Gebieten sind die Entschei
dungen teils durch die technischen Gegebenheiten - wie zum 
Beispiel Knappheit der Frequenzen und die rasante technolo
gische Entwicklung auf dem Gebiet der Kommunikation -, 
teils durch die Vorwegnahme von gesetzgeberischen Ent-

scheiden, AVO, Satellitenfernsehbeschluss, vorgegeben. Ins
besondere mussten wir aber zur Kenntnis nehmen, dass die 
Enge des schweizerischen Marktes, zusätzlich eingeschränkt 
durch die Vielsprachigkeit, angesichts der hohen Produktions
kosten von Fernsehprogrammen ein freies Spiel der Markt
kräfte in diesem Bereich wohl gar nicht zulässt. 
Selbst in der Grossagglomeration Zürich scheint ein eigen
ständiges privates Fernsehen offenbar nicht ohne weiteres fi
nanzierbar zu sein. Es müssen folglich Zusammenarbeitslö
sungen, nicht zuletzt auch mit der SAG, gesucht werden. 
Das zu beratende Radio- und Fernsehgesetz steht in einem 
vielfältigen Spannungsfeld. Radio- und Fernsehbenützer ha
ben unterschiedliche, oft nicht zu vereinbarende Erwartungen 
hinsichtlich der Programme und Programminhalte. Wieviel 
Sport gesendet, was als gute Unterhaltung betrachtet wird, 
darüber dürfte genau so wenig Einigkeit bestehen wie über 
Wünschbarkeit und Inhalte der sogenannten Programmes de 
reflexion. Dazu kommt, dass unser verhältnisrnässig kleines 
Land sich durch seine sprachliche und kulturelle Vielfalt aus
zeichnet. Wenn dieser Vielfalt Rechnung getragen werden 
soll, so bedingt dies, dass die Programme in allen Landes
sprachen gesendet werden und dass auch in abgelegenen 
Regionen mit einer verhältnismässig kleinen Bevölkerung 
eine Art Grundversorgung mit nationalen Programmen garan
tiert werden kann. 
Die Erreichung dieses Zieles ist nur über einen Leistungsauf
trag an einen nationalen Veranstalter möglich. Dieser Lei
stungsauftrag geht bei uns an die SAG. Als nationale Institu
tion, die ihre Aufgabe im öffentlichen Interesse wahrnimmt, ist 
sie verpflichtet, Radioprogramme in allen vier Landesspra
chen sowie Fernsehprogramme in den drei Amtssprachen 
herzustellen und dabei auch die vierte Landessprache ange
messen zu berücksichtigen. Sie hat auf die Bedürfnisse und 
Besonderheiten des jeweiligen Kulturraums einzugehen und 
im Sinne einer nationalen Klammer die Einheit und Zusam
mengehörigkeit der Bevölkerung zu stärken. 
Damit sie diese Aufgabe erfüllen kann, darf sie nicht von Ein
schaltquoten abhängig sein, welche Sendungen für Minoritä
ten weitgehend ausschliessen. Die Programme der SRG sind 
- im Vergleich zu ausländischen Sendungen - fast alles Sen
dungen für Minoritäten. Als Gegenleistung für ihren Leistungs
auftrag ist die SAG als einzige Radio- und Fernsehproduzentin 
berechtigt, Gebühren zu erheben. Die Gebühreneinnahmen 
decken zirka 69 Prozent des Finanzbedarfes der SAG. Die 
Fernsehwerbung deckt 29 Prozent. 
Die Programmproduktion in der Westschweiz - und vor allem 
im Tessin - wird über den SAG-internen Finanzausgleich si
chergestellt. Zusätzlich wird das Radio durch das Fernsehen 
finanziert. 
Trotz den durch die Vielsprachigkeit der Schweiz bedingten 
Mehrkosten produziert die SRG sowohl Radio- und Fernseh
programme vergleichsweise kostengünstig. Vergleichen Sie 
dazu bitte die Tabelle auf Seite 7 Ihrer Botschaft. 
So wichtig ein nationaler Veranstalter für unser Land und die 
Bewahrung seiner Identität auch ist, er lässt sich nicht unter 
Heimatschutz stellen. Frequenzen machen nicht an unserer 
Grenze halt. Die rasante technologische Entwicklung auf dem 
Gebiete der Kommunikation hat zu einer Oeffnung und Inter
nationalisierung der Kommunikationsmärkte geführt. Die SAG 
ist dabei einer besonders harten Konkurrenz durch ausländi· 
sehe Sender ausgesetzt. In kaum einem Land, ausser viel
leicht Belgien, ist die Verkabelung so fortgeschritten wie in der 
Schweiz, in der es über 75 Prozent oder 1,2 Millionen verka
belte Haushalte gibt, welche Programmangebote von bis zu 
über 20 Senderstationen empfangen können. 
Traditionell sind dies die über Richtstrahl terrestrisch einge
spiesenen Programme der Nachbarstaaten. Immer mehr je
doch kommmen auch über Satelliten verbreitete Stationen wie 
RAi Uno, Sky Channel, Super Channel, SAT1, 3Sat und TV5 
dazu. 
Die Verbindung von Kabel und Satellit dürfte uns in naher Zu
kunft noch ein wesentlich erweitertes Angebot bringen. Nimmt 
man das Potential der Spartenprogramme dazu, gibt sich das 
Bild eines ausgesprochenen Wachstumsmarktes. 
Es sind Programme entstanden, die sich über die einzelnen 
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Landesgrenzen gesamteuropäisch an bestimmte Sprach
gemeinschaften richten und von ihrem Inhalt her dementspre
chend international angelegt sind. 
Von ebenso grosser Bedeutung ist, dass immer mehr auch pri
vate Programmanbieter in Konkurrenz zu den traditionellen öf
fentlich-rechtlichen Anstalten getreten sind und uns teilweise 
mit neuen, bisher unbekannten Sendekonzepten und - wie 
Sie wissen - auch Sendeinhalten konfrontieren. 
Es ist daher nicht verwunderlich, dass der Ruf nach einer Libe
ralisierung des Medienwesens. die auch privaten Anbietern 
ein Recht gibt, Programme zu senden, auch bei uns ertönte. 
Zum Teil ist diese Liberalisierung allerdings bereits Tatsache. 
Schon 1982 wurden mit der RVO private Radios ermöglicht. 
Und mit dem vorgezogenen Satellitenbeschluss wurden der 
Grundsatz des freien Flusses der Information über die Grenze 
und die Möglichkeit der Schweiz, über Satelliten zu senden, 
ins Recht gefasst. Gestützt auf den Satellitenbeschluss ging 
im November vergangenen Jahres der European Business 
Channel mit den europäischen Geschäftsleuten als Zielpubli
kum auf Sendung. zusammen mit der Beteiligung der SAG an 
3Sat und TVS kann bereits von einer gewissen Medienpräsenz 
der Schweiz auf dem europäischen Markt gesprochen wer
den. 
Die Internationalisierung von Radio und Fernsehen ist eine 
Realität, an der wir nicht vorbeikommen. Dass der freie Medi
enmarkt nicht nur positive Aspekte bietet, kann indessen auch 
nicht übersehen werden. Mehr Programme bedeutet - das 
kann heute schon festgestellt werden - nicht automatisch Pro
grammvielfalt Verschärfte Konkurrenzsituation unter den ver
schiedenen Programmanbietern kann auch eine übermäs
sige Kommerzialisierung zur Folge haben. Finanzierung über 
Werbung ist auf hohe Einschaltquoten angewiesen, was zu ei
ner Verflachung der Programme führen kann. Anlass zur 
Sorge gibt ausserdem die heute europaweit festgestellte Bil
dung von multimedialen Grosskonzernen und Oligopolen. die 
- so warnen einige - die Medienmacht in wenigen Händen 
konzentrieren. 
Angesichts all dieser Entwicklungen im Bereich der elektroni
schen Medien stellt sich die Frage, ob und wie es einem klei
nen Land wie der Schweiz gelingen wird, seine eigene kultu
relle Identität zu wahren und seine eigene Stimme im interna
tionalen Medienkonzert ertönen zu lassen. 
Wie Sie wissen. schlägt der Bundesrat zur Bewältigung der ge
schilderten Umwälzungen und der damit verbundenen Pro
bleme das sogenannte Dreiebenenmodell vor. Auf nationaler 
bzw. sprachregionaler Ebene soll ein starker nationaler Veran
stalter, die SRG, dafür sorgen, dass die von der Verfassung 
vorgesehenen regional- und.kulturpolitischen Vorgaben erfüllt 
werden und eine angemessene Grundversorgung mit Integra
tionsfunktion gewährleistet wird. Auf lokal/regionaler und in
ternationaler Ebene soll die Konkurrenz spielen, sollen also 
auch SAG-unabhängige Veranstalter zum Zuge kommen. 
Man geht davon aus, dass offene Märkte hier die vielfältigste 
Versorgung bringen und die unterschiedlichen Bedürfnisse 
am besten abdecken. 
Die nationalrätliche Kommission übernimmt grundsätzlich 
das Ebenenmodelt. Beim konfliktträchtigen Artikel 31, wo das 
Ebenenmodell durchbrochen wird, indem unter bestimmten 
Bedingungen auch andere Veranstalter eine Konzession für 
nationale und sprachregionale Programme erhalten können, 
wählte die Kommission eine inhaltlich und formal vom Bun
desrat etwas abweichende Lösung, der der Bundesrat aller
dings zugestimmt hat. Angesichts der zurzeit noch bestehen
den vielen Unsicherheiten, ob und wie privates Fernsehen rea
lisiert werden kann und wie eine allenfalls mögliche Verbund
lösung zwischen privaten Fernsehmachern einerseits und der 
SAG andererseits aussehen könnte, wird bewusst auf kon
krete Vorschriften über Art und Umfang einer solchen Zusam
menarbeit verzichtet. Die Einzelheiten sollen vielmehr in Ver
trägen geregelt werden, die vom Bundesrat genehmigt wer
den. Voraussetzung für die Zulassung eines anderen sprach
regionalen oder nationalen Veranstalters ist, dass die SRG 
und die lokalen und regionalen Veranstalter in der Erbringung 
ihrer konzessionsgemässen Leistungen nicht wesentlich be
einträchtigt werden. Mit zusätzlichen Werbebeschränkungen 

hat ein allfälliger SAG-unabhängiger Veranstalter, der ohne 
Empfangsgebühren und Subventionen auskommen muss 
nach der Kommissionsvorlage nicht mehr zu rechnen. Die ein'. 
zige Differenz betrifft Absatz 5 von Artikel 31. Die Mehrheit will 
die Kompetenz zur Konzessionserteilung dem Bundesrat 
übertragen, eine grosse Minderheit hält an der Genehmi
gungskompetenz der Bundesversammlung fest. 
Selbstverständlich werden wir in der Detailberatung noch ein
gehend auf die von der Kommission vorgeschlagene Ver
tragslösung eingehen. Das gleiche gilt für die zum Teil leicht 
geänderten Bestimmungen hinsichtlich der Finanzhilfen, des 
Gebührensplittings und der zur Diskussion stehenden Varian
ten bei Artikel 17, der die Werbung regelt. Hier dürfte weniger 
die Frage der Werbeverbote kontrovers sein - Werbung für Ta
bak, Alkohol und Heilmittel wird meines Wissens von allen 
Kommissionsmitgliedern abgelehnt-; die Differenzen sind 
mehr formaler als inhaltlicher Art. Kontrovers ist die Frage der 
Regelung der Werbezeit und der Programmunterbrechungen. 
Eine auf den ersten Blick gewichtige grundsätzliche Differenz 
ergibt sich noch bei Artikel 28, wobei ein genauer Vergleich 
der Texte der Mehrheit und der Minderheit die Differenz auch 
wieder nicht so fundamental erscheinen lässt Wie an andern 
Stellen handelt es sich hier weniger um einen parteipolitischen 
Dissens als um eine unterschiedliche Gewichtung sprach
und regionalpolitischer Gesichtspunkte. Für die Unabhängige 
Beschwerdeinstanz schlägt Ihnen die Kommission ein ab
geändertes Verfahren vor. Damit soll einerseits der Zugang 
der Zuhörer und Zuschauer zur Unabhängigen Beschwer
deinstanz, der sogenannten Ubi, erleichtert werden; anderer
seits soll aber die Beschwerdeinstanz hinsichtlich all jener Be
schwerden entlastet werden, für die sie gar nicht zuständig ist, 
weil sie nicht Konzessionsverletzungen, sondern Zivil- und 
Strafrechtstatbestände betreffen, für die andere Mittel zur Ver
fügung stehen. 
Noch ein kurzes Wort zur Europakonvention über das grenz
überschreitende Fernsehen, die vom Bundesrat bereits unter
zeichnet worden ist und demnächst dem Parlament zur Ratifi
zierung vorgelegt wird. Um die festzustellenden Tendenzen zu 
einer wachsenden Kommerzialisierung einzudämmen und 
die Interessen der kleinen Fernsehveranstalter zu wahren, legt 
das Uebereinkommen einen minimalen Standard für.Fernseh
programme fest. der eingehalten werden muss. um in den Ge
nuss einer freien Verbreitung und Weiterverbreitung auf dem 
Gebiet der Vertragsparteien zu gelangen. Die innerstaatliche 
Regelungskompetenz wird durch die Konvention insofern tan
giert, als weiterhin strengere und ausführlichere Bestimmun
gen erlassen werden können, der minimale Standard aber 
nicht unterschritten werden darf. Die Kommission hat bei ihren 
Arbeiten im übrigen auch immer wieder auf das im Entwurf vor
liegende Uebereinkommen der Europakonvention Rücksicht 
genommen. 
Ich komme zum Schluss. Den modernen Massenkommunika
tionsmitteln kommt - das wissen wir - eine ausserordentliche 
gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung 
zu. Während der Kommissionsarbeit kam es denn auch immer 
wieder zu grundsätzlichen, fast philosophischen Auseinan
dersetzungen. Sie sind nicht und können nicht Gegenstand 
der gesetzgeberischen Arbeit sein: Diese Massenmedien sind 
da, und wir müssen lernen, mit ihnen umzugehen. müssen 
uns bemühen, sie möglichst positiv für das menschliche Le
ben in Familie und Gemeinschaft zu nutzen. Bei diesen Bemü
hungen macht es allerdings durchaus Sinn, sich mit der Be
deutung, dem Stellenwert und vielleicht auch den Gefahren 
der modernen Kommunikationsmittel auseinanderzusetzen. 
Ohne die pessimistischen Thesen zu teilen, wie sie etwa Neil 
Postman in seinem Buch «Wir amüsieren uns zu Tode» vertritt, 
möchte ich Ihnen doch die Lektüre dieses Buches empfehlen. 
Es geht von der Vision Huxleys in seinem «Brave New World" 
aus, der im Gegensatz etwa zu Orwell die Gefahr nicht in einer 
äusseren Unterdrückung sieht. Für Huxley bedarf es keines 
grossen Bruders, um den Menschen ihre Autonomie, ihre Ein
sichten und ihre Geschichte zu rauben. Er rechnet mit der 
Möglichkeit, dass die Menschen anfangen, ihre Unterdrücker 
zu lieben und die Technologie anzubeten. die ihre Denkfähig
keit zunichte macht. Zu fürchten ist nach ihm nicht die Tatsa-

... -·-· ·-- ····----·-----
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ehe, dass uns Informationen vorenthalten werden wie bei Or
well, sondern die Ueberhäufung mit Informationen, die uns zu 
Passivität und Selbstbespiegelung verurteilen; zu fürchten ist 
nicht die Veriührung durch linke und rechte Ideologien, deren 
Gefahren wir erkennen, sondern die wortlose Ideologie der 
sich bewegenden Bilder, deren Gefahren wir nicht erkennen, 
weil sie unserem Verlangen nach Zerstreuung und Unterhal
tung entgegenkommen und dabei die Wahrheit in einem Meer 
von Belanglosigkeit untergehen lassen. 
Man sagt: Das Medium ist die Botschaft. Das dürfte stimmen. 
Aber aus jeder Botschaft können wir auch lernen. Wenn wir 
diese Hoffnung nicht hätten, könnten wir unser politisches 
Handwerk nicht betreiben. Ich hoffe, dass die Beratung des 
Radio- und Fernsehgesetzes gutes politisches Handwerk 
wird. und bitte um Eintreten auf die Vorlage. 

M. Frey Claude, rapporteur: En prea.mbule, je ferai trois Obser
vations: 
Premierement, au moment oll nous nous appretons a legiferer 
sur la radio et la television, nous ne devons pas oublier le con
texte helvetique. Un petit pays de 6 millions d'habitants, divise 
en quatre langues nationales et, pour les medias, en trois 
regions linguistiques. ne peut pas simplement reprendre des 
modeles etrangers. Certes, on pourrait donner en exemple la 
television britannique Oll cohabitent harmonieusement ser
vice public et chaines privees, soumises a un cahier des char
ges precis, contraignant et respecte. Mais nous n'avons pas le 
bassin demographique de l'Angfeterre et de tous les pays an
glophones. Par consequent, nous ne disposons que d'un 
marche pubficitaire restreint alors que la production d'une 
ernission de television coute aussi eher pour un million d'habi
tants que pour SO millions de telespectateurs. Dans ce do
maine comme dans tant d'autres en Suisse, nous sommes 
donc condarnnes a innover, a trouver des solutions tenant 
campte de la rea.lite helvetique. 
Deuxiemement, le debat qui s'instaure ici ne doit pas porter 
sur le maintien ou sur la suppression du monopole de la SSR 
parce que c'est un faux debat. Le monopole n'existe plus chez 
nous depuis longtemps car nous disposons d'un reseau cäble 
parmi les plus denses du monde. Nous pouvons capter un 
nombre considerable et qui va toujours augmentant de 
chaines etrangeres. Le phenomene est identique pour la ra
dio, l'existence des radios locales, suisses ou etrangeres, ne 
faisant que l'amplifier. Le vrai debat ne porte donc pas sur le 
caractere intangible du monopofe mais sur la place que l'on 
veut reserver a 1a radio-television de service public et dans 
quel but. Nous reviendrons sur cette question centrale. 
Troisiemement, les debats en commission ont ete longs, 16 
seances s'etendant sur plus d'un an. lls ont aussi ete intenses, 
une trentaine d'experts ou de representants d'associations 
ont ete entendus et plus de 200 propositions d'amendement 
ont ete examinees. Pourtant, vous l'avez constate, le projet de 
loi du Conseil federal a ete tres largement retenu par la com
mission. Cela signifie tout d'abord que le texte du gouveme
ment constitue un heureux equilibre entre les philosophies ou 
sensibilites tres diverses qui se sont deja exprimees lors de la 
procedure de consultation. Cela signifie ensuite que votre 

- commission a ete animee d'une volonte d'arriver a un consen
sus pour une loi tres politique qui tauche chacun. 
Votre commission s'est efforcee d'atteindre deux objectifs ap
paremment antinomiques, contradictoires: a. maintenir une 
radio-tetevision de service public forte et b. adopter une solu
tion souple, plus liberale que celle du Conseil federal, a I' egard 
des autres diffuseurs, afin de permettre une meilleure adapta
tion de l'ensemble des medias a l'evolution technologique 
considerable qui est en cours. 
Reprenons brievement ces deux elements qui sont au coeur 
du debat: pourquoi une radio et une television de service pu
bfic forte? Pour deux raisons: l'une releve d'un debat culturel 
qui depasse largement nos frontieres alors que t'autre est plus 
propre a notre pays. 
Premiere raison: En television, la libre concurrence n'entraine 
pas une amelioration de la qualite. Lors des auditions aux
quelles nous avons procede, M. Gaston Thorn, ancien presi
dent de la commission de la Communaute europeenne et ac-
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tue! president de la Compagnie europeenne de television, li
beral authentique, a ete tres clair: «Pour ce qui est de la qualite 
des prograrnmes, une television privee est condamnee a sui
vre le goüt du public et celui-ci la force a diminuer la qualite ... II 
ajoutait: «Les societes de television publique sont irremplaya
bles, elles doivent vivre des redevances et ont ainsi la possibi
lite de produire des emissions de qualite.» 
II serait en effet naif de croire qu'une chaine privee se fixe pour 
priorite de creer des emissions. En realite, eile s'efforce de 
vendre des espaces publicitaires dont le prix dependra du 
taux d'ecoute. Ainsi le veut la logique du Systeme. Pour etre 
fort, il taut diffuser les programrnes les plus attractifs. Les fic
tions americaines, bon marche parce que dejä amorties dans 
leur pays de production, l'emportent alors sur les emissions 
culturetles et de reflexion. Dans 1a course a l'audimat, «Oy
nasty» sera oppose a «Dallas». L'exemple franyais est elo
quent; TF1 privatisee pratique une politique basee sur les films 
et les jeux televises importes des Etats-Unis. Le resultat est 
clair: en quelques mois, cette chaine est montee en puissance 
alors que le taux d'ecoute d'Antenne 2 s'effondrait. Jacques 
Chance!, lors d'un «Grand Echiquier» faisait observer qu'ä 
!'heure Oll il par1ait, 21 h 30, sur 21 programmes qui pouvaient 
etre captes a Paris, 18 televisions diffusaient un film dont trois 
seulement etaient europeens. 
La deuxieme raison qui milite en faveur du service public est 
particuliere a notre pays. Nous vivons au coeur d'une Europe 
qui est en train de se faire sur divers plans. Nous avons des 
lors la conviction que la Suisse a plus que jamais besoin d'une 
radio-television de service public forte pour contribuer a son 
unite: ressembler pour rassembler. A cet egard, les tres forts 
taux d'ecoute du « Telejournal» et des autres emissions d'infor
mation ou de reftexion sont l'illustration de cette necessite. 
Teile est 1a double raison du premier objectif que nous nous 
sommes fixe. 
II serait cependant errone de croire que la defense du service 
public passe par l'interdiclion de taute concurrence. L'ultra
protectionnisme n'a jamais apporte que des desillusions a 
terrne. C'est pourquoi, en deuxieme objectif, nous avons voulu 
chercher une solution plus souple pour les diffuseurs prives. 
Pour la radio, cette volonte est concretisee par la place 
reservee aux radios locales. Pour 1a television, ta solution pro
posee aux artictes 23, alinea. 2, et 31 notamment est plus sou
ple et plus liberale que celle retenue par le Conseil federat. Ce
lui-ci mentionnait expressement dans ta loi 1a quatrieme 
chaine et la mettait egalement a la disposition des diffuseurs 
locaux et regionaux, a raison d'une certaine duree quoti
dienne. Face au developpement technologique important que 
les medias connaitront ces prochaines annees et qu'it nous 
est difficile d'apprecier actuetlement dans taute leur ampfeur, 
il nous est apparu necessaire d'eviter un texte trop limitatif, 
trop ferme sur t'avenir. C'est pourquoi nous proposons que la 
participation des diffuseurs 1ocaux·et regionaux a des emis
sions TV soit reglee dans des contrats qui devront etre ap
prouves par le Conseil federal. 
L'adoption de cette solution a ete determinante pour l'obten
tioh d'un consensus sur la loi en general. Remettre en cause 
ces dispositions reviendrait a mettre en peril te juste equilibre 
que nous nous sommes efforces de definir entre t'esprit de 
qualite et l'esprit de competition. Nous avons voulu ce juste 
equilibre aussi dans les solutions de financement. L'essentiel 
du produit de la redevance, la taxe, est reserve au service pu
blic comme juste contrepartie de son cahier des charges parti
culierement contraignant. La pubticite ne devra pas rompre 
l'unite ou une partie des emissions. Le systeme de parrainage 
a aussi ete approuve par la commission, consciente du röle 
qu'il pourrait jouer pour le financement d'emissions, sans 
exercer d'inftuence sur le contenu de celles-ci. II appartiendra 
au Conseil federat d'y veiller en prenant les mesures necessai
res, si besoin etait. 
Enfin, la volonte de definir un juste equilibre entre l'esprit de 
qualite et l'esprit de competition trouve sa concretisation dans 
la surveiflance exercee sur les programmes. La commission a 
elargi l'organe d'arbitrage a tous les medias. y compris a la 
SSR. Elle a facilite l'acces des auditeurs et des telespectateurs 
a l'autorite independante d'examen des plaintes, tout en 
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prevoyant que ces dernieres, qui ne constituent pas une viola
tion de la concession, soient reglees par le droit civil ou le droit 
penaL 
Je conclus. Le debat qui s'engage permettra d'apporter une 
reponse a la question essentielle suivante: quelles radio et 
television pour demain? Cette question est doublement es
sentielle: d'une part, la politique des medias est eminemment 
d'ordre culturel; d'autre part, les structures de l'audiovisuel 
constituent une piece majeure dans le mecanisme d'une 
democratie moderne. 
Les decisions que nous prendrons exerceront une influence a 
longue portee sur notre pays. Puissions-nous ne pas perdre 
de vue la vraie dimension des enjeux actuels pour l'indepen
dance et pour l'unite de notre pays! 
C'est dans cet esprit que la commission vous recommande, a 
l'unanimite, d'entrer en matiere. 

Züger: Mein Antrag richtet sich nicht gegen dieses Gesetz. Er 
richtet sich auch nicht gegen die vorberatende Kommission 
und schon gar nicht gegen deren Präsidentin. Er richtet sich 
gegen die Art unserer Arbeit in den Fraktionen und die Diszi
plinlosigkeit der einzelnen, kurz: gegen unsere unseriöse 
Ratsarbeit So macht man keine Gesetze. Was hier geschieht, 
stellt eine Kommissionssitzung mit 30 neuen Anträgen dar, 
eine Kommissionssitzung im Plenum. In meiner Jugend gab 
es bei uns auf dem Land am Samstagabend solche Jekami
Spiele. Wenn Sie eine Frage beantworten konnten, bekamen 
Sie eine Salametti. Ich möchte daher die Präsidentin bitten, 
noch kurz bei einer Metzgerei vorbeizugehen. 
Was nützen alle neuen Reglemente und Beratungen über eine 
andere Arbeitsweise, wenn wir den Ratsbetrieb so gestalten? 
So macht man diesen Rat kaputt. Dieses Radio- und Fernseh
gesetz berührt das ganze Schweizervolk und verdient daher 
wirklich eine gute und seriöse Beratung und nicht das Zufalls
spiel von wechselnden Anträgen und zufälligen Mehrheiten. 
Setzen wir heute ein Zeichen und.geben wir diesem Gesetz, 
aber auch diesem Rat eine Chance. Ich bitte Sie um Zustim
mung zu meinem Rückweisungsantrag. 

Müller-Aargau: Zuerst muss ich wohl meine Interessenbin
dung bekanntgeben. Ich bin Mitglied des Vorstandes des 
Fernsehens DAS. Ob das wirklich eine Interessenbindung ist, 
bleibe dahingestellt. Niemand weiss, wie oft ich dort in der Min
derheit gewesen bin, denn es handelt sich um ein demokra
tisch gewähltes und demokratisch operierendes Organ. · 
Einst zog meine Partei aus, die Medienlandschaft zu gestalten. 
Damals, vor mehr als zehn Jahren, war das rechtliche Feld 
noch keineswegs bereinigt. Damals herrschte der Eindruck 
vor, alles sei noch machbar. Unsere Initiative war auf ein 
scheinbar gut eingehegtes Terrain, die Schweiz, ausgerichtet. 
Hier sahen wir Platz für die SAG und weitere schweizerische • 
Sendeunternehmen. Konkurrenz als Auftrieb. Das holländi
sche Vereinsmodell war uns grosses Vorbild. Hier in diesem 
Saal herrschte auch noch bei der Ausarbeitung des Verfas
sungsartikels die Aufbruchsstimmung vor: Auf der einen Seite, 
die man die rechte nennt, wurde der Bewegungskrieg geführt 
und auf der anderen der Stellungskrieg. Aber der Kampf war 
wenigstens Ausdruck von Hoffnung: Brechung des SRG
Monopols, Verbesserung der SAG-Programme durch Konkur
renz, das heisst durch entsprechende Normierung, Verteilung 
des Werbe- und Gebührenkuchens auf der einen Seite, Stär
kung der SAG, Verbreiterung der finanziellen Basis, Freiheit 
für die SAG-Medienschaflenden auf der andern Seite. In die
ser Stimmung entstand der Verfassungsartikel. Seither wurde 
ohne weitere gesetzliche Normierung alles im elektronischen 
Medienbereich, was scheinbar feststand, unterspült und über
spült, verwaschen, aber auch ausgetrocknet. Noch während 
der Kommissionsarbeit am Gesetz schwappten Wellen techni
scher Neuerungen und Ueberraschungen über die schweize
rischen Grenzen. Das Satellitenfernsehen sprengte alle Gren
zen, und terrestrisch wird die Verteilung von Signalen über 
Glasfaserkabeln fast grenzenlos und ist kaum mehr gesetzlich 
in Schranken zu halten, noch weniger zu kontrollieren. Europa 
und die Welt haben uns, und wir haben sie. 
In Eile wurden vom Bundesrat Beschlüsse gefasst und vollzo-

gen, so dass der Schein der Rechtsordnung bestehen blieb. 
Es resultierten Versuchsverordnungen mit Dauercharakter 
und Ausnahmebewilligungen mit Kaskadenwirkung. 
Der langsam entstehende Konsens in der Kommission, von 
der Präsidentin und vorn Kommissionssprecher gelobt, ist 
doch letztlich nur die Einsicht der meisten, dass dieser grosse 
Schinken eigentlich ein ganz kleines Würstchen von einem 
Gesetz ist, der unbedeutende Versuch, in einem Bereich, der 
grenzenlos ist. Grenzen zu setzen. Ueber dem kleinen Territo
rium der Schweiz schlagen längst von allen Seiten her die Wel
len zusammen. Eigentlich müssten wir ein Verteidigungskon
zept verabschieden, statt hier zu rangeln und zu feilschen. Soll 
die Wildwest-Ordnung nicht fortdauern, so kann das alles nur 
mit internationalen Verträgen geregelt werden; doch auch 
diese werden laufend von technischen Möglichkeiten über
rascht Nur einige unentwegte, unverbesserliche Kämpfer aus 
der Steinzeit der Radio- und Fernsehgesetzgebung vor zirka 
zehn Jahren halten ihre Festungen und markieren auch heute 
noch mit Anträgen das Rechts-Links-Schema der Vorzeit, ge
tragen von der Hoffnung, dass durch ein Gesetz die soge
nannte wilde Horde der SAG-Macher gebändigt und domesti
ziert werden müsse oder könne. Die Einsicht, dass wir eigent
lich die ganze helvetische Medienlandschaft vor fremder, zum 
Teil auch unlauterer Konkurrenz schützen müssen; die Ein
sicht, dass der Verfassungsauftrag an die SRG mit nationalen 
Auflagen nur noch geleistet werden kann, wenn diese öffent
lich-rechtliche Institution durch das Gesetz einen Schonraum 
bekommt; die Einsicht. dass Sendeunternehmen im ausländi
schen Grenzbereich sowohl für die SAG als auch für die mei
sten Privaten das Ende bedeuten könnten - all das hat bei den 
Kommissionsmitgliedern entweder Lethargie oder ein Um
denken bewirkt. Aber immerhin resultierte daraus ein gewisser 
Konsens, von der Präsidentin bereits genannt. 
Liebe Medienleute, macht euren Lesern, Hörern und T elevisio
nären nichts vor! Was so gross angesagt worden ist, als bri
sant angepriesen wurde, ist eigentlich nur ein nationaler La
denhüter. Daran ändert auch nichts, wenn hier und dort noch 
etwas abgestaubt oder poliert wird. Wir ordnen das, was in der 
Schweiz domiziliert ist, und das ist ausserordentlich wenig. 
Was über uns schwirrt und schwebt, liegt ausserhalb unserer 
Normierungskompetenz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, er
eifert euch nicht mehr! Vielleicht müssen wir zu unserer Vertei
digung, zur Verteidigung des Vaterlandes, bald mehr als zur 
Flab zur «Satab», zur Satellitenabwehr, greifen, um die gei
stige Eigenständigkeit der Schweiz zu gewährleisten. Sparen 
wir daher unsere Kräfte. Allerdings ist auch die gegenteilige 
Entwicklung möglich, nämlich dass die Zeit schliesslich den 
einzigen richtigen Normierungseffekt bringt, nämlich die allge-
meine Uebersättigung. . 
Und nun unsere Positionierung in diesem Geschäft. Die LdU/ 
EVP-Fraktion begrüsst die im Gesetz festgelegte Möglichkeit 
zur Konkurrenz. Was im Radiobereich stimulierend gewirkt 
hat, könnte auch beim Fernsehen diesen Effekt haben; dies al
les unter der Voraussetzung, dass im Ausland nichts ge
schieht, was auf die Schweiz ausgerichtet ist. Das Dreiebenen
modell kann akzeptiert werden. Das Vertragsmodell bezüglich 
vierter Fernsehsenderkette schafft allen früheren Streitern die 
Illusion, gesiegt zu haben, und sichert einen Rückzug ohne 
Ansehensverlust. Warum nicht auch eine mögliche Lösung 
ohne SAG? Von weiteren Gebührensplittings ist eher abzura
ten angesichts des Geldmangels bei der SAG und des politi
schen Preises der Gebühren. Im Bereich Alkohol- und Tabak
reklame sind wir unerbittlich. Der Hinweis auf die Europakon
vention im Bereiche der Werbung ist eine Fehlinterpretation, 
denn die Europanormen sichern nur den Minimalstand. Wir 
können durchaus strenger sein. Persönlich setze ich mich für 
ein Redaktionsstatut und für das Zeugnisverweigerungsrecht 
ein, bin aber andererseits für die festgelegte Höchststrafe der 
Ubi, die dann die Sendeunternehmen betrifft und nicht mehr 
die einzelnen Medienschaffenden, es sei denn, der Redaktor 
habe klar die Weisungen seiner Sendeanstalt verletzt. Da für 
mich diese Regelung ein einziges Paket ist, kann ich mich 
noch nicht festlegen, was ich bezüglich des Strafmasses bei 
der Ubi stimmen will. 
Ueberhaupt liegen viele Anträge am Rande der Schaumschlä-
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gerei: kleinliche Mäkeleien in Bereichen, die wir in der Kom
mission a fonds ausgelotet haben und wo wir dort das Mögli
che und Sinnvolle bereits vorgeschlagen bzw. beschlossen 
haben. Die LdU/EVP-Fraktion wird diese Querelen auf Neben
schauplätzen mit der nötigen Gleichmütigkeit quittieren, oft 
mit Stimmfreigabe. 
Eintreten ist in der Fraktion unbestritten, wissend, dass wir hier 
eine Art Annexgesetz zum Heimatschutzgesetzartikel fabrizie
ren. Was wir einstens unterschriftensamme!nd angestrebt ha
ben, erfüllt der bundesrätliche Vorschlag in weiten Teilen. 
An den Schluss gehört natürlich noch eine Prophezeiung: Es 
kommt der Tag - und er kommt sehr bald-, da werden sich 
alle Medienmacher der Schweiz - SAG und alle Privaten - in 
einem Burgfrieden zusammenfinden zur Wahrung ihrer Posi
tion im europäischen und weftweiten Konkurrenzkampf! 

Frau Diener: Die geschichtliche Erfahrung zeigt, dass das 
Nachdenken sehr oft erst dann beginnt, wenn etwas verloren
gegangen ist. Heute haben wir mit dem Fernsehgesetz eigent
lich die Gelegenheit, uns zu überlegen, was wir mit unserem 
medienberieselten Alltag alles schon verloren haben und was 
wir allenfalls noch zu verlieren haben mit dem vermehrten Ein
satz der elektronischen Medien. Ich möchte Ihnen nur zwei, 
drei Zahlen zu unserem Fernsehkonsum angeben: In den 
USA haben wir heute schon pro Tag einen Fernsehkonsum 
von 420 Minuten, das sind rund 7 Stunden, in der Bundes
republik Deutschland bewegt er sich ungefähr um 130 Minu
ten und in der Schweiz rund 124 Minuten pro Person und Tag. 
Dass diese tägliche Mediendusche ihre Folgen hat. ist wohl 
unbestritten. Unsere reale Welt wird immer weniger ge- und er
lebt. Statt dessen führt eine Welt von Bildern zu einem Wirklich
keitsverlust, der die Menschen zu einer stark passiven Kon
sumhaltung führt, und das Gefühl für natürliche zusammen
hänge geht verloren. Was wir am Bildschirm erleben, versetzt 
uns in eine Scheinwelt und lässt uns nicht wirklich teilhaben. 
Wir können das Gesehene auf seine Wirklichkeit nicht über
prüfen, nicht nachvollziehen. Aber es beeinflusst unser Sein in 
weit grösserem Masse, als wir uns vielleicht eingestehen. Stei
gendes Analphabetentum, vermehrte Gewalttätigkeiten, Ab
bau von sozialen Kontakten und menschliche Isolation sind 
Folgen davon. Wir scheinen vergessen zu haben, dass das 
menschliche Leben nach eigenen Erfahrungen verfangt, nach 
Fassbarem, nach persönlich Erlebtem. 
Die grüne Fraktion stellt hier die Frage: Was kann und was darf 
man überhaupt mit dem menschlichen Bewusstsein alles ma
chen? Oder anders ausgedrückt: Wie viele Medien braucht 
der Mensch? Wenn sich eine Gesellschaft ablenken lässt 
durch seichte Unterhaltung, durch Sensationslust oder gar 
oberflächliches Show-business, wird das Absterben der Kultur 
und der eigenen Denkkraft zur Bedrohung. Da stellt sich dann 
die Frage, ob wir politisch nicht gehalten sind, der Endlosfrei
heit unseres Medienkonsums Grenzen zu setzen. Können und 
dürfen wir die Medienstrukturen den Gesetzen des Marktes 
und den technologischen Möglichkeiten überlassen? Die 
grüne Fraktion meint nein. 
Bei der heutigen und morgigen Debatte hier im Saal geht es 
vor allem um die Frage, wieweit wir unseren- Fernsehmarkt für 
private Veranstalter öffnen. Neu an den privaten Fernsehen 
sind eigentlich nur die Eigentumsverhältnisse. Die ausländi
schen Erfahrungen zeigen, dass von der vielbeschworenen 
Medienvielfalt dank des Privatfernsehens in Wirklichkeit nur 
ein Einheitsbrei von tiefer Qualität erreicht wurde. Ja, es wird 
sogar ein kontraproduktiver Nivellierungsdruck auf die öffent
lich-rechtlichen Programme verzeichnet. Wir haben das Bei
spiel Belgien. Belgien ist zu 80 Prozent verkabelt, und die Kon
kurrenz aus Luxemburg hat nun in Belgien dazu geführt, dass 
die Information zu einem grossen Teil verschwunden und da
für eine Massierung von Spielfilmen anzutreffen ist. 
Oder wenn Sie das Beispiel der politischen Berichterstattung 
in Nachrichtensendungen nehmen: Da haben wir bei RTL plus 
16 Prozent Information, im Gegensatz dazu haben wir bei ZDF 
61 Prozent oder ARD sogar 68 Prozent. Noch anders ausge
drückt: Das private Fernsehen braucht eben Akzeptanz und 
Einschaltquoten, damit die erforderlichen Werbegelder flies
sen. 

Was heisst das nun für das vorliegende Gesetz? Das vorlie
gende Gesetz ist nicht der vielbeschworene Meilenstein der 
Medienpolitik, wie viele das hier im Saal wahrhaben möchten. 
Der Medienkuchen ist schon längst aufgeteilt. Es bleibt nur 
noch der letzte Pool oder eben die vierte Fernsehsenderkette 
zu verteilen. Dabei sind die finanziellen Hürden so hoch, dass 
sich letztlich nur wenige schweizerische Veranstalter darum 
streiten können. Das sind diejenigen Gruppierungen, die auch 
schon bei den Printmedien eine Vormachtstellung besitzen. 
Die grüne Fraktion bejaht Konkurrenz. Sie muss und soll statt
finden, aber nicht in erster Linie mit Marktanteilen, sprich Ein
schaltquoten, sondern inhaltlich. Inhaltliche Konkurrenz 
heisst Information, Transparenz, Aufzeigen von zusammen
hängen. All das muss zum Tragen kommen, was für eine kultu
relle, vielfältige und offene Gesellschaft notwendig ist Dabei 
müssen auch Minderheiten zur Sprache kommen. Hier liegt 
die Gefahr dieses Gesetzes. Wer ausser den etablierten Print
medien ist überhaupt in der Lage, ein sprachregionales Fern
sehen zu betreiben? Für einen zweiten nationalen Veranstalter 
ist die Schweiz wohl zu klein. Gaston Thorn sieht sogar für 
ganz Europa schlussendlich nur noch drei Veranstalter. Zu
dem ist die Schweiz keine Medieninsel. Bei der wachsenden 
Programmvielfalt in unseren Kabelnetzen brauchen wir eine 
starke SAG, die ein qualitativ hochstehendes nationales Fern
sehen entsprechend ihrem Leistungsauftrag garantiert. Un
sere vielfältige nationale und regionale kulturelle Identität 
muss erhalten bleiben und darf nicht einem Einheitsbrei von 
kulturloser Weltzivilisation geopfert werden. Dieser Grundsatz 
muss in diesem Gesetz seinen Niederschlag finden und darf 
nicht nur Lippenbekenntnis bleiben. 
Ich betone es noch einmal: Dieses Gesetz enthält auch eine 
gesellschaftspolitische Verantwortung, nicht nur Marktanteile. 
Dem Druck der sogenannten EG-Verträglichkeit für dieses Ge
setz widersetzt sich die grüne Fraktion. Sie geht mit Günter 
Hermann einig, der sagte: Die EG ist nach ihren Grundlagen 
viel mehr eine Wirtschaftsgemeinschaft. Kommunikation, spe
ziell Massenkommunikation, ist nicht in erster Linie Wirtschaft, 
sondern publizistische Kultur, für die allgemein stärkere natio
nale Regeln und Vorbehalte anzuerkennen sind. 
Zusammenfassend heisst das für die grüne Fraktion: Wir wol
len keine neue Form von Imperialismus via Medien und keine 
Freiheit des kommerziell Stärksten. Wir wünschen uns im 
sprachregionalen Bereich eine Medienvielfalt, die eine echte, 
kreative Konkurrenz ermöglicht, und auf nationaler . Ebene 
eine starke SAG, die neben der ausländischen und allenfalls 
dann auch inländischen Konkurrenz bestehen kann. 

Columberg: Das vorliegende Radio- und Fernsehgesetz bil
det eine ausgezeichnete Grundlage für die künftige Medien
politik. Es ist eine konsensfähige Lösung nach helvetischem 
Mass, eine Lösung, die den spezifischen Verhältnissen der 
schweizerischen Wirklichkeit entspricht. Sie garantiert die ab
solut notwendige Medienfreiheit sowie die Unabhängigkeit 
und die Programmautonomie der Veranstalter. Sie ermöglicht 
eine pluralistische, von Monopolen und Machtballungen mög
lichst freie Medienordnung. Sie bringt eine massvolle Oeff
nung sowohl auf regionaler wie auf nationaler Ebene. Es gibt 
mehr Wettbewerb, aber einen geordneten Wettbewerb. Pri
vate Veranstalter erhalten die Möglichkeit, sich im Medien
bereich zu betätigen und ihre kreative Phantasie walten zu las
sen. Gleichzeitig werden aber auch Grenzen gesetzt, um die 
negativen kulturellen und gesellschaftlichen Auswirkungen ei
nes totalen Wettbewerbs - Beispiel Italien - und eines rein 
kommerziellen Fernsehens zu mildern. 
Das Gesetz ist offen und flexibel und ermöglicht eine Anpas
sung an künftige Entwicklungen, was im Hinblick auf den ra
schen Wandel bei den elektronischen Medien von besonderer 
Bedeutung ist. Die Vorlage nimmt Rücksicht auf die föderalisti
sche Struktur und auf die sprachliche und kulturelle Vielfalt un
seres Landes. Sie bietet Gewähr, dass neben den wirtschaft
lich starken Agglomerationen auch die Rand- und Bergge
biete ausreichend mit Programmen versorgt werden können. 
Die CVP-Fraktion unterstützt deshalb den vorliegenden Geset
zesentwurf. Er entspricht weitgehend unseren medienpoliti
schen Vorstellungen. 
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Seit zwanzig Jahren hat die CVP massgebende Beiträge zur 
Gestaltung der Medien- und Kommunikationspolitik geleistet. 
Sie erachtet die Verabschiedung dieses Gesetzes als eine 
zentrale Aufgabe des Parlamentes, insbesondere deshalb, 
weil diese Vorlage die rechtliche Grundlage aller medienpoliti
schen Vorhaben bildet. Deshalb muss auch die Verabschie
dung möglichst rasch erfolgen. 
Die bisherige schweizerische Medienpolitik einer behutsamen 
und begrenzten Oeffnung hat sich im wesentlichen bewährt. 
Das Radio- und Fernsehgesetz soll diese Linie weiterführen. 
Eine Ausgestaltung der Medienordnung nach freien, markt
wirtschaftlichen Kriterien, verbunden mit einer vollständigen 
Deregulierung und einem freien Wettbewerb, lehnen wir ange
sichts der gesellschaftspolitischen Folgen sowie der Klein
räumigkeit und der unterschiedlichen Strukturen unseres Lan
des ab. Ein völlig freier Wettbewerb würde auch dem Versor
gungsauftrag und dem Prinzip der Chancengerechtigkeit für 
alle Regionen und Gruppen widersprechen. 
Aus diesen Ueberlegungen befürworten wir eine Sonderstel
lung der SAG. Diese bevorzugte Stellung ist das Pendant zu 
ihrem Versorgungs- und Leistungsauftrag. Die SAG hat eine 
umfassende Grundversorgung unseres ganzen Landes mit 
Radio- und Fernsehprogrammen sicherzustellen. Sie muss 
den Bedürfnissen der verschiedenen Sprachregionen, der 
grossen städtischen Agglomerationen und auch der Bergtäler 
gerecht werden. Sie muss ferner die kulturelle Entfaltung er
möglichen und die Minderheiten berücksichtigen. Die in Arti
kel 31 und 23 vorgesehene Vertragslösung kann diese starke 
Stellung sichern. Die vorberatende Kommission hat gründli
che Arbeit geleistet. Mit dem Vertragsmodell hat sie eine be
deutende und wertvolle Ergänzung der bundesrätlichen Vor
lage vorgenommen. Die ZUiassung neuer Veranstalter auf
grund vertraglicher Abmachungen ist sinnvoll und vielverspre
chend. Sie eröffnet neue Perspektiven für eine erspriessliche 
Zusammenarbeit zwischen privaten Veranstaltern und der 
SAG. Die allfällige Zulassung weiterer Veranstalter für natio
nale und sprachregionale Vollprogramme ist allerdings eine 
grundlegende medienpolitische Weichenstellung, die der 
Bundesversammlung vorbehalten bleiben soll. Wir werden 
den entsprechenden Minderheitsantrag unterstützen. Im übri
gen haben Aeusserungen aus den grossen Verlagshäusern 
sowie die Erfahrungen aus den Kurzversuchen gezeigt, dass 
die noch vor fünf Jahren feststellbare Euphorie für ein zweites 
Schweizer Fernsehen weitgehend verflogen ist. Interessierte 
Verleger sind sich offensichtlich klar geworden, dass ein zwei
tes nationales oder zumindest sprachregionales Fernsehen in 
unserem lande kein Geschäft mehr sein kann. Auf internatio
naler Ebene muss eine Bündelung der in unserem lande vor
handenen Ressourcen erfolgen, auch wenn das Gesetz dies
bezüglich keine Beschränkung der Veranstalter vorsieht. Nur 
auf diesem Wege wird es der Schweiz gelingen, die aktive Me
dienaussenpolitik unseres Landes fortzusetzen, die in den ver
gangenen Jahren im Europarat, in der Unesco, in der KSZE
Schlussakte von Helsinki und den Folgekonferenzen immer 
wieder unterstrichen wurde. 
Eine äusserst wertvolle, neue Komponente ist die im Mai die
ses Jahres unterzeichnete Konvention des Europarates über 
grenzüberschreitenden Rundfunk. Diese enthält allerdings 
nur minimale Regeln für europäische Programme und für ei
nen geordneten Wettbewerb, die aber für alle 23 europäischen 
Mitgliedstaaten gelten. Die Schweiz ist an dieser Konvention 
besonders interessiert, weil die wachsenden internationalen 
Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen grenz
überschreitenden Fernseh- und Radioprogrammen unser na
tionales Recht in Frage stellen oder gar zur Farce machen 
könnten. Unsere Experten und auch Herr Bundesrat Ogi ha
ben wesentliche Verdienste am Zustandekommen dieser Kon
vention. Ich hoffe, dass der Bundesrat uns diese Vereinbarung 
möglichst bald zur Genehmigung unterbreiten wird. Mit die
sen Bestimmungen haben wir eine europafähige Lösung. Der 
Bundesrat kann die von ihm getroffenen Regelungen verän
derten Verhältnissen anpassen und verhindern, dass auslän
dische Veranstalter in der Schweiz über grössere Freiheiten 
verfügen als die Inländer. Das setzt allerdings voraus, dass wir 
auf die gesetzliche Verankerung von Einzelheiten, die sich 
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rasch ändern können. beispielsweise auf allzu detaillierte 
Werbebestimmungen, verzichten. 
Die Teilnahme am Rundfunk als Zuhörer oder Zuschauer 
soll wie bis anhin gebührenpflichtig sein. Gebühren sind 
grundsätzlich an den nationalen Auftrag gekoppelt. Im Sinne 
einer Ausnahme können Empfangsgebühren auch zugunsten 
privater, lokaler und regionaler Veranstalter eingesetzt wer
den. Die CVP unterstützt diese beschränkte Förderungsmög
lichkeit und diesen sinnvollen regionalen Ausgleich. 
Die Werbung betrachten wir als eine der wichtigsten Grundla
gen zur Finanzierung von Radio und Fernsehen. Mit den 
vorgesehenen Delegations- und Beschränkungsmöglichkei
ten an und durch den Bundesrat können wir uns grundsätz
lich einverstanden erklären. Wir unterstützen die neu vorgese
hene Möglichkeit, auch Zuwendungen Dritter als neue Finan
zierungsart einzuführen. Auch wenn bisher erst wenige Unter
suchungen über die Auswirkungen von Sponsoring vorlie
gen, kann dennoch bereits heute festgestellt werden, dass 
Sponsoring zu einer Verbreiterung der finanziellen Basis und 
zu einer qualitativen wie quantitativen Bereicherung der Pro
gramme und damit zu einer höheren Beachtung führen kann. 
Zu begrüssen ist, dass für reine Informationssendungen klare 
Einschränkungen erlassen werden sollen. 
Die CVP begrüsst die Neugestaltung des Beschwerdeverfah
rens. Die von uns initiierte Regelung bringt eine wesentliche 
Vereinfachung und Verbesserung, die sogenannte Ombuds
mannfunktion. In Zukunft soll jedermann eine Sendung bean
standen können. Der Zugang zur Beschwerdeinstanz wird 
erleichtert. Eine Schiedsteile, die jeder Veranstalter einzuset
zen hat, wird in einem formlosen Verfahren eine Lösung ·su
chen. Eigentliche Beschwerden, insbesondere jene, die im 
öffentlichen Interesse liegen, sollen eine gründliche Abklä
rung erfahren. Die Ubi erhält deshalb verfahrensrechtliche 
Kompetenzen zur Abklärung des Sachverhalts. Die CVP der 
Schweiz hat bisher eine Regelung der inneren Medienfrei
heit, das Redaktionsstatut, auf Gesetzesstufe befürwortet. 
Nach dem Scheitern des Presseförderungsartikels im Natio
nalrat sowie aufgrund der Erfahrungen von verschiedenen 
Kommunikationsunternehmungen und der SAG halten wir 
dafür, dass auf entsprechende Bestimmungen im Radio- und 
Fernsehgesetz verzichtet wird. Gleiches gilt auch für das von 
einer Minderheit anhängig gemachte Begehren nach Veran
kerung des Zeugnisverweigerungsrechtes. Es wäre verfehlt, 
diese beiden rechtspolitisch sinnvollen Begehren nur bezüg
lich Radio und Fernsehen zu regeln und damit eine Ungleich
heit gegenüber den Printmedien zu schaffen. 
Kurz noch zum Rückweisungsantrag: Es ist wirklich ärger
lich, dass wir nach einer so gründlichen Kommissionsarbeit 
noch so viele Anträge, über 30, von untergeordneter Bedeu
tung erhalten. Mit zwei, drei Ausnahmen handelt es sich um 
kleinere Anliegen, die in eine Kommissionssitzung gehören 
und nicht ins Plenum. Ich stimme in diesem Punkt Herrn 
Züger zu. Nachdem wir aber diese Probleme - auch die hier 
neu aufgeworfenen - bereits eingehend in der Kommission 
erörtert haben, können wir uns bei der Behandlung dieser 
untergeordneten Anträge kurz fassen. Deshalb bitte ich Sie, 
dennoch für Eintreten zu stimmen und diese Anträge dann 
im Sinne der Kommissionsmehrheit abzulehnen. 
Die CVP ist überzeugt, dass eine grundsätzlich nach den 
Anträgen der Kommissionsmehrheit angelegte Radio- und 
Fernsehgesetzgebung eine wertvolle, trag- und konsens
fähige Grundlage für die künftige Medienordnung bildet. Sie 
trägt den föderalistischen Gegebenheiten und unserer kultu
rellen und sprachlichen Vielfalt Rechnung, ermöglicht die 
Nutzung neuer technischer Lösungen, verbessert die kommu
nikative Versorgungslage, ermöglicht einen geordneten Wett
bewerb, sichert die Stellung der SAG mit einem umfassen
den Leistungsauftrag, garantiert eine Grundversorgung aller 
Bevölkerungskreise und Landesteile mit Radio- und Fernseh
programmen, verhindert gesellschaftliche Desintegration und 
medienpolitischen Wildwuchs und bringt schweizerische 
Kultur und schweizerische Lösungen auch international zur 
Geltung. 
Deshalb unterstützt die CVP diese Vorlage und bittet Sie, für 
Eintreten zu stimmen. Die Vorlage bringt eine konsensfähige 
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Medienordnung, die auf unser helvetisches Mass zugeschnit
ten ist. 

Nebiker: Wir sind uns alle einig: Ein Gesetz über Radio und 
Fernsehen ist ein ambitiöses Unternehmen. Als 
demokratischer Staat. als Gesellschaft sind wir auf freie 

und auf freie Meinungsbildung angewie
sen. und tragen dazu viel bei. Deshalb 
braucht es für das Radio und Fernsehen eine Gesetzgebung, 
die gerade diese freie Meinungsbildung gewährleistet. Aber 
es braucht auch eine Gesetzgebung, die die technischen und 
medienpolitischen Rahmenbedingungen festlegt und ordnet. 
Die SVP-Fraktion betrachtet den Vorschlag des Bundesrates 
als gute Vorlage. Wir stimmen deshalb für Eintreten. Wir kön
nen ihm grundsätzlich zustimmen. meinen aber, dass eine et
was grössere Liberalisierung gut täte. Mehr Wettbewerb scha
det auch der SRG nicht, deren starke Stellung und deren natio
nale Bedeutung wir anerkennen; wir sind aber der festen 
Ueberzeugung, dass Monopole - von wem auch immer sie 
getragen werden - gf' -lP, im Medienbereich gefährlich sind. 
Ein Radio- und Fer ..• ;1esetz muss nicht nur den Verfas
sungsartikel umsetzen, es muss insbesondere auch gewähr
leisten, dass der Leistungsauftrag in seinem ganzen Umfange, 
den wir ausschliesslich den elektronischen Medien erteilt ha
ben, erfüllt wird und erfüllt werden kann. 
Wir können allerdings nie ein perfektes Gesetz machen. Es 
bleibt immer beim Versuch, und es bleibt immer bei einem 
Kompromiss, der möglichst tragfähig sein soll. Die Kommis
sion hat lange um einen solchen gerungen. Das Gesetz kann 
auch nicht alles regeln. Die technische Entwicklung und der 
Einfluss des Auslandes sind so stark, dass wir dafür sorgen 
müssen, dass auch in Zukunft genügend Handlungsspiel
raum bleibt 
Die Steliungnahme der SVP-Fraktion zu einzelnen Schwer
punkten: 
1. Zum Dreiebenenmodell: Das vom Bundesrat vorgeschla
gene Dreiebenenmodell ist grundsätzlich richtig, wenn es 
auch nicht in Reinkultur durchgezogen werden kann. Es ge
stattet Wettbewerb und Konkurrenz im lokalen und regionalen 
Bereich. Dieser Wettbewerb hat sich bewährt, wie die Lokal
radioversuche belegen. Auch die SAG hat ihre Leistungen ge
rade im lokalen und regionalen Bereich ganz wesentlich ver
stärken können, nachdem Konkurrenz- und Wettbewerbsver
hältnisse aufgetreten sind. 
Das Dreiebenenmodell verschafft der SAG im nationalen und 
sprachregionalen Bereich eine starke Stellung. Diese Stellung 
ist wichtig. Es soll eine nationale Klammer existieren, nicht nur 
im sprachregionalen Bereich, sondern auch über das ganze 
land. Damit wird eine landesweite Grundversorgung gewähr
leistet. Auch die Randgebiete haben Anspruch auf diese Ver
sorgung. 
Zur Erfüllung dieser wichtigen nationalen Aufgabe hat die SAG 
zunächst einmal Anspruch auf die Konzessionserteilung. Alle 
anderen Veranstalter haben das nicht automatisch von Geset
zes wegen. Allein die SAG hat Anspruch - mit ganz kleinen 
Ausnahmen - auf die Gebührenerhebung. Diese starke Stel
lung der SAG soll aber nicht zu einem absoluten Monopol füh
ren. Monopole - ich habe das schon gesagt- jedwelcher Her
kunft sind gefährlich und unerwünscht. Es soll deshalb auch 
im nationalen Bereich unter gewissen Voraussetzungen Wett
bewerb und Zusammenarbeit mit anderen Veranstaltern mög
lich sein. 
Das von der Kommission in langen Beratungen und zähem 
Seilziehen ausgehandelte und vorgeschlagene Vertragsmo
dell scheint einen gangbaren Weg zu zeigen. ·Bewusst wird 
vermieden, dass jetzt im Gesetz alles festgenagelt wird. Die 
Entwicklung und die technischen Möglichkeiten stehen nicht 
still. Es braucht deshalb gerade hier Handlungsspielraum für 
die Veranstalter, der aber begrenzt wird durch die Bedingung, 
dass die SAG in der Lage sein muss, ihren besonderen Lei
stungsauftrag zu erfüllen, und auch durch die Bedingung, 
dass die Verträge durch den Bundesrat zu genehmigen sind. 
Die SVP ist im übrigen der Meinung, dass bei nationalen Ver
anstaltern die Konzession durch den Bundesrat zu erteilen ist, 
also nicht durch die Bundesversammlung. Gerade die Kon-

zessionserteilung sollte nicht verpolitisiert werden, sondern 
sollte ein sachlicher Entscheid sein. Den politischen Ent
scheid, dass wir unter gewissen Bedingungen im nationalen 
Bereich Wettbewerb zulassen möchten, fällen wir heute. Der 
ist dann nicht bei der Konzessionserteilung zu fällen. 
2. Auf der internationalen Ebene - das ist die dritte Ebene - ha
ben wir als kleines Land nur begrenzt autonome Gesetzo1e
bungsmöglichkeiten. Hier geht es darum. die Interessen unse
res Landes und unseres schweizerischen Veranstalters best
möglich zu wahren. Es wird deshalb auch wichtig sein, dass 
wir bei internationalen Medienordnungen aktiv mitwirken, wie 
das bei der Konvention des Europarates der Fall war. 
Zur technischen Entwicklung: Die technische Entwicklung bei 
den elektronischen Medien verläuft stürmisch. Wir haben da
für zu sorgen, dass wir ein Gesetz verabschieden, das beim In
krafttreten nicht schon überholt und veraltet ist. Das heisst, 
dass wir nicht alles festschreiben können. Der Bundesrat -
und allenfalls auch wir - muss doch Handlungsspielraum ha
ben, um der technischen Entwicklung folgen zu können. Die 
Technik setzt aber auch klare Grenzen. Radiofrequenzen ste
hen beispielsweise nicht in beliebiger Zahl zur Verfügung. Bei 
zu grosser Nachfrage nach Sendekonzessionen muss die 
Konzessionsbehörde Prioritäten setzen können. 
Damit beim Radio das Dreiebenenmodell - also Wettbewerb 
im lokalen Bereich - überhaupt zum Tragen kommt, vertreten 
wir bei Artikel 28 die Meinung, dass dem Bundesrat zu folgen 
sei, dass also beim Radio primär die lokalen und regionalen 
Bedürfnisse abzudecken sind, bevor sämtliche nationalen 
Sprachprogramme verbreitet werden können. 
Im übrigen wird das Problem der begrenzten Frequenzen mit 
der starken Verbreitung der Kabelnetze wesentlich entschärft. 
3. Zur Werbung: Grosse Bedeutung - das ist unbestritten und 
wird auch immer wieder gesagt- hat bei Radio und Fernsehen 
die Werbung - und alles, was mit der Werbung zusammen
hängt. Es geht dabei nicht nur um den Inhalt der Werbung -
das ist noch das einfachste -, sondern auch um den direkten 
oder indirekten Einfluss der Werbung auf das Programm. Wer
bung braucht Einschaltquoten. Einschaltquoten schafft man 
mit entsprechenden Programmen; Programmen, die leider in 
ihrer Qualität oft nicht über alle Zweifel erhaben sind, das zei
gen gerade auch ausländische Beispiele, die Sie heute emp
fangen können. Alle Programme der Satellitensendungen 
sind ja sehr zweifelhaft und tragen zur Vielfalt der Meinungs
bildung wenig bei. Sie sind bestenfalls Unterhaltung - auch 
eine Aufgabe der Medien, das ist unbestritten-, aber zur effek
tiven Meinungsbildung tragen sie sehr wenig bei. 
Wir müssen deshalb, obwohl es schwierig ist, der Werbung im 
Medienbereich gesetzliche Schranken setzen. Es geht um die 
Erhaltung einer guten Medienkultur und um die Gewährlei
stung des Leistungsauftrages. Wir sind uns im klaren: Kom
merz und Wettbewerb allein gewährleisten noch nicht die 
Qualität der Programme. Das ist leider eine Tatsache, darum 
kommen wir nicht herum. Aber Monopole auf der anderen 
Seite gewährleisten auch keine Qualität der Programme. Wir 
sind also hier in einem ganz wichtigen Spannungsfeld. Aber 
gerade im Werbebereich sind uns wieder sehr enge Grenzen 
gesetzt. Es ist wohl gut gemeint, wenn wir detaillierte Vorschrif
ten machen; das ist aber auch kontraproduktiv. Wenn wir un
sere inländischen Veranstalter - und nur auf diese haben wir 
Einfluss - rigoros bezüglich Inhalt, Umfang oder Gestaltung 
der Werbung einschränken, schränken wir damit nur die Mög
lichkeit unserer eigenen Veranstalter ein. Die ausländische 
Kohkurrenz hat natürlich alle Möglichkeiten und über
schwemmt uns. Die ausländischen Sender sind auch nicht an 
irgendeinen Leistungsauftrag gebunden. Wir müssen achtge
ben, dass wir nicht mit allzu rigorosen und allzu einseitigen 
Werbevorschriften nur erreichen, dass Werbegelder exportiert 
und ausländische Sendungen importiert werden. 
Auch die SVP ist der Meinung, dass Werbung für Alkohol und 
Tabak nicht zugelassen werden soll. Diesem Anliegen wird mit 
dem Antrag der Kommissionsmehrheit bei Artikel 17 Rech
nung getragen. Er enthält zwar keine ausdrückliche Aufzäh
lung der Werbeverbote, gibt aber dem Bundesrat die Möglich· 
keit der Koordination mit unseren Nachbarländern. Mittelfristig 
müssen wir ohnehin die europäischen Lösungen überneh-
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rnen. da kommen wir nicht darum herum, und die europäi
schen Lösungen sind ja aufgrund der Europaratskonvention 
bekannt und neu jetzt auch aufgrund der EG-Fernsehrichtli
nien. Es wäre also eine Illusion zu glauben, wir könnten unser 
eigenes Werbegärtchen pflegen. Es gibt bei den elektroni
schen Medien halt keine dichten Gartenzäune. Es geht immer 
nur um einen «Lattenzaun mit Zwischenraum hindurchzu
schaun». Ob wir wollen oder nicht, das Ausland beeinflusst 
hier, und wir sind nicht mehr eigenständig. Wir müssen uns ir
gendwie anpassen. Aber wir sollten auch den inländischen 
Veranstaltern, die das inländische Gedankengut verbreiten 
sollen, die Möglichkeit geben. wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Bei den Vorschriften bezüglich Werbung sind wir der Meinung, 
dass auch neue und andere Methoden zuzulassen sind - also 
Sponsoring oder Programmunterbrechungen in einem ver
nünftigen Rahmen, allerdings mit klaren Spielregeln und Ein
schränkungen, wahrscheinlich auch im Sinne dieser Europa
ratskonventionen. 
4. Zur Programmaufsicht: Das ist ein heikles Thema. Es geht 
darum, dass·die Unabhängigkeit bei der Gestaltung der Pro
gramme nach Verfassungsauftrag gewährleistet ist, dass die 
Freiheit der Medienschaffenden sichergestellt ist. Gleichzeitig 
müssen wir aber dafür sorgen, dass der Leistungsauftrag er
füllt wird. Ohne eine Unabhängige Beschwerdeinstanz, die 
das beurteilen kann, hängt der Leistungsauftrag in der Luft. 
Es geht also nicht um Zensur, nicht um eine Beeinflussung der 
Medienschaflenden, sondern es geht um Konsumenten
schutz. Der Konsument von Radio und Fernsehen ist diesen 
Medien fast hilflos ausgeliefert, Er muss die Möglichkeit ha
ben, sich zu beschweren. Er muss die Gewissheit haben, dass 
seine Beschwerde sach- und fachgerecht beurteilt wird. Die 
SVP-Fraktion ist der Meinung, dass die Regelung der Pro
grammaufsicht nach dem Vorschlag der Kommission zweck
mässig sei. Das Verfahren wird vereinfacht und durch das 
Schlichtungsverfahren entlastet. Wir empfehlen Ihnen, den 
Kommissionsanträgen auf der ganzen Linie zuzustimmen. 
Noch ein kurzes Wort zum Rückweisungsantrag von Herrn Zü
ger. Herr Züger, Ihre Feststellung ist natürlich richtig, das ist 
unbestritten. Aber man kann dieses Problem nicht mit einer 
Rückweisung an die Kommission lösen, denn die Kommis
sion hat ja alle Detailanträge -30 an der Zahl! - behandelt und 
darüber entschieden. Sie hat Mehrheits- und Minderheitsan
träge zu den kritischen Punkten eingereicht, und darüber kön
nen wir diskutieren. Aber alles andere sind wohl gutgemeinte 
Einzelanträge; darüber haben wir bereits entschieden. Dazu 
an die Adresse der Antragsteller: Sie müssen der KommissiJ 
onsarbeit mehr Gewicht geben, sonst kommen wir mit unse
ren Ratsverhandlungen nicht mehr durch. Das Plenum ist 
keine erweiterte Kommissionssitzung. Selbstverständlich ist 
jeder einzelne Antragsteller der Meinung, gerade sein Antrag 
sei weltbewegend und entscheidend, aber darum geht es ja 
nicht Wir dürfen hier nicht nur Show bieten, sondern sollten 
seriöse Gesetzgebungsarbeit machen. Da bin ich mit Herrn 
Züger durchaus einverstanden, das ist unbestritten. Aber das 
Problem ist nicht zu lösen mit Rückweisung gerade an diese 
Kommission - ich möchte der Kommissionspräsidentin für 
ihre gute Kommissionspräsidierung bestens danken-: Man 
darf gerade nicht dieser Kommission, die seriöse Arbeit gelei
stet hat, nochmals den Bettel vor die Füsse werfen. Die Kom
mission käme nochmals mit den gleichen Vorschlägen daher. 
Es geht vielmehr um die Antragsteller, die einsichtig werden 
und auf den einen oder anderen Antrag verzichten sollten. Sie 
können sicher sein: Auch ihr Anliegen ist beachtet worden, 
und es ist darüber entschieden worden. · 

Leuenberger-Solothum: Probleme zu lösen, löst in diesem 
Land unterschiedliche Echos aus. Einige Medien werfen die
sem Parlament vor, es sei problemlösungsunfähig. Wenn sich 
dann ausnahmsweise einmal eine Kommission zusammen
rauft und es sich nicht leicht macht, dann setzt man auf den 
Aushang «Fauler Kompromiss», allerdings immerhin noch mit 
Fragezeichen! Ich werde, solange ich reden kann, das Recht 
der Medienschaffenden verteidigen, ihre Meinungen zu äus
sern, aber ich werde mir auch stets vorbehalten, mich nicht 
von Medienschaffenden manipulieren zu lassen, zu gewissen 

Taten oder Untaten hinreissen zu lassen. Ich lasse es in der 
Regel beim Aerger bewenden, und ich rufe auch nicht nach ei
ner Unabhängigen Beschwerdeinstanz, die die Presseerzeug
nisse dieses Landes nachzensurieren soll: Solches liegt mir 
fern, und solches liegt den Sozialdemokraten fern, die in die
sem lande immer gesagt haben, in der Medienpolitik seien sie 
die Erben der grossen Liberalen, die andere Meinungen dul
den, ertragen können und das Recht, sie zu äussern, auch mit 
aller Kraft verteidigen - und nicht immer gleich nach dem Kadi 
rufen. Das mal als Vorbemerkung und auch gleich zur Funk
tion der Medien. 
Es ist bisher ein bisschen wenig gefragt worden: «A quoi ,.:a 
sert?». Ich habe gestern zufälligerweise einen Studenten ge
troffen und ihn gefragt, wozu eigentlich elektronische Medien 
gut seien. Er hat gestutzt und dann gesagt: «Damit die Leute 
wissen, was sie am Abend tun sollen ... Ich will nicht behaup
ten, das sei die Wahrheit, aber gelegentlich hat man den Ein
druck, dieser banale Satz komme der Wahrheit sehr nahe. 
Nun zur Sache. Dieses Gesetz muss jetzt über die Bühne, 
wenn der Gesetzgeber - und das sind wir - noch etwas zur 
Entwicklung der elektronischen Medienordnung sagen will. 
Bundesrätliche - wie ich jeweils spöttisch sage - Notverord
nungspolitik seit Beginn der achtziger Jahre hat eine Medien
ordnung geschaffen, zu der dieses Parlament wenig bis nichts 
zu sagen hatte, auch nichts sagen wollte. Wenn wir jetzt Ver
fahren festlegen wollen, die bei der Restgestaltung der Me
dienordnung dem Parlament noch einen gewissen Einfluss 
geben sollen, müssen wir dieses Gesetz jetzt beraten. Damit 
wende ich mich zugleich gegen den Rückweisungsantrag 
meines Freundes Arthur Züger, wiewohl ich ihm inhaltlich 
Recht geben müsste. Die grosse Zahl der Aenderungsanträge 
zeigt, dass einige Fraktionen ihren Leistungsauftrag nicht er
füllt haben. Man hat offenbar da und dort ein bisschen unse
riös diskutiert, und ich muss auch annehmen, dass einige, die 
in der Kommission sassen, so pro domo oder ad personam 
sprachen und sich mit ihren Fraktionskollegen nicht abge
sprochen hatten. Das ist sehr schade. 
Die heutige faktische Medienordnung ist durch illegale Akteei
nes gewissen Roger Schawinski entstanden. Die SAG-Gegner 
werden behaupten, er hätte das bei der SAG gelernt, dort 
habe er ja gearbeitet. Er hat aus dem Ausland ins Inland einge
strahlt und damit ein Modell entwickelt, das heute auf den 
Chefetagen der grossen Verlagshäuser diskutiert und geprobt 
wird, vorläufig mindestens am Sandkasten. Unserer fakti
schen Medienordnung, die wir jetzt in Recht fassen möchten, 
haftet also dieser Geruch illegitimer Zeugung mindestens an, 
aber wir leben ja in einem aufgeklärten Zeitalter und wollen 
das geflissentlich übersehen. 
Die ernsthaftere Frage ist doch die: Inwieweit erfüllt dieser Ge
setzesentwurf und inwieweit erfüllen diese Kommissionsan
träge den Verfassungsauftrag? Wenn ich den Verfassungstext 
lese, wenn ich noch einige Protokolle dazu lese, dann staune 
ich doch darüber, wie sehr der Gesetzesentwurf bereits vom 
Zeitgeist geprägt ist, von einem Zeitgeist, der sich seit den fer
nen Tagen, als man.den Verfassungsartikel geboren, beraten 
und beschlossen hat, in eine ganz bestimmte Richtung ent
wickelt hat. 
Die Verfassungsgeber haben es ernst gemeint, als sie davon 
gesprochen haben, dass Radio und Fernsehen zur kulturellen 
Entfaltung beitragen; sie haben das sogar an erster Stelle ge
nannt. Wenn wir die Medienwirklichkeit ansehen - und sie be
steht, das hat ja Herr Müller-Aargau gesagt, aus mannigfachen 
ausländischen Sendern, die uns bestreichen, die wir empfan
gen können -, so sieht sie eher danach aus, als nähme man 
blass den an dritter Stelle genannten Teil des Leistungsauftra
ges ernst; dort heisst es, es sei zur Unterhaltung der Zuhörer 
und Zuschauer beizutragen. Auch die Musikteppiche - ange
nehm für das Ohr gewisser Generationen, für meines nicht im
mer - gewisser Lokalsender lassen keinen Verdacht mehr auf
kommen, dass da irgendwo noch die Idee des Kulturauftrages 
bestehen würde - nicht einmal geschrieben auf den Pulten 
dieser Veranstalter und der Mitarbeiter dieser Veranstalter. 
Der Veriassungsauftrag, der dann weiter spricht von der Be
rücksichtigung der Eigenheiten des Landes, von den Bedürf
nissen der Kantone, von der Rücksichtnahme auf die Presse. 

michael.tellenbach
Textfeld



4. Oktober 1989 N 1595 Radio und Fernsehen. Bundesgesetz 

hat in diesem Gesetzesentwurf recht wenig Niederschlag ge
funden. Wir werden uns in der Oeffentlichkeit des Vorwurfs er
wehren müssen.wir hätten dem Zeitgeist, der etwas fade nach 
Kommerz riecht, zu grosse Opfer gebracht. 
Was die Kornmissionsarbeit immerhin gezeigt hat, ist eines: 
Manche. die mit Grossmachtträumen in die Kommissionsar
beiten einstiegen, die von Frankreich, von der Bundesrepu
blik, von England, von Italien redeten, haben plötzlich begrif
fen, dass sie bescheiden nach Oesterreich, nach Belgien und 
nach den Niederlanden sehen müssen, wollen sie sich eine 
bestehende Medienordnung zu Gemüte führen, die etwa ver
gleichbar ist mit einer möglichen Medienordnung in der 
Schweiz - in diesem viersprachigen, multikulturellen Klein
staat mit unterschiedlich starken Minderheiten, wo sogar die 
deutschsprachige Mehrheit - bloss als Quantität - das Lä
cheln er1olgsgewohnter Medienveranstalter hervorruft, wenn 
man über sie als einen Markt sprechen möchte. 
Das Fatale aber ist, dass noch nicht alle «Kommissäre» begrif
fen haben, dass der Wettbewerb, nach dem sie so laut rufen -
und zwar rufen sie bei den Medien danach, in anderen Berei
chen weniger; ich habe vorhin Herrn Nebiker zugehört und 
habe mir überlegt, dass ich, wenn wir mal wieder über Agrar
politik debattieren, diesen Wettbewerbsgedanken auch ein
bringe, und dann sind die Rollen vertauscht, aber gerade das 
macht ja die ganze Sache so lustig und so spannend (teilweise 
Heiterkeit) -. namentlich im Fernsehbereich auf dem Unterhal
tungssektor entschieden wird, und es ist nicht der publizisti
sche Wettbewerb, der letztendlich entscheidet. Es sind auch 
nicht die Informationsleistungen, die entscheiden - höchstens 
vielleicht in der Sekunde der Aktualität, wo es darauf an
kommt. wer zuerst über eine Moritat berichten kann-; der 
Wettbewerb wird auf dem Unterhaltungssektor entschieden. 
Könnten wir uns nur auf diese Feststellung einigen, würden wir 
staunen, zu welchen Schlüssen wir kämen, wenn es schluss
endlich darum geht, sich zu fragen, welche Chance denn 
diese quantitativ relativ kleine schweizerische Gesellschaft 
hat, eigene - d. h. eigenwüchsige, eigenständige, auf eige
nem Mist gewachsene - elektronische Medien hervorzubrin
gen, oder ob sie diese ('.;hance eben nicht hat. Wenn Leute von 
der starken SAG reden, so ist das wunderbar. Diese SAG ist im 
europäischen Kontext eine kleine, eine sehr kleine Anstalt. Ich 
war ja vor Zeiten einmal Präsident von Radio und Fernsehen 
DAS und bin in dieser Funktion einmal nach Mainz gereist; 
dort habe ich das grosse Haus des ZDF angestaunt und mir 
sagen lassen, dass dieses Zweite Deutsche Fernsehen, das 
ungefähr die gleiche Sendezeit ausfüllt wie das Fernsehen 
DAS, zehn- bis fünfzehnmal mehr Mittel zur Verfügung hat. 
Das dürfte doch gewisse Unterschiede ergeben. Gelegentlich 
schlägt ja doch Qualität auch auf Quantität durch, und dann 
kann man ja unseren einheimischen Femsehschaffenden nur 
ein hohes Loblied singen. Sie hab~n Beachtliches zustande 
gebracht neben dem Aerger, den ich eingangs erwähnt habe 
und den ich ihnen auch nicht so schnell vergessen will. · 
Ueber Liberalität ist dann zu reden. Und ich muss jenen sagen, 
die über Liberalität schon geredet haben oder gleich an
schliessend noch reden werden - sie müssen sich die Frage 
gefallen lassen-: Wie haben Sie es denn mit der Nachzensur 
in Form dieser Ubi? Wir haben Lösungen gesucht, CVP-initi
iert, Jörg Paul Müller hat sie erfunden. Wunderbar! Aber der 
sozialdemokratische Standpunkt aus den frühen achtziger 
Jahren stimmt immer noch. Diese Ubi ist eine Fehlkonstruk
tion, weil sie zwar gut gemeint ist, aber nie gut sein kann, weil 
der Fluch der bösen Tat nur lauter kleine böse Tätchen gebä
ren kann. Wir können noch so liberale Leute dort reinsetzen: 
Es ändert doch nichts daran, dass das letztlich ein Instrument 
der Nachzensur ist. Medien in den Griff bekommen zu wollen, 
das ist ein Unding, demokratisch offener-wie Herr Nebiker sie 
genannt hat - Gesellschaften unwürdig. Ich würde das Me
dienschaffen mit dem Umgang mit rohen Eiern vergleichen: 
Wer diese in den Griff bekommen will, zerdrückt sie, und wenn 
er es noch so schön macht, meinetwegen kann er Seiden
handschuhe anziehen. Ich möchte hoffen, dass sich der Stän
derat als Zweitrat - sehr liberal, dort hat's ja etliche Liberale, 
mindestens dem Parteibuch nach - nochmals hinter diese Ubi 
macht. Er .könnte sich vielleicht überlegen, wie aus dieser 

Missgeburt ein netter, flotter, fröhlicher Ombudsmann zu ma
chen wäre, der nicht als Mediengericht funktioniert. Ich werde 
später bei der Detailberatung noch mit den «Europäern» reden 
und sie, die bei der Werbeordnung «europäisch» sein wollen, 
dann fragen, wo es sonst in Europa diese Mediengerichte gibt. 
Die Schweiz ist nämlich das einzige europäische Land, das 
sich ein solches Mediengericht gegeben hat. 
Ueber Finanzen ist zu reden; wir werden in der Detailberatung 
darauf zurückkommen. Sponsoring ist aus sozialdemokrati
scher Sicht ein Uebel, Sie werden sagen, ein notwendiges 
Uebel. Ich sage Ihnen: Wir haben versucht, Sponsoring in den 
Griff zu bekommen, und ich gestehe Ihnen hier: Es ist nicht ge
lungen! Man kann Gesetze machen, Bücher voll; dieses Spon
soring bringt man nicht unter Kontrolle. Wir können bloss hof
fen, dass der Bundesrat und seine Beamten dann das Ge
schick haben, bei den Verordnungen und bei ihrer Aufsicht da
nach zu trachten, dass dieses Sponsoring sich nicht auch zu 
einer bösen Tat entwickelt. 
Zu reden wäre über den internationalen Bereich, und es ist 
auch gesagt worden: Was hier durch uns geregelt wird, ist ein 
relativ schmaler Bereich dessen, was als Medien in unserem 
Land sichtbar, hörbar und empfangbar ist. Ueber Einspeise
ordnung wäre zu reden, und es wären Wrtze zu machen über 
RTL plus und die Sittlichkeitsvorstellungen. Mich wundert im
mer, dass die Sittenapostel dieses Landes Herrn Ogi nicht mit 
Beschwerden gegen RTL plus eindecken. Ich rufe sie.dazu 
nicht auf, bitte die Sittenapostel aber, auch so zu verfahren, 
wenn bei einem anderen Veranstalter einmal ein klein wenig 
nackt oder ein bisschen mehr nackt gezeigt wird; seien Sie 
dann ebenso grosszügig wie mit RTL plus. Man kann ja - Frau 
Zölch hat das einmal gesagt - schlimmstenfalls abschalten; 
man braucht ja nicht immer alles anzusehen. 
Zum Schluss, damit es ein wenig politisch wird: Die SAG wird 
sicher kritisiert. Mir ist gestern abend eingefallen, dass die 
SAG, seit 1931 bestehend, 50 Jahre lang unter freisinniger 
Führung stand, ausschliesslich unter freisinniger Führung! 
Gute SAG, gute Institutionen, Lob an den Freisinn, dass er so 
etwas zustande gebracht hat. Dass die SAG in diesen 50 Jah
ren, namentlich in den letzten 10, nicht sehr flexibel, nicht sehr 
marktnahe war, ist auch Freisinnigen zu verdanken. Es 
brauchte des vortrefflichen Leo Schürmanns, um die SAG aus 
den Wolken ein bisschen näher an den Markt heranzuführen. 
Das ist ihm vortrefflich gelungen. Wir haben ihn manchmal 
daran gehindert zu überborden - und dass er überborden 
kann, hat er ja mit EBC bewiesen. Dort ist er eben nicht so er
folgreich, weil wir dort nicht seine Kontrahenten sein können! 
(Heiterkeit) 
Ich bitte Sie, auf die Vortage einzutreten; ich bitte Sie, die Frei
heit zu ertauben - obschon wir sie gar nicht verbieten könnten, 
auch wenn wir wollten -; den Versuch dazu werden Sie alle 
machen. Ich bitte Sie, einzutreten und den Rückweisungsan
trag abzulehnen. 

Mühlemann: Ich freue mich, nach meinem Freund, nicht Par
teifreund, Ernst Leuenberger sprechen zu dürfen'. Mein lieber 
Ernst Leuenberger, die freisinnig-demokratische Fraktion in 
diesem Saal ist keine Gruppe von Problembringern, sondern 
von Problemlösern. (Heiterkeit) Wir stehen darum zu diesem 
Gesetzesentwurf, den wir massgebend in der vorberatenden 
Kommission mitprägen durften - im Gegensatz zur augen
blicklichen Mitarbeit in der SAG. Wir vertreten die Ansicht, 
dass der publizistische Wettbewerb in den Medien notwendig 
und wünschenswert ist; denn sie sind die vierte Macht im Staat 
und werden nur kontrolliert durch die Konkurrenz, so wie wir 
es in den Printmedien bereits kennen. In den elektronischen 
Medien sieht das etwas anders aus. Ich gebe gerne zu, dass 
im französischsprachigen und im italienischsprachigen Teil 
der Schweiz die Beziehung zu den Nachbarländern so eng ist, 
dass dort so etwas wie ein geistiger Wettbewerb stattfindet 
und dass deswegen die Programme auch qualitativ hochste
hend sind. Hingegen haben wir im deutschsprachigen Raum 
tatsächlich eine Monopolstellung der SAG. Diese SAG arbei
tet nicht schlecht; ihre Resultate sind auch angesichts ihres fi
nanziellen Rahmens beachtlich. Aber diese SAG kann noch 
besser werden! Und dazu braucht es den publizistischen 
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Wettbewerb. Es ist schlicht und einfach nicht wahr, dass der 
nur im Unterhaltungssektor stattfindet. Wenn Sie über die 
Grenzen hinausschauen, wenn Sie sehen, was jetzt in 
Deutschland mit den Privatsendern geschehen ist, wenn Sie 
sich in Frankreich oder in Italien umschauen, stellen Sie eine 
gewaltige Belebung fest: Der Informationswert ist gesteigert 
worden. Wenn Sie die Berichte über die Wahlen in Nordrhein
Westfalen in den verschiedenen deutschen Sendern beachtet 
haben, ist eine Leistungssteigerung erkennbar. Es ist auch im 
Unterhaltungssektor glücklicherweise etwas mehr Sinnen
freude eingekehrt, es wäre doch auch schade, wenn wir in die
sem Augenmedium Fernsehen nicht auch noch etwas Le
bensfreude entdecken könnten. In dieser Beziehung täte der 
SAG im Programmbereich eine Konkurrenz durch private Ver
anstalter gut. Dieser Wettbewerb ist aber auch notwendig für 
unsere Journalisten. Es ist doch undenkbar, dass unsere 
Fernsehjournalisten nur in einem einzigen deutschsprachigen 
Betrieb lernen und aufwachsen können, ohne dass sie die 
Chance haben, einmal •job rotation» mitzumachen, sogar viel
leicht einmal ins Ausland zu wandern, um mehr zu lernen. Und 
in dem Sinn ist der publizistische Wettbewerb eine Bereiche
rung. 
Ich spreche nicht über den ökonomischen Wettbewerb; er ist 
sehr viel schwieriger, weil zwischen der SAG und den Privaten 
gleich lange Spiesse sein müssten. Da geben wir gerne zu, 
dass die SAG einen Leistungsauftrag hat, einen nationalen 
Leistungsauftrag, bei der sie Sonderkonditionen braucht, in
dem sie nämlich die Teilnehmergebühren erhält. 
Jeder private Veranstalter muss natürlich mit dem Werbeauf
kommen allein kämpfen. Das führt dazu, dass er wahrschein
lich mitunter dem Unterhaltungswert ein gewisses Gewicht 
beimessen muss, um überleben zu können. 
Nun stehen wir aber natürlich nicht nur zwischen diesen bei
den Wettbewerbsformen. Das Gefährlichste ist der internatio
nale Wettbewerb. Die moderne Informationsgesellschaft, die 
in unser leben einbricht, ist in diesem lande nicht erkannt 
worden. Wir haben 1950 die ersten wesentlichen Grosscom
puter gehabt. Wir sind heute nicht mehr in der Lage, diese 
Hardware herzustellen. Es wurde uns 1972 die erste Telekom
munikationsgemeinde vorgeschlagen, wir haben sie nicht rea
lisiert. 1983 hat ein welscher Unternehmer, zusammen mit ei
ner Gruppe von initiativen Medienleuten, unserem Bundesrat 
vorgeschlagen, einen Fernsehsatelliten zu kaufen. Man hat 
diesen Leuten damals kaltschnäuzig die Türe gewiesen und 
gesagt, zuerst müsse die rechtliche Grundlage geschaffen 
werden. Heute, zehn Jahre später, schaffen wir diese recht
liche Grundlage. In der vergangenen Zeit hat das kleine Lu
xemburg - oft zitiert - einen Fernsehsatelliten mit 16 Stationen 
gekauft, der die Stimme dieses Landes zu 30 Millionen Euro
päern trägt. Hier ist eine Entwicklung im Gange, mit der wir 
Schritt halten müssen. 
Ich freue mich nun, dass dieser Wettbewerb in Gang gekom
men ist. Frau Kommissionspräsidentin, es ist in diesem lande 
nicht verboten, über Wettbewerb zu sprechen. Wenn es heute 
in Russland eine Konkurssituation gibt, liegt der Hauptgrund 
dafür darin, dass dort kein Wettbewerb bestand. Es ist etwas 
paradox, dass man bei uns das Wort «Wettbewerb» allmählich 
als diskriminierend empfindet. Darunter ist die Chance zu ver
stehen, unter Menschen Synergieeffekte zu entwickeln, indem 
man partnerschaftlich zusammenarbeitet. Das ist das Gesetz, 
das wir jetzt schaffen. 
Im Artikel 31 haben wir all die Hürden abgebaut, die der Bun
desrat und seine Verwaltung aufgebaut haben, um private Ver
anstalter am Eintritt in die Fernseharena zu hindern. Das Ko
operationsmodell - bitte: es heisst Kooperationsmodell - ist 
eine unerhörte Chance für private Veranstalter auf lokaler 
Ebene, heissen sie nun Lokalradios, heissen sie dörfliche 
Fernsehstudios (das gibt es sogar: Das Fernsehen Diessen
hofen besteht seit drei Jahren für einen ganzen thurgauischen 
Bezirk; es ist ein hervorragendes Medium und kostet 15 000 
Franken im Jahr; es ist eben ein bisschen Idealismus dabei). 
Alle diese Leute können in Zukunft - wenn sie wollen - mit der 
SAG zusammenarbeiten. Aber glauben Sie ja nicht, dass es le
diglich beim Radio bleibt; wir werden auch das Fernsehen im 
lokalen Bereich haben. Wir werden im Europa der Regionen 

grenzüberschreitende Lösungen finden, bei denen wir regio
nal mit dem Ausland zusammenarbeiten. 
Die SRG kann nach dem Kooperationsmodell dabei sein .. 
Nur müssen wir dafür sorgen, dass die Privaten eine Ueberle
benschance haben, und dazu haben wir das Gebührensplit
ting. Das Gebührensplitting ist für wirtschaftlich schwache 
Regionen gedacht, die aus der Werbung aus der eigenen 
Region nicht leben können, sondern die nationale Werbung 
ebenfalls brauchen können sollten. Weit diese aber aus
bleibt. greift das Gebührensplitting. 
Auf nationaler Ebene hoffen wir, dass sich irgendwelche 
Verlagshäuser, irgendwelche Medienunternehmer, irgend
welche Unternehmer zusammenraufen, um mit der SAG ir
gendwo ein Kooperationsmodell zu finden. Das kann letztlich 
da enden. wo die Holländer sind: Die SAG stellt die Infrastruk
tur zur Verfügung, und verschiedenste Programmanbieter lie
fern ein pluralistisches Fernsehen, das dann reich und interes
sant wird. Das ist möglich, wir ermöglichen das. Aber Sie 
müssen dann den Privaten natürlich im Bereich der Werbung 
nicht einen Sonderfall Schweiz liefern. 
Dem Antrag Sager, auch hier europafähig zu sein, kann ich 
nicht zustimmen, weil die Europakonvention zu kompliziert 
ist. Die Botschaft dieser Kommission ist relativ einfach; stim
men Sie ihr zu. Wir versuchen, den Jugendschutz sicherzu
stellen, wir versuchen, in der Gesundheitspolitik gewisse 
Schranken zu setzen - cela suffit 
Im internationalen Bereich wird es am schwierigsten. Ich frage 
Sie: Wo hätte Jean-Rodolphe von Salis heute eine Chance, 
zu Europa zu sprechen? Wo, in welchem Sender? Wo muss 
sich heute ein Bundesrat einmieten. damit er seine Botschaf
ten verkünden kann? Wir haben keine Chance, wenn wir 
keinen eigenen Sender haben. Geben Sie mir nicht an, der 
3Sat sei ein Ersatz. Wir sind dort ein bescheidener Untermie
ter, der irgendwann noch seine verspäteten Sendungen lie
fern kann. Wir sollten einen eigenen Sender haben. Wir ha
ben zum Glück rudimentär einen Ansatz. Herr Bundesrat 
Ogi, ich muss Ihnen herzlich danken und gratulieren, dass 
Sie den European Business Channel mindestens so fördern, 
dass er jetzt auch am Abend senden darf. Wie mir Herr Schür
mann mitgeteilt hat, wird dieser Sender bis zum nächsten 
Frühjahr überleben können. Aber vielleicht braucht er Unter
stützung. Wir haben für diesen Fall sogar vorgesehen, dass 
der Bundesrat unter Umständen indirekt Finanzhilfe geben 
könnte. 
Das ist also ein Kooperationsmodell auf allen Ebenen, das 
für bessere Lösungen Tür und Tor öffnet. 
Ich möchte nicht auf die einzelnen Paragraphen eintreten, 
es gibt nur zwei, die wirklich umstritten sind: 
Zum einen ist es die Frage: Erteilen wir die Konzession hier 
in der Bundesversammlung oder erteilt sie der Bundesrat? 
Wenn Sie zum Kooperationsmodell ja sagen, dann ist das 
ein Vertragsmodell, das letztlich durch jemanden kontrolliert 
werden muss;...clenn wir wollen zwar im deutschsprachigen 
Raum kein Monopol SAG, aber wir wollen auch kein Mono
pol eines Mediengiganten irgendwelcher Art. Herr Bundes
rat, Sie sind dann dazu aufgefordert zu kontrollieren, dass 
Lösungen entstehen, die vor unserer Demokratie vertretbar 
sind. Wenn Sie es in die Bundesversammlung hineintragen, 
wird das verpolitisiert, es wird auf die lange Bank gescho
ben, und wir werden keine vernünftigen Lösungen erzielen. 
Schenken Sie hier dem Bundesrat Vertrauen. 
Zum anderen: Das Unangenehmste ist Artikel 28. Mein lieber 
Freund Claude Frey, es tut mir sehr leid. Ich bin ein Freund 
der Romandie, ich bin ein Freund der ltalianita. Wenn Sie 
verlangen, dass ein französischsprachiges Radio auch in der 
deutschen Schweiz zu hören ist, bin ich sofort dafür, aber 
nicht um den Preis, dass wir einen grossen Teil der Lokal
radios wieder schliessen müssen. Wenn die technischen 
Möglichkeiten da sind: Ja. Aber zuerst muss jetzt dieser 
Wettbewerb im lokalen deutschsprachigen Raum sicherge
stellt sein. Nachher kommen wir diesem Antrag entgegen. 
Das sind die beiden grossen umstrittenen Anträge. Bei altem 
anderen bitte Zurückhaltung, Bescheidenheit! Ziehen Sie 
Ihre Anträge zurück! Die Kommission ist sehr einig: Sie hat 
beschlossen, nicht auf die Einzelanträge einzutreten. Wir 
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wollen hier keine Kommissionssitzung abhalten, sondern das 
Gesetz rasch verabschieden. 
Ich bin seit sechs Jahren zum ersten Mal glücklich beim legi
ferieren, weil ich glaube, dass wir hier ein Gesetz schaffen, das 
nur Rahmenbedingungen aufstellt und den Unternehmern die 
Freiheit der Gestaltung lässt. Jetzt sind die Unternehmer an 
der Reihe, heissen sie nun Riva. Ringier. Mathys oder Frey. 
Diesen sage ich frei nach Schiller: Tun Sie das Ihrige, wir ha
ben heute das Unsrige getan. 

M. Coutau: II n'y a pas moins de 33 ans que le Conseil federal 
deposait son premier projet destine a donner un cadre consti· 
tutionnel ä une reglementation qui fixerait les buts, l'organisa
tion et les moyens de la radio-television. Pendant ce tiers de 
siede, ce domaine a ete un champ de bataille marque d'in
nombrables combats politiques. ideologiques et souvent par
tisans mais, pour la plupart, steriles. Ces affrontements, ont 
ete ponctues par deux echecs devant le peuple. En effet, ces 
moyens de communication modernes, que sont la radio et la 
television, ont des aspects extremement fascinants et on leur 
prete un pouvoir suffisamment puissant dans l'exercice de la 
democratie pour que chacun cherche a s' en approprier le 
contröle ou, pour le moins, a reduire l'emprise que ses adver
saires pourraient exercer sur eux. 
Cette longue impuissance conflictuelle ä soumettre ces deux 
medias ä un cadre legal contraste avec le developpement con
siderable qu'ils ont connu, soit du point de vue technique soit 
de celui de leurs diffusions, dans la population. C'est bien dire 
que l'absence d'une veritable loi sur la radio-television n'a ni 
freine ni perturbe de fa~n excessivement fächeuse cet aspect 
du paysage mediatique suisse. Cette lacune, si vous me per
mettez cette expression, ne nous a pas pris de lucarne. Certes, 
leur developpement n'a pas ete purement anarchique et, tant 
bien que mal, le gouvemement a etabli des normes relative
ment efficaces malgre leur base constitutionnelle des plus fra. 
giles. 
Mais ces differentes normes constituent un cadre juridique 
disparate, denue largement du contröle parlementaire et 
depourvu de systematique legislative. 
Finalement, en 1984, le peuple a adopte 1a base constitution
nelle necessaire ä l'etablissement d'une certaine securite juri
dique, dans un climat politique dejä legerement apaise. Cet 
apaisement etait en partie du a la volonte d' eviter, dans le texte 
constitutionnel lui-meme, toute asperite qui l'aurait expose a 
de nouveaux affrontements et provoque un nouvel echec de
vant le peuple. les decisions delicates avaient donc ete repor
tees au niveau de l'elaboration de la loi. 
Quel statut de concession, quelles conditions exigees des 
candidats diffuseurs, quel monopole, quelles ressources fi
nancieres, quelle independance concrete vis-a-vis des auto
rites, quel degre de concurrence, quelq contröles, quelles 
sanctions et, enfin, quel equilibre de 1a couverture regionale 
par les differents diffuseurs? Toutes ces questions contenaient 
une charge politique plus ou moins explosive qui aurait pu 
empoisonner le debat et, finalement. faire echouer une nou
velle fois la tentative de legiferer. le travail de la commission 
n'a pas echappe ä cette tension et le debat a ete marque, sur
tout au debut, par des affrontements vifs qui faisaient assez 
mal augurer du resultat final des travaux. Mais, en cours de 
route, j'ai note un reel apaisement et des convergences fruc
tueuses qui ont permis de presenter aujourd'hui un projet au
quel l'unanimite de la commission s'est ralliee. A quoi doit-on 
cette evolution inattendue pour beaucoup? J'y vois pour ma 
part plusieurs raisons. 
La premiere a ete que le projet du Conseil federal lui-meme, 
elabore apres une soigneuse consultation, a pris la fonne as
sez ramassee d'une loi-cadre. Lä encore, cette formule aper
mis d'eviter des asperites de detail qui auraient pu menacer 
l'ensemble. 
La deuxieme raison de cet apaisement est due au souci d'in
formation rigoureuse, realiste qui a caracterise la commission. 
Le nombre des auditions a ete eleve et nous avons entendu 
des personnalites dont les competences etaient fondees sur 
une experience tres concrete des conditions d'exploitation 
moderne de la radio-television. Quelques elements objectifs 

nous sont alors apparus plus nettement et nous ont convain
cus des limites assez etroites dans lesquelles la loi pouvait 
s'elaborer. 
La premiere limite est ä la fois technique et geographique. Les 
programmes de la radio-television ne respectent pas les fron
tieres. Pour un pays situe au coeur du continent, la marge 
d'autonomie legislative est donc inversement proportionnelle 
au nombre des emetteurs et des legislations qui l'entourent. 
En d'autres termes. nous devons elaborer des dispositions qui 
soient compatibles avec l'environnement mediatique euro
peen. La convention correspondante du Conseil de l'Europe, 
signee ce printemps et en cours de ratification. comme la toute 
recente Conference de Paris, sur ce que l'on a appele !'Eureka 
de l'audiovisuel, ainsi que 1a directive de la Communaute euro
peenne qui vient d'etre signee hier ä luxembourg sont des 
demonstrations evidentes de cette necessite. 
La deuxieme limite est economique. Le cout de 1a creatlon 
d'un programme complet de television, de radio certes dans 
une moindre mesure, est enorme. II est dejä exhorbitant pour 
des pays de 30 a 40 millions d'habitants. II est probable que 
seuls des groupes d'envergure europeenne seront dans un 
Mur assez proche en mesure de contrebalancer la force de 
penetration des images americaines, bresiliennes, indiennes 
ou japonaises. C'est dire que pour un pays de 6 millions d'ha
bitants, les limites ä l'independance totale, sans parler de 1a 
multiplicite interne des diffuseurs, sont lä encore etroites. 
La troisieme limite, c'est l'experience developpee ä partir des 
legislations etrangeres dont certains aspects, manifestement 
excessifs, ont 1a encore retreci le champ des imaginations 
helvetiques. Nous avons voulu nous garder des experiences 
cacophoniques, engendrees par l'anarchie des uns, comme 
des tisanes indigestes distillees par l'assujettissement des au
tres ä un contröle etatique integral. 
Ainsi, ayant pris connaissance de donnees concretes et de 
ces experiences objectives, et respectant le mandat constitu
tionnel, les specificites topographiques et economiques de 
notre pays, nous avons du deposer, les uns et les autres, une 
bonne dose de nos principes antagonistes et chercher en
semble les voies realistes de la convergence. 
A toutes ces raisons d'apaisement que j'ai evoquees, j'aime
rais en ajouter une qui n'a, de loin, pas ete la moindre et qui 
tient au style de conduite des travaux adoptes par 1a presi
dente de notre commission. Elle a su contenir les tentations 
conflictuelles, prevenir les derapages dogmatiques et rame
ner les imaginations parfois utopiques a plus de realisme. Je 
tenais ä le souligner ici et ä l'en remercier. 
Ce projet, s'il presente un ensemble plus coherent et legislati
vement plus satisfaisant des regles applicables au paysage 
audio-visuel suisse, n'apporte pas, pour autant, des transfor
mations bouleversantes par rapport a la situation actuelle. Son 
principal merite est de redonner au Parlament le röle qui lui re
vient dans une democratie, c'est-ä-dire d'edicter lui-meme les 
regles de droil Jusqu'ici cette competence etait largement 
confinee entre les mains du gouvemement. II est bon que 
nous ayons recupere notre fonction naturelle, meme si cela 
n'avait ete que pour ratifier un statu quo ante. 
Or cela n'est heureusement pas le cas. Le projet, meme s'il 
n'est pas bouleversant, innove sur plusieurs points. A nos 
yeux de liberaux, l'innovation principale, meme si elle reste ti
mide, c'est la reconnaissance du principe de la diversite po
tentielle des diffuseurs. Concretement, cette diversite pourra 
s'appliquer surtout dans le domaine de la radio et dans le 
perimetre local, dans des conditions plus satisfaisantes que 
celles qui prevalaient jusqu'ici. Les experiences faites ä la fa· 
veur de l'ordonnance sur les essais de radios locales, ont per
mis de corriger les regles actuelles; nous les avons voulues 
plus pratiques, moins tatillonnes et mieux propres ä donner ä 
ce medium un röle utilement complementaire ä la presse, pour 
favoriser l'identification de notre population ä la realite de son 
cadre de vie immediat. Mais cette diversite potentielle n'exclut 
pas la television, ni l'echelon regional et national. 
Cette fameuse solution contractuelle, qui laisse tres souple· 
ment ouvertes des collaborations que nous souhaitons effecti
ves et fructueuses entre SSA et d'autres diffuseurs, concretise 
cette volonte de diversite au moins potentielle. Nous admet-
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tons le principe d'un diffuseur dit de service public, qui dis
pose de conditions privilegiees, notarnrnent dans le domaine 
des ressources financieres. Nous lui reconnaissons son röle 
necessaire et nous admettons deja rnaintenant que sa posi
tion de monopole est serieusement entarnee par la concur
rence etrangere, rendue encore plus penetrante gräce aux in
novations du cable et du satellite. 
Mais nous refusons que !a SSR pour autant puisse s'arroger 
l'exclusivite de la presentation audio-visuelle d'un confor
misme intello-socio-culturello-politique suisse. L'ensemble 
des diffuseurs, y compris les autres medias, ont un röte com
plementaire a jouer dans la circulation des idees et la forma
tion des opinions, dans le reffet de la realite et la transmission 
de la culture. Ce n'est pas parce qu'un diffuseur est prive que, 
necessairernent, son apport informatif et culturel doit etre con
sidere comme douteux. D'ailleurs l'auditeur et le telespecta
teur, comme le lecteur de la presse ecrite et comme le simple 
citoyen disposent d'un discemement et d'une liberte qui !ui 
permettent le choix de son information et de son divertisse
ment C'est ce choix. c'est cette liberte qu'il nous convient de 
sauvegarder. 
lnevitab!ement, ce choix a des limites, en particulier finan
cieres. A cet egard, nous pensons que si la Suisse veut se don
ner un service public de qualite, il est normal que le consom
mateur de ce service public admette d'en payer un prix raison
nable. II n' est pas opportun que la part du financement publici
taire du service public excede beaucoup !e quart actuel de son 
budget. Les autres medias, beaucoup plus exposees a la con
currence et exclus pour l'essentiel du financement par le pro
duit de la taxe, doivent donc disposer, en contrepartie, d'une 
possibilite de financement publicitaire assez !arge. L'introduc
tion reconnue et la reglementation du parrainage constituent 
aussi une ressource supplementaire mieux canalisee. 
Enfin, la prise en compte des innovations techniques recentes 
et futures, l'amelioration des procedures de reclamations et de 
plaintes, ainsi que la possibilite d'un contröle financier plus 
precis completent positivement ce projet de loi. 
Le groupe liberal vous recommande d'entrer en matiere sur 
son examen et se ralliera pour l'essentiel aux avis de la majo
rite de la commission. Je vous invite ega!ement a rejeter la pro
position Züger qui nous demande de renvoyer ce projet a la 
commission. II est vrai que nous avons ete inondes de propo
sitions d'amendements d'une fac,:on demesuree. Je ne peux 
que partager les regrets qui ont dejä ete emis ä cet egard. Mais 
je crois que le vin de la loi sur la radio-television est tire, il faut 
maintenant le boire. 

M. Spielmann: les medias et la communication en general 
n 'echappent pas aux consequences de la revolution technolo
gique qui caracterise notre epoque. Cette realite est en train de 
bouleverser completement le monde des medias. Elle en
tra1ne fatalement de nouvelles contradictions, eile remet en 
cause des concepts qui semblaient acquis. Aujourd'hui, dans 
le damaine des medias et de la diffusion, la liberalisation ne 
sous-entend pas une liberte plus grande ni un choix plus 
vaste, mais paradoxatement le contraire. La quantite ne con
duit plus a la diversite et encore moins a la qualite. L'ex
perience nous le demontre chaque jour: radios locales, televi
sion par satellite, television a peages, reseaux cäbles etc. ont 
transforme ces realites qui semblaient acquises. L'experience 
demontre que si l'on ne prend aucune mesure, le fantastique 
essor technologique ne sera pas synonyme de progres, mais 
de mediocrite, de recul des valeurs culturelles et esthetiques. 
Les millions investis pour flatter le credo commercial, les idees 
rec,:ues et les jeux avilissants demontrent qu'il est necessaire 
de combler le vide juridique actuel, pour favoriser la liberte 
d'expression, le pluralisme des gouts et des opinions, pour 
que les medias electroniques deviennent l'instrument d'un 
enrichissement des echanges et de la communication et non 
le support de vente, ce qui conduit a normaliser, aseptiser, 
commercialiser tous les echanges a coups de taux d'ecoute. 
Pour donner les rnoyens de ce pluralisrne, il laut donc affran
chir les medias des contraintes des taux d'ecoute. La neces
site de legiferer ne peut donc etre contestee. Cette exigence 
repond d'ailleurs a l'article 55 bis de notre constitution. Mais 
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comment legiferer? Je dirai d'emblee que la definition mini
male du service public telle que presentee par Ja loi n'est, a 
mon avis, pas acceptable. II taut aussi tenir campte dans cette 
loi des specificites de notre pays. On a beaucoup parle des 
possibilites de diffuser les rnedias, dans notre pays, des parti
cularites de sa configuration geographique dont il faut tenir 
campte pour permettre de porter le message des medias dans 
toutes les vallees du pays et non pas laisser, en fonction des 
imperatifs economiques, arroser uniquernent !es grands cen
tres. 
Les objections que je ferai a cette loi et les orientations que je 
prendrai dans les votes des differents amendements portent 
sur quatre points principaux. 
La principale question porte sur la definition d'ensemble, qui 
perrnet de definir qu'un diffuseur de type commercial dans 
une region serait un service public, parce que Ja SSR couvre la 
region avec d'autres emissions. La loi doit affirmer le principe 
du service public comme determinant pour chacun d'entre 
eux. principe d'autant plus important que dans un systeme 
ferme de plusieurs niveaux - local, regional. regional linguisti
que, national et international -, il est indispensable de faire 
cette definition pour chaque diffuseur et a chaque niveau. 
Deuxieme point: pour garantir l'independance par rapport au 
pouvoir politique, il convient de nornmer une autorite indepen
dante pour la radio et la television pour ce qui a trait a l'octroi et 
a la modification et a la revocation des concessions. Une telle 
autorite serait mieux a meme de depasser les considerations 
partisanes et d'assurer une application de la loi conforme aux 
exigences d'independance, car ce n'est pas a l'Etat, meme 
cantonal, de juger le bien-fonde d'une demande de conces
sion. 
Troisieme point: le financement des medias - et c'est la un 
point important - doit etre assure par une mise initiale de la 
Confederation, plus une perequation redistribuee sur les rede
vances qui doivent etre perc,:ues sur les recettes publicitaires 
des autres diffuseurs de fac,:on a favoriser des diffuseurs non 
commerciaux. 
Quatrieme point: dans les programmes regionaux de chaque 
region linguistique, il est indispensable qu'une complementa
rite equilibree soit assuree et non pas un monopole de produc
tion de la SSR. En pensant a la reprise de certains program
mes et de productions de diffusion locale ou regionale par la 
SSR, et vice-versa, je dis donc complementarite. Je ne suis 
pas d'accord non plus avec la proposition des trois program
mes SSR dans les trois regions et dans les trois langues pour 
la simple raison que la bande FM n'est pas extensible et 
qu'une telle disposition irait a l'encontre de trop nombreuses 
radios locales, les mettant en peril. 
En conclusion, je voudrais dire qu'il faut corriger !es options de 
cette loi, !'amender, l'ameliorer pour en faire un instrument au 
service de la communication sociale et non seulement pour 
ouvrir le marche de la communication aux entreprises privees. 
C'est dans ce sens que je me prononcerai sur les amende
ments presentes. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Ich werde nicht die ein
zelnen Voten kommentieren, haben Sie keine Angst; wir wol
len Zeit sparen. 
Ich möchte aber danken für die vielen positiven Voten, die die 
Kommissionsarbeit bekommen hat. Die Komplimente, die ich 
bekommen habe, möchte ich an die Kommission, den Bun
desrat und seine Mitarbeiter weitergeben, denn mit der Präsi
dentin ist noch keine Kommission gemacht; es braucht Leute, 
die mitarbeiten. 
Zu zwei Punkten ganz kurze Bemerkungen: 
Frau Diener hat gefragt, ob wir der endlosen Freiheit des Medi
enkonsums nicht Grenzen setzen sollten. Das war die Frage, 
die wir in diesen kleinen philosophischen Diskussionen auch 
immer wieder aufgeworfen haben. Aber wie Sie selbst wissen, 
Frau Diener, entzieht sich dieser Entscheid der Kompetenzei
nes Gesetzgebers. Wir können ja nicht Mauern um die 
Schweiz aufbauen und noch einen Deckel obendrauf setzen. 
Die ausländischen Sender können mit Antennen in der 
Schweiz empfangen werden. Sie können, wenn Sie eine bil
lige, kleine Parabai-Antenne kaufen. sogar alle Satellitensen-
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dungen empfangen. Selbst wenn die Freiheit des einzelnen 
eingeschränkt werden sollte was ich nie will, ich halte eine 
solche Politik immer für falsch -: Wir können den Empfang 
dieser Programme gar nicht verhindern. Wir können nur eine 

suchen, wie wir unser «Genie propre», unsere schwei-
7micr·h<> retten können. Das geschieht sehr wahr-

den Leistungsauftrag, wonach auch Minder
Regionen bedient werden müssen. 

Damit komme zum anderen Gegenpol. Herr Nebiker ist 
überzeugt, dass Monopole schlecht sind. Herr Nebiker, ich 
bin Oekonomin, ich teile in allen Bereichen voll und ganz 
diese Meinung. (Jetzt ziehe ich rasch meine Schuhe als Präsi
dentin aus und spreche als sozialdemokratische Politikerin. 
Ich habe mich sehr wahrscheinlich hier an diesem Pult häufi
ger für den Wettbewerb eingesetzt als viele bürgerliche Kolle
gen. Nehmen Sie das Kartellrecht, nehmen Sie sogar das 
Umweltschutzrecht wo wir immer Marktlösungen vorschla
gen, die dann unter den Tisch gewischt werden -, nehmen 
Sie das Aktienrecht und anderes mehr.) 
Herr Nebiker, was den publizistischen Wettbewerb betrifft, 
war sich die ganze Kommission einig. Wir befürworten publi
zistischen Wettbewerb. Es gibt allerdings Gebiete oder Regio
nen, wo er vielleicht in Frage gestellt ist; in der Schweiz nicht 
sehr stark, das wissen wir. Wenn Sie hingegen nun das Fern
sehen ansprechen, muss ich Ihnen leider sagen - obwohl 
Herr Mühlemann sehr wortreich das Gegenteil gesagt hat -, 
dass wir dort, wo es um Werbung geht, wo man mit Wer
bung das Privatfernsehen finanziert, relativ wenig publizisti
schen Wettbewerb haben. Es kommen zwar neue Ideen, 
aber der Hauptwettbewerb geht um Einschaltquoten. Alle 
Untersuchungen, alle unsere Experten haben uns das glei
che gesagt: Die grössten Einschaltquoten haben natürlich 
nicht die Programmes de reflexion. Das können Sie vielleicht 
sogar an sich beobachten. Sie schauen vielleicht einmal ein 
Kulturprogramm oder ein politisches Programm an, weil Sie 
Politiker sind. Hingegen haben die Massenprogramme, also 
die Krimis und die Serien, die «Dallas», «Denver» und wie sie 
alle heissen, oder die zum Teil sehr läppischen Spiele, die 
uns die Privatfernsehen aus dem Ausland liefern, riesige Ein
schaltquoten. Alles, was wir tun können, ist verhindern, dass 
nun auch noch die SAG mit ihrem Leistungsauftrag in diese 
Art von Wettbewerb um Einschaltquoten einsteigt. Die SAG 
muss auch Kulturprogramme liefern, muss als nationale Klam-
mer wirken. ' 
In diesem Sinne bitte ich Sie, auf die Vorlage einzutreten. 
Herr Züger hat seinen Rückweisungsantrag sicher gut ge
meint. Ich bin ja schon relativ lange im Parlament, und ich 
muss sagen, es nimmt mit jeder neuen Legislaturperiode zu, 
dass die Kolleginnen und Kollegen Anträge stellen, auch 
wenn sie nicht in der Kommission sind und die ganzen Debat
ten nicht kennen. Das ist ihr gutes parlamentarisches Recht. 
Aber vielleicht lohnt es sich, auch einmal über die Bücher 
zu gehen und sich zu fragen, wieso das so ist. Vielleicht hat 
das auch etwas mit Massenkommunikationsmitteln zu tun. 
Wir hatten es früher gar nicht so nötig, immer ans Pult zu 
kommen. Ich habe mich in den ersten zwei, drei Jahren kaum 
geäussert. Jch hätte es nie gewagt, als Nichtkommissionsmit
glied einen Antrag einzureichen. Aber die Zeiten ändern sich, 
die Sitten ändern sich, es kommen junge Leute. Lassen wir 
ihnen die Möglichkeit, auf ihre FaQOn selig zu werden. Viel
leicht lernen sie es noch, dass man auch etwas anders politi
sieren kann. Ich finde es also nicht so schlimm. 
Ich muss Ihnen aber sagen, es gibt fast keinen Antrag - das 
ist vielleicht wichtig für jene, die Anträge eingereicht haben 
-, den wir inhaltlich nicht diskutiert haben, und zwar nicht 
nur in der kurzen Sitzung, die wir gestern noch gehabt ha
ben. Herr Bundesrat Ogi und ich werden keine grosse Mühe 
haben, Ihnen in fast allen Fällen Ablehnung zu empfehlen. 
Ich kann die Antragsteller nur bitten: Halten Sie sich kurz bei 
der Begründung, damit wir Zeit gewinnen. 

M. Frey Claude, rapporteur: Les interventions des porte
parole des groupes confirment la realite du consensus au sein 
de ce conseil qui s'etait deja forme dans le cadre de la com
rnission. Nous ne reviendrons pas ici sur les points de detail 

qui ont ete souleves. nous aurons l'occasion de les traiter dans 
la discussion nourrie qui va s'ouvrir. 
Certes, il y a consensus, mais nous ne devons pas cachrr des 
divergences fondamentales. Les interventions de MM. Leuen
berger-Soleure et Mühlemann, porte-parole des groupes so
cialiste et radical. ont montre ces divergences quant a la philo
sophie des medias, quant a leur place dans notre societe. 
Mais, c'est le propre de la solution contractuelle adoptee que 
de permettre de regler ces conflits et ces tensions dans le ca
dre de la negociation des contrats menee par tes diffuseurs qui 
devront tenir compte des realites du marche et des besoins. 
car les faits sont tetus. 
M. Züger propose le renvoi en commission. C'est bien parce 
que le consensus est fait au sein de cette assemblee que l'on 
peut, sans autre, refuser tres nettement ce renvoi. Une tren
taine d'interventions ont ete deposees sur vos pupitres et ont 
deja fait l'objet de discussions au sein de la commission.11 n'y 
a rien de nouveau sous la coupolel Par consequent, nous 
vous proposons de rejeter la proposition Züger, la trentaine de 
propositions individuelles pouvant tres rapidement etre trai
tees en seance pleniere. 

Bundesrat Ogi: Es ist schon so: Die Erwartungen an dieses 
Gesetz sind sehr gross, hüben wie drüben, bei den Leuen
bergers wie bei den Mühlemanns. Wir wollen diese Erwartun
gen erfüllen, aber dabei müssen Sie uns helfen, und zwar müs
sen Sie sich tüchtig anstrengen, wie ich meine. Sie müssen 
helfen, eine tragfähige Lösung zu erreichen, einen tragfähigen 
Kompromiss zu verabschieden. Alle Erwartungen können wir 
Ihnen aber nicht erfüllen. Veranstalter, Wirtschaft, Medien
schaffende, SAG, alle müssen bereit sein, gewisse Abstriche 
von ihrer Maximalerwartung in Kauf zu nehmen. Wunder gibt 
es höchstens noch im Fernsehen und bei einer Zürcher Zei
tung. 
Die beiden Kommissionsreferenten, Frau Uchtenhagen und 
Herr Frey Claude, haben Ihnen die Vortage umfassend und 
kompetent vorgestellt. Ich will mich deshalb auf einige grund
sätzliche Aspekte beschränken. Ich will aber zuvor der Kom
mission und vor allem ihrer Präsidentin für die grosse Arbeit 
herzlich danken. Frau Uchtenhagen hat die schwierige Auf
gabe überzeugend gelöst und das Schiff mit Charme an den 
zahlreichen Untiefen und Klippen vorbeigeführt. Sie war in der 
Tat eine sehr tüchtige Kapitänin. 
Die Kommission hat sich die Aufgabe auch nicht leicht ge
macht. Sie hat die Vortage durchleuchtet und auf Herz und 
Nieren geprüft. Sie hat als Resultat das zutage gefördert, was 
unter den gegebenen politischen Kräfteverhältnissen wohl 
möglich ist. Verschiedene Einzelfragen der Gesetzesvorlage 
wurden zum Teil vertieft in Subkommissionen behandelt. Drei
tägige Hearings mit in- und ausländischen Experten, 218 Ab
änderungsanträge - und jetzt sind noch 30 ins Plenum getra
gen worden, die uns selig machen sollten, wie das Frau Uch
tenhagen gesagt hat - und über tausend Seiten Protokoll spre
chen für sich. Das alles ist so rekordverdächtig, dass es einen 
Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde verdienen würde. 
Aber das Resultat zählt, und das Resultat ist ohne Zweifel gut. 
Dass es den vom Bundesrat vorgelegten Entwurf im wesent
lichen bestätigt, erfüllt mich mit Genugtuung. Es stellt der Ar
beit des Bundesrates und vor allem meinem Amtsvorgänger, 
Herrn Bundesrat Leon Schlumpf, ein gutes Zeugnis aus. Es 
stellt der Studienkommission und den konsultierten Experten 
ein gutes Zeugnis aus, und - sagen wir es auch einmal - es 
stellt der Verwaltung ein gutes Zeugnis aus. 
Politisch ins Gewicht fallende Aenderungen beantragt Ihnen 
die Kommission beim sogenannten Schicksalsartikel 31, aber 
auch bei der Werbung. Diese beiden Punkte werden in der De
tailberatung sicher noch ausführlich zu reden geben. Hier lie
gen ja auch verschiedene Minderheitsanträge vor. 
Alles in allem hat sich die Kommission aber auf eine mittlere Li
nie geeinigt, die, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nur 
unwesentlich von der bundesrätlichen Vorgabe abweicht. 
Dies wurde möglich dank harten, aber sachlichen und fairen 
Diskussionen in der Kommission. Die Vorlage bringt meines 
Erachtens einen tragfähigen Konsens, einen helvetischen 
Kompromiss. Sie ist nicht einseitig, sondern ausgewogen. Sie 
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ist realistisch. nicht utopisch. Sie bleibt auf dem Boden der 
Sachlichkeit. Auch schrillste Töne im Vorfeld der Debatte ver
mögen mich nicht vom Gegenteil zu überzeugen. Das sage 
ich Ihnen im Klartext. 
Ich hoffe. dass wir heute und morgen im Geiste der gegenseiti
gen Verständigung weiterfahren können. Die Kommissions
beratungen haben, wie bereits die Vernehmlassung. einmal 
mehr deutlich gemacht. dass der medienpolitische Spielraum 
für konsensfähige und referendumsfeste Lösungen be
schränkt ist. Der gemeinsame Nenner in der Medienpolitik ist 
und bleibt ziemlich klein. Diese Einsicht hat in der Kommission 
einen echten. von Sachargumenten geprägten Dialog ermög
licht 
Ein zentrales Element der Verständigungslösung bildet der 
Leistungsauftrag für Radio und Fernsehen. Dieser ist im zwei
ten Absatz des Radio- und Fernsehartikels in der Bundesver
fassung verankert. Dieser Auftrag richtet sich nicht nur an die 
Radio- und Fernsehveranstalter, sondern auch an den Gesetz
geber, an Sie alle, meine Damen und Herren. Ihre Aufgabe ist 
es nun, durch geeignete Normen optimale Voraussetzungen 
für die Erbringung des geforderten Leistungsauftrages zu 
schaffen. In diesem Sinne erachtet der Bundesrat das Ebe
nenmodell als ein geeignetes Konzept für die Konkretisierung 
des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrages. Es ermög
licht differenzierte Lösungen auf der lokal/regionalen, der 
sprachregional/nationalen und internationalen Ebene. Zentra
les Element dieses Modells ist die besondere Stellung der 
SAG im sprachregional/nationalen Bereich. Der Sonderstel
lung steht aber ein entsprechend umfassender Leistungsauf
trag gegenüber. Auf dieser zweifellos entscheidenden Ebene 
hat der Bundesrat die Oeffnung des elektronischen Mediensy
stems und damit die horizontale Konkurrenz zwischen mehre
ren Veranstaltern bewusst begrenzt. La SSR ist eben doch 
necessaire. Der Bundesrat tat dies in der Ueberzeugung, dass 
auf dieser Ebene die realen Marktvoraussetzungen wohl nicht 
gegeben sind, dass es insbesondere am Finanzierungspoten
tial für eine echte Konkurrenz in allen Landessprachen man
gelt. Er tat es aber auch aus Sorge um eine mögliche Pro
grammverflachung. Es ist beruhigend zu wissen, dass sich 
der Bundesrat in diesem Punkt in Uebereinstimmung mit nam
haften Experten und Praktikern befindet 
Auch die Kommission hat in der politisch zentralen Frage nach 
den rechtlichen Rahmenbedingungen für ein zweites Schwei-

. zer Fernsehen die Grundidee des Bundesrates bestätigt. Bei 
der konkreten Umsetzung hat sie mit dem sogenannten Ver
tragsmodell jedoch einen anderen Weg gewählt. Das in den 
Artikeln 23 Absatz 2, 28 Absatz 3 und 31 verankerte Vertrags
modell stellt den Gedanken der Zusammenarbeit zwischen 
privaten Veranstaltern unter sich beziehungsweise mit der 
SAG ins Zentrum. Auf konkrete Vorschriften über Art und Um
fang der Zusammenarbeit wird bewusst verzichtet. Die Einzel
heiten sollen vielmehr in Verträgen geregelt werden, die vom 
Bundesrat genehmigt werden müssen. Wenn wir damit den 
breit abgestützten Kompromiss für die politisch zentrale Frage 
des Radio- und Fernsehgesetzes gefunden haben, zögere ich 
keinen Moment, dieses Konzept zu übernehmen. Die Ver
tragslösung ist flexibel und verschafft dem Bundesrat den nöti
gen Handlungsspielraum und die nötige Flexibilität, die ge
rade in der heutigen, sich rasch verändernden Zeit ein Gebot 
der Stunde darstellt. 
Für den Verzicht auf den Genehmigungsvorbehalt der Bun
desversammlung habe ich persönlich Verständnis. Ich werte 
ihn als Vertrauensbeweis für den Bundesrat. Der Bundesrat 
hat Ihnen die Lösung mit der Genehmigungspflicht vorge
schlagen, weil er in der Frage neuer nationaler Veranstalter 
dem Parlament das letzte Wort überlassen wollte. Das mag 
aber auf Kosten der Beweglichkeit gehen. 
Bei der ganzen Diskussion um mehr oder weniger Schutz für 
die SAG, um mehr oder weniger Liberalisierung dürfen wir ei
nes nicht aus den Augen verlieren: Weder die besondere Stel
lung der SAG noch der geforderte Wettbewerb zwischen meh
reren Veranstaltern dürfen zum Selbstzweck werden. Aus
gangs- und Bezugspunkt muss immer der verfassungsrecht
liche Leistungsauftrag sein, muss ein möglichst vielfältiges, 
umfassendes und qualitativ hochstehendes Programmange-

bot für die Radio- und Fernsehkonsumenten sein. Auf dieser 
Grundlage müssen wir das Radio- und Fernsehgesetz auf
bauen. Es versteht sich von selbst, dass dabei die politischen 
kulturellen und wirtschaftlichen Realitäten zu berücksichtige~ 
sind. dass das internationale Umfeld zu berücksichtigen ist. 
Das Konzept des Ebenenmodells erfüllt diese Anforderungen. 
Das Ebenenmodell garantiert eine gewisse Versorgungsge
rechtigkeit. Das ganze Land muss mit einem Basisangebot an 
Programmen .versorgt werden, in denen seine föderalistische 
Vielfalt sichtbar wird. Dies setzt einen starken nationalen Ver
anstalter voraus. 
Schweizerische Medienpolitik und -gesetzgebung kann aber 
nicht nur aus einer nationalen Perspektive heraus entwickelt 
werden. Wtr alle sind Zeugen einer rasanten technologischen, 
wirtschaftlichen und medienpolitischen Entwicklung in West
europa. Diese macht vor unserem Land nicht halt, sie hat die 
Schweiz bereits voll erfasst. Diese Entwicklung findet ihren 
Niederschlag in einer fast täglich wachsenden Zahl von emp
fangbaren ausländischen Radio- und Fernsehprogrammen. 
Die Umwälzungen im Medienbereich können wir begrüssen 
oder bedauern, aber-für einige leider, für andere zum Glück
wir können sie nicht aufhalten. Wir haben nur die Wahl, sie fata
listisch über uns ergehen zu lassen oder aber zu versuchen, 
Einfluss zu nehmen, sie nach unseren Bedürfnissen mitzuge
stalten. Dafür brauchen wir eben dieses Gesetz. 
Der relative zeitliche Rückstand auf einige unserer europäi
schen Nachbarn hat auch seine guten Seiten. Er gibt uns die 
Chance, gewisse Fehler von Anfang an zu vermeiden. Zu den 
Fehlern zähle ich Tendenzen, die statt zu echter publizisti
scher Konkurrenz zwischen vielen Veranstaltern zu einem 
rücksichtslosen Verdrängungswettbewerb auf Kosten der Ra
dio- und Fernsehkonsumenten führen. Die Preisexplosion für 
Programme und Uebertragungsrechte ist ein drastisches Bei
spiel. 
Das Parlament hat in der Medienpolitik durchaus mitreden 
können. Ich erinnere Sie an die drei Bundesbeschlüsse über 
die Unabhängige Beschwerdeinstanz, über den Satelliten
rundfunk Uf'ld ü.ber Schweizer Radio International. Die aktuelle 
schweizerische Medienordnung ist durchaus ein legitim ge
zeugtes Kind. Wenn ausländische Sender uns bestreichen, 
müssen wir etwas Schweizerisches entgegensetzen. Dazu 
brauchen wir das Radio- und Fernsehgesetz. Das Radio- und 
Fernsehgesetz ist jetzt sachlich nötig. Das Radio- und Fern
sehgesetz ist politisch geboten und ist zeitlich auch dringend . 
Ich bitte Sie deshalb um Eintreten. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans opposition d'entreren matiere 

Abstimmung- Vote 

Für den Rückweisungsantrag Züger 
Dagegen 

Minderheit 
offensichtliche Mehrheit 

Detailberatung - Oiscussion par articles 

Tltel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule 
· Proposition de 1a commission 

Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 1, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Frau Uchtenhageh, Berichterstatterin: Wir hatten immer wie
der Diskussionen wegen sprachlicher Fragen, wegen der 
Uebersetzungen. Es gibt sehr viele Ungereimtheiten zwischen 
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den verschiedenen Sprachen. Ich möchte Sie einfach bitten, 
diese Fragen nicht alle noch einmal vorzubringen. Die Verwal
tung hat sich bereit erklärt, die Uebersetzung zu überprüfen 
und allenfalls Korrekturen vorzunehmen. 

Angenommen -Adopte 

Art.3 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 

a .... . 
b .... . 
c. das schweizerische Kulturschaffen fördern und die Zuhörer 
und Zuschauer zur Teilnahme am kulturellen Leben anregen; 
d .... . 
e .... . 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.3 
Proposition de /a commission 
Al. 1 

a .... . 
b .... . 
c. Promouvoir la creation artistique suisse et stimuler la partici
pation des auditeurs et des telespectateurs a Ja vie culturelle; 
d .... . 
e .... . 
Al.2,3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Bei Artikel 3 muss ich 
Ihnen zunächst eine Erklärung abgeben. Ich wurde verpflich
tet, zu bestimmten Themen solche Kommissionserklärungen 
abzugeben. Hier betrifft sie das Wort „Bildung». Es soll festge
halten werden, dass Bildung im Sinne von «formation 
generale» begriffen wird und nicht nur sachliche Allgemein
bildung, sondern auch die moralische, die ethische, die reli
giöse und die sittliche Bildung beinhaltet Es geht also auch 
um die Förderung der sogenannten inneren Werte und nicht 
nur um materielle Werte. 
Dann hat die Kommission bei Buchstabe c eine andere Ver
sion vorgeschlagen. Wir hatten bei den Zielen homerische Dis
kussionen, weil natürlich auch die Kommissionsmitglieder 
fanden, sie könnten die Ziele zum Teil noch besser formulieren 
als der Bundesrat. Aber wir sind dann schliesslich meistens 
wieder zu den Formulierungen des Bundesrates zurückge
kehrt, mit Ausnahme von Buchstabe c; da finden wir die Kom
missionsversion schöner. 
Bei Absatz2 möchte ich Ihnen noch eine weitere Erklärung ab
geben. Der Absatz lautet: «Das Gesamtangebot an Program
men in einem Versorgungsgebiet darf nicht einseitig bestimm
ten Parteien, Interessen oder Weltanschauungen dienen.• 
Wenn nur ein Veranstalter da ist-das muss man ganz klarfest
halten -, dann darf er nicht einseitig informieren, auch wenn er 
quasi von einer Seite finanziert wird. Wenn mehrere Veranstal· 
ter da sind, dann müssen sie gesamthaft diese Art von Lei
stungsauftrag erreichen und sachgerecht und vielseitig infor
mieren. 

M. Frey Claude, rapporteur: A l'article 3, alinea premier, lettre 
a, lorsque l'on precise, a l'intention des auditeurs et des 
telespectateurs, qu'il taut «pourvoir a leur formation generale,., 
on veut aussi impliquer la defense des idees et valeurs, de 
l'ethique et de la morale qui font la force d'un pays. D'autre 
part, je rappelle que des differences, des approximations ont 
pu etre commises lors de la traduction et que celles--ci seront 
revues, nous pensons en particulier aussi au texte italien. 

Angenommen -Adopte 

Art.4 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Ansichten und Kommentare müssen .. 

Art.4 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 
Les points de vue personnels et les commentaires doivent 
etre .... 

Angenommen -Adopte 

Art.5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.6 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheff 
(Leuenberger-Solothum, Borel, Couchepin, Coutau, Huba
cher, Stappung) 

a . ... . 
b .... . 
c. Streichen 
Abs.4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

AntragFäh 
Abs.3Bsta 
a. Behördliche Alarmmeldungn und dringliche polizeiliche Be
kanntmachungen unverzüglich verbreiten; 

Art.6 
Proposition de ta commission 
Al. 1, 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
A/.3 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite 
(Leuenberger-Soleure, Borel, Couchepin, Coutau, Hubacher, 
Stappung) 
Al.3 

a .... . 
b .... . 
c. Bitter 
A/.4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Fäh 
Al. 3/et. a 
a. de transmettre sans delai les alertes emanant des autorites 
et les communiques urgents de la police; 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Was ist unter «öffent
liche Sittlichkeit» zu verstehen? Diese wird der Zeit entspre
chend immer wieder anders definiert. Wir haben wahre Gut
achten über die Interpretation des Begriffs «öffentliche Sittlich
keit„ erhalten. Er wird heute sehr umfassend interpretiert. Das 
religiöse Empfinden - Herr Auer hat das verlangt- ist hier auch 
eingeschlossen, damit das ganz klar ist. Es gibt auch Bundes-
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gerichtsurteile, die rassistische Texte als unsittlich erklärt ha
ben. Man geht also hier sehr weit; inbegriffen ist alles, was die 
Würde des Menschen beeinträchtigt. 

Fäh: Der Absatz 3 des Artikels 6 - zu dem spreche ich; er 
wurde im übrigen vollumfänglich aus der SAG-Konzession 
übernommen - regelt die Verbreitungspflicht. Da diese Ver
breitungspflicht - soweit es ausserordentliche Lagen betrifft -
zu meinem beruflichen Verantwortungsbereich gehört, er
laube ich mir, mit einer generellen Bemerkung, mit einem An
trag sowie mit einer Frage dazu gegen die Kommission anzu
treten. 
1. Die generelle Bemerkung: Es dürfte unbestritten sein, dass 
in ausserordentlichen Lagen behördliche Führung notwendig 
ist und auch eiwartet wird; dass es dazu Alarmmeldungen, Be
kanntmachungen, Erklärungen und Anordnungen braucht; 
dass solche behördliche Anordnungen unter Umständen 
rasch verbreitet werden können müssen und dass Radio und 
Fernsehen oft das einzige Medium sind, um eine rasche Ver
breitung sicherzustellen. Daraus geht hervor: Den Behörden 
und der Polizei ist ein genau umschriebenes Verbreitungs
recht einzuräumen. Radio und Fernsehen andererseits sind 
zur Verbreitung zu verpflichten. Dabei ist ein Ermessensspiel
raum auszuschalten. Die Behörden und nicht die Veranstalter 
haben die Führungsverantwortung. Das gilt für Buchstabe a, 
Buchstabe b und erst recht für Buchstabe c. 
2. Zu meinem Antrag: Ich beantrage Ihnen bei Buchstabe a, 
den Begriff «zur Wahrung wichtiger Interessen» zu streichen. 
Buchstabe a würde demnach lauten: "Die Veranstalter müs
sen behördliche Alarmmeldungen und dringliche polizeiliche 
Bekanntmachungen unverzüglich verbreiten.» 
Der Bundesrat- und ich nehme an auch die Kommission - be
gründet dieses Einschiebsel damit, dass die Verbreitungs
pflicht auf wichtige Mitteilungen beschränkt werden müsse. 
Abgesehen davon, dass diese Pflicht sprachlich nicht schön 
formuliert ist, ist die Begründung nicht stichhaltig. Das gesetz
liche Einschiebsel ist problematisch, und vor allem ist es pra
xisfremd. Problematisch ist die Regelung, weil der eingescho
bene Begriff interpretationsbedürftig ist. Was versteht man un
ter wichtig? Um wessen Interessen handelt es sich? Diese Fra
gen sind nicht beantwortet. 
Dieser Einwand ist aber zweitrangig. Wesentlich ist, dass die 
vorgesehene gesetzliche Regelung praxisfremd ist. Ich sage 
Ihnen, warum: Im Falle von behördlichen Alarmmeldungen 
(damit Sie wissen, wovon ich spreche: Es handelt sich hier vor 
allem um Meldungen nach einem Sirenenalarm) und im Falle 
von dringlichen Bekanntmachungen (das sind die Vermisst
und Suchmeldungen sowie Warnungen) haben Veranstalter 
weder die Zeit noch die fachliche Kenntnis, sich Ueberlegun
gen zur Wichtigkeit zu machen. Entscheidend ist die Zeitfrage. 
Die Verantwortlichen - das sind die Redakteure und die Spre
cher im Studio - müssen handeln, und zwar rasch. Alles an
dere ist nicht ereignisgerecht 
Angst vor einem Missbrauch müssen Sie nicht haben. Zum ei
nen greifen -wie die Praxis zeigt- Behörden und Polizei nur zu 
diesem Mittel, wenn es unbedingt notwendig ist. Zum anderen 
gibt es den Beweis, dass es ohne dieses Einschiebsel «zur 
Wahrung wichtiger Interessen• auch geht. In der Rundfunk
verordnung (Artikel 25 Absatz 3) steht: «Die Veranstalter sind 
verpflichtet, dringliche polizeiliche Bekanntmachungen und 
behördliche Alarmmeldungen unverzüglich auszustrahlen.» 
Von «Wahrung wichtiger Interessen» steht dort nichts. Pro
bleme gab es deswegen noch nie; im Gegenteil, die Zusam
menarbeit klappte ausgezeichnet. Sollte der Bundesrat den
noch gewisse Bedenken haben, es könnte dieser Gesetzes
text missbraucht werden, kann er ihn in der Verordnung präzi
sieren. 
Ich fasse zusammen: Mein Antrag ist - obwohl er das Wort 
«wichtig» bestreitet - nicht so wichtig; das weiss ich auch. Aber 
es gibt keine stichhaltigen Argumente, die Wendung «zur 
Wahrung wichtiger Interessen» im Gesetz stehenzulassen. Die 
Praxis spricht eindeutig dafür, dass man sie streicht. Ich bitte 
Sie, dies zu tun. 
3. Zur Frage. Sie betrifft Buchstabe c. Ich unterstütze den An
trag der Kommissionsmehrheit. Ich rede aber nicht dazu, weil 

ich dies nicht als meine Aufgabe erachte. Eines möchte ich 
aber doch sagen: In Katastrophenfällen müssen Behörden die 
Möglichkeit haben, Erklärungen abzugeben. Der Buchstabe c 
bietet - auch wenn er weiter gesteckt ist - den gesetzlichen 
Rahmen dazu. Oder anders gesagt: Ohne eine Regelung ge
mäss Buchstabe c in irgendeiner Form wäre den Behörden 
die Möglichkeit, Erklärungen abzugeben, grundsätzlich ver
baut. «Schweizerhalle» hat mit aller Deutlichkeit gezeigt, dass 
solche Möglichkeiten offen sein müssen und nicht vorn Er
messen der Veranstalter abhängig gemacht werden dürfen. 
Sollten Sie auch in dieser Frage Angst vor dem Missbrauch 
haben, so erinnere ich Sie daran, dass es auch diese Bestim
mung bereits gibt. Sie steht nämlich in der Konzession der 
SRG (Artikel 6) und gab noch nie zu Problemen Anlass. 
Zu meinem Anliegen, Herr Bundesrat Ogi: Im Konzept der Be
stimmungen über die Verbreitungspflicht gibt es eine Lücke. 
Diese wurde auch anlässlich der Ereignisse um "Schweizer
halle„ festgestellt. Nur die Konzessionsbehörde, also der Bun
desrat, kann gemäss bisherigem Recht die Verbreitung be
hördlicher Erklärungen anordnen. Die Kantonsregierungen 
haben keine Kompetenz dazu. Möchten sie es dennoch tun, 
wie sie dies im Falle von «Schweizerhalle» gerne getan hätten, 
müssen sie erst den Bundesrat um Erlaubnis fragen. Das ist 
ein Mangel. Meines Erachtens müssen Kantonsregierungen 
in gewissen Katastrophenlagen, die genau zu umschreiben 
sind, das Verbreitungsrecht ebenfalls haben. Ich frage daher 
den Vorsteher des EVED: Ist er bereit, in der Verordnung ent
sprechende, genau umschriebene Kompetenzen an die Kan
tonsregierungen zu delegieren? 

Leuenberger-Solothum, Sprecher der Minderheit: In der Tat 
folgen den schönen Liberalitätserklärungen die harten T atsa
chen. Jetzt wird wieder an die Kandare genommen, in den Griff 
genommen, die Katastrophe mindestens herbeigeredet. Ich 
will mich nicht allzu spöttisch darüber äussem, dass Herr Fäh 
die Schranke senken will für diese Alarmmeldungen und 
dringlichen Erklärungen; das ist seine Sache. Aber ich nehme 
nicht an, dass Sie diesen Erwägungen folgen, schon aus dem 
Prinzip, dass nicht jede Kantonsregierung, jeder Gemeinde
präsident, jeder Feuerwehrkommandant, jeder Polizeikom
mandant und letztlich jeder Zivilschutzortschef einen Hebel 
haben muss, den er bloss zu betätigen braucht, und dann ist 
er im Aether. Sie müssen das mit Herrn Mühlemann ausma
chen, wie es der Freisinn mit der Liberalität hält, ob das nur in 
Fraktionserklärungen gilt oder auch in Einzelanträgen. 
Ich habe meinen Antrag zu begründen. Ich beantrage Ihnen, 
Buchstabe c in diesem Absatz 3 zu streichen. Da steht: «Die 
Veranstalter müssen auf Anordnung der Konzessionsbehörde 
behördliche Erklärungen verbreiten ... 
Ich will Ihnen sagen: Ich stehe zu Buchstabe a und zu Buch
stabe b. Es ist unbedingt erforderlich-da bin ich mit Herrn Fäh 
einig -, dass Alarmmeldungen, polizeiliche Bekanntmachun
gen unverzüglich verbreitet werden. Das ist klar, das ist un
bestritten, das muss sein, das war immer so und gab, soweit 
ich mich erinnern kann, zu keinen Schwierigkeiten Anlass. Es 
muss auch der Buchstabe b hier drin stehen. Es muss der 
Bund die Möglichkeit haben, über Erlasse des Bundes zu in
formieren, soweit das eben nach diesem Publikationsgesetz 
auf diesem Wege notwendig ist. Es braucht diese beiden 
Buchstaben a und b. Das will ich ganz klar gesagt haben. 
Was nun aber den Buchstaben c angeht, das ist eine General
klausel, die unter bösen Bedingungen - nicht heute, nicht 
morgen, nicht übermorgen, aber unter bösen Bedingungen -
zum Missbrauch geradezu einladen könnte. 
Artikel 55bis der Bundesverfassung garantiert die Unabhän
gigkeit von Radio und Fernsehen und die Autonomie in der 
Programmgestaltung. Selbstverständlich richtet sich diese 
Programmautonomie, gleich wie die Pressefreiheit, in erster 
Linie gegen den Staat. Sie ist ein liberales Prinzip. Das könn
ten andere besser erklären als ich. Wir wollen in der Schweiz 
kein Staatsradio, kein Staatsfernsehen, das ist absolut klar. 
Wir wollen aber Medien, die ihren Informationsauftrag wahr
nehmen. Medien, die den Informationsauftrag wahrnehmen, 
werden ja klugerweise den Behörden immer und immer wie-
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der die Gelegenheit geben wollen und müssen, sich über die 
Medien an die Bevölkerung zu wenden, dies besonders auch 
in «angeregten» Situationen. Da werden die Medien, wie man 
aus Gesamtverteidigungsübungen weiss, eher Mühe haben, 
die Verantwortlichen vor die Kamera oder ans Mikrofon zu 
bringen, weil diese sich in einem Büro vergraben und ir
gendwo ganz wichtige Entscheidungen treffen. 
Es geht mir um die Missbrauchsmöglichkeit, die diesem Buch
staben c innewohnt. Diese Missbrauchsmöglichkeit gilt es zu 
verhindern, sonst müsste nämlich das Gesetz ganz klar um
schreiben, in welchen Fällen welche behördlichen Erklärun
gen zu verbreiten sind. Ist damit eine nachträgliche gesetzli
che Grundlage geschaffen für die ominöse Pilet-Golaz/Etter
Rede? Ich weiss es nicht, ich vermute nein. Diese kam ja unter 
einem anderen Regime zustande. 
Diese Bestimmung in Buchstabe c würde dem Redaktionssta
tut des «Neuen Deutschland» gut anstehen oder dem Medien
gesetz irgendeines diktatorisch regierten Landes, nicht aber 
unserer liberalen, rechtsstaatlichen Schweiz. 
Die Bestimmung ist überdies noch widersprüchlich. Wenn Sie 
Artikel 5, den wir soeben verabschiedet haben, lesen, so se
hen Sie, dass in Absatz 3 dieses Gesetz •niemandem An
spruch auf die Verbreitung bestimmter Darbietungen und In
formationen» verleiht. Dieser Widerspruch müsste mindestens 
aufgelöst werden, wenn man nun in Artikel 6 plötzlich diese 
behördlichen Erklärungen vorschreiben möchte. 
Im übrigen ist die Passage, wie Herr Fäh sagt, aus der SAG
Konzession abgeschrieben. Das macht die ganze Sache nicht 
besser. In dieser SAG-Konzession steht noch eine ganze 
Reihe von Bestimmungen, die in der Fraktionserklärung mei
nes Kontrahenten Ernst Mühlemann gar keinen Platz hätten. 
Würde diese Konzession hier abgehandelt, würde es vermut
lich von der gleichen Seite ein bisschen anders tönen und die 
beschworene Sinnenfreude sich in Schalt und Rauch auflö
sen. Jedenfalls: Wenn Sie an diesem Buchstaben c festhalten 
wollen, dann müssen Sie ganz genau festlegen und erklären, 
für welche Fälle die Geltung gedacht ist und welche Art be
hördlicher Erklärungen gemeint ist. Das müsste sich dann un
terscheiden von a und b. In der Kommission ist mir kein einzi
ges Beispiel genannt worden, das nicht unter Buchstabe a 
oder b Platz hätte. · 
Wenn in einer bestimmten Situation der Bundespräsident 
höchstpersönlich eine Alarmmeldung durchgeben will, dann 
wird ihn niemand daran hindern, das unter dem Trtel von 
Buchstabe a zu tun; und wenn der Bundespräsident in einer 
bestimmten Situation dringliche polizeiliche Bekanntmachun
gen durchgeben will, wird ihn auch niemand hindern; und 
wenn der Bundespräsident einen Bundeserlass nach den Vor
schriften des Publikationsgesetzes in den Medien selber der 
Oeffentlichkeit vorstellen möchte - wieder in einer schlimmen 
Situation -. dann wird ihn ebenfalls niemand daran hindern. 
Diese Möglichkeit der behördlichen Erklärungen könnte aber 
in schwierigen Zeiten doch dazu führen, dass eine Regierung, 
die mit ihrem Volk vielleicht ein bisschen Mühe hat, dann plötz
lich findet, sie müsse nun täglich dem Volk die Wahrheit sa
gen. Das will doch niemand von uns. 
Dann gibt es noch die Nachahmungswirkungen. Wer um alles 
in der Welt soll dann die Kantonsregierungen daran hindern, 
ihre Lokalradios, die sie ja ein bisschen fördern, mit der Zeit in 
gewissen Gebieten noch subventionieren, genau gleich an 
die Kandare nehmen zu wollen? Stellen Sie sich das einmal 
vor! Den Presseleuten müsste ich sagen: «Verteidigen Sie hier 
bei diesem Buchstaben c Ihre Pressefreiheit.» Es könnte ja je
mandem einfallen, die Bundesverfassung zu ändern und dort 
bei der Pressefreiheit eben diesen Buchstaben c als die 
grosse Ausnahme noch beizufügen. Da würde ich mit der 
«Neuen Zürcher Zeitung» sagen, die diesen Titel gelegentlich 
in gewissen zusammenhängen setzt: «Wehret den Anfän
gen!» 
Streichen Sie diesen Buchstaben c. Der erste Entscheid, den 
Sie bei diesem Gesetz treffen, sollte in etwa den hochstehen
den liberalen Gedankenflügen, wie sie vorhin vorgetragen 
worden sind, entsprechen. Wir können ja dann später immer 
noch in die Niederungen helvetischer Alltagspolitik hinunter
steigen. 

Präsident: Herr Fäh hat das Wort verlangt für eine kurze per
sönliche Erklärung. 

Fäh: Herr Leuenberger-Solothurn hat, wie es seine Art ist, das 
Problem so geschildert, als existiere es nicht, aber ich verstehe 
mehr davon als er. (teilweise Heiterkeit) 
Wenn er sagt. jeder Ortschef und jeder Polizeikommandant 
usw. könnten Erklärungen ausstrahlen lassen, dann stimmt 
das schlichtweg nicht. Der Bundesrat hat es ohne weiteres in 
der Hand, in der Verordnung genau zu regeln, wer unter wel
chen Umständen auf diesem Weg in die Medien darf. 
Weiter hat Herr Leuenberger gesagt, es gebe kein Beispiel, wo 
dieser Buchstabe c überhaupt angewendet werden müsse. Es 
gibt dieses Beispiel aber. Lesen Sie das Buch «Schweizer
halle», wo alle Ereignisse geschildert und die Mängel aufge
zeigt worden sind: Die Regierung des Kantons Basel-Land
schaft sagt ganz genau, dass diese Lücke besteht, dass sie 
keine Erläuterungen abgeben konnte, weil das Radio sie nicht 
aufnahm, denn gemäss Buchstabe a sind nur Alarmmeldun
gen und polizeiliche Bekanntmachungen und gemäss Buch
stabe b nur Erlasse gestattet Erklärungen sind nicht möglich. 
Deswegen braucht es eben diesen Buchstaben c. 
Es ist falsch verstandener Liberalismus, wenn man Behörden 
in Katastrophensituationen am Führen hindert. 

Cincera: Zu Beginn dieser Debatte kommt man sich als Mit
glied dieser Kommission schon etwas komisch vor, wenn 
schon bei den ersten Anträgen einfach die Kommissionssit
zung in dieser Debatte fortgesetzt wird. 
Zum Antrag Fäh möchte ich nicht viel sagen. Man kann da in 
guten Treuen beiderlei Meinung sein. Es ist auch nicht so 
wichtig. 
Es scheint mir aber immerhin wichtig zu sein, dass der Strei
chungsantrag gegenüber Buchstabe c abgelehnt wird. Der 
Vorschlag, dem auch die Mehrheit der Kommission zuge
stimmt hat, ist gemäss einer gewissen Logik aufgebaut. Es be
stehen diese drei Ebenen: erstens, dass.Alarme durchgege
ben werden müssen, zweitens. dass Erlasse durchgegeben 
werden müssen; es handelt sich um organisatorische Mass
nahmen, die sich aus der Situation heraus materiell zwingend 
ergeben. Auf der dritten Ebene, wo es unter Umständen nicht 
wegen einer materiellen Lage nötig ist, Erklärungen abzuge
ben, sondern eher aufgrund einer psychologischen oder an
deren sich ergebenden Lage, muss ebenfalls sichergestellt 
werden, dass diese behördlichen Erklärungen durchgegeben 
werden können. 
Herr Leuenberger, Sie unterstellen im Prinzip, dass bei der An
wendung dieses Artikels 6, der in diesem Gesetz die öffentli
che Sicherheit behandelt, die Medienleute dann immer die 
Spielregeln einhalten werden, die Behörden jedoch unter Um
ständen nicht. Ihr Antrag ist von einem Glauben an das Ein
halten der Spielregeln durch die Medienleute getragen und 
geprägt von einem Misstrauen, dass die Behördenmitglieder 
die Spielregeln nicht einhalten werden. Aus dieser unter
schiedlichen Interpretation ist es doch richtig, wenn wir das or
dentlich regeln und diese Anordnung (Buchstabe c) bestehen 
lassen. 
Ich empfehle Ihnen, der Mehrheit der Kommission zuzustim
men. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Wir haben den Antrag 
Fäh noch in einer Morgensitzung, um sieben Uhr, angeschaut 
und beantragen Ihnen einstimmig, ihn abzulehnen. Wir wollen 
nicht zu viele Türen für solche behördlichen Nachrichten und 
Meldungen öffnen. Der Bundesrat soll festlegen, was wichtige 
Mitteilungen sind, und dazu hat er jetzt die gesetzliche Basis. 
Ich muss Sie bitten, auch den Antrag der Minderheit abzuleh
nen - es ist ganz interessant zu sehen, dass es wieder einmal 
eine liberale Allianz ist: Leuenberger, Bore!, Couchepin, Cou
tau, Hubacher und Stappung. Sie haben vor einem Staatsfern
sehen Angst und möchten hier in diese Richtung weisende 
Möglichkeiten beschränken. Herr Bundesrat Ogi hat in der 
Kommission gesagt, dass die Gültigkeit von Buchstabe c nur 
für ausserordentliche Vorkommnisse gedacht ist wie z.B. 
«Tschernobyl» oder «Schweizerhalle». Wenn der Bundesrat 
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wünscht, eine Erklärung abzugeben, dann möchte er nicht bei 
der SRG Bitte-Bitte machen. Er hat auch betont - und er wird 
sich wohl daran halten-. dass er von diesem Recht sehr zu
rückhaltend Gebrauch machen wird. Ich bitte Sie, hier der 
Mehrheit zu folgen. 

M. Frey Claude, rapporteur: A l'article 6, alinea 3, lettre a, M. 
Fäh propose de reprendre le texte du Conseil federal, tout en 
supprimant la derniere partie de la phrase qui stipule que !es 
alertes et les communiques urgents de la police doivent etre 
destines a sauvegarder des interets importants. 
A l'unanimite, lacommission vous recommande d'en rester au 
texte du Conseil federal, parce qu'il applique un principe 
general en droit. celui de la proportionnalite. Nous vous de
mandons donc de refuser la proposition de M. Fäh. 
Au meme alinea dudit article, lettre c, la minorite arc-en-ciel 
Leuenberger-SOleure, puisque le spectre des partis politiques 
est largement represente, craint une derive vers la radio-televi
sion d'Etat. L'auteur et les cosignataires de cette proposition 
s'inquietent ä tort, parce que le texte du Conseil federal re
prend en fait la situation actuelle. Or, nous n'avons a l'evi
dence ni une radio ni une television d'Etat. 
En seance de commission, M. Ogi, conseiller federal, a d'ail
leurs donne toute assurance sur ce point. II s'agit bien de 
declarations concernant, par exemple, des catastrophes telles 
que Tchernobyl ou Schweizerhalle. II est important de prevoir 
une teile clause dans la loi. En effet, ici nous sommes dans la 
partie generale qui concerne tous les diffuseurs. Or, de telles 
annonces, pour etre efficaces, doivent pouvoir passer sur tou
tes les ondes, dans tous les programmes, et cela le plus rapi
dement possible. 
C'est pourquoi nous vous prions d'en rester a la version du 
Conseil federal, reprise par la majorite de la commission par 
12 voix contre 7. T elle est la situation que nous connaissons 
actuellement et eile n'est nullement inquietante. 

Bundesrat Ogi: Vermutlich verstehe ich von den von Herrn 
Fäh geschilderten Problemen nicht so viel wie er. Ich bitte Sie 
trotzdem, dem Bundesrat zu folgen und den Antrag Fäh ab
zulehnen. Wenn ich an die Voten Fäh und Leuenberger-Solo
thurn denke, verstärkt sich für mich der Eindruck, dass das, 
was Ihnen der Bundesrat vorschlägt - nämlich die Mitte-. der 
richtige Weg ist. Ich bitte Sie deshalb, den Antrag Fäh abzuleh
nen. 
In bezug auf den Antrag Leuenberger-Solothurn hat man tat
sächlich an ausserordentliche Fälle wie «Tschernobyl» oder 
«Schweizerhalle» gedacht. Neben eigentlichen Alarmmeldun
gen gemäss Buchstabe a können auch behördliche Erklärun
gen zur Information oder Beruhigung der Bevölkerung am 
Platz sein, dies bei allem Respekt vor der in der Verfassung ga
rantierten Unabhängigkeit von Radio und Fernsehen. Ich bitte 
Sie zu berücksichtigen, dass nicht irgendeine Behörde, son
dern nur die Konzessionsbehörde -d. h. in der Regel der Bun
desrat - eine solche Anordnung treffen kann, was er in aen 
dreissiger Jahren im Zusammenhang mit der Aufwertung des 
Schweizerfrankens einmal getan hat. Missbräuche, wie sie 
von Herrn Leuenberger-Solothurn erwähnt wurden, kann ich 
mir nicht vorstellen. Die Selbstbeschränkung des Bundesra
tes liegt auch in seinem eigenen Interesse. 
Ich bitte Sie deshalb, auch den Antrag Leuenberger-Solothurn 
abzulehnen und der Kommissionsmehrheit und dem Bundes
rat zu folgen. 

Abs. 1, 2-AI. 1, 2 
Angenommen -Adopte 

Abs. 3 Bst. a - Al. 3 /et. a 

Abstimmung - Vote 

offensichtliche Mehrheit 

Abs. 3 Bst. c -Al. 3 /et. c 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 4-AI. 4 
Angenommen -Adopte 

Art. 7, 8 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 8bis (neu) 
Antrag der Kommission 
Titel 
Kataster über Kabelnetze 
Wortlaut 

78Stimmen 
40Stimmen 

Die PlT-Betriebe erstellen nach Weisung des Departements 
Kataster über konzessionierte Kabelnetze. Diese werden ver
öffentlicht. 

Art. 8bis (nouveau) 
Proposition de 1a commission 
Titre 
Cadastres des reseaux cäbles 
Texte 
L'Entreprise des PlT etablit, selon les instructions du departe
ment. des cadastres des reseaux cäbles concessionnes. Ces 
derniers sont publies. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Die Kommission hat 
bei Artikel 8 einstimmig noch einen Artikel 8bis angehängt, 
was jedoch keine wesentlichen Erschwernisse bringt. Man 
möchte bloss, dass die PTT-Betriebe auch ein Kataster über 
die Kabelnetze erstellen. Das machen sie zwar sowieso; aber 
dieses soll veröffentlicht werden. Damit haben die Benutzerei
nen besseren Ueberblick über die Verbreitung ihrer Pro
gramme. Artikel Sbis dient somit der Transparenz. Ich bitte Sie, 
ihm zuzustimmen. 

M. Frey Claude, rapporteur: J'exprime tout d'abord un voeu 
pressant concernant l'article 8, alinea 4, qui precise que 
!'Entreprise des PlT represente la Suisse au niveau internatio
nal mais que, dans certains cas, lorsqu'on parle des frequen
ces en particulier, le Conseil federal peut donner des instruc
tions. Je desire donc que, dans ses negociations, la Suisse 
puisse etre representee, non seulement par des techniciens, 
mais aussi par des hommes politiques, des fonctionnaires 
d'autres departements (affaires etrangeres ou autres). afin 
d'assurer une meilleure defense de nos positions et de nos 
droits sur la scene internationale. 
Quanta I' article 8bis, il est important. En effet, on se preoccupe 
beaucoup de ce qui se passe a la suite des satellites; on re
garde beaucoup le ciel pour attendre des developpements et 
manifester parfois des inquietudes. Mais on oublie aussi trop 
souvent de regarder, d'examiner et de reflechir a ce qui se 
passe dans le sous-sol. C'est pourquoi le cadastre, dans le 
cas des reseaux cäbles, est un domaine important. Lorsqu'il 
s'agit de concessions, il ne faut pas, dans l'appreciation 
generale des situations, oublier le cäble, d'ou cet article 8bis 
adopte a l'unanimite de la commission. 

Angenommen -Adopte 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Fäh Minderheit Art. 9 

Abs. 3 Bst. b -Al. 3 /et. b 
Angenommen -Adopte 

Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Abs.3 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Stappung, Borel, Diener, Hubacher, Leuenberger-Solothurn) 
.... Konzessionen für Veranstaltungen von kurzer Dauer dem 
Departement übertragen. 

Art.9 
Proposition de la commission 
Al. 1, 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 3 
Maiorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite 
(Stappung, Borel, Diener, Hubacher, Leuenberger-Soleure) 
.... la diffusion de programmes de courte duree. 

Stappung, Sprecher der Minderheit: Vom Grundsatz her er
teilt der Bundesrat die Konzession. Das ist nach Auffassung 
der Kommissionsminderheit richtig und notwendig. Mit dem 
vortiegenden Gesetz soll eine Mediengesamtordnung verwirk
licht werden. In dieser Gesamtordnung ist die Konzessionser
teilung das wichtigste Steuermittel. Zur Sicherung einer ein
heitlichen Medienordnung darf die Konzessionserteilung in 
der Regel nicht delegiert werden. 
Mit der in Absatz 3 vorgesehen Kann-Bestimmung besteht je
doch die Möglichkeit. die Kompetenz zur Konzessionsertei
lung für Veranstaltungen von regionalen und lokalen Program
men an das EVED zu übertragen. Der Gesetzentwurf geht aber 
noch weiter. Für Veranstaltungen von kurzer Dauer kann die 
Konzession sogar von einer anderen Behörde erteilt werden. 
Mit dieser sogenannten anderen Behörde ist sicher ein Bun
desamt gemeint. 
Für uns gehen beide Delegationsmöglichkeiten zu weit. Die 
Erteilung einer Konzession zu einer Veranstaltung von Radio
und Fernsehprogrammen darf nicht zu einer reinen Formsa
che absinken. Hier geht es um wichtige medienpolitische Ent
scheide, an denen die Oeffentlichkeit ebenfalls grösstes Inter
esse hat. Gerade wegen der grossen politischen Bedeutung 
muss der Bundesrat für die Konzessionserteilung zuständig 
sein. Die Konzessionierung regionaler und lokaler Veranstal
ter ist im Normalfall eine einmalige Angelegenheit. Eine Kon- -
zession ist nicht einfach eine Bewilligung. Insbesondere im 
Medienbereich werden mit einer Konzession dem Veranstalter 
u. a politische, kulturelle, ethische und moralische Verant
wortlichkeiten in die Hand gegeben. Eine Konzession zur Ver
anstaltung von Radio und Fernsehen hat einen sehr hohen 
Stellenwert. Darum rechtfertigt es sich, dass für Dauerkonzes
sionen nur der Bundesrat zuständig ist. Das ist ja auch nicht 
neu. Bereits bisher, d. h. nach der RVO, war der Bundesrat für 
die Konzessionserteilung zuständig. Das in der Kommission 
vorgebrachte Argument einer Uebertastung des Bundesrates 
ist nicht stichhaltig. Es wird bestimmt kein Run auf Konzessio
nen zu erwarten sein. 
Eine Ausnahme kann für Veranstaltungen von kurzer Dauer 
vorgesehen werden. Diese können durch das EVED konzes
sioniert werden. Weitere Delegationen der Konzessionsertei
lung sind nicht angezeigt, da es hierfür kaum geeignete Be
hörden gibt. In der Botschaft fehlen denn auch Hinweise, wer 
mit der Konzessionserteilung für Veranstaltungen von kurzer 
Dauer betraut werden könnte. 
In der Kommission wurde der Antrag nur knapp, d. h. mit 9 ge
gen 8 Stimmen, abgelehnt. Ich bitte Sie, dem Minderheitsan
trag zuzustimmen. 

Wyss Paul: Es geht hier nicht um eine wesentliche Angelegen
heit. Aber weil wir die ganze Problematik der Oeffnung dieses 
Gesetzes wirklich durchhalten wollen, wie das doch von prak
tisch allen Fraktionssprechern gesagt worden ist, meinte die 
Mehrheit in der Kommission deutlich, dass wir uns hier nicht 
einschränken sollten; denn es ist sehr gut möglich. dass wir in 
der Zukunft wesentlich mehr Veranstalter erhalten. Wir werden 
auch in bezug auf Sonderveranstaltungen möglicherweise 
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mehr Antragsteller erhalten. Wir können die Zukunft nicht vor
aussehen, und es hat keinen Wert, nachdem unsere Verwal
tung immer wieder übertastet ist. dass wir jedesmal bis zum 
Bundesrat gehen müssen. 
Aus diesem Grunde wollte ich Ihnen beliebt machen, dass Sie 
im Sinne der Oeffnung dieser Gesetzgebung, die wir jetzt 
überall positiv angesehen haben, hier der Mehrheit zustim
men. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Ich muss Sie bitten, 
der Mehrheit zuzustimmen. Der Antrag Stappung ist mit 9 ge
gen 8 Stimmen in der Kommission untertegen. Als Kommissi
onspräsidentin muss ich Sie bitten, die Mehrheit hier durch
zuhalten. 

M. Frey Claude, rapporteur: La minorite emmenee par M. 
Stappung est nettement plus restrictive quant a 1a delegation 
de competences a accorder au Conseil federal. La version du 
Conseil federal a pour but de decharger celui-ci des questions 
qui relevent davantage d'un departernent. en l'occurrence de 
celui represente ici par M. Ogi. Nous voulons ajouter que cette 
delegation de cornpetences que nous prevoyons a l'article 9 
n'est pas un cheque en blanc parce que !'Assemblee federale 
peut toujours exercer, en cas de besoin, son droit de haute 
surveillance par fe biais des Commissions de gestion des 
deux conseils ou simplement par des interventions person
nelles de parlementaires, et corriger une pratique si cela 
s'averait necessaire. 
Nous vous invitons donc, par 9 voix contre 8, a suivre la version 
de la majorite. 

Bundesrat Ogl: Ich bitte Sie auch, den Antrag von Herrn Natio
nalrat Stappung abzulehnen. Es ist zweckmässig, Herr Stap
pung, die Konzessionierung lokaler und regionaler Veranstal
ter ans EVED zu delegieren. Mit der Erteilung der Konzession 
ist heute nicht alles getan. Gesuche um Aenderungen und An
passungen erteilter Konzessionen sind gar nicht so selten, 
und für solche ist die gleiche Instanz zuständig, die die Kon
zession erteilt hat. Wir haben heute schon mehr als 60 Radio
und Fernsehveranstalter in unserem Land. Da kommt einiges 
an Aenderungen und Ergänzungsgesuchen zusammen. Es 
wäre nach unserer Auffassung verfehlt, zum vornherein den 
Bundesrat mit allen Entscheiden zu belasten. Entscheide des 
Oepartementes können mittels Verwaltungsbeschwerde an 
den Bundesrat weitergezogen werden. Der Bundesrat müsste 
dann nur noch die problematischsten Fälle im Rahmen des 
Beschwerdeverfahrens beurteilen. Im übrigen hat auch das 
Parlament diverse Aufsichtsinstrumente und Interventions
möglichkeiten. Ich denke an die Geschäftsprüfungskommis
sion und an die parlamentarischen Vorstösse. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Bundesrat und der Kommissions
mehrheit zu folgen. 

Abs. 1, 2-Al. 1, 2 
Angenommen -Adopte 

Abs. 3-AI. 3 

Abstimmung - Vota 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art.10 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 

a ..... 

90Stimmen 
32 Stimmen 

b. der Bewerber eine natürliche Person mit Schweizer Bürger
recht und Wohnsitz oder eine juristische Person ist, .... 
c .... . 
d .... . 
e .... . 
f .... . 
g ... .. 
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h .... . 
i. ... . 

Abs.2 
Mehrheit 
Werden für ein Versorgungsgebiet gleichzeitig mehr Bewer
bungen eingereicht, als Sendefrequenzen vorhanden sind, so 
werden jene Bewerber bevorzugt, deren Programme einen 
grösseren Anteil an Eigenproduktionen aufweisen und mehr 
zur Vielfalt der Information oder Kultur beitragen und einen 
stärkeren Bezug zum Versorgungsgebiet haben. 
Minderheit 
(Hubacher, Bore!, Diener, Leuenberger-Solothurn, Stappung) 
Reichen in einem Versorgungsgebiet mehrere Bewerber Ge
suche ein, so bevorzugt die Konzessionsbehörde Gesuchstel
ler, deren Trägerschaft breit abgestützt ist, deren Programm 
mehr zur freien Meinungsbildung .... (Rest wie Bundesrat) 

Antrag Schüfe 
Abs. 1 Bst. g 
Streichen 

AntragLoeb 
Abs. 1 Bst g 
g. der Bewerber die Meinungs- und Angebotsvielfalt nicht ge
fährdet; 

Antrag Rychen 
Abs.2 
.... so werden jene Bewerber bevorzugt, die eine Publikums
nachfrage belegen können, deren Programme .... 

Antrag Stocker 
Abs.2 
.... so werden jene Bewerber bevorzugt, die eine Publikums
nachfrage belegen können, deren Programme .... 

Antrag Seiler Rolf 
Abs. 3(neu) 
In jedem Versorgungsgebiet ist nach Massgabe der techni
schen Möglichkeiten eine Frequenz für Lokalradios zu reser
vieren, die auf zweiseitige Kommunikation und die aktive Be
teiligung des Publikums an der Programmgestaltung ausge
richtet sind (Gemeinschaftsradio). 

Art.10 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 

a ..... 
b. Le requerant est une personne physique de nationalite 
suisse et qui a son domicile en Suisse ou une personne mo
rale ... . 
c .... . 
d .... . 
e .... . 
f. ... . 
g .... . 
h .... . 
i. ... . 

A/.2 
Majorite 
Lorsqu'il y a en meme temps davantage de requerants qu'il 
n 'y ade frequences disponibles dans une zone de diffusion, la 
preference sera donnee au requerant dont les programmes 
comprennent la plus grande part de productions propres et 
qui contribuent le plus ä la diversite de l'information et de la 
culture en rapport avec la zone ä desservir. 
Minorite 
(Hubacher, Bore!, Diener, Leuenberger-Soleure, Stappung) 
Lorsque plusieurs requerants deposent une demande pour 
une seule et meme zone de diffusion, l'autorite concedante 
donne la preference ä celui dont l'organisation institutionnelle 

repose sur une base !arge, dont les programmes contribuent 
dans la plus large mesure .... (suite selon Conseil federal) 

Proposition Schüfe 
Al. 1 let.g 
Bitter 

Proposition Loeb 
Al. 1 let. g 
g. Le requerant ne met pas en peril la diversite des opinions et 
de l'offre; 

Proposition Rychen 
Al. 2 
.... donnee au requerant qui peut justifier d'une demande de la 
part du public, dont les programmes .... 

Proposition Stocker 
A/.2 
.... donnee au requerant qui peut justifier d'une demande de 1a 
part du public, dont les programmes .... 

Proposition Seiler Rolf 
Al. 3 (nouveau) 
Dans chaque zone de diffusion, il y a lieu de reserver, dans ta 
mesure des possibilites techniques, une frequence pour les 
radios locales com;ues en vue de la communication recipro
que et de la participation active du public ä la definition des 
programmes (radios communautaires). 

Abs. 1-AI. 1 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Bei Absatz 1 Buch
stabe b haben wir einen Antrag Couchepin gutgeheissen. Wir 
haben ein spezielles Gutachten bekommen, das uns gezeigt 
hat, dass das richtig ist Es entspricht übrigens auch der euro
päischen Konvention. Es können also sowohl juristische wie 
auch natürliche Personen Fernseh- und Radioveranstalter 
sein. Wir haben das ganze Gesetz entsprechend geändert. 
Auf die übrigen Anträge werden wir nach deren Begründung 
zu sprechen kommen. 

Schüle: Artikel 10 regelt die allgemeinen Konzessionsvoraus
setzungen. Er besagt auch, dass die Konzessionsbehörde bei 
der Auswahl der Konzessionäre einer Sorgfaltspflicht nach
kommen und bestimmte Kriterien beachten muss. Es sollen 
nur Programme konzessioniert werden, die im Sinne des Lei
stungsauftrages mitheHen, die Ziele der freien Meinungsbil
dung, der vieHältigen und sachgerechten Information usw. zu 
erreichen. So weit, so gut: Wir müssen auch hier positiv formu
lieren, was wir wollen. 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe g verletzt diesen Grundsatz. Er 
schliesst im negativen Sinne Bewerber aus, bei denen man 
eine publizistische Vormachtstellung im Versorgungsgebiet 
vermutet. Was damit konkret gemeint ist, scheint einigermas-
sen unklar. · 
Es muss vermutet werden, dass wir also ausgerechnet jene 
ausschliessen, die als Verleger besonders erfolgreich waren, 
von denen wir annehmen dürfen, dass sie auch Radio und 
Fernsehen mit Erfolg betreiben könnten. Als Nichtmitglied der 
Kommission habe ich mich erkundigt, was der Buchstabe g ei
gentlich bezwecke. Als Antwort habe ich den Hinweis erhalten, 
das sei nun der "Ringier-Artiket ... Nun ist zwar Ringier das 
grösste Schweizer Presseunternehmen, aber gerade Ringier 
verfügt ja über keine regionalen Monopole. Ringier wäre mit 
dieser Bestimmung also gerade nicht beizukommen. 
Wir sollten diese Einschränkung aber grundsätzlich betrach
ten und fallenlassen. Die Bestimmung ist kaum handhabbar. 
Wir dürfen nicht jene Unternehmer von vornherein aus dem 
Kreise der möglichen Konzessionäre ausschliessen, die mög
licherweise als einzige in einem Versorgungsgebiet in der 
Lage sind, mit grosser Kompetenz ein Lokalradio und ein loka
les Fernsehen zu betreiben. Wie die noch junge Geschichte 
der Lokalradios zeigt, hat die Entwicklung der Lokalradios ei
nen durchaus positiven Verlauf genommen, seit auch die Ver-
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leger mit Kapital und Know-how aus ihrem angestammten Tä
tigkeitsfeld einen wichtigen Beitrag leisten. Die regionale 
Presse hat sich also vielerorts als Triebfeder erwiesen, als Ga
rantin des auf Vielfalt ausgelegten Versuchs mit den Lokalra
dios. Der gesetzliche Ausschluss eines Teils der Presse von 
der Möglichkeit der Diversifikation im Kommunikationswesen 
wäre eine durch nichts zu rechtfertigende Gefährdung der Zu
kunftssicherung gerade solcher Unternehmen. 
Wenn eine Schranke überhaupt nötig ist, wäre sie allenfalls ge
mäss Antrag Loeb zu errichten. 
Meines Erachtens aber genügt Absatz 2, auf den ich beson
ders verweisen möchte. Er bestimmt. wer unter verschiedenen 
Bewerbern zu berücksichtigen ist, damit das Ziel bestmöglich 
erreicht werden kann. 
Darum bitte ich Sie, Absatz 2 zu beschliessen, sei es in der 
Form der Mehrheit oder der Minderheit Hubacher. Dann 
braucht es hier die Bestimmung von Buchstabe g nicht. 

Loeb: Herr Züger hat beim Rückweisungsantrag Salametti 
versprochen. Ich habe Salametti nicht gern, deshalb werde ich 
meinen Antrag nur kurz begründen, damit Sie, Frau Kommissi
onspräsidentin, mir keine geben müssen. 
Kollege Schüle hat Ihnen bereits die Problematik des Begriffs 
«publizistische Vormachtstellung» dargelegt. Der Begriff «pu
blizistische Vormachtstellung» ist unklar und kann kaum so 
definiert werden, dass eine einheitliche Rechtsanwendung si
chergestellt werden kann. Ist die «publizistische Vormachtstel
lung» erreicht, wenn 60, 70 oder 80 Prozent Abdeckung in ei
ner Region durch eine Zeitung erreicht wird, oder wird sie 
durch wirtschaftliche Verflechtung definiert, worauf der zweite 
Teil des Satzes(« .... publizistische Vormachtstellung .... durch 
die Konzessionserteilung erlangt .... ») hindeutet? Ist eine «pu
blizistische Vormachtstellung» erreicht. wenn die einzelnen 
Medien redaktionell vollständig unabhängig sind? Fragen 
über Fragen. Aber noch schlimmer ist die Tatsache, dass wir 
mit der Begriffsbestimmung «publizistische Vormachtstel
lung» genau das fördern. was wir unter keinen Umständen för
dern wollen: die gesamtschweizerische Konzentration im Me
dienwesen. 
Gestatten Sie mir dazu ein fiktives Beispiel: Nehmen wir an, die 
Zeitung «Der Oberländer Bote» habe im Berner Oberland eine 
sehr grosse Verbreitung. Der Verleger möchte gern ein Lokal
radio mit separater Redaktion und vollständiger redaktioneller 
Unabhängigkeit ins Leben rufen. Sein Mitbewerber, der auch 
ein Lokalradio eröffnen will, ist ein gesamtschweizerischerVer
lag, welcher im Berner Oberland keine grosse Verbreitung sei
ner Presseerzeugnisse hat, weil seine Hauptstossrichtung bis
her die Grossstadt war. Wenn Sie nun der Fassung des Bun
desrates zustimmen, wird der gesamtschweizerisch tätige Ver
lag keine publizistische Vormachtstellung im Gebiet haben 
oder erreichen. Der «Oberländer Bote» aber, welcher sicher 
geeigneter für ein Lokalradio im Berner Oberland wäre, wird 
des Begriffes «publizistische Vormachtstellung» wegen aus
geschlossen. 
Aber auch ein branchenfremder Unternehmer, welcher an
derswo in der Wirtschaft, ausserhalb der Medien, gesamt
schweizerischen Einfluss hat, würde gegenüber dem lokalen 
Bewerber bevorzugt. Ein Radio M oder MM - ich verstehe dar
unter ein Radio Mode, wenn Sie andere Assoziationen hatten, 
bin ich dafür nicht haftbar! - würde gegenüber dem lokalen 
Bewerber bevorzugt. Ist dies richtig? Wollen wir hier im Saal 
dies? 
Aus diesem Grunde schlage ich Ihnen eine einfachere, flexi
blere Formulierung vor, welche sicherstellt, dass die Mei
nungs- und Angebotsvielfalt gewahrt bleibt. Die Massnahmen, 
die zur Erreichung dieses Zieles nötig sind, kann dann die 
Konzessionsbehörde vorschreiben. Helfen Sie durch eine fle
xible Lösung mit, dass in den Regionen auch kleinere Anbieter 
die Möglichkeit erhalten mitzuwirken, dass sie gleich lange 
Spiesse erhalten. 
Ueberlegen Sie sich bei Ihrer Entscheidung gut, ob wir nicht 
durch die Annahme der Fassung des Bundesrates kontrapro
duktiv wirken. Haben Sie ein Herz für die Kleineren! Ich danke 
Ihnen dafür, dass Sie meinen Antrag prüfen und meine Ueber
legungen in Ihre Entscheidung einbeziehen. 

Büttiker: «Die Medien den Medien!»: Unter dieses Motto 
möchte ich meine Ausführungen zum erwähnten Gesetzesar
tikel stellen. Da ich ein Anhänger von offenen und unabhängi
gen Medien bin, die in unserem Staatswesen für Transparenz 
sorgen, möchte ich auch betreffend meiner Person die Interes
senbindung klar auf den Tisch legen. Ich bin Verwaltungsrat 
eines kleinen Verlagshauses im Kanton Solothurn, das eine 
Regionalzeitung herausgibt. welche eine mögliche publizisti
sche Vormachtstellung hat. 
Was will der erwähnte Gesetzesartikel? Er will die Bewerber, 
die über eine sogenannte publizistische Vormachtstellung ver
fügen, von einer Beteiligung an Radio und Fernsehen aus
schliessen. Wer soll da eigentlich im Wettbewerb um die elek
tronischen Medien ausgeschlossen werden? Unsere unab
hängigen und offenen Tageszeitungen, welche tagtäglich im 
Interesse des Staates Informationspflichten erfüllen? Wollen 
wir wirklich unsere seriösen Regional- und Lokalzeitungen, 
die in unserem föderalistischen Staatsgefüge rasch - da kann 
man nichts dagegen tun -eine publizistische Dominanz erlan
gen können, von einem wichtigen unternehmerischen Ent
wicklungsbereich ausschliessen? 
Ich meine: nein. Ich sage aber dazu, dass der Missbrauch von 
publizistischen Vormachtstellungen bekämpft werden soll. 
Die SAG hat ein Rezept dafür, wenn sie in der Vernehmlas
sung schreibt: «Zur Verhinderung von publizistischen Vor
machtstellungen können pluralistische Strukturen der Veran
stalter einerseits und Massnahmen gegen multimediale Kon
zentrationen andererseits dienen.» Sicher, wir wollen keine 
Mediengiganten, wie man sie etwa in England oder den USA 
kennt. Wir wollen auch keine Staatsmedien nach osteuropäi
schem Muster. Wir wollen aber auch keine Medien, die auf 
wirtschaftlichen Krücken gehen müssen. Denn nur auf wirt
schaftlich gesundem Boden entstehen gesunde Produkte, 
zum Beispiel qualitativ gute Zeitungen. Und das wollen wir ja 
schliesslich alle. Wir tragen aucp die politische Verantwortung 
dafür. Verantwortung tragen wir aber auch dafür, dass unsere 
wertvollen Regionalzeitungen unabhängig bleiben können, 
wozu ebenfalls eine gesunde wirtschaftliche Basis nötig ist. 
Wer nämlich wirtschaftlich schwach und einem mächtigen 
Wind ausgesetzt ist, kommt nicht darum herum, dieser dro
henden Macht Rechnung zu tragen. Wir alle wissen, dass in 
der Schweiz viele Zeitungen für ihr Ueberleben kämpfen, vor 
allem auch sozialdemokratische Zeitungen, und sich nach der 
Decke strecken müssen. Denn der Werbekuchen, von dem 
die Medien leben, bleibt praktisch unverändert, während die 
Anzahl jener, die davon profrtieren wollen, immer grösserwird. 
Pressesterben ist längst kein Schlagwort mehr, es hält sogar in 
Zeiten der Hochkonjunktur an. 
Fazit: Wir dürfen die schweizerische Lokal- und Regional
presse nicht von Entwicklungsmöglichkeiten in ihren ange
stammten Tätigkeitsbereichen Information und Kommunika· 
tion ausschliessen. Ein solcher Ausschluss würde sie nämlich 
hindern. sich im Interesse ihrer eigenen Zukunftssicherung im 
Rundfunkbereich unternehmerisch zu engagieren. 
Unterstützen wir in diesem Sinne doch den Streichungsantrag 
Schüle. Lassen wir die Medien den Medien! 

Grassl: Die Befürchtung der grossen und kleinen Verleger, 
dass es für sie schwieriger werden wird, in die audiovisuellen 
Medien einzusteigen, ist an sich berechtigt. Die Bestimmung 
von Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe g muss jedoch im Gesetz 
enthalten sein. Ich bitte Sie, den Antrag Schüle abzulehnen. 
Mir scheint, dass hier hervorgehoben werden sollte, dass der 
Verweigerungsgrund für die Konzession nicht die publizisti
sche Vormachtstellung an sich ist, sondern die Vormachtstel
lung, welche die Meinungs- und Angebotsvielfalt gefährdet. 
Es stimmt, dass es schwierig ist, die publizistische Vormacht
stellung sachlich zu messen, im Gegensatz zu wirtschaftlichen 
Vormachtstellungen, die hier ja nicht zur Debatte stehen. Das 
Wort «publizistisch» verlangt, dass Kriterien festgelegt werden 
und dass mittels Inhaltsanalysen festgestellt wird, ob die Mei
nungs- und Angebotsvielfalt gefährdet ist oder nicht. Die Ge
fahr, dass hier eine Art Zensur entsteht, ist nicht von der Hand 
zuweisen. 
Persönlich kann ich dem Vorschlag Loeb zustimmen. Ich hätte 
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zwar vorgezogen, dass der Antrag positiv formuliert worden 
wäre; das heisst, dass es statt «nicht gefährdet» «gewährlei
stet» hiesse. So würde der Antrag Loeb der Konzessionsbe
hörde einen klareren Hinweis darauf geben, was der Bewerber 
mitbringen und gewährleisten muss. Der Ständerat kann dann 
das Problem nochmals prüfen und sich dazu äussern. 
Somit bitte ich Sie, dem Antrag Loeb zuzustimmen. 

Leuenberger-Solothurn: Ich möchte Sie dringend bitten, den 
Antrag Schüle abzulehnen, aber ich sehe mich auch nicht in 
der Lage, dem Antrag Loeb zuzustimmen. Da lob' ich mir für 
einmal den Bundesrat und möchte bei der bundesrätlichen 
Version bleiben. Ich muss Ihnen schon gestehen, es ist ja 
schwierig, konsequent eine ganze Gesetzesberatung lang 
gleich zu argumentieren. Wir waren uns im Saal einig: Weg mit 
den Monopolen, hoch die Freiheit! Und kaum findet sich eine 
Bestimmung, die verhindern will. dass ein nationales Monopol 
z. B. durch regionale Monopole oder durch Vertegermono
pole abgelöst wird, kommen neue Vorschläge, und man sagt: 
Aber ein bisschen Monopölchen wäre halt doch ganz sympa
thisch! 
Vermutlich beruhen einige Voten auch auf Missverständnis
sen. Das Beispiel, das Herr Büttiker zitiert hat, ist ein sehr sym
pathisches Beispiel einer empfehlenswerten Zeitung, die ich 
abonniert habe und täglich lese, schon nur wegen des Chefre
daktors, der ein liberaler Geist ist. Einen solchen wünsche ich 
Ihnen und uns allen! Es heisst ja hier in der bundesrätlichen 
Version, es könnte konzessioniert werden, wenn der Bewerber 
im Versorgungsgebiet keine publizistische Vormachtstellung 
„besitzt oder durch die Konzessionserteilung erlangt». Das 
fehlt mir beim Antrag Loeb. Dann kommt das, was Herr Loeb 
noch aufrechterhalten will. Diese publizistische Vormachtstel
lung allein sei noch nicht verwerflich, sondern würde erst dann 
verwerflich, wenn sie die Meinungs- und Angebotsvielfalt ge
fährde. Ich will hier gerne zu Protokoll geben, dass das ..Olte
ner Tagblatt», von dem Sie gesprochen haben, Herr Büttiker, 
auch wenn es die einzige Zeitung wäre in der Grossregion 01-
ten, was wir beide nicht wünschen, dort die Angebots- und 
Meinungsvielfalt nicht gefährden würde, weil Max Roger 
Schnetzer - der Name sei hier genannt, damit er auch mal im 
Protokoll ist - es verstanden hat, aus dieser Zeitung eine Fo
rumszeitung zu machen. Das ist ja bloss eine Sicherung, die 
hier eingebaut ist, damit vielleicht auch einmal der Herr Luisier 
im Wallis merkt, dass er nicht auf alle Zeiten mit seinem «Nou
velliste" das schöne Wetter machen kann und den Himmel 
grün bemalen kann, wenn es ihn grad so ankommt, und das 
schlimmstenfalls noch verstärken mit einer Radiokonzession. 
Ich möchte Sie also schon dringend bitten, hier bei der bun
desrätlichen Version zu bleiben. Ich räume gerne ein, dass 
auch die Loebsche Konzeption noch etwas davon beinhaltet, 
aber die bundesrätliche ist hier eindeutig die klarere. Jeder 
Mann und jede Frau wissen, was hiermit gemeint ist. 
Der Antrag Schüle geht nun tatsächlich zu weit, und ich frage 
mich, ob nicht gerade diese lieben, sympathischen, freundli
chen, fröhlichen, kreativen, innovativen Kleinverleger, die hier 
unterschrieben haben, letztendlich gar nicht im eigenen Inter
esse unterschrieben haben; ob da nicht irgendwo im Hinter
grund einige Grossverteger ein bisschen gewedelt haben, ich 
weiss nicht womit. Denn letztlich haben wir ja alle Angst vor 
neu entstehenden Monopolen der Grossverlage. Diese Klein
vertage störten uns ja bloss in den eigenen Regionen. 
Ich möchte Sie also dringend bitten, hier bei der bundesrät
lichen Version zu bleiben, und ich muss in diesem Punkt auch 
ein bisschen mit der Kommission schimpfen. Sie hat gestern 
in einer frühen Morgenübung mit einem relativ zufälligen Ab
stimmungsmehr - ich glaube mit 9 zu 8 Stimmen - dem Antrag 
Loeb den Vorzug vor dem Vorschlag des Bundesrates gege
ben. Diese Art der Gesetzesberatung gestern morgen war ein 
bisschen überstürzt, und ich möchte dieses Resultat nicht 
überbetonen. Ich möchte meinen, dass die Fassung der ur
sprünglichen Kommissionsmehrheit - als wir zusammensas
sen, einander in die Augen sahen und die Sache beredeten -
Gültigkeit behalten soll, und ich bitte Sie, dieser Version - und 
nicht einer inzwischen in der Eile geborenen - zuzustimmen. 

Nebiker: In der beratenden Kommission war ich oft mit Herrn 
Leuenberger uneinig, aber jetzt muss ich ihn unterstützen und 
Sie bitten, die Anträge Loeb und Schüle abzulehnen. 
Ich tue das trotz des Schreibens der Zeitungsverleger. Ich ver
stehe eigentlich ihre Reaktion nicht ganz. Sie dramatisieren da 
ein Anliegen, das nicht so dramatisch ist. Auch mit den Antrag 
des Bundesrates nach Litera g wird ja die Presse keineswegs 
von den elektronischen Medien ausgeschlossen. Sie wird nur 
ausgeschlossen, wenn sie neben ihrer publizistischen Vor
machtstellung zusätzlich - also «zusätzlich», kumulativ - die 
Angebots- und Meinungsvielfalt beeinträchtigt. 
Zum Beispiel von Herrn Loeb mit dem «Berner Oberländer», 
den ich leider nicht kenne: Wenn der «Berner Oberländer» die 
Angebots- und Meinungsfreiheit beeinträchtigt und die Vielfalt 
nicht fördert. dann hat er auch keioe Chance im Hinblick auf 
Ihren Antrag, Herr Loeb. Wenn er allein beherrschend ist, 
wenn er publizistische Vormacht im Oberland besitzt, aber 
nicht die Meinungsvielfalt beherrscht, dann kann er selbst ein 
Lokalradio machen, wenn er das will. Also genau das Beispiel, 
das Sie angeführt haben, wird mit Ihrem Antrag weder ermög
licht noch ausgeschlossen. 
Es ist durchaus richtig, dass auch die Verleger an Radio und 
Fernsehen mitwirken können und sollen. Sie haben das 
Know-how. Aber sie sollen nicht auch noch das Radio beherr
schen. Wenn wir uns gegen Monopole wenden - ich wurde da 
kritisiert, dass ich in der Eintretensdebatte so vehement ein
griff-. meinen wir auch Monopole von Vertegergruppen oder 
irgendwelche anderen Monopole, seien es nationale, regio
nale oder lokale Monopole. Die wollen wir auch nicht. Auch 
dort sollte Medienvielfalt existieren. Ich möchte also zum Bei
spiel nicht, dass die «Basler Zeitung», die im Raume Basel ein
deutig die Meinung beherrscht, auch noch das Radio be
herrscht, obschon ich die «Basler Zeitung» sehr schätze und 
lese. Ich. möchte auch nicht, dass es der« Tages-Anzeiger» in 
Zürich tut. Dass er sich beteiligt und dass er mitwirkt, ist durch
aus sinnvoll, aber er sollte nicht eine beherrschende Stellung 
haben. Oder das Beispiel bei den Aargauern. Dort sind es die 
Verleger, die ein Lokalradio gründen möchten. Das ist sinnvoll, 
solange das eigenständige Unternehmungen sind. Aber wenn 
das •Badener Tagblatt» und das «Aargau er Tagblatt» fusionie
ren, wird der Zusammenschluss zu einer Medienmacht; diese 
sollte nicht auch noch über ein Lokalradio verfügen. 
Das ist die Meinung des Artikels in der Fassung des Bundes
rates. 
Man kann auch nicht auf Absatz 2 hinweisen, dort geht es al
lein um die Rangfolge. Wenn sich mehrere Bewerber melden, 
welchem Bewerber soll man den Zuschlag geben? 
Wir müssen in Absatz 1 ganz klar sagen, was wir wollen und 
was nicht. Wir möchten eine Vielfalt von Meinungen im Medi
enwesen, und wir möchten keine Monopole, seien es natio
nale, regionale oder lokale. Wir möchten die Meinungsvielfalt 
erhalten, wir möchten den Wettbewerb fördern. 

Frau Uchtenhagen Berichterstatterin: Ich glaube, die Verleger 
und Publizisten interpretieren diesen Artikel viel zu eng. Wir 
haben Gutachten und Statements von Fachleuten erhalten; 
diese sagen ganz klar, dass die Formel «publizistische Vor
machtstellung» nicht genügt. Man hat bei der RVO geprüft. 
was eigentlich «publizistische Vormachtstellung» heisst. Man 
hat ein Gutachten von Professor Saxer eingeholt und daraus 
abgeleitet, dass es sich nur dann um eine publizistische Vor
machtstellung handelt, wenn die Medien zu 75 bis 100 Prozent 
in gleichen Händen sind. Aber selbst das würde hier nicht ge
nügen. Selbst wenn 75 Prozent der Medien in der Hand der · 
gleichen Gruppe sind, braucht nämlich die Meinungsvielfalt 
nicht unbedingt tangiert zu sein. Hier geht es um die Mei
nungs- und Angebotsvielfalt. Insofern hat Herr Loeb das wich· 
tigere Argument nach vorn gestellt; es braucht das Kriterium 
der publizistischen Vormachtstellung - die sehr large interpre
tiert wird - und das Kriterium, dass damit die Angebots- und 
Meinungsvielfalt beeinträchtigt wird. Es gibt - glaube ich - in 
der Schweiz nur ein Tal, wo diese Kriterien im Moment beide 
anwendbar wären: das Wallis. 
Der Bundesrat macht hier eine Missbrauchsgesetzgebung. 
nicht eine Verhinderungsgesetzgebung; er will liberalisieren. 
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aber er will im Notfall nein sagen können, wenn die publizisti
sche Vormachtstellung überhandnimmt und die Angebots
und Meinungsvielfalt gefährdet sind, wenn also ein Monopol 
etabliert wird; dann ist man dagegen. 
Herr Leuenberger hat gesagt, dass diese Entscheide nur so 
als Orientierungshilfen gelten. In der Kommission fanden viele 
Mitglieder, Herr Loeb bringe das Wichtige, also beschränke 
man sich darauf und lasse das andere weg. Wo wir uns aber 
einig waren, das war, dass man den Streichungsantrag 
Schüfe nicht akzeptieren kann. Es erscheint uns unmöglich, 
dass man überhaupt kein Wort sagt, dass in diesem Land die 
Angebots- und Meinungsvielfalt gewährleistet sein muss. 
Ich bitte Sie also, den Antrag Schüfe abzulehnen und der Kom
mission zuzustimmen. 

Präsident: Herr Loeb hat das Wort für eine kurze persönliche 
Erklärung. 

Loeb: Herr Nebiker, Sie haben mich falsch verstanden. Ich bin 
auch gegen Monopole, aber «publizistische Vormachtstel
lung" ist das Wort, das mich stört. Es ist ja durchaus möglich, 
dass eben redaktionell eine vollkommene Unabhängigkeit be
steht, und wir sollten die Kleinen nicht einfach benachteiligen. 

M. Frey Claude, rapporteur: La position de fa commission est 
extremement claire en ce qui conceme 1a version proposee 
par M. Schüfe, rnais nettement plus nuancee en ce qui con
cerne la proposition de M. Loeb. 
La commission vous propose de rejeter 1a proposition de M. 
Schüle par 17 voix contre 2. En effet, taute 1a philosophie du 
projet est basee sur l'equilibre. Des lors, il taut eviter les posi
tions dominantes, mais pas n'importe lesquelles, il faut une 
deuxieme condition: que ces positions dominantes mettent en 
peril l'expression de 1a pluralite des opinions et de l'offre. Les 
cauteles sont suffisantes pour que l'on n'exagere pas l'impact 
de cette disposition. D'autre part, il ne faut pas dramatiser 1a 
realite. La realite helvetique ne peut pas etre comparee ä ce 
que l'on observe dejä dans certains pays etrangers qui nous 
entourent. Nous vous demandons donc de refuser cette pro
position. 
M. Loeb et le Conseil federal sont proches. II n'y a pas de dif
ferences significatives, sauf que le Conseil federal retient 
comme critere pour apprecier 1a situation la position domi
nante, ce qui est un critere objectif afors que M. Loeb propose 
comme critere le requerant, ce qui est un element manifeste
ment plus subjectif. Nous l'avons dit la commission a ete par
tagee par 9 voix contre 8 pour le texte du gouvemement, eile 
penchait en faveur de 1a proposition de M. Loeb. 

Bundesrat Ogl: Die publizistische Vonnachtstellung ist 
schwer fassbar, und sie ist auch nicht einfach definierbar; ich 
würde sagen: beinahe nicht quantifizierbar. Es gibt so viele Ex
perten, es gibt so viele Meinungen darüber. Die Ennittfung ist 
beinahe so schwierig wie die der externen Kosten und Erträge 
bei der Strassenrechnung, stellt also ein schwieriges Problem 
dar. Aber die publizistische Vonnachtsteflung in unserem 
Land hat eigentlich nur eine Gesellschaft, nämlich die SAG: 
Sie hat drei Fernsehprogramme, sie hat neun Radiopro
gramme, und sie hat noch das Schweizer Radio International. 
Zum Antrag von Herrn Schüfe: Zweck von Buchstabe g ist die 
Erhaltung und Förderung der Meinungs- und auch Angebots
vielfalt. Herr Schüle, der Bundesrat will keinesfalls die Verleger 
daran hindern, sich im Bereich der elektronischen Medien zu 
engagieren. Der Bundesrat weiss sehr wohl, dass die Verleger 
oft als einzige über das erforderliche Know-how und die Erfah
rung verfügen, um entsprechende Projekte zu realisieren. 
Dies ist gerade in Rand- und Bergregionen häufig der Fall. Es 
geht dem Bundesrat um die wirklich eindeutigen Fälle von Vor
machtstelll.mgen, welche den publizistischen Wettbewerb be
hindern könnten. Bei der Vielfalt der Schweizer Presseland
schaft dürften solche Fälle ohnehin die Ausnahme sein. Ich 
bitte Sie, den Antrag Schüle abzulehnen. 
Der Antrag Loeb schafft gegenüber der Fassung des Bundes
rates eigentlich keine wesentlichen Differenzen. Ich vermag 
trotz den Erklärungen von Herrn Leuenberger-Solothurn ei-

gentlich diese Differenzen nicht zu erkennen. Wir könnten mit 
diesem Antrag Loeb durchaus leben; aber trotzdem bin ich 
der Meinung, dass die Fassung des Bundesrates klarer ist, 
und ich bitte Sie, dem Bundesrat zu folgen. 

Abs. 1 Bst. a-f-AI. 1 let. a-f 
Angenommen -Adopte 

Abs. 1 Bst. g-AI. 1 let. g 

Abstimmung- Vote 

Eventuell -A titre preliminaire 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag loeb 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag Loeb 
Für den Antrag Schüle 

56Stimmen 
78Stimmen 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 12.25 Uhr 
La seance est levee a 12 h 25 
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Art.10 

Fortsetzung - Suite 

,Abs. 1 Bst. h, i-Al. 1 fet. h, i 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2-Al. 2 

Frau Stocker: Ich stelle einen Zusatzantrag zu Artikel 10 Ab
satz 2, der sowohl die Mehrheit als auch die Minderheit betrifft. 
Ich möchte ein zusätzliches Kriterium in die Diskussion und 
die Beschlussfassung bringen. In diesem ganzen Gesetz, das 
uns als ein anmächeliges Schweizer Müesli präsentiert wird, in 
das alle Zutaten, die in der Schweiz Rang und Namen haben, 
aufgenommen wurden, hat man - die Debatte heute morgen 
hat das gezeigt - die Frage nach den Esserinnen und Essern 
respektive nach den Konsumentinnen und Konsumenten mei
nes Erachtens viel zu wenig gestellt. 
Die Medienfreiheit ist, wie sie hier diskutiert wird, eine Ange
botsfreiheit Wie wir wissen, gilt bei diesem Markt der Anbiete
rinnen und Anbieter das Gesetz der Stärkeren. Wie sieht es 
denn auf der Nachfrageseite aus? Haben wir die Hoffnung völ
lig aufgegeben, dass es auch kritische Konsumentinnen und 
Konsumenten unserer Medien gibt? Oder dass es gar selbst
tätige Konsumentinnen und Konsumenten geben könnte, 
also Bürgerinnen und Bürger, die sich aufmachen und zu ei
nem bestimmten politischen, kulturellen, literarischen Thema 
selbst die Möglichkeit suchen, zu senden, darzustellen und 
aktiv zu werden? Meine Kollegin Verena Diener hat es in der 
Eintretensdebatte gesagt, mein Kollege Hanspeter Thür wird 
es bei späteren Artikeln tun. 
Die grüne Politik hat diese Hoffnung noch nicht aufgegeben. 
Wir sehen keinen Grund, jetzt den Markt quasi zu regulieren 
und dabei die Angebotsseite von allen möglichen Seiten voll 
zu berücksichtigen, nicht aber die Nachfrageseite. Ich glaube, 
hier bestünde die Chance, als Ergänzung Möglichkeiten nicht 
zu verbauen, sondern zu erschliessen, indem für ganz be
stimmte kulturelle und politische Anliegen Kriterien geschaf
fen werden. damit sie berücksichtigt werden können. 
Ich habe vom gut schweizerischen Müesli gesprochen, das 
nun präsentiert wird. Ich glaube, es dürften darin durchaus 
noch ein Erdbeeri oder ein paar Nüsse zu finden sein. Ich 
glaube - Monopol oder freier Markt hin oder her -, dass die 
Medien - davon gehe ich immer noch aus - für Konsumentin
nen und Konsumenten, Hörerinnen und Hörer, Fernsehzu
schauerinnen und Fernsehzuschauer da sind. Wte immer Sie 
sich bei Artikel 10 Absatz 2 entscheiden werden: ich möchte 

Sie bitten, mit der Annahme meines kleinen Zusatzes dafür zu 
sorgen, dass selbsttätige kulturschaffende Menschen auch 
die Möglichkeit haben, sich hier gebührend Respekt zu ver
schaffen. Im ganzen Massnahmenkatalog, den dann der Bun
desrat zu einem neuen Rezept zu mischen haben wird, soll 
dieses Element nicht völlig verbaut werden. Ich glaube, unser 
gut angekommenes Gericht. das heute morgen wohlwollend 
aufgenommen wurde, würde dadurch an Geschmack gewin
nen. 
Ich bitte Sie um Zustimmung zu meinem Zusatz in Artikel 10 
Absatz 2. 

Präsident: Herr Rychen hat den gleichlautenden Antrag zu
rückgezogen. 

Hubacher, Sprecher der Minderheit: Der Antrag der Minder
heit unterscheidet sich in folgendem Punkt: Wir möchten nicht 
nur die Vielfalt der Meinungen berücksichtigen und z. B: die 
Publikumsnachfrage, wenn sie nachgewiesen ist, einbezie.. 
hen, sondern wir möchten eigentlich auch - das ist der Unter
schied - die Trägerschaft so breit wie möglich abstützen. 
Grosso modo sind ja die grösseren Agglomerationen mit Lo
kalradios versorgt. Es gibt noch einige Lücken im lande, und 
es wird vielleicht auch in anderen Gebieten noch neue Sender 
geben können. Aber dort, wo vielleicht die Lücken bestehen 
und die Wahrscheinlichkeit gross ist, dass eigentlich ein Lokal
radio eingesetzt werden könnte, wäre es unserer Meinung 
nach richtig, den oder die Kandidaten zu berücksichtigen, die 
auch In der Trägerschaft, nicht nur mit der Programmstruktur, 
möglichst breit abgestützt sind, die also in den massgeblichen 
Kreisen aus Gesellschaft, Politik, Kultur und übrigen gesell
schaftlich relevanten Vereinen möglichst breit abgestützt sind. 
Ich bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen. 

Keller: Wir haben in Artikel 1 beschlossen. dass die publizisti
sche Vormachtstellung nicht mehr erwähnt werden soll, dass 
es um Meinungs- und Angebotsvielfalt geht, die nicht gefähr
det werden darf. Mir scheint, diese Streichung habe eine ge
wisse Weiterwirkupg auf Artikel 2. Hier wäre eine Anpassung 
angezeigt. Wenn wir die Mehrheit mit der Minderheit verglei
chen, stimmt vieles überein. Aber Herr Hubacher hat es vorhin 
erwähnt: Es ist vor allem die breite Trägerschaft, die im Vor
schlag der Minderheit von Bedeutung ist Und nachdem die 
publizistische Vormachtstellung als solche nicht mehr er
wähnt ist, gewinnt eine breit abgestützte Trägerschaft ganz 
massiv an Bedeutung. 
Ich habe in der Kommission die Mehrheit unterstützt, aller
dings in der Annahme, dass auch.Artikel 1 Buchstabe g in der 
Fassung der Kommission durchgehen werde. Nachdem dies 
nicht der Fall ist. sollte man jetzt der Minderheit der Kommis
sion folgen, denn diese bietet bei der Abwägung der Interes
sen Gewähr, dass dem Aspekt einer breiten Trägerschaft 
Rechnung getragen wird. Die Minderheit hat noch einen weite
ren Vorteil: Das Abwägen zwischen verschiedenen Bewerbern 
erfolgt bei der Mehrheit nur, wenn zu wenige Sendefrequen
zen vorhanden sind. Im Antrag der Minderheit ist das Abwä
gen stets der Fall. Ich glaube, das wäre nun, nachdem man 
Absatz 1 Buchstabe g gestri~hen hat, die richtige Lösung. 
Ich bitte Sie, der Minderheit zu folgen. 

Clncera: Ich empfehle Ihnen, sowohl den Antrag Stocker wie 
auch den Antrag der Minderheit abzulehnen. Der Antrag 
Stocker ist abzulehnen, weil das Belegen einer Publikums
nachfrage natürlich ein sehr fragwürdiges Kriterium ist. Wte 
wollen Sie im voraus für etwas, das noch nicht besteht. das Sie 
also in seiner Wirkung noch gar nicht kennen, eine Publikums
nachfrage als Kriterium für das Gründen und lnbetriebsetzen 
eines Senders beiziehen? Das behindert diese freien Radios 
mit unmessbaren und unvernünftigen Massnahmen. 
In Artikel 1 O haben wir zur Hauptsache messbare Kriterien. die 
inhaltlich den Konzessionsbestimmungen einen notwendigen 
Gehalt geben. Wenn wir jetzt noch diese Kriterien einbauen, 
fügen wir ganz unvernünftige Erschwerungen ein. Wir lehnen 
aus diesem Grund den Begriff der Trägerschaft, die breit ab
gestützt werden soll, ab. Wtr schaffen damit wieder einen 

michael.tellenbach
Textfeld



4. Oktober 1988 N 1611 Radio und Fernsehen. Bundesgesetz ' 

neuen Zwang: Es muss dann eine breite Trägerschaft erstellt 
werden, bevor man ein solches Radio konzipieren kann. Die 
Botschaft sieht übrigens hier vor, dass die zeitliche Nutzung 
auf mehrere Veranstalter aufgeteilt werden kann. Diese Mög
lichkeit würde durch einen Zwang zur breiten Trägerschaft 
auch erschwert. 
Ich mache Sie auf einen weiteren Unterschied aufmerksam: 
Sowohl in den zwei bundesrätlichen Texten als auch im Text 
der Minderheit steht die Forderung, dass Programme mehr 
zur freien Meinungsbildung beitragen müsssen. Wir haben in 
der Kommission daraus die «Vielfalt der Information» ge
macht. Diese Unterscheidung scheint mir wichtig. Vielfalt der 
Information garantiert ja dann die freie Meinungsbildung, sie 
ist also ein wertfreier Begriff. 
Darum verdient der Text der Mehrheit Ihre Zustimmung. 

Neblker: Die Kommissionsminderheit und Frau Stocker 
möchten beide etwas Aehnliches, nämlich die Konsumenten 
in irgendeiner Form einbeziehen. 
Das Anliegen ist berechtigt. nur müssen Sie natürlich beden
ken, dass bei einem Radio, das noch nicht sendet, Konsumen
ten noch gar nicht existieren. Die müssen dann nachher allen
falls geschaffen werden. Das Bedürfnis zeigt sich dann an ei
nem wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg. Wenn man von 
Wettbewerb unter den Lokalradios spricht, muss man natür
lich auch unternehmerische Grundsätze berücksichtigen. 
Zum Antrag von Frau Stocker: Die für einen Nachweis benö
tigte Publikumsnachfrage können Sie natürlich auch produ
zieren. Dafür sind marktmächtige Unternehmungen geradezu 
prädestiniert. Denken Sie an Herrn Schawinski und die Ange
legenheit von «Radio 24»: Er hat sein Publikum damals auch 
gesammelt, um etwas auszulösen, was ein Teil von Ihnen nun 
gerade nicht will. 
Ich bin deshalb der Meinung, dass der Antrag der Kommissi
onsmehrheit sachlicher und korrekter ist. Laut Fassung der 

· Kommissionsmehrf-)eit sind nach Artikel 22 Absatz 2 die Kan
tone immer anzuhören, wenn Konzessionen erteilt werden. Es 
ist also nicht einfach so, dass der Bundesrat oder die Konzes
sionsbehörde entscheidet. Die Rücksprclche mit den Kanto
nen findet statt; der Bundesrat muss seine Meinung irgendwie 
abstützen. Ihr Anliegen ist damit besser geschützt. 
Auch die von der Kommissionsminderheit vorgeschlagene 
Formulierung einer breit abgestützten Trägerschaft verleitet 
natürlich zu Missbrauch: Wer die grösste Zahl von Vereinen 
und Kommissionen zusammenbringt - die mit diesem Me
dium vielleicht gar nichts zu tun haben-. bekommt eine Radio-
konzession. Das ist keine sachliche Bestimmung. · 

Mühlemann: Es scheint zwischen Mehrheit und Minderheit 
nur ein kleiner Unterschied zu sein. Wenn Sie aber in die Praxis 
gehen - und ich spreche hier als Präsident eines Lokalradios 
-. dann ist die Initialzündung wichtig. Wenn Sie die Niemands
länder im lokalen Bereich erschliessen wollen, von denen Herr 
Hubacher gesprochen hat, dann können Sie nicht zum vorn
herein einen grossen Verein gründen mit einer breiten Träger
schaft, bei dem sehr viele Leute dabei sind und mit kleinen Bei
trägen ein solches Lokalradio gestatten wollen. Sie brauchen 
für diese Initialzündung einen oder mehrere Medienunterneh
mer, die die Potenz haben, in den Markt einzusteigen und ein
mal zu beginnen. Diese sind in unserem Land so gescheit, 
dass sie die breite Trägerschaft von selbst suchen, weil sie ja 
abgestützt werden wollen; sie wollen ja Werbung machen; sie 
wollen ja im Kontakt sein mit dem Hörer und, Herr Seiler Rolf, 
sie wollen eben das Gemeinschaftsradio, das Sie uns später 
bringen werden. Lokalradios sind Gemeinschaftsradios. sonst 
könnten sie nicht existieren. 
Wenn ich Artikel 10 des Bundesrats betrachte: Der Bundesrat 
ist wahrhaftig nicht zu beneiden, wenn er aus den vielen Kon
zessionsbedingungen in Artikel 1 O auslesen muss. Wenn sie 
das alles zusammenzählen, dann sind das sehr viele Hinder
nisse, die den Aufbau einer solchen Medienlandschaft nicht 
erleichtern, sondern ihn erschweren. Die breite Trägerschaft 
ist ein weiteres schwieriges Hindernis; und es ist ja nicht ein
fach, die breite Trägerschaft zu ermitteln. 
Wie wollen Sie denn das tun, Frau Stocker und Herr Hu-

bacher? Machen Sie zuerst eine Publikumsumfrage? Im Mehr
heitsantrag stecken schon genügend Hindernisse und Er
schwernisse. Das genügt. Erschweren Sie diesen Aufbau 
nicht noch mehr. 
Stimmen Sie bitte der Kommissionsmehrheit zu. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Das meiste ist bereits 
gesagt. Die Fassungen von Mehrheit und Bundesrat sind 
praktisch identisch, nur hat die Mehrheit «als Sendefrequen
zen vorhanden sind» eingefügt. Im übrigen ist die Bestim
mung nur stilistisch etwas anders dargestellt. Ich persönlich 
habe Verständnis, wenn man die Frage stellt: Gibt es denn im
mer nur das Angebot, existiert nicht auch eine Nachfrage? 
Gibt es nicht auch Konsumenten? Gibt es nicht auch eine Trä
gerschaft? 
Dass wir bei Buchstabe g die publizistische Vormachtstellung 
herausgenommen haben, gibt der Trägerschaft zwar noch 
mehr Gewicht, da hat Herr Hubacher recht Aber die Fassung 
der Minderheit wurde in unserer Kommission mit 8 zu 9 Stim
men abgelehnt Ich muss hier die Mehrheit vertreten. 
Frau Stocker, es dürfte relativ schwierig sein, die Publikums
nachfrage zu belegen. Leider ist es schon so, dass kapitalkräf
tige, wirtschaftsorientierte Gruppierungen sie sehr wahr
scheinlich leichter belegen können als kleine, mehr idealisti
sche Organisationen. Wenn wir von den Einschaltquoten aus
gehen, wird es für die Idealisten noch schwieriger. Die Fas
sung der Kommissionsmehrheit ist trotz allem eine relativ aus
gewogene Lösung. 
Ich bitte Sie, dieser Lösung zuzustimmen. 

M. Frey Claude, rapporteur: La minorite de M. Hubacher en
tend privilegier le requerant dont l'organisation institutionnelle 
repose sur une !arge base. C'est introduire ici pour un diffu
seur prive le critere du pluralisme etc' est donc le lieu de rappe
ler que le pluralisme est essentiel pour le service public, la 
SSR, mais pas pour les diffuseurs prives, pour les radios loca
les en particulier. II n'y a pas cette necessite-lä car nous avons 
deux systemes differents avec des mandats inegalement 
contraignants d'ailleurs. On peut ajouter a l'intention de M. Hu
bacher qua sa proposition pourrait avoir un effet pervers, cette 
disposition pouvant en effet aller a fin contraire en favorisant 
les diffuseurs les plus puissants, ceux qui sont representes 
majoritairement dans certains cantons. Nous vous deman
dons, par 11 voix contre 8, de repousser la proposition de la 
minorite de M. Hubacher. 
Quanta votre proposition, Madame Stocker. egalement a rar
tiefe 10, alinea 2, elle est aussi claire qu'un petit nuage dans 
une caissel Vous imaginez-vous dans quelle situation vous al
lez mettre M. Ogi, conseillerfederal, lorsqu'il devradecider, en 
fonction du critere que vous avez propose, justifier d'une de
mande de la part du public? Cela ne veut rien dire, c'est beau
coup trop vague et trop flou. llfaut parconsequent rejeter cette 
proposition, ce qu'a fait la commission a la quasi-unanimite. 

Präsident: Frau Stocker hat das Wort für eine persönliche Er
klärung. 

Frau Stocker: Darf ich darauf aufmerksam machen, dass eine 
Nachfrage nicht dasselbe ist wie eine Umfrage, und schon gar 
nicht wie eine manipulierte. Nur damit das klar ist! 

Bundesrat Ogi: Ich bitte Sie, beide Anträge abzulehnen. 
Wenn ich den Minderheitsantrag Hubacher betrachte, so 
habe ich den Eindruck, dass er eine Art Mini-SAG in den Re
gionen möchte. Wir wollen aber im lokalen und regionalen Be
reich den Wettbewerb. Kommt dazu, dass «breit abgestützt» 
als Kriterium recht schwierig zu definieren ist. Was heisst das: 
politisch, kulturell, sozial? Welche Kriterien sollen hier beige
zogen werden? Wir haben aufgrund der Erfahrungen mit der 
RVO festgestellt, dass die Auswahlkriterien praktikabel sein 
müssen. 
Zum Antrag von Frau Stocker: Auch hier habe ich den Unter
schied verstanden. Aber trotzdem sind bei Ihrem Antrag einige 
Probleme nicht gelöst. Nach welchen Kriterien soll gemessen 
werden? Käme beispielsweise der TCS zum Zuge und nicht 
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der VCS? Oder wären beispielsweise wirtschaftliche Ueberle
gungen miteinzubeziehen? Wie will der Bewerber diese Nach
frage erforschen? Auch das ist ein schwieriges Kriterium. Und 
wie soll, Frau Stocker und das ist für mich entscheidend -, 
beispielsweise die Verwaltung das Resultat überprüfen? Das 
ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Dazu bräuchte es Mit
tel, und dazu bräuchte es auch personelle Verstärkung. Wir se
hen also die Praktikabilität Ihres Antrages nicht. 
Ich muss Sie deshalb bitten, beide Anträge abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 

Eventuell - A titre preliminaire 
Für den Antrag Stocker 
Dagegen 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 3 (neu)-AI. 3 (nouveau) 

Minderheit 
offensichtliche Mehrheit 

99Stimmen 
44Stimmen 

Seiler Rolf: Ich möchte mich vorerst bei der Kommission und 
der Präsidentin entschuldigen, dass ich ihren Frieden und ihre 
Zufriedenheit störe. Auch tut es mir leid, dass ich das Glück 
des Herrn Mühlemann beeinträchtigt habe. Er soll das weiter 
nicht tragisch nehmen. Und den Aerger, den ich Herrn Züger 
verursacht habe. erledigen wir einmal bei einem gemütlichen 
Jass. 
Im übrigen habe ich nur zwei Anliegen zu vertreten. Leider ist 
es so, dass die Schwemme von Anträgen, die unter dem Titel 
«Seiler» auf Ihrem Pult gelandet sind, daher rührt, dass die 
meisten doppelt verteilt wurden. Vielleicht haben Sie das be
merkt, aber dafür bin ich nicht verantwortlich. Ich möchte mich 
auch dafür entschuldigen. 
Worum geht es? Beim Rundfunk gibt es heute drei Sektoren: 
einmal die SRG, dann die privaten, kommerziellen Lokalra
dios, die über Werbung finanziert werden, und als dritte 
Gruppe die nicht auf Gewinn ausgerichteten, von Staat und 
wirtschaftlichen Interessengruppen unabhängigen Radios; 
ich nenne sie: Gemeinschaftsradios. Ich möchte das auch in 
der Folge durchhalten. 
Diese Gemeinschaftsradios leben von der aktiven Beteiligung 
der Hörerinnen und Hörer an der Programmgestaltung. Sie 
wenden sich an bestimmte gesellschaftliche Gruppen, 
sprachliche Minderheiten usw. Sie verzichten ganz oder weit
gehend auf Werbeeinnahmen und finanzieren sich vor allem 
mit Mitgliederbeiträgen. Es ist also nicht so, wie Herr Mühle
mann das gesagt hat, dass alle Lokalradios auch Gemein
schaftsradios sind. 
Die Kommission hat gesagt, es seien alle Fragen besprochen 
worden und man sei zum Ergebnis gekommen, das uns hier 
als Mehrheitsanträge vorliegt. Ich bin nicht so überzeugt, dass 
auch das Problem der kleinen Radios besprochen wurde, weil 
mir nämlich mitgeteilt wurde, dass die Vertreter dieser kleinen 
Radios nicht die Möglichkeit hatten, der Kommission ihre An
träge vorzulegen. Aber vielleicht sind sie dazu eben wirtschaft· 
lieh zu schwach. 
Solche Gemeinschaftsradios bestehen in der Schweiz erst in 
Ansätzen. Drei Veranstalter gibt es. Dass sie erst in Ansätzen 
bestehen, ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass bei der 
Vergabe der Versuchserlaubnisse 1982 verschiedene Pro
jekte für Gemeinschaftsradios eben nicht berücksichtigt wur
den. Die Idee des von Bürgerinnen und Bürgern gestalteten 
Lokalradios droht heute zwischen den Interessen von SAG 
und privaten, kommerziellen Bewerbern unterzugehen. Die 
definitive Aufteilung der zur Verfügung stehenden Frequenzen 
zwischen diesen beiden Interessengruppen bedroht nicht nur 
die Existenz der bereits vorhandenen und gut funktionieren
den Gemeinschaftsradios, sondern würde auch eine zukünf
tige Entwicklung auf Dauer verunmöglichen. 
Wir legen mit dem heutigen Gesetz eine Fernseh- und Radio
ordnung fest, die wohl auf Dauer angelegt ist. Und da gilt es 
nach meiner Meinung, auch Entwicklungen im Ausland zu be
obachten. In Europa ist die Tendenz dieser Gemeinschafts-

radios steigend, geht also nicht in die Richtung, die sich leider 
bei uns abzuzeichnen scheint. 
Das Europäische Parlament verabschiedete am 26. Mai die
ses Jahres einstimmig eine Entschliessung betreffend diese 
lokalen Rundfunksender. Diese Entschliessung wurde vom 
Ausschuss für Recht und Bürgerrecht eingereicht wurde. 
Darin wird festgestellt, dass die lokalen Sender eine beispiel
lose Entwicklung genommen haben. Es wird auf die Bedeu
tung dieser nichtkommerziellen Sender für den Pluralismus 
und den kulturellen Reichtum hingewiesen. Sie dürften nicht 
«der Marktlogik» überlassen werden. 
Hier gilt es auch, den Hinweis zu beachten, den der Bundesrat 
selbst in seiner Botschaft macht: dass Lokalradios eine aus
gesprochene Vielfalt bringen, bedingt durch eine ausgeprägte 
Individualität. Das Europäische Parlament fordert daher die 
Kommission der Gemeinschaft und den Rat auf, unter ande
rem den Mitgliedstaaten zu empfehlen, Massnahmen auch fi
nanzieller Art zum Schutz und zur Entwicklung dieser lokalen 
nichtkommerziellen Sender zu verabschieden. Auch im Be
reich des Europarates werden Uebertegungen, die in die glei
che Richtung zielen, angestellt. In einem Aesolutionsantrag 
wurde die Anerkennung eines dritten Sektors - eben dieser 
nichtkommerziellen Radios - gefordert. 
Erfahrungen im Ausland zeigen, dass dort, wo diesen nicht
kommerziellen Radios ein eigener Status eingeräumt wird, der 
gewährte Freiraum auch intensiv von Vereinen, Ouartierra
dios, sprachlichen und kulturellen Minderheiten usw. genutzt 
wird. Es wäre wenig verständlich, wenn wir mit einem neuen 
Gesetz diese Entwicklung und Tendenzen im europäischen 
Ausland einfach ignorieren und gar hinter den Status quo be
treffend Oeffnung der Frequenzen für diese Lokalsender zu
rückgehen würden. Das wäre beileibe kein Beitrag zur viel be
schworenen Europafähigkeit. 
Mit meinen Anträgen zum Artikel 10 Absatz 3, zu den Artikeln 
16, 32 und 50, die eine Einheit bilden, möchte ich diesen Rück
schritt verhindern und den nichtkommerziellen Lokalradios 
ihre Existenz sichern und eine weitere Entwicklung ermögli
chen. 
Beim jetzt zur Diskussion stehenden Artikel 10 Absatz 3 geht 
es darum, diesen Lokalradios eine Garantie für eine Frequenz 
zu geben; bei den Artikeln 16, 32 und 50 geht es darum, ihnen 
auch eine gewisse finanzielle Grundlage zu geben. 
Es hat sich gezeigt. dass die Gleichstellung von kommerziel
len mit nichtkommerziellen Veranstaltern, wie das in dieser 
Vorlage vorgesehen ist. durchwegs zum Verschwinden der 
nichtkommerziellen Veranstalter führte, da sie im Konkurrenz
kampf um die Frequenzen nicht mithalten könnten. Dies 
möchte ich mit meinen Anträgen verhindern. Die nichtkom
merziellen Veranstalter gehören ebenfalls zur Medienvielfalt 
und leisten dazu auch ihren Beitrag. Zur heute in diesem Saal 
oft beschworenen Medienvielfalt.gehört nicht nur, dass man 
die Grossen in Schranken weist, sondern ebenso gehört es 
dazu, dass man die kleinen, wirtschaftlich schwachen Unter
nehmen unterstützt und fördert. 
In diesem Sinne bitte ich Sie um Zustimmung zu meinen Anträ· 
gen. 

M. Beguelin: Je vous recommande d'accepter la proposition 
de M. Rolf Seiler. Dans les quelques endroits ou des promo
teurs aussi courageux qu'idealistes ont developpe des radios 
locales associatives dans le sens que vient d'expliquer M. Sei
ler, celles-ci jouent un röle important, un röle psychosocial, 
voire meme un röle d'assistance sociale, comme le reconnait 
d'ailleurs le rapport Saxer sur les radios locales. En effet, ces 
radios associatives, basees sur la communication reciproque. 
donnent la parole et touchent des minorites pour lesquelles 
les medias electroniques «officiels» sont trop loin, trop anony
mes, trop inaccessibles. Je citerai un exemple: Aadio-Acidule. 
a Lausanne, diffuse des emissions interactives en espagnol, 
emissions tres appreciees des travailleurs de cette origine et 
de leurs familles. II est evident que ce public-la ne constitue 
pas une cible tres recherchee sur le plan publicitaire, mais le 
besoin social n 'en existe pas moins. II n'y a d'ailleurs pas que 
les travailleurs etrangers et leurs familles, il y a aussi des soli
taires du troisieme äge ou des categories de jeunes bien ci-
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blees qui apprecient ces emissions interactives. II taut donc 
menager a ces radios, par definition extremement peu lucrati
ves, un espace leur garantissant autant que possible une lon
gueur d'onde. J'insiste encore sur un point: ces radios asso
ciatives ne lesent aucun interet, elles ne menacent aucune 
puissance d'argent mediatique. Je rappelle d'autre part, 
comme l'a si bien dit M. Seiler, qu'au niveau europeen un sta· 
tut est en cours d'elaboration pour ce type de radio. II taut 
donc que la loi suisse leur menage au moins le droit a l'exis
tence technique. 
C'est pourquoi je vous recommande vivement d'accepter la 
proposition Seiler. 

Cincera: Herr Seiler Rolf hat immer mit zwei Begriffen argu
mentiert, die etwa das gleiche bedeuten könnten, es aber 
doch nicht bedeuten. nämlich mit «nicht gewinnorientiert» und 
mit «nichtkommerziell». Bei der Begründung hat er meistens 
«nichtkommerziell» gebraucht. im Antrag schreibt er jedoch 
«nicht gewinnorientiert». 
Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass nach der heute gülti
gen RVO alle Lokalradios nicht gewinnorientiert arbeiten müs
sen. Das ist die Vorschrift, die besteht. Sie dürfen nicht gewinn
orientiert arbeiten. Sie können ihre eigenen Betriebsaufwen
dungen über Werbung oder mit anderen Einnahmequellen 
abdecken. Verwirklichen wir Herrn Seilers Vorschlag, privile
gieren wir einseitig eine ganz bestimmte Form von Sendern. 
Es gibt einen solchen: «Radio Lora» in Zürich. Die Bestim
mung würde eine einseitige Privilegierung der in dieser Art auf
gezogenen Radiosender mit sich bringen. 
Ich möchte Sie bitten, dieses Gesetz nicht dadurch noch un
tauglicher zu machen und den Antrag Seiler abzulehnen. 

Fischer-Hägglingen: Ich bitte Sie ebenfalls. diesen Antrag ab
zulehnen. Sie dürfen beim Antrag Seiler Rolf nicht nur den Arti
kel 10, sondern müssen die ganze Serie der Anträge Seiler 
Rolf lesen. Dann ersehen Sie, dass Herr Seiler eine Bevorzu
gung will. Zum Beispiel sollten solche Gemeinschaftsradios 
einen Anteil von Empfangsgebühren erhalten, oder auf einer 
anderen Seite müssten die PIT die Verbreitungskosten über
nehmen. Sie sehen bereits, was in diesem Artikel alles enthal
ten ist. 
Andere Bedenken habe ich bei der Frequenzvergebung. Bei 
der Behandlung von Artikel 28 werden Sie feststellen. wie be
schränkt der Vorrat an Frequenzen ist. Wir sollten in erster Li
nie die Radiofrequenzen denjenigen Veranstaltern erteilen, 
die eine Abstützung vorweisen und auch den Leistungsauf
trag einhalten. Sie sehen, dass beim Kapitel «lokale und regio
nale Veranstalter» ein Leistungsauftrag auch an die regionalen 
und lokalen Veranstalter vorgeschrieben ist. Bei einem Ver
einsradio ist es jedoch klar, dass es nur ganz spezifische Ge
sichtspunkte in sein Programm aufnimmt. 
Aus all diesen Gründen müssen wir die Anträge Seiler Rolf 
nicht nur zu Artikel 10, sondern alle weiteren, die er gestellt hat, 
ablehnen. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Sie verstehen sicher, 
dass ich persönlich eine gewisse liebe für Gemeinschaftsra
dios habe, die nicht von Reklame leben müssen und unter 
Umständen auch für Minoritäten arbeiten. Auf der anderen 
Seite muss ich Ihnen, Herr Seiler, sagen: Die Nichtgewinnori
entiertheit beanspruchen auch andere Radios für sich, die 
zweiseitige Kommunikation ebenfalls. 
Wenn Frau Stocker die Publikumsnachfrage anführt, muss ich 
auch hier wieder einwenden: Es ist relativ schwierig, hier Krite
rien zu finden, wie man das messen kann. 
Aber wenn ich Sie bitten muss, diese Anträge abzulehnen, so 
insbesondere aus technischen Gründen. Obwohl ich hoffe, 
dass der Bundesrat die Einsicht hat. dass da und dort ein Ge
meinschaftsradio eine gute Lösung wäre: er wird sie nur inso
fern bewilligen können, als Frequenzen zur Verfügung stehen. 
Solche Radios müssen Frequenzen beanspruchen. Und 
diese Frequenzen gibt es nicht. Oder Sie müssen sie jemand 
anderem wegnehmen. Dort, wo Gemeinschaftsradios beste
hen, sollte man allerdings Sorge zu ihnen tragen. Dies ist ins
besondere in Lausanne. bei Radio Acidule. der Fall. Es hat ei-
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nen sehr guten Namen. Das Lora in Zürich funktioniert leider 
nicht ganz so, wie es funktionieren sollte, aber es kann ja viel
leicht eines Tages noch zum Funktionieren kommen. Dort 
wäre der Antrag Seiler Rolf sehr wichtig. Andererseits müssen 
Sie sehen, dass sich derartige Radios genau in grossen Re
gionen und in grossen Agglomerationen befinden. 
Hier kommt die zweite Schwierigkeit: Ein Gebührensplitting 
soll dort ja nicht möglich sein. Wir haben jetzt schon Schwie
rigkeiten, wenn der Bundesrat zwei Prozent der Konzessions
einnahmen für Lokalradios. die in abgelegenen Gebieten sen
den und die kein Finanzierungspotential haben, abzweigen 
will, um sie zu finanzieren. Schon da gibt es Opposition, weil 
die SAG wirklich nicht auf grossem Fuss lebt. Wir haben aus
serordentlich billig produzierte Radio- und Fernsehpro
gramme, und die SAG hat natürlich Angst, dass man ihr nun 
nach und nach, so stückweise, Gebühren wegnimmt und sie 
sich gar nicht mehr finanzieren kann. Und sie hat einen wichti
gen Leistungsauftrag zu erfüllen. 
Die Schwierigkeiten kommen also eigentlich nicht hier, Herr 
Seiler, sondern der Pferdefuss kommt leider später, wo man 
Frequenzen geben soll, die man nicht hat und wo man der 
SAG quasi Geld wegnehmen sollte, um bestimmte Gemein
schaftsradios zu finanzieren. 
Ich muss Sie bitten, diese Anträge abzulehnen und der Mehr
heit zuzustimmen. 
Wir haben das übrigens - das möchte ich Ihnen noch sagen, 
Herr Seiler - diskutiert. Wir hatten einen Vertreter eines ganz 
kleinen Radios bei unseren Hearings und wir hatten als Ex
perten Herrn Dr. Werner Meier, Kommunikationswissenschaf
ter, der versuchte, uns die Ideen des holländischen Fernse
hens «Allmend», das von Vereinen ausgeht, zu erklären und 
beliebt zu machen. Wir fanden das alle sehr schön. aber die 
Schwierigkeit, in der Schweiz nachträglich so etwas noch auf
zuziehen, konnten wir nicht übersehen. Deswegen konnten 
wir nicht auf diese Ideen eingehen und Gemeinschaftsradios 
privilegiert Frequenzen und Finanzen zugestehen. 

Präsident: Herr Seiler hat das Wort für eine persönliche Erklä
rung. 

Seiler Rolf: Ich bin Liliane Uchtenhagen dankbar, dass sie ein
gesteht, dass die Kommission dieses Problem nicht ä fond 
prüfen konnte. 
In bezug auf die Frequenzen wäre es natürlich schön, zumin
dest von Bundesrat Ogi die Zusicherung zu erhalten, dass die 
Radios, die heute bereits existieren - es sind drei: zwei in Zü
rich und eines in Lausanne -. auch in Zukunft existieren dür
fen. Das wäre das Mindeste, was wir an und für sich unter die
sem Titel erwarten könnten. 

M. Frey Claude, rapporteur: M. Seilerest un ardent defenseur 
des radios communautaires. C'est son droit, comme chacun 
peut croire ä l'utopie. Seulement, le moment arrive oü il faut fi
nancer l'utopie et tenir dans Ja duree. En revanche, nous 
avons le devoir d'eviter qu'on accorde aux radios communau
taires un privilege exorbitant. Tel serait le cas si, en principe, on 
leur reservait une frequence. 
M. Seilerest manicheen et il a tort. II n'y a pas les bonnes ra
dios, communautaires par definition, et les autres qui ne pour
suivent aucun but lucratif, tout comme les premieres et meri
tent donc aussi d'etre defendues. 
La commission a eu, ä de nombreuses reprises, l'occasion 
d'etudier la question des frequences - il en sera d'ailleurs a 
nouveau question ä l'article 28- et nous avons largement fait 
le tour du probleme pour vous conseiller instamment de refu
ser cet amendement. 
Enfin, la proposition de M. Seiler se trouve parmi d'autres qu'il 
a presentees et qui forment un taut. M. Seiler a dit ne plus inter
venir ä ce sujet. Je pars donc de l'idee qu'il retirerait ses amen
dements si celui-ci etait refuse. 

Bundesrat Ogi: Der Antrag von Nationalrat Seiler Rolf würde 
eine neue Kategorie von Veranstaltern einführen, die gegen
über den andern gleich mehrfach privilegiert wäre. Ich denke 
hier an die Konzessionserteilung, ich denke an die Verteilung 
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der Empfangsgebühren, ich denke an das Tragen der Verbrei
tungskosten der PTI, ich denke aber auch an die Konzessi
onsabgaben. 
Diesen Antrag dürfen wir aus den bereits genannten Grün
den nicht annehmen. Eine derart weitgehende Privilegierung 
bestimmter Veranstalter ist nicht gerechtfertigt Frequenzen 
sind zudem nicht beliebig verfügbar, man kann sie nicht pro
duzieren, und sie wachsen nicht an den Bäumen. Wir werden 
darüber beim Artikel 28 noch reden müssen. Es fehlen aber 
schlicht und einfach die nötigen Frequenzen. 
Herr Seiler Rolf hätte eigentlich auch etwas besser definieren 
müssen, was ein Gemeinschaftsradio ist. Es ist ein Hörerra
dio. Mit diesem Hörerradio hat man nicht überall gute Erfah
rungen gemacht. Ich denke namentlich auch an die Erfahrun
gen in Holland. Es ist ja so, dass sich beispielsweise eine 
Velogruppe für 16 Uhr anmelden und sagen könnte, wir 
machen jetzt um 16 Uhr Radio. Die Erfahrungen sind nicht 
überall positiv, und die Leute haben auch nicht allzu grosses 
Interesse an solchen Radios, das müssen wir offen und ehr- · 
lieh zugestehen. 
Zu Ihrer Frage, Herr Seiler: Im Prinzip sollen die bestehenden 
Lokalradios weiter existieren können, aber das hängt vorn 
Entscheid des Parlamentes und namentlich vom Artikel 28 
dieses Gesetzes ab. 
Ich bitte Sie, den Antrag von Nationalrat Seiler Rolf abzuleh
nen. 

Abstimmung - Vote 

zungen zu ihrer Erteilung dahingefallen sind und der Bund da
für einstehen muss. 
Was den Unterschied zwischen «wichtigen öffentlichen Inter. 
essen» und «wichtigen Landesinteressen» betrifft, ist folgen. 
des festzuhalten: Beide Wendungen stellen unbestimmte 
Rechtsbegriffe dar, die der Praxis einen erheblichen Beurtei
lungsspielraum offenlassen. Dementsprechend lässt sich ihr 
Inhalt nicht abstrakt definieren. Die «wichtigen Landesinteres
sen» sind aber ein besonders qualifiziertes öffentliches Inter
esse. Dieses Kriterium käme z. B. im Kriegsfall zur Anwen
dung. Hingegen genügt für die Anwendung der Konzession 
betreffend Sendefrequenzen das «wichtige öffentliche Inter. 
esse• an einer ungestörten Verbreitung konzessionierter 
Rundfunkprogramme. 
Ich bitte Sie also, die Artikel 13 und 14 plus den Zusatz, der die 
Entschädigung regelt, zu akzeptieren. 

M. Frey Claude, rapporteur: A l'intention du Bulletin officiel et 
pour facittter les recherches ulterieures, je signale que l'ar
ticle 13 doit etre mis en relation avec l'article 14, que l'on pour
rait intituler, en ce qui conceme l'alinea 4: une disposition „f<ai.. 
seraugst", a savoir, que le diffuseur a droit ä une indemnite 
lorsque le departement restreint, suspens, revoque ou retire 1a 
concession parce que des interets nationaux importants l'exi
gent ou qu'il retire la concession car des conditions essen
tielles a son octroi sont devenues caduques du fait de la Con
federation. Cet alinea a ete adopte ä l'unanimite ä l'article 14, 
alinea4. 

Für den Antrag Seiler Rolf 
Dagegen 

21 Stimmen Angenommen-Mopte 
offensichtliche Mehrheit 

Präsident: Dieser Entscheid gilt analog für die Anträge Seiler 
Rolf zu Artikel 16 Absatz 2, Artikel 32 Absatz 3 und Artikel 50 
Absatz 2. 

Art. 11, 12 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposiüon de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.13 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Ich möchte zu Artikel 
13 und 14 eine Bemerkung anbringen. Wlf haben nämlich bei 
Artikel 14 noch einen Absatz angefügt, der die Entschädigung 
regelt. Worum geht es? Nach Lehre und Praxis erwirbt der 
Konzessionär mit der Konzession ein sogenannt «wohlerwor
benes Recht .. , das unter dem Schutz der Eigentumsgarantie 
steht und deshalb nur gegen Entschädigung beschränkt oder 
entzogen werden kann. Indessen gilt dies nicht für alle Rechte 
eines Konzessionärs, sondern nur für jene, die aus dem ver
traglichen Teil einer Konzession resultieren. Für die Beschrän· 
kung von Rechten, die nicht als «wohlerworben» zu qualifizie
ren sind, besteht nach dem allgemeinen Verwaltungsrecht so
mit grundsätzlich kein Entschädigungsanspruch. Artikel 13 
Absatz 2 des RTVG-Entwurfs will auch diese Fälle abdecken, 
denn die -Aenderung„ der Konzession ist bewusst von der 
«Einschränkung» der Konzession abgehoben. Dies bedeutet, 
dass ein Veranstalter auch eine Entschädigung erhält, wenn 
eine Konzessionsänderung ein «wohlerworbenes", konze
diertes Recht an sich nicht beschränkt. 
Wenn Sie auf der Fahne dann Artikel 14 Absatz 4 anschauen, 
den wir beigefügt haben, dann sehen Sie dort a und b. Der Ver -
anstalter hat also Anspruch auf eine Entschädigung, wenn das 
Departement a} die Konzession einschränkt, suspendiert, wi
derruft, entzieht, weil wichtige Landesinteressen es erfordern, 
und b) die Konzession entzieht, weil wesentliche Vorausset-

Art. 14 
Antrag der Kommission 
Abs. 1-3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 4(neu) 
Der Veranstalter hat Anspruch auf Entschädigung, wenn das 
Departement: 
a. die Konzession einschränkt, suspendiert, widerruft oder 
entzieht, weil wichtige Landesinteressen es erfordern; 
b. die Konzession entzieht, weil wesentliche Voraussetzungen 
zu ihrer Erteilung dahingefallen sind und der Bund dafür ein
stehen muss. 

Art.14 
Proposition de /a commission 
Al. 1-3 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 4 (noweau) 
Le diffuseur a droit a une indemnite lorsque le departement: 
a. restreint, suspend, revoque ou retire 1a concession parce 
que des interets nationaux importants l'exigent; 
b. retire 1a concession parce que des conditions essentielles a 
son octroi sont devenues caduques du fait de la Confedera
tion. 

Angenommen -Mopte 

Art.15 
Anttag der Kommission 
Abs. 1-3 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Stappung, Diener, Ledergerber, Leuenberger-Solothum, 
Longet, Müller-Aargau, Stamm) 
Abs. 1 
Der Veranstalter trennt seine Programmtätigkeit von den übri
gen Aktivitäten und legt in einer Geschäftsordnung die Aufga
benverteilung und die Verantwortlichkeiten sowie die für die 
Programmgestaltung massgeblichen Ueberzeugungen fest. 
Abs.2 
Zur Geschäftsordnung gehört insbesondere ein Redaktions
statut mit folgenden Gundsätzen: 
a. von geschäftlichen Mitteilungen und von der Werbung ab-

····---------------------------------------

j. 
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gesehen darf ohne Wissen und Billigung der Redaktion nichts 
gesendet werden; 
b. Einzelweisungen des Veranstalters über die Ausführung 
der redaktionellen Arbeit sind unzulässig. 
Abs.3 
Wird in einem Versorgungsgebiet nur je ein Veranstalter von 
Radio- und Fernsehprogrammen zugelassen, so muss dieser 
eine repräsentative Trägerschaft und eine beratende Pro
grammkommission nachweisen. 

Abs. 4 (neu) 
Der Veranstalter setzt eine Schiedsstelle zur gütlichen Schlich
tung von Programmbeschwerden ein. Die Schiedsstelle setzt 
sich aus in Medienfragen erfahrenen unabhängigen Mitglie
dern zusammen. Der Bundesrat regelt die Zuständigkeiten 
und die nähere Organisation der Schiedsstelle. 

Art. 15 
Proposition de Ja commission 
Al. 1-3 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite 
(Stappung, Diener, Ledergerber, Leuenberger-Soleure, lan
get, Müller-Argovie, Stamm) 
Al. 1 
Le diffuseur dissocie de ses autres activites celles qui se rap
portent aux programmes et fixe dans un reglement d'exploita
tion la repartition des täches et des responsabilites ainsi que 
!es valeurs determinantes pour la conception des program
mes. 
Al. 2 
Le reglement d'exploitation comprend en particulier une 
charte redactionnelle qui flXe les principes suivants: 
a. Les communications de l'entreprise et la publicite mises a 
part, il ne sera rien diffuse sans que la redaction en ait connais
sance et ait donne son accord: 
b. Des directives unilaterales du diffuseur sur l'execution du 
travail redactionnel ne sont pas admises. 
Al.3 
Lorsque l'autorite concedante n'admet qu'un seul diffuseur 
dans une zone de diffusion de programmes de radio et de 
television, ce dernier doit creer une organisation institution
nelle a vocation participative et une commission consultative 
pour les programmes. 

Al. 4 (nouveau) 
Le diffuseur institue un organe d'arbitrage charge de regler a 
l'amiable les plaintes relatives aux programmes. L'organe se 
compose de membres experimentes etindependants appar
tenant au domaine des medias. Le Conseil federal fixe les attri
butions et les details de l'organisation. 

Abs. 1-3AI. 1-3 

Stappung, Sprecher der Minderheit: Mit unserem Minder
heitsantrag nehmen wir ein Anliegen auf, das in allen früheren 
Entwürfen zu einem eidgenössischen Radio- und Fernseh
gesetz enthalten war, das dann aber ab 1985 aus politischen 
Gründen fallengelassen worden ist: Es geht um die gesetzli
che Verankerung des Redaktionsstatuts. Es gibt zahlreiche 
sachliche Gründe, die für eine solche Verankerung der inne
ren Medienfreiheit in diesem Gesetz sprechen. Ich möchte 
drei Gründe erwähnen: 
1. Ohne innere Medienfreiheit können die Medien ihren Dienst 
im Interesse einer demokratischen Oeffentlichkeit nicht opti
mal wahrnehmen. Nur wenn die Medienschaffenden ihre Ar
beit in Freiheit und Unabhängigkeit ausüben können, ist ge
währleistet, dass nicht einzelne mächtige Gruppen via Medien 
ihre Interessen auf Kosten der Schwächeren durchsetzen kön
nen. Es genügt nicht, den Veranstalter in der Programmgestal
tung für unabhängig zu erklären, wie dies in Artikel 5 gesche
hen ist, denn damit ist erst gesagt, dass Bund, Kantone und 
Gemeinden einem Radio- oder Fernsehsender nichts vor
schreiben dürien. Es gibt aber noch andere Mächte in dieser 

Gesellschaft, die versucher:i, missliebige Informationen zu un
terdrücken. 
2. Ohne innere Medienfreiheit werden Radio und Fernsehen 
zum Spielball privater Einzelinteressen. Das Radio- und Fern
sehgesetz, wie es Ihnen heute vorliegt, will die elektronischen 
Medien den Gesetzen des Marktes unterwerfen. Werbung 
wird neu zur hauptsächlichen Finanzierungsform für Radio 
und Fernsehen erklärt. Damit wächst schlagartig die Gefahr, 
dass die werbungtreibende Wirtschaft die Medien für ihre 
Zwecke missbraucht. Ein Veranstalter, der seinen grossen In
serenten auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist, wird es sich 
zweimal überlegen, ob er eine Sendung bringt, die sich kri
tisch mit dem Verhalten eines solchen Geldgebers befasst. Bei 
der privatwirtschaftlich strukturierten Presse kann man immer 
wieder beobachten, wie solche Pressionen auf den Inhalt 
durchschlagen. Sogar die zweitgrösste Zeitung der Schweiz 
ist ja vor einigen Jahren das Opfer eines lnserentenboykotts 
geworden. 
Die gesetzliche Verankerung des Redaktionsstatuts ist das 
notwendige Korrektiv zum kommerziellen Unternehmensziel 
des privatwirtschaftlich tätigen Medienbetreibers. 
3. Ohne innere Medienfreiheit gibt es keinen publizistischen 
Wettbewerb. Hätte jedermann die Möglichkeit, seine eigene 
Radio- und Fernsehstation zu gründen, wäre dieser Antrag 
wohl überflüssig, denn dann würde der Wettbewerb dafür sor
gen, dass die für einzelne Gruppen unangenehmen Informa
tionen nicht unterdrückt oder gar verfälscht werden. Leider 
wird diese Idealvorstellung nirgends in die Tat umgesetzt wer
den können. Genau das Gegenteil wird die Regel sein: eine 
mehr oder weniger ausgeprägte Monopolisierung in den ein
zelnen Teilen des Radio- und Fernsehmarktes. Ich erinnere 
daran, dass selbst beim vergleichsweise kostengünstigen Lo
kalradio nur in Grossstädten eine Mehrzahl von Veranstaltern 
über1ebensfähig ist. Das helsst nun aber nicht, dass publizisti
scher Wettbewerb unter verschiedenen Medienträgern un
möglich wäre. 
Mit der gesetzlichen Verankerung der inneren Medienfreiheit 
könnte dieser dringend wünschbare Wettbewerb gefördert 
werden, denn nur wenn die Programme frei von Pressionen 
gestaltet werden können, istsichergestellt, dass auch alle für 
die gesellschaftliche Diskussion notwendigen Informationen 
in den Medien verbreitet werden. Mit andern Worten: Es geht 
darum, den Medienschaffenden ein Instrument in die Hand zu 
geben, das ihnen erlaubt, die Notbremse zu ziehen. Einzel
weisungen der Medienbesitzer an die Redaktion müssen zum 
vorneherein ausgeschlossen sein. Dieses Verbot liegt auch im 
Interesse der Veranstalter, denn sie können Druckversuche 
viel besser abwehren, wenn sie auf die verbriefte Redaktions
freiheit hinweisen können. 
Selbstverständlich heisst die Verankerung der Inneren Medi
enfreiheit nicht, dass Journalistinnen und Journalisten tun und 
lassen können, was ihnen beliebt. 
Die Schranken der Gestaltungsfreiheit sind im Straf- wie im Zi
vilrecht enthalten, aber auch in Artikel 4, wo die Grundsätze 
der Information geregelt sind. Die Einhaltung dieser Pro-. 
grammgrundsätze wird schliesslich von der Unabhängigen 
Beschwerdeinstanz überwacht. Uebrigens zeigt ein Vergleich 
mit den Bestimmungen des Kollektivvertrages für die Presse, 
dass dort die Mitwirl<ungsmöglichkeiten der Redaktorinnen 
und Redaktoren weiter gehen als das, was wir mit unserem 
Antrag verlangen. Im Kollektiwertrag ist nämlich beispiels
weise festgeschrieben, dass die betroffene Redaktion vor der 
Anstellung eines Chefredaktors angehört werden muss. Was 
der Presse recht ist, soll Radio und Fernsehen billig sein. 
Ich ersuche Sie, dem Minderheitsantrag zu Artikel 15 zuzu
stimmen. 

Meier-Glattfelden: Die grüne Fraktion bittet Sie, bei Artikel 15 
der Kommissionsminderheit zuzustimmen. Die Kann-Formu
lierung ist uns zu schwach. Wir sind der Meinung, dass die 
Programmtätigkeit von den übrigen Aktivitäten getrennt wer
den muss. Zur Geschäftsordnung gehört ein Redaktionssta
tut. Das Redaktionsstatut kommt einem Ordnungsfaktor 
gleich. Die Veranstalter sollen keinen Einfluss auf den redak
tionellen Programmteil ausüben. Die Vermischung zwischen 
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Programmteil und Werbung via Redaktion muss verhindert 
werden. Das Redaktionsstatut ist wichtig zum Schutz der 
freien Meinungsbildung und der freien Radaktionstätigkeit der 
Journalisten. 
Die Medien werden in Zukunft aus finanziellen Gründen noch 
viel stärker von der Werbung abhängig sein. Damit sind Kon
flikte zwischen Redaktion und We<beauftraggeber vorpro
grammiert. Das Redaktionsstatut ist eine Schutzverordnung 
für den Journalisten. Es befreit ihn vom Druck: •Wes Brot ich 
ess·. des Lied ich sing'•. Das Redaktionsstatut gibt ihm die in- , 
nere Freiheit und schützt seine Persönlichkeitsrechte. 
Wir bitten Sie, der Kommissionsminderheit zuzustimmen. 

Müller-Meilen: Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit Stap
pung zu Artikel 15 abzulehnen. In Absatz 1 verlangt die Min- , 
derheit. dass der Veranstalter in einer Geschäftsordnung nicht 
nur die Aufgabenverteilung und die Verantwortlichkeiten fest- 1 

legt. wie dies auch cfte Mehrheit vorschlägt. sondern auch- ich 
zitiere - «die für die Programmgestaltung massgeblichen 
Ueberzeugungen ... Dies ist eine mehr als unglückliche Fonnu
lierung, denn sie geht im Grunde gegen die Gewissensfreiheit, 
was Herr Stappung vermutlich gar nicht gewollt hat Ueber
zeugungen kann kein Veranstalter fest1egen. Die Redaktoren 
und Programmschaffenden haben sie, oder sie haben sie 
nicht Ueberzeugungen sind persönliche Meinungen. Ein Ver
anstalter könnte höchstens Richtlinien für die Programmge
staltung festlegen. Wenn er Ueberzeugungen festlegen wollte, 
müsste er wohl über magische Kräfte verfügen, die nicht ein
mal die SRG besitzt. 
In Absatz 2 will die Minderheit allen Veranstaltern aufer1egen, , 
im Rahmen der Geschäftsordnung ein Redaktionsstatut mit 
abschliessend aufgezählten Grundsätzen zu erlassen. Ab
gesehen von geschaftlichen Mitteilungen und Werbung darf 
ohne Billigung der Redaktion nichts gesendet werden. Einzel
weisungen über die Ausführungen der redaktionellen Arbeit 
sind unzulässig. Herr Stappung hat schon mehrfach als Ver
treter der dem VPOD angehörenden Journalisten-Union ähn
liche Vorstösse, u. a. auch in einer parlamentarischen Initia
tive, ohne Erfolg gemacht Er will hier etwas im Gesetz regeln, 
das in die Gesamtarbeitsverträge oder allenfalls in die Arbeits
verträge mit den Mitarbeitern gehört und dort zu einem guten 
Teil bereits geregelt ist. 
Die von der Minderheit vorgeschlagenen gesetzlichen Vor
schriften sind im übrigen viel zu eng und zu einseitig. Wollen 
Sie etwa in den nationalen Radio- und Fernsehinstitutionen 
schlicht und einfach verbieten, dass beispielsweise Generaldi
rektor Riva oder Herr Sehellenberg etwas zu einer verunglück
ten Sendung sagen oder in einem aussergewöhnlichen Fall 
zu einer geplanten Sendung Stellung nehmen und eingreifen 
können? Aehnliches gilt auch für private Sender. Es kann Sen
dungen geben, die den Status eines Senders oder gar seine 
Existenz in Frage stellen, und dazu soll der Veranstalter nichts 
zu sagen haben? 
Auch wenn ich eine grosse Autonomie der Redaktionen - als 
Redaktor- kräftig befürworte, sind die Beziehungen zwischen 
Veranstalter bzw. Verleger und Redaktion doch zu vielfältig 
und zu subtil, um mit den zwei Sätzen im Minderheitsantrag 
umrissen zu werden. 
Aus all diesen Gründen empfehle ich Ihnen, den Antrag Stap
pung auch diesmal abzulehnen. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet obiet est lnterrompu 
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Art.15Abs.1-3-Art.15al.1-3 
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Columberg: Namens der CVP bitte ich Sie, den Minderheits
antrag abzulehnen. Die Regelung der inneren Medienfreiheit 
gehört nicht ins Radio- und Fernsehgesetz. Wir haben zwar 
Verständnis für das Anliegen, aber wir sind der Meinung, dass 
es ausserhalb dieses Gesetzes geprüft und allenfalls gesetz
lich verankert werden soll. Wir dürfen nicht eine Sonderrege
lung für die Programm-Mitarbeiter von Radio und Fernsehen 
schaffen. Das wäre eine ungleiche Behandlung gegenüber 
den Printmedien. 
AJ.Js diesen Gründen müssen wir den Minderheitsantrag ab
lehnen. 

Nebiker: Ich bitte Sie im Namen der SVP-Fraktion, den Min
derheitsantrag Stappung abzulehnen. Er verfolgt zwei Anlie
gen: 
1. Die obligatorische Trennung zwischen der Programmtätig
keitund den übrigen Aktivitäten. 
2. Die obligatorische Einführung eines Redaktionsstatutes. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass der Antrag selbst widersprüch
lich ist, weil er einerseits in der Geschäftsordnung eine rnass
gebliche Ueberzeugung festlegen will, aber auf der anderen 
Seite ein Aedaktionsstatut vorschreibt, das die innere Medien
freiheit garantieren soll. Entweder das eine oder das andere! 
Zum Unterschied zwischen Minderheit und Mehrheit: Die 
Mehrheit will eine fakultative Trennung zwischen der Pro
grammtätigkeit und den übrigen Tätigkeiten. Mir scheint, das 
genügt. Der Bundesrat wird in der Lage sein, die Trennung 
dort vorzuschreiben, wo eine Verflechtung tatsächlich 
schlecht wäre. Aber gerade bei kleinen Veranstaltern - ein Ver
anstalter, der beispielsweise nur das kleine Lokalradio macht
ist eine Trennung gar nicht notwendig. Das ist von Fall zu Fall 
zu regeln. Deshalb ist die Kann-Formulierung sicher den Ver
hältnissen angepasst 
Zum Redaktionsstatut. Die innere Medienfreiheit ist ein gros
ses Anliegen der Medienschaffenden. Aber die innere Medien
freiheit ist natürlich auch mit der Verantwortung des Journali
sten und mit der Gesamtverantwortung des Veranstalters ver
bunden. Der Veranstalter ist einem Leistungsauftrag, einer 
Programmaufsicht unterstellt. Wenn wir im Gesetz ein Redakti
onsstatut einführen, kann sich der Veranstalter nicht hinter das 
Redaktionsstatut stellen und sagen: «Das haben die freien Re
daktoren gemacht», sondern Veranstalter und Redaktion sind 
im Rahmen des Fernsehgesetzes ein Ganzes. Das Ganze 
muss den Leistungsauftrag eriüllen. Es ist auch darauf hinzu-

weisen. dass die Erfahrungen der Zeitungen mit dem Redakti
onsstatut nicht durchwegs positiv sind, auch nicht im Inter
esse der Redaktoren. 
Im übrigen würde natürlich auch mit einem Redaktionsstatut 
nichts getan gegen Monopolstellungen. Monopolstellungen 
können wir nur - und ausschliesslich - mit Wettbewerb vermei
den, nicht mit Redaktionsstatuten. 
Ich bitte Sie also, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Die Kommissionsmit
glieder hatten, wie das häufig der Fall ist, viel Sympathie für die 
innere Medienfreiheit. Sie sprachen sich dafür aus, aber Sie 
haben den Antrag der Minderheit mit 13 zu 7 Stimmen abge
lehnt Ich muss Sie bitten, den Antrag ebenfalls abzulehnen. 
Die Idee der inneren Medienfreiheit wird indessen zum Teil 
wiederaufgenommen in einem Kommissionspostulat, das die 
rasche Verwirklichung des Zeugnisverweigerungsrechts for
dert. 
Vielleicht noch eine kurze Bemerkung zu Absatz 3 gemäss An
trag der Mehrheit; sie betrifft das Protokoll. Es werden zwei Be
dingungen genannt: die repräsentative Trägerschaft und eine 
beratende Programmkommission. Diese beiden Bedingun
gen können sowohl alternativ wie kumulativ verlangt werden. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit, d. h. dem Bundesrat zuzustimmen. 

M. Frey Claude, rapporteur: Pour la minorite, emmenee par 
M. Stappung, a l'alinea premier, il est imperatif, pour le diffu
seur, de dissocier de ses autres activites celles qui se rappor
tent aux programmes. La majorite estime que cette disposition 
est trop contraignante. C'est une solution trop rigide, Mon
sieur Stappung, notamment pour les petits diffuseursl Et je 
vous le demande, Monsieur Stappung: protegez les petits, 
pensez aux petits diffuseurs qui pourraient se trouver en diffi
culte du fait de votre amendement a l'alinea premier! 
A l'alinea 2, on traite de la charte redactionnelle et nous obser
vons que celle-ci a ete largement rejetee dans la procedure de 
consultation et que, par consequent, ce principe n'a pas ete 
inscrit dans la presente loi. C'est une question plus generale 
qui conceme I' ensemble de la presse etc' est pourquoi la com
mission vous propose, par 13 voix contre 7, de rejeter 1a propo
sition de minorite de M. Stappung. 

Bundesrat Ogl: Der Minderheitsantrag von Herrn Stappung 
beinhaltet einerseits den Zwang zur Trennung der Aktivitäten 
und zur Schaffung einer repräsentativen Trägerschaft, ande
rerseits das umstrittene Redaktionsstatut. 
Zum ersten: Mit starren Organisationsvorschriften - Herr Nebi
ker hat das bereits gesagt-werden ein kleines Lokalradio und 
ein internationaler Satellitenveranstalter auf die gleiche Stufe 
gestellt. Die sachlich erforderliche Fexibilität des bundesrät
lichen Vorschlags ginge damit verloren, das wäre schade. Ich 
habe den Eindruck, dass sich auch dieser Antrag offensicht
lich an der SAG orientiert. Im übrigen sprechen auch die er
sten Erfahrungen mit der Rundfunkverordnung eindeutig ge
gen starre Organisationvorschriften. In bezug auf die reprä
sentative Trägerschaft sind auch die Erfahrungen der Schwei
zerischen Trägervereinigung für Abonnementsfernsehen 
{STA) ziemlich ernüchternd. Zwangsgemeinschaften sind im
mer problematisch. Im besonderen Fall, insbesondere bei Al
leinstellung eines Veranstalters, kann - das ist zuzugeben -
eine Trägerschaft allerdings ausgleichend wirken. Aus der 
Kann-Formulierung ergibt sich, dass die Konzessionsbe
hörde entweder die Trägerschaft oder die Programmkommis
sion oder auch beides zusammen verlangen kann. 
Noch zur Forderung nach einem Redaktionsstatut: Herr Natio
nalrat Stappung hat bereits bei der Beratung des Bundes
beschlusses über den Satellitenrundfunk einen weitgehend 
identischen Minderheitsantrag eingereicht. Der Rat ist ihm im 
Oktober 1987 mit deutlicher Mehrheit nicht gefolgt. Die 
Gründe, die damals gegen die gesetzliche Verankerung des 
Redaktionsstatuts vorgebracht wurden, sind auch heute noch 
stichhaltig. Die im Pressebereich entwickelten Modelle lassen 
sich nicht einfach auf Radio und Fernsehen übertragen. Kon
flikte mit der konzessionsrechtlichen Verantwortung des Ver
anstalters wären dann unvermeidlich. Im übrigen ist zu beden-
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ken, dass im Vernehmlassungsentwurf vorn Juli 1986 eine Be
stimmung über die innere Medienfreiheit zur Diskussion ge
stellt worden war. Diese wurde jedoch einmal mehr von einer 
deutlichen Mehrheit der Kantone und Parteien abgelehnt. 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag der Minderheit abzulehnen. 

Abstimmung - Vote· 

Für den Antrag der Menrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 4-AJ. 4 

113 Stimmen 
51 Stimmen 

Präsident Die Entscheidung zu Absatz 4 erfolgt mit der Ab
stimmung zu Artikel 57. 

Art.16 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurl des Bundesrates 
Abs.2 
.... können ausnahmsweise einen Anteil .... 
Abs.3 
Zustimmung zum Entwutf des Bundesrates 

Antrag Grendelmeier 
Abs.1 
Die SRG erhält den Gesamtertrag der Empfangsgebühren, 
abzüglich den vom Departement festgelegten Anteil der PTI
Betriebe. 
Abs. 2,3 
Streichen 

Antrag Seiler Rolf 
Abs.2 
Gemeinschaftsradios sowie ausnahmsweise lokale und regio
nale Veranstalter können einen Anteil am Ertrag der Emp
fangsgebühren erhalten, wenn .... 

AntragThür 
Abs.2 
Lokale und regionale Veranstalter, die vorwiegend aus Mitglie
derbeiträgen finanziert werden, können einen Anteil .... 
Abs. 2bis (neu) 
Nichtkommerzielle sprachregionale oder nationale Veranstal
ter können einen Anteil am Ertrag der Empfangsgebühren er
halten, wenn sie in den Zielen und ·der Organisation mit der 
SAG vergleichbar sind und an ihrem Programm ein besonde
res öffentliches Interesse besteht 

Art. 16 
Proposiüon de la commission 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
AJ.2 . 
.... peut beneficier exceptionnellement d'une quote-part .... 
AJ.3 
Adtierer au projet du Conseil federal 

Proposition Grendelmeier 
Al. 1 
La SSA re90it le produit de la redevance de reception. moins 
les quotes-parts fixees par le departement qui reviennent a 
!'Entreprise des PTT. 
Al. 2, 3 
Bitter 

Proposition Seiler Rolf 
Al. 2 
Une radio communautaire ainsi qu'exceptionnellement un dif
fuseur 1ocal ou regional peuvent beneficier d'une quote-part 
au produit de la redevance de reception, lorsque .... 

Proposition Thür 
Al. 2 

Un diffuseur local ou regional, qui est finance a titre principal 
par des contributions de ses membres, peut beneficier d'une 
quote-part .... 
Al. 2bis (nouveau) 
Des diffuseurs non commerciaux ä l'echelon national ou de la 
region linguistique peuvent recevoir une partie de la rede
vance de reception s'ils sont comparables a la SSR en ce qui 
concerne les objecttfs et l'organisation et s'ils repondent ä un 
interet public particulier. . 

Frau Grendelmeler: Um gleich zu Beginn einmal mehr meine 
Interessen darzulegen - sie dütften zwar inzwischen bekannt 
sein-: Ich bin 17 Jahre in der Institution, über die wir heute re
den, an der vordersten Front in der Programmarbeit gestan
den; seit ich in diesem Rat bin, arbeite ich noch zu 50 Prozent 
in der Ausbildung. Man hat mir im Verlaufe dieser Debatte ver
schiedentlich zu verstehen gegeben, es sei ungehörig, mich 
überhaupt zum Wort zu melden. Wenn ich es trotzdem tue und 
mich nicht einer totalen Zurückhaltung befleissige, bitte ich 
um Nachsicht: Dem Vernehmen nach soll es Mitglieder dieses 
Rats geben, die sich bei anderer Gelegenheit in anderen Be
reichen - nennen wir z. B. die Landwirtschaft, die Wasserwirt
schaft, Weinwirtschaft usw. - durchaus nicht zurückhalterl, 
ihre Interessen verteidigen und sogar mehrheitlich in der Kom
mission Einsitz nehmen, was ich nicht gemacht habe. 
Der ursprüngliche Kampf, vermutlich Gevatter dieser Vorlage, 
beruht auf zwei fundamentalen Irrtümern. Es wurde bereits an
gedeutet, die Schlachtrufe hiessen damals: Kampf dem bösen 
Monopol der noch böseren SAG und, damit verbunden, «Kon
kurrenz durch private Kommerzfemsehveranstalter hebt die 
Qualität des Programms». 
Zum Irrtum Nummer 1, «Monopol SRG», folgendes: Man kann 
es nicht oft genug wiederholen, das Fernsehen der SRG ist 
längst kein Monopol mehr. Schon Anfang der siebziger Jahre 
konnte man in Grenzgebieten mehrere ausländische Statio
nen empfangen. Und inzwischen - nicht etwa durch irgend
welche Gesetze, sondern durch die normative Kraft des Fakti
schen, das heisst durch die Technik - können wir heute fast 
überall zwischen 10, ja 20 Programmen wahlen, in einigen Ge
bieten sind es mehr. Und bald sollen es noch mehr werden. 
Eine Horrorvision ist folgende Vorstellung: eines Tages - und 
in nicht allzu ferner Zeit - werden wir hundert Programme ha
ben, die buchstäblich über unseren Köpfen - nämlich via Sa
tellit - zusammenschlagen. Bei solch «schönen Fernsehaus
sichten„ wird tatsächlich der von Herrn Müller-Aargau zitierte 
Schinken zu einem Würstchen, oder anders gesagt, was wir 
hier diskutieren, ist der Schnee von gestern, oder, nochmals 
anders ausgedrückt, wir rennen offene bzw. ausgehängte Tü
ren ein. 
Das SAG-Monopol ist ein vielerorts gehätschelter Mythos ge
worden. Tatsache ist, das Fernsehen der SAG ist einem im
mensen internationalen Konkurrenzdruck ausgesetzt. Und 
zwar von multimedialen Medienkonzernen, die sich inzwi
schen zu einem Oligopol zusammengeschlossen haben oder 
angewachsen sind und die es jedem kleinen, hier so oft zitier
ten privaten Veranstalter in der Schweiz verunmöglichen wür
den, noch mitzuhalten. 
Die Frage ist also nicht: SAG-Monopol versus private Kom
merzveranstalter in der Schweiz, sondern viel eher und viel 
dringender: Wie wird es uns allen gelingen, eine nationale 
Identität herzustellen oder zu wahren und auch dem Verfas
sungsauftrag, der uns gegeben ist, nachzuleben? Hier liegt 
politischer Zündstoff und nicht im Monopol. 
Zum Irrtum Nummer 2: «Qualitätsverbesserung dank Kom
merzkonkurrenz». Die Qualität eines Apfels wird nicht verbeS
sert, indem man statt dessen eine Birne serviert. Mit anderen 
Worten: Nur ein Wettbewerb zwischen Gleichartigem kann zu 
einer Qualitätsverbesserung führen, und das ist hier in keiner 
Weise gegeben. Die Zielsetzungen von öffentlich-rechtlichen 
und von kommerziellen Anstalten sind diametral entgegenge
setzt. 
Ziel der öffentlich-rechtlichen Anstalt ist das Programm, und 
dafür braucht sie Geld. Ziel der kommerziellen Anstalt ist der 
Verkauf von Produkten, und dafür braucht die kommerzielle 
Anstalt ein Programm. Hier dient also das Programm lediglich 
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als notwendiges Beiwerk zur Werbung. Also muss dieses Pro
gramm in allererster Linie unterhaltend sein - Frau Uchten
hagen hat darauf hingewiesen - und sollte auch keine allzu 
grossen Ansprüche an den Intellekt stellen. Vor allem aber -
und das ist die Hauptsache - muss es höchstmögliche Ein
schaltquoten erzielen. 
Wie soll sich nun unter diesen Umständen das Programm der 
öffentlich-rechtlichen Anstalt verbessern können? Das Gegen
teil ist der Falt, das kann nicht oft genug wiederholt werden: 
Unter dem Druck der kommerziellen werden sich die öffent
lich-rechtlichen Anstalten gegen unten anpassen müssen und 
nun auch - zur allerbesten Sendezeit - diese unsäglichen 
.-Soap operas», Quizsendungen und «Small-talk-shows,, sen
den, um überhaupt noch gesehen zu werden. Anspruchsvolle 
Sendungen rutschen schon heute immer tiefer in die Nacht 
hinein. Die Zuschauerzahlen werden zwangsläufig immer klei
ner, womit dann messerscharf bewiesen sein wird, dass halt 
das dumme Publikum nur unterhalten werden will. 
Aber wer kann es sich leisten, nachts um 23 Uhr noch aufzu
bleiben, um eine Stunde lang ein anspruchsvolles Programm 
zu sehen? Diese Art von «Konkurrenz» erlaubt dem Zuschauer 
gerade noch die Wahl zwischen «Denver» und •Oynasty» oder 
«Schwarzwaldklinik». Wir werden innert kürzester Zeit ameri
kanische Verhältnisse haben, und das kann nicht unser Ziel 
sein. 
Noch einmal: Kommerzielle Anstalten brauchen Programme, 
um Geld zu machen. Oeffentlich-rechtliche Anstalten brau
chen Geld, um Programme zu machen, womit wir beim Ge
bührensplitting angelangt wären. 
Ich brauche Ihnen die äusserst vielfältigen Auflagen und Auf
gaben im Programmauftrag der SAG nicht zu wiederholen; 
Sie kennen sie. Was Ihnen vielleicht etwas zuwenig bewusst 
ist: Es kommt nicht auf die Anzahl der Zuschauer an. wie hoch 
die Kosten für ein Programm ausfallen. Grob ausgedrückt ist 
es genau gleich teuer, ob Sie für 100 Leute, für 100 000, für 
1 Million oder für 10 Millionen Menschen produzieren. 
Wir aber haben insgesamt 6 Millionen Einwohner. Wir haben 
drei volle Programme in drei Sprachen und ein Teilprogramm 
in der vierten Landessprache. Kein anderes Land hat solche 
Auflagen. Wir haben somit an sich das anspruchvollste und 
das teuerste Fernsehen der Welt. Die Krönung dürfte das italie
nischsprachige Fernsehen sein, ein Vollprogramm für unge
fähr 200 000 Gebührenzahler. Das ist Luxus; aber das ist Lu
xus, den wir uns leisten können und den wir uns auch leisten 
wollen und müssen, wenn wir unseren politischen Auftrag, der 
auch in diesem Gesetz steht, erfüllen wollen. Hier können wir 
keine Abstriche mehr machen. 
Deshalb bitte ich Sie, das unheimlich schmale Budget, das der 
SAG zur Verfügung steht, nicht nochmals zu schmälern, und 
wenn es nur 2 Prozent sind für andere Veranstalter. Nicht weil 
sie das nicht verdienen, sondern weil wir zu wenig Geld hätten, 
um unseren Auftrag zu erfüllen. Vor allem auch, weil andere 
Veranstalter die Auflagen, die die SAG hat, nicht haben. Es 
wäre unfair und politisch in höchstem Mass unklug, wenn man 
hier noch einmal beschneiden würde. 
Ich bitte Sie dringend, dieses Gebührensplitting abzulehnen 
und der SAG die Möglichkeit zu geben, ihre Aufgaben zu erfül
len. 
Damit hätte ich auch gleich - und komme der Frau Präsidentin 
entgegen - die Begründung für den Artikel 50 Absatz 2 gelie
fert. Auch da: Die SAG soll nicht auch noch Konzessionsgel
der abgeben müssen. Die Begründung ist dieselbe: Wir haben 
eine vielfältige Aufgabe, und wir können es uns nicht leisten, 
auf Geld zu verzichten oder Geld abzugeben. 
Ich bitte Sie deshalb, bei Artikel 16 den Schluss des ersten Ab
satzes und die Absätze 2 und 3 zu streichen. 

Thür: Ich begründe meine beiden Anträge zu Artikel 16 Ab
satz 2 und Artikel 16 Absatz 2bis zusammen. 
Mit dem ersten Antrag beabsichtige ich eine Einschränkung 
des Gebührensplittings für die Lokalradios, indem ich fol
gende Formulierung vorschlage: «Lokale und regionale Ver
anstalter. die vorwiegend aus Mitgliederbeiträgen finanziert 
werden, können einen Anteil am Ertrag der Empfangsgebüh
ren erhalten.···" 

Vom Ansatz her verfolge ich das gleiche Ziel wie Herr Seiler 
Rolf. Er hat das im Zusammenhang mit seinem Konzept des 
Gemeinschaftsradios ausführlich dargelegt. Mir geht es in die
sem Punkt ebenfalls darum, jene Radios, die nicht gewinnori
entiert sind, bei diesem Gebührensplitting zu privilegieren, 
weil ich der Auffassung bin, dass nur jene, die nichtkommer
ziell ausgerichtet sind, überhaupt berücksichtigt werden sol
len. 
Nun stellt sich die Frage, wie diese Abgrenzung vollzogen wer
den kann bzw. wie der Begriff des nichtkommerziellen Radios 
umschrieben werden soll. Es sind verschiedene Einwände 
vorgebracht worden: dass die Zweiwegkommunikation und 
die Nichtgewinnorientierung keine tauglichen Kriterien seien . 
Ich schlage Ihnen deshalb eine andere Umschreibung vor, in
dem ich bei den Veranstaltern auf lokaler und regionaler 
Ebene darauf abstellen will, ob sie vorwiegend durch Mitglie
derbeiträge finanziert werden.Die nichtkommerziellen Veran
stalter zeichnen sich gerade dadurch aus. dass sie ihre Haupt
einnahmen aus Mitgliederbeiträgen zusammenbringen. 
Ich bitte Sie deshalb, meinem ersten Antrag in Artikel 16 Ab
satz 2 zu folgen. 
Ich komme zu meinem zweiten Antrag, zu Artikel 16 Absatz 
2bis: Dieses Gesetz bezweckt allem voran die Etablierung von 
Konkurrenzverhältnissen im Bereich von Radio und Fernse
hen. Gedacht hat man aber lediglich an eine Konkurrenz 
durch den Kommerz. Als ob nicht ausländische Beispiele be
reits genügend vor Augen geführt hätten, dass kommerziali
sierte elektronische Medien und Fernsehen zu keiner Verbes
serung der Information beitragen. Ich meine, die negativen As
pekte der Privatisierung überwiegen bei weitem die positiven. 
Von da her bin ich überzeugt davon, dass elektronische Me
dien im Sinne eines Service public zu organisieren wären. 
Anderseits teile ich aber die Auffassung, dass ein Wettbewerb 
der Ideen, eine publizistische Konkurrenz, der SAG gut täte 
und übrigens auch der Presse gut bekäme, die gerade in letz
ter Zeit zu grosser Monopolbildung tendiert. Eine solche Kon
kurrenz, bei der es nicht um einen gnadenlosen wirtschaftli
chen Kampf ginge, käme auch der SAG zugute und könnte ih
ren publizistischen Freiraum erweitern. 
Das vorliegende Gesetz geht von der stillschweigenden Vor
aussetzung aus, dass ein zweiter sprachregionaler oder natio
naler Veranstalter notwendigerweise ein privater, eben ein 
kommerzialisierter sein werde, dass also ein möglicher Kon
kurrent zur SAG sich nicht als Service public verstehen würde 
und damit weniger Rücksicht nehmen müsste auf Leistungs
auftrag, Berücksichtigung von Minderheiten, Publikumsver
tretung in der Organisation usw. 
Nun könnte es aber durchaus sein, dass die Entwicklung an
ders verläuft, als es im Moment scheint. Es könnte sein, dass 
den Unternehmen angesichts des kleinen Schweizer Marktes 
und der entsprechenden bescheidenen Gewinnaussichten 
die Lust vergeht, ein zweites Schweizer Fernsehen zu ma
chen. Es könnte sein, dass sich ein privatwirtschaftlicher Ver
anstalter lediglich für den Grossraum Zürich interessiert, weil 
es nur dort Profite zu realisieren gibt. Es kann also sein, dass 
der vierte Kanal ganz wesentlich von der Wirtschaftsmetropole 
Zürich geprägt werden wird und andere Regionen, insbeson
dere die Randregionen, aus Abschied und Traktanden fallen. 
Etwas pointiert könnte man sagen, die Aufteilung der Aufga
ben zwischen der SAG und dem Kommerz, wie ihn dieses Ge
setz hier vorschlägt, lässt sich auf folgenden einfachen Nenner 
bringen: Die SAG ist der Heimatsender, wo die Identität oder 
vielleicht eher die Idylle der Schweiz gepflegt wird. Auf diesem 
Sender können wir dann die Idee der Schweiz, die ideale 
Schweiz, finden. Ganz anders auf dem vierten Kanal. Hier 
überlässt man es dem privaten Veranstalter, jene geographi
schen Gebiete zu bestreichen, wo ein Profit überhaupt drin 
liegt. 
So gesehen, wäre dann der vierte Kanal durchaus ein interes
santes Spiegelbild der realen Machtverhältnisse in diesem 
Land. Es würde sich dann zeigen, dass die Schweiz immer 
mehr vom Grossraum Zürich dominiert wird. Auf diesem Sen
der werden wir dann die reale Schweiz zur Kenntnis nehmen 
können. 
Wenn dieser Fall eintrifft. schafft das vorliegende Gesetz eine 
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schwerwiegende Rechtsungleichheit, denn es schreibt das 
Gebührenmonopol auf sprachregionaler und nationaler 
Ebene ein für allemal der SAG zu, wie auch immer die Entwick
lung verlaufen mag. Man macht damit die Etablierung eines öf
fentlichen - eines öffentlichen, ich betone das - Konkurrenz
programms zur SAG schwer, wenn sogar unmöglich. 
Es leuchtet ein, dass es nicht sinnvoll ist, das unternehmeri
sche Risiko, das jemand eingeht. der beispielsweise einen Bu
siness Channel betreibt, auf die Gebührenzahler abzuwälzen. 
Deshalb müssen die Voraussetzungen für eine Gebühren
berechtigung klar umschrieben werden. Mein Antrag erfüllt 
diese Anforderungen, indem ein Leistungsauftrag verlangt 
wird, der mit jenem der SRG vergleichbar ist. Ich verweise in 
diesem Zusammenhang auf die einschlägigen Artikel 26 und 
29, in welchen die Rahmenbedingungen für die SRG um
schrieben sind. Nach meinem Vorschlag hätte auch ein sol
cher Veranstalter diese Rahmenbedingungen einzuhalten. Ich 
bin überzeugt davon, dass bei solchen Anforderungen ein Ge
bührensplitting für einen nationalen Veranstalter überhaupt 
nur dann in Frage kommt, wenn er einen Service public bietet 
und einem öffentlichen Interesse dient Mein Antrag verhindert 
mit seiner Formulierung also eine Aushöhlung bzw. einen 
Missbrauch des Gebührensplittings durch kommerzielle Fern
sehstationen. 
Ich bitte Sie deshalb, diesem Antrag zuzustimmen. 

Frau Diener. Ich möchte mich zum Antrag von Verena Gren
delmeier äussern. 
Für mich und auch für die grüne Fraktion ist es eine politische 
Grundsatzfrage, wieviel publizistische und kulturelle Vielfalt 
wir in unserem lande möchten. Wenn wir eine Vielfalt bejahen, 
dann kommen wir nicht umhin zu erkennen, dass die Lokal
radios in einer sehr schwierigen Situation sind. Beim Gebüh
rensplitting geht es ja eigentlich auch nur um die Lokalradios. 
Es handelt sich nicht um ein generelles Gebührensplitting, 
sondern um ein teilweises. Das hat uns Herr Bundesrat Ogi zu
gesichert. 
Rund ein Drittel der Lokalradios steckt in finanziellen Schwie
rigkeiten. Sie haben im Grunde genommen vier Finanzie
rungsmöglichkeiten. Sie könnten sich über Werbung, über 
Sponsoring, über Direktzahlungen oder eben über einen Teil 
der Gebühren ihre finanziellen Mittel beschaffen. 
Wenn wir jetzt nur auf die Werbung zurückgehen. dann ist das 
eine grosse Ungerechtigkeit, werbeträchtig sind im Grunde 
genommen nur Agglomerationen und städtische Gebiete. 
Dünn besiedelte Gebiete oder Randgebiete haben einen 
schweren Nachteil. Ebenso befinden sich auch die nicht
kommerziellen Radios im Nachteil. 
Wenn wir diese zwei Sachen abwägen - ich habe Ihnen gut zu
gehört, Frau Grendelmeier, ich verstehe auch Ihre Sorge um 
die SAG -. dann muss ich doch die Relationen festhalten. Es 
geht um eine Gebühr von 10 bis 12 Millionen Franken. Also es 
ist ein sehr kleines Stück des ganzen Einnahmekuchens der 
SAG. Wir haben auch die Zusicherung von unserem Bundes
rat, dass diese Zuwendungen nicht auf Kosten der SAG ge
hen. Wir glauben also, dass die Solidarität mit den Randgebie
ten und den dünn besiedelten Gebieten etwas sehr Wichtiges 
ist, vor allem im Hinblick auf die publizistische Vielfalt, die wir 
als entscheidend betrachten. Die Kommission verwendet ja 
auch eine Kann-Formulierung. Es ist nicht so, dass es einen 
generellen Anspruch gibt, sondern die Lokalradios können 
ausnahmsweise, wenn der Bedarf ausgewiesen ist, von die
sem Gebührensplitting Gebrauch machen. 
Ich persönlich habe viel lieber eine restriktive Werbeordnung 
und dafür die Möglichkeit, über Gebühren solchen Radios un
ter die Arme zu greifen. Vielleicht müssen wir doch auch auf
passen, dass wir hier nicht eine «Lex SRG" machen, so wenig 
wie wir eine «Lex Ringier» machen möchten. 
Die grüne Fraktion bittet darum, die Mehrheit zu unterstützen 
und den Antrag von Verena Grendelrneier abzulehnen. 

Frau Bäumlin Ursula: Ich werde genau das Gegenteil von 
dem vorbringen, was meine Vorrednerin Ihnen gesagt hat. Ich 
bin nämlich Mitglied einer der kleinsten Minderheiten in der 
Schweiz, indem ich Fan des Zweiten Programms von Radio 

DAS bin. Letzten Sonntag abend lag ich unter der Bettdecke, 
die Augen energiesparend geschlossen, Herr Bundesrat, und 
hörte eine Sendung über das Phänomen der gespaltenen Mu
sik. Die Musik ist ja heutzutage, aber nicht erst heutzutage, in 
U- und E-Musik gespalten. Diese Sendung dauerte von acht 
Uhr abends bis um Mitternacht, stellen Sie sich das einmal 
vor! Das Gespräch der Fachleute in dieser Sendung hatte 
seine unbeschreiblichen Längen und ebenso seine unbe
schreiblich phantastischen, erleuchtenden Dichten. Ich wurde 
jedenfalls nach den ersten zwei Sessionswochen, die mich an
gestrengt und ausgelaugt hatten, im wahrsten Wortsinn er
baut. geistig und seelisch, und das ist doch wohl nichts ande
res als die Erfüllung des Leistungsauftrages, wie er im Verfas
sungsartikel beschrieben ist. Ich erhielt vom Radio kulturelle 
Entfaltung und freie Meinungsbildung, und dies auf unterhalt
same Weise. 
Das Zweite Programm DAS hat einen Marktanteil von unter ei
nem Prozent Obwohl das, in Ohrenzahlen ausgedrückt, weit 
mehr ist, als z. 8. schweizerische Konzertsäle fassen könnten, 
ist diese qualitativ wertvolle Kulturleistung eben quantitativ 
eine extreme Minderheit, von der heute bis auf Frau Grendel
meier relativ wenig gesagt wurde. D<!-bei dient diese Minder
heit, so klein sie ist, eben einer Hauptaufgabe der Gegenwart: 
dem zähen Widerstand gegen das Krebsübel Konsumismus. 
Das war übrigens Inhalt dieser Sendung, von der ich vorhin 
gesprochen habe. Denn der Konsumismus zerstört weit mehr 
als nur die sogenannte Volkskultur oder Randgruppenkultur 
oder was auch immer, sondern er zerstört im wahrsten Sinne 
die politische Kultur. 
Um nochmals kurz auf die e1Wähnte Radiosendung zurück
zukommen: Wie sollen sich die Massenkonsumenten gegen 
die überhandnehmende Berieselung und Einlullung mit U
und E-Musik wehren können, wenn die letzten aufklärenden 
Widerstände in den Medien wegen ungenügender Einschalt
quoten herausfliegen, verschwinden? Genau diese Gefahr be
steht und wird erhöht durch das Gebührensplitting, auch das 
moderate Gebührensplitting, das vom Bundesrat vorgeschla
gen wurde, und auch durch das noch ein wenig moderatere 
Gebührensplitting der Kommission. In diesem empfindlichen 
Bereich des Minderheitenschutzes taugt einzig und allein das 
Gebührenmonopol der SAG. 
Es wird in der Auseinandersetzung um lokale Medien und lo
kale Anstalten meistens vergessen, dass das Radio auch im 
Kampf um Einschaltquoten gegenüber dem Fernsehen steht. 
Genau deswegen ist mir die Kommissionsformulierung mit ih
rer Ausnahmebestimmung so unerträglich, scheint sie mir so 
gefährlich. Den Letzten beissen immer die Hunde, wenn die 
Bewilligungsprozedur an undefinierte Ausnahmen geknüpft 
wird. 
Sehr wahrscheinlich war das Wort -ausnahmsweise" gerade 
anders herum gemeint. nämlich einschränkend. Das kann 
sein, aber das ist reine Druckerschwärze auf Papier. Die loka
len und regionalen und besonders die nationalen Fernsehver
anstalter sollen ihre Finanzbedürfnisse anders als über die 
SAG-Gebühren befriedigen. Gerade weil es um Marktanteile 
an Einschaltquoten geht, braucht es einen integralen Minder
heitenschutz für die am meisten Gefährdeten - ich habe Ihnen 
ein Beispiel genannt, es ist für mich Radio DAS 2. 
Ich bitte Sie, den Antrag von Frau Grendelmeier zu unterstüt· 
zen. 

M. Borel: Je voudrais vous encourager a soutenir la proposi· 
tion de Mme Grendelmeier. 
Lors des debats en commission. il etait clair qu'il ne s'agissait 
pas d'amener la SSR a veritablement partager avec d'autres 
entreprises de medias le revenu de la redevance mais unique
ment de conceder une petite part a des diffuseurs locaux ou 
regionaux. Le Conseil federal citait des chiffres de 2 a 3 pour 
cent. 
J'ai pu souscrire a cette proposition, et ce d'autant plus que 
votre commission avait ajoute la precision que ce n'etait qu'ex· 
ceptionnellement qu'un diffuseur pouvait beneficier d'une 
teile quote-part. Toutefois, entre-temps, des appetits se sont 
aiguises. Certains ne parlent plus en pourcent mais en dizai
nes de pourcent. Jene voudrais pas que le Conseil federal so1t 
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perpetuellement sous la pression de demandes de quotes
parts de la redevance. II est plus simple de renoncer ä ce «Split
ting». Les diffuseurs locaux ou regionaux sont bien places 
pour obtenir des aides financieres de la part des pouvoirs lo
caux ou regionaux. Je ne voudrais pas mettre le doigt dans 
l'engrenage et aider ainsi ceux qui veulent destabiliser finan
cierement la SSR. 
Dans le contexte de cette loi, on a souvent evoque le mono
pole de la SSR. Ce monopole n'existe plus, car la SSR est en 
rude concurrence avec les radios et televisions etrangeres qui 
disposent de moyens sans commune mesure avec les siens. 
Comme cette concurrence ira encore croissant. il est indispen
sable de donner ä la SSR les moyens structurels et financiers 
pour faire face. Le service public merite d'etre defendu et sou
tenu car c 'est sur lui essentiellement que nous pouvons comp
ter si nous voulons maintenir une identite, une independance 
et une originalite suisses dans les domaines de l'information 
et de 1a culture. 
Nous sommes nombreux dans ce pays a estimer que 1a SSR 
fournit d'excellentes prestations. Les emissions de radio et de 
television sont de qualite. Un peu de concurrence avec le sec
teur prive ne peut etre que stimulant, mais nous ne pouvons 
pas nous payer le luxe de destabiliser par plaisir ou par jeu une 
societe indispensable a notre independance dans le secteur 
desmedias. 
Je vous invite donc a voter 1a proposition de Mme Grendel
meier, a refuser 1a proposition de M. Thür, en rappelant que les 
radios et televisions locales peuvent obtenir des aides finan
cieres des pouvoirs locaux. 

Grassl: Die Bestimmung von Artikel 16, wie sie aus den Kom
missionsberatungen hervorgegangen ist, muss im Zusam
menhang mit Artikel 19 betrachtet werden. Ich bin in der Kom
mission mit meinem Antrag auf Ablehnung des Gebührensplit
tings gemäss bundesrätlicher Vorlage, also dem gleichen An
trag, wie er jetzt von Frau Grendelmeier gestellt worden ist, mit 
einer Stimme Unterschied unterlegen. Dadurch sind der Kom
promissvorschlag mit dem Wort «ausnahmsweise» sowie die 
Einschränkung der Finanzhilfe in Artikel 19 auf den internatio
nalen Bereich zustande gekommen. Aus diesem Grund habe 
ich ausdrücklich verzichtet, im Plenum den Antrag wieder zu 
stellen, aber auch, weil ich gerne zur Kenntnis genommen 
habe, dass der SRG zur Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen 
Leistungen, welche sich aus dem besonders dichten Konzes
sionsauftrag ergeben, die Mittel auch weiterhin zur Verfügung 
stehen werden. 
Die Zuteilung der Mittel an lokale und regionale Veranstalter ist 
für ganz spezielle Sonderfälle vorgesehen, wo das Versor
gungsgebiet von der wirtschaftlichen Möglichkeit her dem lo
kalen Radio aus der Werbung nicht genügend Mittel zur Verfü
gung stellen kann. Es dürfen aber auf keinen Fall Mittel für eine 
verfehlte Radiopolitik privater Veranstalter abgezweigt wer
den, um diese zu sanieren. Es handelt sich also um einen rei
nen Solidaritätsbeitrag, der immerhin an die zehn Millionen 
Franken betragen kann. 
Der Antrag Grendelmeier stört den mit Mühe erreichten Kon
sens. Die Anträge Thür sind dem Geist der vorgeschlagenen 
Regelung ebenfalls fremd. Es soll der Kreis der Empfänger 
nicht übermässig erweitert werden, sondern wir wollen die vor
handenen Mittel konzentriert und rationell einsetzen, ohne die 
Gebühren übermässig erhöhen zu müssen. 
Ich bitte Sie daher, die Anträge Grendelmeier und Thür abzu
lehnen und der Fassung der Kommission zuzustimmen. 

Nebiker: Beim Gebührensplitting geht es ums Geld, deshalb 
werden hier auch heftige Grabenkämpfe ausgefochten. Das 
war in der Kommission schon so. 
Frau Grendelmeier will gar nichts davon wissen, und HerrThür 
geht eigentlich weiter, er möchte noch weiter «splittern», ei
gentlich bis zu einer Parallel-SAG mit besonderen Aspekten. 
Ich glaube, dass der Kommissionsantrag etwa in der Mitte 
liegt, ein sehr begrenztes, sehr eingeschränktes Gebühren
Splitting nur für die Lokal- und Regionalsender in Randregio
nen, die sonst keine Existenzgrundlage hätten und wo die Be
wohner auch die Möglichkeit haben sollten, neben der SRG ei-
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nen andern Veranstalter zu hören. Wir denken dabei beson
ders an Berggebiete und an Randregionen. 
Die andere Möglichkeit wäre gewesen, dass man diesen Sen
dern direkte Bundessubventionen gäbe. Dagegen haben wir 
uns bei Artikel 19 gewehrt. Es ist sicher richtiger, wenn man 
den ganzen Medienbereich durch Werbung mitfinanziert, 
etwa auch durch Sponsoring und Gebühren, nicht durch di
rekte Bundesbeiträge, d. h. Subventionen. Wir wollen ja kein 
staatliches Radio; deshalb wären allenfalls Beiträge über Ge
bührenanteile an solche Veranstalter in Randgebieten in be
grenztem Umfange sicher gerechtfertigt. 
Im übrigen, Frau Grendelmeier und diejenigen, die Frau Gren
delmeier unterstützen: Ihre Anträge gehen eigentlich ins 
leere. Mit diesem Gebührensplitting wird die SRG überhaupt 
nicht geschädigt oder in ihren Mitteln beschnitten. Sie müssen 
auch Artikel 25 lesen, wo es darum geht, wie die Gebühren be
rechnet werden. Dort heisst es deutlich, dass der Bundesrat 
die Empfangsgebühren festlegt unter Berücksichtigung des 
gesamten Finanzbedarfes der SRG, einschliesslich des Fi
nanzbedarfes für das Zweite Programm, das ich auch hin und 
wieder geniesse. Zusätzlich muss bei diesen Gebühren auch 
der Finanzbedarf für Finanzierungsmöglichkeiten im Rahmen 
des Gebührensplittings, für andere lokale Veranstalter, be
rücksichtigt werden. Dieser Finanzbedarf wird also dazuge
zählt und nicht bei der SAG abgezogen. 
Wenn man nach Frau Grendelmeier auf das Gebührensplitting 
verzichten würde, müssten die Empfangsgebühren analog 
nur auf das begrenzt werden, was der SRG zusteht. Das ist die 
Konsequenz daraus. Der SAG-Kuchen bleibt genau gleich 
gross, ob Sie diesem Artikel nach der Kommissionsfassung 
zustimmen oder nicht. Das geht auch aus dem Zusammen
hang des Gesetzes ganz klar hervor. 
Ich bitte Sie, der Kommission zuzustimmen. 

Keller. Grundsätzliches zum Gebührensplitting: Wir dürfen 
festhalten, dass wir, indem wir diese Gebühren der SRG zutei
len, zugleich auch zwei wesentliche Grundsätze einhalten: 
Der eine ist die Einschränkung der Werbung, und der andere, 
bedeutend wichtigere, die Verpflichtung auf einen Leistungs
auftrag, welcher uns wesentlich erscheint, weil wir doch wol
len, dass die SRG jene nationale Klammerfunktion ausüben 
kann, die wir staatspolitisch als richtig erachten. Deswegen ist 
eine Einschränkung oder ein Abzweigen von Gebühren 
grundsätzlich nicht unproblematisch; es ist hier äusserste Zu
rückhaltung geboten, nicht zuletzt auch deswegen, weil es 
psychologisch eine obere Grenze gibt. Die Gebühren kann 
man nicht beliebig nach oben ausdehnen. Hier regen sich ja 
schon überall Widerstände, weil man sich sagt: Ausländische 
Programme kann man kostenlos konsumieren; warum also 
Gebühren bezahlen für die SRG? Von da her gesehen ist äus
serste Einschränkung geboten, wenn man jemanden ausser
halb der SAG noch mit Gebühren begünstigen will. Persönlich 
stimme ich aber der vorgeschlagenen Lösung zu, weil sie ein
deutig nur in dringlichen Ausnahmefällen spielt, und zwar an 
Orten, wo ein öffentliches Interesse gegeben ist. Damit ist im 
Grunde genommen auch gesagt. dass es sich um nicht
kommerzielle Unternehmungen handelt 
Damit komme ich auf den Antrag von Herrn Thür zu sprechen. 
Er möchte die Gebührenwürdigkeit noch weiter einschränken, 
indem er ein weiteres Kriterium einführt: Diese Lokalradios 
könnten nur dann unterstützt werden, wenn sie finanziell nicht 
zur Hauptsache von. Werbeeinnahmen getragen sind. Hier 
muss man sich die Frage stellen: Was spricht eigentlich gegen 
die Bemühung eines lokalen oder regionalen Veranstalters, 
mit Werbeeinnahmen sein Unternehmen zu betreiben? Die 
Einschränkung, wie sie Herr Thür hier vornimmt, ist nicht ge
rechtfertigt. 
Ich äussere mich auch noch ganz kurz zu seinem neuen Ab
satz 2bis. Wenn man diesem folgt, bedroht man die Existenz 
der SRG im Mark. Wenn man auch die sprachregionalen und 
nationalen Veranstalter auf oiese Weise unterstützen will, sind 
bedeutende Mittel erforderlich, und diese Mittel muss man von 
der SRG abzweigen; ich habe schon einmal gesagt, die Ge
bühren lassen sich nicht beliebig nach oben anheben, denn 
es besteht eine psychologische Schranke. 
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Die Ablehnung dieses Antrags ist auch aus einem anderen 
Grund nötig: Herr Thür schlägt gewissermassen eine Konkur
renzierung der SAG mit sich selbst vor. Er will ein zweites Un
ternehmen, das in der Zielsetzung und in der Organisation 
gleich ist wie die bestehende SRG. Von da aus gesehen muss 
man sich schon fragen: Warum die bestehende SRG gewis
sermassen durch sich selbst schwächen, indem man ein par
alleles Unternehmen schafft? 
Ich bitte Sie, diese beiden Anträge abzulehnen. 

Günter: Ich hätte mit der Bundesratsregelung gut leben kön
nen, aber ich kann mich auch mit der Kommissionsmehrheit 
einverstanden erklären. Zu meiner Interessenbindung: Ich 
habe in meiner Region mitgeholfen, ein Regionalradio, das 
Radio Berner Oberland, zu gründen. Es ist ein Kooperations
modell mit der SRG, das zumindest bei den Hörern relativ gut 
Anklang findet. Unser Problem - es wurde schon erwähnt- ist 
die topographische Situation. Lokalradios in Rand- und Berg
regionen sind eine sehr erfreuliche Entwicklung, weil sie in der 
Bevölkerung u. a. nicht nur Informationsbedürfnisse stillen, 
sondern auch die Möglichkeit des Einstieges in den Umgang 
mit elektronischen Medien vermitteln. Ich muss vielleicht den 
Leuten aus dem Raume Zürich in Erinnerung rufen, dass die 
elektronischen Medien eine hohe Sogwirkung ausüben. Das 
gilt etwas weniger für das Radio, das gilt aber sehr stark für das 
Fernsehen. Wenn Sie die Wirkung auf die Kinder beobachten, 
ist es ganz eindeutig so. 
Die elektronischen Medien üben eine Sogwirkung aus, sie ver
stärken Zentrumsfunktionen und regionale wirtschaftliche 
Konzentrationen. Es ist daher wichtig, dass in den Randgebie
ten als Ausgleich etwas angeboten wird. Ich bin mir völlig be
wusst, dass ein kleines Lokalradio nicht einen vollen Aus
gleich schaffen kann; aber es ist eben doch ein ganz kleiner 
Schritt in die richtige Richtung. dass man auch im Bereich der 
elektronischen Medien etwas tut und nicht nur konsumiert. Ich 
bin überzeugt, dass dieser enge Kontakt auch die sehr starken 
Hörerbindungen der Lokalradios erklärt. 
Als man das Lokalradiomodell eingeführt hat, hat man uns ge
sagt, man wolle damit auch das Gefälle an Information Stadt/ 
Land, Berg/Tal ausgleichen. Wenn man es jetzt einfach weiter
laufen lässt, wie es bis jetzt gegangen ist, findet das nicht statt. 
sondern das Konzentrationsgefälle wird verstärkt. Es ist daher 
eine Korrektur nötig, die Rahmenbedingungen müssen etwas 
korrigiert werden; denn wir haben bei den lokalen Radios in 
den Rand- und Berggebieten nicht nur hohe technische In
vestitionen, sondern diese Gebiete sind gleichzeitig auch 
schlechte Werberegionen, was zusätzliche Probleme aufgibt. 
Wenn Sie in Bern, Zürich, Basel, Genf oder Lausanne ein Lo
kalradio betreiben wollen, dann stellen Sie einen Sender auf 
und erreichen sämtliche möglichen Zuhörer. Wenn wir mit Ra
dio Berner Oberland mit einem kleinen Universum - so nennt 
man das -von 150 000 Leuten etwas Aehnliches machen wol
len, so ist das viel komplizierter: Wir sind jetzt dabei, den ach
ten Umsetzer aufzustellen. Sechs dieser Umsetzer müssen wir 
mit Mietleitungen der PTT anspeisen, die mit der Zeit sehr 
teuer werden. Hier, Herr Bundesrat, möchte ich eine Anregung 
machen: Wenn das Splittingmodell kommt, sollte als Kriterium 
stark gewichtet werden, wie viele Umsetzer ein Radio betrei
ben muss, um seine Leute zu erreichen, und wie viele Leitun
gen man dafür von den PTT mieten muss: das gibt ganz klare, 
harte Zahlen. Es wäre unser Wunsch, dass Sie dieses Krite
rium mit hineinnehmen beim Entscheid, wer vom Splitting pro
fitiert und wer wieviel bekommt. Eines der tauglichsten Krite
rien, die man überhaupt haben kann, ist das Mass an techni
scher Unterstützung, die sinnvoll ist, um die Zielbevölkerung 
erreichen zu können. 
Ich möchte klarstellen: Es geht nicht darum, programmliche 
Unterstützung zu geben. Das wäre falsch, dann könnten näm
lich die Lokalradios ihre Funktion nicht mehr erfüllen. Es geht 
darum, dass man dort technische lnfrastrukturhilfe leistet, wo 
diese aus geographischen Gründen nötig ist. z. B. in den 
Berg- und Randregionen. Ein taugliches Mass dafür wären die 
Leitungen, die von den PTT gemietet werden müssen (nur da
mit wir uns nicht falsch verstehen: nicht Leitungen, um die Lo
kalradios untereinander zu vernetzen, sondern die Mietleitun-

gen, die wir haben müssen, um unsere eigenen Umsetzer be
dienen zu können). Denn wir müssen uns vor Augen halten· 
Wenn heute so viele Sender aufgestellt werden müssen ist 
das wegen den PTT! Wir dürfen im Oberland nicht auf die 'ho
hen Berge. Es wäre kein Problem, alle Leute mit einem einzi
gen Sender zu erreichen, wenn wir z. B. auf dem f::je;u,:,,nk~-

einen Sender aufstellen könnten; dann kämen wir wahrschein
lich überall hin. Aber wir kämen wahrscheinlich auch bis in die 
Bundesrepublik Deutschland. · 
Daher müssen wir mit den Sendern hinunter in die Täler. Aber 
dann sollte man uns im technischen Bereich helfen, damit wir 
das können. 
Frau Grendelmeier, es geht hier um einen regionalen Aus
gleich. Es geht darum, dass wir nicht noch mehr zentralisieren. 
Es geht darum, dass wir den Rand- und Bergregionen und ih
rer Bevölkerung die Möglichkeit geben, auch im elektroni
schen Bereich, bei den elektronischen Medien etwas Fuss zu 
fassen, mitzumachen. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, der Kommission zuzustimmen. 

Mühlemann: Frau Grendelmeier, Sie haben die eidgenössi
sche Solidarität heraufbeschworen. Ich möchte Ihnen gerne 
zubilligen, dass Sie zu den 30 Prozent Schweizern gehören, 
die in den fünf Grossstädten wohnen. Es gibt aber 70 Prozent 
andere Menschen, die zum Teil in ländlichen Regionen ihr Ei
gendasein fristen. In diesen ländlichen Regionen sind nun seit 
einiger Zeit diese Lokalradiostationen situiert. Wenn Sie Glanz 
und Elend dieser Institutionen beschreiben wollen, werden 
Sie ein dankbares Stoffgebiet vorfinden. Ich lade Sie herzlich 
ein, sich einmal damit zu beschäftigen. 
Selbstverständlich haben diese Lokalradios auch ein Pro
gramm, das nicht primär durch die Oekonomie bestimmt wird. 
Es sind sehr viele Idealisten, die hinter einem solchen Pro
gramm stehen: 
Erstens gilt es, in diesen manchmal abgelegenen Regionen 
über Veranstaltungen zu informieren, und zwar zeitverzugslos, 
so dass diese Menschen ins Bild gesetzt werden. 
zweitens geht es darum, auch im lokalpolitischen Bereich so 
etwas wie eine Kultur zu fördern, die nicht allein durch die 
Printmedien aufrechterhalten werden kann. 
Drittens geht es darum, ein Unterhaltungsprogramm zu bie
ten, das dem Menschen hilft, in seiner Freizeit etwas Vernünfti
ges zu tun und auch etwas Freude am Leben zu haben. 
Dieses Programm wird von unzähligen Lokalradios durch
geführt. Aber die Schwierigkeit besteht darin, die nötige finan
zielle Basis zu schaffen, um dieses Programm zu realisieren. 
Sie können natürlich schon sagen: Die Werbung ist ein Zau
bermittel. Aber gehen Sie einmal in diese ländlichen Regio
nen, wo es noch unanständig ist, für etwas zu werben! Unsere 
ländlichen Zeitungen sind praktisch ausschliesslich angefüllt 
mit Stelleninseraten, denn man hält es für richtig, dass man zur 
guten Sache nichts sagt, sondern das als selbstverständlich 
hinnimmt. Also leben diese Lokalradios von der grossen natio
nalen Werbung - und nicht alle unsere grossen Firmen sind 
bereit, in entvölkerte Regionen zu investieren. Sie sind bereit, 
in grosse Agglomerationen zu investieren. Darum ist das Wer
beaufkommen dieser Lokalradios relativ bescheiden. 
Nun könnte man damit an und für sich überleben, wenn nicht 
der Aufbau der technischen Einrichtungen besonders kost
spielig wäre. Hier liegt die grosse Krux beim Aufbau eines Lo
kalradios, wie das auch Herr Günter dargestellt hat. 
Als wir seinerzeit in einem Mittellandkanton ein Lokalradio 
gründeten, glaubten wir aufgrund der Informationen der tech
nischen Fachleute der PTT, es genüge, auf dem grössten Hü· 
gel eine Sendeantenne aufzubauen, und das ganze Kantons
gebiet wäre erschlossen. Weit gefehlt: Wir befinden uns in ei
ner Moränenhügellandschaft mit unzähligen Funkschatten. 
Am Schluss müssen Sie anstatt einer Antenne deren fünf auf
bauen! Das ist gar nicht so billig. Dementsprechend brauchen 
Sie ein Gebührensplitting für die technische Infrastruktur, Da
für sind gewisse Anteile notwendig, besonders auch in Bergre
gionen. Darum ist es notwendig, dass von diesen neun oder 
zehn oder zwölf Millionen Franken etwas abgezweigt wird für 
diese technische Investition. Es ist wahrhaftig kein Landes· 
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unglück, wenn hier solidarisch mitgeholfen wird, dass ein sol
ches Netz von Lokalradios weiter existieren kann. 
Schlicht und einfach: Das ist der Sündenfall Gebührensplit
ting. Ich darf Sie bitten, hier zuzustimmen. Glauben Sie nicht, 
dass die grossen Lokalradios in den Grossstädten dieses Ge
bührensplitting brauchen. Die haben den grossen Werbeku
chen der grossen Firmen und leben davon. Dementspre
chend gibt es hier ein Land-Stadt-Gefälle, das es zt.1 bewälti
gen gilt. 
Im übrigen ist es gar nicht so einfach, in diesen Lokalradioge
bieten die geeigneten Leute zu finden. Es sind aber justement 
diese jungen Journalisten, die hier ausgebildet werden und 
dann folgerichtig weiterwandern in die Städte, zu den grossen 
und grösseren Lokalradios und auch zur SRG; sie bilden da
mit ein gewisses Rekrutierungsgebiet. Das ist auch eine Art 
von - ich sage das Wort nicht gerne, aber es ist so - Entwick
lungshilfe. Ich möchte damit keine Gespenster an die Wand 
malen. 
Aber die Formulierung der Kommissionsmehrheit ist wirklich 
rücksichtsvoll, indem man sagt: Wir wollen nur ausnahms-
weise hier mithelfen. Nun können Sie sagen: Diese Finanzhilfe 
muss ja von den Kantonen und den Gemeinden erbracht wer
den. Bitte, die Praxis sieht anders aus: Canal 3 in Siel, wirklich 
ein wichtiges Radio auf einer Sprachgrenze, wurde vom Ber
ner Grassen Rat bei der finanziellen Unterstützung überhaupt 
nicht berücksichtigt. 
Eine grosse Ausnahme, Herr Bore!, ist einmal mehr die Repu
blik Neuenburg: Sie haben zwei Fernsehantennen, eine auf 
der Vue des Alpes und eine auf dem Mont Vully, und sie haben 
Unterstützung durch den Kanton mit 100 000 Franken im Jahr, 
mit je 30 000 Franken von den drei grossen Städten. Das gibt 
rund 200 000 Franken Unterstützung von kommunaler und 
von kantonaler behördlicher Seite. Wenn wir das in allen Kan
tonen hätten, dann bräuchten wir das Gebührensplitting nicht! 
Aber das politische Erfahrungsbild ist eben anders. 
Ich bitte Sie, dem Antrag von Frau Grendelmeier nicht zuzu
stimmen und einmal mehr der Mehrheit der Kommission zu 
folgen. 

Oehler: An sich habe ich Verständnis für die Ausführungen 
von Frau Grendelmeier, zumal sie ja darauf achten muss, dass 
der SAG die notwendigen Mittel zufliessen. Ich glaube aber, 
dass wir die Rechnung ohne den Wirt machen, wenn wir heute 
derart grosszügig sind; man spricht von dem kleinen Betrag 
von 10 bis 12 Millionen, welche über das Gebührensplitting 
den Regional- und Lokalradios zufliessen sollten. Wenn wir auf 
die vergangenen Jahre zurückblicken und uns die Gebühren
politik der SAG - administriert oder ministriert durch den Bun
desrat - nochmals vor Augen führen, dann wissen wir, dass 
die SAG in den vergangenen Jahren Millionen, Dutzende von 
Millionen Franken auf die hohe Kante legen konnte und bei
spielsweise einen Fonds in der Höhe von 100 Millionen an
häufte. 
Wenn wir heute nun derart grosszügig mit diesem Gebühren
splitting umgehen, dann ist das für mich bzw. für die SAG -
deswegen die Frage an Herrn Bundesrat Ogi - hoffentlich kein 
Persilschein, um eine neue Gebühr für Radios lokaler und re
gionaler Provenienz einzuführen. Meines Erachtens ist das 
Gebührensplitting mindestens in der Fassung der Kommis
sion absolut notwendig. Aber es darf doch letztlich nicht sein, 
dass der Bundesrat der SAG die Gelder zufliessen lässt, die 
sie verlangt, im gleichen Zug von der SAG aber nicht verlangt, 
dass sie ein transparentes Finanzgebaren zeigt und dass sie 
die Riemen enger schnallt, so wie wir alle uns dies auf anderen 
Gebieten gewöhnt sind. 
Ich möchte, dass Herr Bundesrat Ogi sich klar äussert, ob er 
längerfristig die Einführung einer lokal- und Regionalgebühr 
anstrebt. Wenn dem so ist, sind wir einverstanden. Es kommt 
dazu, dass es einige Regionen in unserem Land gibt, die nicht 
von einem Lokalradio beglückt werden. Wenn ich an das 
Rheintal denke, haben wir einige Lokalradios, aber die kom
men vom Ausland; das sind ausländische Sender. Selber ha
ben wir nichts. Sie glauben doch nicht daran, dass wir jetzt 
noch die Lokalradios in Zürich, Bern oder anderswo finanzie-

ren helfen, nachdem wir auch sonst eine Randregion sind, die 
nicht immer auf der Sonnenseite liegt. 
Bleiben wir in dieser Region: Wie steht es denn mit dem Radio 
Liechtenstein? Die Nachbarn in Liechtenstein bezahlen fein 
säuberlich alle Jahre soviel wie wir an die SAG. Sie werden, 
ohne dass ich die Station St. Gallen an die Wand zu drücken 
versuche, mehr oder weniger stiefmütterlich behandelt. Ich 
kann mir gut vorstellen, dass die Liechtensteiner aufgrund die
ses Gebührensplittings, das wir heute hoffentlich beschlies
sen, bei Herrn Bundesrat Ogi bzw. bei der SRG vorsprechen 
und die Finanzierung ihres lokal- und Regionalradios bean
tragen. Ich bin Herrn Bundesrat Ogi dankbar, wenn er sich 
auch hierzu äussert. 
Die Fassung der Kommission ist meines Erachtens das Mini
mum, das wir heute beschliessen können. 

Leuenberger-Solothurn: Am Anfang war bei diesem Gebüh
rensplitting das Calancatal. Herr Bundesrat Schlumpf sagte 
mit seinem unwiderstehlichen Charme, es gebe ein entferntes 
Tal, das vielleicht eines Tages auch gerne ein Lokalradio hätte, 
dem aber die wirtschaftlichen Grundlagen fehlten. Es müsse 
doch eine Möglichkeit geben, dass die reichen Städter bereit 
wären, einige Franken aus ihrem Gebührenaufkommen dafür 
zu opfern. Es gab kaum einen, der in dieser Situation nicht be
reit gewesen wäre zu sagen, das sei vernünftig, das sei 
schweizerisch, das habe man immer so gehalten mit jenen, 
die aus eigener Kraft nicht vorankommen können. 
Inzwischen aber, nachdem der Anfang vorbei war, kam dann 
Herr Ernst Mühlemann. Er hat sich in der Kommission in seiner 
gewohnten freien, kreativen Art eines schönen Tages gefragt. 
wie das eigentlich sei mit EBC, ob man da nicht auch helfen 
könne. Andere haben die Frage aufgeworfen, ob man eigent
lich nicht auch den anderen nationalen Veranstalter - das 
heisst ja auf deutsch übersetzt immer: das Zweite Deutsch
schweizer Fernsehen - aus Gebührenteilen mitfinanzieren 
könne. 
Die Formulierung des Bundesrates und der Kommissions
mehrheit hat noch einen Aspekt, von dem bisher nicht gespro
chen worden ist. Es heisst dort nämlich: «lokale und regionale 
Veranstalter„ können Gebührenanteile erhalten. Man hat bis
her nur von den Radios gesprochen. Ich denke, viele hier ha
ben gewisse Sympathien für diese Idee, eben für das Calanca
tal. Aber zu den lokalen und regionalen Veranstaltern gehören 
auch Fernsehveranstalter, lokale und regionale. Und Femse
henmachen ist derzeit und noch auf absehbare Zeit sehr teuer. 
Wenn man einen lokalen oder regionalen Fernsehveranstalter 
einigermassen unterstützen will, dann reichen auf mittlere und 
lange Sicht diese 2 Prozent oder 10 Millionen Franken über
haupt nirgends hin. 
Es wird daher, Herr Bundesrat Ogi, an Ihnen liegen -weil der · 
Bundesrat ja die Kompetenz erhalten soll -. diesen Anteil fest
zulegen. An Ihnen liegt es, unmissverständlich klarzumachen, 
dass selbstverständlich die von Herrn Mühlemann aufge
scheuchten Gespenster wieder auf den Estrich verpflanzt wer
den. Für die internationale Ebene wird da nie etwas zu holen 
sein, schon vom Gesetz her nicht. Für andere nationale Veran
stalter ohnehin auch nicht, und Sie werden erklären müssen, 
dass derzeit kein Fernsehprojekt bekannt ist, bei dem der Bun
desrat auch nur im entferntesten daran denkt, mit Gebühren
anteilen zu helfen. Und Sie müssen uns vermutlich weiter klar
machen, dass es eben beim Calancatal bleibt und dass nicht 
plötzlich ganze Kantone daher kommen - im Jammern sind ja 
die Kantonesen sehr gut - und nachweisen, sie seien kurz vor 
dem Geltstag und sie brauchten dringend ein Radio und ohne. 
Gebührenanteile ginge es nicht. Gegen kantonale Subventio
nen wird ja nichts einzuwenden sein, und in meinem Kanton 
habe ich auch mitgeholfen, einen Entwurf zu einem Gesetz zu 
schaffen, das gewisse Subventionierungen vorsieht. 
Herr Nebiker hat drauflos bewiesen - es war mehr behauptet 
als bewiesen-, also drauflos behauptet, der Bundesrat würde 
dann auf die SAG-Gebühr noch einen Zuschlag aufbauen. Er 
hat jetzt deutlith gehört, wie sich das anhört, wenn Herr Oehler 
darüber spricht. Der Bundesrat muss doch sagen: Die Gebüh
ren kann man nicht beliebig erhöhen. Es gibt Konsumentin
nen und Konsumenten in diesem Land, die werden auf-
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schreien, wenn man ihnen immer höhere Radio- und Fernseh
gebühren auferlegt. 
So hat ja der Bundesrat in den letzten Jahren immer wieder die 
Gebühren nicht einmal um die aufgelaufene Teuerung erhöht. 
Und neuerdings, da der Preisüberwacher keine Chance mehr 
hat, SAG-Generaldirektor zu werden, wird da ohnehin nichts 
drin liegen, denn der wird sich querlegen. Daher sind die bun
desrätlichen Erklärungen wichtig; er muss hier erklären, «aus
nahmsweise» nach Kommission heisse dann wirklich eben 
nur Calancatal - ich sage es zum dritten-, zum viertenmal. 
«Ausnahmsweise» kann wohl kaum Fernsehen heissen, es sei 
denn, irgendwo, irgendwann dürften einige «Vldeöler» alle Mo
nate einmal drei bis fünf Minuten ein lustiges Femsehlein ma
chen; dann meinetwegen. Aber mehr darf einfach nicht drin 
liegen. 
Persönlich stimme ich dem Antrag von Frau Grendelmeier zu. 

Hubacher: Der von der Mehrheit der Kommission angenom
mene Antrag war ein Versuch, den Ueberlegungen von Herrn 
Günter entgegenzukommen. Es ist uns aber klar, dass hier ein 
Risiko enthalten ist, und es fällt uns daher schwer. dem Antrag 
zuzustimmen, sofern nicht-wie jetzt Herr Leuenberger-Solo
thurn deutlich gesagt hat - klare Erklärungen von bundesrät
licher Seite vorliegen. 
Herr Mühlemann hat gesagt, Lokalradios hätten eigentlich in 
den grösseren Agglomerationen keine Probleme, wenn ich 
ihn richtig verstanden habe. Herr Leuenberger-Solothurn hat 
dargelegt, es hätte mit dem Calancatal begonnen. 
Wir sind in Basel in der vorteilhaften Situation, ein Lokalradio 
(Basilisk) zu kennen. das sich an sich gut eingebürgert hat Es 
soll, so die Auffassung in der ganzen Schweiz, keinerlei Fi
nanzprobleme haben. Das stimmt überhaupt nicht, denn in
zwischen ist die süddeutsche Konkurrenz mit dem Schwarz
waldradio eingefahren, mit zehnmal stär~erer Senderfrequenz 
und entsprechend grösserem Einzugsgebiet für die Werbung. 
Hauptstandort ist auch die Agglomeration Basel; es operiert 
mit weitaus günstigeren Werbetarifansätzen, so dass unser 
Lokalradio genau gleich wie die SRG jetzt eine ganz knallharte 
Konkurrenz bekommen hat. Deswegen ist es schon wichtig, 
nicht nur zu wissen, wo der Anfang, sondern auch wo allenfalls 
das Ende bei diesem Gebührensplitting ist. Da müssen wir 
Klarheit haben, um entscheiden zu können. 

Hess Peter: Das Votum von Herrn Leuenberger-Solothurn hat 
mich nun doch nach vorne gelockt. Ich mache mir keine Illu
sionen über den Umfang der Mittel, die zur Verfügung stehen. 
Es wäre aber ebenso verfehlt, die Bemühungen zur Schaffung 
von Regionalfernsehen a priori von diesem Gebührensplitting 
auszuschliessen. 
Ich möchte nicht so weit gehen, dass ein nationaler Veranstal
ter gesamtschweizerisch unter diese Bestimmung fallen 
sollte. Wtr sind jetzt ja erst daran, in Zusammenarbeit - ich be
tone: in Zusammenarbeit - mit der SRG ein Kooperationsmo
dell für Regionalfernsehen in der Schweiz aufzustellen. Und 
da gibt es natürlich auch Calancatal-Lösungen. da gibt es 
auch kleine Regionen. Ich möchte hier festhalten, dass wir 
heute diese Bemühungen nicht a priori ausschliessen sollten. 
Wir werden in Zukunft, wenn wir die regionalen Aspekte be
rücksichtigen wollen, im Finanzierungsbereich noch Lösun
gen finden müssen. Das öffentliche Interesse an diesen regio
nalen Fernsehbemühungen ist kundgetan. 
Ich kann darauf hinweisen, dass wir zum Beispiel in der Zen
tralschweiz daran sind, in Zusammenarbeit mit allen betroffe
nen Kantonen etwas auf die Beine zu stellen. Ich weiss nicht, 
ob wir dann auch ein Gesuch stellen würden. Aber es geht 
nicht an, dass man schon heute apodiktisch sagt: Regional
fernsehen hat hier nichts zu suchen. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Ich muss Sie enttäu
schen, Herr Peter Hess: der Kommissionsentscheid ging ganz 
klar davon aus - ich bin verpflichtet worden, das zu sagen-. 
dass es sich um Radio und nicht um Fernsehen handelt. Sie 
müssen einen Zusammenarbeitsvertrag machen diesen 
Weg haben wir geöffnet-, wenn Sie mit der SRG zusammen 

Fernsehen machen wollen; aber sich auch noch an den Ge
bühren zu beteiligen, das würde die SRG kaputtmachen. 
Darf ich aber die Proportionen wieder ein bisschen herstellen? 
Der Mehrheit der Kommission war wirklich klar, wie wichtig di~ 
SRG für unser vielsprachiges, zergliedertes Land ist. 
Frau Bäumlin und Frau Grendelmeier, wir haben sehr klar aus
diskutiert, was dieser Leistungsauftrag alles an Kultursendun
gen, an Minoritätssendungen, an politischen Sendungen, an 
Programmes de reflexion und was auch immer beinhaltet. 
Diese haben kleine Einschaltquoten; das wissen wir. Deswe
gen braucht es ja den Leistungsauftrag. Dazu kommt, dass die 
SRG nicht nur ein Kulturprogramm machen sollte, sondern sie 
muss das im Fernsehen in drei, im Radio in vier Sprachen ma
chen. 
Dabei macht sie grosse Anstrengungen über den Finanzaus
gleich. Die Gelder über die Gebühren kommen zu 73 Prozent 
aus der deutschen Schweiz. Sie gehen nur zu 42 Prozent in die 
deutschsprachige Region. 23 Prozent der Gebühren kommen 
aus der Romandie, und es werden 34 Prozent für die Roman
die ausgegeben. In der italienischsprachigen Schweiz ist es 
noch viel krasser: Es kommen 4 Prozent der Gebühren aus 
dem Kanton Tessin, und es werden 23 Prozent der Gesamtein
nahmen für das Tessin ausgegeben - das sind die grossen 
Leistungen. Wtr brauchen eine funktionierende SRG, damit sie 
diese Klammerfunktion für die Schweiz ausüben kann. 
Wteso Gebührensplitting? Erstens einmal, Frau Bäumlin: Die 
Kommission hat dieses enger definiert, nicht weiter. Wtr hatten 
eine ganze Menge Anträge. Diese gingen von gar kein Split
ting. (wie der Antrag Grendelmeier) bis zu Gebührenanteil für 
privates Fernsehen wie ESC u. a. In einer ersten Abstimmung 
haben wir mit 13 zu 10 Stimmen klar eine engere Formulierung 
bevorzugt. In einer zweiten Abstimmung wurden der Antreg 
Grassi (gar keines) und der Antrag Bundesrat einander gegen
übergestellt. Der Bundesrat hat mit einer Stimme Mehrheit ge
siegt. Aber man hat dann wieder mit grossem Mehr «aus
nahmsweise» aufgenommen. 
Sie sehen die Tendenz der Kommission: Wtr wollen nur «aus
nahmsweise». Und ich bin beauftragt, das hier ganz klar zu sa
gen. Ich bin sogar beauftragt, Herrn Ogi zu bitten, das noch 
einmal klar zu sagen: Es sollen höchstens 2 Prozent der Ge
bühreneinnahmen der SRG für Lokalradios aufgewendet wer
den, und zwar wenn kein eigenes Finanzierungspotential da 
ist. Das heisst: Es handelt sich um Randregionen, abgelegene 
Gebiete; es sind Täler, Gebiete, wo es eben kein Werbeauf
kommen gibt. Zusätzlich muss ein öffentliches Interesse gege
ben sein. Wtr haben also sehr viele Grenzen gesetzt, damit 
nicht einfach Geld zulasten der SAG verteilt werden kann. 
Sonst kann man die SAG auf diesem Wege kaputtmachen. 
Man kann hier der Mehrheit zustimmen. wenn der Bundesrat 
ganz klar erklärt, dass es «höchstens 2 Prozent» sein dürfen, 
und wenn er noch erklärt, für was. Wir müssen schon zur 
Kenntnis nehmen, dass es nicht nur die grossen Regionen 
gibt, in denen man ohne weiteres Radio machen kann, son
dern dass es in der Schweiz sehr viele abgelegene Gebiete 
gibt. Minoritätsgebiete, wo ein privates Radio gar nicht über 
Werbung finanzierbar ist. 
Ich bitte Sie, hier der Mehrheit zuzustimmen und nicht Angst 
zu haben, dass die SAG ausgepowert wird. Wir werden dann 
eben ganz genau beobachten müssen, was der Bundesrat 
macht 

M. Frey Claude, rapporteur: Je m'exprimerai tout d'abord ä 
propos de la proposition de Mme Grendelmeier et je revien
drai ensuite ä celle de M. Thür. 
La question soulevee ici par Mme Grendelmeier, celle du 
«Splitting» de la taxe, a deja ete tres discutee en seance de 
commission puisqu'une proposition de MM. Grassi, Keller et 
de votre serviteur allait exactement dans le meme sens et fai· 
sait d'ailleurs usage des memes termes. Mais il etait utile que 
la proposition soit a nouveau deposee parce que les interven
tions en plenum demontrent la necessite d'une clarification 
sur ce que l'on veut exactement. 
Comme on l'a deja dit, la commission a refuse la proposition 
equivalente a celle de Mme Grendelmeier, par 13 voix contre 
10. En revanche, nous avons pu trouver un compromis dans la 
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mesure ou le terme «exceptionnellement» permet un usage 
tres restrictif de cette taxe. II faut preciser que l'usage restrictif 
est dejä vise dans le message du Conseil federal. lorsqu'il 

«On pense ici notamment aux regions peripheriques 
montagne". 

Par consequent. ä la question posee par M. Hess, en ce qui 
concerne !es televisions locaies, on doit repondre que si le 
texte ne l'exclut pas, l'esprit de la loi l'exclut. Nous souhaitons 

le Conseil federal s · exprime clairement a ce sujet. En effet, 
le splitting implique aussi le ftnancement de televisions pri

vees, les vannes sont grandes ouvertes. Le marche est res
treint pour une television de taute fac;on tres coüteuse. Faire 
une television pour 1 O 000 personnes ou pour 100 millions de 
personnes. cela n' est pas tres different. La television locale ne 
peut pas etre du bricolage. Les sommes qu'elle necessite sont 
enormes. Par consequent, si vous voulez compenser le man
que de marche par le splitting de la taxe, nous faisons fausse 
route et nous allons vers des augmentations drastiques de la 
taxe, accompagnees simultanement de baisses des moyens 
accordes aux services publics, ce que nous ne pourrions pas 
approuver. 
Monsieur le Conseiller federal, vous aurez donc une täche diffi
cile, celle d'eviter le derapage dans le saupoudrage. Mme 
Grendelmeier a indique un certain nombre de raisons contre 
le splitting. On aurait pu y ajouter le federalisme. II aurait ete 
plus normal que les cantons et les communes proches des ra
dios locales se chargent de ce ftnancement. 
Je n'y reviens pas, parce que le compromis formule par M. 
Paul Wyss en seance de commission, l'octroi a titre exception
nel, permet une solution acceptable. Mais l'exceptionnel peut 
se chiffrer. c·est au maximum 2 pour cent, donc 10 a 12 mil
lions. 
En reponse a M. Oehler, je souligne qu'il faut eviter qu'une 
taxe pour les radios locales soit per~e. car nous serions dans 
la plus grande des confusions. Que represente la taxe? C'est 
la contrepartie d'un cahier des charges particulierement 
contraignant pour le service public. Si la taxe est redistribuee a 
tous ceüx qui n'ont pas un cahier des charges contraignant, 
les autres diffuseurs n'ont ni le mandat ni les obligations du 
service public. On est d'ailleurs - les articles suivants le confir
ment - dans des dispositions potestatives, alors que pour le 
service public on est dans le droit imperatif. C'est pourquoi 
nous devons absolument eviter la confusion en ce qui con
cerne la taxe. C'est elle qui pennet justement d'exiger du ser
vice public l'esprit de qualite necessaire a assumer son cahier 
des charges tres contraignant. 
En conclusion, Monsieur le Conseiller federal, nous souhai
tons vivement que vous puissiez rassurer M. Borel qui parlait 
de dizaines de pour cent, car nous ne sommes pas du tout 
dans cet ordre de grandeur. Parce qu'il faut etre tres restrictif 
dans la distribution de la taxe, nous vous demandons egale
ment de rejeter ta proposition de M. Thür, al' article 16, alinea 2. 
Enfin, en ce qui conceme la proposition de M. Thür, a l'article 
16, alinea 2bis nouveau, nous constatons que notre collegue 
ignore ce qu'est le service public. Quand il peut imaginer que 
des diffuseurs non commerciaux, ä l'echelon national ou de la 
region linguistique, pourraient recevoir une partie de la rede
vance de reception s'ils sont comparables a la SSR en ce qtii 
conceme las objectifs et l'organisation et s'ils repondent a un 
interet public particulier, c'est qu'il oublie ce qua signifie le 
Chapitre 3, Section 1, SSR, articles 26 et suivants. C'est oublier 
qu'a l'article 26 la concession que nous avons modifiee oblige 
meme a favoriser le financement du cinema suisse. Cette obli
gation se Chiffre par des millions et nous l'avons inscrite. C'est 
oublier l'article 27 qui cite les programmes offerts dans cha
que region linguistique. C'est oublier l'article 28 qui parle de la 
couverture du territoire national et sur lequel nous reviendrons 
tout a !'heure. Encore une fois, c'est oublier qu'il ne peut pas y 
avoir des services publics paralleles en Suisse. Nous ne pou
vons nous comparer, par exemple, a l'Angleterre, qua ce soit 
dans le bassin demographique ou sur le marche de la publi
cite. C'est pourquoi nous vous prions egalement de refuser 
l'article 16, alinea 2bis nouveau presente par M. Thür. 
Dans cet esprit, nous accepterons la proposition de la majorite 
qui est un compromis meritant la clarification suivante: l'usage 

de ce compromis doit etre restrictif, la repartition a d'autres dif
fuseurs que le service public doit etre faite a titre tout ä fait ex
ceptionnel. 

Bundesrat Ogi: Hier geht es um Geld, und deshalb kommt es 
auch zu dieser ausgedehnten Diskussion. 
Auf Vorschlag von Herrn Nationalrat Salvioni hat die Kommis
sion im Absatz 2 das Wort «ausnahmsweise» eingefügt. Herr 
Nationalrat Saivioni kommt ja aus der Nähe des Calancata!s, 
und ich darf wohl annehmen, dass er die Verhältnisse dort 
kennt und deshalb das Wort «ausnahmsweise» eingefügt hat. 
Ich nehme an, die Kommission hat dann auch aus Sorge um 
die SAG diesem Antrag Folge geleistet und ihn angenommen. 
Wenn Sie das Splitting bewilligen, dann geht es um eine be
scheidene Gebührenerhöhung in der Grössenordnung von 
etwa zwei Prozent. Das würde pro Monat ungefähr 50 Rappen 
ausmachen. Ich glaube, diese 50 Rappen sind nicht der Rede 
wert. Rechtlich abgesichert ist dieses Konzept in Artikel 55, der 
den Bundesrat auch verpflichtet, bei der Festsetzung der 
Empfangsgebühr den Finanzbedarf von SAG und PTI sowie 
den Bedarf für das Gebührensplitting zu berücksichtigen. 
Es ist auch zu beachten, dass lokale und regionale Veranstal
ter keinen Rechtsanspruch auf Gebührenanteile geltend ma
chen können. Das Gebührensplitting ist im Sinne einer Rest
finanzierung zu verstehen. Darauf lege ich Wert und sage das 
auch an die Adresse von Herrn Hubacher: Erst wenn alle an
deren Finanzierungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, kann 
es ausnahmsweise zum Zuge kommen. Zusätzlich muss das 
Erfordernis des besonderen öffentlichen Interesses erfüllt 
sein. Das bedeutet, dass ein Veranstalter im besonderen Mass 
geeignet sein muss, den Leistungsauftrag gemäss Artikel 20 
zu erfüllen. Dabei geht es in erster Linie um Lokalradios in 
Rand- und Berggebieten, die als Empfänger hier in Frage 
kommen könnten. 
Fernsehen, Sie wissen es, ist um ein Vielfaches teurer als Ra
dio und dürfte in diesem Zusammenhang nur eine untergeord
nete Rolle spielen. Hier muss ich einfach sagen: juristisch ge
sehen ist das Fernsehen nicht ausgeschlossen. Eine Unter
stützung für das Fernsehen im Calancatal wäre grundsätzlich 
möglich. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir in der Praxis 
sehr zurückhaltend sein werden. 
Zurückhaltung wird aufgrund der Diskussion, wie sie jetzt ge
laufen ist, sicher der beste Ratgeber sein. Aber ich muss Ihnen 
auch sagen, die Zuteilung wird wohl schwierig werden, und 
wir müssen das in der Verordnung dann auch klar regeln. Aber 
bitte, es geht um 50 Rappen, es geht um zwei Prozent und 
nicht mehr. Ich möchte Sie aus regionalpolitischen Ueberle
gungen, aber auch als einen Akt der Solidarität gegenüber 
den Rand- und Berggebieten bitten, diesem Gebührensplit
ting zuzustimmen. 
Den Antrag von Nationalrat Thür möchte ich Sie ebenfalls, wie 
die Kommissionsmehrheit, bitten, abzulehnen. Zentraler Ge
danke des Gebührensplittings ist es, journalistische Leistun
gen in finanzschwächeren Randregionen zu unterstützen. 
Programmliche Aspekte stehen also im Vordergrund. Der Art 
und Weise, wie sich der betreffende Veranstalter zur Hauptsa
che finanziert, darf in diesem Zusammenhang nur eine unter
geordnete Bedeutung zukommen. Daher scheint es mir nicht 
angebracht, den Kreis der potentiellen Gebührenbezüger 
schon aufgrund ihrer Finanzierungsart a priori einzuschrän
ken. 
Ich möchte Sie deshalb bitten, der Fassung des Bundesrates 
zuzustimmen, weil sie hier flexibler und offener ist. 
Ich möchte auch bitten, den zweiten Antrag von Herrn Natio
nalrat Thür abzulehnen. Herr Thür möchte das Gebührensplit
ting auf die nationale und sprach regionale Ebene ausdehnen. 
Der Bundesrat ist damit nicht einverstanden. Dieser Antrag 
weicht vom Ihnen jetzt bekannten Dreiebenenmodell ab. Die
ser sieht eine Sonderstellung der SRG auf der zweiten Ebene -
wie Sie ja wissen - als Gegenleistung für ihren umfassenden 
Leistungsauftrag vor. Diesen Leistungsauftrag kann die SAG 
ganz gut selber erfüllen. Es wäre nicht sinnvoll, die Ressour
cen weiter aufzuteilen. Eine zusätzliche Gebührenerhöhung 
wäre, wie wir das jetzt auch zur Kenntnis nehmen konnten, 
sehr unpopulär. 

michael.tellenbach
Textfeld



Radio ettelevision. Loi 1626 N 4 octobre 1989 

Ich darf Herrn Nationalrat Oehler sagen, dass zurzeit keine Ge
bührenerhöhung mit Blick auf regionale oder lokale Bedürf
nisse zur Diskussion steht. Auf Jahrzehnte hinaus kann ich 
das natürlich nicht versprechen. 
In bezug auf Liechtenstein ist zu sagen, dass potentielle liech
tensteinische Veranstalter nicht dem schweizerischen Gesetz 
unterstehen. Sie haben deshalb auch keinerlei Ansprüche auf 
Gebühfenanteile. Ich darf aber sagen, dass Liechtenstein die 
Kosten der PTI für die Verbreitung der SAG-Programme ab
gilt, dies gemäss de,m Postvertrag zwischen der Schweiz und 
Liechtenstein. 
Projekte, wie Sie sie angesprochen haben, Herr Oehler, sind 
uns nicht bekannt Deshalb kann ich Ihre Frage auch nicht be
antworten. Wir werden aufgrund Ihrer Bemerkung sehr auf
merksam sein und die Entwicklung verfolgen. 

Abs. 1, 2, 3-AI. 1, 2, 3 
Abstimmung- Vote 

Für den Antrag Thür 
Für den Antrag der Kommission 

Für die Anträge Grendelmeier 
Für den Antrag der Kommission 

Minderheit 
offensichtliche Mehrheit' 

Minderheit 
offensichtliche Mehrheit 

Präsident: Der Antrag Seiler Rolf ist erledigt aufgrund der Ab
stimmung zu Artikel 10 Absatz 3 (neu). 

Abs. 2bis (neu)-AI. 2bis (nouveau) 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag Thür 
Dagegen 

Art.17 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 

Minderheit 
offensichtliche Mehrheit 

.... nicht mitwirken; der Bundesrat kann für lokale und regio
nale Veranstalter Ausnahmen vorsehen. 
Abs.2 
In sich geschlossene Sendungen bzw. Sendeteile dürfen 
nicht .... 
Abs.3 
.... Presse; sowie die internationalen Werberegelungen. 
Abs.4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.5 
Der Bundesrat kann zum Schutz der Jugend und aus gesund
heitspolitischen Gründen Werbeverbote erlassen. Bezahlte re
ligiöse und politische Werbung ist verboten. 

Minderheit I 
(Fischer-Hägglingen, Cincera, Coutau, Frey Walter, Grassi, 
Nebiker, Reich) 
Abs. 2 
Streichen 
Abs.3 
.... Werbezeit und die Programmunterbrechung durch die 
Werbung. Er berücksichtigt .... der Presse, sowie die interna
tionalen Werberegelungen. 
Abs.4 
Der Bundesrat kann: 
a ... .. 
b ... .. 

Minderheit II 
(Borel, Diener, Hubacher, Leuenberger-Solothurn, Stappung) 
Abs. 1 
.... erkennbar und in Blöcken zusammengefasst sein. Stän
dige Programm-Mitarbeiter .... 
(Rest wie Mehrheit) 

Minderheit III 
(Sager) 
Abs. 1 
Für die Regelung der Werbung gelten die Bestimmungen der 
Europaratskonvention über grenzüberschreitenden Rund
funk. 
Abs.2 
Der Bundesrat kann unter Berücksichtigung von Aufgabe und 
Stellung anderer Kommunikationsmittel, vor allem der Presse 
weitere einschränkende Verordnungen erlassen. ' 
Abs. 3-5 
Streichen 

Minderheit IV 
(Diener, Leuenberger-Solothurn, Müller-Aargau, Stamm) 
Abs.5 
Bezahlte religiöse und politische Werbung ist verboten; 
ebenso Werbung für alkoholische Getränke, Tabak und Heil
mittel. Der Bundesrat kann aus gesundheitspolitischen Grün
den sowie zum Schutz der Umwelt weitere Werbeverbote er
lassen. 

Antrag Bundi 
Abs.5 
1. Satz 
Gemäss Antrag der Minderheit IV 
2. Satz 
Der Bundesrat kann zum Schutze der Jugend und der Umwelt 
sowie aus gesundheitlichen Gründen weitere Werbeverbote 
erlassen. 

Antrag Zwygart 
Abs.5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Haller 
Abs.5 
1. Satz (neu) 
Werbung, die die Würde des Menschen verletzt, insbesondere 
rassistische und sexistische Werbung, ist untersagt. 
(Der erste Satz der Anträge wird zu Satz zwei, Satz zwei wird zu 
Satz drei) 

Art.17 
Proposition de la commission 
Majorite 
Al. 1 
. ... qu'il transmet. Le Conseil federal peut prevoir des excep
tions pour des diffuseurs locaux et regionaux. 
AJ.2 
.... d'une emission ou d'une partie d'emission par de la publi
cite. 
AJ.3 
. ... de la presse ainsi que des regles internationales relatives ä 
la publicite. 
AJ.4 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.5 
Le Conseil federal peut interdire d'a.utres messages publicitai
res aux fins de proteger la jeunesse ou 1a sante publique. La 
propagande payante de nature religieuse ou politique est pro
hibee. 

Minoritel 
(Fischer-Hägglingen, Cincera, Coutau. Frey Walter, Grassi, 
Nebiker, Reich) 
Al.2 
Biffer 
Al. 3 
.... de la publicite ainsi que les interruptions de programmes 
par la publicite. II tient compte de la mission et de la situation 
des autres moyens de communication ainsi que des regles in
ternationales relatives ä la publicite. 
Al.4 
Le Conseil federal peut: 
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a .... . 
b .... . 

Minorite II 
(Bore!, Diener, Hubacher. Leuenberger-Soleure, Stappung) 
Al. 1 
.... du programme, clairement reconnaissable comme teile et 
regroupee en blocs. II est interdit .... 
(suite selon la majorite) 

Minorite III 
(Sager) 
Al. 1 
La Convention europeenne sur la television transfrontieres 
s'applique a la reglementation de la publicite. 
Al. 2 
Le Conseil federal peut edicter d'autres ordonnances limitati
ves. Ce faisant, il tient compte de la mission et de 1a situation 
des autres moyens de communication, avant tout de la presse. 
AJ.3-5 
Biffer 

MinoriteN 
(Diener, Leuenberger-Soleure, Müller-Argovie, Stamm) 
Al. 5 
La propagande religieuse ou politique payante est prohibee; il 
en va de meme de la publicite pour les boissons alcoolisees, le 
tabac et les medicaments. Le Conseil federal peut interdire 
d'autres messages publicitaires aux fins de proteger la sante 
publique et l'environnement. 

Proposition Bundi 
Al.5 
1rephrase 
Selon 1a minorite IV 
2ephrase 
Le Conseil federal peut interdire d'autres messages publicitai
res aux fins de proteger la jeunesse et l'environnement ainsi 
que pour des raisons de sante publique. 

Proposition Zwygart 
Al.5 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Haller 
Al. 5. 
1ere phrase (nouveau) 
La publicite qui blasse la dignite de l'etre humain, en particu
lier celle de caractere raciste et sexiste, est prohibee. 
(La premiere phrase de l'une des versions en presence de
vient la deuxieme, la deuxieme phrase devient la troisieme) 

Fischer-Hägglingen, Sprecher der Minderheit 1: Wtr haben 
während dieser Debatte schon verschiedentlich den Satz ge
hört, die Radio- und Fernsehwellen seien an keine Grenzen 
gebunden. Unsere nationalen Radio- und Fernsehstationen 
stehen immer stärker in einer internationalen Konkurrenz. Die 
technischen Möglichkeiten für die Uebertragung von Pro
grammen werden immer grösser, und wir stehen mitten in ei
ner Entwicklung, deren Ende wir nicht abzusehen vermögen. 
Die Medienlandschaft wird einer ständigen Veränderung aus
gesetzt sein. Neue Formen der Uebertragung, des Empfanges 
und der Gestaltung von Programmen werden auf uns zukom
men. Diese Entwicklungen können wir mit gesetzlichen Be
stimmungen nicht unterbinden, höchstens kanalisieren. 
Darum müsste es eigentlich unser Bemühen sein, eine offene 
Gesetzgebung zu gestalten, die Platz für zukünftige Entwick
lungen lässt. Für mich ist die ganze Radio- und Fernsehge
setzgebung etwas zu stark von der Vergangenheit geprägt, zu 
stark ist das Bemühen, den Ist-Zustand zu zementieren. 
Dies gilt auch für das Kapitel Werbung. Wir sollten unsere Vor
schriften wenigstens so gestalten, dass sie mit den Gesetz
gebungen und Konventionen im europäischen Raum einiger
massen übereinstimmen. Wir kennen die Konvention des Eu
roparats, und wir kennen seit gestern die Richtlinien der EG. 

Die Werbebeschränkungen gehen in beiden Erlassen nicht so 
weit wie in unserem Gesetzesentwurf. Die Werbezeiten sind in 
den EG-Richtlinien sehr grosszügig geregelt. Unsere nationa
len Programme stehen in einem starken Konkurrenzkampf zu 
den Programmen unserer Nachbarstaaten. Zuschauerstatisti
ken zeigen z. B., dass immer mehr Schweizer ausländische 
Programme konsumieren. Dies hat natürlich auch seine Aus
wirkungen für die Vergabe der Werbebudgets. 
Die schweizerischen Veranstalter sollten im Konkurrenzkampf 
gleich lange Spiesse haben wie ausländische Veranstalter. Mit 
restriktiven Bestimmungen treffen wir nur die schweizerischen 
Veranstalter und nicht die ausländischen. Je restriktiver die 
Beschränkungen für Schweizer sind, um so grösser die 
Chance für die ausländischen Veranstalter, dass Werbeauf
träge an Ausländer gehen. Je weniger Geld aber schweizeri
schen Veranstaltern zur Verfügung steht. um so weniger gross 
sind die Möglichkeiten im Programmbereich. Wtr müssen uns 
deshalb bemühen, unsere Werbevorschriften ungefähr gleich 
zu gestalten wie im übrigen Europa. Es nützt wenig, schöne 
Vorschriften zu erlassen und so die finanzielle Basis schweize
rischer Veranstalter zu schmälern. 
Ich will mit meinem Antrag keine amerikanischen Verhältnisse, 
sondern ich will, dass wir kein absolutes Programmunterbre
chungsverbot in das Gesetz verankern. Es gibt Sendungen 
und Programme, wo das Unterbrechungsverbot angebracht 
und sinnvoll ist. Es gibt aber auch Programme, wo solche Un
terbrechungen nicht störend wirken. Weil aber ein Gesetz 
nicht jedes Detail und nicht alle Kriterien für ein Unterbre
chungsverbot regeln kann, möchte die Minderheit der Kom
mission dies dem Bundesrat überlassen. Der Bundesrat soll 
deshalb in einer Verordnung oder aber in einer Konzession 
festlegen, ob und, wenn ja, wo und wie eine Unterbrechung 
möglich ist. 
Dies wäre auch die richtige Rechtsetzungsstufe. Die Unterbre
chung könnte so individuell für das einzele Medium, für die 
einzelnen Programme und Sendungen geregelt werden. Die 
Vorschriften könnten jeweils auch rasch an die neuen Gege
benheiten angepasst werden. Die EG-Richtlinien enthalten für 
gawisse Programme Unterbrechungsverbote. In gewissen 
Sendungen sind sie mit entsprechenden Auflagen gestattet. 
Ich betrachte dies als einen Weg, den wir auch in der Schweiz 
beschreiten sollten, wobei ich eher für eine restriktivere Ord
nung wäre als zum Beispiel in der EG-Vorlage. Unterbrechung 
bedeutet nicht a priori schlechtere Programme, ganz im Ge
genteil. 
Die negativen Auswirkungen eines Unterbrechungsverbotes 
können wir aus der Programmgestaltung ersehen. Die Wer
bung wird bekanntlich in zuschauerstarken Zeiten ausge
strahlt, und weil wir keine Sendungen unterbrechen dürfen, 
passiert es doch immer mehr, dass wir zu günstigen Sendezei
ten nur noch Seriesendungen zu sehen bekommen, die unge
fähr eine Stunde oder etwas mehr dauern; auch die politi
schen und kulturellen Sendungen dürfen meistens eine 
Stunde nicht überschreiten, weil dann wieder ein Werbeblock 
kommt. 
Auf der Strecke bleibt bei dieser Regelung der Spielfilm. Die
ser wird auf die Zert um Mitternacht verbannt, und gerade beim 
Spielfilm könnte man doch eine Unterbrechung vornehmen. 
Im Kino gibt es eine Pause mit Werbung - und das wäre auch 
im Fernsehen möglich. Wenn wir dieses Werbeverbot in der 
Absolutheit, wie das vorgesehen ist, aufrechterhalten, wird es 
der gute Spielfilm schwer haben, im Fernsehen überhaupt 
noch zu einer günstigen Zeit gesendet werden zu können. Un
ser Leistungsauftrag verlangt doch, dass wir auch den guten 
Spielfilm zu einer Zeit senden, wo die Leute noch am Fernseh
schirm sitzen. Heute ist es aber so, dass wir in diesen Zeiten 
Sendungen wie «Dallas» oder «Schwarzwaldklinik» über den 
Sender flimmern lassen; der Film wird dann um 23 oder 24 
Uhr, wo die meisten von uns bereits im Bett sind, über den 
Aether gehen. Dies ist z. B. eine Auswirkung eines absoluten 
Verbots der Unterbrechung durch Werbung. 
Darum bitte ich Sie, dem Antrag der Minderheit zuzustimmen. 
Es geht nicht darum, dass wir der Unterbrechung von Pro
grammen Tür und Tor öffnen, sondern darum, dass wir diese 
Kompetenz dem Bundesrat übertragen und dass er sie in der 
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Konzession oder in einer Verordnung regelt und dort festlegt, 
wo Unterbrechungen zulässig sind und wo ein striktes Unter
brechungsverbot angebracht ist Das ist der Weg, den wir wäh
len müssen. 
Ich bitte Sie, der Minderheit I zuzustimmen. 

M. Bore!, porte-parole de la minorite II: la proposition de la mi
norite que je represente ici va exactement dans le sens inverse 
de la proposition de la minorite Fischer. Vous connaissez tous 
le principe des blocs publicitaires que pratiquent nos televi
sions nationales. C'est ce principe-la que nous voulons main
tenir. Nous savons qu'une emission peut etre scindee. Je cite
rai l'exemple d'une emission d'information qui commencerait 
par un petit dossier filme, continuerait par un commentaire 
journalistique et, enfin, un debat entre deux ou plusieurs per
sonnes, voire meme des appels telephoniques de telespecta
teurs. Si I 'on ne maintient pas le principe des blocs, on pourrait 
concevoir une emission de la maniere suivante: un dossier, un 
petit spot, ensuite un commentaire du journaliste, un autre pe
tit spot, puis un second commentaire joumalisique, un 
deuxieme petit spot. puis le debat et encore un petit spot et en
fin, entre les appels telephoniques, de temps en temps, un pe
tit spot! II faut eviter cela On m'a dit que c'etait dans les inten
tions du Conseil federal, que c'etait implicitement contenu 
dans ses propositions. Je trouve qu'il est preferable de le dire 
clairement. 
Lorsque l'on voit comment certaines emissions sont caviar
dees dans certaines televisions ou radios etrangeres, par des 
pages en couleurs - comme on les nomme pudiquement -, 
j'estime que nous devons avoir une politique plus coherente. 
On nous a dit qu'au Canada, pour les matchs de hockey, les 
arbitres ont pour mission, lorsqu'ils decident d'une interrup
tion de jeu, de la faire suffisamment longue, de !'ordre de 20 
secondes, pour permettre le passage d'un spot publicitaire 
pendant cette interruption. Je ne voudrais pas que l'on tombe 
dans ce travers. II doit y avoir une nette demarcation entre les 
emissions et la publicite. 
On m'a dit que dans le cadre de la presse ecrite, il arrive sou
vent que dans les pages redactionnelles il y a un certain nom
bre d'encarts publitaires. La Situation est differente. Lorsqu'on 
ecoute la radio, on peut encore essayer de ne pas ecouter les 
petits encarts publicitaires. A la television s'il passe un spot 
unique de 20 secondes, il est difficile de ne pas le regarder, 
alors que le lecteur d'un joumal, par les habitudes typographi
ques des journaux, peut aisement continuer de lire son texte 
en evitant les parties publicitaires. 
11 y a un moyen d' eviter la publicite lorsqu • eile est en bloc, c' est 
de «zapper», de passer sur une autre chaine ou de se livrer 
brievement a une autre activite. Je vous demande de garantir 
le droit du «zappeur», de garantir le droit, a celui qui ne veut 
pas voir la publicite de pouvoir le faire, en interrompant l'audi
tion. Pour garantir cette possibilite, pour maintenir ce choix du 
telespectateur ou de l'auditeur de radio, je vous demande de 
maintenir la publicite sous forme de blocs et donc de voter 
pour la minorite 11. 

Sager, Sprecher der Minderheit III: Die Begründung meines 
Antrags hat mir zum Teil schon der Sprecher der Minderheit 1 
abgenommen. Ich möchte hier aber weitergehen als die Min
derheit I und nicht etwa internationale Werberegelungen, die 
nicht genau definiert sind, sondern die Konvention des Euro
parats aufführen. Sie ist richtungweisend; der Beweis liegt 
u. a. darin, dass in den letzten Tagen die Europäische Ge
meinschaft diese Konvention praktisch als Richtlinie bindend 
für die 12 Mitgliedstaaten übernommen hat, mit der Wirkung, 
dass die drei wichtigsten unserer vier Nachbarländer dieser 
Regelung unterstellt sind. Es war Bundesrat Schlumpf, seiner
zeit eine der treibenden Kräfte, der in diesem Bereich und vor 
allem in der Werbung Europakonformität erzielte. Diese Be
stimmungen liegen in Kapitel 3 der Konvention vor; sie um
fassen sechs Artikel in 22 Paragraphen, und wer sie gelesen 
hat, wird zustimmen, dass in diesem Falle Quantität auch Qua
lität bedeutet. Der hohe Detaillierungsgrad regelt namentlich 
heikle Fragen wie die Unterbrechung von Sendungen und die 
ethischen und kulturellen Aspekte der Werbung. 

Nun ist natürlich das Verbot der Alkoholikawerbung in dieser 
Konvention nicht ausdrücklich ausgesprochen, aber diese 
Werbung ist strengstens eingegrenzt. Im übrigen verbietet die 
Konvention Werbung für Tabak, untersagt Werbung für rezept
pflichtige Medikamente und schliesst subliminale und 
Schleichwerbung aus. Vorbehalten bleibt die Werbung am 
Sonntag. 
Natürlich habe ich Verständnis, dass nicht nur Frau Diener ein 
Verbot der Werbung für Alkoholika einführen möchte. Aber da 
beginnt sich die Schlange in den eigenen Schwanz zu beis
sen: Wenn wir schon für mehr Lokalradios plädieren, die ab
hängig bleiben von Werbegeldern, dann zwingen wir ja mit 
dieser Massnahme, die nicht europakonform ist. die schweize
rischen Werbefranken ins Ausland, mit der Folge, dass wir 
dann beispielsweise seltene Reklame für Kirsch aus dem Aus
land eingeblendet erhalten. 
Ich möchte für Verständnis dafür werben, dass im Falle des 
Fernsehens und des Rundfunks, die grenzüberschreitend 
sind, eine strengere Regelung in der Schweiz nicht sehr sinn
voll ist. Für andere Fälle habe ich alles Verständnis. Wenn es 
beispielsweise um Umweltschutz geht, können wir bei uns 
schärfere Bestimmungen durchsetzen, aber nicht in der Wer
bung, die aus dem Ausland auf uns zukommt und die dann 
schweizerisches Werbegeld ins Ausland zwingt. 
Ich möchte auf einen wichtigen Punkt hinweisen. Um der Kon
vention des Europarates Nachachtung zu verschaffen, ist dort 
stipuliert, dass ein Programm, das Werbung für Produkte oder 
Dienstleistungen enthält, für die in einer empfangenden Ver
tragspartei, also etwa in der Schweiz, die Werbung verboten 
ist, nicht der Konvention widerspricht, sofern sich solche Wer
bung nicht besonders und mit einer gewissen Häufigkeit allein 
an die Zuschauer in der betreffenden Vertragspartei, also bei
spielsweise in der Schweiz, wendet, um deren Regeln für die 
Werbung zu umgehen. Das gilt auch für den zeitlichen Um
fang der Werbung und für die Unterbrechung von Sendungen. 
Wir haben also gar keine Möglichkeit, diese aus dem Ausland 
auf uns zukommende Werbung zu unterbinden. Deshalb soll
ten wir hier die Europakonformität herstellen, damit die 
Spiesse auch für die schweizerischen Werber gleich lang blei-
ben und Werbegeld in die schweizerischen Lokalsender ein
fliessen kann. 
Ich glaube, dass ich nicht so allein dastehe, wie der Minder
heitsantrag III es andeutet. Ich war einem eigenen Versehen 
zum Opfer gefallen und an die Sitzung gekommen, als sie 
schon abgeschlossen war. Ich würde hoffen, dass sich die 
Minderheit I dieser Formulierung anschliessen kann, die um 
so wichtiger ist, als die Schweiz Vollmitglied des Europarats ist 
und der Europarat keine Konventionsverschärfung gegen den 
Willen auch nur eines Mitglieds vornehmen kann. Wir haben 
also dort eine sehr ausgezeichnete Möglichkeit des Mitgestal
tens und des Einwirkens. Das schützt uns vor unbeeinfluss
baren internationalen Werberegelungen. 
Ich bitte um Zustimmung, um hier Europakonformität herzu
stellen. Es setzt einen kleinen Kompromiss voraus; aber wenn 
wir nicht zu Kompromissen bereit sind, wann wollen wir über
haupt europafähig werden? 

Frau Diener, Sprecherin der Minderheit IV: «Seid umschlun
gen, Millionen .. , müsste eigentlich der Titel dieses Artikels 17 
heissen; denn Werbung bringt Geld, einerseits dem Veranstal
ter und andererseits auch der Werbung selber. Die Zahlen be
weisen es eindrücklich. Wir haben in der Schweiz im letzten 
Jahr für 4,7 Milliarden Franken Werbung betrieben. Speziell 
beim Werbefernsehen ist ein Nachfrageüberhang ohne Ende 
zu verzeichnen. Ganz entscheidend im Werbekonkurrenzspiel 
Printmedien/elektronische Medien sind natürlich die entspre
chenden Werbeauflagen. Je liberaler, um so attraktiver, ist der 
Slogan. 
Auf diesem Hintergrund möchte ich Ihnen nun meinen Minder
heitsantrag IV zu Artikel 17 Absatz 5 beliebt machen. Er ist weit· 
gehend identisch mit dem Antrag des Bundesrates. enthält er
gänzend die bezahlte religiöse und politische Werbung wie 
bei der Mehrheit und verzichtet explizit auf den Ausdruck «Ju
gend». Gerade diesen letzten Aspekt möchte ich zuerst be
gründen. 
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Wir sind der Meinung, dass es nicht nur eine bestimmte Al
tersgruppe zu schützen gilt. Werbeschutz muss für alle Men
schen in unserem lande gelten, vom Säugling bis zum hoch
betagten Menschen. Gerade in unserem Land wächst der 
Anteil der älteren und alten Menschen in ganz starkem Aus
rnass. Da ihre finanzielle Altersvorsorge immer besser aus-

sein wird, lässt sich mit dieser Bevölkerungs-
gruppe ein neuer Markt erschli.essen. Das Interesse der 
Werbefachleute richtet sich denn auch heute schon in steigen
dem Masse genau auf diese Bevölkerungsgruppe. Speziell 
ältere Menschen werden also einen vermehrten Schutz vor 
allzu aggressiver Werbung nötig haben. 
Eine weitere Gruppe sind unserer Meinung nach auch die 
Kinder. Die Werber setzen sie gerne ein, und die Zuschauer 
sehen sie gerne. Doch auf Kinder als Werbeträger sollte ganz 
verzichtet werden. Sie dürfen keine spezielle, zum Konsum 
oder zum Ankauf anregende Rolle erfüllen und sind somit 
auch zu schützen. 
Uns, der Minderheit IV, war der Ausdruck «Jugend» zu eng, 
darum haben wir im Minderheitsantrag darauf verzichtet. 
Doch der Kern des Minderheitsantrages ist das Werbeverbot 
für alkoholische Getränke, Tabak und Heilmittel. 
«Zigaretten machen süchtig und sollten mit derselben Vor
sicht behandelt werden wie die illegalen Rauschgifte.» Dieser 
Satz stammt nicht von mir, sondern vom obersten amerikani
schen Gesundheitsbeauftragten. Er hat diesen Satz letztes 
Jahr gesagt, und er hat damit gehörig Staub aufgewirbelt. 
Die Zigarettenindustrie hat ihn sehr empört zurückgewiesen 
mit der Feststellung, beim Tabak handle es sich um ein völ
lig legales Genussmittel. Dem ist vielleicht entgegenzuhalten, 
dass das Zigarettenrauchen, wenn es erst heute bekannt 
würde, wahrscheinlich unter die Drogen eingereiht würde, 
also nur durch eine zufällige frühzeitige Salonfähigkeit legal 
wurde. 
Die Folgen des Tabakkonsums sind nämlich gravierend. 
Europaweit sterben jährlich 800 000 Menschen an den Fol
gen des Tabakkonsums, in der Schweiz pro Woche mehr 
als 100 Menschen. In Kenntnis dieser Tatsachen sind über
all Bestrebungen im Gange, den Tabakkonsum einzugren
zen. In Restaurants, am Arbeitsplatz, in den öffentlichen Ver
kehrsmitteln werden in wachsender Zahl Nichtraucherplätze 
angeboten. In den USA steht z. B. ein Rauchverbot im gan
zen Flugzeugraum zur Diskussion. 
Im Gegenzug wirkt der finanzielle Werbeeinsatz der Tabakin
dustrie geradezu makaber - ich möchte Ihnen nur ein Bei
spiel nennen: Philip Morris hat für seine Werbung letztes 
Jahr 1,7 Milliarden Franken eingesetzt. 
Die Minderheit IV ist der Meinung, dass Tabakwerbung nicht 
nur verboten werden kann, sie ist der Meinung, dass sie im 
Fernsehen verboten werden muss. Ich erinnere Sie daran, 
dass diese Angelegenheit nicht das erste Mal zur Diskussion 
steht. Wir hatten die Volksinitiative gegen Suchtmittel, die 
immerhin von gut no 000 Stimmbürgern unterstützt wurde. 
Wir hatten die Guttempler-Initiative, und die Zwillings-Initiati
ven stehen im Raum. 
Noch einige Worte zum Alkoholwerbeverbot. Heute müssen 
wir feststellen, dass die Probleme im Zusammenhang mit 
dem Alkoholkonsum in unserem lande nach wie vor das 
sozialmedizinische Problem Nummer 1 darstellen. In der 
Schweiz leben etwa 150 000 Alkoholabhängige, und rund 
500 000 Angehörige oder Mitbetroffene leiden unter den Aus
wirkungen. 
Aufgrund der gesundheitlichen, sozialen und volkswirtschaft
lichen Folgen des Alkoholmissbrauchs versucht die Eid
genössische Kommission für Alkoholfragen eine gesundheits
politische Strategie zu entwickeln. Ein Hauptgewicht liegt bei 
der Prävention. Einerseits staatlich geförderte Prävention und 
andererseits kein klares Werbeverbot für Alkohol im Fernse
hen. das wäre unklug. scheinheilig. 
Ich weiss. dass alkoholische Getränke und Tabakrauchen 
zu unserer Kultur gehören. Der Konsum von Drogen aller 
Art ist weitverbreitet, nicht nur am Platzspitz, und scheint offen
sichtlich ein menschliches Bedürfnis zu sein. 
Ich anerkenne das Recht des Individuums, sein Leben selbst 
zu gestalten, auch wenn Gefährdungen damit verbunden 
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sind. Keinerlei Rechtfertigung kann es aber für eine rein profit
motivierte, kommerzielle Förderung des Konsums geben, 
hauptsächlich hinsichtlich Alkohol oder Tabak. 
Die Kann-Formulierung gewährleistet nicht, dass der Bundes
rat seine Kompetenzen wirklich ausnützt. Der internationale 
wie auch der finanzielle Druck der entsprechenden Industrie 
sind sehr gross. Mit einem klaren Werbeverbot für Alkohol und 
Tabak in den elektronischen Medien ist ein klarer Beitrag zur 
Erhaltung und Förderung der Volksgesundheit gewährleistet. 
Sie haben drei Anträge: den Antrag der Minderheit IV, den ich 
jetzt begründet habe, den Antrag Bundi und den Antrag Zwy
gart. Den Kern aller drei Anträge bildet das Werbeverbot für Al
kohol, Tabak und Heilmittel. Die Unterschiede liegen im Be
reich, auf den Ausdruck Jugend wurde im Minderheitsantrag 
verzichtet. Herr Bundi und Herr Zwygart nehmen dies wieder 
auf. 
Nur noch ein Wort zur europäischen Konvention. Jeder Staat 
hat das Recht, bei der Ratifizierung Vorbehalte anzubringen, 
falls die europäische Konvention der eigenen Rechtspre
chung betreffend Alkohol und Tabak zuwiderläuft. Ich möchte 
Sie bitten, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. 

Bundi: Mein Antrag bezieht sich auf den Jugendschutz. Er un
terscheidet sich vom Antrag des Bundesrates darin, dass er 
von bezahlter Werbung ausgeht, und vom Antrag Diener, dass 
er zusätzlich noch den Schutz der Jugend einschliesst. In der 
deutschen Fassung sollte es richtigerweise heissen, «sowie 
auch aus gesundheitspolitischen Gründen», die französische 
Uebersetzung hat den Text richtig wiedergegeben. 
Gegen einen besonderen Jugendschutz werden die folgen
den zwei Einwände gemacht. Erstens: Grundsätzlich gelte, 
dass alle Fernsehzuschauer vor gewissen Sendungen ge
schützt werden sollten, nicht die Jugend allein. Zudem sei der 
Uebergang so fliessend, dass Normen für eine Kategorie al
lein kaum greifen würden. Zweitens: Es wird angeführt, ein Ju
gendschutz nur für Sendungen schweizerischer Medien nütze 
nicht viel angesichts des grossen Angebotes vom Ausland 
her. 
Beide Argumentationen sind für mich nicht unbedingt stich
haltig. Den mündigen Bürger, derweiss, wann er beim Fernse
hen den Knopf ausschalten muss, gibt es häufig nicht. Denken 
wir nur an die Eltern jener Kinder, die in sozial benachteiligten 
Milieus aufwachsen, wo gerade das Fernsehen eine Menge an 
Ersatzbefriedigung bietet. Häufig haben wir es mit Kindern zu 
tun, die allein oder in Gruppen sich selbst überlassen sind. 
Wovor müssen solche Kinder oder Jugendliche geschützt 
werden? Vor allem vor der direkten oder indirekten Aufforde
rung zu unerwünschten Verhaltensweisen, hierzu gehören 
insbesondere versteckte oder indirekte Aufforderungen zu 
Gewalt gegenüber Frauen sowie zur Illegalität im Verkehr, 
überhöhte ßeschwindigkeit oder sonstige Regelverstösse, zu 
unerlaubtem Waffengebrauch oder zu anderen unerwünsch
ten Verhaltensweisen wie beispielsweise auch Variantenski
fahren im Jungholz. 
Die Jugend ist andererseits aber auch davor zu schützen, 
dass sie in der Werbung eingesetzt und dabei ausgebeutet 
oder missbraucht wird. Dies geschieht nicht selten durch Er
wachsene - auch Angehörige gehören dazu -, aus Gründen 
des Prestiges, der Karrieregelüste oder der Finanzen. 
Es kommt vor, dass Jugendliche bei solchen Werbesendun
gen extremen Belastungen, Repetitionen und psychischem 
Druck ausgesetzt sind. Die Art und Weise, in der manche Kin
der in Werbesendungen eingesetzt werden, ist im hohen 
Masse kinderfeindlich und verstösst auch gegen das Verbot 
der Kinderarbeit. 
Noch ein Wort zum Ausland: Es ist nicht so. dass dort nichts 
geschieht. Die Bundesrepublik Deutschland z. B. ist heute im 
Begriffe, landesweit einen wirksamen Jugendschutz in den 
Medien zu realisieren. Bemühungen dazu sind auch auf inter
nationaler Ebene vorhanden, und sie sollen unterstützt und in
tensiviert· werden. Im Europarat ist die Notwendigkeit des 
grenzüberschreitenden Jugendschutzes anerkannt worden. 
So möchte ich also bitten, mindestens hier in Zusammenhang 
mit der Werbung das Kriterium des Jugendschutzes einzufüh
ren und meinem Antrag zuzustimmen. 
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Zwygart: Der allmächtigen Werbung, der alle Mittel recht sind, 
um die Kasse klingeln zu lassen, werden mit dem Artikel 17 Tü
ren geöffnet Es ist deshalb Pflicht des Gesetzgebers, auch zu 
sagen, was unerwünscht ist, allgemeine Absichtserklärungen 
genügen nicht Bei Artikel 17 Absatz 5 geht es um Werbever
bote. Ich plädiere für Festhalten an der bundesrätlichen Vor-

Einschränkungen für die Werbung sind unumgänglich, 
denn wenn wir sehen. wie schwer uns zum Beispiel die Dro
genproblematik belastet, dürien wir nicht von einem falsch ver
standenen Freiheitsdenken die Volksgesundheit verstärkt ge
fährden. 
Das im Vordergrund stehende Werbeverbot für Alkohol, Tabak 
und Heilmittel in den elektronischen Medien aber muss ein 
Beitrag zur Erhaltung der stets gefährdeten Volksgesundheit 
sein. Das ist ein ebenso berechtigtes Anliegen wie der Frieden 
im Landesinnern, welcher durch ein Verbot von politischer 
und religiöser Werbung unterstützt werden soll. Was uns die 
Kommission vorschlägt, ist wie ein Glas Sirup, bei dem man 
vergessen hat, Sirup ins Wasser zu giessen. Da scheint mir der 
Antrag Sager schon viel ehrlicher. Er überlässt die Regelung 
vollständig dem Bundesrat 
Der Antrag des Bundesrats entspricht der zum Gesetz durch
geführten Vernehmlassung, zu der sich viele namentlich ge
äussert haben. Darüber sollte sich das Parlament nicht hin
wegsetzen. Deswegen ist ein klares und eindeutiges Verbot 
von religiöser und politischer Werbung ebenso unumgänglich 
wie ein Werbeverbot für gesundheitsgefährdende Genussmit
tel. 
Die gesundheitlichen Interessen des Volks müssen den Inter
essen einzelner wirtschaftlicher Kreise eindeutig vorgezogen 
werden. 
Der Möglichkeit, später auf den Bundesrat Druck auszuüben, 
muss ein Riegel geschoben werden. Es ist widersprüchlich; 
wenn sich die öffentliche Hand einerseits um die Eindämmung 
der Kostenexplosion im Gesundheitswesen bemüht, gegen 
Alkohol am Steuer kämpft und Millionen zur Suchtbekämp
fung und Suchtvorbeugung ausgibt und andererseits nicht 
ausschliesst, dass für Alkohol, Tabak und Medikamente im 
Radio und im Fernsehen geworben werden kann. 
Bei ausländischen Satellitenprogrammen, die per Kabel in die 
Haushalte gelangen, ist es technisch möglich, gewisse Rekla
mesendungen auszuschalten und Konzessionen nur unter 
bestimmten Voraussetzungen zu erteilen. Die Zahl der direkt 
vom Satelliten empfangenen Programme ist trotz allen Mög
lichkeiten verschwindend klein. Ein Werbeverbot für Alkohol, 
Tabak und Medikamente entspricht auch der Tendenz im Aus
l~nd, die eindeutig in Richtung von mehr Einschränkungen 
geht - es wurde schon erwähnt. Sogar Frankreich ist heute zu 
einem Verzicht auf gewisse Alkoholreklamen bereit. 
Ein Wort zur Minderheit IV (Diener): Neben der obligatorischen 
Absage - da sind unsere Anträge ja identisch - an bestimmte 
Werbung ist der zweite Satz abgeändert, aber ohne dass er 
dadurch mehr Aussagekraft erhält. Leider zeigt nämlich die 
Praxis, dass sich die erwähnten gesundheitspolitischen 
Gründe nur für Jugendliche und Kinder klar definieren lassen. 
Deswegen braucht es allenfalls den Antrag von Herrn Bundi. 
So bleibt noch der Zusatz: «Bezahlte religiöse und politische 
Werbung ist verboten.» Das Wörtchen «bezahlte» ist zwar klä
rend, aber nicht notwendig, denn die verfassungsrechtliche 
Zusicherung der Glaubens- und Gewissensfreiheit schliesst 
eine derartige Werbung aus. Im ganzen Artikel 17 ist nur von 
Werbung die Rede. Warum muss gerade in Absatz 5 von «be
zahlter» Werbung gesprochen werden? Das ist doch nicht 
sinngemäss. 
Ich bitte den Rat, bei Artikel 17 Absatz 5 der eindeutigen Fas
sung des Bundesrats zuzustimmen, nicht der Gummiformulie
rung der Kommissionsmehrheit. Grundsätzlich und aus ge
sundheitspolitischen Gründen brauchen wir die klare Sprache 
des Verbots. Es bleiben auch so genug offene Fragen beim 
Umgang mit technischen und anderen Mitteln. Im Hinblick auf 
die anstehenden Zwillings-Initiativen dürfen wir hier nicht klein 
beigeben, sondern wir sollen bewusst ein Zeichen setzen. 

Frau Haller: Mein Antrag bezieht sich auf alle drei Versionen 
des Artikels 17 Absatz 5: auf die Version der Mehrheit, auf die 

Version der Minderheit und auf die ursprüngliche Fassung des 
Bundesrats, die Herr Zwygart mit seinem Antrag wieder zur 
Diskussion gestellt worden hat. 
Mein Antrag soll die Abstimmung über das Werbeverbot für Al
kohol und Tabak nicht tangieren. Ich möchte deshalb den Prä
sidenten bitten, vor oder nach der Abstimmung, für die der Na
mensaufruf angekündigt ist, über meinen Antrag abstimmen 
zu lassen, weil er sich auf alle drei Versionen bezieht. 
Das Verbot rassistischer und sexistischer Werbung kam in die
sem Rat schon einmal zur Sprache: das letzte Mal im Sommer 
1985, als das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb 
besprochen und verabschiedet wurde. Damals verlangte un
sere Kollegin Frau Fetz ein entsprechendes Werbeverbot im 
Gesetz über den unlauteren Wettbewerb. Herr Bundesrat 
Furgler meinte damals, es handle sich um eine sehr wertvolle 
Gelegenheit, über etwas Wichtiges zu sprechen. Er sagte: 
« .... , dass heute» - das war 1985 und hat sich seither sicher 
nicht in positivem Sinne geändert- «Verkaufs- und Werbeme
thoden praktiziert werden, die tatsächlich die Würde der Frau 
verletzen. Ich würde weiter gehen und sagen: die Würde des 
Menschen schlechthin verletzen. Es kann auch ein Kind sein. 
Es kann auch einmal ein Mann sein, der ja auch eine Würde 
hat.» Ich schliesse mich dieser Wertung durchaus an: Verbot 
sexistischer Werbung bedeutet, dass beide Geschlechter ge
schützt werden. 
Dann führte Herr Bundesrat Furgler aus, dass das Gesetz über 
den unlauteren Wettbewerb nicht der Ort sei, dieses Werbe
verbot einzufügen. Man müsse das dort tun, wo die Werbung 
geregelt sei. Wir haben es jetzt mit einem Gesetzesentwurf zu 
tun, in welchem die Werbung effektiv geregelt wird. Deshalb ist 
hier der Ort, sich mit dieser Frage zu befassen. 
Ich beantrage Ihnen, dem Absatz 5 von Artikel 17, der den In
halt der Werbung betrifft, einen programmatischen Satz voran
zustellen. Er soll die Würde des Menschen gewährleisten und 
insbesondere, als Anwendungsfälle, sollen rassistische Wer
bung und sexistische Werbung verboten sein. 
Kurz drei Beispiele: Rassistisch wäre z. B. eine Waschmittel

-reklame, in der zwei verschiedenrassige Personen, z. B. ein 
weisses und ein schwarzes Kind, gezeigt würden, und im 
Kommentar hiesse es: Dieses Waschmittel wäscht so gut, 
dass es sogar aus dem schwarzen Kind ein weisses machen 
könnte. Das wäre ein typischer Fall von rassistischer Wer
bung. Das hat es übrigens schon gegeben. 
Sexistische Werbung: Da sind ihnen die Beispiele sicher vor 
Augen: Ich möchte eine zusammenfassende Definition ge
ben. Meistens sieht das so aus: Ein Gegenstand wird zum 
Kauf angeboten, soll schmackhaft gemacht werden, und ne
ben diesem Gegenstand ist sichtbar -oder agiert- eine wenig 
bekleidete Frau. · 
Was heisst das? Es entsteht der Eindruck, dass, wenn ein 
Mann diesen Gegenstand erwerbe, er dann auch die Frau zur 
Verfügung habe. Und genau das ist ein typischer Fall von sexi
stischer Reklame! 
Man kann sich auch Werbung vorstellen - das ist der dritte Pro
blemkreis -, die nicht rassistisch und nicht sexistisch ist und 
trotzdem die Menschenwürde verletzt. Sie müsste also unter 
diese Generalklausel fallen. Es ist denkbar, dass irgendwie 
Behinderte im Zusammenhang mit Werbung dargestellt wer
den, vielleicht auch nur in einer Kontrastdarstellung, dass sie 
eben etwas noch anders machen, nicht so gut, wie man es ei
gentlich mit dem angepriesenen Produkt könnte. Das kann 
«fast sympathisch» sein. Es gibt ja die Art des «sympathischen 
Doritrottels» zum Beispiel. Es ist überhaupt nicht auszu
schliessen, dass in Werbungen solche Leute auftreten; das 
wäre eine Werbung, die die Menschenwürde verletzt, obschon 
sie nicht rassistisch und nicht sexistisch ist. Diese Arten von 
Werbung möchte ich mit meinem Antrag verboten wissen. 
Im europäischen Uebereinkommen, das mehrfach angespro
chen wurde, wird in Artikel 7 festgehalten, dass bei allen Sen
dungen die Menschenwürde und die Grundrechte anderer 
geachtet werden müssen. Es heisst, sie dürien insbesondere 
nicht unsittlich sein, sie dürfen Gewalt nicht unangemessen 
herausstellen und nicht geeignet sein, Rassenhass aufzusta
cheln. Rassismus ist hier also ausdrücklich erwähnt. 
Es ist wiederholt gesagt worden -das war mir auch klar, als ich 
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den Antrag gestellt habe -, das europäische Uebereinkom· 
men käme bereits zur Anwendung. Jetzt kann argumentiert 
werden, weil es ja den Staaten ermöglicht wird, weiter zu ge
hen, aber nicht weniger weit, wäre meine Forderung indirekt 
bereits einbezogen. Aber wenn das im Ueber
einkommen steht und wenn die Staaten das respektieren müs
sen - also auch wir, wenn auch wir nicht weniger weit gehen 
können dann muss ich die Frage stellen: Warum schreiben 
wir es dann nicht in unsere nationale Gesetzgebung? 
Deshalb möchte ich Sie bitten, meinem Antrag zuzustimmen. 

Müller-Aargau: Herr Sager ist Europäer, ich bin auch Euro
päer. 
Wir müssen lernen, europäische Richtlinien richtig anzuwen· 
den. Die Europaratskonvention ist eine Minimalbestimmung. 
Es ist zwar auch schon gesagt worden - ich möchte das noch 
in einen noch etwas weiteren Rahmen setzen -, Europarats· 
konventionen seien Minimalbestimmungen, und wir könnten 
durchaus über das hinausgehen, aber wir dürtten das nicht 
unterschreiten. 
Wenn wir hier propagieren, dass solche Konventionen tel quel 
übernommen werden müssen, schüren wir nur die Angst, den 
Horror vor der Europakonformität. Und ich möchte das elimi
nieren. 
Wir regeln in diesem ganzen Gesetz immer nur für unser Terri
torium, nicht nur in diesem Bereich. Und in allen Bereichen wir
ken sich unsere Regelungen so aus, dass das Ausland das 
überspülen kann oder dass Inländer übers Ausland sich an 
dem vorbeimogeln können, was wir hier regeln. Das ist nicht 
nur hier bei Alkohol- und Tabakreklame so, sondern das ist in 
allen andern Bereichen gleich. 
Die rhetorische Frage, die ich jetzt stellen möchte, ist folgende: 
Wollen wir in bezug auf Tabak- und Alkoholreklame hinter die 
heutige Regelung zurückgehen, nur um von den unmorali
schen Werbemillionen für unsere Lokalradios etwas zu reali
sieren? Das ist doch die Frage, um die es hier geht. 
Ich bin der Meinung, dass hier der Bundesrat eigentlich die 
bessere Position hat als die Kommission. Der Bundesrat hält 
nämlich Wort, er hält Wort in bezug auf die Guttempler-Initia
tive. Damals haben wir versprochen - damals hat der Bundes
rat versprochen, damals hat auch unser Rat versprochen -, 
dass wir das Verbot für Alkohol· und Tabakreklame in unseren 
elektronischen Medien festhalten. 
Der Bundesrat hält Wort in seinem Antrag, und ich hoffe, dass 
er bei seinem Vorschlag bleibt und dabei fest bleibt. Er hat eine 
zwingende Formulierung. Egal, ob wir die zwingende Formu
lierung des Bundesrates nehmen - das, was Herr Zwygart auf
nimmt - oder den Antrag Diener: an beiden Orten ist das Ta
bak- und Alkoholreklameverbot zwingend. 
Es gilt ja als unanständig, mit dem Referendum zu drohen. 
Aber - es ist heute mehrmals genannt worden - die Zwillings
Initiativen stehen, die Guttempler-Initiative wäre dann mit ei
nem Wortbruch quittiert worden. Ich bin überzeugt davon, 
dass kein Artikel dieses Gesetzes so referendumsträchtig ist 
wie dieser. 
Ich bitte Sie, sich das vor Augen zu halten. 

Fierz: Ich beantrage Ihnen, dass wir mindestens der bundes
rätlichen Fassung des Abschnittes 5 zustimmen, allenfalls 
dem Antrag Diener, der mir etwa gleichwertig erscheint, oder 
dem Antrag Bundi, der noch etwas mehr bringt. Wenn wir hier 
über Forschungskredite für Krebsforschung diskutieren, 
kommt einer nach dem andern und sagt, wie das die Geissel 
der Menschheit sei und dass man jetzt unbedingt etwas ma
chen müsse, und dann muss man diese Millionen sprechen. 
Aber das wichtigste Ergebnis der Krebsforschung ist eben, 
dass der häufigste Krebs, nämlich der Lungenkrebs, über
wiegend durch die Zigaretten verursacht wird; es wäre wirklich 
nur ein Ablasshandel, wenn wir Krebsforschungsmillionen 
sprächen und dann am Schluss die Konsequenzen nicht dar
aus zögen. Die Fassung der Kommissionsmehrheit für Ab· 
schnitt 5 ist eine Verwässerung und entspricht nicht der aktuel
len Situation der Forschung. Es würde von den Leuten, die im 
Gesundheitswesen tätig sind, und von weiten Bevölkerungs
kreisen nicht verstanden, wenn man hier eine Verwässerung 

dulden würde. Ich würde in diesem Fall auch mit aller Kraft ein 
Referendum unterstützen. 
Ich bitte Sie also. die Kann-Formulierung nicht zu akzeptieren 
und das Verbot für Werbung für Suchtmittel am 
Fernsehen 

M. Couchepin: Je ferai tout d'abord une declaration d'interet. 
Je suis president du conseil d'administration d'un commerce 
de vin qui, meme si la publicite pour l'alcool a ete autorisee, n 'a 
pas l'intention d'en faire. J'ajoute qu'a titre personnel je sou
haiterais que l'on interdire, a l'echelle europeenne, la 
publicite pour I' alcool et le tabac, ce serait a mon avis plus sim
ple. 
Cet article devrait nous permettre d'elargir un peu notre 
reflexion. c·est en fait la premiere occasion, dans cette loi, 
d'examiner la compatibilite de notre droit avec les normes 
d'autres pays. On a par!e - M. Coutau notamment-de ce pro
bleme lors de l'entree en matiere, mais depuis lors il n'en a pra
tiquement plus ete question. On peut discuter de ta repartition 
des frequences entre la SSR et les radios locales sans tenir 
compte de l'environnement international; on peut meme dis
cuter du «splitting» de la taxe sans en tenir compte non plus, 
mais on peut plus difficilement discuter du statut general de la 
SSR, comme on le fera a l'article 31, en ignorant cet environne
ment. En revanche, a l'article relatif a la publicite. on ne peut 
pas ignorer ce qui se passe au-dela de la barriere de notre jar
din, au-dela de nos frontieres. 
Cela me donne l'occasion de poser a M. Ogi, conseiller 
federal, une question generale: comment le Conseil federal ju
ge+il cette loi au regard de t'evolution du droit des medias a 
t'etranger, et plus particulierement de l'evolution recente puis
que. hier encore. un accord a ete signe a l'echelle euro
peenne? De la reponse a cette question depend toute une 
serie de reponses de notre part aux articles qui suivront. 
Quant aux textes proposes a l'article 17, il faut faire une distinc
tion entre ceux qui creent une inegalite dans la concurrence et 
ceux qui sont neutres de ce point de vue. Je suis convaincu 
par exemple que non seulement l'interruption de programmes 
par la publicite n'apporte rien a la chaine televisee qui la prati
que, mais qu'elle peut meme se reveler un desavantage du 
point de vue de 1a concurrence. C'est la raison pour laquelle je 
n'al pas soutenu la proposition de minorite. On peut, a mon 
avis, interdire l'interruption d'emissions par la publicite sans 
qu'il soit necessaire de laisser au Conseil federal le soin d'en 
decider, cela n'ayant aucun effet sur la concurrence. 
D'autres interdictions, idealistes, me paraissent dangereuses, 
en revanche, si elles ont un effet pervers qui pourrait tout sim
plement consister a ouvrir la porte de notre marche a des pro
duits etrangers, alors que des produits similaires fabriques en 
Suisse ne beneficieraient pas de la publicite. Dans ce do
maine, il faut donc a tout prix laisser la porte ouverte ä I' evolu
tion, d' ou la necessite prevue par le texte de la majorite de lais
ser au Conseil federal la possibilite d'interdire certains types 
de publicite.; 
On ne peut pas faire un combat de principe sans en mesurer 
les consequences pratiques. II taut avoir le courage d'expli
quer a l'opinion publique, meme si c'est un point extremement 
sensible, que la realite doit l'emporter sur les bonnes inten
tions, sinon on finit par faire de la mauvaise politique. 
C'est pourquoi je ne peux pas accepter les propositions de 
Mme Diener et toutes celles qui tendent par principe ä inter
dire, avec les meilleures intentions du monde mais sans 
grande efficacite, la publicite pour l'alcool et le tabac. Cepen
dant, je souhaiterais qu'on puisse en arriver a cette interdiction 
ä l'echelle europeenne. 

M. Longet: Je'soutiens les minorites qui demandent - ainsi 
que le Conseil federal - une reglementation precise et claire en 
matiere de publicite pour le tabac, les medicaments et l'alcool. 
Je pense en effet necessaire que la loi soit tres claire a cet 
egard, d'autant plus qu'actuellement l'ordonnance interdit ce 
type de publicite. La proposition de la majorite utilise la forme 
potestative - c·est un premier affaiblissement- et parle de ma
niere vague «d'autres messages publicitaires». Si l'on com
pare ce texte a l'etat actuel du droit en vigueur. on est frappe 
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parle fait qu'il reflete un recul manifeste. II serait donc tout a fait 
inopportun de donner, ne serait-ce que l'impression, d'un tel 
recul, d'un de ce type, si l'on ne veut pas 
demanteler un important de la prevention en matiere de 
sante. 
Le but de la publicite est evidemment d'etre efficace et d'inciter 
ä l'achat. C'est exactement cela que nous ne voulons pas. 
Ouand on pense ä l'effort de prevention que l'on fournit deja
les campagnes antitabac et contre I 'alcool au volant, et le nom
bre des victimes et ce qui reste encore ä faire, ce recul nous 
parait particulierement malvenu. Quand on connait, en ce qui 
concerne la television, la force et l'impact de la presentation 
par l'image, notamment sur les jeunes generations, on conyait 
que toute relativisation en matiere d'interdiction, en particulier 
de l'interdiction en vigueur actuellement, serait comprise 
comme de l'antiprevention. de la prevention negative alors 
qu'il faut renforcer la prevention positive. 
le Conseil federal nous dira probablement que son intentlon 
n'est pas d'affaiblir. La majorite restera certainement plus va
gue a cet egard, etant donne les travaux de la commission, 
mais notre responsabilite de conseillers nationaux est de corri
ger le tir et de donner aux utilisateurs de la loi un message par
faitement clair. Cela est d'autant plus facile qu'il s'agit de con
firmer ta pratique actuelle et d'eviter un recuL 
M. Couchepin est d'avis que la realite doit l'emporter sur les 
bonnes intentions. Je pense que c'est une mauvaise appro
che et que nous avons le choix entre la sante et l'argent nous 
avons a preferer la sante a l'argent. C'est pourquoi nous de
vons adopter une solution claire et precise et ne pas rester 
dans le flou. 
La question posee au Parlament est la suivante: que voulons
nous dans ce domaine? Et nous devons dire clairement ce 
que nous voulons. C'est pour cela que je soutiens les proposi
tions des differentes minorites qui reprennent l'intention pre
miere du Conseil federal. Je serais d'ailleurs heureux si notre 
gouvernement la reprenait egalement. 

Frau Stamm: Ich spreche zunächst zu Absatz 2 und 3 von Arti
kel 17. Wir alle wissen, wie wichtig die Werbung als Einnahme
quelle für das Fernsehen ist. Wir alle wissen, dass die Auftrag
geber für Werbung diese dann plaziert haben wollen, wenn die 
Einschaltquoten am höchsten sind. Der beste Platz für Wer
bung wäre also mitten in einer sehr spannenden Sendung, 
möglichst unmittelbar vor dem Höhepunkt oder vor der Lö-. 
sung eines Kriminalfalls. Das wollen wir in unserem Fernsehen 
nicht. 
Alle, die solche Unterbrechungen auf ausländischen Sendern 
schon erlebt haben, wissen, wie unangenehm und frustrie
rend solche Werbeeinbrüche sind. Sie kommen seelischen 
Ohrfeigen gleich. Wir wollen diese Entscheidung über Unter~ 
brechung durch Werbung auch nicht «vertrauensvoll dem 
Bundesrat überlassen». Wir entlasten den Bundesrat von dem 
zu erwartenden Druck. Im Gesetz sagen wir deutlich, dass in 
sich geschlossene Sendungen nicht durch Werbung unter
brochen werden dürfen. Entgegenkommen können wir, wenn 
Sendungen in Teilen übertragen werden. Darunter stellen wir 
uns etwa Sportveranstaltungen oder andere Uebertragungen 
vor, wo beim übertragenen Ereignis Pausen vorgegeben sind.· 
Solche vorgegebenen Pausen können für Werbung benützt 
werden. 
Die CVP-Fraktion unterstützt in Artikel 17 Absatz 2 und 3 mit 
grosser Mehrheit die Kommissionsmehrheit, und ich bitte Sie, 
dasselbe zu tun. Auch in Absatz 5 hat sich unsere Fraktion für 
die Meinung der Mehrheit der Kommission ausgesprochen. 
Auch unsere Fraktion ist nicht dafür, dass das Verbot für Wer
bung für Alkohol, Tabak und Heilmittel aufgehoben wird. Sie 
vertritt aber die Meinung, dass im Sinne grösserer Flexibilität 
die Kompetenz zur Entscheidung dem Bundesrat überlassen 
werden soll. Dem kann ich mich persönlich nicht anschlies
sen. Sie sehen meinen Namen daher auch unter dem Minder
heitsantrag. Ich bin auch hier dafür. dass wir im Gesetz klar sa
gen, was wir in unserem Fernsehen nicht wollen. Wir wollen 
keine Werbung für Alkoholika, für Tabak und Heilmittel. Die 
Begründung dafür haben Ihnen unsere Vorrednerinnen und 
Vorredner deutlich dargelegt. 

--------~ 

Ich bin dafür, dass wir diese Entscheidung hier im Parlament 
fällen und nicht dem Bundesrat überlassen. 
Persönlich bitte ich Sie daher, in Absatz 5 die Minderheit IV zu 
unterstützen. 

Frau Ulrich: Ich spreche zum Absatz 5 von Artikel 17. und VNar 
möchte ich dafür dass wir ein Verbot für 
von Alkohol, und Heilmitteln in dieses Gesetz 
ben. Ich möchte das ganz kurz begründen. 
Sie alle wissen: Wir haben ein Drogenproblem; es wird von 
Tag zu Tag grösser. Ein Gegenmittel, das immer wieder propa
giert wird, ist, den Handel zu unterbinden, das Angebot einzu
schränken. Ich bin zwar der Meinung, dass das nicht die ein
zige Möglichkeit sein kann, aber es ist in diesem Kontext die 
Möglichkeit, die wir zum Vergleich heranziehen müssen. Die 
zur Diskussion stehenden Stoffe Alkohol, Tabak und auch ge
wisse Heilmittel sind zwar auf Rezept frei erhältlich. Aber sie 
können genauso wie die illegalen Drogen suchterzeugend 
wirken. Die Kantone und das Bundesamt für Gesundheitswe
sen unternehmen grosse Anstrengungen: sie klären auf, ori
entieren, betreiben Prävention, um solche Suchtkrankheiten 
nicht ausbrechen zu lassen. Da ist es doch ein Widersinn, 
wenn wir dle Möglichkeit öffnen, an unserem Fernsehen und 
an unserem Radio Werbung für diese Produkte betreiben zu 
können. Wenn hier gesagt wird, wir überliessen es dem Bun
desrat, aber gleichzeitig ausgedrückt wird, man sollte eigent
lich wie bis anhin auf diese Werbung verzichten, ist das doch 
etwas feige. Seien wir so konsequent und ehrlich und nehmen 
wir dieses Verbot jetzt ins Gesetz auf. 
Auch die Richtlinien des Europarats hindern uns daran nicht. 
Wie schon verschiedentlich erwähnt wurde, sind das ja Mini
malvorschriften. 
Ich möchte Sie also bitten, wenn es Ihnen ernst ist mit der Ge
sundheitsfürsorge im Schweizerland, wenn es Ihnen ernst ist 
mit der Suchtprävention für die ganze Bevölkerung: Stimmen 
Sie dem Minderheitsantrag IV - allenfalls dem Antrag Bundi -
zu! 

Schmid: Wer von uns hat sich nicht schon über amerikani
sche Fernsehgewohnheiten lustig gemacht? Und nun soll 
also die schlimmste aller Unarten auch bei uns eingeführt wer
den, die regelmässige Unterbrechung der Programme durch 
Werbesequenzen? 
Bei allem Respekt für das Geschäft, meine Herren von der Min
derheit 1: Ist Ihnen Kultur nur noch den Betrag wert, den die 
zwischengeschalteten Werbesprüche einbringen? 
Reklame ist schon jetzt fast allgegenwärtig. Von allen Wänden 
glotzt sie einem entgegen. Zeitungen und Zeitschriften quel
len über, und nicht einmal die Tellerunterlage kommt ohne 
Bierreklame aus. Künftig wird man also auch im Fernsehen 
keine halbe Stunde vor diesen Anpreisungen verschont blei
ben, was nach schweizerischer Version - Sie entschuldigen -
etwa bedeutet: «Zischtigs-Club empfiehlt noch Flup», «Frei
tagsrunde Cakes für Hunde», «Verdi-Oper - Meister Proper» 
usw. 
Spass beiseite, aber wir fördern damit eine Tendenz, der wir 
ohnehin schon stark ausgesetzt sind. Werden nun Werbe
blocks in immer kürzeren Abständen eingeblendet, so gibt 
dies den bescheidenen Versuchen, das Medium auch für Bil· 
dungsanliegen einzusetzen, noch den Rest. Sie begünstigen 
Einstellungen und Verhaltensweisen, denen wir dann via Poli· 
tik und Erziehung - und beides mit viel Geld - wieder entge· 
genzuwirken versuchen. 
Erstens: die omnipräsente Werbung heizt zum Beispiel den 
Konsum an, und zwar nicht nur, weil sie Waren anpreist, die wir 
nicht brauchen, sondern weil die dadurch portionierte Pro
grammfolge eine Mentalität heranzüchtet, die auf Unverbind· 
lichkeit, Oberflächlichkeit und Passivität angelegt ist. Speisen 
wir den Menschen regelmässig mit anspruchsloser Kost ab 
und wecken in ihm gleichzeitig oberflächliche Bedürfnisse, so 
wird er immer unzufriedener und begehrlicher, verlangt zu· 
gleich immer mehr von dem, was ihn nicht sättigt. Konsum als 
Ersatzhandlung wird letztlich zur Sucht. 
Zweitens: Werbeblöcke, die immer dann die Sendung unter-

·-
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brechen, wenn es spannend wird oder Nachdenklichkeit sich 
einstellt, fördern Unverbindlichkeit und Zerstreuung. Allerorts 
beklagt man sich darüber, dass Menschen nicht mehr in der 
Lage sind, sich über eine gewisse Zeit auf eine Sache zu kon
zentrieren. Auf der andern Seite wollen gewiefte Verkäufer da
für garantieren, dass sie die Fernsehzuschauer während jedes 
länger dauernden Programms zwischendurch mit ihrem 
Quatsch ablenken können. 
Drittens: Am schlimmsten an diesem Gemisch von Programm 
und Werbung ist aber die Tatsache, dass es zu einer allgemei
nen Desensibilisierung des Wertempfindens führt, so dass al
les - von der Katastrophenmeldung über Spielfilme, Konzert
übertragungen, Samstagabendunterhaltungen bis hin zur 
Zahnpasta - letztlich gleich viel oder gleich wenig wert ist 
Nichts ist überhaupt noch verbindlich und bedenkenswert. al
les bloss noch käufliche Wegwerfware. 
Und das Programm muss sich dann zuletzt diesem selbstge
züchteten, zweifelhaften Zuschauergeschmack, der durch 
Umfragen ermittelt wird, auch noch anpassen. 
Ich bitte Sie, zu verhindern, dass künftig Chiquitabananen die 
Kompetenz erhalten. jedes anspruchsvolle Gespräch zu un
terbrechen, dass sich das Tobleronedreieck unaufgefordert 
zwischen Theaterszenen und Konzertstücke zwängen darf 
und die Mitsubishis, Suzukis und Subarus mit Vierradantrieb 
alles, was in den Sendungen noch Profil hat, plattwalzen dür
fen. 
Lehnen Sie den Antrag der Minderheit I auf jeden Fall ab. Un
terstützen Sie die Version Bundesrat/Kommission und den er
gänzenden Antrag der Minderheit II. 

Reich: Ich spreche kurz zum Minderheitsantrag III (Sager) 
und zum Absatz 5. 
Herr Müller-Aargau hat vorhin erklärt, wir legiferierten hier für 
das schweizerische Territorium. Das ist formaljuristisch richtig, 
es ist aber trotzdem nur die halbe Wahrheit. Der Bundesrat hat 
in seiner Botschaft zu Recht geschrieben, die Schweiz sei me
dienpolitisch keine Insel. Ich muss das hier nicht weiter aus
führen. 
Auf der anderen Seite sind wir aber mit Europa auch nicht so 
verflochten, dass wir jetzt tel quel europäische Lösungen im 
Sinne des Antrags Sager übernehmen könnten. Ich glaube, 
dass der schweizerischen Wirklichkeit und auch der schweize
rischen Zukunft im Mediensektor eine gesetzliche Lösung ent
sprechen muss, die die Leitplanken festlegt, aber doch flexibel 
ist, nicht zuletzt auch, damit zugleich allfällige Anpassungen 
im europäischen Rahmen ermöglicht werden. Genau das 
hatte die Kommissionsmehrheit vor Augen, als sie den Ab
satz 5 in der Ihnen vorliegenden Form ausarbeitete. 
Herr Zwygart, deswegen dieser Mehrheit Unehrlichkeit zu un
terstellen, geht ein bisschen weit, das geht vor allem völlig an 
den Realitäten der Kommissionsverhandlungen vorbei. Wir , 
haben - entsprechend den Grundsätzen dieses Gesetzes -
versucht, eben diese Leitplanken festzulegen in der Meinung, 
dass dann die Details auf Verordnungsebene geregelt werden 
können und geregelt werden müssen. 
Wer die Auseinandersetzungen um diesen Absatz 5 in eine 
Konfrontation «hie Antialkoholiker, hie Vertreter des Alkohols» 
- oder wie immer Sie wollen - hochstilisiert, der geht total ne
ben dem vorbei, was die Kommission wollte. Die Kommissi
onsmehrheit hat Grundsätze verankert. Die Formel «aus ge
sundheitspolitischen Gründen„ deckt alles ab, sogar den Be
griff «Umwelt». 
Nebenbei eine Frage: Der Bundesrat hat diese Umweltformel 
aufgrund der Vernehmlassung in seinen Antrag eingebracht. 
Was ist darunter denn eigentlich zu verstehen? Heisst das 
z. 8., dass keine Autoreklame mehr erfolgen soll? Heisst das, 
dass nicht mehr für Waschmittel geworben werden darf, oder 
was heisst das eigentlich? Ich möchte damit nicht gegen diese 
Formel Sturm laufen, ich möchte nur zeigen, dass mit der Fi
xierung solcher Formeln auf Gesetzesebene an und für sich 
noch nicht viel gesagt ist. · 
Man kann jetzt aus dem Ganzen einen Glaubensstreit ma
chen. Ich sehe auch den Druck, der nun durch die referen
dumspolitischen Drohungen und den Namensaufruf auf dem 
Parlament lastet. Aber ich bin nach wie vor überzeugt, dass die 

Kommissionsmehrheit für ein Rahmengesetz, wie wir es jetzt 
schaffen wollen, den richtigen Weg aufgezeigt hat. 
Ich bitte Sie, die Kommissionsmehrheit zu unterstützen. 

Nebiker: Die SVP-Fraktion stimmt der Minderheit 1 (Fischer
Hägglingen) zu. 
Aber ich will hier zu Absatz 5 sprechen. Hier geht es um eine 
offene. flexiblere Lösung gemäss Kommissionsmehrheit oder 
um eine starrere, enumerative Lösung gemäss Antrag der Min
derheit Diener, ergänzt durch die Anträge Bundi usw. 
Die Lösung der Kommissionsmehrheit ist flexibler. Sie ist aber 
auch umfassender und schliesst das Werbeverbot für Alkohol, 
Tabak, Heilmittel und was immer Sie wollen ein. Es ist alles 
dem Bundesrat anheimgestellt. Ich bitte den Bundesrat zu er
klären, welche Werbeverbote er erlassen würde, wenn wir der 
Kommissionsmehrheit zustimmen sollten. Darauf kommt es 
schlussendlich an. 
Ich glaube, wir sind uns einig, und die SVP-Fraktion ist sich 
auch ganz im klaren darüber: Wir wollen keine Alkoholwer
bung am Fernsehen oder im Radio. Das wollen wir tunlichst 
vermeiden. Aber wir sind ja nicht auf einer Insel: Wir sind mit
ten in Europa Wir empfangen alle Sendungen aus ganz Eu
ropa. In Zukunft werden wir Sendungen aus der ganzen Welt 
empfangen, ob Ihnen das passt oder nicht, Frau Diener! Tech
nisch wird das möglich sein; und was heute technisch möglich 
ist, wird in irgendeiner Form auch realisiert. Da kann man sich 
nicht dagegen wehren. 
Werbeordnungen sind nur sinnvoll, wenn sie länderübergrei
fend, international und unter Berücksichtigung dieser techni
schen Möglichkeiten vereinbart werden. Man muss sich also 
im Sinne der Konvention des Europarates oder der Medien
ordnung der EG absprechen; wahrscheinlich sollte man dazu 
kommen -vielleicht im Rahmen der Uno-. eine weltweite Me
dienordnung zu erstellen, nicht nur in unserem Interesse, son
dern auch im Interesse vielleicht gerade der weniger ent
wickelten Länder. Natürlich können wir weitergehen als solche 
internationale Vereinbarungen. Wir wollen das auch. Man 
kann das deshalb auch nicht im Gesetz automatisch fest
schreiben, wie das Herr Sager (Minderheit III) will. 
Etwas Autonomie müssen wir uns bewahren. Aber es ist lang
fristig sinnvoll, dass wir uns diesen europäischen Normen an
schliessen, wenn wir europäisch denken wollen. 
Die Anträge der Minderheit Diener sind ganz sicher gut ge
meint, aber sie sind leider kontraproduktiv, weil sie nur die in
ländischen Veranstalter - und zwar einschliesslich SAG, Lo
kalradios usw. - treffen. Wenn Sie die finanziellen Mittel zusätz
lich einschränken, schadet das. Dann haben wir die ausländi
schen Veranstalter auf unserem Markt, in unseren Stuben - mit 
den ausländischen Programmen ohne all die schönen Lei
stungsaufträge, die wir unsern Medien erteilen. 
Vielleicht noch etwas ganz Kleines: Ich sähe z. B. eine Locke
rung von allfälligen Werbeverboten - nicht beim Fernsehen, 
bei den grossen Anstalten, dort existiert genügend Werbung -
beispielsweise bei einem Lokalradio im Grenzbereich. Es 
wäre doch wirklich schade, wenn man für den Waadtländer 1 

Wein nur von französischen Sendern aus Propaganda ma
chen könnte, der Schweizer Sender aber wegen dem Einfluss 
dieses ausländischen Lokalsenders nicht mehr existieren 
könnte. Das sind i.war kleine, lokale Bereiche; aber die Lücken 
werden natürlich gezielt von diesen ausländischen, grenz
überschreitenden Sendern ausgefüllt, es wird gezielt in Rich
tung Schweizer Boden Werbung gemacht. Wir kennen das 
u. a. auch aus dem Gebiet des Schwarzwaldes. 
Wir möchten eigentlich mit der Minderheit das gleiche errei
chen wie die Mehrheit: nämlich Werbung für Alkohol verbie
ten, aber trotzdem etwas offener sein für die zukünftige Ent
wicklung. 
Noch ganz kurz zum Antrag von Frau Haller: Ich bitte Sie, auch 
diesen abzulehnen. Ihr Anliegen ist ja - wie wir schon früher 
gesagt haben, die Kommissionspräsidentin hat das erläutert -
im Artikel 6 abgedeckt. Dort geht es um die Sendungen: Sie 
schliessen auch die Werbung ein; die Sendungen dürfen die 
öffentliche Sittlichkeit nicht gefährden. Das umschliesst alles. 
In diesem Sinne ist Ihr berechtigtes Anliegen sicher abgedeckt 
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und realisiert. Ich bitte Sie, nicht zu wiederholen. Dadurch 
würde man das Anliegen eher abschwächen. 

Leuenberger-Solothurn: Ich habe fast den Verdacht, dass 
eine wichtige Frage in Wein, Bier und Schnaps etwas unter
geht. Ich meine das Anliegen. das uns die Minderheit I serviert 
hat. Herr Kollege Schmid ist darauf eingegangen. Die Minder
heit I will nichts mehr und nichts weniger, als in diesem Gesetz 
entgegen dem Bundesrat und der Kommissionsmehrheit et
was Amerikanisches einführen - ich weiss, dass für viele von 
Ihnen Amerika einen sehr positiven Beigeschmack hat, aber 
die Minderheit I will etwas sehr unsymphatisch Amerikani
sches einführen-. nämlich die Möglichkeit, Fernseh- und Ra
diosendungen durch Werbung zu unterbrechen. Das ist pro
grammpolitisch für schweizerische Augen und Ohren eine mit
telschwere Ungeheuer1ichkeit, die wir mit allem Nachdruck 
vermeiden wollen. 
Ich will nicht mit Unterstellungen operieren, ich weiss, dass Ih
nen daran gelegen ist, dass möglichst alle Werbung irgendwo 
plaziert werden kann, aber ich muss Sie doch bitten, dieser 
Werbung - die ja eine wichtige Einnahmequelle darstellt -
nicht die ganze Programmpolitik unterzuordnen. Programm
unterbrechung durch Werbung gilt praktisch als programm
politische Todsünde. 
Erinnern Sie sich des verückten Tages, als man in Frankreich
ich denke, es war noch eine sozialistische Regierung, die die
sen Unfug eingeführt hat- auf dieser privaten Kette TF 1 ein In
terview mit dem Präsidenten der Französischen Republik 
durch Werbung unterbrochen hat. Man mag über unsere Bun
desräte sagen, was man will: Wir im Parlament lassen nicht zu, 
dass Interviews mit unseren Bundesräten -auch wenn sie viel
leicht gelegentlich langweilig sind - unterbrochen werden. 
Das kommt nicht in Frage. 
Aber nicht bloss die Minderheit I schlägt solche Ungeheuer
lichkeiten vor, im Prinzip auch Herr Sager, weil die Europäer. 
die wir sonst über alle Massen schätzen, sich nicht zu schade 
sind, Nachrichtensendungen und Sendungen zum politi
schen Zeitgeschehen zu unterbrechen, wenn sie länger als 30 
Minuten dauern. Ich wünsche mir, auch einmal ein Gespräch 
mit einem Bundesrat anhören zu können, beispielsweise mit 
Herrn Ogi, das etwas länger als 30 Minuten dauert, und dazu 
brauche ich überhaupt keine Reklame. 
Ich weiss. Sie werden argumentieren, Sie würden ja bloss die 
Möglichkeit der Werbeunterbrechung schaffen und diese 
Frage durch Kompetenzdelegation vertrauensvoll in die 
Hände des Bundesrats legen. Unser Bundesrat hat Wichtige
res zu tun. Er muss Panzer und Flugzeuge kaufen, muss Stras
sen bauen und weiss Gott was alles. Es könnte ja sein, dass in 
einer schwachen Stunde einmal ein Beschluss vor1äge, der 
nicht die Aufmerksamkeit des ganzen Kollegiums hätte und 
wir plötzlich eines Morgens erwachen würden und einen Bun
desratsbeschluss hätten, über den niemand glücklich ist. Wir 
wollen unseren Bundesrat hochschätzen und ihm viele Auf
gaben übertragen, aber diese schwere Verantwortung wollen 
wir selber tragen und sagen: Nein, Programmunterbrechun
gen durch Werbung wird es in der Schweiz nicht geben. 
Um die Sache nicht ganz so streng zu fassen wie im Entwurf 
des Bundesrats, hat µnser Kollege Paul Wyss ja vorgeschla
gen - er spricht von in sich geschlossenen Sendungen bzw. 
Sendeteilen-, man könnte beispielsweise bei einem FussbaU-· 
spiel in der Pause werben, damit die Leute nicht alle miteinan
der aufs WC müssen und noch etwas anschauen können. Also 
Herr Wyss hat da den Stein des Weisen gefunden. Bitte blei
ben Sie bei der Mehrheit, es tut not. 
Eine kurze Bemerkung zum Antrag Bore!: Ihm müssen wir zu. 
stimmen. In Artikel 13 der Europaratskonvention heisst es 
nämlich: «Grundsätzlich wird sie (die Werbung) in Blöcken ge
sendet.» Eines schönen Tages wird uns die Europaratskon
vention zur Ratifizierung vorliegen, und in der Folge wird sie für 
uns etwelche Verbindlichkeit haben. Wir können schon heute 
zustimmen. In der Schnaps-. Wein- und Biergeschichte hüten 
wir uns am Morgarten. Einige haben die Messer gewetzt, und 
ich meine, wir können diese Klippe jetzt noch umschiffen, es 
ist nämlich noch fünf vor zwölf. 

Mühlemann: Ich kann mir vorstellen, dass Sie nach dieser De
batte über Artikel 17 Schwierigkeiten haben, im Detail zu be
greifen, worum es eigentlich geht. (Heiterkeit) 
Ich würde Ihnen empfehlen - auch im Namen meiner Fraktion 
-. folgendes zu tun: im Artikel 17 erstens sauber zu trennen 
zwischen journalistischer und Werbetätigkeit und nur in Aus
nahmefällen dem Journalisten auch zu gestatten, dass er an 
der Werbung teilnimmt. Diese Sache ist wahrscheinlich un
bestritten. 
In der zweiten Angelegenheit (Bestimmung der Werbezeit und 
Bestimmung der Unterbrechung des Programmes durch Wer
bung) darf ich Sie bitten, die Kompetenz dem Bundesrat zu 
geben, der gefälligst dafür sorgen soll, dass diese Regelung 
im Rahmen der internationalen Wettbewerbsgewohnheiten er. 
folgt. 
Drittens sind wir alle der Meinung: Es darf keine Werbung für 
Alkohol, für Nikotin und für Suchtmittel geben. Aber geben Sie 
auch hier die Kompetenz dem Bundesrat und über1assen Sie 
uns allgemeine Richtlinien im Gesetz! Das heisst: Stimmen 
Sie im ersten Fall der Mehrheit der Kommission zu, im zweiten 
Fall der Minderheit I und im dritten Fall wieder der Mehrheit der 
Kommission! Dann werden Sie gut schlafen. (Heiterkeit) 

Präsident: Damit Sie sich die Empfehlungen von Herrn Müh
lemann noch etwas über1egen können, beantrage ich Ihnen, 
die Beratung zu unterbrechen. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 19.30 Uhr 
La seance est /evee a 19 h 30 
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Forlsetzung - Suite 

Präsident: Herr Fischer-Hägglingen hat das Wort für eine 
kurze persönliche Erklärung. 

Fischer-Hägglingen: In der gestrigen Diskussion haben die 
Herren Schmid und Leuenberger-Solothurn in einem sehr po
lemischen Votum den Befürwortern des Minderheitsantrages 1 
den Vorwurf gema~ sie strebten amerikanische Verhält
nisse an. Ich muss diese böswillige Unterstellung mit aller Ent
schiedenheit zurückweisen. 
Ich habe ausdrücklich festgehalten, dass die Minderheit 1 
keine amerikanischen Verhältnisse will, und ich habe auch 
festgehalten, dass die EG-Richtlinien für uns zu weit gehen. 
Für uns geht es einzig und allein darum, dass kein absolutes -
ich betone: kein absolutes - Unterbrechungsverbot in dieses 
Gesetz aufgenommen wird, weil es Gründe geben kann, wo 
eine solche Unterbrechung sinnvoll ist. Ich habe auf die Spiel
filme hingewiesen. Wir wollen, dass diese Materie in einer Ver
ordnung oder in einer Konzession geregelt wird. 
Darum bitte ich Sie, der Minderheit I zuzustimmen. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Darf ich Sie bitten, die 
Fahne zur Hand zu nehmen, damit ich Ihnen erklären kann, in 
welcher Situation wir heute sind? 
Die Mehrheit geht von der bundesrätlichen Version aus. Wir 
haben in Absatz 1 aber beigefügt: «Der Bundesrat kann für lo
kale und regionale Veranstalter Ausnahmen vorsehen." 
Diese Beifügung geht auf einen Antrag Leuenberger-Solo
thurn in der Kommission zurück und ist für die Kleinen ge
dacht. Es gibt eben ganz kleine Lokalradioveranstalter, die 
aus ein, zwei Personen bestehen. Da wird es dann sehr 
schwierig, wenn der Programm-Mitarbeiter überhaupt nichtin 
der Werbung mitmachen dürfte. Getrennt müssen Werbung 
und Programm natürlich trotzdem sein, aber wenn es dort die 
gleiche Stimme ist, möchten wir eben Ausnahmen machen 
können. 
Beim Absatz 2 haben wir ebenfalls eine Ergänzung eingefügt, 
und zwar eine Oeffnung. Wir reden von in sich geschlossenen 
Sendungen bzw. Sendeteilen. Auch hier schliesst sich der 
Bundesrat der Mehrheit an. 
Sendeteile: Was heisst das? Das kann die Halbzeit eines Fuss
ballmatchs sein. Während der Pause kann man also Werbung 
senden. Aber wir haben hier vor allein auch an die Radiosen
dungen gedacht. Radiosendungen gehen manchmal über 
ein, zwei, drei Stunden. Es sind grosse Sendungen, die in sehr 

viele Teile zerfallen. Da soll es möglich sein, zwischen den ein
zelnen Sendeteilen unter Umständen Werbung zu senden; 
gerade die Privatradios sind ja auf diese Werbung angewie
sen. 
Der Antrag wurde mit 12 zu 4 Stimmen angenommen, die erste 
Einschiebung sogar mit 18 zu 2 Stimmen. Hier stehen die 
Mehrheit und der Bundesrat geschlossen hinter dieser Unter
brechungsregelung. 
Bei Absatz 3 muss ich noch eine Erklärung abgeben, die Herr 
Couchepin verlangt hat, weil er in der Kommission einen An
trag zurückgezogen hat. Er gehörte zu den freundlichen Kom
missionsmitgliedern, die zugehört und unter Umständen eben 
einen Antrag zurückgezogen haben. Aus Absatz 3 darf man 
herauslesen, dass der Bundesrat in besonderen Fällen - man 
denkt hier immer wieder an die kleinen Veranstalter - Rück
sicht nehmen muss, wenn er die Werbung und die Werbezeit 
vorschreibt. Es ist eben denkbar, dass ein kleiner Veranstalter 
nur ein, zwei Werbespots im Radio bekommt. Es wird natürlich 
schwierig, Blöcke zu machen, wenn es z. B. nur einen Spot 
gibt. Es geht hier um diese Regelung. 
Ueber Absatz 4 hatten wir eine lange Diskussion, weil wir die
sen falsch interpretiert haben. Ich möchte Sie bitten, ihn nicht 
ebenfalls falsch zu interpretieren. Wir hatten ihn zuerst gestri
chen und dann wieder aufgenommen, und zwar sehr deutlich 
mit 13 zu 4 Stimmen, weil wir gemerkt haben, dass Buchstabe 
a und beben Gebiete abdecken, die gesetzlich geregelt gehö
ren. 
Bei Absatz 4 Buchstabe a denkt man an die Begrenzung, die 
Grösse der Werbeblöcke, die ich vorhin genannt habe, z. 8. 
bei kleinen Veranstaltern, wo eben Blöcke fast nicht möglich 
sind. Man denkt aber auch an die Sonntagswerbung - da soll 
der Bundesrat flexibel sein können - oder an Plazierungsvor
schriften der Werbung. Auch da will man dem Bundesrat die 
nötige Flexibilität geben, um der Realität Rechnung zu tragen. 
Bei Absatz 4 Buchstabe b geht es im Prinzip darum, dass der 
Bundesrat die Werbung bel SRG-Radioprogrammen verbie
ten kann, um die privaten Radiohersteller in der Werbung zu 
privilegieren. Es geht aber auch darum, dass man beim Abon
nementsfernsehen, wo die Leute Mitgliederbeiträge zahlen 
und der Zugang grösstenteils verschlüsselt ist, Werbung aus
schliessen kann. Ich würde sagen, dass sich die Kommission 
und der Bundesrat sehr klar bis hierher einig sind. 
Darf ich nun kurz auf die Anträge der Minderheit eingehen? Die 
Minderheit Fischer-Hägglingen geht ursprünglich auf einen 
Antrag Reich zurück, der uns mit seiner eleganten Formulie
rung berückt hat. Wir waren zunächst einmal begeistert und 
haben mit 11 zu 11 Stimmen freudig zugestimmt Ich habe 
dann den Stichentscheid zugunsten des Bundesrates gege
ben, wie das üblich ist. Aber auch ich war beeindruckt von der 
Eleganz der Formulierung. 
Mit der Eleganz der Formulierung-das haben wir in der späte
ren Diskussion gemerkt - deckt man aber auch Probleme zu. 
Wir haben in der zweiten Lesung mit 11 zu 2 Stimmen, also 
sehr deutlich, die Streichung von Absatz 2 abgelehnt. In der 
weiteren Diskussion konnte die Minderheit I noch 7 Stimmen 
auf sich vereinen. 
Herr Fischer, Sie haben versucht, jetzt wieder etwas elegant 
und offen zu formulieren, aber es schleckt eben keine Geiss 
weg, dass die eigentlichen Differenzen nicht - wie das hier so 
breit dargelegt wurde - bei der Werbung für Alkohol, Tabak 
und Heilmittel liegen. Die ganze Kommission war sich damals 
einig, dass wir keine Werbung wollen für Nikotin, Alkohol und 
Heilmittel. Man fand nur, dass die Generalformulierung - die 
Formulierung Reich- schöner, eleganter sei und eine gewisse 
Flexibilität zulasse. Ich möchte aber gleich betonen: Für mich 
galt die Flexibilität nicht in der Richtung, wie das gestern Herr 
Nebiker gesagt hat, sondern sie ging eher in die strengere 
Richtung. 
Wenn wir Haschisch legalisieren - das steht ja zur Diskussion 
-. dann sollte es möglich sein zu sagen, dass man für Ha
schisch oder für andere Suchtmittel - es gibt vielleicht in fünf 
oder zehn Jahren neue Suchtmittel - ebenfalls die Werbung 
verbieten kann. Ich sah die Flexibilisierung in dieser Richtung. 
Kommen wir zurück zur Minderheit von Herrn Fischer-Hägg
lingen. Die eigentlichen Differenzen waren die Unterbrechun-
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gen. Wie viele Unterbrechungen wollen wir, und wann wollen 
wir sie? Dass es für private Veranstalter Unterbrechungen 
braucht, war uns klar, denn jene müssen sich ja mit Werbung 
finanzieren. Aber ich glaube, wir alle, die wir doch Volksvertre
ter und mit dem Volk in Kontakt sind oder sein sollten, wissen, 
dass Unterbrechungen bei uns nicht gut ankommen. Zu viele 
Unterbrechungen werden nicht akzeptiert. 
Es war ganz interessant zu sehen, wie die Romands und die 
T essiner uns bei einer relativ restriktiven Lösung der Unterbre
chung unterstützt haben, nachdem sogar Präsident Mitter
rand durch Werbung unterbrochen worden ist. Das hat dann 
den meisten gereicht, und sie sagten: Nein, das wollen wir 
nicht. 
Und wir wollen den Entscheid darüber auch nicht dem Bun
desrat übertragen. Denn der Bundesrat hat es schwer: Da 
kommen unzählige Gruppierungen und Leute, die alle anti
chambrieren und ihn unter Druck setzen: Wenn du mir das 
gibst, gebe ich dir das. Wir kennen dieses Spiel. Wir haben ei
nen sehr harten Bundesrat, nehme ich an. Aber wenn man 
allzu stark bedrängt wird, wird man langsam weich. Wir möch
ten dem Bundesrat den Rücken stärken und ihm sagen: Bitte 
werdet nicht weich; wir wollen keine allzu häufigen Unterbre
chungen. 
Persönlich habe ich zwar in der Kommission vorgeschlagen -
aber es wollte niemand darauf eingehen -, dass eine Sen
dung, die länger als 90 Minuten geht, einmal unterbrochen 
werden darf, und zwar nicht, um den Unterbrechern zu helfen, 
sondern weil ich diese Einheitsbrei-Sendungen von 45 Minu
ten hasse. Ich möchte gelegentlich einen guten Film sehen, 
der eben länger dauert und von mir aus in der Pause auch ein
mal unterbrochen werden darf. Aber das kann der Ständerat 
noch prüfen. Ich finde, wir sollten die Unterbrechung hier sehr 
eingehend regeln. 
Herr Sager: Sie haben gesagt, Sie hätten Ihren Absatz. Ihre 
ganze neue Konzeption später eingegeben. Das stimmt nicht, 
leider muss ich Ihnen in diesem Punkt widersprechen. Ich 
kann Ihnen nachher das Protokoll zeigen. Ihr Antrag stand zur 
Diskussion und wurde mit 18 zu einer Stimme-Sie dürfen ra
ten, wer das war - abgelehnt, weil wir finden, dass man in 
schweizerischen Gesetzen nicht auf die Europakonvention 
hinweisen sollte, um den Bürgern klar zu sagen, was das Ge
setz beinhaltet. Ich bin zwar sehr europaoffen und europafreu
dig, und mich freut es natürlich, dass immer mehr Leute diese 
Offenheit zeigen. Ich meine nur, dass es noch andere, sehr 
wichtige Gebiete -wie Aktienrecht, Wettbewerbsrecht, Sozial
charta und vieles andere mehr - gibt, wo man mit wehenden 
Fahnen zu europäischen Lösungen übergehen könnte. Aber 
dort ist dann die Gefolgschaft sehr, sehr klein. 
Ich glaube, wir haben eigenständige Sachen zu verteidigen, 
und ich muss hier noch einmal sagen: Der Bundesrat hat die 
Europaratskonvention unterschrieben; wir werden sie voraus
sichtlich ratifizieren. Sie setzt aber minimale Standards fest, 
und soweit ich weiss, haben fast alle Länder noch eigene Re
gelungen getroffen, weil doch jedes Land seine eigenen Vor
stellungen hat. Wir mit unserem «genie propre», mit unserer 
Vielgestaltigkeit haben hier noch viel mehr Grund, unter Um
ständen etwas Eigenes zu schaffen. 
Ich muss Sie also bitten, bis zu Punkt 4 immer der Mehrheit 
und dem Bundesrat zu folgen; denn wenn etwas gut ausdisku
tiert wurde, war es dieser Artikel 17. Wir hatten Dutzende von 
Anträgen. Wir haben uns dann auf diese mittlere Lösung geei
nigt. 
Absatz 5 hat gestern die grösste Diskussion ausgelöst. Ich bin 
enttäuscht, dass man das so hochspielt. Frau Diener, Sie wis
sen auch, dass Absatz 5 der Mehrheit ebenfalls das Verbot der 
Alkohol-, Tabak- und Heilmittelwerbung umfasst. In der Kom
mission war niemand, aber wirklich niemand, der sich für Wer
bung in diesen Bereichen ausgesprochen hat. Nachdem aber 
gestern Herr Nebiker eine so weite Interpretation gebracht hat, 
wird die Sache natürlich fraglich. In der Kommission haben Sie 
nicht gesagt, Herr Nebiker, dass man das dann ausweiten und 
den Werbevorschriften im Ausland anpassen muss. Damit 
wird natürlich die Einigung bei Absatz 5 etwas fraglich. Wir ha
ben das anders interpretiert. 
Wenn man der Mehrheit folgt, wird wahrscheinlich auch der 

Bundesrat bereit sein, klar zu sagen, dass er unter dieser For
mel Tabak-, Alkohol- und Heilmittelwerbung ausschliesst. Im 
übrigen muss ich es Ihnen überlassen, ob Sie noch Zusätze 
zum Antrag Diener anbringen, ob Sie dem Bundesrat zustim
men - dessen Absatz nach meinem Dafürhalten fast am be
sten formuliert ist-, ob Sie noch die Version von Herrn Bundi 
anhängen oder ob Sie bei Frau Haller noch den Nachtrag ein
führen. 
Der Antrag von Frau Haller ist mir sehr sympathisch. Die 
Würde des Menschen scheint mir etwas Wichtiges. Ich muss 
Ihnen aber sagen, dass die Würde des Menschen implizit in 
unserer ganzen Gesetzgebung eingeschlossen ist. Die Euro
pakonvention hält ausdrücklich an der Würde des Menschen 
fest und verbietet ebenfalls rassistische Werbung. Sexistische 
Werbung ist für mich eine Verletzung der Würde der Frau, wel
che ebenfalls unterbunden werden müsste. Ob man das aus
drücklich festhalten will oder ob man findet, es sei inbegriffen, 
muss ich dem Rat überlassen. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zu folgen. Bei Absatz 5 möchte ich 
wissen, ob der Bundesrat nach wie vor bereit ist, zu seinem ei
genen Artikel zu stehen. Im Namen der Mehrheit erkläre ich, 
dass wir darunter verstanden haben: Alkohol-, Tabak- und 
Heilmittelwerbung ist verboten. Aber vielleicht wäre es aus 
Gründen des Referendums oder der Verständlichkeit für die 
Bevölkerung wichtig, auf elegante Formulierungen zu verzich
ten und ganz klar zu sagen, was wir eigentlich wollen. 

Präsident: Einige Ratsmitglieder haben das Wort verlangt für 
eine kurze persönliche Erklärung. 

Sager: Eine ganz kurze Präzisierung: Frau Uchtenhagen, als 
ich in der Kommission den Vorschlag Europakonvention ein
gebracht habe, lag sie noch nicht vor. Das war der Grund der 
massiven Ablehnung. (Zwischenruf Uchtenhagen: Der Inhalt 
war bekannt!) Im Entwurf lag sie vor, aber sie war noch nicht 
angenommen. Das war der Grund. Nun habe ich am Schluss 
der letzten Sitzung einen Minderheitsantrag eingebracht, für 
den ich keinen zweiten, keinen dritten Unterzeichner finden 
konnte. Das hatte ich festgestellt; ich wollte nicht desinformie
ren. 

Reich: Mit rhetorischer Eleganz hat Frau Uchtenhagen meine 
Anträge zum Artikel 17 als vielleicht ein bisschen zu elegant 
abqualifiziert. Ich möchte Ihnen zu bedenken geben, dass stili· 
stische Eleganz an sich noch nicht bedeutet, dass etwas sach
lich nicht richtig sei. In diesem Fall im Gegenteil: Es ging uns 
darum, gesetzestechnisch saubere Arbeit zu leisten. Wir woll
ten auf Gesetzesebene regeln, was dort zu regeln ist: die Leit
planken in umfassender Art erstellen in der Meinung, dass der 
Rest auf die Verordnungsebene gehört. 
Wenn Frau Uchtenhagen jetzt gesagt hat, dass das Votum von 
Herrn Nebiker sozusagen die Situation geändert habe, so 
möchte ich da doch warnen. Ausschlaggebend für unsern 
Entscheid ist die Diskussion in der Kommission gewesen. Der 
Antrag bei Absatz 5 ist Ausfluss dieser Diskussion. Es geht 
nicht an, jetzt auf diese Art den Antrag zu Absatz 5 abzuqualifi
zieren. 

Nebiker: Ich bin mir bewusst, ich habe gestern etwas Verwir
rung gestiftet, aber es ist ganz klar, dass nach Fassung der 
Kommissionsmehrheit über Werbeverbote durch den Bun
desrat entschieden werden muss. Der Bundesrat muss ent
scheiden, was er verboten haben will. Es geht der Kommissi
onsmehrheit einfach darum - wie Herr Reich sagt -. dass im 
Gesetz das steht, was auf Gesetzesstufe gehört und was der 
Bundesrat zu vollziehen hat. Unterstellen Sie bitte nicht, wir 
seien für Alkoholwerbung; auch die Kommissionsmehrheit ist 
für ein Verbot der Werbung für Alkohol, Tabak und Suchtmittel. 
Das ist nicht bestritten. 

M. Frey Claude, rapporteur: Nous traiterons tout d'abord de la 
minorite III, puis nous remonterons aux minorites II et 1, ce qui 
nous permettra de passer de l'alinea premier a l'alinea 2 qui 
souleve la question de fond de cet article. On se trompe de 
probleme quand on parle de l'alinea 5 - nous y reviendrons 
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tout a !"heure la question de principe et de fond etant bien 
inclue dans l'alinea 2. Nous traiterons enfin de l'alinea 5, c'est
a-dire de la motion de la minorite IV de Mrne Diener. 
M. se refere a la Convention europeenne sur la televi
sion transfrontieres et renvoie a l'alinea premier. II y a lieu 
de rappe!er que des conventions de ce type reglent les rap
ports entre les pays, ce sont des standards minimaux. C'est 
un cadre qui est fixe et puisque M. Sager le denie je vois 

ne m'approuve pas je lui cite le rapport explicatif du 
des ministres qui a adopte cette convention en date 

du 17 mars 1989, au chapitre «les principales caracteristi
ques de la convention»: «Dans la mesure ou la convention 
vise a elaborer un cadre dans lequel la transmission transfron
tieres de service de programmes de television devra etre 
encouragee, son but n'est pas de reglementer l'activite de 
radiodiffusion en temps que teile ni d'empieter sur les politi
ques et systemes internes des parties. La convention se 
presente comme un ensemble de regles de base communes 
pour un developpement harmonieux des services de pro
grammes de television transfrontieres». 
Monsieur Sager, !'immense majorite de la commission, 18 
voix contre une, estime qu'il taut inscrire ces regles dans la 
loi et non pas simplement renvoyer a la Convention euro
peenne, meme Si VOUS prevoyez a l'alinea 2 que le Conseil 
föderal peut edicter d'autres ordonnances limitatives. Nous 
devons nous referer a cette convention, nous en inspirer, 
bien entendu, dans l'elaboration des dispositions qu'il faut 
prevoir dans la loi. Nous vous proposons donc de rejeter 
par 18 voix contre une la minorite Sager. 
En realite, la minorite II de M. Bore! ne traite pas une ques
tion de fond. M. Bore! reprend la situation actuelle. La version 
de la majorite et du Conseil federal est d'accord avec la situa
tion actuelle mais estime que de dire qu'il s'agit de ne pas 
interrompre l'unite d'une emission par de la publicite est 
suffisant, pour ne pas encore ajouter qu'il faut regrouper les 
spots plubicitaires en bloc. Donc, la proposition Borel, par 
rapport ä celle de la majorite ou du Conseil federal, n'amene 
pas a une modification de fond. On precise simplement en
core plus dans la loi l'unite du programme. 
Cet alinea 2 etant un debat de fond, je vous donne quelques 
exemples pour illustrer ce que nous entendons par ne pas 
interrompre une emission ou une partie d'emission: un match 
de football constitue une emission, mais il y a deux parties 
et on peut tres bien imaginer de la publicite a la mi-temps. 
M. Bore! a cite l'exemple des matches de hockey: on peut 
tres bien imaginer de la publicite entre deux tiers-temps. 
Mais, contrairement au football, le temps s'arrete en hockey 
lorsque l'arbitre intervient. II n'est question ni dans le texte 
du Conseil federal ni dans celui de la commission d'imagi
ner que, lors de ces arrets, on passe des spots publicitaires. 
II n'y a pas, Monsieur Bore!, sur ce point, de modification 
de fond entre la majorite et le texte que vous proposez. Nous 
sommes d'accord sur les principes. Je prends encore l'exem
ple de l'emission «Special cinema» qui passe le lundi ä la 
television romande: un film est diffuse, puis il y a une discus
sion, des interviews de vedettes de cinema et on parle des 
films qui vont passer prochainement dans les salles. Ce que 
nous entendons dans la majorite, c'est que le film ne soit 
pas interrompu par de la publicite mais que, entre le film et 
le debat, il peut y en avoir, sans rompre l'unite de l'emission 
ou de la partie de l'emission. Voilä quelques exemples qui 
illustrent bien ce que veut la majorite. 
La minorite 1, defendue par M. Fischer-Hägglingen, entend 
deleguer la competence au Conseil federal. Mais, contraire
ment a l'alinea 5 - nous y reviendrons - cette delegation de 
competence implique une modification de fond. M. Fischer
Hägglingen l'a dit, le Conseil federal devrait avoir la compe
tence d'edicter les regles en la matiere mais il imagine ce 
que font d'autres pays voisins, a savoir deux systemes dif
ferents: pour le service public, ne pas rompre l'unite des 
emissions; pour les chaines privees, rendre possible l'inter
ruption par des spots publicitaires. Dans ce domaine impor
tant, il nous parait judicieux de garantir l'egalite de traite
ment. II ne faut pas deux regimes pour les chaines privees 
ou pour le service public. 
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C'est le probleme fondamental, parce que l'on change le 
rythme des ernissions comrpe le style de la television. 
Samedi demier, a Champs-Elysees, le cornmandant Cous
teau - vous connaissez ses emissions et la valeur de ses films 
- prenait position au sujet des cha1nes privees et des chafnes 
publiques, et il parlait notamment de l'interruption par de la 
publicite. Gomrne j'avais enregistre l'ernission, j'ai releve ses 
propos que je cite tels quels: «Je pense que la quaiite intrin
seque de la television, c'est-a-dire les rnessages, le sens, l'es
thetique, la beaute, l'emotion que la television doit pouvoir 
transmettre, toutes ces choses-la sont sacrifiees et meme ba
fouees. Je souffre de voir les oeuvres interrornpues par de la 
publicite». II enchainait sur ses experiences au sein de la 
chaine privee TF 1 et de la chafne publique Antenne 2. II a ete 
applaudi ä la finde son discours. 
Nous vous demandons par consequent de vous prononcer en 
faveur du texte de la majorite. Ce principe est suffisamment im
portant pour que nous l'inscrivions dans la loi. II appartient 
donc aux deux Chambres de trancher sur ce point. 
A l'alinea 5, Mme Diener presente une version tres proche de 
celle du Conseil federal, M. Bundi propose de completer le 
texte de Mme Diener et M. Zwygart renvoie ä la version du Con
seil federal. 
Nous vous invitons a suivre le texte de ta majorite. Mme la 
presidente de la commission vous a touta !'heure donne l'as
surance que le texte propose par la majorite ne differe pas sur 
le fond. La delegation de competences ne fournit nullement 
l'occasion d'une divergence sur le fond. Tant dans la version 
de la majorite que dans celles du Conseil federal ou de Mme 
Diener, il n'est pas question de faire de la publicite pour les 
boissons alcoolisees, le tabac et les medicaments. On pour
rait renvoyer· a la liste afin de mieux s'adapter au Conseil 
föderal, mais, question essentielle, les trois exemples susmen
tionnes, qui peuvent etre etendus, font l'objet d'une unanimite 
au sein de la commission. 
Je stipule, a l'intention des Romands, que l'alinea 5 tel qu'il ap
parait sur le depliant comporte une inexactitude de traduction. 
II faut lire: «le Conseil federal peut interdire des messages pu
blicitaires aux fins de proteger la jeunesse, etc.» et non «d'au
tres messages» puisque l'on n'en cite pas auparavant. Cela ne 
change rien au fond, il s'agissait simplement d'adapter la 
forme des textes allemand et frangais. 
Enfin, une demiere precision concerne l'alinea 3 seton lequel: 
«Le Conseil federal fixe ta duree maximale autorisee de la pu
blicite». Nous repetons que le gouvemement a ta possibilite de 
fixer des durees maximales differentes. par radio locale, afin, 
notamment, de mieux tenir campte du marche publicitaire 
dans les regions concemees. . 
Nous vous demandons des lors, en ce qui conceme tous ces 
alineas, d'accepter te texte de la majorite, et nous insistons sur 
l'importance du vote relatif a l'alinea 2, c'est-a-dire interrompre 
ou non les programmes. L'interruption est preconisee par la 
minorite 1, le choix de ne pas interrompre l'unite des program
mes ou une partie d'emission se trouve dans la version de la 
majorite. 
M. Ogi, conseiller federal, donnera tous apaisements a Mme 
Haller, et nous pourrons rejeter sa proposition relative a 
l'alinea5. 

Bundesrat Ogi: Der Artikel 17 betrifft die Werbung und ist so
mit ein ganz zentraler Artikel dieses Gesetzes. Hier geht es 
wiederum um Geld, aber nicht nur um Geld; es geht auch um 
Ethik, um die Volksgesundheit und um das öffentliche Wohl. 
Der Bundesrat hält grundsätzlich an seinem vorgezeigten 
Weg in diesem Artikel fest. Nachdem Frau Präsidentin Uchten
hagen Absatz für Absatz durchgegangen ist und sehr gut er
klärt hat, wende ich nun die gleiche Systematik an. 
Zum Absatz 1 des Artikels 17: Wir lehnen die Minderheitsan
träge II (Borel) und III (Sager) ab und beantragen Ihnen, der 
Kommissionsmehrheit zuzustimmen. Herr Borel beruft sich 
bei seinem Antrag auf die Europakonvention. Diese sieht tat
sächlich in Artikel 13 vor, dass die Werbung grundsätzlich in 
Blöcken gesendet wird. Im erläuternden Bericht heisst es dazu 
wörtlich: «Generell sollte die Werbung in Blöcken gesendet 
werden, die zwei oder mehrere getrennte Spots umfassen. Es 
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mag Umstände geben, unter denen einzelne Spots zulässig 
sind, beispielsweise im Falle einer einzelnen langen Werbung 
oder, sofern die für die Werbung verfügbare Zeit sehr kurz ist, 
beispielsweise zwischen zwei Runden eines Box- oder Ring
kampfes oder, sofern der Rundfunkveranstalter nicht genü
gend Werbeaufträge hat. um eine Gruppierung der Spots zu 
ermöglichen. Diese Situationen sollten jedoch die Ausnahme 
bleiben." 
Sobald die Konvention durch Sie ratifiziert sein wird und in 
Kraft tritt, gilt diese Bestimmung automatisch auch für unsere 
Schweizer Veranstalter. Wir müssen sie deshalb nicht in die
sem Gesetz aufnehmen. Doppelt genäht hält in diesem Falle 
nicht besser. Was aber noch wichtiger ist: Wenn Sie gemäss 
Bundesrat und Kommissionsmehrheit beschliessen, dass in 
sich geschlossene Sendungen im Unterschied zur Konven
tion nicht durch Werbung unterbrochen werden dürfen, brau
chen wir die Bestimmung über die Blöcke gar nicht mehr. Un
terbrechungsverbot zusammen mit der deutlichen Trennung 
von Werbung und Programm sorgt in der Praxis dafür, dass 
der Veranstalter gar nicht anders kann, als die Spots in 
Blöcken zusammenzufassen. Ich bitte Sie deshalb, den An
trag von Herrn Borel abzulehnen. 
Zur Minderheit III von Herrn Nationalrat Sager: Der Antrag ist 
sachlich zu liberal, zu weitgehend und politisch einfach im Wi
derspruch zum Vernehmlassungsergebnis. Eine materielle 
Regelung wurde in der Vernehmlassung dringend ge
wünscht. Der Bundesrat musste einige wichtige Grundsätze 
regeln. Er kann auf diese aufgrund der heutigen Ausgangs
lage nicht verzichten. Ich würde sagen, der Antrag Sager rennt 
der Zeit vielleicht zu weit voraus. Ich muss Sie bitten, diesen 
Antrag abzulehnen. 
Bezüglich Absatz 2 folgt der Bundesrat der Mehrheit und lehnt 
die Minderheit 1 (Fischer-Hägglingen) ab. Die Kommissions
mehrheit brachte mit dem Einschieben von Sendeteilen eine 
sinnvolle Ergänzung. Frau Uchtenhagen hat das erklärt. Zum 
Beispiel kann bei Sportübertragungen die Werbung in der 
Pause ausgestrahlt werden. Den Antrag der Minderheit I leh
nen wir aus folgenden Gründen ab: Wir wollen keine amerika
nischen Verhältnisse. Das wird in der Schweiz nicht ge
wünscht; die Unterbrechung wird von vielen Menschen offen
sichtlich als Aergernis betrachtet. Ich danke Herrn Nationalrat 
Leuenberger, dass er bereit ist, auch langweilige Interviews 
mit Bundesräten nicht unterbrechen zu lassen. Zusätzlich will 
man im Gesetz konkrete Bestimmungen aufnehmen. Und wie 
gesagt: Das eindeutige Ergebnis der Vernehmlassung zwingt 
uns zu diesem Vorschlag. 
Bezüglich Absatz 3 sind wir mit dem Ergänzungsvorschlag 
einverstanden, der lautet:« .... sowie die internationalen Wer
beregelungen». Die Minderheit Fischer-Hägglingen lehnen 
wir aus den Gründen, die wir bereits bei Absatz 3 dargelegt ha
ben, ab. 
Beim Absatz 4 bleiben wir bei der Fassung des Bundesrates. 
Ich muss sagen: Wir müssen dabei bleiben. Konzessions
behörde für lokale Veranstalter ist nicht der Bundesrat, son
dern das Departement. Dem haben Sie gestern ja zugestimmt. 
Nun komme ich zur Minderheit IV und zu Absatz 5. Auch hier 
bleiben wir grundsätzlich beim bundesrätlichen Vorschlag, 
wobei wir auch mit Frau Nationalrätin Diener leben können. 
(Heiterkeit) Da wird auch Herr Zwygart sicher einverstanden 
sein. 
Zur Kommissionsmehrheit: Herr Nationalrat Nebiker hat mich 
gestern gefragt, was der Bundesrat verbieten würde, falls der 
Rat der Kommissionsmehrheit folgen sollte. Ich kann mir vor
stellen, dass der Bundesrat sich an seiner Variante orientiert: 
d. h. Verbot für Tabak, Medikamente und Alkohol, insbeson
dere gebrannte Wasser. 
Ich kann den Bundesrat nicht auf Jahrzehnte hinaus verpflich
ten, aber heute dürfte dies die naheliegende Lösung sein, falls 
Sie dem Bundesrat soviel Vertrauen, soviel Kompetenz ein
räumen wollen. Formell würden wir diese Fragen dann in der 
Verordnung zu regeln haben. 
Herr Nationalrat Bundi hat gestern erklärt, die Werbung er
muntere die Jungen zum «Variantenskifahren im Jungholz», 
wie er sich ausdrückte. Er verlangt deshalb ein entsprechen
des Werbeverbot. Herr Nationalrat Bundi, diese Variante geht 

dem Bundesrat wirklich zu weit. Dieses Problem können wir 
nicht im Radio- und Fernsehgesetz lösen. Ich möchte nicht 
dass auch noch die Uebertragung von Skiabfahrten - ich 
denke hier natürlich ans Lauberhorn-Skirennen - verboten 
wird, weil dort Pirmin Zurbriggen etwas zu schnell über den 
Hundschopf hinausspringt. Ich möchte Sie, Herr Nationalrat 
Bundi, bitten zu akzeptieren, dass in der Fassung des Bundes
rates und auch im Minderheitsantrag IV Werbung für alkoholi
sche Getränke, Tabak und Heilmittel bereits verboten ist Ich 
bitte deshalb, den Antrag von Herrn Nationalrat Bundi abzu
lehnen. 
Schliesslich komme ich zum Antrag von Frau Haller. Frau Hal
ler. ich habe Verständnis für Ihre Ueberlegungen. Ihr Anliegen 
ist berechtigt, aber durch den bundesrätlichen Entwurf weitge
hend abgedeckt und erfüllt. Die Werbung muss nämlich der 
öffentlichen Sittlichkeit entsprechen. 
Nach Artikel 6 sind u. a. Sendungen unzulässig, welche die öf
fentliche Sittlichkeit gefährden oder in denen Gewalt verharm
lost oder verherrlicht wird. Dies gilt auch für die Werbung. Der 
Veranstalter trägt dafür die Verantwortung. Die öffentliche Sitt
lichkeit erfasst die Sexualmoral im strafrechtlichen Sinn, dar
über hinaus aber auch andere sittliche Anschauungen von 
elementarer Bedeutung. Dazu gehört die Menschenwürde, 
insbesondere gilt hier das Verbot rassistischer Darstellungen. 
Insofern sexistische Werbung vom Begriff der öffentlichen Sitt
lichkeit nicht erfasst wird, sehe ich keinen Bedarf für eine staat
liche Kontrolle. Ich bitte Sie deshalb, auch diesen Antrag ab
zulehnen. 
Schliesslich hat Herr Nationalrat Couchepin gestern seine 
Frage wegen des Fernsehens oh.ne Grenzen gestellt. Die Aus
senminister der Europäischen Gemeinschaft haben am Diens
tag grünes Licht für ein Fernsehen ohne Grenzen in Europa 
gegeben. An einer Sitzung in Luxemburg verabschiedete der 
Ministerrat eine Richtlinie, die gemeinsame Regeln für die Aus
strahlung von Fernsehsendungen über Kabel oder über Satel
lit in andere Gemeinschaftsländer aufstellt. 
Die EG-Richtlinie, Herr Nationalrat Couchepin, hat ähnliche 
Akzente wie die Konvention des Europarates. Bei dieser Kon
vention hat die Schweiz - ich darf das sagen - massgebend 
mitgearbeitet. Die Medien - das haben Sie gestern richtig ge
sagt- sind heute grenzüberschreitend. Es gibt keine Grenzen 
mehr. Ein kleines Binnenland wie die Schweiz kann sich nicht 
abschotten. Wir haben in der Botschaft ausführlich auf diese 
Zusammenhänge hingewiesen. 
Im Vergleich zum Ausland und zum EG-Recht sind unsere Me
dien- und unsere Werbeordnung sehr restriktiv. Wir wissen 
dies. Wir haben das zur Kenntnis zu nehmen, aber wir müssen 
auch zur Kenntnis nehmen, dass das unserer Tradition und -
aufgrund der Vernehmlassungsergebnisse-auch dem mehr
heitlichen politischen Willen entspricht. Das EG-Recht ent
spricht im übrigen - wie bereits gesagt - über weite Bereiche 
der Konvention des Europarates, die wir bereits unterzeichnet 
haben. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Bundesrat zu folgen und alle An
träge abzulehnen. 

Frau Haller: Den Ausführungen von Herrn Bundesrat Ogi ent
nehme ich, dass nach Ansicht des Bundesrates der Begriff der 
öffentlichen Sittlichkeit in Artikel 6 Absatz 1 des Gesetzes nicht 
nur die Garantie der Menschenwürde umfasst. sondern auch 
das Verbot sowohl von Rassismus als auch von Sexismus. 
Artikel 6 bezieht sich im übrigen auf alle Sendungen - d. h. 
Werbesendungen wie alle andern Ausstrahlungen-. während 
sich mein Antrag lediglich auf die Werbung bezieht. 
Mir geht es um die Sache. Ich will erreichen, dass die Unab
hängige Beschwerdeinstanz eine klare Handhabe hat, gegen 
die von mir erwähnten Auswüchse vorzugehen. Nach den ge
hörten Ausführungen von Herrn Bundesrat Ogi ziehe ich des
halb meinen Zusatzantrag zu allen drei Varianten von Artikel 
17 Absatz 5 zurück; ich gehe davon aus, dass Artikel 6 im ge
nannten Sinne interpretiert wird. 

Frau Diener, Sprecherin der Minderheit IV: Herr Ogi, ich bin 
froh, dass Sie mit mir hier drin leben können. Jetzt geht es nur 
noch darum, auf welche Version wir uns hier einigen. 
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Ich bin angefragt worden, ob ich nicht den ursprünglichen An
trag des Bundesrates unterstützen könnte. Er sei eleganter for
muliert und enthalte ja explizit das Werbeverbot für Alkohol, 
Tabak und Heilmittel. 
Dieses Verbot ist eigentlich auch der zentrale Punkt meines 

Der Unterschied, den ich noch einge
bracht habe, war dass das Wort «Jugend» nicht mehr drin 
figurierte. Ich habe Ihnen erklärt warum. Mein Antrag enthält 
noch die bezahlte religiöse Werbung, also das Wort «bezahlt». 
wenn es aber um die Eleganz geht, bin ich bereit, den Minder
heitsantrag zurückzuziehen zugunsten des ursprünglichen 
Antrags des Bundesrates; so haben wir am Schluss nur noch 
die Abstimmung zwischen der Version Bundesrat (mit dem ex
pliziten Verbot) und jener der Mehrheit der Kommission. 

Bund 1: Nachdem Frau Diener ihren Antrag zugunsten des An
trags des Bundesrates zurückgezogen hat, bleibt mir natürlich 
nichts anderes übrig, als meinen Antrag auch zurückzuziehen, 
denn mein Antrag war ein Zusatzantrag zum Antrag Diener. 
Mein Antrag wollte den Jugendschutz in dieser noch schärfe
ren Formulierung integriert haben. 
In diesem Zusammenhang muss ich noch ein Wort zur Be
gründung von Herrn Bundesrat Ogi sagen. Wenn er einfach 
pauschal meinen Antrag zur Ablehnung empfohlen hat, ist das 
widersprüchlich, denn dieser gleiche Jugendschutz ist auch 
im Antrag des Bundesrates enthalten. 

Präsident: Nachdem nun drei Anträge zurückgezogen wor
den sind, wird sich das Abstimmungsverfahren etwas einfa
cher gestalten. Offenbar wurde die Zeit von gestern abend bis 
heute morgen doch als echte Denkpause genutzt. (Heiterkeit) 
Wir bereinigen Artikel 17. Ich schlage Ihnen folgendes Vorge
hen vor: 
In einer ersten Abstimmung bereinigen wir Absatz 1 : Mehrheit 
- der Bundesrat hat sich ihr angeschlossen - gegen Minder
heitll (Borel). 
Zur zweiten Abstimmung: Herr Fischer-Hägglingen hat für die 
Minderheit I erklärt, man könne die Abstimmung bei Absatz 2 
und 3 gemeinsam mit Absatz 4 durchführen. Wir stellen also 
die Absätze 2, 3 und 4 in der Fassung der Mehrheit (und des 
Bundesrates, wie oben) der Fassung der Minderheit 1 (Fi
scher-Hägglingen) gegenüber. 
Bei Absatz 5 gibt es jetzt nur noch eine Abstimcnung: die Kom
missionsmehrheit gegen die Fassung des Bundesrates, der 
sich die übrigen Antragsteller inzwischen angeschlossen ha
ben. Für diese Abstimmung wurde ein Begehren auf Durch
führung unter Namensaufruf eingereicht. 
Nachdem das Ergebnis dieser Bereinigungen feststehen wird, 
werden wir in einer letzten Abstimmung noch das Resultat die
ser Abstimmungen dem Antrag der Minderheit III (Sager) als 
eigenem Konzept gegenüberstellen. 
Sie sind mit diesem Vorgehen einverstanden. 

Abstimmung- Vote 

Abs. 1-AJ. 1 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit II 

Abs. 2-4-AJ. 2-4 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 1 

Abs. 5-AI. 5 

124Stimmen 
51 Stimmen 

104Stimmen 
69Stimmen 

Namentliche Abstimmung - Vote par appel nominal 

Für den Antrag der Mehrheit stimmen die folgenden Ratsmit
glieder: 
Votent pour la proposition de la majorite: 
Aliesch, Allenspach, Aregger, Auer, Baggi, Berger, Blocher, 
Bonny, Bremi, Burckhardt, Büttiker, Cevey, Cincera, Couche
pin, Coutau, Daepp, Dreher, Dubais, Eggly, Eisenring, Etique. 

Fäh, Feigenwinter, Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, 
Frey Claude, Frey Walter, Friderici, Früh, Giger, Graf, Guinand, 
Gysin, Hess Peter, Houmard, Humbel, Jeanneret. Leuba, 
Loeb, Loretan, Massy, Mauch Rolf, Mühlemann, Nebiker, Neu
enschwander, Perey, Phi!ipona, Portmann, Reich, Reichling, 
Reimann Maximilian. Rohrbasser, Rüttimann, Sager, Savary
Fribourg, Savary-Vaud, Scherrer, Schnider, Spoerry, Steineg
ger, Theubet, Tschuppert, Wanner, Weber-Schwyz, Wellauer, 
Wyss Paul, Zbinden Paul, Zwingli (68) 

Für den Entwurf des Bundesrates stimmen die folgenden Rats
mitglieder: 
Votent pour Je projet du Conseil federal: 
Ammann, Antille, Aubry, Bär, Basler, Bäumlin Richard, Bäum
lin Ursula, Beguelin, Biel, Bircher, Blatter, Bodenmann, Bore!, 
Braunschweig, Brelaz, Brügger, Bühler, Bundi, Bürgi, Caccia, 
Carobbio, Cavadini, Columberg, Cotti, Danuser, Darbellay, 
David, Deglise, Diener, Dietrich, Dormann, Ducret, Dünki, Eg
genberg-Thun. Engler, EppenbergerSusi, Euler, Fankhauser, 
Fehr, Fierz, Fischer-Sursee, Grassi, Grendelmeier, Günter, 
Hafner Rudolf, Hafner Ursula, Haller, Hänggi, Hari, Hess Otto, 
Hildbrand, Hösli, Hubacher. Jaeger, Jung, Keller, Kühne, 
Lanz, Ledergerber, Leuenberger-Solothurn, Leuenberger Mo
ritz, Longet, Luder, Maeder, Martin, Matthey, Mauch Ursula, 
Meier Fritz, Meier-Glattfefden, Morf, Müller-Aargau, Müller
Meilen, Müller-Wiliberg, Nabholz, Neukomm, Nussbaumer, 
Oester, Ott, Paccolat, Petitpierre, Pini, Pitteloud, Rebeaud, 
Rechsteiner, Reimann Fritz, Ruckstuhl, Ruf, Ruffy, Rutishau
ser, Rychen, Salvioni, Scheidegger, Schmid, Schmidhalter, 
Schüle, Schwab, Segmüller, Seiler Hanspeter, Seiler Rolf, 
Spielmann, Stamm, Stappung, Steffen, Stocker, Stucky, Thür, 
Uchtenhagen, Ulrich, Weder-Basel, Widmer, Widrig, Wieder
kehr, Wyss William, Zbinden Hans, Ziegler, Zölch, Züger, Zwy
gart (118) 

Abwesend sind die folgenden Ratsmitglieder - Sont absents: 
Aguet, Fetz, Gros, Herczog. Jeanpretre, Kohler, leutenegger 
Oberholzer, Maitre, Meizoz, Oehler, Pidoux, Segond, Spälti 

(13) 

Präsident lten stimmt nicht 
M. lten, president, ne vote pas 

Präsident: Sie haben nun zu entscheiden über die beiden 
Konzepte. 

Abstimmung- Vote 

Für den bereinigten Entwurf 
des Bundesrates 
Für den Antrag der Minderheit III 

Art.18 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2, 4 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
In solchen Sendungen darf nicht zum Abschluss von Rechts
geschäften über Waren oder Dienstleistungen des Spenders 
oder von Dritten angeregt werden. insbesondere durch ge
zielte Aussagen werbenden Charakters über diese Waren 
oder Dienstleistungen. 
Abs. 5 
.... über Zuwendungen Dritter erlassen, .... 

Eventualanträge Seiler Rolf 
Abs. 4bis (neu) 
(im Falle der Annahme von Artikel 17 Absatz 5 gemäss der Min
derheit) 
Produzenten und Verteiler von Waren, für die die Werbung ge
mäss Artikel 17 Absatz 5 verboten ist, werden als Sponsoren 
nicht zugelassen. 
Abs.5 
(im Falle der Annahme von Artikel 17 Absatz 5 gemäss der 
Mehrheit) 

-----------------------------------·----------·· 
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.... Vollzug dieses Gesetzes erforderlich ist. Insbesondere er
lässt er ein Verbot für Zuwendungen von Produzenten und 
Verteilern von Waren, für die die Werbung untersagt ist. 

Art.18 
Proposftion de /a commission 
Al. 1, 2, 4 
Adherer au projet du Conseil federal 
A/.3 
Les emissions parrainees ne doivent pas inciter ä passer un 
acta juridique sur des marchandises ou des services du par
rain ou d'un tiers, en particulier en faisant des references pro
motionnelles specifiques ä ces marchandises ou services 
dans ces emissions. 
Al. 5 
(La modification ne conceme que le texte allemand) 

Proposiüons subsidiaires Seiler Rolf 
Al. 4bis (nouveau) 
(en cas d'acceptation de l'article 17. alinea 5, dans la version 
de la minorite) 
Les fabricants et les distributeurs de marchandises pour les
quelles la publicite est prohibee, conformement a l'article 17, 
alinea 5, ne seront pas admis ä parrainer des emissions. 
Al. 5 
(en cas d'acceptation de l'article 17, alinea 5, dans la version 
de la majorite 
.... l'exige. II interdit notamment le parrainage par des fabri
cants et des distributeurs de marchandises pour lesquelles 1a 
publicite est prohibee. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Wenn ich mich zu Wort 
melde, so um die Debatte vielleicht etwas abzukürzen. Zum 
Eventualantrag von Herrn Seiler Rolf muss ich sagen: Er stösst 
ins leere. Es wird auch nach unserer Gesetzgebung nicht ge
stattet sein, dass eine Firma sponsert, die Produkte herstellt, 
für die es verboten ist zu werben. Es wäre also unmöglich, 
dass zum Beispiel Marlboro, Philipp Morris, Baselbieter oder 
Zuger Kirsch eine Sendung sponsern könnten. 
Warum haben wir das hier nicht festgehalten? Es muss in der 
Verordnung geregelt werden, weil sehr viele Finnen ein diver
sifiziertes Angebot haben: Es wäre relativ schwierig, zum Bei
spiel einem Chemiekonzern das Sponsern zu verbieten, weil 
er unter anderem auch Medikamente herstellt. Das muss im 
einzelnen geregelt werden. 
Im übrigen darf ich Sie bitten, die Europakonvention zu lesen. 
Da steht - und wir werden die Europakonvention ja unter
schreiben-: «Sendungen dürfen nicht durch natürliche oder 
juristische Personen gesponsert werden. deren Haupttätigkeit 
in der Herstellung oder dem Verkauf von Erzeugnissen oder 
der Erbringung von Dienstleistungen besteht, für die Wer
bung .... verboten ist.» Das Anliegen von Herrn Seiler wird also 
in diesem Gesetz auf jeden Fall berücksichtigt. 
Im übrigen hat die Kommission das Sponsern noch etwas 
deutlicher umschrieben. Aber sie bleibt bei der bundesrätli
chen Fassung, ausser bei Absatz 3, weil sie das Leasing auch 
mit einbeziehen wollte. In solchen Sendungen darf nicht zu 
Rechtsgeschäften aufgefordert werden, und zwar betrifft dies 
nicht nur Kauf oder Miete, sondern auch Leasing. 
In Absatz 5 haben wir bei Zuwendungen präzisiert: «Zuwen
dungen Dritter.• 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Mehrheit - der Bundesrat 
schliesst sich der Mehrheit an - zuzustimmen. 

Seiler Rolf: Nachdem Sie bei Artikel 17 Absatz 5 dem Bundes
rat zugestimmt haben, bleibt nur noch der Antrag für einen 
neuen Absatz 4bis. 
Ich bin überrascht und auch ein wenig betroffen über das Lob
lied, das man gestern und heute auf die Werbung gesungen 
hat. Herr Bunderat Ogi hat gesagt, die Artikel 17 und 18 seien 
sehr wichtige Bestimmungen. Ich möchte nur daran erinnern, 
dass nun die Medien für die Werbung, für die sie Geld bekom
men, einen sehr hohen Preis bezahlen. Man kann sich fragen, 
ob das für die Medien wirklich eine Wohltat ist. Denn der Preis 

····-·---- -··--·······---------

heisst: Verlust der Unabhängigkeit. Je höher der Werbeanteil 
desto grösser die Abhängigkeit. ' 
Man soll mir einmal erklären, was die elektronischen Medien 
tatsächlich an Kreativität, an geistiger Substanz gewinnen mit 
der Werbung. Man müsste auch einmal über die Qualität der 
Werbung sprechen können, nicht nur über die Qualität der 
Programme. Wir müssen uns doch praktisch jeden Boekmist 
anhören und ansehen. Ich glaube, Erich Fromm hatte recht 
als er schrieb, dass insbesondere die Fernsehspots zur Vol~ 
verdummung führen. 
Was das Sponsoring betrifft, habe ich diese Vereinbarung und 
Artikel 18 vor mir. 
Nachdem Herr Ogi bei Artikel 17 erklärt hat, die Bestimmun
gen der Vereinbarungen würden automatisch angewendet, 
und nachdem die Kommissionspräsidentin versichert hat 
dass mein Antrag zu Absatz 4bis (neu) an und für sich berück~ 
sichtigt werde, kann ich ihn zurückziehen, allerdings mit ei
nem unguten Gefühl. Mit einem unguten Gefühl deshalb, weil 
Frau Uchtenhagen gesagt hat. für Firmen, die diversifiziert hät
ten, müsste ein Sponsoringverbot im Einzelfall geprüft wer
den. Das würde doch bedeuten. dass ein Stumpenhersteller, 
der auch Velos verkauft, trotzdem als Sponsor auftreten kann. 
Eigentlich wollte ich das nicht. 

M. Frey Claude, rapporteur: La proposition de M. Seiler Rolf 
etant retiree, jene ferai que deux observations. 
Je rappellerai tout d'abord qu'ä l'article 18, alinea 3, le texte est 
repris de 1a Convention europeenne sur la television transfron
tieres. Monsieur Sager, c'est la un exemple ou nous avons re
pris tel quel un texte de la Convention europeenne. 
Ensuite, je voudrais surtout insister sur l'alinea 5. Le Conseil 
federal peut Mieter des prescriptions supplementaires sur le 
parrainage dans la mesure ou l'execution de la presente loi 
l'exige. En effet, si nous approuvons le parrainage, qui est une 
source de financement necessaire, il n'en reste pas moins 
qu'il taut evlter tout derapage, et notamment qu'il en resulte 
une immixtion dans le contenu des programmes. 11 faudra veil
ler, Monsieur le Conseiller federal, a ce qu'il n'y ait pas tout a 
coup immixtion dans ces programmes et intervenir, si neces
saire, sur la base de l'alinea 5. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Mopte selon 1a proposition de Ja commission 

Art. 19 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

a ..... Sendungen auf internationaler Ebene .... 
b .... . 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
Der Bund übernimmt mindestens die Hälfte der Kosten für die 
Veranstaltung eines Radioprogramms für das Ausland durch 
dieSRG. 

Art.19 
Proposition de 1a commission 
Al. 1 

a .... a l'echelon international repond a un interet .... 
b ... . 
Al.2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 3 
La Confederation prend a sa charge au moins la moitie des 
couts de diffusion par la SSR d'un programme radiophonique 
pour l'etranger. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Das ist an sich ein sehr 
wichtiger Artikel. Hier hat die Kommission eindeutig eine Ein
schränkung vorgenommen, denn Finanzhilfen sind nur noch 
auf internationaler Ebene möglich. 
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Wir wollten uns ganz klar an das Oreiebenenmodell halten, bei 
dem auf lokaler und regionaler Ebene der Wettbewerb spielt. 
oa gibt es andere Möglichkeiten, zum Beispiel das Gebühren
splitting für Radios, die in abgelegenen Gebieten ~enden_und 
zuwenig Finanzierungsbasis haben. Man muss diese beiden 
Artikel im Zusammenhang sehen. Auf der nationalen Ebene 
haben wir die SAG, die über die Gebühren und zum Teil über 
die Werbung finanziert wird. Nur auf der internationalen Ebene 
kann der Bund, wenn dafür ein öffentliches Interesse besteht
und -z:.Nar denkt man hier wiederum nur an Radiosendungen-, 
Finanzhilfen gewähren. 
In Absatz 3 haben wir die Kurzwellenradios durch «Radiopro
gramme für das Ausland der SAG„ ersetzt. Wir möchten uns 
nicht auf eine bestimmte Technik festlegen. Auch sind wir eher 
grosszügiger als der Bun<_:lesrat Er möchte di~ Hälfte d~r ~ 
sten für die Herstellung ubernehmen, und die Komm1ss1on 
schlägt Ihnen vor, •mindestens„ die Hälfte zu übernehmen. 

• wenn also das Radio Schweiz International, das doch auch für 
Auslandschweizer eine grosse Rolle spielt, in Finanznot gera
ten würde, wäre es denkbar, dass ein grösserer Teil der Ko
sten vom Bund übernommen wird. Aber es ist ja auch denk
bar, dass noch weitere Sendungen auf internationaler Ebene 
entstehen, um die Präsenz im Ausland zu markieren. In die
sem Fall wären Finanzhilfen denkbar. 
Das Wichtigste ist: keine Finanzhilfen auf nationaler und 
sprachregionaler Ebene an Private und keine Finanzhilfen an 
Lokal- und Regionalveranstalter. Selbstverständlich können 
aber lokale und regionale Veranstalter - ich denke auch wie
der ans Radio -von Gemeinden und Kanton unterstützt wer
den, darüber haben wir hier nicht zu befinden. Es gibt eine 
ganze Anzahl Radios, die bereits Zuwendungen von ihren 
Kantonen bekommen, wenn sie eine wichtige Rolle spielen; 
Finanzhilfen sollen sie vom Bund jedoch nicht erhalten. 
Ich bitte Sie, den so geänderten Artikel 19 zu akzeptieren. 

M. Frey Claude, rapporteur: La limitation ä l'echelon interna
tional qui est ainsi prevue ä l'alinea premier de l'article 19 est la 
consequence du «splitting» de la taxe que nous avons votee et 
par consequent aussi le respect du modele ä trois niveaux. 
J'observe qu'ä l'alinea 3 on a ameliore la situation de Radio 
Suisse Internationale. Le texte du Conseil federal stipule: «La 
Confederation prend ä sa charge la moitie des couts de pro
duction, etc.» Nous avons estime qu'il fallait aller plus loin. 
C'est une reconnaissance du röte eminemment utile et neces
saire de Radio Suisse Internationale puisque notre texte pro
pose: «La Confederation prend ä sa charge au moins 1a moitie 
des couts de diffusion par la SSR d'un prograrnme radiophoni
que pour l'etranger.» 

Angenommen -Adopte 

Art. 20 
Antrag der Kommission 
.... in ihren Programmen vorrangig die .... 
Proposition de Ja commission 
.... dans leurs programmes. en priorite, des particularites .... 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Wir haben immer wie
der das Dreiebenenmodell präzisiert und verstärkt und haben 
hier einfach noch «vorrangig„ eingefügt. Lokale Veranstalter 
sollten vorrangig über ihr Gebiet Bericht erstatten. 
Ich bitte Sie, diese relativ kleine Aenderung gutzuheissen. Ich 
glaube, der Bundesrat schliesst sich da ebenfalls an. 

M. Frey Claude, rapporteur: A l'article 20, nous avons voulu 
preciser et souligner que les diffuseurs locaux et regionaux 
doivent etre bien ancres dans la realite de la region et non pas 
rester exterieurs aux problemes et aux contingences locales. 
C'est pourquoi nous avons stipule que les diffuseurs locaux et 
regionaux tiennent campte dans leurs programmes en priorite 
des particularites propres ä la region. 

Angenommen - Adopte 

Art. 21 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.22 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

a .... seinen Wohnsitz bzw. Sitz im .... 
b .... . 
Abs.2 
Vor der Erteilung der Konzession sind die Kantone, in denen 
sich das Versorgungsgebiet befindet, anzuhören. 

Art.22 
Proposition de Ja commission 
Al.1 

a. Le requerant a son domicile, respectivement son siege, 
dans la zone de diffusion; 
b ..... 
A/.2 
Les cantons Oll se situe la zone de diffusion seront entendus 
avant l'octroi de la concession. 

Abs. 1-AI. 1 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Die Aenderung in Arti
kel 22 Absatz 1 geht auf einen Antrag Couchepin zurück, der 
auch der Europakonvention entspricht, nach dem sowohl na
türliche wie juristische Personen Veranstalter sein können. Na
türliche Personen haben einen Wohnsitz. Deswegen haben 
wir ihn hier beigefügt. 

Angenommen -Adopte 

Abs.2-Al.2 

M. Frey Claude, rapporteur: La presidente a dit tout ä l'heure 
ce qu'il fallait au sujet de l'alinea pren:iier de l'article 22, je n'y 
reviens pas. Mais en ce qui conceme l'alinea 2 j'insiste sur le 
point suivant: «les cantons Oll se situe la zone de diffusion se
ront entendus avant l'octroi de la concession•: on se refere 
ainsi ä l'article 8 qui traite des plans des reseaux des emet
teurs. 
Des lors, je precise que les cantons qui sont dans la zone de 
debordement ne devront bien entendu pas etre consultes, 
mais il fallait le preciser ä toutes fins utiles. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Ich möchte Sie bitten, 
ebenfalls Absatz 2 gutzuheissen. Wir haben sehr lange Dis
kussionen gehabt und gefunden, dass die Version des Bun
desrates unklar ist. Wir wollen eben nicht, dass die Kantone 
«vorschlagen„ können; sie müssten dann eigene Medienge
setze machen, um nur diesem Buchstaben zu genügen. Statt 
dessen möchten wir, dass man die Kantone «anhört•; sie kön
nen dann ebenfalls ihre Meinung sagen. 
Ich bitte Sie, hier der Mehrheit zuzustimmen; der Bundesrat 
hat sich der Mehrheit angeschlossen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 23 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Der Bundesrat kann lokalen und regionalen Veranstaltern eine 
Konzession für die Veranstaltung von Fernsehprogrammen in 
Zusammenarbeit mit SAG und anderen Veranstaltern erteilen. 
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Die Zusammenarbeit wird in VPrtr::1nl'!,n oereoe11. die vom Bun
müssen. 

Art.23 
Proposition de Ja commission 
Al.1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 2 
Le Conseil federal peut octroyer ä des diffuseurs tocaux et 
regionaux une concession pour la diffusion de programmes 
de television en collaboration avec 1a SSR et d'autres diffu
seurs. La collaboration est reglee dans des contrats qui doi: 
vent etre approuves par le Conseil federal. 

Abs. 1-AI. 1 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2-AI. 2 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Ich muss den Herrn 
Präsidenten bitten, die Behandlung des Kommissionsantra
ges zu Absatz 2 auszusetzen. Absatz 2 hängt mit Artikel 31 zu
sammen. Wir müssen ihn im Zusammenhang mit dem dort 
vorgeschlagenen Vertragsmodell diskutieren. 

M. Frey Claude, rapporteur: Un des points centraux de la dis
cussion qui a eu Heu au sein de la commission a porte sur l'arti
cle 31 relatif ä la solution contractuelle. Avec l'article 23, alinea 
2, nous entrons dans ce concept du modele contractuel. Nous 
poursuivrons ä l'article 28 et nous tiendrons la discussion de 
fond ä l'article 31. C'est pourquoi nous ne developpons pas ici 
les considerations generales relevant du concept de la solu
tion contractuelle. 

Präsident Der Entscheid soll bis zur Behandlung von Artikel 
31 ausgesetzt werden. - Sie sind mit diesem Vorgehen ein
verstanden. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet obiet est interrompu 
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Art. 24 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.... verbreiten, wobei jedoch der lokale und regionale Charak
ter des Programmes gewahrt bleiben muss. 

Abs.2 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Sager) 
Zusammenarbeit, die auf eine sprachregionale Pogrammver
sorgung gerichtet ist oder sie zur Folge haben kann, ist zuläs
sig, sofern sie die Versorgungsgerechtigkeit erhöhen hilft oder 
einen spezifischen Beitrag zur Erreichung der Ziele leistet. 

Art. 24 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
.... , pour autant toutefois que le caractere local et regional du 
programme soit sauvegarde. 

Al.2 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite 
(Sager) 
Toute co!laboration qui a ou peut avoir pour but ou conse
quence de diffuser des programmes a l'echelon national ou a 
celui de la region linguistique est autorisee dans la mesure ou 
eile ameliore l'egalite des chances de recevoir les program
mes ou si eile fournit une prestation specifique en vue d'attein
dre !es objectifs definis a l'article 3. 

Abs. 1-AI. 1 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2-AI. 2 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Die Kommissions
mehrheit hat den Text des Bundesrates im Absatz 1 sprachlich 
etwas verändert. Inhaltlich ändert sich nichts. Hingegen muss 
ich Sie bitten, den Antrag der Minderheit Sager abzulehnen. 
Der Konsens, den wir erarbeitet haben, beruht auf dem Drei
ebenenmodell, d. h. darauf, dass wir Konkurrenz auf lokal/ 
regionaler und internationaler Ebene zulassen, dass wir aber 
im sprachregionalen Bereich mit Rücksicht auf unsere Minder
heiten - die Romandie, das Tessin, die rätoromanische 
Schweiz - und die Vielfalt der Schweiz der SAG eine etwas pri
vilegierte Position einräumen. Sie werden sehen, dass wir bei 
Artikel 31 eine Oeffnung zulassen, indem wir eine Vertragslö
sung mit Privaten zulassen. Aber nicht zugelassen werden 
kann, dass sich z. B. lokale Veranstalter, die eine Bewilligung 
erhalten haben, zusammentun, vernetzen und wir plötzlich ei
nen weiteren nationalen Veranstalter haben. So ist das nicht 
gedacht. Wenn wir Ihren Antrag annehmen würden, Herr Sa
ger, können wir das Gesetz beiseite legen, und wir hätten wirk
lich für die Katz gearbeitet. 
Ich bitte Sie, den Antrag Sager ganz deutlich abzulehnen. 

Sager, Sprecher der Minderheit: Frau Uchtenhagen, Sie ha
ben mir die Begründung nicht erlaubt und bereits geantwortet. 
Ich hoffe, dass Sie dann nicht ein zweites Mal darauf zurück
kommen. 
Es wird immer wieder mit Nachdruck unterstellt, dass der vor
liegende Entwurf keine «Lex SAG» sei. Im Detail stösst man im
mer wieder auf Belege dafür, dass die Bewegungsfreiheit der 
privaten Veranstalter beschnitten wird, um denkbare konkur
renzierende Einflüsse auf die SAG zu verunmöglichen. Ein be
sonderer Versuch dazu ist auch der Artikel 24. Hier wird rund
weg eine Kooperation der privaten Veranstalter unter sich un
terbunden, obwohl man von diesem Pult aus und während der 
ganzen Behandlung des Gesetzes immer wieder das Hohe
lied der Kooperation singen wird, Kooperation allerdings zwi
schen der SAG und Privaten, wobei die SAG am längeren He
bel sitzen wird. 
Wir haben es trotz allem mit einer «Lex SAG» zu tun. Würde 
man die Ziele dieses Gesetzes ernster nehmen, dürfte man 
aus der SAG nicht eine heilige Kuh machen. In diesem Gesetz 
sollten die Bevölkerung - die einzelne Schweizerin und der 
einzelne Schweizer - und die vielfältigen Nutzungsbeiträge 
der elektronischen Medien zugunsten dieser Bevölkerung im 
Vordergrund stehen. Da ist es durchaus denkbar, dass es 
kommunikative Nutzungsformen gibt, so etwa, wenn private 
Lokalradioveranstalter zusammenarbeiten und damit eine 
bessere und flexiblere Lösung finden als bei der SAG. Es sind 
auch sinnvolle kommunikative Nutzungsmöglichkeiten denk
bar, auf die die SAG verzichten ~uss oder will, weil sie wegen 
der Programmstruktur und der vorhandenen Sendegefässe 
nicht erbracht werden können. 
Oder lassen Sie mich unter dem Aspekt der Kooperation um
gekehrt sagen: Es ist doch eine sinnvolle Arbeitsteilung zwi
schen der SAG und privaten Radiostationen denkbar, die allen 
dient: der SAG, weil sie sich auf andere Dinge konzentrieren 
kann, den Privaten, weil sie dank der Zusammenarbeit mit an
deren Privaten Synergien programmlicher und wirtschaftlicher 
Natur ausschöpfen können, und vor allem der Bevölkerung, 
der ein zusätzliches Angebot zur Verfügung steht, das, wie es 
mein Antrag festlegt, klaren Kriterien und Massstäben unter
worfen wird. 

michael.tellenbach
Textfeld



Radio et television. Loi 1644 N 5 octobre 1989 

Es entspricht natürlich der Logik der Gegner einer Liberalisie
rung, dass es auf sprachregionaler Ebene nichts geben darf, 
das die SAG nicht sowieso besser machen kann, bzw. dass 
es. wenn sie es nicht mache, auch nicht nötig sei. 
Dass es sich um eine «Lex SRG» handelt, ergibt sich daraus. 
dass wir die Möglichkeiten der Werbeeinnahme für die Lokal
radios kürzen und ihre Produktionskosten anheben. Das Mo
nopol existiert. und zwar auf nationaler und internationaler In
formationsvermittlung, und es soll erhalten bleiben. Die An
wesenden teilen sich in drei Gruppen: diejenigen, die für das 
Monopol kämpfen, diejenigen, die die Monopolsituation ver
drängen, und schliesslich das kleine Grüpplein derer, die ver
suchen, eine Liberalisierung einzuführen. 

M. Frey Claude, rapporteur: La proposition de minorite Sager 
va ä l'encontre de 1a philosophie de la loi, soit le modele a trois 
niveaux. C'est pourquoi nous vous dernandons de refuser 
cette proposition, ce que la commission a fait a l'unanimite 
rnoins une voix. 

Bundesrat Ogl: Mit Artikel 24 Absatz 2 will der Bundesrat ver
hindern, dass durch die Vernetzung von mehreren lokalen 
oder regionalen Veranstaltern das Ebenenmodell unterlaufen 
werden kann. Im Antrag Sager ist dieser wichtige Schutz- und 
es ist ein Schutz - nicht mehr gewährleistet. Es geht also nicht 
um die heilige Kuh, sondern um das Konzept. Ich bitte Sie des
halb, das Ebenenmodell nicht zu durchbrechen und den An
trag Sager abzulehnen. 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art.25 
Antrag der Kommission 
Streichen 
Proposition de Ja commission 
Bitter 

Minderheit 
offensichtliche Mehrheit 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Ich muss Sie bitten, 
diesen Artikel auszusetzen. Wir werden ihn im Zusammen
hang mit der Unabhängigen Beschwerdeinstanz behandeln. 

Art.26 
Antrag der Kommission 
Abs.1,2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
.... Fernsehprogrammen begünstigt die SAG .... 

AntragPini 
Abs.2Bst b 
.... die möglichst breite Berücksichtigung schweizerischer 
und europäischer Eigenleistungen. 

Art.26 
Proposition de Ja commission 
Al. 1, 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 3 
..... la SSR favorise le cinema suisse. 

Proposition Pini 
Al. 2 let. b 
.... des productions suisses et europeennes. 

M. Pini: Avant-hier, la Commission des Communautes euro
peennes a decide - le debat a ete ardu mais a finalement 
abouti a une decision claire - de maintenir la proportion de la 
production televisee europeenne a 50 pour .cent. Cette deci
sion implique !es stations d'emissions televisees et non les 
Etats. 
Je souligne cette nouvelle, car le but est de constituer un es
pace culturel europeen par l'intermediaire de la television. La 

creation de celui-ci represente aussi un engagement de Ja Part 
du Conseil de l'Europe dont la Suisse est membre. Ce dernier 
dans le cadre de l'orientation politique pour l'audiovisuel, so; 
ligne la necessite pour les Etats membres de deployer des ef
forts surtout culturels pour soutenir une production euro
peenne de qualite. Cette loi ne regit pas uniquement des struc
tures et ne comprend pas seulement des mesures techniques 
pour indiquer la fai;on dont !es programmes televises doivent 
etre emis. Son objectif est de promouvoir toujours davantage 
une television de qualite. Celle-ci peut dependre de l'achat 
d'un produit et ceux dont !es chaines deviennent aujourd'hui 
acquereurs ne sont pas toujours de qualite. 
A l'echelon europeen, on a surtout souligne 1a degradation 
progressive de 1a qualite des televisions nationales qui recu
perent. en particulier, des programmes mediocres qui sont 
bien loin d'avoir une efficacite culturelle, voire nocifs, lorsqu'ils 
s'adressent ä notre jeunesse. 
Ce sont !es raisons pour lesquelles je me suis permis de 
presenter un complement a l'article 26, alinea 2, lettre b, qui a 
la teneur suivante: -A l'epanouissement culturel du public, no
tamment en prenant en compte, autant que possible, des pro
ductions suisses et europeennes,.. Ce complement est ex
tremement simple, ä tel point que l'on pourrait dire: est-il utile 
d'ajouter l'adjectif «europeennes» qui est presque implicite? II 
taut le faire. Cette loi doit contenir au moins une indication sou
tenant l'effort europeen de constituer un espace culturel pro
pre. De plus, il faut aller ä la rencontre d'une decision prise 
avant-hier manifestant l'engagement de l'Europe en faveur du 
soutien d'une production televisee europeenne d'au moins 50 
pourcent. 
Je ne crois pas creer un tremblement de terre en disant que 
nous devons etre tres sensibles a la production suisse bien 
entendu, mais surtout a la production europeenne, notam
ment celle de qualite. 
Je vous prie de soutenir mon amendement. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Herr Pini, wir sind na
türlich alle überzeugte Europäer und haben sehr viel Sympa
thie für Ihren Antrag. Wir sehen in unserem RTVG eine bevor
zugte Behandlung der schweizerischen Produktion vor. Wenn 
wir die Europaratskonvention unterzeichnen, verpflichten wir 
uns auch zu einer Privilegierung der europäischen Produk
tion. Das scheint mir sehr wichtig, so werden wir nicht total 
überflutet von amerikanischen und neuerdings auch japani
schen Produkten, die qualitativ nicht immer sehr hochstehend 
sind. 
Persönlich kann ich dem Antrag Pini zustimmen. Ich glaube 
auch, dass der Rat nicht abgeneigt wäre, diese Ergänzung an
zubringen. Ich frage Sie aber, Herr Pini: Soll Ihr Antrag nur für 
die SRG gelten? Das wäre eine Einschränkung. Wieso versu
chen wir ihn nicht so zu plazieren, dass er für alle Veranstalter 
gilt? So, wie Sie ihn jetzt plazieren, müsste die SAG schweizeri
sche und europäische Produktionen bevorzugen - die Euro
paratskonvention schreibt einen recht hohen Prozentsatz vor 
-, die privaten Veranstalter aber könnten frisch, fromm, fröhlich 
nur noch Dallas, Oenver und ich weiss nicht was aus Amerika 
senden. Ist Ihr Antrag tatsächlich so zu verstehen? 

M. Frey Claude, rapporteur: Je ferai tout d'abord une remar
que generale avant d'en arriver a la proposition de M. Pini. A 
l'alinea 3 de l'article 26, la commission a remplace l'expression 
«La SSR prend en compte ..... par «La SSR favorise le cinema 
suisse ... II taut bien se rendre compte des moyens que cela 
necessite et nous avons prevu ici, par la loi sur la radio-televi
sion, en realite un subventionnement du cinema. On aurait pu 
se poser la question de savoir - mais la commission a tranche 
et nous n'y reviendrons pas-s'il n'aurait pas fallu operer par le 
biais de la loi sur le cinema et ne pas charger encore la loi sur la 
radio-television, et en particulier le service public, d'une mis
sion tres couteuse. 
Par consequent, nous devons etre conscients qu'en deman· 
dant de favoriser le cinema, nous devrons donner les moyens 
financiers necessaires pour atteindre cet objectif. Cela ne va 
pas de soi car il s'agit de millions de francs, dans certains cas. 
pour une heure de production. 
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Quant a la proposition de M. Pini, nous pouvons l'accepter 
dans la mesure ou il se justifie de faire reference a l'Europe et 
aux productions europeennes. A titre d'exemple. lors d'une 
ernission du «Grand Echiquier», Jacques Chance! relevait a 21 
h. 30 que, sur les 21 chaines qui pouvaient, a ce moment-la. 
etre captees a Paris, 18 diffusaient un film, mais trois seule
ment diffusaient un film europeen. Cet exemple suffit a demon
trer qu'il taut soutenir la proposition de M. Pini. Comme l'a re
!eve Mme Uchtenhagen. cette proposition n'a qu'un seul 
defaut: on ne charge que le service public; on n'intervient pas 
ä l'echelon des dispositions generales (par exemple a l'article 
3) ou des buts generaux, et nous demandons ä M. Pini de re
prendre ce point ca, il devrait y avoir 1a egalite de traitement. 
C'est une preoccupation generale, le Service public doit etre 
concerne mais !es autres diffuseurs ne doivent pas echapper a 
cette mission. sinon nous aboutirons au paradoxe suivant: le 
service public devra diffuser des productions europeennes, 
pendant que les chaines privees s'abreuveront ä bon campte 
sur le marche des films americains deja largement amortis 
dans 1a region de production. II est donc souhaitable que M. 
Pini corrige ici le tir en incluant les diffuseurs prives dans cette 
mission. 

M. Pinl: Je suis taut a fait d'accord avec Mme Uchtenhagen et 
M. Frey: la localisation de ma proposition n'est pas tout ä fait 
exacte. II serait en effet preferable, si vous en acceptez le prin
cipe et l'objectif, qu'elle figure ä l'article 3, sous une lettre f nou
velle. Ainsi, nous ne couvrons pas uniquement le secteur pu
blic mais aussi le secteur prive, comme vient de le dire le rap
porteur de langue frani;aise. Je laisse ä 1a commission le soin 
de me dire si cette procedure peut etre acceptee. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Sie haben Herrn Pini 
gehört. Ich beantrage Ihnen, Rückkommen zu beschliessen -
ohne Gegenstimme geht das ja sehr rasch - und den Antrag 
Pini unter Artikel 3 Buchstabe f unterzubringen. 

M. Frey Claude, rapporteur: Si vous etes d'accord sur le prin
cipe de favoriser la production europeenne, il s'agira alors 
d'examiner le texte precis qui devrait figurer saus lettre f ä l'arti
cle 3 de fa9on ä ce qu'il s'applique egalement aux chaines pri
vees et publiques. 

Bundesrat Ogl: Herr Nationalrat Pini geht mit seinem Antrag 
auf die aktuelle Entwicklung in Europa ein. Nebst schweizeri
schen Produktionen sollen die SRG und auch die übrigen Ver
anstalter möglichst europäische Eigenleistungen berücksich
tigen. Dieses Ziel ist begrüssenswert. Ich darf auch sagen. 
dass die SAG dieses Ziel mit ihrer heutigen Programmpolitik 
bereits verfolgt. Mit der Ergänzung des Leistungsauftrages 
wird somit eine bestehende Situation garantiert. Die Formulie
rung von Herrn Nationalrat Pini ist angemessen und flexibel, 
sie verzichtet auf Quoten und diskriminiert nicht. Sie ist ganz 
im Sinne der Europaratskonvention und des Projektes Eureka, 
von dem wir heute morgen schon gesprochen haben. 
Der Bundesrat kann diesem Antrag zustimmen, das Prinzip 
annehmen, und es ist zu prüfen, ob dieser Antrag unter Ar
tikel 3 Buchstabe f integriert werden kann. 
Ich empfehle Ihnen. dem Antrag Pini zuzustimmen. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Man kann nicht ein
fach entscheiden. Man muss auf Artikel 3 zurückkommen und 
dann den Antrag Pini einfügen. 

Rückkommen auf Artikel 3 - Revenir a /'article 3 

Präsident: Sinngemäss wurde Rückkommen beantragt, da
mit Sie am richtigen Ort über den Antrag Pini abstimmen kön
nen. Rückkommen ist nicht bestritten. - So beschlossen. 

Antrag Pini - Proposition Pini 
Angenommen als Artikel 3 Buchstabe f 
Adopte comme article 3 lettre f 

51-N 

Art. 27 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Portmann 
Abs. 2 2. Satz 
Der Bundesrat legt die Grundsätze fest, nach denen die Be
dürfnisse der rätoromanischen Schweiz in diesen Program
men zu berücksichtigen sind. 

Eventualantrag Bundi 
(falls der Antrag Portmann zu Abs. 2 2. Satz abgelehnt wird) 
Abs. 2bis (neu) 
Für die rätoromanischen Fernsehsendungen sind die weite
ren terrestrischen Verbreitungsmöglichkeiten prioritär zur Ver
fügung zu stellen, solange das Rätoromanische im Rahmen 
dieses Gesetzes nicht als nationale Sprachregion anerkannt 
ist. 

Art.27 
Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Port.mann 
Al. 2 2e phrase 
.... Le Conseil federal fixe les principes selon lesquels les be
soins de la Suisse rheto-romane seront pris en consideration 
dans ces programmes. 

Proposition subsidiaire Bundi 
(en cas de rejet de la proposition Portmann ä l'alinea 2, 2e 
phrase) 
Al. 2bis (nouveau) 
Les autres possibilites de diffusion terrestre doivent etre priori
tairement mises ä disposition des emissions en langue rheto
romane aussi longtemps que le pays romanche n'est pas re
connu en tant que region linguistique nationale dans le cadre 
de 1a presente loi. 

Abs. 1-Al. 1 
Angenommen -Mopte 

Abs. 2-Al. 2 

Portmann: Das Rätoromanische ist Landessprache, Kultur 
der Schweiz. Das hat die Bundesversammlung vor einem hal
ben Jahrhundert verkündet Die Romantschia ist ihr noch 
heute dankbar für diese Reverenz. Eine Sprache braucht Me
dien. denn Medien sind Botschaft, wie es Frau Uchtenhagen 
gestern geflügelt formuliert hat. Und Kultur braucht Politik; das 
wissen die italienische, die französische und die deutsche 
Schweiz. Deshalb haben sie ein eigenes Fernsehen. Die räto
romanische Schweiz hat kein eigenes Fernsehen, obwohl ihre 
staats- und kulturpolitischen Bedürfnisse nicht weniger tief, 
nur weniger breit sind als jene der anderen drei Kulturen. Die 
Romantschia kennt aber ihre Grenzen. Sie fordert nichts, 
selbstverständlich auch kein eigenes Fernsehen. 
Warum denn dieser Antrag? Unsere Kommission hat gemäss 
ihren Protokollen dieses Anliegen der rätoromanischen 
Schweiz nicht besprochen. Die SAG ist nicht einfach ein, son
dern sie ist der Schweizer Medienverein. Der Absatz 2 von Arti
kel 27 ist so entworfen. dass allein der Medienverein SAG die 
staats- und kulturpolitischen Bedürfnisse der rätoromani
schen Schweiz wahren soll. Die rätoromanische Schweiz bittet 
Sie, nicht allein unseren Medienverein SAG darüber entschei
den zu lassen, was die staats- und kulturpolitischen Fernseh
bedürfnisse der rätoromanischen Schweiz sind, wie und wann 
diese zu berücksichtigen sind. Es ist Staatspolitik der Schweiz, 
welche Kulturpolitik sie der kleinsten in jeder Weise abhän
gigen Sprachengemeinschaft lässt. Die rätoromanische 
Schweiz möchte ausdrücklich mit der politischen Behörde 
des Landes ihre Fernsehbedürfnisse besprechen; sie möchte, 
was die Grundsätze - und nur diese-anbelangt. mit dem Bun
desrat verhandeln. Die Romantschia bittet hier um politischen 
Schutz. Der Bundesrat möge zum Schutz der rätoromani-
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sehen Schweiz die Grundsätze festlegen. wie die SAG die Be
dürfnisse der rätoromanischen Sprache und Kultur berück
sichtigen solle. 
Deshalb dieser Antrag: Er setzt auf den Bundesrat Für Sie 
geht es um wenig, für die rätoromanische Schweiz geht es um 
viel. Bitte stimmen Sie zu. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Der Antrag lag in die
ser Form der Kommission nicht vor. Ich kann somit nicht für 
die Kommission sprechen, aber ich glaube, die Herzen vieler 
von uns schlagen für Minoritäten, wir lieben sie. Das, was Herr 
Portmann vorschlägt, ist vielleicht unnötig, weil es eine Selbst
verständlichkeit ist. Der Bundesrat macht es ja ohnehin. Viel
leicht fühlen sich aber die Rätoromanen ernster genommen, 
wenn man es ausdrücklich festhält. Ich muss es also Ihnen 
überlassen, Ihrem Herzen zu folgen oder es bei der jetzigen 
Formulierung zu belassen. 

M. Frey Claude, rapporteur: La commission n'a pas eu l'occa
sion de traiter de la proposition de M. Portmann. Nous pou
vons cependant dire que, de taute fa<;on. que nous la votions 
ou non le Conseil federal devra aller dans ce sens, cela dans le 
cadre de la concession. Des lors il s'agit d'apprecier l'opportu
nite d'inscrire dans la loi une precision supplementaire. Mais 
sur le fand, il est evident que M. Portmann et le Conseil federal 
sont sur la meme longueur d'ondes. Est-ce que cela va mieux 
en le disant, est-ce que cela va de soi? C'est une appreciation 
politique dans le cadre de ce conseil, on peut sans autre la vo
ter, on ne modifie pas le fond. 

Bundesrat Ogi: Es ist gut zu hören, dass einige unter Ihnen 
dem Bundesrat das nötige Vertrauen noch geben wollen. Der 
Bundesrat sorgt in der Tat für den politischen Schutz der Räto
romanen. Er hat das auch bewiesen, indem er - zusammen 
mit der SAG - insbesondere im Radiobereich markante Ver
besserungen vorgenommen hat. 
Dem Anliegen von Herrn Nationalrat Portmann kann man 
Rechnung tragen, und die Fassung des Bundesrates - so, wie 
wir Ihnen das heute vorschlagen - trägt diesem Anliegen 
Rechnung. Der Bundesrat kann in der SAG-Konzession kon
krete Bestimmungen über die Berücksichtigung der rätoroma
nischen Schweiz erlassen. Das ist berücksichtigt; deshalb er
übrigt sich der Antrag von Herrn Nationalrat Portmann. 

Präsident: Hier stehen sich zuerst der Antrag Portmann und 
der ursprüngliche Antrag der Kommission gegenüber. Die Be
richterstatter haben die Entscheidung Ihnen überlassen. Der 
Bundesrat lehnt den Antrag Portmann ab. Wir stimmen ab. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag Portmann 
Für den Antrag der Kommission 

58Stimmen 
20Stimmen 

Präsident: Damit entfällt der Eventualantrag Bundi. 

Abs. 3, 4-Al. 3, 4 
Angenommen -Adopte 

Art. 28 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 2 
Mehrheit 
Nach Möglichkeit soll je ein deutsch-, französisch- und italie
nischsprachiges Radioprogramm in der ganzen Schweiz ver
breitet werden. Dabei sind die Bedürfnisse der sprachregiona
len, regionalen und lokalen Versorgung gegeneinander ab
zuwägen. 
Minderheit 
(Reich, Cincera, Columberg, Diener, Hubacher, Keller, Mühle
mann, Nebiker, Wyss Wiliam) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 3 (neu) 
Der Bundesrat kann die SAG ermächtigen, Fernsehpro
gramme in Zusammenarbeit mit lokalen, regionalen und an
deren nationalen Veranstaltern zu gestalten und anzubieten. 
Für die Regelung der Zusammenarbeit gilt Artikel 23 Absatz 2. 

Antrag Wyss Paul 
Abs.2 
Sofern die Versorgung der Sprachregionen mit lokalen und re
gionalen Radioprogrammen sichergestellt ist und es die tech
nischen Verbreitungsmöglichkeiten zulassen, können Radio
programme der Sprachregionen in der ganzen Schweiz ver
breitet werden. Das Departement legt die technischen Voraus
setzungen für die nationale Verbreitung von Radioprogram
men der Sprachregionen fest. 

Art.28 
Proposition de /a commission 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 2 
Majorite 
Dans la mesure du possible, un programme de radiodiffusion 
de chacune des langues allemande, frani;:aise et italienne est 
transmis dans tout te pays. Avant toute decision ä ce sujet, il y a 
Heu de mettre en balance !es interets respectifs des dessertes 
regionale-linguistique, regionale et locale. 
Minorite 
(Reich, Cincera, Columberg, Diener, Hubacher, Keller, Mühle
mann, Nebiker, Wyss Wiliam) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 3 (nouveau) 
La SSR peut etre autorisee par le Conseil federal ä concevoir 
et ä offrir des programmes de television en collaboration avec 
des diffuseurs locaux, regionaux et autres. La collaboration est 
reglee seien l'article 23, 2e alinea 

Proposition Wyss Paul 
Al.2 
Pour autant que la couverture des regions linguistiques par 
des programmes de radio ä I' echelon local ou regional est ga
rantie, et que les possibilites techniques de diffusion le per
mettent, des programmes de radio des regions linguistiques 
peuvent etre diffuses sur l'ensemble du territoire suisse. Le 
departement fixe les conditions techniques pour la diffusion 
nationale des programmes de radio des regions linguistiques. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Als Berichterstatterin 
nehme ich sonst nicht vor den Antragstellern Stellung. Aber 
hier möchte ich doch darum bitten, die Konsequenzen dieser 
beiden Formulierungen nicht zu überschätzen, also auch hier 
wieder ein bisschen die Proportionen zu wahren. Ursprünglich 
gab es einen Antrag, es solle je ein deutsch-, französisch- und 
italienischsprachiges Radio- und Fernsehprogramm in der 
ganzen Schweiz verbreitet werden. Das war kein parteipoliti
scher Entscheid, sondern es ging um sprachregionale und re
gionale Anliegen im Interesse der Gesamtschweiz. 
Wir sind aber nicht bei dieser Version geblieben, weil uns eine 
Karte ausgeteilt wurde - sie wurde später wieder eingezogen, 
aber ich weiss. dass viele von Ihnen sie besitzen -, wonach 
man fast einen Drittel der Lokalradios hätte abstellen und viele 
andere in ihrer Reichweite hätte einschränken müssen. 
In der Formulierung, wie sie jetzt die Mehrheit vorschlägt, ist 
davon keine Rede mehr. Herr Claude Frey ist hier der Initiant. 
Er wird diese Variante sicher noch genau begründen. Es soll 
neben den Interessen der Lokalradios auch das Gesamtinter
esse berücksichtigt werden, nämlich dass es Romands gibt, 
die vielleicht in Basel ein französischsprachiges Radio emp
fangen möchten und umgekehrt. Auf der anderen Seite müs
sen wir die Realitäten ganz klar sehen, und zwar diejenigen im 
Zusammenhang mit unserer Topographie. Es ist fast nicht 
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möglich, im hintersten kleinen Tal sämtliche Radio- und Fern
sehprogramme der SAG zu empfangen. 
Ich bitte Sie, vor allem die vielen Vertreter von Lokalradios: Ver
suchen wir, die Diskussion etwas effizienter zu gestalten! Es ist 
nicht nötig, dass jeder einzelne nach vorne kommt, um sein 
Lokalradio zu verteidigen. Es ist nicht gefährdet, ganz gleich
gültig, ob wir die Version der Mehrheit oder die der Minderheit 
annehmen. Es wird trotzdem eine heftige Debatte geben. Le
sen Sie den Antrag der Mehrheit und den der Minderheit doch 
einmal genau! Sie sehen dann, dass die Unterschiede recht 
minimal sind. 

M. Frey Claude, rapporteur: On a tellement ecrit, on a dit tetle
ment de choses fausses apropos de cet article 28 qu'une mise 
au point est necessaire pour eviter un faux debat. 
Vous n'avez pas devant vous l'assassin des radios locales! Je 
n'ai pas a plaider non coupable car je n'ai jamais eu l'intention 
d'assassiner les radios locales. J'ai ecoute hier soir la DAS, j'ai 
entendu mon collegue et homonyme M. Walter Frey qui evo
quait la possibilite d'un referendum. Mais je vous prie de lire le 
texte, Monsieur Frey. Nous avons dit: «dans la mesure du pos
sible» et en commission nous avons eu l'occasion d'expliciter 
cette petite phrase. 
Je reviendrai a cette tribune apres le debat et je vous citerai tex
tuellement les conclusions du rapport du Departement federal 
de l'interieur sur le quadrilinguisme qui stipule bien «qu'il n'y a 
pas de demantelement des radios locales, mais la marque 
d'une volonte d'ameliorer, chaque fois que la technique le per
mettra, la situation afin que l'ensemble du pays puisse capter 
un programme dans chacune des langues». Je le repete, il n'y 
aura pas de demantelement et je peux vous dire, Monsieur 
Maximilian Reimann que, comme argovien, je serais pret a 
vous accompagner dans le bureau de M. Ogi pour que celui-ci 
accorde l'autorisation d'emettre a Radio-Argovie. 

Reich, Sprecher der Minderheit: Die Sprecher der Kommissi
onsmehrheit haben uns aufgefordert, nicht zu dramatisieren 
und diese doch eher nebensächliche Angelegenheit rasch 
über die Runden zu bringen. 
Halten wir uns an die Fakten: Der Bundesrat hat in seinem An
trag vorgeschlagen, dass die ganze Schweiz mit Programmen 
in allen drei Amtssprachen zu versorgen sei, soweit es die Ver
sorgung der Regionen durch Lokal- und Regionalprogramme 
erlaube. Wir haben also eine klare Prioritätensetzung: Zu
nächst muss die Versorgung durch Lokal- und Regionalpro
gramme gewährleistet sein, und im übrigen wird dem staats
politisch an sich unbestrittenen Anliegen, wie es vor allem Herr 
Frey propagiert hat, Rechnung getragen. 
Die Kommission ging zunächst grossmehrheitlich darauf ein. 
Aber dann erklärte der Bundesrat, der Antrag Frey sei in dieser 
Form nicht zu realisieren. Man hat einen Bericht der PTT einge
holt, wie das denn technisch aussehe. Wir haben nun einmal 
die an sich sehr unbefriedigende Situation, dass wir zuwenig 
Frequenzen haben. Daran ändert sich offensichtlich in abseh
barer Zeit nichts. 
Auf diesem Hintergrund hat sich dann ein Gesinnungswandel 
in der Kommission abgezeichnet. Man hat hin 4nd her über
legt. Man hat sich sehr viel Mühe gegeben. Schliesslich ist der 
modifizierte Antrag Frey mit einer ganz knappen Mehrheit 
durchgekommen. 
Frau Uchtenhagen hat festgehalten, dass die Differenz eigent
lich nicht mehr so gross sei. Die Prioritätensetzung, die Priori
tätenverschiebung, wie ich sie jetzt eben rekapituliert habe, 
bleibt jedoch bestehen. Sie wird dadurch etwas gemildert, 
dass der Bundesrat einen Ermessensspielraum hat. Aber wie 
sieht dieser Ermessensspielraum in der Realität aus? Der 
PTI-Bericht hat eindeutig ergeben, dass ein Drittel der Lokal
sender eingestellt und ein weiterer Drittel in seiner Reichweite 
reduziert werden müsste, wenn die Versorgung durch die drei 
Programme landesweit sichergestellt werden sollte. 
Nun können Sie sagen, Herr Frey oder die Kommissionsmehr
heit habe dem Rechnung getragen. Aber was bedeutet das? 
Das bedeutet, dass sich wahrscheinlich die gut verankerten, 
bisherigen, etablierten Lokalsender durchsetzen können und 

dass sich der Bundesrat scheuen wird, hier Aenderungen vor
zunehmen. 
Ich frage Sie: Aber wie sieht es dann in jenen Regionen aus, 
die noch nicht mit Lokalsendern versorgt sind, zum Beispiel im 
Aargau, in Solothum? Von etwas abgelegeneren Gebieten 
nicht zu reden, die zugewartet haben, weil sie nicht so grosse 
Risiken eingehen wollten, weil sie zuerst sehen wollten, wie 
sich das ganze Konzept der Lokalradios überhaupt entwickelt. 
Hier stellt sich schlicht und einfach die Frage der rechtsglei
chen Behandlung der gesamten Schweiz in bezug auf die Ver
sorgung mit Lokal- und Regionalprogrammen. Das ist die 
Kernfrage. Darum geht es. Und darum kann ich nicht recht ein
sehen, dass es sich hier um ein relativ harmloses, «ä l'ami
able» zu bereinigendes Problem handeln soll. 
Die Kommissionsmehrheit hat sich darum sozusagen weiter 
zersetzt. Sie haben einen Antrag von Herrn Wyss vor sich. Er 
gehörte zur Kommissionsmehrheit. Jetzt versucht er, einen 
Vermittlungsvorschlag einzubringen, der sich stärker an den 
Bundesrat anlehnt. Herr Frey und andere haben sich ener
gisch gegen diesen Vermittlungsvorschlag gewehrt Wenn es 
wirklich so harmlos um diesen Artikel 28 bestellt wäre, dann 
wäre nicht einzusehen, warum dieses Seilziehen in Gang ge
kommen ist. Bei diesem Seilziehen geht es nicht nur um das 
staatspolitische Anliegen der Gesamtversorgung in den drei 
Sprachen, das ist unbestritten; sondern es geht klar und ein
deutig um die Prioritätensetzung. 
Noch ein Wort zur technischen Seite. Natürlich haben wir 
heute die Möglichkeit über Telefonrundspruchverkabelung; 
aber hier sind ja die Lokalradios ausgeschlossen. Umgekehrt 
hat. wer in einer anderen Region ein Programm in seiner Mut
tersprache hören will, die Möglichkeit, den Telefonrundspruch 
einzuschalten. Für die Lokalradios besteht diese Möglichkeit 
nicht. Sie sind ganz entscheidend davon abhängig, dass sie 
die mobilen Empfangsapparate versorgen können. Hier liegt 
also auch von der technischen Seite her ein gewaltiger Unter
schied. Darum müssen Sie sich sehr genau überlegen, wie Sie 
die Prioritätensetzung vornehmen, ob im Sinne der bisherigen 
Kommissionsmehrheit oder im Sinne der starken Kommissi
onsminderheit, die sich einig weiss mit dem Bundesrat. 

Wyss Paul: Ich möchte deutlich sagen, warum ich mich ent
schlossen habe, diesen Antrag zu stellen, denn ich habe in der 
Kommission für die Mehrheit gestimmt. Aber ich muss sagen, 
eigentlich waren wir der Meinung - ich glaube, das ist aus den 
Aeusserungen von Herrn Reich hervorgegangen -, dass alle 
Radioprogramme in der ganzen Schweiz empfangen werden 
können. Wir haben aber vom Bundesrat vernommen, dass 
das technisch nicht möglich ist. 
Was dann passiert ist, ist der Grund für meinen Vermittlungs
versuch. Ich kann heute nicht mehr hinter meinem damaligen 
Entscheid stehen - das möchte ich deutlich sagen -, weil der 
Bundesrat Gesuche von Solothurn und Aargau abgelehnt hat, 
mit der Begründung, er müsse zuerst die Auslegung dieses 
Artikels kennen. Aber wenn dieser Artikel nicht klar ist, dürfen 
wir ihn nicht beschliessen. Das ist der Hauptgrund für meinen 
Antrag. 
Es wäre jetzt einfach zu sagen: Es macht mir nichts aus, die 
Meinung zu wechseln, sie ist richtig. Nun glaube ich aber 
doch, dass in bundesrätlichen Gesetzesauslegungen - sonst 
wäre es gar nicht zu dieser Diskussion gekommen - vielleicht 
auch nicht alles ganz klar ist. Das ist der Hintergrund meines 
Vorschlages. Ich hoffe, dass er in dieser Form durchkommen 
wird, weil er eigentlich das beinhaltet, was wir alle wollen. 
Mein Vorschlag übernimmt die Logik, den Aufbau des Geset
zes, indem er mit der Versorgung der Sprachregionen be
ginnt, also mit der lokal/regionalen Ebene, während der Bun
desrat von je einem deutschen, französischen und italieni
schen Radioprogramm spricht. 
Ich beginne mit der Ebene, die im Vordergrund steht. Das 
scheint mir wichtig zu sein, denn es ist unmöglich - das 
möchte ich sagen-, Lokalradios abzubauen oder neue zu ver
bieten. Ich glaube, davon dürfen Sie ausgehen. 
«Sofern .... es die technischen Verbreitungsmöglichkeiten zu
lassen, können Radioprogramme der Sprachregionen in der 
ganzen Schweiz verbreitet werden ... Da bin ich weiter gegan-
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gen als der Kommissionsantrag. Wenn wir ein Gesetz für die 
Zukunft machen, ist es wichtig, dass wir uns nicht auf beste· 
hende Sprachregionen beschränken. Wir haben gerade vor· 
her das Rätoromanische wiederum ein bisschen aufgewertet 
Also gehört hier der Begriff der ganzen Schweiz hinein. Das ist 
die Verbesserung, die ich Ihnen vorschlage. Für die techni
schen Fragen - Herr Reich hat sie deutlich gemacht: Glasfa· 
sertechnik, Telefonrundspruch usw. müssen natürlich rasch
möglichst Lösungen getroffen werden. die die Verbreitung al
ler dieser Programme sicherstellen. 
Im übrigen haben wir ja letzte Woche in bezug auf das Tessin 
vernommen, dass es eben doch möglich ist, mit Verkabelung 
und über den Aether Programme zu verbreiten. Wir sind auf 
dem guten Weg, und wenn alle hier am selben Strick ziehen. 
sollten wir dieses Grundanliegen, dem ich nach wie vor zu
stimme, durchsetzen können. 
Ich habe versucht, Ihnen darzulegen, dass meinem Vorschlag 
der Gedanke der Gesamtversorgung zugrunde liegt. Ich 
möchte aber nochmals betonen: Wir sind hier daran, ein Ge
setz zu machen, das von jeder Seite verstanden werden muss, 
das keiner Auslegung bedarf; deshalb dieser Vermittlungsvor · 
schlag. 

Reimann Maximilian: Ich stamme aus einem radiopolitischen 
Habenichtskanton, was die unterste, die lokale Ebene betrifft. 
Ich erwarte deshalb vom Bundesrat eine ganz klare Antwort 
auf die Frage: Verhindert der Antrag der Kommissionsmehr
heit die Schaffung, d. h. die Konzessionierung, eines privaten 
Lokalradios im Kanton Aargau? Frau Uchtenhagen und Herr 
Claude Frey, ich hörte Ihre Worte wohl, aber ihnen wider
spricht doch bis jetzt die Haltung des Bundesrates. 
In seiner Antwort auf eine analoge Interpellation von Herrn Kol
lege Hänggi sagte der Bundesrat am 6. September, dass der 
Antrag der Kommissionsmehrheit in bezug auf die Zulassung 
neuer Lokalradios eine grundlegend neue Situation geschaf
fen habe. Entsprechend schob er die pendenten Gesuche, un
ter anderem vom Lokalradio Argovia, auf die lange Bank und 
liess auch die Frage offen, wie er entscheiden werde, wenn der 
Nationalrat in diesem zentralen Punkt Klarheit geschaffen 
habe. Heute stehen wir vor diesem Entscheid. 
Herr Bundesrat, Sie haben sicher Verständnis dafür, wenn ich 
von Ihnen fordere, die von mir gestellte Frage klar zu beant
worten. Wir wollen von Ihnen als Konzessionsbehörde wissen, 
was Artikel 28 Absatz 2 für jene Kantone heisst. die heute noch 
kein Lokalradio haben, in denen aber konkrete Pläne beste
hen, deren entsprechende Konzessionsgesuche bereits auf 
Ihrem Pult liegen und die nun in guten Treu und Glauben auf 
eine positive Antwort warten. 
Der Aargau hat ein solches Projekt. Die Mehrheit der Zeitungs
verlage, die Landeskirchen, die meisten kulturellen und politi
schen Parteien stehen dahinter, und ich glaube, im Sinne der 
Mehrheit der Bevölkerung sagen zu können: Wir wollen dieses 
Radio. Wir haben volles Verständnis für die von Kollege 
Claude Frey inspirierte Versorgung unseres Landes mit Radio
programmen der anderen Landessprachen, aber wenn das 
auf Kosten eines eigenen lokalen Radios geht, dann müssen 
wir Prioritäten setzen, und ich bitte unsere Kolleginnen und 
Kollegen aus der französischen, der italienischen und der räto
romanischen Schweiz. dafür Verständnis zu haben, wenn un
ser Herz im Aargau doch zunächst für ein eigenes Lokalradio 
schlägt. 
Wir haben das Dreiebenenmodell bis jetzt ziemlich konse
quent durchgezogen. Artikel 28 Absatz 2 im Entwurf der Mehr
heit widerspricht nun aber diesem Ebenenmodell eindeutig. 
Wenn wir in unserem Land radiopolitische Ungleichheiten ver
hindern wollen, dann müssen wir dem Antrag von Bundesrat 
und Minderheit Reich zustimmen. Ich bitte Sie, dies auch zu 
tun. 

Widmer: Seit gut sieben Jahren verwende ich einen beträcht
lichen Teil meiner Energie, ja, sogar meines eigenen Geldes, 
auf den Sektor der Lokalradios. Das ist nicht nur eine Angabe 
über die sogenannten Interessenbindungen, sondern ein Hin· 
weis darauf, dass ich mir im laufe der Jahre gewisse Bran
chenkenntnisse erworben habe. Aus dieser Kenntnis heraus 

muss ich Ihnen sagen, dass dies ein absolut entscheidender 
Artikel ist 
Trotz der Branchenkenntnisse um das Wort noch einmal zu 
wiederholen habe ich bisher nur zugehört, nicht gerade mit 
grossem Vergnügen. aber man lässt das ja über sich ergehen. 
Jedoch in diesem Punkt - es tut mir leid - bin ich gezwungen, 
Ihnen ganz deutlich zu sagen, um was es geht. Das, was die 
Mehrheit Ihnen vorschlägt, ist vielleicht gut gemeint ich 
glaube Herrn Claude Frey, dass er nicht gewusst hat, was für 
einen Antrag er damals stellte (Heiterkeit)-, doch stellt der An
trag für die Lokalradiostationen eine absolut tödliche Gefahr 
dar. Und wenn Herr Frey in unüblicher Weise schon be
schwichtigende Erklärungen an die Minderheit richtet, bevor 
sie begründet hat was in diesem Rat nicht der Praxis ent
spricht-, so muss ich mit aller Deutlichkeit sagen, dass für die 
Lokalradios der Mehrheitsantrag keine harmlose Angelegen
heit ist. 
Ich kann Ihnen das leider nur allzu gut beweisen, denn im 
laufe der vergangenen Jahre, also unter den bestehenden 
Frequenzverhältnissen, ist das Radio, mit dem ich zu tun habe, 
dreimal gezwungen worden, seine Frequenz zu ändern, weil 
derart knappe Zustände bestehen. Es braucht nicht viel Phan
tasie, um zu erkennen, welchen Geldaufwand es für eine pri
vate Lokalradiostation, die keine Gebühren erheben kann, be
deutet, dem Publikum zu sagen: Wir senden jetzt auf einer an
deren Frequenz. 
Die Beschneidung der Frequenzmöglichkeiten, die Ihnen die 
Mehrheit der Kommission unbestreitbar beantragt, kann also 
nur als eine Gefährdung der bestehenden Lokalradiostatio
nen ausgelegt werden. Noch viel mehr gilt diese tödliche Ge
fahr für jene, die noch Hoffnung haben, eine Konzession zu 
bekommen. Das führt mich zu einer absolut klaren Mitteilung 
an Sie alle. 
Wenn Herr Walter Frey gestern offenbar schon davon gespro
chen hat, dass es hier zu einem Referendum kommen könnte, 
sage ich Ihnen nun: Das ist keine Drohung, sondern eine 
sachliche Mitteilung; ich bitte Sie, davon Kenntnis zu nehmen, 
dass wir gezwungen sind, das Referendum zu ergreifen. 
Nicht, weil uns das Spass macht, wir wissen auch, dass es 
Geld und Kraft kostet; aber wir stehen unter dem Zwang, das 
Referendum zu ergreifen; wir können gar nicht anders. 
Ich wende mich jetzt an diejenigen in diesem Saal - ich denke 
an die CVP, an die Sozialdemokraten -. die dieses Gesetz 
gerne haben möchten, weil sie Hoffnungen daran knüpfen. Ich 
muss Ihnen mit aller Deutlichkeit sagen: Wenn Sie mit der 
Mehrheit stimmen, so stimmen Sie gegen dieses Gesetz, erle
digen Sie dieses Gesetz; das ist ein untrennbarer Zusammen· 
hang. 
Ich bitte Sie, mit dem Bundesrat zu stimmen, mit der Minder
heit, die Herr Reich vertreten hat. Was den Antrag Paul Wyss 
betrifft, so glaube ich, dass er nicht besser ist als das, was die 
Minderheit und der Bundesrat vorschlagen. Also in aller Klar
heit, damit Sie uns nicht später einmal Vorwürfe machen, wir 
hätten uns nicht klar ausgedrückt: Wer mit der Mehrheit 
stimmt und nicht mit dem Bundesrat, der stimmt wissentlich 
und willentlich gegen dieses neue Gesetz. 

Mme Antille: Si le service public, ä travers la SSR, doit rester 
un objectif prioritaire et ses programmes transmis dans tout le 
pays, il faudrait pour le moins que cela puisse se faire sans 
dommage pour les radios et les televisions locales installees 
dans les differentes regions de la Suisse. 
A observer les propositions de la majorite de la commission, 
d'une part, et celle du Conseil federal et de la minorite, d'autre 
part, on pourrait penser que toutes deux visent le meme but et. 
pourtant, il y a nuance. Dans la mesure du possible, dit la ma
jorite, un programme de radiodiffusion de chacune des lan· 
gues allemande, frarn;:aise et italienne est transmis dans tout le 
pays .. l\vant toute decision, il y a lieu de mettre en balance les 
interets respectifs des dessertes linguistiques, regionales et 
locales. Cette proposition me parait manquer de transparence 
car eile ne fixe aucune priorite. Elle laisse entrevoir le danger 
que pourraient courir les radios et les televisions locales. Avec 
un tel texte, on prend le risque de tomber dans la facilite et l'ar· 
bitraire au moment de la pesee des interets. 
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En effet, concretement, la question se posera un jour de savoir 
si, entre un programme national de langue allemande et une 
radio locale, il faudra supprimer la radio locale. Faut-i! permet-
tre. par a quelque 50 Suisses romands etablis dans 
une de le deuxieme programme 
de la Radio Suisse Romande et priver ainsi 30ou 40 000 
auditeurs de Chacun sait combien le 

des est encombre dans notre L'es-
dis,position ne pouvant s'etendre, il convient de 

dans la loi le principe des priorites afin d' eviter des conflits 
et des recours. 
Les radios locales, lä ou elles fonctionnent bien, repondent au
jourd'hui ä un veritable besoin de communication, d'informa
tion, de culture et de divertissements. A cöte et parfois plus en
core que les cha1nes nationales, elles jouent un röle social im
portant par le dialogue qu'elles reussisent a instaurer avec 
leurs auditeurs. Une recente etude portee sur les radios loca
les montre que le public, notamment les jeunes et les person
nes ägees, est tres attache a sa radio locale. De plus, face ä 
une SSR renforcee, il est indispensable de preserver, a l'in
terieur du pays, une certaine concurrence. Les radios locales 
permettent egalement a !'auditeur de choisir et ce n'est pas la 
l'element le moins important. Accorder la priorite a la diffusion 
de programmes nationaux dans toutes les parties du pays, au 
detriment des programmes locaux ou de radio regionale. n'est 
pas acceptable. II taut donc degager une volonte politique qui 
doit s'imposer ä. la technique et qui permette au paysage au
dio-visuel suisse d'etre le plus divers possible. 
Pour toutes ces raisons, je vous invite ä. soutenir la proposition 
du Conseil federal et de la minorite de la commission. qui pri
vilegie les chaines nationales sans mettre en peril l'existence 
des radios locales et ceci en toute clarte. 

Hänggi: Ich komme aus einem Kanton - dem Kanton Solo
thurn -. der über kein eigenes Lokalradio verfügt. Ich wohne in 
der Region Schwarzbubenland, die auch über kein solches 
Radio verfügt. die aber von verschiedenen anderen Radios. 
insbesondere aus dem Ausland - aus dem Schwarzwald und 
aus dem Elsass-. berieselt wird. Wir selber aber haben keine 
Möglichkeit, über dieses Medium zur Identität der Region bei
zutragen. 
Wenn nun die Frau Präsidentin und der französischsprachige 
Berichterstatter gesagt haben. der Unterschied zwischen 
Mehrheit und Minderheit sei eigentlich klein, so frage ich mich, 
warum dann der Mehrheitsantrag nicht zurückgezogen wird. 
Dann wäre die ganze Angelegenheit sehr rasch erledigt. 
Die Mehrheit will nun aber in diesem Absatz 2 - es steht so ge
schrieben-. dass nach Möglichkeit in der ganzen Schweiz je 
ein deutsch-, französisch- und italienischsprachiges SAG
Radioprogramm verbreitet werden soll. Das hat fatale Folgen, 
wie sie auch Herr Kollege Widmer drastisch geschildert hat. 
Dieser Antrag hätte nämlich zur Folge, dass in jeder Sprachre
gion Frequenzen für die Verbreitung von fünf sprachregiona
len Radioprogrammen der SRG auszuscheiden wären. Erst in 
zweiter Linie kämen Lokal- und Regionalradios in Frage. Wenn 
das verwirklicht werden sollte. dann wäre das UKW-Frequenz
band in den meisten Fällen dermassen stark strapaziert und 
genutzt. dass eben in der Praxis kein Platz mehr für die Lokal
radios vorhanden wäre. Das trifft insbesondere auch entlang 
der Landesgrenzen zu, wo das UKW-Frequenzband eben 
auch noch mit dem benachbarten Ausland geteilt werden 
muss. Die bestehenden Lokalradios müssten zweifellos eben
falls Abstriche machen, wie das auch von Stimmen aus dem 
Departement von Herrn Bundesrat Ogi gesagt wurde. 
Herr Kollege Reimann hat bereits auf die Antwort des Bundes
rates auf meine Interpellation hingewiesen. Darin kam ganz 
klar zum Ausdruck. dass der Bundesrat an sich - so habe ich 
es mindestens interpretiert - bereit gewesen wäre, gewisse 
Lokalradios zu bewilligen, sich aber dann genötigt sah, wegen 
diesem Mehrheitsentscheid der Kommission zurückzu
stecken. 
Dadurch wird die vom Bundesrat vorgeschlagene und bisher 
eigentlich unbestrittene Zulassung privater, SAG-unabhängi
ger Veranstalter auf lokaler Ebene in Frage gestellt, ja die ge
samte lokale und regionale Ebene - wie in diesem Gesetz in 

den Artikeln 27 bis 32 behandelt - würde zumindest im Zusam
menhang mit dem Radio zur Farce. 
Der Fall tritt ein, wenn auf diesem Wege die SAG. welche eben 
auch die sprachregionale Ebene in diesem Bereich innehat, 
die vorhandenen UKW-Frequenzen so stark beansprucht, 
dass zur Verbreitung von lokalen Programmen gar kein Platz 
mehr da ist. Dieses Anliegen könnte aber auf den Kabelan

verwirklicht werden, wie es heute ja bereits der Fall ist, 
,.::,,,,,--,-,om,,.., eine viel grössere Anzahl von Programmen 

verbreitet werden 
Es wäre meines Erachtens ein Verhältnisblödsinn, wenn we
gen dieser Pseudopflege nationaler Identität Lokalradios gar 
nicht oder nur auf Kabel existieren könnten. Die regionale 
Identität, welche schliesslich die Basis unserer föderalisti
schen Gemeinschaft darstellt. wäre das Opfer dieser Politik. 
Der zweite Satz in Artikel 28 Absatz 2 sagt aus: «Dabei sind die 
Bedürfnisse der sprachregionalen, regionalen und lokalen 
Versorgung gegeneinander abzuwägen.» Das macht das 
Ganze zu einem Gummigesetz. Der Willkür bei der Frequenz
vergabe und somit auch bei der Erteilung von Konzessionen 
an Lokalradios wird damit Tür und Tor geöffnet. Statt dass das 
neue Gesetz klare Strukturen schafft, werden die Rahmen
bedingungen für das zementiert, was unter der heutigen Ver
suchsordnung selbstverständlich ist: dass einzelne Regionen 
Lokalradios haben dürfen oder können und andere Regionen 
- oder sogar ganze Kantone wie z. B. der Kanton Solothurn 
nicht. 
In einer Zeit, in welcher unsere Gesellschaft immer mehr aus
einanderzudriften droht, ist die Identität mit der Region letztlich 
darum auch von staatspolitischer Bedeutung. Machen wir 
deshalb nicht einen Schritt zurück. sondern einen Schritt vor
wärts: mit dem Bundesrat und der Minderheit der Kommis
sion: 

Widrig: Zur Interessenbindung: Ich bin Präsident eines Trä
gervereins von einem Lokalradio, einer ideellen Vereinigung in 
einer dünn besiedelten Randregion unseres Landes: Radio 
Gonzen im St. Galler Rheintal-Nordbünden. Zu der von der 
Kommissionspräsidentin gewünschten Effizienzverbesse
rung bei dieser Diskussion: Nach Rücksprache mit dem Frakti
onssprecher spreche ich auch namens der CVP-Fraktion. 
Ich bitte Sie, beim Artikel 28 dem Bundesrat und der Kommis
sionsminderheit zuzustimmen. 
In der «Weltwoche» vom 31. August habe ich gelesen, der An
führer der Kommissionsmehrheit, Kollege Claude Frey, stütze 
sich auf ein Gutachten des pensionierten PTT-Beamten Paul 
Douady aus Neuhausen. Ich habe diesen Bericht studiert. 
Herr Douady hat ihn mir freundlicherweise zugestellt. Meine 
Beurteilung: Er hat mit viel Akribie die aktuelle Frequenzbele
gung in der Schweiz richtig dargestellt, aber den falschen 
Schluss gezogen; und dann ist er noch über zwei Steine ge
stolpert. 
Man kann das Frequenzvolumen nicht aufschneiden wie Em
mentaler Käse. Die Einflüsse auch weit entfernter Sender müs
sen berücksichtigt werden. Bei der Spekulation Douadys, mit 
stärkerer Megahertzbelegung könnte man über mehr Fre
quenzen verfügen. ist natürlich der Wunsch Vater des Gedan
kens. 
Die Ausdehnung des französisch-, italienisch-, rätoroma
nisch- und deutschsprachigen SAG-Radioprogramms auf die 
ganze Schweiz hat zwangsläufig zur Folge, dass die Reich
weite zahlreicher Lokalradios massiv reduziert werden muss; 
das bedeutet natürlich: kleineres Versorgungsgebiet, schlech
tere Empfangsqualität, weniger Hörer und weniger Werbung. 
Der erste Stolperstein des Gutachters liegt im Inland. Für den 
Raum Zürich macht er 15 freie Frequenzen aus. In Wahrheit 
stehen alle geplanten Frequenzen bereits in Betrieb. Für eine 
vierte und fünfte Kette steht nichts mehr zur Verfügung. Diese 
Frequenzen gibt es nicht, wie die Kommissionspräsidentin be
reits beim Artikel 1 O (Antrag Seiler) richtig festgestellt hat. 
Der zweite, grössere Stolperstein liegt im Ausland. Nach der 
mit dem Ausland koordinierten GE-84-Frequenzplanung ver
fügt die Schweiz theoretisch über Frequenzen für vier landes
weite Sendeketten, teilweise für eine fünfte Kette und für eine 
beschränkte Anzahl lokaler Radiostationen; theoretisch des-

michael.tellenbach
Textfeld



Radio et television. Loi 1650 N 5 octobre 1989 

halb, weil wir mit dem Dreiebenenmodell die Konsequenz ein
gegangen sind, Frequenzen aus diesen Ketten für den Lokal
radiobereich zu reservieren. 
Wenn man den Text der Kommissionsmehrheit liest, dann wird 
da mitten im Herbst so etwas wie eine Schneeschiebermenta
lität hörbar: Da schiebt man manches vor sich her; aber vieles 
bleibt auch liegen. In Tat und Wahrheit gibt es bei diesem Arti
kel wirklich nur ein Entweder-Oder. Entscheiden müssen Sie, 
und zwar jetzt. 
Physikalische Grundsätze im Frequenzbereich lassen sich 
auch nicht durch die Wortakrobatik des Kollegen Paul Wyss 
auf den Kopf stellen. weshalb ich Sie bitte, auch den Antrag 
Wyss abzulehnen. 
Wenn Sie wollen, dass Lokalradios - übrigens auch in der 
Westschweiz - Schwierigkeiten bekommen, oder wenn Sie 
wollen, dass Aargau, Solothum und andere Regionen keine 
neuen Lokalradios mehr erstellen können, dann müssen Sie 
für die Kommissionsmehrheit stimmen. Aber wenn Sie am me
dienpolitischen Konsens des Ebenenmodells festhalten wol
len, dann stimmen Sie für Bundesrat und Kommissionsmin
derheit. Ich spreche auch namens der Mehrheit der CVP-Frak
tion. die sich im Verhältnis von 3 zu 1 - mit einigen Enthaltun
gen - für den Bundesrat und die Kommissionsminderheit aus
gesprochen hat. 
Der staatspolitisch wünschbare landesweite Sprachenaus
tausch existiert heute schon im Fernsehen, im Telefonrund
spruch. im Mittelwellenbereich und via Kabel. Es ist also weder 
notwendig noch verantwortbar, deswegen die dritte, untere lo
kal/regionale Ebene abzubrechen. 

M. Borel: Je vous inviterai taut d'abord ä vous prononcer. lors 
de la votation, en fonction des textes et non pas en fonction 
des menaces de referendum. C'est le deuxierne qui nous est 
annonce a l'occasion de fa discussion de cette loi. Si nos 
debats et nos decisions ne devaient dependre que des mena
ces de referendum de Radio Migros. Radio Coop ou Radio 
Denner, nous manquerions ä notre devoir. Ensuite, on a beau
coup parle des Romands se trouvant en Suisse alemande et 
qui souhaiteraient ecouter la radio romande. Je pense que, 
dans ce contexte et avec cette sorte d'arguments. la majorite 
alernanique qui s'est exprimee ne tient aucun compte des mi
norites alemaniques qui se trouveraient en Romandie. Enfin, 
les minorites linguistiques dont on a parle ne sont pas force
ment des rninorites qui resident dans une autre region mais 
qui peuvent s'y trouver en deplacement et souhaiter ecouter la 
radio dans leur langue. 
Les rapporteurs de la commission ont bien insiste sur le fait 
qu'il ne s'agit pas de demanteler des radios locales existantes, 
mais dans le debat d'entree en matiere presque tous l~s ora
teurs ont insiste sur le fait que nous etions, en matiere de 
medias. dans une situation en perpetuelle evolution. aussi 
bien technique que physique. Personne ne dit que toutes ces 
radios locales qui se sont creees vivront eternellement. Je ne 
voudrais pas que, en cas de disparition d'une radio locale 
pour une raison quelconque, subsiste un droit d'heritage ab
solu pour une autre radio locale et je ne voudrais pas non plus 
fixer dans la loi, le principe ou l'affirmation qu'il n'y aura pas 
d'evolution technique possible. 
Plusieurs intervenants ont dit qu'ils appreciaient beaucoup 
leurs amis romands - notamment M. Mühlemann lors du 
debat d'entree en rnatiere - «aber», mais pour autant que ces 
amis romands ne derangent pas. 
Le probleme en cause concerne surtout les grandes agglo
merations qui possedent d'importantes minorites linguisti
ques. II s'agit, lors de la pesee d'interets. de favoriser, dans la 
mesure du possible, les possibilites de reception ä disposition 
de ces minorites linguistiques importantes. 
II existe encore une autre minorite importante: ce sont les Suis
ses allemands en Suisse allemande et !es Suisses romands 
en Suisse rornande qui souhaiteraient ecouter la radio dans 
l'autre langue. 
II y a de multiples radios. Dans certaines regions, on pourrait 
dire que l'auditeur dispose de la radio alpha jusqu·a la radio 
omega. Parmi celles-ci, on pourrait, a mon avis. donner la prio
rite a au moins une radio dans chaque langue nationale et pas 

forcement la priorite a la radio des personnes ägees, a celle 
des moins de 20 ans, ä celle des entrepreneurs. des ouvriers. 
des paysans, etc. 
Par consequent, afin de favoriser une pluralite linguistique et 
pour donner un avantage ä l'unite du pays. du point de vue lin
guistique, je vous engage ä voter avec la majorite de la corn
mission. 

Nebiker: Bei Artikel 28 geht es um einen Machtkampf zwi
schen Monopol der SAG und Wettbewerb. Er zeigt. wie man 
mit Technik Politik machen kann. Die Anzahl der Frequenzen 
ist begrenzt. und bei zu vielen Bewerbern muss die Konzessi
onsbehörde irgendeine Auswahl treffen können. Sie braucht 
dazu Kriterien. Diese haben wir zum Teil gegeben, aber zum 
Teil müssen wir hier die Prioritäten setzen. Die Prioritäten zu 
setzen, ist ein politischer Entscheid. In dem Sinne. meine ich, 
fällen wir einen sehr wesentlichen Entscheid. Das Parlament 
muss diesen politischen Entscheid fällen und nicht die Kon
zessionsbehörde. Dazu sind wir hier aufgerufen. Wir müssen 
uns entscheiden, ob wir im lokalen Bereich tatsächlich Wett
bewerb wollen oder ob wir ihn nur eingeschränkt haben kön
nen. Es geht darum, ob wir das Dreiebenenmodell, zu dem 
alle ja gesagt haben, tatsächlich durchziehen wollen oder 
nicht. Bei diesem Entscheid muss man wegen der techni
schen Begrenzung der Fälle Prioritäten setzen. 
Wir haben gesagt, dass wir im regionalen und im lokalen Be
reich Wettbewerb wollen; deshalb müssen wir diesen Wett
bewerb ermöglichen und den Lokalradio- und Fernsehveran
staltern hier die Priorität geben. 
Es geht nicht gegen die Welschen, es geht nicht gegen die 
Tessiner. Es kann auch deutschsprachige Sendungen im ro
manischen Gebiet oder im Tessin treffen. Aber es geht hier 
darum zu sagen, was wir wollen. Im übrigen ist das Problem ja 
wesentlich entschärft durch die starke Verbreitung der Verka
belung der Sendungen. Ausserdem gibt es auch noch Mittel
wellensender. 
Mit der Kommissionsminderheit und dem Bundesrat wird nun 
dieser Wettbewerb, von dem ich immer wieder sprech~ und zu 
dem die SVP-Fraktion als Ganzes steht. begünstigt. Dass mit 
dem Antrag der Kommissionsmehrheit nicht bestehende Sen
der einfach liquidiert würden. ist- das sei zugegeben - über
trieben. Aber die Chancen für neue Sender würden natürlich 
ganz gewaltig zurückgeschraubt. Die Hürde würde viel grös
ser für neue Sender, und es wäre fast unmöglich, dann noch 
Wettbewerb zu schaffen. 
Der SAG würde man natürlich mit dem Antrag der Kommissi
onsmehrheit viele ungeliebte Konkurrenten vom Halse schaf
fen. Man würde unter solch schwierigen Bedingungen gar 
nicht erst versuchen, ein Lokalradio zu starten. Das ist nicht 
einfach. Ich kann da Herrn Widmer beipflichten. Ich bin - um 
die Interessen auch offenzulegen - in der Verwaltung eines 
ganz kleinen Lokalradios. Wir wissen, wie wir zu kämpfen hät
ten. Nach dem Willen der Kommissionsmehrheit hätten wir 
überhaupt keine Chance gehabt zu beginnen. Wir wären viel 
zu schmalbrüstig gewesen. um das überhaupt wagen zu kön
nen. Nur wenn ein offener Wettbewerb stattfindet und wenn 
die technischen Möglichkeiten entsprechend ausgenützt und 
Prioritäten gesetzt werden, hat der kleine Veranstalter über
haupt eine Chance. 
Ich bitte Sie deshalb dringend, der Kommissionsminderheit 
und dem Bundesrat zuzustimmen. 

Frau Diener: Bereits in meinem Eintretensvotum habe ich ge
sagt: Die grüne Fraktion ist für Vielfalt, und zwar für inhaltliche, 
kulturelle Vielfalt. In diesen Zusammenhang gehören die Lo
kalradios. Die Lokalradios haben hier eine ganz wichtige 
Funktion. Ich muss sagen - so leid es mir tut, Claude Frey-. 
diese Vielfalt ist mindestens so schwer zu gewichten wie Ihr 
Bedürfnis nach Empfang eines deutschen. französischen und 
italienischen Radioprogramms in der ganzen Schweiz. Diese 
Sender -wir haben es schon gehört - können über Kabel und 
eventuell nachher auch über Satelliten in unserem Land 
durchaus empfangen werden. 
Ich weiss nicht, wer von Ihnen diesen nationalen Begleitfor
schungsbericht, diesen Saxer-Bericht, gelesen hat. Der bestä-
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tigt es auch ganz klar: Die Lokalradios haben ein grosses 
Stammpublikum. In der deutschen Schweiz sind es rund 40 
Prozent der Hörerinnen und Hörer, die diese regionalen Pro
gramme hören und auch sehr schätzen. Ich glaube, sie sind 
aus unserer kulturellen Vielfalt nicht mehr wegzudenken. Ich 
glaube auch, dass wir hier in diesem Rat nicht eine Rechts
grundlage schaffen sollten, die wir nachher nicht vollziehen 
können. Ich glaube nicht, dass wir in der Bevölkerung eine Ak
zeptanz dafür finden würden. 
Wir haben uns zu diesem Dreiebenenmodell bekannt. Ich 
glaube nicht, dass es sinnvoll ist, jetzt in Artikel 28 dieses 
Dreiebenenmodell in Frage zu stellen. 
Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass das Parlament hier 
die Entscheide fällen soll. Ich bin nicht dafür, dass wir das an 
den Bundesrat delegieren. Das habe ich schon bei Artikel 17 
gesagt, beim Verbot der Alkohol- und Tabakwerbung. Ich bin 
der Meinung, dass die politischen Entscheide hier gefällt wer
den müssen. 
Die grüne Fraktion unterstützt geschlossen den Minderheits
antrag von Herrn Reich und ist für Ablehnung des Antrages 
Wyss, denn wir wollen die politischen Entscheide hier fällen. 

Grassi: Wir haben hier einem unwürdigen Aufmarsch der Lo
kalradios beigewohnt. Es ist schade, dass wir in dieser Frage 
keine sachliche Diskussion haben können, wie wir sie in der 
Kommission gehabt haben. 
Die nationale Versorgung der ersten Programme der SAG ist 
ein wichtiges Postulat. Es geht darum, nicht die Absonderung, 
sondern das Verständnis zu fördern und die Kulturen und 
Sprachen einander näherzubringen. Der kürzlich veröffent
lichte Bericht des Bundesrates hat die Lücken aufgezeigt. Der 
sprachliche Pluralismus, der für unser Land charakteristisch 
ist, muss überall erlebt werden, nicht nur durch die Zeitungen, 
sondern überall, auch durch die Programme von Radio und 
Fernsehen. Wir haben viele Absichtserklärungen, Lippenbe
kenntnisse gehört. Aber wenn es darum geht, einen Schritt zu 
machen in Richtung der Erfüllung dieser Postulate, dann 
macht man einen Schritt zurück. 
Hier entscheiden wir über das Prinzip, über das politische Po
stulat. Die Realisierung muss dann den Bedürfnissen der Lo
kalradios und anderen Interessen Rechnung tragen. Es sind 
daher auch differenzierte Lösungen anzustreben. 
Die Radio della Svizzera italiana hat einen ersten Schritt getan 
und Frequenzen für die Verbreitung der Programme von 
DRS 1 und Radio de la Suisse romande 1 zur Verfügung ge
stellt. Aber finden Sie es richtig, dass wir Tessiner im Auto von 
Göschenen nordwärts kein Programm mehr vom Tessiner Ra
dio empfangen können? Dass die Aomands und die italie
nischsprachigen Schweizer in der deutschen Schweiz zu 
Hause nur über Telefonrundspruch ihre Muttersprache am Ra
dio hören können - und das erst noch gegen eine Zusatz
gebühr? 
Die Berichte der PTT sind nicht so eindeutig. wie sie Herr Reich 
dargestellt hat. Er malt damit nur den Teufel an die Wand. 
Technische Lösungen sind möglich, indem man alle dafür zur 
Verfügung stehenden Kanäle benutzt. Man spricht immer von 
Frequenzen. Dabei müssen technische Lösungen auch an
dere Möglichkeiten vorsehen. Die PTT arbeiten heute schon 
daran, aber etwas langsam. Die SAG z. B. bemüht sich, zu
sammen mit der PTT-Verwaltung, die Programme des Tessi
ner Radios 1 an die meisten Kabelnetze der deutschen und 
französischen Schweiz zu verteilen. Radio Sottens kann -
nach Angaben des Generaldirektors der SAG in der Presse -
in der deutschen Schweiz bald besser empfangen werden. 
Die Technik lässt für die unmittelbare Zukunft fast unbegrenzte 
Verbreitungsmöglichkeiten voraussehen, über Satelliten, über 
optische Fasern. 
Wir machen ja ein Gesetz für die Zukunft. Diese Bestimmung 
weist in die Zukunft. Warum soll nicht heute schon über Ge
meinschaftsantennen empfangen werden, die an den Rund
funk-Zubringer der PTT angeschlossen sind, wie das der Bun
desrat selber in seiner Antwort auf eine Anfrage Ziegler sagt? 
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die Konzessionen an 
die Lokalradios z. B. die Verpflichtung enthalten könnten, wäh
rend einer gewissen Zeitspanne französische oder italieni-

sehe Programme der SRG ausstrahlen zu müssen, wobei die 
Programme unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden könn
ten, als Erfüllung eines Leistungsauftrages. Es könnten Nach
richtensendungen sein oder besondere kulturelle Programme 
von relativ kurzer Dauer. 
Der Antrag Wyss bringt wenig, er ist zu vage und schwächt das 
Prinzip ab, das wir durchsetzen wollen. 
Zu Herrn Widmer möchte ich bemerken, dass auch die Ro
mands - wie die italienischsprachigen Schweizer - das Recht 
haben zu prüfen, ob ein Referendum ergriffen werden soll. 
Angesichts der Entwicklungen in Europa könnte die Schweiz 
den Weg zur sprachlichen Verständigung und Förderung zei
gen. 
Anlässlich dar Einführung der Radioprogramme von DAS 1 
und ASA 1 im Kanton Tessin hat der Generaldirektor der SAG, 
Herr Riva, diesen Wunsch wie folgt formuliert: «Possa la Sviz
zera dare l'esempio di radio e televisioni ehe siano strumento 
efficace di articolazione culturale per identita regionali dispa
rate ma aperte tanto sulla rispettiva area culturale linguistica 
quanto sulla dimensione politica ehe le unisce. 
Qualora questa votonta politica venisse a mancare, non ne sof
frirebbe gravemente sottanto la coesione del nostro paese ma 
verrebbero praticamente annientate le possibilita di cui oggi 
godono le sue diverse regioni -e soprattutto quelle minoritarie 
- di adeguatamente articolarsi nei mass-media elettronici. .. 
Dies ist auch der Wunsch der Kommissionsmehrheit, und ich 
bitte Sie, ihr in der Formulierung des Prinzips zu folgen. 

Leuenberger-Solothurn: Ich gestehe, dass ich zu den Sün
dern der Mehrheit gehöre, und ich gestehe auch, dass eines 
mit allen Mitteln vermieden werden muss - unsere Kommissi
onspräsidentin hat uns dazu ermahnt-: Wir dürfen über dieser 
Frage keinen Sprachenstreit in diesem Land entstehen las
sen. Das sage ich Ihnen als ehemaliger Berner, der dort Ver
schiedenes erlebt hat, was mich geprägt hat und woraus ich 
gelernt habe: In diesem Land ist manches an Auseinander
setzung, an Streit, an Widerspruch möglich, aber Sprachen
streit ist für dieses Land tödlich. 
Unter diesem Aspekt müssten wir wohl ganz klar feststellen: 
Es gibt hier zwei Ziele -sie sind in den Raum gestellt worden-. 
die beide sehr unterstützt werden. Medienpolitisch sind sie 
aufgrund dessen, was wir bisher beschlossen haben, als ver
nünftige, gute, als anzustrebende Ziele zu bezeichnen. Einer
seits das Ziel, dass, um der SAG ihre Klammerfunktion zu er
möglichen, die jeweiligen ersten Radioprogramme in der gan
zen Schweiz verbreitet werden, ähnlich wie wir das bei den 
Fernsehprogrammen ja kennen. Das führt dazu, dass die Poli
tiker der Deutschweiz immer finden, die welsche Tagesschau 
sei erheblich besser als die deutschsprachige - das wäre ja 
schon eine positive Nebenwirkung dieser Gesamtverbreitung. 
Andererseits das Ziel, dass Lokalradios, die seit dem Novem
ber 1983 senden, sich dafür wehren, weiterhin senden zu dür
fen, weiterhin ihre Sendegebiete behalten zu dürfen. Ich aner
kenne beide Ziele als legitim. 
Nun möchte ich Sie doch bitten, den Text genau zur Hand zu 
nehmen und einmal anzusehen. Ich wage eine etwas eigen
willige Exegese: Die Mehrheit sagt einerseits, Ziel I sei nach 
Möglichkeit zu erreichen, und dann sagt sie, die Bedürfnisse 
seien dabei gegeneinander abzuwägen, womit sie es in die 
Hände des Bundesrates legt; die Meinung des Bundesrates 
andererseits ist bekannt; er hat die Prioritäten eindeutig festge
legt. Aus dem beiden ist doch zu folgern, dass diese Abwä
gung, diese Interessenabwägung im Bundesrat bereits pas
siert ist, und zwar in dem Sinne, dass der Bundesrat eine ein
deutige Priorität zugunsten der Verbreitung der Sendungen 
der Lokalradios gesetzt hat. Also insofern könnte man sagen: 
Man kann für den Bundesrat stimmen, dann steht es gleich im 
Gesetz, oder man kann für die Mehrheit stimmen, dann kann 
der Bundesrat abwägen und kommt zu dem Resultat, das er 
uns ja schon mitgeteilt hat. Ich gebe zu, eine etwas eigenwil
lige Interpretation. 
Ich will versuchen, ob man in dieser Frage noch einige Bei
träge leisten kann, um eben - und das meine ich sehr ernst -
einen Sprachenstreit in diesem Land zu verhindern. Der Bun
desrat ist aber auch gefordert. Es gibt doch noch einige techni-
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sehe Verbreitungsmöglichkeiten, von denen bisher wenig ge
sprochen worden ist. Muss man halt doch die gute alte Mittel
welle gelegentlich wieder hervorholen. um Ziel I Verbreitung 
der SAG-Programme in der ganzen Schweiz - vielleicht errei
chen zu können? Müssten und könnten da und dort mit Ka
beln Lücken gefüllt werden? Dies sind Gedanken, die ich dem 
Bundesrat gerne mit auf den Weg möchte, weil ich 
hoffe, dass auch er die beiden Ziele, die ich jetzt dargelegt 
habe. als sehr wichtig, als eigentlich gleichrangig einstuft und 
dass er seinen Beitrag dazu leisten will, damit beide Ziele er
reicht werden können. 
Ich stimme noch für die Mehrheit der Kommission, obschon 
ich weiss, dass wir hier mit fliegenden Fahnen untergehen 
werden. Aber nachdem wir den Schnapskrieg gewonnen ha
ben, müssen wir ja, Herr Claude Frey, wohl auch einmal verlie
ren können, und ich denke, wenn Sie heute, Herr Frey, hier 
verlieren, werden Ihre freisinnigen Freunde Sie vielleicht zu 
entschädigen suchen, indem sie Ihnen den Weg zu höheren 
Weihen öffnen. (teilweise Heiterkeit) 

Keller: Auch wenn ich mich jetzt gegen den Antrag Frey 
Claude ausspreche, möchte ich damit natürlich keinen Beitrag 
leisten. seine Wahlchancen irgendwie zu schmälern. 
Es geht darum, in diesem Artikel eine klare Aussage zu ma
chen. Zu beurteilen ist ein Konkurrenzverhältnis: einerseits der 
Wunsch, je ein deutsch-, ein französisch- und ein italienisch
sprachiges Radioprogramm auf dem ganzen Gebiet der 
Schweiz zu senden, und andererseits der Wunfch lokaler, re
gionaler Veranstalter, Radioprogramme zu schaffen. Die Min
derheit, zu der ich gehöre, schlägt Ihnen klar vo<, sich zugun
sten des Lokalradios auszusprechen. Die Mehrheit - das 
muss ich auch etwas differenzieren; es sind zum Teil irrefüh
rende Aussagen in unerhört dramatischer Wucht gemacht 
worden - schlägt Ihnen nicht vor, dies sei umzukehren, son
dern sie schlägt Ihnen vor, in dieser Situation abzuwägen: der 
Konzessionserteiler hat beide Ansprüche gegeneinander ab
zuwägen. Das ist die Situation. 
Gleichwohl bin ich der Meinung, man müsste die Minderheit 
unterstützen, gerade deswegen, weil sie eine klare Priorität 
setzt. 
Stellen Sie sich einmal vor, wenn in einer politisch so brisanten 
Situation dann die Verwaltung respektive der Konzessionser
teiler abwägen müsste! Das ist doch die Büchse der Pandora! 
Es kann nur Unheil daraus hervorgehen, wenn man sich nicht 
zum vornherein zugunsten der Lokalradios entscheidet. Alles 
andere würde in einem Kanton, in einer Region überhaupt 
nicht akzeptiert. Wie wollen Sie beispielsweise dem Aargau 
weismachen, er hätte auf sein Lokalradio zu verzichten, weil 
italienische oder welsche Programme eingestrahlt werden 
müssten? Das ist eine unmögliche Situation; deswegen müs
sen wir den Vorschlag der Mehrheit ablehnen. So undenkbar 
es ist, bestehende Lokatradios abzubauen, so wenig denkbar 
ist es, neue zu verhindern. 
Ein Wort noch zum Antrag von Paul Wyss: Im wesentlichen 
sagt Herr Wyss dasselbe wie der Bundesrat und die Minder
heit; er formuliert es nur etwas anders. Es besteht kein Anlass, 
die Fassung des Bundesrates und der Minderheit gegen den 
Antrag Wyss einzutauschen. 

Mühlemann: Ich hoffe, dass möglichst viele das eindrückliche 
Votum von Herrn Nationalrat Widmer gehört haben. Hier hat 
nämlich ein Mann gesprochen, der von der Front kommt, der 
weiss, worum es bei den Lokalradios geht. Ich war vorn ersten 
Tag an mit Herrn Nebiker und Herrn Widmer dabei, diese zar
ten Pflänzchen zu setzen, zu hegen und zu pflegen. Das, was 
Sie jetzt tun, wenn Sie dem Antrag von Claude Frey - also der 
Mehrheit- zustimmen, ist eine Zerstörung dieses Netzes oder 
zumindest eine starke Behinderung über die Technik. 
Ein Meter hat hundert Zentimeter, und nicht mehr. Wenn Sie 
im Bereich der Frequenzen die PTT und das Departement Ogi 
berennen, können die beim besten Willen nicht mehr heraus
rücken, als sie haben. 
Radio Thurgau wurde vom Bundesrat verpflichtet, das ge
samte Kantonsgebiet abzudecken. Wir versuchten es mit einer 
Frequenz - es genügte nicht. Wir t1aben heute deren drei-; es 

genügt nicht. Wir brauchen dringend eine vierte Frequenz für 
den Oberthurgau, der heute vom liebenswürdigen österreichi
schen Sender aus Bregenz und von den wesentlich aggressi
veren Sendern aus Süddeutschland berieselt wird. Nun kön
nen Sie sagen, das spiele gar keine Rolle, die 
Grenzbevölkerung sei schon früher immun gewesen. Aber 
uns ist es nicht gleichgültig, ob wir tatsächlich mit ,-,ir,<>r,o~ 

Sendungen unsere Bevölkerung erreichen. Und es nicht 
nur darum, bestehende Lokalradios mit neuen Frequenzen zu 
ergänzen, es geht auch darum, in den Niemandsländem neue 
Lokalradios aufzubauen. 
Ich frage Herrn Thür: Was haben Sie in der March vor? Das ist 
auch eine eigenständige «Nation», die bis jetzt ohne elektroni
sche Medienwelt lebt. Was geschieht in den Kantonen Aargau 
und Solothum, in denen man zuerst grosszügig sagte, dass 
man so etwas im Herzen der Schweiz gar nicht nötig habe? 
Und jetzt hat der Bundesrat nicht entschieden. Sie werden sa
gen, das habe er taktisch gemacht. Nein! Er hat Schwierigkei
ten es fehlen die Frequenzen. Es kann sein, dass irgend
wann technische Entwicklungen möglich werden, die neue 
Chancen eröffnen, aber jetzt und heute ist das nicht der Fall. 
Wenn Sie über den Artikel 28 und den Antrag einer knappen, 
einer sehr knappen Mehrheit diese Lokalradios beeinträchti
gen, haben Sie das Monopol der SRG auf der lokalen Ebene. 
Darum, Frau Uchtenhagen, ist das gar nicht so undramatisch, 
was wir jetzt diskutieren. 
Mein lieber Ernst Leuenberger, ich bin auch ein ehemaliger 
Berner. Ich weiss, was es heisst, Sprachenstreit zu haben oder 
nicht zu haben. Ich muss Sie hier doch einmal am «Puntenöri» 
nehmen und klar und deutlich sagen, dass die Westschweiz 
und der Kanton Tessin Berücksichtigung finden werden, so
fern das Netz der Lokalradios sichergestellt ist. Das ist eine 
Prioritätsentscheidung, die wir in diesem Saal zu treffen und 
nicht an den Bundesrat weiterzugeben haben. 
Ich bitte Sie, im Interesse des Radio- und Fernsehgesetzes, 
das jetzt eine willkommene Oeffnung erreicht hat, vorerst in 
der ersten Abstimmung zwischen dem Antrag Wyss Paul und 
der Kommissionsmehrheit Herrn Wyss zuzustimmen. Nach
her, wenn der Antrag Wyss Paul der qualifizierten Kommissi
onsminderheit - der sogar Herr Hubacher angehörte - gegen
übergestellt wird, stimmen Sie dem Bundesrat und der Min
derheit der Kommission zu. Damit, glaube ich, ist dieses Ge
setz gerettet. 

Bircher: Ich konzentriere mich auch auf die Folgen, die eine 
Annahme des knappen Mehrheitsantrags (gemäss Antrag 
Frey Claude in der Kommission) haben würde: 
1. Je nach Berechnung müsste ein Drittel der bisherigen Lo
kalradios verschwinden. Realpolitisch ist es unmöglich, beste
hende Lokalradios abzubauen, nachdem sich die Leute ein
mal daran gewöhnt haben. Vielleicht hören wir dann von den 
Kommissionssprechern andere Aussagen. 
2. Andere Radios müssten in ihrem Aktionsradius einge
schränkt werden. Darüber kann man reden, aber nur, wenn 
dafür andere zugelassen würden. 
3. Teile der Schweiz bleiben auch in Zukunft ohne ein Lokal
radio. Demgegenüber wird staatspolitisch mit dem Minderhei
tenschutz, dem Empfang der DAS-Programme in allen Lan
dessprachen argumentiert. Hierzu folgendes: Auch nach An
nahme des Minderheitsantrags, der ja fast die Hälfte der Kom
missionsmitglieder hinter sich hat, ist es nach wie vor möglich, 
italienisch- oder französischsprachige Programme verkabelt 
zu hören oder sie beispielsweise im Hotelzimmer zu empfan
gen; ein Minderheitenschutz besteht also nach wie vor. 
Die meisten Leute, die in einem Sprachgebiet einen anders
sprachigen Sender hören wollen, tun das gezielt, mit ihrem 
verkabelten Radio oder über Telefonrundspruch. Sie wollen 
diese Sender nicht einfach zufällig auf ihrer Reise im Autoradio 
empfangen. Hier ist - meiner Meinung nach - der Minderhei
tenschutz nicht in Gefahr, im Gegenteil: er ist durch die heu
tige technische Situation gewährleistet. 
Ein staatspolitisches Kriterium ist es meines Erachtens auch, 
wenn Sie ganze Gebiete ohne ein Lokalradio belassen. Die Si
tuationen sind aufgezählt worden. Der Aargau als viertgrösster 
Kanton veriügt heute über kein Lokalradio, während in sämt-

michael.tellenbach
Textfeld



5. Oktober 1989 N 1653 Radio und Fernsehen. 

liehen Nachbarkantonen Lokalradios empfangen werden kön
nen. Bei uns gibt es das nicht. Wir haben zwar das DRS-Regio
naljoumal, aber auch hier sagen mir Leute, die die Situationen 
in den umliegenden Kantonen kennen. dass auch das DRS-

qualitativ. teilweise verbes-
wenn ein Lokalradio Ich glaube, einer 

und auch dem DRS und der Qualität 
Programme wäre zumin-

dest ein Lokalradio hätte. 
Bei Betrachtung der gesamten Mediensituation, wo 
doch eine gewisse vom Gedruckten herrscht Sie 
können das bedauern oder nicht, aber es ist so-, bitte ich Sie, 
den Minderheitsantrag zu befürworten. 

M. Coutau: Nous sommes dans cette affaire devant un pro
bleme de repartition en etat de penurie. Nous sommes en 
penurie de frequences, il faut donc donner des indications 
precises en ce qui conceme les priorites d'attribution de ces 
frequences. 
Bien qu'il s'agisse ici d'une affaire de langue, i! ne faut pas con
fondre les fronts qui s'opposent Je rejoins parfaitement M. 
Leuenberger qui dit, avec ä propos, qu'il ne s'agit pas d'oppo
ser les Alemaniques aux Romands ou aux Tessinois. 
En effet, il y a autant d'interet pour des Alemaniques qui habi
tent Geneve de pouvoir entendre une radio qui s'exprime en 
leur langue que d'interet pour un Genevois qui habite ä Zurich 
ä suivre des programmes de langue fran9aise. Par conse
quent, l'affrontement ne se pose pas dans ces termes. Par ail
leurs, vous avez entendu ä cette tribune aussi bien des Ro
mands que des Alemaniques defendre l'une ou l'autre des 
propositions en presence. II ne s'agit donc pas ici d'un affron
tement linguistique qui separe notre conseil, il s'agit de bien 
definir ou sont les affrontements. 
L'affrontement se situe entre la possibilite de developper des 
radios locales conformement au systeme des trois phases 
presente par le projet du Conseil federal ou, au contraire, don
ner une priorite ä la diffusion des programmes de la SSR. C'est 
lä le vrai probleme qui nous est pose aujourd'hui. Dans cette 
affaire, je me suistrouve en commission du c6te de la majorite, 
pour une raison essentielle: nous avons eu l'impression que 
les PTI avaient une certaine paresse ä vouloir resoudre le pro
bleme que posait la repartition des frequences. J'ai vote en fa
veur de la majorite pour exercer une pression ä l'egard des 
PTT afin de leur permettre de mieux resoudre ce probleme de 
repartition des frequences. J'ai constate, avec beaucoup 
d'interet, que ce qui nous etait encore presente comme impos
sible il n'y a pas si longtemps, est devenu tout ä coup possible. 
On a eu, au debut de cette semaine l'information selon la
quelle des possibilites de diffusion s'etaient ouvertes au Tes
sin, gräce ä des equipements mis ä disposition par les PTI. 
Donc il est possible de faire un effort gräce ä l'evolution techni
que et je crois que c'est dans cette voie-lä qu'il taut aller. 
Que conclure? A mes yeux, s'il y a un affrontement entre ceux 
qui veulent le maintien voire l'extension de l'alimentation en ra
dios locales de l'ensemble des regions du pays et ceux qui 
veulent que cela soit le monopole de la SSR, je suis manifeste
ment du cöte des radios locales. Je crois que c'est dans la phi
losophie de cette loi. Je constate que les PTT peuvent faire l'ef
fort qu'on leur demande pour ameliorer la situation. II taut per
mettre non pas seulement a ceux qui ont dejä des radios loca
les de les conserver, mais il faut permettre ä ceux qui n'en ont 
pas encore de pouvoir en obtenir. C'est la raison pour laquelle 
je serai favorable ä la proposition de M. Wyss, plus harmo
nieuse, eile me semble plus elegamment redigee et c'est la rai
son pour laquelle c'est ä elle que j'apporterai mes suffrages, 
en insistant sur le fait que, du cöte de la technique PTT, il y a la 
place pour donner ä ceux qui habitent une aute region linguis
tique que leur region d'origine, la possibilite d'entendre aussi 
des programmes de radio dans leur langue. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Ich hoffe, es gelingt 
doch noch eine Versachlichung der Diskussion. Es sind Dinge 
gesagt worden, die zum Teil schlicht und einfach nicht stim
men. Wir haben in der Kommission die zur Diskussion stehen
den Fragen sehr sachlich und sehr eingehend geprüft. Man 
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kann in guten Treuen beide Meinungen vertreten, sie liegen 
wieder nicht so weit auseinander, wie es hier dargelegt wurde. 
Herr Hänggi, Sie haben mich gebeten, den Antrag der Kom
missionsmehrheit zurückzuziehen. Das kann ich natürlich 
nicht Ich bin schliesslich Sprecherin der Kommission und 
muss die Mehrheit vertreten, und dies mache ich auch. 
Herr Nebiker, es war nie ein Problem SAG/Konkurrenz; das 
hat in der Diskussion praktisch keine Rolle gespielt. Es ging 
um ein föderalistisches, sprachregionales Problem, nämlich 
darum, dass vor allem unsere sprachlichen Minderheiten 
ten: Wir möchten unser Programm auch in Zürich erhalten. 
gab auch Zürcher, die sagten: Wir möchten in Genf ein 
deutschsprachiges Programm erhalten können. Dieses An
liegen soll bei Konzessionsentscheiden berücksichtigt wer
den. 
Die Mehrheit schlägt dem Bundesrat vor, er solle abwägen. 
Bei der Begründung wurde in der Kommission ganz klar ge
sagt: Es werden keine Radios abgeschaltet. es werden weiter
hin auch neue zugelassen, aber der Bundesrat wird aufgefor
dert abzuwägen, ob die Klammerfunktion, diese föderalisti
sche sprachliche Vielfalt, nicht etwas stärker berücksichtigt 
werden könnte. 
Dabei hat das, was Herr Coutau gesagt hat, eine sehr grosse 
Rolle gespielt: nämlich die technische Entwicklung. Wir wis
sen, dass immer wieder etwas Neues entsteht. Wir sollten 
schon deshalb nicht ein für allemal hier etwas verbarrikadieren 
und sagen: Jetzt kommen nur noch Lokalradios bei der Fre
quenzvergabe zum Zuge, und dies gilt auch dann, wenn es 
technisch Möglichkeiten gäbe, dass man die französischspra
chigen, die italienischsprachigen und die deutschsprachigen 
SAG-Programme in der ganzen Schweiz empfangen könnte. 
Bitte beachten Sie auch diesen Aspekt. 
Noch eine Bemerkung: Wenn der Bundesrat seinen Antrag et
was weniger apodiktisch formuliert hätte, hätte es überhaupt 
keine Diskussionen gegeben. Aber zu sagen: «Je ein 
deutsch-, französisch- und itafienischsprachiges Radiopro
gramm werden in der ganzen Schweiz verbreitet, soweit es die 
Versorgung mit lokalen und regionalen Programmen zulässt», 
das geht natürlich sehr weit. Es heisst nämlich: Zuerst kom
men immer die privaten Lokalradios. Es wird nicht abgewo
gen, ob vielleicht ein kleines regionales Radio sich mit einem 
anderen zusammenschliessen könnte, ob es keine andere Lö
sung gäbe, sondern es werden stur die regionalen Radiopro
gramme privilegiert 
Auch ich bin für Vielfalt; auch ich bin für Lokalradios. Aber ich 
muss doch feststellen: Die meisten Lokalradios sind rein 
kommerziell ausgerichtet. Ich war auch etwas erstaunt über 
die Begeisterung der Grünen für die Lokalradios. Sind denn 
die Grünen z. 8. in Zürich je von einem Lokalradio zu einem In
terview gebeten worden? In der Regel ist es so, dass dort nur 
die Bürgerlichen zur Sprache kommen, andere Gruppierun
gen aber nicht Das ist für mich kein Grund, dagegen zu sein. 
Ich bin nicht darauf angewiesen, auch noch in diesen Medien 
zu erscheinen. Aber man darf doch einmal klar festhalten, 
dass die Kommerzialisierung des Radios auch die Pro
gramme beeinflusst und dass die grosse Freiheit daher kei
neswegs mit den Lokalradios kommt. 
Ich hoffe natürlich, dass die Lokalradios auch etwas in sich ge
hen und den Leistungsauftrag etwas ernster nehmen und 
dementsprechend auch etwas Kulturprogramme und auch 
eine Vielfalt der Meinungen bringen. Dann wären wir alle sehr 
begeistert. Es ist aber vor allem zu hoffen, dass der Bundesrat 
- es ist ja ziemlich klar, dass er hier recht bekommt- auch der 
sprachlichen Vielfalt der Schweiz etwas Rechnung trägt, wenn 
er die vielen kommerziellen Radios bewilligt, und dass er be
denkt, dass die SAG einen Kulturauftrag hat und die Vielspra
chigkeit ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Schweiz 
ist. 

M. Frey Claude, rapporteur: Nous sommes en presence de 
trois versions: celle de M. Wyss Paul qui doit se dire que, dans 
ce combat, il est difficile de trouver la banne voie apres avoir 
entendu des remarques cyniques ä l'egard de son interven
tion; le texte du Conseil federal et de la minorite et celui de la 
majorite. 
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Oue veulent le Conseil federal et la minorite? Le principe est 
clair. On accorde les frequences aux radios locales et, s'il en 
reste, on tente d'ameliorer la reception d'un programme dans 
les trois langues. 
Oue veut la majorite de la commission? Elle veut marquer es
sentiellement une volonte politique. M. Coutau l'a precise. il 
s'agit d'inciter les PTT a agir pour atteindre un objectif de lon
gue duree, a savoir une bonne couverture dans les trois lan
gues nationales du territoire suisse. 
Quelle est la situation actuelle? On vient de le rappeler, depuis 
le debut de la presente semaine, heureux hasard, la situation 
est tres bonne au Tessin ou l'on peut capter les differents pro
grammes. En 1986, une proposition de ma part, reprise au
jourd'hui par la rnajorite, avait fait l'objet d'une interpellation 
cosignee par 90 d'entre vous. Ace moment-la, nous avons 
r~ 1a reponse selon laquelle il y avait impossibilite technique 
pour le Tessin. Ce qui etait un obstacle infranchissable il y a 
tres peu d'annees est devenu maintenant realite. C'est pour
quoi nous desirons marquer cette volonte politique. 
Monsieur Widmer, quelle est la situation a Zurich? Vous avez 
eu des cas interessants durant l'ete. II y a peu d'annees, un 
tram a circule ä Zurich avec le programme de la radio suisse 
romande. L' essai a ete extremement concluant et il demontrait 
le besoin d'avoir, ä Zurich, une fenetre sur la Suisse romande 
par la voie des ondes. Aujourd'hui, vous voulez fermer cette 
fenetre; vous en prenez la responsabilite. 
L' exemple de Geneve est encore meilleur! En effet, dans cette 
ville, on peut capter des programmes en anglais, mais on ne 
peut pas entendre la Suisse alemanique. Trouvez-vous cette 
situation defendable? Je serais heureux d'entendre les dis
cours de 1er aout de ceux qui s'opposeront a la majorite ainsi 
que les discours du 700e anniversaire! «Un pour tous, tous 
pour un»! Teile est la realite. 
C'est pourquoi il faut ameliorer la situation, afin de s'entendre 
pour mieux se comprendre. Ceci est important, non seule
ment pour un Romand etabli ä Zurich, mais aussi pour le Zuri
chois qui souhaite capter la Suisse romande. Le Romand que 
je suis a du plaisir a ecouter chaque fois qu 'il le peut la Revue 
de presse alemanique. parce que c'est une occasion de mieux 
sentir ce que pense une region importante du pays. 
Par consequent, la presente loi doit etre l'occasion de jeter des 
ponts entre les differentes regions. Nous savons parfaitement 
que cette volonte connait des limites concretes, c'est-ä-dire le 
nombre des frequences. Les faits sont tetus et nous ne deman
dons pas tout. tout de suite; les impossibilites techniques exis
tent. D'ou le texte nuance, modere, raisonnable de la majorite 
qui precise «dans la mesure du possible». En effet, le possible 
va en augmentant au fil des annees. 
Nous le repetons, il ne s'agit pas de demanteler ce qui existe. 
M. Ogi, conseiller federal, a fait de la tactique qui a porte ses 
fruits en refusant les radios argovienne et soleuroise. Cette tac
tique ·etait utile comme preparation d'artillerie avant la 
presente discussion, mais ce n'etait pas de la strategie, Mon
sieur le Conseiller federal, c'etait de la tactique. Des lors, si le 
texte de la majorite etait accepte aujourd'hui, les radios argo
vienne et soleuroise pourraient etre creees, car il s'agit dans la 
mesure du possible d'atteindre un objectif, sans aller ä l'en
contre du modele ä trois niveaux, et de permettre aux radios 
locales d'emettre. 
En outre, si le cäble est important pour la television, la situation 
se presente de maniere sensiblement differente en ce qui con
cerne la radio. Cette derniere, c'est la mobilite, le transistor et 
l'ecoute dans la voiture. Le cäble est de peu d'effet. 
Par ailleurs, un argument doit etre souligne -je souhaite que le 
Conseil federal soit particulierement actif dans ce domaine -
celui de faire appel aux negociations internationales afin d'evi
ter que les emetteurs etrangers ne violent la loi. La puissance 
d'emission de quantites de radios locales situees a l'etranger. 
mais nous entourant, est trop forte. On pourrait ameliorer la Si
tuation simplement en demandant a nos partenaires et voisins 
de respecter aussi la loi. 
J'ai ecoute toutes les interventions. Je souligne seulement 
que vous n'avez pas le droit de faire peur en deformant les faits 
et de dire qu'en cas d'acceptation du texte de la majorite un 

' tiers des radios locales disparaitront. Monsieur Bircher. la 

carte confidentielle que vous avez re<;ue - comme taut le 
monde d'ailleurs - et qui peut etre utile dans la preparation 
d'artillerie, est totalement depassee. En effet, nous precisons 
«dans la mesure du possible». Par consequent, il ne s'agit pas 
de supprimer les radios existantes. 
Je conclus en vous lisant, mot pour mot, un extrait du rapport 
sur le quadrilinguisme consacre a cet objet. Monsieur le Con
seiller federal, il s'agit de l'interpretation que la majorite entenct 
donner ä la disposition de loi qu'elle propose. C'est important 
pour l'interpretation des textes, parce que l'on ne peut tout se 
permettre: le proces-verbal et le Bulletin officiel permettent 
l'interpretation du texte. Cette demiere correspond mot pour 
mot au passage suivant qui est extrait du rapport publie par le 
Departement federal de l'interieur, en aoüt 1989, et intitule Le 
quadrilinguisme en Suisse, page 292, je cite: «En collaboration 
avec les PTT, 1a Confederation encourage l'extension dans 
tout le pays des possibilites de recevoir les programmes de la 
SSR dans les trois grandes langues nationales, pour autant 
que cela soit techniquement realisable sans diminuer l'offre 
actuelle d'ernetteurs locaux. On senge avant tout a la trans
mission des trois premiers programmes radio dans l'ensem
ble de la zone de diffusion de la Suisse». 
Ce texte explique le paragraphe consacre a cet objet par la 
majorite. 

Bundesrat Ogl: Monsieur Frey, la politique c'est aussi la tacti
que et c'est ici que je l'ai apprise! 
Das ist zweifellos ein sehr entscheidender Artikel. Ohne Zwei
fel beeinträchtigt Ihr Entscheid die Zukunft der Lokalradios. 
Ich bitte Sie deshalb, Klarheit zu schaffen. Ich bitte Sie, Prioritä
ten zu setzen, und ich bitte Sie, jetzt nicht das Dreiebenen
modelt in Frage zu stellen. Ich bitte Sie deshalb dringend, dem 
Bundesrat und der Kommissionsminderheit Reich zu folgen 
und die Aufgaben klar - Herr Leuenberger - zuzuteilen und 
nicht in zu viele Hände zu verteilen. 
Wir sollten aber beidseitig auch nicht dramatisieren und auch 
nicht unnötig vom Sprachenstreit reden. Ich darf Ihnen, Frau 
Präsidentin, mit aller Deutlichkeit sagen: Niemand-weder der 
Bundesrat noch das Departement - hat etwas gegen das An
liegen, SAG-Radioprogramme in andere Sprachregionen zu 
verbreiten. Im Gegenteil: Der Bundesrat selbst hat vorgeschla
gen, dass je ein SAG-Radioprogramm jeder Sprachregion in 
der ganzen Schweiz, soweit technisch möglich, verbreitet wer
den soll. 
Ebenso klar und unmissverständlich muss ich aber auch sa
gen: Wir müssen in dieser Sache glaubwürdig bleiben. Wir 
dürfen keine ungedeckten Checks ausstellen. Wir müssen 
Klarheit schaffen und jetzt Prioritäten setzen. Wir dürfen nicht 
im zweiten Kapitel dieses Gesetzes unser Mediensystem für 
private, SAG-unabhängige Veranstalter öffnen und diesen 
dann im vorliegenden Artikel die Sendefrequenzen verwei
gern. Das wäre unfair. 
Herr Widrig hat es klar gesagt: Wir dürfen vor den technisch
physikalischen Sachzwängen nicht die Augen verschliessen. 
UKW-Frequenzen sind ein beschränkt verfügbares Gut. Ich 
habe das bereits gestern gesagt. Man kann sie nicht produzie
ren. Sie wachsen auch nirgends. Sie sind nur in einem redu
zierten Mass vorhanden. Beim jetzigen Stand der Technik ste
hen wir vor einer Entweder-Oder-Situation. Ich bin zwar über
zeugt, dass die technische Entwicklung weitergeht und uns ei
n.es Tages helfen wird, dieses Problem zu lösen. Satellitenra
dio mit mobilem Empfang im Auto wird wahrscheinlich eines 
Tages möglich sein. Wir können aber den technischen Fort
schritt nicht durch dieses Gesetz erzwingen. Für die nächsten 
Jahre müssen wir mit den technischen Mitteln auskommen, 
die eben heute zur Verfügung stehen. Immerhin ist der Emp
fang der ersten SAG-Radioprogramme via Kabelnetz und Te
lefonrundspruch bereits möglich. Ich bitte Sie, diesen Um
stand nicht ausser acht zu lassen. 
Sie alle wissen, dass man nicht mehr den Fünfer und das 
Weggli bekommt. Wir brauchen deshalb klare Entscheide und 
eine klare Prioritätenzuordnung. 
Wir haben durch die Spezialisten der PTI genau abklären las
sen, welche Auswirkungen die Forderung nach fünf UKW· 
Senderketten für SAG-Radioprogramme auf die bereits beste-

····--·----·-----------------------------
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henden Lokalradios haben würde. Die Konsequenzen sind 
gross. Im bevölkerungsreichen Mittelland und vor allem in den 
grenznahen Gebieten würde zahlreichen Lokalradios ganz 
einfach die Existenzgrundlage entzogen, von zukünftigen, 
neuen Stationen in Gebieten ohne eigenes Lokalradio gar 
nicht zu reden. Wenn Sie das verhindern wollen, müssen Sie 
der Fassung des Bundesrates zustimmen. 
Zur Fassung des Bundesrates hat Herr Nationalrat Wyss einen 
Antrag eingereicht. Materiell besteht zum Bundesrat kein gros
ser Unterschied. Ich glaube, dass Ihr Vorschlag, Herr National
rat Wyss, eigentlich keine Vorteile bringt. Ich wür~ eher an
nehmen, dass die Fassung des Bundesrates - ich kann es so 
sagen, weil ich sie nicht formuliert habe - besser, eleganter 
und vielleicht auch klarer ist. Im weiteren nehme ich an, dass 
der zweite Teil Ihres Satzes überflüssig wäre. Die Anliegen 
sind bereits in Artikel 8, in den sogenannten Sendernetzplä
nen, geregelt und abgedeckt. 
Zu den Fragen von Herrn Nationalrat Frey und von Herrn Na
tionalrat Hänggi. Ich muss Ihnen klar sagen, Herr Nationalrat 
Reimann: Falls der Antrag Frey angenommen wird, bleiben 
die Konzessionierung eines Aargauer Lokalradios und die 
Konzessionierung des Radios Schwarzbubenland, Herr 
Hänggi, fraglich. Der Bundesrat als Konzessionsbehörde 
hätte eine äusserst heikle Ermessensfrage zu beurteilen. Auf 
alle Fälle wären die beiden Radios und andere Projekte ge
fährdet. 
Sie gestatten, Herr Nationalrat Grassi, dass ich Ihnen auch 
noch etwas sage: Im Tessin können wir Lokalradios und SAG
Programme empfangen. In der französischsprachigen und in 
der deutschen Schweiz fehlen eben die Frequenzen, die nötig 
wären. Wenn Sie, Herr Grassi, an den technischen Fortschritt 
glauben, so muss ich sagen: Ich glaube auch daran. Aber für 
die Verbreitung der SAG-Programme, so. wie das die Mehrheit 
der Kommission will, braucht es noch den technischen Fort
schritt. Ich hoffe mit Ihnen, dass wir diesen Stand bald errei
chen werden. 
Ich bitte Sie, dem Bundesrat und der Kommissionsminderheit 
Reich zu folgen. 

Abs. 1-AI. 1 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2-AI. 2 

Präsident: Hier liegen drei Anträge vor. Ich schlage Ihnen vor, 
in einer ersten Eventualabstimmung den Antrag Wyss dem 
Antrag der Mehrheit gegenüberzustellen; in der definitiven Ab
stimmung wird anschliessend das Resultat dem Antrag Min
derheit und Bundesrat gegenübergestellt-Sie sind damit ein
verstanden. 

Abstimmung - Vote 

Eventue/1-A titre preliminaire 
Für den Antrag Wyss Paul 
Für den Antrag der Mehrheit 

Definitiv - Oefinitivement 
Für den Antrag Wyss Paul 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 3-AI. 3 

127Stimmen 
26Stimmen 

Minderheit 
offensichtliche Mehrheit 

Präsident: Die Behandlung von Absatz 3 wird ausgesetzt. 

Art. 29, 30 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 31 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 

a. 
b. die Möglichkeiten der SAG sowie der lokalen und regiona
len Veranstalter, ihre konzessionsgemässen Leistungen zu er· 
bringen. nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 
Abs.2 

a. die Pflicht. die Programme zu verschlüsseln .... 
b. Streichen 
C .... . 

d .... . 
Abs.3 
Der Bundesrat kann andere Veranstalter ermächtigen, Fern
sehprogramme in Zusammenarbeit mit SRG, lokalen und re
gionalen Veranstaltern zu gestalten und anzubieten. Für die 
Regelung der Zusammenarbeit gilt Artikel 23 Absatz 2. 
Abs. 3bis (neu) 
Die Uebertragung herausragender Ereignisse ist ebenfalls Sa
che der Zusammenarbeitsverträge. 
Abs.4 
Streichen 

Abs.5 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Columberg, Borel, Deglise, Diener, Keller, Leuenberger-Solo
thurn, Paccolat, Salvioni, Stamm, Stappung) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 31 
Proposition de la commission 
Al. 1 

a ..... 
b. La diffusion n'entrave pas de maniere importante l'accom
plissement par la SSR ainsi que par les diffuseurs locaux et 
regionaux de la mission que leur assigne la concession. 
Al. 2 

a. L' obligation de coder les programmes .... 
b. Bitter 
C .•••. 

d ..... 
Al.3 
Le Conseil federal peut autoriser d'autres diffuseurs ä conce
voir et ä offrir des programmes de television en collaboration 
avec la SSR ainsi qu'avec des diffuseurs locaux et regionaux. 
La collaboration est reglee selon l'article 23, 2e alinea. 
Al. 3bis (nouveau) 
La retransmission d'evenements de grande portee releve ega
lement des contrats de collaboration. 
Al. 4 
Bitter 

Al. 5 
Majorite 
Bitter 
Minorite 
(Columberg, Borel, Deglise, Diener, Keller, Leuenberger
Soleure, Paccolat, Salvioni, Stamm, Stappung) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Abs. 1-3-AI. 1-3 
Angenommen -Adopte 

Abs. 3bis -Al. 3bis 

Präsident: Die Bereinigung von Absatz 3bis werden wir nach
holen müssen. 
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Abs. 4-AI. 4 
Angenommen -Adopte 

Abs. 5-AI. 5 

Präsident: Wir führen nun die Debatte über Artikel 31 Ab
satz 5; aber selbstverständlich können die Berichterstatter 
nachher ihre Erklärungen über den ganzen Artikel zuhanden 
der Materialien noch abgeben. 

Columberg, Sprecher der Minderheit: Das Vertragsmodell ist 
offensichtlich die beste Lösung, die wir im Augenblick finden 
können; darum ist auch dieser Vorschlag oppositionslos 
durchgegangen. So müssen wir nicht über technische Nut
zungsmöglichkeiten und über die vierte Femsehsenderkette 
sprechen. Vielleicht gibt es einmal noch mehr Möglichkeiten, 
auf dass wir diesen technischen Engpass überwinden kön
nen. 
Gegenwärtig ist noch völlig offen, wer diese vierte Kette nutzen 
kann und will. Deshalb ist es auch verfrüht, im Gesetz definitive 
Zuteilungen vorzunehmen. Aus dieser Sicht ist das Vertrags
modell eine neue Zauberformel; sie überlässt die definitive Lö
sung der künftigen Entwicklung und dem Ergebnis der Ver
handlungen unter potentiellen Bewerbern, wobei wir selbst
verständlich die Bedingungen für diese Beteiligung klar defi
nieren müssen. 
N_un wer~en von verschiedenen Seiten Bedenken gegenüber 
dieser Lösung angemeldet. Man wirft uns vor, wir seien nicht 
fähig gewesen, eine Entscheidung zu treffen, weshalb das 
Problem des zweiten Fernsehens einfach auf später verscho
ben würde. Mit dem Vertragsmodell entstünde eine undurch
sichtige Situation, man kaufe sozusagen die Katze im Sack. 
Die Gegner sprechen von Medienfilz. Hinter verschlossenen 
~üren würden d~biose, vermutlich rein kommerziell ausge
richtete Kooperationen ausgehandelt, die selbstverständlich 
zum Nachteil einer umfassenden und sachgerechten lnforrna
tio~ gereichten. lc~ teile diese schlimmen Befürchtungen in 
keiner Art und Weise; dennoch müssen wir diese Bedenken 
ernst nehmen und bei unserer Beschlussfassung beachten. 
Eines trifft nämlich zu: Mit der Zulassung eines weiteren Veran
s~ers mit einem Vollprogramm auf nationaler oder sprachre
g1onaler Ebene treffen wir einen grundsätzlichen Entscheid. 
E~ han~elt sich um eine medienpotitische Weichenstellung. 
Diese nchtungweisende medienpolitische Entscheidung soll 
deshalb durch die Bundesversammlung erfolgen. Dies ent
spricht auch der ursprünglichen Auffassung des Bundesrates. 
Die Kommission hat diese zusätzliche Absicherung nur ganz 
knapp abgelehnt, nämlich mit 11 gegen 10 Stimmen. Ich bitte 
Sie deshalb, der Kommissionsminderheit zuzustimmen. Ge
ben wir diesen Trumpf nicht aus der Hand! 
Bei der Zulassung eines weiteren Veranstalters auf nationaler 
und sprachregionaler Ebene handelt es sich nicht um eine ein
fache Konzessionserteilung von untergeordneter Bedeutung. 
Es geht vielmehr um eine ganz grundsätzliche Frage der künf
tigen Medienordnung, um eine zentrale Frage des vermehrten 
und geordneten Wettbewerbs, den wir ja alle wünschen. 
Durch die Einschaltung der Bundesversammlung besteht die 
Gewähr, dass eine ausgereiftere, gründlich durchdachte und 
ausgewogenere Lösung erarbeitet wird. Man wird automa
tisch grössere Rücksicht auf die Landesteile, auf die kulturelle 
Vielfalt und auf die Minderheiten nehmen. Diese Rücksicht
nahme ist von aussergewöhnlicher staatspolitischer Bedeu
tung. Gewiss, durch die Behandlung in den Räten entsteht 
eine gewisse zeitliche Verzögerung, was aber durchaus trag
bar ist. 
Schlies~lich bedeutet die abschliessende Genehmigung 
durch die Bundesversammlung eine Rückendeckung für den 
Bundesrat. Er wird dadurch den Pressionen verschiedener In
teressengruppen weit weniger ausgesetzt werden. Durch die 
zusätzliche Absicherung wird die Vertragslösung in keiner Art 
und Weise gefährdet, im Gegenteil: Sie erfahrt dadurch sogar 
eine Aufwertung. 
Aus diesem Grunde ersuche ich Sie, auch namens der gros
sen Mehrheit der CVP, der Kommissionsminderheit zuzustim-

men und die medienpolitische Weichenstellung durch die 
Bundesversammlung zu fassen - heute und in Zukunft. 

V"-!yss Paul: Ich möchte einige Punkte zur Vertragslösung an
fuhren und dieses Problem von der Problematik her, die un
sere Fraktion vorgegeben hat, in Richtung vermehrte Liberali
sierung auf dem Medienmarkt angehen. Der Vorschlag des 
Bundesrates war für uns etwas zu eng gefasst. Wtr wollten 
mehr Oeffnung und haben eine typisch schweizerische Lö
sung _vorgeschlagen und unterstützt. Das Vertragswesen an 
u_nd fur steh hat eine gute schweizerische Tradition und sehr 
v,e_le Vorteile_. Beispielsweise bietet der Vertrag die Möglich
keit, dass wir auf der lokal/regionalen und der schweizeri
schen Ebene sehr gut individuell Kooperationsmodelle ver
traglich durchführen können. Aber auch Verträge mit interna
tt0nal_en lnsUtuUonen sind möglich. Das ist sicher ein grosser 
Vorteil. Damit bildet der Vertrag eine Grundlage für die Weiter
entwicklung in einer rasch sich wandelnden Zeit: Rasche Aen
derungen sind viel eher möglich, als wenn wir etwas im Gesetz 
z~mentiert ha~n. Wir wissen alle, wie lange es geht, bis wir 
eine Gesetzesanderung durchführen. Mit einem Vertrag kann 
man das wesentlich besser tun. 
Auch der Vollzug ist "._iel einfacher; er bringt keine Aufblähung 
unseres Appar~tes; fur die yerwa!tung ist er einfacher und grif
f1g~r durchzuführen; Vertrage kennen auch gekündigt oder 
geandert werden - Vorteile, die man von der Flexibilität her als 
pr~ori!är einstufen. muss. Einzellösungen sind - wie gesagt _ 
1:1ogltch; e_,ne zweite Ke~e ist in Kooperation mit der SRG mög
hch, falls die SRG hier mitmachen will. Es handelt sich also um 
eine gut schweizerische Lösung. 
Zum Abschnitt 5, einem kritischen Punkt: Warum nicht Bun
desversammlung und warum Bundesrat? Der Vorschlag, dass 
der Bundesrat hier entscheidet, ist eine logische Folge des 
Vertragswesens. Verträge müssen ja ausgehandelt werden. 
Es muss eine kompetente Stelle existieren, die die Verhand
lungspartner zusammenbrin·gt. Ich glaube nicht, dass eine 
B_undesversa_mmlung dafür der Ort sein kann. Ich glaube auch 
nicht, dass die Bundesversammlung, die ja in dieser Angele
genheit wesentlich politisch handeln muss und das mit Recht 
auch tut, für spezielle Verträge der geeignete Ort ist. 
Stelle~ Sie sich das Striptease vor, wenn ich das so sagen darf, 
wenn 1n der Bundesversammlung die Eingeweide derVerlags
g~se(lschaften au~gebreitet werden müssten. Grosse Vertage 
wie d1_e «~asler Zeitung», «Berner Zeitung», Ringier usw. müss
ten hier ihre Zahlen offenlegen, .damit man wüsste, wie der 
Kontrahent zur SAG aussieht. Weil man von der SAG die Zah
len kennt. will man ja möglicherweise auch die übrige Zahlen 
kenn~n. Ich ~laube, das_s das unlogisch ist und nicht geht. Es 
h~t mchts mit demokratischer Problematik zu tun, etwa, dass 
wir Angst hätten, etwas vors Parlament zu bringen aber Ver
träge müssen vom Bundesrat abgeschlossen ....:erden. Er 
muss Verhandlungen führen. Die Gefahr der Politisierung ist 
sehr gross. Mit dem Entscheid, die Zuständigkeit dem Bun
desrat zu übertragen, ist die sachliche Kompetenz gewährlei
stet. 
Das ist der Grund, weshalb wir die Vertragslösung den ande
ren Vorschlägen vorziehen. 

M. Borel: Je reviens ä l'alinea 5 en vous invitant a soutenir la 
proposition de la minorite Columberg. 
Je vous rappelle qu'il s'agit d'accorder des concessions con
CE;r~8:nt l'e?helon national ou celui de la region linguistique. La 
dec1s1on d accorder ou non une teile concession est evidem
men'. de grande importance et il s'agit de savoir si c'est le Con
seil federal ou !'Assemblee federale qui le fait. 
Pour m?i,_ le probleme n'est pas de savoir qui prendrait la meil
leure dec1s1on; nous en connaissons beaucoup de la part du 
Conseil federal ou de !'Assemblee federale, il y en a aussi de 
mauvaises d'un cöte comme de 1 'autre. 
La question essentielle, a mon avis, est que lorsqu'un debat a 
lieu aux Chambres federales, le sujet est largement connu du 
p_ubltc et ce debat peut avoir lieu de maniere la plus !arge pos
s1.ble. Or, une decision aussi importante qu'une concession au 
niveau national ou regional merite de !arges deliberations qui 

michael.tellenbach
Textfeld



5. Oktober 1989 N 1657 Radio und Fernsehen. Bundesgesetz 

seraient cependant restreintes dans ta version de la majorite 
de la commission. 
Je vous invite a voter la proposition de minorite Cofumberg. 

Leuenberger-Solothurn: Ich gehöre zur Minderheit bei Ar
tikel 31 Absatz 5. Ich spreche nur dazu, weil ich davon aus
gehe, dass die Absätze 1 bis 4 stillschweigend und ohne An
träge genehmigt worden sind. Da wird ja noch einiges erläu
tert, aber glücklicherweise nicht mehr in Frage gestellt wer
den. 
«De quoi s'agit-il?» Es geht darum, dass in dieser Kommission 
gewiss nach langem Suchen etwas gefunden worden ist, was 
inzwischen als Vertragslösung schon fast in die Geschichte 
eingegangen ist. Die Meinung ist - Herr Wyss hat es erläutert 
-, dass die jeweils Interessierten sich zusammensetzen kön
nen, etwas aushandeln können und es dem Bundesrat, der 
Konzessionsbehörde, zur Vertragsgenehmigung und Konzes
sionierung vorlegen. 
Nach der Meinung der knappen Kommissionsmehrheit wäre 
damit der Prozess beendet. Das wäre unter normalen Umstän
den noch halbwegs verständlich, aber hier handelt es sich 
nicht um normale Umstände. Es geht hier um nichts mehr und 
um nichts weniger als um den anderen nationalen Veranstal
ter, das heisst um die zweite SRG, um das «Zweite Deutsch
schweizer Fernsehen». Darum geht es. Und nachdem wir bis
her in diesem Gesetz festgelegt haben, dass der erste natio
nale Veranstalter die SRG sein soll, und wir dieser in diesem 
Gesetz gewisse Auflagen gemacht haben, wir also die Kompe
tenz bei uns als Gesetzgeber behalten haben, ist nicht einzu
sehen, weshalb nun plötzlich beim anderen nationalen Veran
stalter, beim «Zweiten Deutschschweizer Fernsehen», der 
Bundesrat allein und abschliessend zuständig sein sollte. 
Zur Ehre des Bundesrates sei gesagt, dass er selber das gar 
nicht verlangt. Der Bundesrat selber hat uns ja in seinem Ent
wurf vorgeschlagen, er möchte die Bundesversammlung hier 
nicht als Konzessionsbehörde haben, sondern nur als jene In
stanz, die eine Genehmigung oder Nichtgenehmigung aus
spricht. Das scheint mir nicht übertrieben. 
Wenn hier ausgeführt wird, das würde die Sache verpolitisie
ren, will ich Ihnen gerne sagen: Jawohl, das gehört verpoliti
siert! Es ist eine hochpolitische Frage, ob es in diesem Land 
einen zweiten nationalen Veranstalter geben soll oder nicht. 
Das ist keine Frage, die wir den Interessierten und dem Bun
desrat allein überlassen können. Der Bundesrat müsste uns 
füglich darum bitten, wir möchten ihm doch diese Verantwor
tung abnehmen, sonst ist ja bald der liebe Gott Bundesrat! 
Nach einem solchen Entscheid, falle er aus, wie er wolle, wird 
die letztlich entscheidende Behörde einer landesweiten Kritik 
unterzogen werden, die das landesübliche Mass an Kritik -
das zulässige Mass. wie der Bundesrat einmal gesagt hat -
übersteigen wird. Diese Frage ist und bleibt eine politische 
Frage, und es ist bloss zu bedauern, dass eine Mehrheit der 
Kommission das nicht ganz erfasst hat. 
Sie werden dann möglicherweise Argumente hören, die Bun
desversammlung wäre überfordert. Ich würde dieser Argu
mentation recht geben, wenn die Bundesversammlung die 
Konzessionsbehörde wäre. Das wäre schwierig. Das könnte 
uns möglicherweise überfordern, und wir könnten in diese 
Konz~sion einmal hüst, einmal hott Bestimmungen schrei
ben; das käme nicht gut. Konzessionsbehörde ist und bleibt 
der Bundesrat. und wir haben dann das fixfertige Werk anzu
schauen und zu sagen, ob wir es genehmigen wollen, ob wir 
es akzeptieren wollen oder ob wir es verwerfen wollen. Es wird 
dann sicher gesagt werden: «Ja, die Bundesversammlung ist 
ja in der Regel eher konservativer als der Bundesrat.» Ich will 
dieser Behauptung nicht entgegentreten. 
Mir geht es um etwas ganz anderes. Nachdem wir in der ersten 
Phase dieser Entscheidfindung gesagt haben, sie müsse 
möglicherweise in Vertragsverhandlungen hinter verschlosse
nen Türen stattfinden, möchte ich dem entgegenhalten: Ir
gendeinmal müssen diese Türen geöffnet werden. Irgendein
mal muss die Oeffentlichkeit, müssen wir wissen, was nun der 
Stand der Dinge ist, und dann treten wir in die Verantwortung, 
wie wir eben bei Artikel 28 und folgende in die Verantwortung 
getreten sind und gesagt haben: «Es gibt einen ersten natio-

nalen Veranstalter, der die und die Aufgaben und dafür die 
und die Frequenzen hat.» So würden wir dann in die Verant
wortung treten und sagen: «Bundesrat, Du hast eine gute Kon
zession gemacht», oder: «Bundesrat, Du hast eine schlechte 
Konzession gemacht.» 
Um den Werbeeffekt von Artikel 31 Absatz 5 vielleicht noch ein 
bisschen zu erhöhen, darf ich Sie daran erinnern, dass diese 
Bestimmung bereits im Bundesbeschluss über den Satelliten
rundfunk zu finden ist, damals dort hineingekommen ist auf 
Antrag von CVP-Seite. Und ich verrate keine Staatsgeheim
nisse, wenn ich hier ausführe, dass Leo Schürmann, den ich 
gestern als den Vortrefflichen bezeichnet habe, der Vater die
ser Formulierung ist Es sei ihm an dieser Stelle gedankt. Wir 
hätten nicht daran gedacht, weil wir ja damals diesen Satelli
tenbeschluss in Bausch und Bogen ablehnen wollten - mit 
wenig Erfolg, wie Figura zeigt. Er steht und ist in Kraft und wird 
angewandt, nicht immer zu unserer grossen Freude und Er
bauung. 
Ich mache Sie nochmals darauf aufmerksam: Ich habe in den 
letzten Wochen und Tagen Kritik erfahren, die ich nicht ganz in 
den Wind schlagen kann. Man hat mir gesagt: «Du bist bereit 
gewesen, in dieses Vertragsmodell einzutreten. Du bist bereit 
gewesen, privaten Interessenten die Möglichkeit zu geben, 
sich untereinander zu arrangieren, möglicherweise zu eigen
artigen Schlüssen zu kommen. Du gehörst zu diesem Filz ... 
Ich habe mich dann ausgezogen und keinen Filz, nicht einmal 
eine Filzlaus gefunden, so dass ich diesen Vorwurf zurück
gebe. 
Aber ich bitte Sie heute ganz dringend, ernsthaft in Erwägung 
zu ziehen, ob wir als Parlament bei der ganzen Frage dieses 
Konzessionierungsverfahrens nicht eine kleine letzte Siche
rung einbauen müssen, damit nicht wieder Missverständnisse 
bei den Lokalradio-Fans entstehen. 
Es geht nicht um die lokale Ebene. Da will die Bundesver
sammlung nicht dreinreden. Da ist der Bundesrat die ab
schliessende Konzessionsbehörde. Da habe nicht einmal 
mehr ich etwas dagegen. Es geht auch nicht um das normale 
Satellitenprogramm; es geht- ich wiederhole das mindestens 
noch zehnmal - um den anderen natior,alen Veranstalter, um 
jenen Veranstalter, der neben der SRG in Konkurrenz mit ihr 
auf der gleichen Ebene gesamtsprachregional in Erscheinung 
treten würde. 
Es ist eine ernsthafte Sache, so etwas zu machen. Es ist anzu
nehmen, dass wir die Auseinandersetzung zwischen Freun
den und Kritikern der SRG, die Herr Nebiker heute schon 
gerne geführt hätte, dannzumal führen könnten. Wir dürfen 
aber in dieser Frage die ganze ungeheure Last nicht dem Bun
desrat aufbürden. Wir müssen hier in die Verantwortung tre
ten. 
Ich bitte Sie dringend, der Minderheit Columberg zuzustim; 
men; dies übrigens auch im Namen einer Mehrheit der sozial
demokratischen Fraktion. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 
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Hubacher: Ich gehöre zur Kommissionsmehrheit. Meine 
Ueberlegungen decken sich nicht genau mit denen des Frakti
onskollegen Leuenberger-Solothurn. Ich habe der Mehrheit 
zugestimmt aus zwei Ueberlegungen: 
1. Unser Parlament ist an sich überlastet, und wir sollten uns 
nicht unnötig selber neue Aufgaben zuweisen; denn wir alle 
wissen, dass wir zeitlich immer mehr in Rückstand geraten. 
2. Wir haben hier mit dem Radio- und Fernsehgesetz ein klas
sisches Rahmengesetz geschaffen und uns nicht so sehr auf 
Details eingelassen, sondern übergeben den Vollzug der Exe
kutive. Ich bin der Meinung, dass in dieser Frage die Kompe
tenz der beiden Kammern ja wohl nicht ohne weiteres gege
ben ist. Ich habe etwas Mühe, mir vorzustellen, dass wir hier 
dann über ein Ja oder Nein zu einer vorgeschlagenen Konzes
sionserteilung grosse Debatten führen müssten. Von daher 
meine ich, wenn wir schon mit diesem Gesetz Rahmenbedin
gungen schaffen, sollten wir den Vollzug bei der Exekutive be
lassen. 

Fischer-Hägglingen: Ich möchte Sie ebenfalls einladen, der 
Kommissionsmehrheit zuzustimmen. Sie haben heute mor
gen gehört, dass es sich bei der neuen Formulierung, die wir in 
der Kommission gewählt haben, um ein Vertragswerk handelt, 
in dem sich die einzelnen Partner binden und in einem Vertrag 
festlegen, wie sie in Zukunft die Aufgaben, die aus dieser zu er
teilenden Konzession erwachsen, zu gestalten haben. 
Wir haben heute morgen gehört, dass Herr Leuenberger-Solo
thurn gesagt hat, dass der Bundesrat nach wie vor die Konzes
sionsbehörde bleibt und wir als Parlament ja nur die Genehmi
gung zu erteilen haben. Wenn Sie aber Absatz 5 betrachten, 
ist es eben nicht so; denn wir können nicht nur ja und nein sa
gen, sondern es gibt noch den Satz: «Diese kann Aenderun
gen verlangen ... Das heisst, wir als Parlament spielen letztlich 
Konzessionsbehörde. 
Ich gehe mit Herrn Hubacher einig, dass wir hier überfordert 
sind. In diesem Gesetz haben wir ja die Auflagen. Wir haben 
festgehalten, welche Bedingungen zu erfüllen sind, damit eine 
Konzession zu erteilen ist. Nicht nur für die SAG gibt es Aufla
gen, sondern auch für die anderen Veranstalter. Sie haben 
ebenfalls einen Leistungsauftrag in diesem Gesetz umschrie
ben. Der Bundesrat muss bei der Erteilung einer Konzession 
feststellen: Erfüllt der Antragsteller die Bedingungen, die in 
diesem Gesetz umschrieben sind? Es ist natürlich sehr 
schwierig, wenn wir dann als Parlament einzelne Stücke aus 

diesem ganzen Vertragswerk herausnehmen wollen, weil 
diese uns vielleicht aus politischen oder weiss ich was für 
Ueberlegungen nicht passen. 
Hier müssen wir eine klare Regelung treffen, dass die Konzes
sionen - sei es nun bei nationalen, regionalen und lokalen Ver. 
anstaltern - beim Bundesrat bleiben. Er muss aufgrund von 
sachlichen Ueberlegungen. aufgrund der Kriterien, die wir in 
diesem Gesetz festlegen, entscheiden. Es gibt auch das Zeit
problem, das zu beachten ist. 
Wir wissen, wie langsam wir arbeiten: Zwei Kammern, Kom
missionen. Hier geht es doch auch darum, dass derjenige, der 
in das Abenteuer eines Veranstalters einsteigt - das kostet 
sehr viel Geld, man redet von 200 Millionen Franken und mehr 
die man hier investieren muss -. wissen sollte, dass er sei~ 
Konzessionsgesuch so gestalten muss, dass er die sachli
chen Auflagen, die in diesem Gesetz enthalten sind, abdecken 
kann. Dann sollte er die Gewissheit haben: Wenn ich all die 
Auflagen erfülle, kann ich damit rechnen, dass ich eine solche 
Konzession erhalte. Es ist dann nicht mehr an uns, alle ande
ren Ueberlegungen noch anzustellen, die man vielleicht auch 
noch machen könnte. sondern hier geht es um eine sachliche 
Abwägung durch eine Konzessionsbehörde. Es ist auch auf. 
grund des Aufbaus und der Gewaltentrennung, wie wir sie 
kennen, Aufgabe des Bundesrates, hier die Konzession zu er
teilen. 
Ich bitte Sie also, der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

Bremi: Artikel 31 ist ohne Zweifel der operativ und unterneh
merisch wichtigste Artikel. Da wird die Zusammenarbeit zwi
schen SRG, Bund und Privaten geregelt. Dieser Artikel lässt In
terpretationen zu, die Kommissionssprecher werden sie noch 
erläutern. Ein Punkt scheint aber besonders wichtig zu sein, 
und den sollte man deutlich ansprechen: Hier wird festgelegt, 
dass der Bundesrat anderen - also auch privaten Veranstal
tern - eine Konzession erteilen kann und dass die SAG in die 
Programmgestaltung einzubeziehen ist. Das Wie und das 
Wozu ist dann vertraglich zu regeln. Aber es ist nicht die SAG, 
die die Federführung behält oder erhält, sie erhält auch nicht 
die Konzession für diese vierte Kette, sondern es ist der Pri
vate, der andere Teil, der die Konzession und die Federfüh
rung erhält. Offenbar wird das gelegentlich falsch interpretiert. 
Ein zweiter Punkt: Bei diesem Wettbewerbsartikel stellen sich 
jetzt Aengste ein, es würde einen Wettkampf bis aufs Blut ge
ben. Das wird es bei dieser vorsichtigen Vertragsregelung, die 
ich übrigens bedeutend besser finde als das, was uns der 
Bundesrat ursprünglich vorgeschlagen hat, nicht geben kön
nen. Hier wird lediglich ein Hauch von Wettbewerb ermöglicht. 
Mehr nicht, aber immerhin! Wir halten das für ein Minimum an 
Wettbewerb, nicht für ein Maximum, darunter sollten wir sicher 
nicht gehen. Wir möchten mit diesem Artikel 31 zusammen mit 
der Kommission weg von staatlichen Monopolen, aber nicht 
hin zu privaten Monopolen, sondern hin zu echten Alternati
ven, ganz besonders im Bereich von Information und Kom
mentaren. Da soll der Wettbewerb stattfinden. Er wird da eher 
nötig sein als etwa in der Unterhaltung. In der inländischen In
formation und in den inländischen Kommentaren gibt es 
heute am Fernsehen keine Alternative zur SAG. 
Die Sonderstellung der SRG, die im Gesetz festgelegt wird, 
unterstützen wir ausdrücklich. Die SAG wird auch in Zukunft 
eine wichtige Aufgabe haben. Wir möchten sie auch nicht fi
nanziell schwächen. Wir brauchen eine starke SAG, aber wir 
brauchen nicht eine grössere SAG. Schliesslich haben wir 
festzustellen, dass in der ganzen Medientechnik und in den 
Medienunternehmen eine Internationalisierung stattgefunden 
hat, an der unsere Schweizer Unternehmer und Veranstalter 
teilnehmen sollen, nicht nur die SAG. Wir haben diesbezüglich 
jetzt ganz deutlich international zu denken und national zu 
handeln. Das Medienwesen wird mehr und mehr unternehme
risch, programmatisch und technisch international. Wir ma
chen hier ausschliesslich ein nationales Gesetz, aber wir ha
ben es auf internationale Realitäten auszurichten. Deshalb 
sind wir der Meinung, dass dieses Führungsinstrument - das 
Gesetz ist ein gutes Führungsinstrument-vom Bundesrat ge
handhabt werden sollte. Er ist besser dafür geeignet, ein sol
ches Instrument zu handhaben, als das Parlament. Wir stim-
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men deshalb der Lösung zu. wonach der Bundesrat und nicht 
das Parlament die Konzessionen genehmigt. 

M. Ziegler: M. Bremi a raison sur un point. C'est l'article cle de 
la loi. C'est ici que nous discutons du paysage mediatique des 
annees 1990 et 2000 dans notre pays. Je ferai un certain nom
bre de remarques de fond sur l'article 31 et, ensuite, je donne
rai mon appui a la proposition minoritaire de M. Columberg. 
Dans cette salle, il y a deux camps qui sont favorables a l'intro
duction de la television privee. Moi, je suis parmi ceux qui veu
lent une television privee a cöte de la SSA. Cependant, aucune 
des chaines argumentatives ne me satisfait. Contrairement a 
beaucoup de deputes radicaux, je crois que la SSA est une ex
cellente television. Ses journalistes- du moins ceux de langue 
fran~ise que je connais - sont excellents et d'un niveau inter
national irreprochable. Tous ceux qui voudraient creer une 
television privee pour combattre cette SSA, parce qu'elle est 
trop ä gauche, trop tiers-mondiste ou trop antinucleaire ne doi
vent pas etre suivis. Ceux qui veulent maintenir, si faire se peut, 
un monopole qui s'effrite et ouvrir seulement une taute petite 
porte pour une eventuelle et hypothetique instance privee font 
egalement fausse route. Le mouvement va aller tres vite. Pour 
l'instant, personne ne soumettrait un contrat dans les six mois 
qui viennent a M. Ogi. C'est taut a fait evident, car ceta est 
beaucoup trop eher. La miniaturisation, la baisse des couts de 
production et des instruments televisuels se developpent 
aussi rapidement que pour les ordinateurs. Faire des emis
sions de television deviendra tres vite nettement meilleur 
marche. II est egalement possible que le modele hollandais 
soit realise chez nous et que la SSA remette ses infrastructures 
ä disposition d'un prive qui produirait alors cette fameuse 
deuxieme chaine regionale. 
Troisiemement. la publicite. Lorsqu'on me dit: «Vous ne pou
vez pas prendre l'exemple frarn;:ais, ni l'exernple anglais ou 
arnericain, notamment celui de la BBC Oe l'ai utilise ä plusieurs 
reprises dans des debats, parce que son marche potential est 
grand et que le notre ne represente que 6,8 millions de 
telespectateurs)", c'estfaux. Dans notre pays, il n'y a pas 7 mil
lions de Mongols mais 7 millions de Suisses, c'est-a-dire une 
societe archideveloppee, la deuxieme nation la plus riche de 
la ptanete. Dans notre pays, il y a un excedent publicitaire evi
dent qui rendra la deuxieme chaine ou la quatrierne chaine na
tionale financee par le prive tout ä fait realisable. 
J'en viens au point que je souhaite soumettre a Monsieur le 
conseiller federal Ogi. La quatrieme chaine sera realisee 
necessairement et eile sera la bienvenue, car nous en avons 
besoin. 50 pour cent au moins des Suisses regardent deja au
jourd'hui regulierement des postes etrangers. Autrement dit, 
la SSR n'a pas les moyens ni 1a capacite objective de lutter 
contre cette invasion tout ä fait formidable d'images, de paro
les, d'analyses, de my1hes et d'ideologie etrangere qui va 
croissante. Si nous voulons garder un minimum d'identite 
suisse, pouvoir diffuser des films suisses ä la television et don
ner une chance a nos cineastes - ä Geneve notamment il y en 
ade remarquables - au pouvoir analy1ique et a l'instrumenta
lite conceptuelle de nos intellectuels, il taut mobiliser les capi
taux prives suisses. Pour un socialiste, ce n'est pas tres sym
pathique, mais je prefere les capitaux prives suisses que les 
capitaux prives etrangers car je peux, a la rigueur, leur imposer 
des limites, des contraintes et les soumettre a un contröle. 
Je souhaite poser une question ä M. le Conseiller federaJ Ogi. 
Dans une annee ou deux, lorsque nous aurons la ou les chai
nes privees, se posera le probleme non seulement de ce fa
meux contrat dont personne ne sait encore ce qu'il sera, mais 
egalement celui du cahier des charges et des conditions de 
concurrence necessaire. Alors, j'aimerais savoir si le Conseil 
federal peut prendre l'engagement devant le Parlement d'aller 
dans le sens d'une equivalence des cahiers de charges. Des 
conditions de concurrence juste seront-elles assurees par 
l'intermediaire des cahiers de charges imposes aux televi
sions privees, equivalant a celui de la SSA contenu dans cette 
loi? Si tel n'etait pas le cas, le jeu serait fausse et la SSA serait 
effectivement en danger. II me semblait essentiel que cet 
apres-rnidi le Conseil federal prenne l'engagement de garantir 
l'equivalence de la concurrence et prornette de formuler et 
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d'imposer des cahiers de charges aux chaines privees sern
blables a celui que nous avons decide pour la SSA; par exern
ple trois telejournaux par jour, quatre magazines politiques 
dans le «prime-time» (19h30-22h) durant la semaine. Ces 
exemples sont des elements concrets d'un tel cahier des char
ges. Je remercie M. le conseiller federal de nous donner cette 
assurance. 

Frau Diener: Ich möchte für die grüne Fraktion einige Gedan
ken zu Artikel 31 äussern. Herr Bremi hat es gesagt: Artikel 31 
ist in diesem Gesetz der wichtigste Artikel. Ich bin erstaunt, 
wenn wir diese Wichtigkeit auf der einen Seite bestätigen, an
dererseits aber die Mitsprachemöglichkeit des Parlaments 
ausgerechnet bei Absatz 5 so herunterspielen wollen. Es geht 
ja um die Genehmigungsvorbehalte der Bundesversamm
lung, und in der Bundesversammlung sind im Grundegenom
men alle Interessen vertreten, die wirtschaftlichen Interessen, 
die sprachlichen Interessen, die regionalen Interessen. Es ist 
für mich erstaunlich zu hören - Herr Mühlemann hat gestern 
gesagt, er sei dafür-. dass man dem Bundesrat die Kompe
tenz lassen solle, weil die Bundesversammlung nur verpoliti
siere. Bei der politischen Brisanz, die wir ja den Medien zu
sprechen, ist für mich diese Herabminderung sehr erstaun
lich. Herr Hubacher hat gesagt, das Parlament sei zeitlich 
überlastet. Aber ich denke, wir haben sehr viel Kleinkram, der 
dieses Partament überlastet. Dass wir nun ausgerechnet bei 
etwas so Zentralem wie den Medien und der Medienpolitik auf 
unser Mitspracherecht verzichten sollten, könnte ich nicht un
terstützen. Herr Fischer-Hägglingen hat gesagt, wir seien im 
Parlament wahrscheinlich überfordert, hier zu entscheiden. 
Ich denke, das ist an sich ja schon eine Abqualifizierung unse
rer Arbeit, wenn wir von vornherein annehmen, dass wir über
fordert sind. Die Grüne Partei ist der Meinung, dass wir Arti
kel 31, der nur über Verhandlungen -und zwar lange Verhand
lungen - in der Kommissionsarbeit überhaupt zustande ge
kommen ist, annehmen. Allerdings möchten wir den Minder
heitsantrag von Herrn Cotumberg unterstützen und die Mit
sprache der Bundesversammlung in diesem ganz heiklen 
Punkt aufrechterhalten. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Wir haben die ersten 
vier Absätze von Artikel 31 bereits angenommen. Das ging 
sehr rasch. Ich bin natürlich dafür sehr dankbar. Aber ich 
möchte doch noch ein paar Erklärungen dazu abgeben, weil 
wir immer gefragt werden - etwa von der Presse-, was dieser 
Artikel eigentlich beinhalte. 
Artikel 31, das ist unbestritten, gilt als der «Schicksalsartikel». 
Das hat sich auch in der Kommission deutlich gezeigt. In der 
Debatte bildeten sich sehr rasch zwei Lager. Die einen wollten 
die Klammerfunktion der SAG für die vielsprachige Schweiz 
gesichert wissen, andere sprachen mit grossen Worten von 
Wettbewerb und Markt, auch wenn man zugeben musste, 
dass auf dem kleinen schweizerischen Markt nur ein sehr be
schränkter Wettbewerb möglich ist. Das Hauptproblem ist, 
dass der Bundesrat sein Dreiebenenmodell selber durch
bricht und eine Lösung vorschlägt, die, wenn man sie genau 
anschaut, nicht befriedigen kann. 
Ich möchte Sie nun bitten, einen Blick auf Artikel 31 zu werfen, 
und ich sage Ihnen, was die Kommission geändert hat. Ab
satz 1 Buchstabe b haben wir erweitert - es kommt allerdings 
darauf an, von welchem Gesichtspunkt aus Sie das an
schauen -. indem der neue Veranstalter auch die lokalen und 
regionalen Veranstalter beim Erbringen ihrer konzessions
gemässen Leistungen nicht behindern darf. Diese Bestim
mung ist also etwas breiter formuliert, setzt für SAG und Pri
vate mehr Schranken. 
In Absatz 2 haben wir den Buchstaben b gestrichen. Das war 
einer der ganz grossen Konflikte. Der Bundesrat - das war da
mals nicht Herr Ogi, sondern noch Herr Schlumpf - ging bei 
seiner Gesetzgebung von einem ganz bestimmten Modell der 
Zusammenarbeit von regionalen Veranstaltern und der SAG 
aus. Er hatte ziemlich genaue Vorstellungen, wie das zu ge
schehen habe. Dieses damalige Modell ist aber längst wieder 
vorn Tisch. Unterdessen sind mindestens drei, vier neue Mo
delle entstanden, wie man privates Fernsehen machen 
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könnte. Deswegen stimmen die Vorschläge des Bundesrates 
nicht mehr mit der Praxis überein. In Buchstabe b hätte der 
Bundesrat die Privaten in ihrer Werbung noch mehr einschrän
ken können. Wenn wir konsequent das Dreiebenenmodetl 
durchhalten. es aber in einem Fall. bei dieser berühmten vier
ten Kette. durchbrechen, ist es sehr wahrscheinlich nicht gut 
möglich, den Privaten auch noch die Werbeeinnahmen weg
zunehmen oder zu verkleinern. 
Buchstabe c behalten wir bei. Ich möchte noch erläutern. was 
man darunter versteht: Die Beschränkung der Programmin
halte bezieht sich auf die Spartenprogramme. Wenn der Bun
desrat also ein Spielfilmprogramm ermöglicht, das man über 
Konzessionen bezahlt und das verschlüsselt ausgesendet 
wird, gibt er eine solche Konzession erleichtert. Auch einen 
Business Channel kann er erleichtert konzessionieren. Aber er 
stellt dann ganz bestimmte Randbedingungen: Es darf dann 
nur über Wirtschaftsthemen gesendet oder es dürfen nur 
Spielfilme aufgeführt werden. Das ist damit gemeint. 
Buchstabe d bleibt bestehen. 
Am konfliktträchtigsten war der Absatz 3. Da gab es in der 
Kommission überhaupt nur noch Meinungsverschiedenhei
ten; die Entscheide fielen immer mit 10 zu 11 Stimmen, mit 11 
zu 10 Stimmen oder gar mit Stichentscheid. Es gab Rückkom
mensanträge. Es ging also hin und her. Ich glaube, das war so, 
weil wir im Grunde genommen Recht setzen mussten über ei
nen Tatbestand, den wir noch gar nicht kennen, nicht kennen 
können. 
Wir waren sehr froh, als von Ernst Leuenberger der Gedanke 
wiederaufgenommen wurde, warum man das nicht vorläufig 
offenlasse. Wir wissen nicht, wie dieses private Fernsehen rea
lisiert werden kann. Wir wissen nicht, ob die SAG einen Tep
pich oder einen Rahmen macht, ob ein Privater den Rahmen 
macht. Wir haben in den anderthalb Jahren Kommissionsar
beit etwas sehr Erstaunliches erlebt: Am Anfang war der Druck 
der interessierten privaten Veranstalter sehr gross. Er wurde 
immer kleiner. Je mehr man über die Bücher ging und zu rech
nen anfing, desto deutlicher wurde, dass zwar Konkurrenz frei
gegeben werden kann, dass diese Konkurrenz für einen ein
zelnen, privaten Fernsehmacher aber einfach zu teuer ist. Da 
täuscht sich wahrscheinlich auch Jean Ziegler. Vielleicht wird 
er in zehn Jahren recht bekommen. Vielleicht ist es dann so bil
lig, dass man auf regionaler und lokaler Ebene Programme 
machen kann und dass man auch im internationalen Bereich 
mehr Programme realisieren kann. 
Vorläufig aber ist Fernsehmachen unendlich teuer, und es ist 
keine Rede davon, dass sich die Privaten darum raufen, wer 
das nun machen kann. Deswegen kamen wir auf die Idee, 
nicht weil wir total verfilzt sind oder weil wir den Schwarzen Pe
ter dem Bundesrat zuschieben wollen. Darum ging es nicht; 
unsere Ueberlegung war: Wir wissen nicht, wie diese Lösung 
aussieht, also überlassen wir das den Partnern. Die SRG und 
jene, die privates Fernsehen machen wollen, sollen sich gefäl
ligst zusammensetzen und vertraglich regeln. wer was macht, 
wie man das aufteilt - das sind sehr schwierige Fragen -, und 
wenn sie sich geeinigt haben, können sie den Bundesrat um 
die Konzession ersuchen. Ich glaube, dass das eine sehr gute 
Lösung ist. Ich hoffe, dass der Bundesrat dann auch prüft, wie 
gut die ihm vorgelegten Lösungen tatsächlich sind, und dass 
er darauf achtet, dass die allgemeinen Regeln, die wir jetzt ge
schaffen haben, eingehalten werden. 
Diese Einigungsregelung wurde in einer von Ernst Mühle
mann präsidierten Subkommission erarbeitet. Sie kam zwei
mal ins Plenum zurück, wurde wieder heimgeschickt und 
nochmals verbessert. So ist letztlich diese Lösung geboren 
worden. Sie wird von allen Kommissionsmitgliedern getragen. 
Sie wurde einstimmig mit einer Enthaltung angenommen. 
Ausgeklammert von der Einigung wurde der Absatz 5, die 
Frage, ob diese Konzession vorn Bundesrat oder der Bundes
versammlung genehmigt werden muss. Darüber gab es keine 
Einigung. Die einen sagen mit einem gewissen Recht, gerade 
bei der vertraglichen Lösung sollte zuletzt noch eine Art Veto
recht bei der Bundesversammlung liegen. Und die anderen 
finden, sie wollten das lieber dem Bundesrat überlassen. Im 
letzten Moment hat die Variante, dass der Bundesrat entschei
den soll. die Mehrheit bekommen. eine grosse Minderheit fin-

det nach wie vor. das solle Sache der Bundesversammlung 
sein. 
Ich selbst finde, dass das ein ganz persönlicher politischer 
Entscheid jedes Parlamentsmitgliedes ist. Als Präsidentin 
muss ich Ihnen empfehlen, der Mehrheit zu folgen. 
Noch ein Wort zu Absatz 3bis: Auch die Uebertragung von 
überragenden Ereignissen soll vertraglich geregelt werden. 
Das war der andere Zankapfel. Bei überragenden Ereignissen 
- das sind «seltsamerweise» bei uns nicht etwa die Debatten 
im Nationalrat, sondern Fussballmatchs und andere schöne 
Dinge oder vielleicht einmal ein Gorbatschow-Besuch oder et
was Aehnliches - soll die SRG das Recht haben, das zu über
tragen. Waswirnichtmöchten unddasindwirunseinig-: Es 
soll nicht diese ungeheure Preistreiberei einsetzen, wie das in 
der Bundesrepublik Deutschland und andern Ländern der Fall 
ist, wo einige Private irre Summen anbieten und das Ereignis 
dann exklusiv senden; wir wollen nicht. dass die SRG immer 
mehr abgedrängt wird in Minoritätenprogramme und Kultur
programme, die keine grossen Einschaltquoten erreichen. 
Die SRG soll also auch beteiligt werden, und das ist ebenfalls 
vertraglich zu regeln. Der Bundesrat hat uns versprochen zu 
beachten, dass die SRG beteiligt wird. und zwar zu Preisen, 
die für sie tragbar sind. 

M. Frey Claude, rapporteur: La solution contractuelle est au 
coeur du debat. C'est le point novateur par rapport au projet 
du Conseil federal, mais c'est aussi le point de convergence. 
l'adoption de l'article 31 a mis fin aux tensions et aux conflits 
que nous pouvions avoir au sein de la commission. 
Rappelons que la solution contractuelle a ete adoptee a l'una
nimite de la commission, avec une abstention. Ce concept est 
defini dans les articles 23, alinea 2, 28 et 31. Certes, le Conseil 
federal rec;oit ici des cornpetences plus etendues. Cette solu
tion a l'avantage d'etre plus souple et, partant, de mieux 
s'adapter a une evolution dont nous avons peine a estimer 
toute l'ampleur. 
D'ailleurs, si les tensions ont quitte cette salle, elles devront 
toutefois se retrouver dans les contrats, puisque ceux prevus a 
l'article 23, alinea 2, seront negocies par les divers partenaires 
interesses qui seront alors contraints de tenir compte des rea
lites economiques, financieres et demographiques de ce 
pays. 
Je formule quelques observations concemant les divers ali
neas de l'article 31. A l'alinea premier, lettre b, on precise que 
la diffusion ne doit pas entraver de maniere importante l'ac
complissement par la SSR ainsi que par les diffuseurs locaux 
et regionaux de la mission que leur assigne la concession. 
Cela signifie que la SSR doit etre en mesure de remplir norrna
lement son mandat, tel que nous l'avons defini aux articles 
precedents de la loi. 
A l'alinea 2, on propose de biffer la lettre b dans le texte du 
Conseil federal. En effet, cette suppression s'explique par une 
volonte de ne pas entraver le financement du diffuseur prive. II 
ne servirait a rien de lui donner un droit si on le privait des 
moyens lui permettant d'exploiter sa concession. 
Toujours a l'alinea 2, lettre c, lorsqu'on parle de restrictions 
quant au contenu des programmes, il ne s'agit en aucun cas 
de censure ou de limitation dans l'expression. 
Une remarque a trait a l'alinea 3 de l'article 31, mais elle con
cerne aussi l'article 23, alinea 2. Elle est importante parce que 
la redaction de cet article pourrait preter a confusion. En effet, 
quand on parle de «et», on peut imaginer que c'est une cotla
boration des deux interesses et je rn'explique. A l'alinea 3 de 
l'article 31, on prevoit une «collaboration avec la SSR ainsi 
qu'avec des diffuseurs locaux et regionaux», et. a l'alinea 2 de 
l'article 23, il est question de «collaboration avec la SSR et 
d'autres diffuseurs». En realite, on devrait ecrire «et/ou». Cela 
signifie que toutes les possibilites sont offertes, avec ou sans 
la SSR, avec une participation majoritaire ou rninoritaire de la 
SSR. Ce n'est pas forcernent apparent a la lecture du texte. 
Nous en venons au dernier atinea: qui doit decider. le Conseil 
federal ou !'Assemblee federale? La rnajorite. par 11 voix 
contre 1 o. vous propose que ce soit le Conseil federal, pour tes 
raisons suivantes: un conseil de sept Sages doit etre rnieux a 
rneme d'adopter des solutions tenant compte des interets du 
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pays dans la longue duree. En outre, une concession est un 
acte administratif, certes tres important. mais tres detaille. En
fin, un Parlement est, par definition, plus sensible aux emo
tions du moment 
Cependant, nous ne donnons pas un cheque en blanc au 
Conseil federal. Toutes nos deliberations concemant cette loi 
montrent clairement dans direction notre executif doit 
aller. En dernier ressort. il existe le droit de haute surveillance 
de !'Assemblee federale. 
Je encore ä M. Ziegler, qui a pose une 
teressante. M. souhaite un cahier des charges 
ment contraignant et a donne des details: trois telejournaux 
quotidiens, quatre magazines par semaine pour une chaine 
de television privee. II a demande des assurances a M. Ogi, 
conselller tederal. Je dis «chiche»! Ce qui n'est pas possible 
en France, ou le marche n'est pas suffisant, a fortiori ne l'est 
pas non plus en Suisse. Le premier apprenti economiste 
pourra vous dire qu'il n'y a aucun avenirfinancier assure avec 
les quatre magazines par semaine et les trois telejournaux 
quotidiens que vous desirez, et cela dans les meilleures heu
res d'ecoute, c'est-a-dire entre 19 h.30 et 22 h. J'attends avec 
interet les assurances ou la reponse que pourra donner M. 
Ogi. Depuis que nous traitons de cette loi, nous affirmons que 
nous devons tenir compte des realites helvetiques, mais, Mon
sieur Ziegler, c'est sans doute trop vous demander! 
En conclusion, nous vous prions d'approuver la solution de la 
majorite de la commission. 

Bundesrat Ogi: Artikel 31 war zweifellos die Schlüsselstelle in· 
diesem Gesetz. Aber dank der innovativen Arbeit der Kommis
sion unter dem Vorsitz von Frau Nationalrätin Uchtenhagen 
hat man dieses Ei des Kolumbus gefunden und diese Schlüs
selstelle heute morgen unbemerkt überstiegen. Ich danke der 
Kommission noch einmal für diese gute Idee. Ich hoffe, dass 
man damit wirklich ein Ei des Kolumbus gefunden hat. Ich 
danke, dass hier eine Kompromissbereitschaft möglich war. 
Ich wäre froh, wenn sich diese Kompromissbereitschaft auch 
auf die Energiepolitik übertragen würde, denn, wenn ich in 
den Ratssaal schaue, muss ich sagen: Das gleiche Parlament 
ist hier an der Arbeit 
Nun haben Frau Uchtenhagen und Herr Claude Frey die er
sten Absätze dieses Artikels 31 erläutert. Ich möchte nur noch 
zu dieser Vertragslösung und zur zweiten Schlüsselstelle, zum 
Absatz 5, etwas sagen. 
Die Vertragslösung hat viele Vorteile. Sie ist sehr beweglich, 
und es kann auch beweglich vorgegangen werden. Das ist mit 
Blick auf die Entwicklung sehr wichtig. Sie ist sehr offen, lässt 
grossen Spielraum zu und ist, wie gesagt, ein politischer Kom
promiss. Das Problem liegt vielleicht in der Offenheit, denn 
viele Kompetenzen werden der Konzessionsbehörde übertra
gen. Aber heute ist das, so scheint es mir, angemessen. Wir 
brauchen einen Spielraum mit Blick auf die Technik und vor al
lem auch mit Blick auf die internationale Entwicklung. 
Die Genehmigung durch die Bundesversammlung hat zwei
fellos Vorteile: zunächst einmal durch die breite Abstützung, 
die damit gegeben wäre. Das Parlament kann, wie das mehr
mals betont wurde, bei politisch wichtigen und brisanten Ge-
schäften mitreden. · 
Die Genehmigung durch die Bundesversammlung hat aber -
auch das müssen wir sehen -zweifellos auch Nachteile. Diese 
Lösung ist relativ schwerfällig. Der Faktor Zeit spielt in der heu
tigen Entwicklung eine wesentliche Rolle, und ich muss Ihnen 
einfach sagen, dass die ausländische Konkurrenz nicht 
schläft 
Ich hatte vor drei Tagen die Gelegenheit in Genf, eine interna
tionale Ausstellung in diesem Bereich zu sehen. Ich war beein
druckt zu sehen, was sich da tut Hier muss man eben Flexibili
tät und Raschheit beachten, sonst kommt man einfach nicht 
mit. Die Kompetenzbereiche zwischen Legislative und Exeku
tive - Herr Hubacher hat das sehr schön herausgearbeitet -
werden etwas verwischt. Man könnte hier auch neue Präjudi· 
zien schaffen. Auch das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. 
Selbstverständlich überlasse ich Ihnen den Entscheid. Ich 
meine aber persönlich, dass die Genehmigung eher beim 
Bundesrat sein sollte, weil uns damit die nötige Flexibilität ge-

geben wäre, und das nicht zuletzt auch mit Blick auf das. was 
Sie ja beschlossen haben, nämlich ein Vertragsmodell einzu
führen. Das Vertragsmodell verlangt eben diese Flexibilität Mit 
dem Genehmigungsvorbehalt durch die Bundesversamm
lung nehmen Sie dieser Vorlage auch diese Flexiblität. 
Schliesslich noch zur Frage von Herrn Nationalrat Ziegler. Die 
SAG ist in verschiedenen Beziehungen stark privilegiert. Das 
müssen wir einfach festhalten. Sie ist schon da, sie hat den 
,,..,,,,,vn,,w.,._ bereits besetzt. Sie ist sehr stark, und sie verfügt -
das ist sehr entscheidend über die notwendige Infrastruktur. 
So erhält sie auch als einziger Veranstalter von Gesetzes we
gen eine Konzession. Vor allem ist sie zur Hauptsache gebüh
renfinanziert. Sie hat somit unvergleichbar mehr Mittel zur Ver
fügung. Vor allem dürfen wir die Infrastruktur nicht vergessen. 
Diese Privilegierung wird gewährt, damit sie eben den Lei
stungsauftrag erfüllen kann. Private, Herr Nationalrat Ziegler, 
haben diese Privilegierung nicht, sie erhalten auch die Gebüh
ren nicht, deshalb dürfen ihnen auch nicht die gleichen Pflich
ten übertragen werden. Es wäre falsch, gleiche Pflichten zu 
verfangen. 

Abstimmung Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

M. 23 Abs. 2, 25, 28 Abs. 3 
M. 23 al. 2, 25, 28 al.3 

83Stimmen 
63Stimmen 

Präsident: Damit sind die ausgesetzten Artikel 23 Absatz 2, 
Artikel 25 und 28 Absatz 3 im Sinn der Kommission angenom
men. 

Angenommen -Adopte 

Art.32 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Seiler Rolf 
Abs.3 
Andere Veranstalter mit Ausnahme der Gemeinschaftsradios 
gelten die Verbreitungskosten ab. Die PTT können .... 

Art. 32 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Seiler Rolf 
Al. 3 
Les autres diffuseurs, a l'exception des radios communautai
res, remboursent les couts de transmission. L'Entreprise des 
PTTpeut .... 

Präsident: Der Antrag Seiler Rolf ist erledigt aufgrund der Ab
stimmung zu Artikel 1 O Absatz 3 (neu). 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

1. Abschnitt 
Antrag der Kommission 
Titel 
SAG-Radioprogramm für das Ausland 

Section 1 
Proposition de la commission 
Titre 
Programme radiophonique SSR destine a l'etranger 

Angenommen ·-Adopte 
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Art. 33 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 

hält. 
Abs. 2 
Das 

Sager 
Abs. 1 

eines Radioprogramms für das Ausland er-

soll. 

.... Veranstaltung von Radioprogrammen .... 
Abs. 3 (neu) 
Die Wahl der Sendesprachen soll periodisch überprüft 
und den weltpolitischen Gegebenheiten, den Bedürfnissen 
schweizerischer Präsenz im Ausland sowie den Anliegen der 
Völkerverständigung angepasst werden. 

Art.33 
Proposition de la commission 
Al. 1 
.... la diffusion d'un programme radiophonique dans les lan
gues .... 
Al. 2 
Le programme vise ä resserrer .... 

Proposition Sager 
Al. 1 
.... la diffusion de programmes radiophoniques .... 
Al. 3 (nouveau) 
Le choix des langues d'emission sera periodiquement reexa
mine pour tenir compte de la situation politique internationale, 
du rayonnement de la Suisse ä l'etranger ainsi que du renfor
cement de la comprehension entre !es peuples. 

Sager: Wir haben in den letzten zehn Jahren eine ganz be
trächtliche Ausweitung der aussenpolitischen Präsenz der 
Schweiz erfahren. 
1961 wurde die EFTA gegründet, 1963 sind wir dem Europarat 
beigetreten, seit 1975 arbeitet die Schweiz aktiv im KSZE-Pro
zess mit Die Integrationsfrage beschäftigt uns zunehmend. 
Es ist selbstverständlich, dass in dieser Situation einer sich ak
tiv entwickelnden schweizerischen Aussenpolitik auch das 
Bedürfnis nach einer Verstärkung der Präsenz der Schweiz im 
Ausland entsteht. Und zwar geht es auch darum, dass wir un
ser Selbstverständnis darstellen können. Diesem guten 
Zweck, der ja immer auch mit Kommunikation im besten Sinn 
verbunden ist, soll auch mein Antrag dienen. Möglicherweise 
hätte man noch vor wenigen Jahren, bei einer anderen politi
schen Grosswetterlage, dahinter propagandistische Absich
ten gewittert. Ich glaube aber, dass heute jedermann die be
sondere, aufbauende Bedeutung ohne lange Erklärung ver
steht, wenn ich mit diesem Vorschlag vor allem die Ausstrah
lung von Sendungen in russischer Sprache im Auge habe. 
Es geht darum, dass es sogar in der Sowjetunion Ausland
schweizer gibt, wenn auch nur eine Handvoll. Es gibt indes 
zahlreiche Nachkommen von Auslandschweizern, die noch 
ein besonderes Interesse an unserem Land haben. Darf ich 
Sie daran erinnern, dass vor hundert Jahren für einige Jahr
zehnte die grösste Auslandschweizerkolonie in Russland, 
nicht in Deutschland, war? 
Neben diesen übergeordneten Aspekten der Völkerverständi
gung dient der vorliegende neue Absatz 3, auf dem Antrag 
fälschlicherweise als Absatz 4 bezeichnet, auch pragmati
schen Zielen und hat etwa die Aufgabe, diese Institution, die 
sich nicht am Markt behaupten muss, periodisch zu einer 
Standortbestimmung anzuhalten. 
Es gibt Kollegen, die der Ansicht sind, dass dieses berechtigte 
Anliegen nicht auf Gesetzesstufe verankert werden müsse 
oder könne. Ich muss Sie daran erinnern, dass der Bundesrat 
in seiner Antwort auf das Postulat Günter vom 17. März 1989, 
das genau in diese Richtung ging, ausführt, die Frage zusätz
licher Sendungen ins Ausland sowie die sich daraus ergeben
den technischen Implikationen sollten in die aktuelle parla
mentarische Diskussion über das Radio- und Fernsehgesetz 
einfliessen. Daher mein Antrag. 

Wenn Herr Bundesrat Ogi bereit wäre, zu erklären, dass die, 
ses Postulat Günter auf dem Verordnungswege oder auf ande
ren Wegen verwirklicht wird, werde ich meinen gerne 
zurückziehen, aber nur dann. 

Grassi: Ich bin der Präsident der Programmkommission von 
Schweizer Radio International. Ich muss Sie bitten, den 

abzulehnen, auch wenn das gegen die Interessen von 
""1~"'1,c.17,,r Radio International ist. 
Die Einzahl ist hier am Platze. Wenn man von «H:,ni,,..,..,,.~ 

gramm» spricht, dann sind das mehrere in sich geschlossene 
Sendungen, und das Schweizer Radio International ist das in
ternationale Programm der SAG. Die SAG hat nur ein interna
tionales Programm, und dieses wird bis zu mindestens 50 Pro
zent vom Bund finanziert. Es ist unwahrscheinlich, dass die 
SAG ein zweites Schweizer Radio International schafft. Es 
müsste ein besonderes Bedürfnis bestehen, und auch die Fi
nanzierung müsste eine besondere sein. 
Die Sendesprachen werden ständig neu evaluiert und abge
stimmt auf die Bedürfnisse der Hörer, was die Stundenlei
stung, den Leistungsauftrag und die Vielfalt betrifft. Die Sen
dungen in russischer Sprache werden zurzeit einer Kosten
Nutzen-Analyse unterzogen. Darüber hat der Bundesrat in sei
ner Stellungnahme zur Anfrage Günter ausführlich berichtet, 
also besteht keine Notwendigkeit, diese Frage im Gesetz zu 
verankern. 

Sager: Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich in der Termino
logie nicht ganz zu Hause bin. Es ging mir natürlich um Sen
dungen, nicht um ein Programm in russischer Sprache inner
halb des Programmes von Schweizer Radio International. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Wenn Herr Sager sei
nen Antrag so interpretiert, kann man ihn entgegennehmen. 
Aber es gibt ein Schweizer Radio International, das von der 
SAG subventioniert wird, und das macht Programme. Ob es 
auch Programme in anderen Sprachen macht, steht offen. Ich 
finde, man könnte den Antrag Sager zu einem Absatz 3 anneh
men, obwohl dies eigentlich in die Verordnung gehört. Viel
leicht könnte der Bundesrat sagen, er nehme ihn in die Verord
nung auf. Aber ich möchte klar festhalten: Auf der internationa
len Ebene ist der Wettbewerb frei, auch für Radios. Jeder von 
Ihnen kann ein internationales Radio machen, nur kann er da
bei nicht Finanzhilfen, Gebührenanteile oder andere Unter
stützungen beanspruchen. Darum geht es. Das kann nur das 
sogenannte Schweizer Radio International der SAG. 
Darf ich noch darauf hinweisen, dass die Kommission sich be
müht hat, die Sprache zu vereinheitlichen und sich vor allem 
von den Gegebenheiten der heutigen Technik zu lösen. Wirre
den also nicht von Kurzwellenradioprogrammen, sondern 
vom SRG-Radioprogramm für das Ausland. Darum geht es 
hier, und da gibt es natürlich nicht mehrere Programme, Herr 
Sager. Wir haben diese Sprache durchgezogen, damit wir 
nicht von der gegenwärtigen Technik abhängig sind. 

M. FreyClaude, rapporteur: M. Sagerproposeäl'alinea 1 une 
modification importante puisque l'on passerait d'un a plu
sieurs programmes, avec les consequences financieres que 
cela comporterait. Des lors, sur ce point il taut en rester ä la 
proposition du Conseil federal: un programme international, 
d'autres sont possibles mais devront etre finances par d'au
tres voies. 
A l'alinea 3 (mentionne alinea 4 ä tort sur la feuille) je vous pro
pose de suivre la suggestion de M. Sager, c'est-ä-dire regler la 
question dans l'ordonnance, cela me paraitrait plus approprie 
que dans la loi. Mais l'idee est banne et les temps sont venu 
d'emettre en polonais - par exemple - ou dans d'autres lan
gues des pays de l'Est. 

Bundesrat Ogi: Artikel 33 hängt eng mit Artikel 19 zusammen. 
Dieser besagt, Herr Nationalrat Sager, dass der Bund minde
stens die Hälfte der Kosten für die Veranstaltung eines SAG· 
Radioprogrammes für das Ausland übernimmt. Deshalb müs
sen wir auch in Artikel 33 von einem Programm sprechen. Das 
Gesamtprogramm, das die SRG heute unter dem Namen 
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Schweizer Radio International veranstaltet, besteht nun aber 
aus mehreren Teilprogrammen in verschiedenen Sprachen. In 
diesem Sinne ist es richtig, von einem Radioprogramm für das 
Ausland zu sprechen. so wie das die Frau Kommissionspräsi-
dentin hat. 
Was Absatz 3 betrifft. ist der Bundesrat bereit, 
diese in die allenfalls in eine Konzes-
sion Aber ich muss sagen, die Anzahl der Sen-
desprachen hängt von den verfügbaren finanziellen 
und sendetechnischen Mitteln ab. Die SRG wäre sicher bereit. 
Sendungen in mehreren zu wenn ihre 
Finanzierung 

Sager: Ich danke, Herr Bundesrat, für Ihre Ausführung, auf
grund derer ich meinen Antrag zurückziehen kann. Ich gebe 
aber dem Wunsche Ausdruck, dass der hier bekundete politi
sche Wille auch in die Tat umgesetzt wird. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Art.34 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

2. Abschnitt 
Antrag der Kommission 
Titel 
Andere internationale Radio- und Fernsehprogramme 

Section2 
Proposition de la commission 
Titre 
Autres programmes internationaux de radio et de television 

Angenommen -Adopte 

Art.35 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Die Konzession für die Veranstaltung von anderen internatio
nalen Radio- und Fernsehprogrammen kann erteilt werden: 
a ..... 
b. an die SRG für weitere Programme. 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
Andere internationale Radio- und Fernsehprogramme sol
len .... 

Art.35 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
La concession pour la diffusion d'autres programmes interna
tionaux de radio et de television peut etre octroyee: 
a ..... 
b. A la SSR pour d'autres programmes. 
Al. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 3 
Les autres programmes internationaux de radio et de televi
sion doivent contribuer .... 

Angenommen-· Adopte 

Art. 36 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen Adopte 

Art. 37 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.... Vertügung. ausser wenn dieser ausländische Einrichtun
gen benutzt. 
Abs. 2, 3 

zum Entwurf des Bundesrates 

Art.37 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
A moins que le diffuseur n'utilise des equipements de trans
mission etrangers. l'Entreprise des PTT .... 
Al.2,3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.38 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurt des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.39 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 3 

a ... .. 
b ... .. 
c. von Fernmeldesatelliten empfangene Programme zu ver
breiten, sofern die Anforderungen des nationalen und interna
tionalen Fernmelderechts erfüllt sind; 
d ..... 

Art.39 
Proposition de /a commission 
Al. 1, 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.3 

a .... . 
b ... .. 
c. A transmettre des programmes provenant de satellites de 
telecommunication pour autant que !es exigences du droit na
tional et international des telecommunications soient rem
plies; 
d ..... 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Nur eine ganz kurze Er
klärung. So wie der Absatz 3 Buchstabe c formuliert ist, 
könnte man meinen, dass die PTT darüber entscheiden, wel
che Satellitenprogramme verbreitet werden dürfen. Das 
stimmt nicht. Wir mussten das etwas anders formulieren. Alle 
Programme, die von Fernmeldesatelliten empfangen werden, 
sind zu verbreiten, wenn sie dem nationalen und internationa
len Recht entsprechen. 

M. Frey Claude, rapporteur: La modification ä l'article 39, ali
nea 3 est l'expression de la preoccupation suivante: !es PTT 
sont competents pour contr61er que !es engagements interna
tionaux soient respectes, mais ils ne sont pas habilites a ex
clure des programmes pour d'autres raisons. En modifiant le 
texte nous avons evite ainsi la crainte d'une censure des PTT. 

Angenommen -Adopte 

------·---------------------------------·-----
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Art. 40, 41 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 42 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 

a ..... 
abis. (neu) die herangeführten Programme der SAG (Art. 46 
Abs. 2); 
b ..... 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 3(neu) 
Für die Weiterverbreitung nicht verschlüsselter Programme 
schweizerischer Veranstalter darf der Konzessionär von den 
Veranstaltern kein Entgelt verlangen. 

Art.42 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 

a ..... 
abis (nouveau) Les programmes SSR achemines par les PTI 
(art. 46, 2e al.); 
b ..... 
A/.2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 3 (nouveau) 
Pour la retransmission de programmes non codes de diffu
seurs suisses, le concessionnaire ne peut exiger une retribu
tion des diffuseurs. 

Angenommen -Adopte 

Art.43-47 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 48 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Salvioni 
Abs.2 
Programme von ausländischen Sendern, die dem für die 
Schweiz verbindlichen nationalen und internationalen Fern
melde- und Medienrecht offensichtlich widersprechen und die 
den normalen Empfang von Schweizer Sendern stören, behin
dern oder beeinträchtigen, dürfen nicht weiterverbreitet wer
den. 

Art.48 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Sa/vioni 
Al. 2 
Est interdite la retransmission de programmes d'emetteurs qui 
contreviennent manifestement aux droits national et internatio
nal des telecommunications et des medias applicable a la 
Suisse et qui perturbent, genent ou compromettent la recep
tion normale des emetteurs suisses. 

Salvioni: Bei Artikel 46 Alinea 2 schlägt der Bundesrat vor, die 
Weiterverbreitung von Programmen zu verbieten, wenn diese 

Verbreitung das nationale Fernmelderecht oder völkerrecht
liche Vorschriften über die Programmgestaltungen verletzt. Es 
gibt Sendungen, die das internationale Fernmelderecht verlet
zen und die von den zuständigen nationalen Behörden tole
riert werden, sei es. weil in diesen Ländern noch kein internes 
Gesetz existiert, sei es, weil der ausländische Staat der Mei
nung ist, dass diese Sendungen - obwohl formell widerrecht
lich - niemanden schädigen. Mit anderen Worten: Es besteht 
kein Interesse. diese Bestimmungen einzuhalten. 
Sollen wir in Fällen, in denen die betreffenden Staaten kein 
Verbot aussprechen und Sendungen tolerieren, päpstlicher 
sein als der Papst? Wir wären der erste Staat in Europa, der 
dieses Verbot einführte. Ich entnehme aus einem Referat von 
Herrn Fritz Mühlemann: «Die Schweiz ist bis heute der einzige 
Staat. der von dieser in Artikel 29 Absatz 3 des Uebereinkom
mens vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht hat.» 
Ein allgemeines und absolutes Verbot stellt im Grunde ge
nommen eine Zensur dar. Die italienischen privaten Ketten, 
die für den Kanton Tessin besonders wichtig sind, bringen oft 
sportliche Anlässe, Tennis, Fussball usw., die in der Schweiz 
nicht ausgestrahlt werden. Einige dieser Sendungen in italie
nischer Sprache - Theater, Prosa, Literatur, Wissenschaft -
sind von hohem kulturellem Wert und bringen etwas italieni
sche Kultur in unseren Kanton. 
Unser Verbot sollte sich auf die Fälle beschränken - und in die
sem Sinne ist mein Vorschlag zu verstehen -. in welchen wir 
ein reales Interesse an einem Verbot haben. Absatz 1 Litera a 
bis c sieht schon eine Reihe von solchen Fällen vor. Die allge
meine Bestimmung des Absatzes 2 sollte insofern einge
schränkt werden, als der Bundesrat die Weiterverbreitung ver
bieten kann, wenn diese Sendungen die schweizerischen 
Empfänger technisch stören. Uebrigens hat der Bundesrat 
selber- in Annahme von zwei Postulaten von mir -schon zwei
mal die Inkraftsetzung der Verordnung verschoben, die das
selbe Verbot vorsah. Dies ist geschehen, weil die Inkraftset
zung dieser Bestimmung im Kanton Tessin eine grosse Aufre
gung auslösen würde, schauen doch 50 Prozent der Fernseh
zuschauer die Sendungen der privaten italienischen Ketten, 
die international besonders wegen der Frequenzen nicht legal 
sind, die aber von der Regierung in Italien trotzdem toleriert 
werden und unsere Sendungen überhaupt nicht stören. Das 
entsprechende Gesetz, das die Situation wieder in Ordnung 
bringen sollte, ist bis heute vom italienischen Parlament nicht 
verabschiedet worden; es wird wahrscheinlich im Rahmen der 
europäischen Massnahmen in Ordnung gebracht werden. Die 
Zuschauer würden es nicht verstehen, warum diese Pro
gramme via Kabel plötzlich nicht mehr empfangen werden 
können. Man wird diese Massnahme als eine Zensur der SAG 
durch die PTI betrachten. Das Gefühl einer Einschränkung 
der Freiheit wird aufkommen. Verstehen würde dagegen das 
Publikum eine solche Massnahme, wenn die ausländischen 
Sendungen unsere nationalen Sendungen stören würden; 
dann würde man ein solches Verbot ohne weiteres akzeptie
ren. 
Ich schlage vor, was der Bundesrat schon zweimal mit der Ver
ordnung getan hat, und zwar aus denselben Ueberlegungen. 
Wenn Sie die Fassung des Bundesrates verabschieden, ist 
leicht vorauszusehen, was geschehen wird. Auf Veranlassung 
der Tessiner Fernsehzuschauerorganisationen werden die ita
lienischen Veranstalter die Sendungen verstärken, damit man 
im Tessin diese Sendungen via Aether empfangen kann; dann 
werden diese Sendungen unsere Sendungen stören; wir lö
sen damit einen Aetherkrieg aus. Der Vorschlag, den ich ge
macht habe, ist im Sinne des Mottos, das von meiner Partei 
herausgegeben wurde: International denken und national 
handeln. Der Vorschlag des Bundesrates denkt international; 
mein Vorschlag denkt international und handelt national. In 
diesem Sinne bitte ich Sie, meinem Vorschlag zuzustimmen. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Der Antrag wurde in 
der Kommission nicht diskutiert. Ich befürchte, dass der Bun
desrat ihn ablehnen muss. weil er sich an den Gesetzentwurf 
gebunden fühlt. Ich weiss es aber nicht. 
Aber ich hoffe, dass er die Gesetze möglichst tolerant anwen
det, wie er das Minderheiten gegenüber immer tut. 
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M. Frey Claude. rapporteur: La commission n'a pas traite de la 
proposition de M. Salvioni;c'est donc a titre personnel que je 
m'exprime. 
Nous avons vu a l'article 28 combien etaient rares les frequen
ces. Nous avons rappele a cette occasion l'importance des 
negociations internationales pour faire respecter le droit. pour 
eviter que des diffuseurs etrangers violent la loi. Dans ce con
texte. la proposition de M. Salvioni me parait bienvenue dans 
la mesure ou veritablement. dans certaines regions - au T es
sin bien entendu, mais ailleurs egalement - on se trouve dans 
une situation tout a fait inadmissible car il est impossible d'utili
ser les frequences helvetiques celles-ci etant couvertes illega
lement par des emetteurs etrangers. 
C'est dans cet esprit qu'a titre personnel je voterai la proposi
tion de M. Salvioni. 

Bundesrat Ogi: Aufgrund einer ersten Interpretation des An
trages ist man geneigt zu sagen: Die vorgeschlagene Bestim
mung ist eine Selbstverständlichkeit. Indessen: Wie steht es 
mit den Programmen von Veranstaltern, die die internationa
len Vorschriften des Fernmelde- und Rundfunkrechts offen
sichtlich missachten, ohne dabei den normalen Empfang von 
Programmen zu stören, die in der Schweiz zugelassen sind? 
Das ist die eine Frage. Sollen diese Programme unbesehen 
von Gesetzes wegen zur Einspeisung in schweizerische Ka
belnetze freigegeben werden? Das ist die zweite Frage. 
Herr Salvioni spielt auf die Situation des Kantons Tessin an. In 
der Tat muss ich ihm gestehen, dass die Lage im schweize
risch-italienischen Grenzraum seit Jahren unbefriedigend ist. 
Schon seit längerer Zeit- Sie wissen das, Herr Nationalrat Sal
vioni -versuchen wir, mit den italienischen Behörden eine Lö
sung dieser Probleme zu erzielen. Die Erfolge lassen leider 
aber noch auf sich warten, obwohl wir hier von meinem Kolle
gen M'ammi klare Zugeständnisse erhalten haben. Aber nicht 
zuletzt wegen der von Ihnen erwähnten rechtlichen Situation, 
des rechtlichen Vakuums, sind die Resultate nicht so, wie wir 
das gerne hätten. 
Neben der rein fernmelderechtlichen Seite dieser Angelegen
heit ist auch die rundfunkrechtliche und politische Kompo
nente zu beachten. Die Schweiz hat am 5. Mai dieses Jahres 
das Europäische Uebereinkommen über das grenzüber
schreitende Fernsehen unterzeichnet. Dieses Abkommen 
setzt zum ersten Mal auf internationaler Stufe gewisse mini
male Anforderungen an die Programme im Interesse des Pu
blikums und zum Schutz der einzelnen nationalen Medienord
nungen fest. Es könnte sein, dass Programme, die von Italien 
ins nahe Tessin verbreitet werden, Bestimmungen des Ueber
einkommens nicht erfüllen. Das könnten wir in der Schweiz 
nicht tatenlos zulassen. Die Schweiz würde sich auf dem euro
päischen Parkett, Herr Salvioni, unglaubwürdig machen, 
liesse sie nun via Gesetz zu, dass ausländische Programme 
weiterverbreitet werden, die gerade dieser Konvention nicht 
entsprechen. 
Weil der vorliegende Antrag eben dies nicht ausschliesst, bitte 
ich Sie, ihn abzulehnen, auch im Interesse einer international 
glaubwürdigen, konsequenten Medienpolitik in der Schweiz. 
Wir denken international und können eben nicht nur national 
handeln. 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag Salvioni 
Für den Antrag der Kommission 

Art.49 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 50 
Antrag der Kommission 

46Stimmen 
35Stimmen 

Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
... der Brutto-Werbeeinnahmen (Preis der Werbeminute multi

pliziert mit der Anzahl gesendeter Minuten, unter Abzug der 
vereinbarten Rabatte). Der Bundesrat legt .... 
Abs.3 
Die Abgabe von Weiterverbreitern beträgt höchstens 1 Pro
zent ihrer Einnahmen aus der Weiterverbreitung (Anschluss
und Abonnementsgebühren). Der Bundesrat kann .... 
Abs.4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Loretan 
Abs. 1-3 
Streichen 

Antrag Grendelmeier 
Abs.2 
.... Freibetrag fest. Die SRG schuldet keine Abgabe. 

Antrag Seiler Rolf 
Abs.2 
.... legt einen Freibetrag fest. Gemeinschaftsradios sind von 
der Abgabe befreit. 

Art.SO 
Proposition de 1a commission 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 2 
.... de ses recettes publicitaires brutes (prix de la minute de pu
blicite multiplie par le nombre de minutes diffusees, sous 
deduction des rabais consentis). Le Conseil federal institue 
une franchise. 
Af.3 
Le montant de la redevance per~ue du cäblodistributeur ou de 
l'exploitant d'un reemetteur ne peut depasser 1 pour cent des 
recettes encaissees au titre de la retransmission (taxes de ,ac
cordement et d'abonnement). Le Conseil federal peut .... 
Af.4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Loretan 
Al. 1-3 
Biffer 

Proposition Grendelmeier 
Al. 2 
.... une franchise. La SSR n'acquitte aucune redevance. 

Proposition Seiler Rolf 
Af.2 
.... une franchise. Les radios communautaires sont exonerees 
de la franchise. 

Loretan: Ich habe natürlich den Appell von gestern, hier keine 
Detailberatung zu wiederholen, auch gehört. Aber ich möchte 
bei Artikel 50 eine grundsätzliche Frage aufwerfen, dies auch 
im Rückblick auf die Debatte über einen Presseförderungsarti
kel in der Bundesverfassung. 
Mit Artikel 50 wird eine neue Art von Abgabe im Bereich der 
elektronischen Medien vorgeschlagen, eine Konzessionsab· 
gabe, wie der Entwurf sie nennt. Bundesrat und Kommission 
weichen nur in den Details der Bemessungsgrundlagen und 
in der Höhe der Abgabe voneinander ab. Der.Grundsatz an 
sich scheint in der Kommission unbestritten gewesen zu sein. 
Ich lehne die Absätze 1 bis 3 von Artikel 50 aus drei Gründen 
ab: 
1. Die neue Abgabe soll laut bundesrätlicher Botschaft die bis
herige Konzessionsgebühr an die PTT-Betriebe ablösen, wel
che alle Konzessionäre, Veranstalter und Weiterverbreiter -
ausser der SAG - heute bezahlen. Ueber den Charakter der 
neuen Abgabe äussert sich der Bundesrat in der Botschaft 
nicht weiter. Es stellt sich die Frage: Handelt es sich um eine 
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Abgeltung für einen SondeNorteil, um eine Radio- und Fern
sehsteuer oder um eine Gebühr zur Abgeltung von Ver
waltungsaufwand? 
Letzteres ist wohl eher auszuschliessen, legt doch Absatz 4 
von Artikel 50 fest, dass der Bund von Gesuchstellern und 
Konzessionären Gebühren für den Verwaltungsaufwand er
hebe. Daraus ist zu schliessen, dass es sich bei der Abgabe 
gemäss Absatz 1 um etwas anderes ~ls u_m eine Gebühr 
handeln muss. Im Falle einer Steuer ware eine verfassungs
rechtliche Grundlage unumgänglich. Die im Ingress des 
Radio- und Fernsehgesetzes angerufenen Verfassungsarti
kel 36 (Postregal) und 55bis (Radio und Fernsehartikel)_ sa
gen über eine Abgabe, wie sie Artikel 50 Ai?satz 1 vorsieht, 
nichts aus. Meine Frage geht daher an die vorberatende 
Kommission sowie an den Bundesrat: Wo ist die verfassungs
rechtliche Grundlage für die vorgeschlagene Konzessionsab-
gabe? . 
2. In der Märzsession 1986 hat es der Nationalrat abge
lehnt, gestützt auf eine parlamentarische Initiative einen Pres
seförderungsartikel in die Bundesverfassung _ einzubauen. 
Die freisinnig-demokratische Fraktion unterstützte damals 
den von Kollege Graf gestellten Nichteintretensantrag, wel
cher schliesslich gegen vorberatende Kommission und Bun
desrat obsiegte. Ich vertrat damals für die FDP-Frakti~n die 
Meinung, es sei nicht Sache des Bundes bzw. der offent
lichen Hand, Aus- und Fortbildung von Medienschaffenden 
zu finanzieren. Deswegen bin ich in diesen Fragen etwas 
vorbelastet Genau diese Finanzierung durch den Bund will 
nun Artikel 50 erneut propagieren. Eine solche gesetzliche 
Bestimmung, deren verfassungsrechtlic~e Zul'3ssi~~eit i~h 
vorderhand bestreite, ist heute ebenso wie dama!s uoerflus
sig. Und wenn schon, dann sch~n: Will der Bund in ?ie staat
liche Förderung der Aus- und Weiterbildung von Med1enschaf
fenden eins1eigen, so ist eigentlich nicht einzusehen, wes
halb nicht auch die Medienschaffenden im Bereich der 
Presse davon sollten profitieren können. Indessen hat, wie 
soeben dargelegt, der Nationalrat die Schaffung einer neuen 
Bundeskompetenz 1986 abgelehnt Diese Kompetenz kann 
nun nicht auf Schleichwegen über das neue Radio- und 
Fernsehgesetz für einen Teil der Medienschaffenden, so 
quasi durch die Hintertüre, eingesch~uggelt w~rden. Dass 
ein Aus- und Weiterbildungsbedarf bei den Medienschaffen
den besteht, ist ausgewiesen und unbes1ritten. ~s gibt a~r 
heute verschiedene Journalistenschulen auf pnvater Basis. 
auf Vereinsbasis zum Beispiel, welche dieses Bedürfnis ab
zudecken vermögen: in St Gallen, Zofingen, Lausanne so
wie vor allem in Luzern das Medienausbildungszentrum als 
gemeinsam getragene Ausbildungs~tte der w~chti~sten 
Verbände der schweizerischen Medienwelt, dann einge
schlossen die SAG. Hier werden Medienschaffende aus 
Presse, Radio und Fernsehen geschult. Weitere Fragen: Wie 
sollen denn die Erträge aus der neuen Steuer verwendet 
werden? Wohin sollen sie fliessen? Etwa in ein Bundesme
dienausbildungsinstitut, wenn möglich mit Monopolcharakter 
a la SAG? 
3. Mit der neuen Konzessionsabgabe soll gemäss Wortlaut 
und Begründung für Artikel 50 die Medienforschung geför
dert werden. Dies ist indessen in erster Linie Sache der 
Unternehmungen selber. was im übrigen nur d~r heutigen 
Situation entspricht. Durch einseitige Unterstutzung des 
Bundes könnten hier, wenn man den Gesamtbereich der 
Medien ins Auge fasst, Wettbewerbsverzerrungen entstehen. 
Auch von daher ist Artikel 50 in den Absätzen 1 bis 3 ab
zu lehnen. 
Ich bin der Meinung, unser Rat sollte nach der Verwerfung 
der Presseförderung im Jahre 1986 konsequent sein und 
Artikel 50 Absatz 1 bis 3 des Gesetzesentwurfes ablehnen. 

Frau Grendelmeier: Ich habe Ihnen bereits gestern in mei
nen Ausführungen zum Artikel 16 gesagt. warum ich nicht der 
Meinung bin, dass an die SAG dieselben finanziellen Voraus
setzungen oder Anforderungen gestellt w~rden sollen wie an 
Private. Das gilt auch für Artikel 50. Ich mochte Sie noch ein
mal daran erinnern: Kommerzielle Anstalten brauchen ein Pro
gramm, um Geld zu machen, und öffentlich-rechtliche Anstal-

ten brauchen Geld, um ein Programm zu machen. Es geht 
also nicht an, dass man ihnen Geld wegnimmt - ob es nun 
über diese Konzessionsabgabe oder über das Gebührensplit
ting geschieht. 

Stappung: Die Streichung dieser Besti1T1mungen, wie Sie 
Herr Loretan mit seinem Antrag verlangt, wurde ein namhaftes 
Geschenk an Radio- und Fernsehsender bedeuten. Ein sol
ches Geschenk ist jedoch nicht gerechtfertigt. «Lizenzen zum 
Banknoten drucken», so sind die Konzessionen für Radio und 
Fernsehen schon wiederholt zutreffend bezeichnet worden. 
Beim Privatradio machen heute - sechs Jahre nach dem Start 
mit der RVO - die meisten Sender recht schöne Gewinne. Die 
grossen Sender wie Radio 24 und Radio B~silis~ ~achen mit 
dem Verkauf von Werbezeit Profite von 1,5 bis 3 M11honen Fran
ken jährlich. Das macht für den grössten Sender a!lein ü~r _10 
Millionen Franken, seit der Bundesrat Lokalradios bewilltgt 
hat. Uebrigens wird vorderhand die SAG den Löwenanteil der 
Konzessionsabgaben aufbringen müssen. Sie hat einen vier
mal höheren Umsatz mit der Fernsehwerbung als alle Lokal
radios mit ihrer Werbung zusammen. Es geht um eine sehr be
scheidene Abgabe, die, bei den heutigen Zahlen, nicht einmal 
2 Millionen Franken einbringen wird. Eigentlich machen wir 
schon mit dem Kommissionsantrag massive Geschenke. Der 
Ansatz müsste viel höher sein als 1 Prozent. Aber leider wäre 
ein höherer Ansatz politisch aussichtslos. 
Die Konzessionsabgabe soll für einen guten Zweck benutzt 
werden, das bedeutet also, Herr Loretan, es is1 nicht einfach 
eine Steuer, die in die Staatskasse fliesst. Sie sorgt dafür, dass 
die Gewinne aus dem Werbegeschäft nicht einfach voll in die 
Tasche der Unternehmer fliessen, sondern wenigstens zu ei
nem kleinen Teil für Aufgaben der Medien ausgegeben wer
den, die heute stark vernachlässigt sind: für die Journalisten
ausbildung und für die Medienwissenschaft. Ich darf darauf 
verweisen, dass Herr Mühlemann gestern wiederholt auf die 
notwendige Ausbildung im Journalistenberuf hingewiesen 
hat. 
Die Journalistenausbildung liegt heute tatsächlich im argen. 
Ausser bei der SAG und bei den ganz grossen Verlagen ist 
nichts an Ausbildungsmöglichkeiten vorhanden. Es is1 nach 
wie vor so, dass viele Journalis1envolontäre die Ausbildung 
selber berappen müssen. Das bedeutet, dass junge Leute 
ohne reiche Eltern, die keinen der ganz wenigen guten Aus
bildungsplätze ergattern können, vom Zugang zu diesem Be
ruf ausgeschlossen sind. Leider haben die privaten Medienun
ternehmer die nötige Initiative nicht ergriffen. Viele Verleger 
knausern nach wie vor bei der Journalistenausbildung. Und 
die privaten Lokalradios haben bisher nur ganz vereinzelt Bei
träge an die Journalistenausbildung geleistet. Diese haben 
sich ausserdem erfolgreich gegen die RVO-Begl~itforschung 
gewehrt, welche dann auch nach drei Jahren eines sanften To
des gestorben ist. Es ist deshalb gerechtfertigt, diese Konzes
sionsabgabe für die vorgesehenen Zwecke zu erheben und zu 
verwenden. 
Ich bitte Sie, dem Kompromissantrag der Kommission zuzu
stimmen und den Antrag von Herrn Loretan und auch den An
trag von Frau Grendelmeier abzulehnen. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Es geht nicht um eine 
sehr grosse, aber um eine für die Beteiligten sehr wichtige Sa
che. Es fehlt tatsächlich an Ausbildungsplätzen für Journali
sten und für andere, die mit den modernen Medien umgehen 
müssen. Man hat fast keine Möglichkeit, in die wenigen Schu
len und Ausbildungsstätten hineinzukommen. Und was not 
tut, ist das Angebot kurzer Ausbildungsmöglichkeiten. Es wfrd 
in diesem Rat immer wieder das Niveau der Journalisten kriti
siert. Wtr hätten eine Möglichkeit, einen kleinen Beitrag für des
sen Steigerung zu leisten, wenn wir diesen Absätzen 2 und 3 
zustimmen würden. 
Die Kommission hat die Vorlage des Bundesrates bereits ab
geschwächt. Wir nehmen nur von den Brutto-Werbeeinnah
men 1 Prozent. Es geht also nur um diese Werbeeinnahmen, 
die zu Gewinnen führen. Sie machen insgesamt nicht einmal 
2 Millionen aus, und das soll den Medienschaffenden aus-
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bildungsmässig zugute kommen, unter Umständen aber auch 
bestimmte Forschungsprojekte finanzieren helfen. 
Ich bitte Sie, diesem Antrag der Kommission und des Bundes
rates zuzustimmen. 

M. Frey Claude, rapporteur: Je m'exprimerai tout d'abord sur 
rassiette de la redevance, puis sur les taux. des modifications 
ayant ete apportees sur ces deux points, et enfin sur les inter
ventions individuelles qui ont ete deposees. 
II n'etait pas juste, ni pour les diffuseurs ni pour les rediffu
seurs, de proportionner la redevance de concession a leurs re
cettes en general. Les recettes de loin les plus importantes du 
diffuseur proviennent de 1a publicite. Le parrainage se traduit 
le plus souvent par des econornies plutöt que par des recettes. 
Quant aux donations, cotisations et autres recettes - par 
exemple, la vente de programmes - elles sont relativement 
negtigeables. C'est pourquoi il est correct de ne tenir compte 
que des recettes publicitaires brutes pour que tous les diffu
seurs soient traites sur le meme pied d'egalite. Faute de quoi, 
celui qui acquiert lui-meme sa publicite serait plus frappe que 
celui qui a confie cette täche a une entreprise specialisee ou 
qui exploite lui-meme une telle entreprise en ayant pris soin 
d'en faire une personne morale separee de celle du conces
sionnaire. 
La plupart des rediffuseurs sont des entreprises qui operent 
sur plusieurs plans - ventes d'appareils radio-lV, installation 
d'antennes, parfois services industriels d'une localite. C'est 
pourquoi l'assiette de la redevance de concession doit se limi
ter aux recettes pen;:ues comme cäblodistributeur ou comme 
reemetteur. Meme les prestations de service en rapport 
comme la gestion d'abonnement a une pay-lV, l'installation 
d'appareils ou d'antennes domestiques, devraient constituer 
un revenu non soumis a la redevance de concession. Comme 
ce sont les diffuseurs qui produisent le programme, il est en re
vanche juste que le taux de redevance des rediffuseurs soit au 
moins egal a celui des diffuseurs. 
M. Loretan propose de supprimer cet article, ce qui represente 
une recette d'un peu moins de 2 millions. La commission, si 
eile a modifie les taux et l'assiette de la redevance, vous pro
pose d'en rester a sa version qui a ete largement adoptee. 
Les medias electroniques constituent un pouvok considera
ble et il faut qu'ils soient en mains de joumalistes toujours plus 
professionnels, toujours mieux fonnes. Par consequent, cette 
recette, de !'ordre de 2 millions-c'est donc une taxe et non un 
impöt-sera affectee a la formation et au perfectionnement des 
professionnels du programme. Cela nous parait particuliere
ment opportun, au moment ou l'on vote la loi sur la radio-televi
sion, ou l'on souhaite l'esprit de qualite, de donner aussi des 
moyens financiers pour ameliorer cette qualite. 
Mme Grendelmeier propose une franchise pour la SSR, ce qui 
correspond a la situation actuelle. II faut en effet preciser 
qu'actuellement la SSR ne paie pas de redevance. Cette pro-
position a fait l'objet d'une discussion en commission puisque 
j'avais depose une proposition identique. Madame Grendel
meier, il est trop tard, elle a ete balayee par 10 voix contre 2! La 
majorite evidente de la cornmission qui est devenue l'unani
mite ici vous propose de refuser la proposition de Mme Gren
delmeier. 

Bundesrat Ogi: Ich bitte Sie, beide Anträge abzulehnen. Der 
Verzicht auf die Konzessionsabgabe bedeutet einen Fehlbe
trag von schätzungsweise 2 Millionen Franken jährlich. Das 
Geld ist in erster Linie für die Aus- und Fortbildung von Pro
grammschaffenden vorgesehen. Das wurde erläutert. Es ist 
aber auch vorgesehen für die Medienforschung, und indirekt 
kommt dieses Geld auch den Konsumenten - z. B. über ein 
besseres Programm - zugute. 
Der Verzicht auf die Konzessionsabgabe wäre auch nicht sehr 
konsequent, ist doch der Bund Inhaber des Fernmelderegals, 
eines verfassungsmässigen Monopols also, einer legitimen 
Einnahmequelle. Im übrigen sind die Konzessionsabgaben -
das müssen wir festhalten - sehr massvoll. Sie betragen höch
stens 1 Prozent der Einnahmen; ich bin versucht, zu sagen: 
«Tant de bruit pour une omelette.» Dadurch werden die Veran
stalter und Weiterverbreiter nicht übermässig belastet. 

54 N 

Sie haben nach der verfassungsrechtlichen Grundlage ge
fragt, Herr Nationalrat Loretan: Für das Radio- und Fernseh
gesetz ist sie insgesamt in Artikel 55bis der Bundesverfassung 
nachzulesen. Zu Frau Nationalrätin Grendelmeier; eine zu
sätzliche Privilegierung der SAG ist in diesem Fall nicht ge
rechtfertigt. 
Ich bitte Sie deshalb, beide Anträge abzulehnen. 

Absatz 1 - 3 - Alinea 1 - 3 

Abstimmung - Vote 

Eventuell - A titre preliminaire 
Für den Antrag Grendelmeier 
Dagegen 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag Loretan 
Für den Antrag der Kommission 

Absatz 4 - Alinea 4 
Angenommen -Adopte 

Minderheit 
offensichtliche Mehrheit 

27Stimrnen 
79Stimmen 

Präsident: Der Antrag Seiler Rolf ist erledigt gemäss Ent
scheid zu Artikel 10 Absatz 3 (neu). 

Rückkommensantrag - Proposition de revenir 

Nebiker: Bei Artikel 48 haben offenbar einige von uns noch 
ein Mittagsschläfchen gemacht und gar nicht so recht ge
merkt, was für einer Bestimmung wir eigentlich zugestimmt 
haben. 
Herr Salvioni möchte mit Artikel 48 bestimmen, dass auch aus
ländische Sender, die das nationale und internationale Fern
melderecht verletzen, zugelassen und in der Schweiz verbrei
tet werden müssen, solange sie die schweizerischen Sendun
gen technisch nicht stören. Mit andern Worten befüiwortet er 
eine Rechtsverletzung durch ausländische Sender. Das geht 
nun wirklich nicht. Ich glaube, Sie haben nicht gemerkt, dass 
im Antrag Salvioni die Bedingungen für die Nichtzulassung ku
mulativ zu verstehen sind. Es heisst «und», also müssen beide 
Bedingungen erfüllt sein, die Verletzung des Fernmelderech
tes und die Störung. Erst dann kann vermieden werden, dass 
sie eingespeist werden. 
Ich bitte Sie, sich das noch einmal zu überlegen. In diesem 
Sinne beantrage ich Ihnen Rückkommen auf Artikel 48. Wir 
haben auch mit den Sprechern der andern Fraktionen gespro
chen. Sie sind mit einem Rückkommen einverstanden, 
ebenso die Kommissionspräsidentin. 

Salvioni: Ich war bei meiner Intervention sehr klar und habe 
die Situation erklärt. Artikel 48 Absatz 1 stellt Bedingungen, 
die allgemeine Gültigkeit haben und von meinem Vorschlag 
überhaupt nicht berührt werden. 
Mein Vorschlag berührt nur den zweiten Absatz. Der zweite 
Absatz verbietet die Weiterverbreitung von Programmen bei 
Verletzungen von internationalem Recht. Worin besteht dieses 
Recht? Es gibt Empfehlungen des Europarates, über die noch 
kein Staat entschieden hat. Mit diesem Absatz würden wir 
diese Empfehlungen praktisch als erster Staat in Europa in un
sere Gesetzgebung überführen. 
Was geht es uns zum Beispiel an, wenn Italien gestattet, dass 
gewisse Sender im Aether Sendungen verbreiten, ohne die 
Verteilung der Frequenzen zu respektieren, solange diese Ver
letzung der internationalen Frequenzenbestimmungen uns 
nicht stört? Wenn uns diese Verletzung der internationalen 
Verteilung stört, sehe ich schon ein, dass man intervenieren 
muss und diese Einspeisung verbieten kann. Aber wenn uns 
diese Verletzung nicht berührt. ist es Sache des ausländi
schen Staates, seinem Gesetz Nachachtung zu schaffen. 
Warum wollen wir den internationalen Polizisten spielen, so
gar in einem Moment, wo in Europa alle anderen Staaten diese 
Situation dulden und akzeptieren? Das ist das Problem. 
Da sich also nichts geändert hat und jeder Parlamentarier 
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wusste, über was er abstimmte, sehe ich überhaupt nicht ein, 
warum wir Rückkommen beschliessen sollen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Rückkommensantrag Nebiker 
Dagegen 

Art.48 
Anträge siehe vome - Propositions voir devant 

65Stimmen 
35Stimmen 

Neblker: Nochmals ganz kurz: Ich bitte Sie, den Vorschlag 
des Bundesrates und der Kommission ganz genau zu lesen 
und ihn mit dem Vorschlag von Herrn Satvioni zu vergleichen. 
Ich möchte wiederholen, dass Herr Salvioni eine kumulative 
Bestimmung vorsieht, also die Verletzung des internationalen 
und nationalen Rechtes und zusätzlich die technischen Stö
rungen. Nur dann kann eine Einspeisung verweigert werden. 
Der Bundesrat möchte sich ans Gesetz halten und eigentlich 
nur das zulassen, was gesetzlich von uns und andern Staaten 
bestimmt ist. Das ist doch das Natürlichste. Wir können doch 
nicht Gesetzesbrecher tolerieren und erst dann einschreiten, 
wenn sie quasi die «Geschwindigkeit» überschreiten. Das 
geht doch nicht. 
Ich bitte Sie, dem Antrag des Bundesrates zuzustimmen. 

Leuenberger-Solothurn: Die liebenswürdige Intensität, mit 
der Herr Salvioni dieses Geschäft betreibt, darf nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass wir uns hier auf juristisches Glatteis be
geben haben. Sie mögen das daraus ersehen, dass innerhalb 
von 24 Stunden drei Fassungen des Antrages Salvioni vorla
gen, immer ein bisschen geändert, dieweil die Kommission 
die ganze Arbeit in tagelangen Sitzungen vorbereitet hat. Im 
wesentlichen - Herr Nebiker hat es Ihnen gesagt - geht es 
Herrn Salvioni darum, dass eine Rechtsverletzung nicht mehr 
genügt, um Sanktionen ergreifen zu können. Es muss noch 
zusätzlich nachgewiesen werden, dass diese Rechtsverlet
~ng Störungen hervorruft. Ja, wenn ein eminenter Jurist, ein 
juristisches Gewissen unseres Rates, zu einer derartigen juri
stischen Auffassung kommt, dann weiss ich langsam nicht 
mehr, wohin das noch führen soll. Bei Rechtsverletzungen 
muss dann immer noch untersucht werden, ob da irgend je
mand Schmerzen ertragen muss oder Schaden erleidet, be
vor Sanktionen ergriffen werden können. 
Ich beneide unseren Bundesrat und seine Beamten nicht um 
die schwierige Aufgabe, diese Gesetzesbestimmung durch
zusetzen. Würden wir hier Herrn Salvioni zustimmen, würden 
wir die Aufgabe unserer Verwaltung praktisch bis zur Unmög
lichkeit erschweren, und das wollen wir wahrhaftig nicht. Ich 
bitte Sie dringend, Herrn Salvioni nicht zuzustimmen, sondern 
die bundesrätliche Version zu unterstützen. 

Salvloni: Es ist bedauerlich, dass in diesem Rat entschieden 
wird, und nach zehn Minuten wird ein Rückkommensantrag 
gestellt, um noch einmal zu entscheiden. Wir haben entschie
den, und wir wussten genau, was wir entschieden haben. 
Warum sollen wir jetzt darauf zurückkommen? Weil Herr Nebi
ker und Herr Leuenberger-Solothurn der Meinung sind, dass 
diese Formulierung nicht gut ist? 
Ich habe mich in meiner Intervention deutlich ausgedrückt; ich 
werde mich nicht wiederholen, weil ich annehme, dass Herr 
Leuenberger und Herr Nebiker genau aufgepasst haben, was 
ich gesagt habe. Sie fragen, weshalb ich das in der Kommis
sion nicht gesagt habe; warum haben Sie nicht interveniert, als 
ich gesprochen habe? Waren Sie nicht im Saal, oder waren Sie 
eingeschlafen? (Heiterkeit) 
Herr Leuenberger-Solothurn, ich gebe zu, dass ich in der 
Kommission noch nicht auf dieses Problem gestossen bin, 
sondern erst später. Eine der drei Fassungen stammt nicht 
von mir, sondern von Herrn Frey, der der Meinung war, dass 
sich im Text, den ich vorgeschlagen habe - und der übrigens 
nicht von mir ins Deutsche übersetzt worden ist -, ein Fehler 
eingeschlichen habe. Die zweite Version entstand, weil die er
ste Formulierung - die übrigens von Technokraten stammte -
viel zu kompliziert war und ich sie vereinfachen wollte, damit 

man ganz genau versteht, was ich wollte. Wir brummen ja ei
nem Automobilisten auch nicht eine Busse auf, weil er in Italien 
die Höchstgeschwindigkeit übertreten hat. Es geht um das
selbe. Wir wollen den internationalen Polizisten spielen und 
wollen sagen: «Ich bestrafe Dich, weil Du die internationalen 
Regeln nicht eingehalten hast.» Aber welcher andere Staat in 
Europa sieht so etwas vor? Keiner! Ich habe vorher das Referat 
von Herrn Fritz Mühlemann gelesen. Dort steht, dass wir der 
erste Staat in Europa sind, der so eine Bestimmung vorsieht. 
Wir wollen immer Einzelgänger spielen. Was steckt wirklich 
dahinter? Es steckt der Wunsch der SRG dahinter, die italieni
sche Konkurrenz aus der Welt zu schaffen. Klar, wir wissen aus 
Statistiken, dass im Tessin 50 Prozent der Zuschauer die italie
nischen privaten Fernsehprogramme anschauen, und das 
stört natürlich unsere SRG. Das steckt dahinter. Das ist des 
Pudels Kern. Der Rest sind nur Phantasien, die hier erzählt 
werden. 
Ich behaupte, dass unsere Verwaltung mit dieser Formulie
rung sehr gut leben kann, und ich behaupte, dass wir wissen, 
was wir entschieden haben, und es wäre eine Schande, wenn 
wir jetzt eine andere Entscheidung treffen würden. Das wäre 
nicht gut, und es wäre nicht sehr ehrlich von unserem Parla
ment. 

M. Borel: Jene veux pas polemiquer avec M. Salvioni. Le Par
lement peut aussi changer d'opinion en quelques minutes, si 
M. Salvioni nous offre trois versions successives. 
Par un exemple precis, je vous donne les raisons pour les
quelles il faul accepter la version du Conseil federal. Nous 
avons decide d'interdire la publicite pour les alcools, par 
exemple pour le merlot du Tessin. L'ltalie adopte une disposi
tion semblable, mais ade la peine a la faire appliquer. En effet, 
une chaine italienne diffuse, en direction du Tessin entre au
tres, des emissions accompagnees de publicite pour le Merlot 
delVeneto. 
Si nous acceptons la proposition de M. Salvioni, nous n 'avons 
aucune possibilite d'intervention afin de faire respecter les 
regles internationales, ce que devraient faire la Suisse et l'lta
lie. II nous taut donc donner les moyens necessaires a cet ef
fet. 

Bundesrat Ogi: Herr Salvioni, auch der Bundesrat ist mit den 
Herren Leuenberger-Solothurn, Nebiker und Borel der Mei
nung, dass Ihr Antrag eben nicht angeht. Es stimmt zwar, dass 
die Schweiz die Europakonvention provisorisch bereits an
wendet, aber die anderen Staaten, welche die Konvention un
terschrieben haben, werden diese nach der Ratifikation auch 
anwenden müssen. Die Schweiz ist also nicht allein. Sie hat 
bezüglich Konvention nur rasch gehandelt. Eine Annahme Ih
res Antrages würde uns gegenüber aussen unglaubwürdig 
machen. Ich bitte Sie dringend, jetzt auf die Herren Nebiker 
und Leuenberger-Solothum zu hören und auch den Bundes
rat beim zweiten Anlauf anzuhören und den Antrag Salvioni 
abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag Salvioni 
Für den Antrag der Kommission 

Art.51-55 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 56 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 2 

38Stimmen 
70Stimmen 

.... Beurteilung von Beschwerden und Beanstandungen ge
gen ausgestrahlte Sendungen ist .... 

z1lf 
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Abs. 3, 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 4bis (neu) 
Die Aufsichtsbehörde kann die Eidgenössische Finanzkon
trolle mit der Ueberprüfung der Rechnungsführung beauftra
gen. Das Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzkon
trolle ist nicht anwendbar. 
Abs.5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.56 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 2 
.... statue sur les plaintes et les reclamations .... 
Al. 3, 4 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 4bis (nouveau) 
L'autorite de surveillance peut mandater le Contröle federal 
des finances de la verification de la comptabilite. La loi federale 
du 28 juin 1967 sur le Contröle federal des finances n'est pas 
applicable. 
Al. 5 
Adherer au projet du Conseil federal 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Sie werden es mir nicht 
glauben, wenn ich Ihnen sage, wie gross mein Dossier zu die
sem Artikel ist. Wir haben Gutachten und Gegengutachten 
und ich weiss nicht was alles bekommen und endlos darüber 
diskutiert, und u. a. hat auch eine Subkornmission noch dar
über «gehimt». Es ging um eine gar nicht leicht zu lösende 
Frage, obwohl sie auf den ersten Blick nicht so kompliziert ist, 
nämlich um die Aufgabe der Eidgenössischen Finanzkon
trolle. Im Augenblick, als die SAG einen Leistungsauftrag be
kam, haben die Finanzkontrolle und die Finanzdelegation in
terveniert und gefordert, dass die SAG der Eidgenössischen 
Finanzkontrolle unterstellt werde, da das Recht, Gebühren zu 
empfangen, auch eine Art Subvention sei - das ist unter den 
Juristen sehr umstritten. Es gab dann Gutachten der Gegen
seite, von der SAG, die bereits eine sehr gute innere Kontrolle 
kennt und im übrigen immer schon auch in Zusammenarbeit 
mit der Eidgenössischen Finanzkontrolle respektive dem 
EVED Finanzprüfungen vorgenommen hat. Es kam dann 
schlussendlich zu einem Kompromiss, der in der letzten Kon
zession festgehalten wurde. Dort steht: «Im Auftrag der Auf
sichtsbehörde und nach Massgabe der Konzessionsbestim
mungen überprüft die Eidgenössische Finanzkontrolle die 
Rechnungsführung und erstattet darüber dem EVED Bericht.» 
Das hat der Finanzdelegation immer noch nicht genügt, und 
sie hat ihre Mitglieder - ich gehöre auch dazu - aufgefordert, 
zu intervenieren und hier eine vollständige Finanzkontrolle zu 
fordern. Nun gibt es aber ein grosses Problem: Sobald man 
die Finanzaufsicht extensiv interpretiert, also z. B. auch die 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Mittelverwendung 
prüft, kommt man sehr rasch auf die Programme. Und Pro
gramme sind das Autonomiegebiet der SAG. Keine staatliche 
Stelle kann plötzlich in die Autonomiehoheit hineinreden. Die 
SAG befürchtet mit einem gewissen Recht, dass über die Fi
nanzaufsicht schlussendlich Programme kritisiert, beanstan
det, eingeschränkt werden. Auf der anderen Seite kam der An
trag: gar keine Kontrolle, also auch das wieder streichen, was 
in der Konzession bereits festgehalten wurde. Es gab ein Gut
achten des Justizdepartements und wiederum Gutachten der 
SRG und der Finanzkontrolle. Da muss ich Ihnen sagen, der 
rettende Engel - er sieht zwar nicht aus wie ein Engel - war in 
diesem Fall der Präsident der Finanzdelegation, Nationalrat 
Reich. Er fand den Kompromiss: Lassen wir es doch so, wie es 
heute läuft. Das EVED kann die Finanzkontrolle beauftragen -
und das tut es auch-, in Absprache gewisse Dinge zu kontrol
lieren. Aber die Programmhoheit darf nicht tangiert werden. 
Vor allem muss diese Aufsicht von uns befreit sein, d. h. sie 
darf keine politische Aufsicht sein. Deswegen hat man dann 
sehr schön formuliert in Artikel 56 Abs. 4bis: «Die Aufsichts
behörde kann die Eidgenössische Finanzkontrolle mit der 

Ueberprüfung der Rechnungsführung beauftragen. Das Bun
desgesetz über die Eidgenössische Finanzkontrolle ist nicht 
anwendbar.» Das heisst: Die Finanzdelegation erhält diese 
Berichte nicht, das Parlament erhält diese Berichte nicht, kann 
also nicht «ausrufen» und darüber debattieren, sondern es 
wird respektiert. dass das EVED die Kontrolle durchführt, zu
sammen mit der Finanzkontrolle. 
Ich bitte Sie, der Lösung der Kommission gernäss Fahne - die
sem wirklichen Ei des Kolumbus - zuzustimmen. 

M. Frey Claude, rapporteur: La question qui se posait a nous 
etait la suivante: faut-il appliquer l'article 8, prernier alinea, let
tre d, de la loi sur le contröle des finances? Je rappelle que cet 
article stipule que sont soumis a la surveillance du contröle 
des finances, entre autres, les collectivites, etablissements et 
organisrnes ne faisant pas partie de l'administration federale, 
auxquels 1a Confederation confie l'execution de täches publi
ques ou octroie des prestations financieres. 
Le Contröle des finances, la Delegation des finances repon
daient par !'affirmative a la question posee. La cornrnission ar
rive a une solution de cornprornis, basee sur les constatations 
suivantes: prernierernent, le contröle interne financier de la 
SSR est tres strict et rigoureux. Nous avons aussi voulu veiller 
a garantir ici, dans ce domaine egalement, l'independance de 
la SSR, d'ou la solution de comprornis qui vous est presentee 
a I' alinea 4bis et selon lequel le Departement federal des trans
ports, des communications et de l'energie peut rnandater le 
Contröle federal des finances pour la verification de la compta
bilite. On stipule que la loi federale du 28 juin 1967 sur le con
tröle federal des finances n'est pas applicable. Cela signifie 
par consequent que les rapports qui seraient etablis sur ordre 
du Departement federal des transports, des communications 
et de l'energie seraient adresses a ce departernent, autorite de 
surveillance, mais non au Parfement ni a la Delegation des fi
nances. 
La comrnission a accepte cet article sans opposition. 

Angenommen -Adopte 

Art.57 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Die Beschwerdeinstanz beurteilt auf Beschwerde hin Sendun
gen schweizerischer Veranstalter, die .... 
Abs.3,4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Haller 
Abs. 1 3. Satz (neu) 
Die Beschwerdeinstanz setzt sich aus mindestens je vier An
gehörigen beider Geschlechter zusammen. 

Art. 57 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
A/.2 
L'autorite de plainte statue sur les plaintes relatives .... 
Al. 3, 4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Haller 
Al. 1 3e phrase (nouveau) 
.... L'autorite de plainte se cornpose d'au rnoins quatre per
sonnes de chaque sexe. 

Frau Haller: Ich beantrage Ihnen, in Artikel 57 Absatz 3 einen 
dritten Satz neu beizufügen, der lautet: «Die Beschwerdein
stanz., -die sich bekanntlich aus neun Mitgliedern zusammen
setzt - «setzt sich aus mindestens je vier Angehörigen beider 
Geschlechter zusammen.» Ich bitte Sie, zu beachten, dass 
das nicht eine Schutzvorschrift zugunsten der Frauen ist. Es ist 
eine Schutzvorschrift zugunsten beider Geschlechter, d. h. 

-----------------·--------·--···--·--··---···------·--····· ----·---- ----
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man will Gewähr leisten, dass die Kommission entweder aus 
vier Männern und fünf Frauen oder fünf Männern und vier 
Frauen zusammengesetzt ist. 
Der Antrag zu Artikel 57 ist untrennbar verbunden mit einer 
Uebergangsbestimmung, die ich als Absatz 5 (neu) zu Artikel 
72 vorschlage. Es braucht also über diese beiden Anträge nur 
eine Abstimmung. Die Uebergangsbestimmung hält fest, dass 
dieser dritte Satz der paritätischen Zusammensetzung der 
Kommission auf Ende des Jahres 2000 in Kraft tritt. Das ist 
keine falsche Bescheidenheit, es ist auch kein Witz; es hat ei
nen ganz bestimmten Grund, warum dieses Datum gewählt 
worden ist. Die Uebergangsbestimmung lautet: Der Grund
satz der paritätischen Zusammensetzung «tritt auf Ende des 
Jahres 2000 in Kraft. Er wird in der Uebergangszeit bei Vakan
zen berücksichtigt, im Hinblick auf die Zielvorgabe,» - es 
heisst ausdrücklich Zielvorgabe, ist also nicht verbindlich -
«dass sich die Beschwerdeinstanz Ende 1992 aus mindestens 
je zwei Angehörigen beider Geschlechter und Ende 1996 aus 
mindestens je drei Angehörigen beider Geschlechter zusam
mensetzen soll.• Auf Ende des Jahres 2000 soll dann also die 
paritätische Zusammensetzung erreicht sein. Die Formulie
rung dieses Antrages ist nach akribischen Recherchen zu
stande gekommen. Ich habe mir eine Liste der Kommissions
mitglieder beschafft und habe mir sagen lassen, seit wann 
diese im Amt sind, welche Geburtsjahrgänge sie haben, wann 
es welche Rücktritte geben wird wegen den bundesrätlichen 
Vorschriften der Amtszeitbeschränkung und der Altersbe
schränkung. Ich habe festgestellt, dass es im laufe des Jahres 
1992 ganz sicher einen Rücktritt und im laufe des Jahres 1996 
notwendigerweise wieder einen Rücktritt geben wird. Heute 
besteht die Kommission aus acht Männern und einer Frau. 
Das heisst; Wenn Sie diesem Antrag zustimmen, gibt es eine 
ganz natürliche Erneuerung, es wird nie und nimmer ein Mann 
zugunsten einer Frau über die Klinge springen müssen; er 
müsste ohnehin zurücktreten. Ich bitte Sie, das zu berücksich
tigen: Mein Antrag ist genau dem ordentlichen Erneuerungs
rhythmus angepasst. 
Ich möchte vorweg drei Argumente auf mögliche Entgegnun
gen ausführen: 
Erstens erachte ich die paritätische Zusammensetzung bei 
der Unabhängigen Beschwerdeinstanz schon vom Inhaltli
chen her als besonders wichtig. Die Beschwerdeinstanz muss 
ja Beschwerden beurteilen, sie muss sich praktisch für die Zu
schauer- und die Zuhörerschaft darüber äussern, was von 
Sendungen zu halten ist, wobei sie natürlich die juristischen 
Randbedingungen berücksichtigt. Aber über das Juristische 
hinaus gibt es Beurteilungen, die vom Eindruck einer Sen
dung abhängig sind. Nachdem Zuhörer- und Zuschauer
schaft sich aus etwa gleichviel Männern und Frauen zusam
mensetzen, bildet die Beurteilung aus beiden Blickwinkeln 
eine langfristige, innere Notwendigkeit. 
Zweitens möchte ich mich mit der Frage auseinandersetzen, 
warum die Parität dann gerade hier durch Gesetzesvorschrift 
verwirklicht werden soll. Warum braucht es hier eine gesetz
liche Bestimmung? Die Frauen könnten schliesslich auch ver
langen, dass die Parität im Verwaltungsrat der SBB, PTI, in al
len Aufsichtsbehörden von eidgenössischen Institutionen der
art eingeführt würde. Da muss ich sagen: Wir sind hier in einer 
anderen Situation als bei diesen Institutionen. Wir schaffen 
eine neue Rechtsgrundlage in einem neuen Gesetz für eine 
neue Instanz. Dies ist der richtige Moment, eine solche Rege
lung zu treffen. 
Drittens - das wichtigste Argument-: Wir werden sicher hören, 
dass der Bundesrat sich auch so bemühen werde, diese Kom
mission so bald als möglich paritätisch zusammenzusetzen. 
Ich denke, wenn Herr Bundesrat Ogi das sagen wird, meint er 
es auch so. Allein mir fehlt ein wenig der Glaube daran, dass er 
diesen Wunsch gegenüber den heute noch bestehenden Rea
litäten verwirklichen kann. 
Ich bitte Sie, sich vor Augen zu führen, was mit dieser Unab
hängigen Beschwerdeinstanz passiert ist. Als die Instanz 1983 
durch Verordnung geschaffen wurde, hat der Bundesrat sie
ben Männer und zwei Frauen zu deren Mitgliedern ernannt. 
Seitdem sind zwei Männer zurückgetreten und wurden selbst
verständlich durch zwei Männer ersetzt. Ende 1988 ist eine 

Frau zurückgetreten. Sie wurde durch einen Mann ersetzt, ob
wohl die Kommission ausdrücklich die Ersetzung durch eine 
Frau gewünscht hatte. Deshalb kann ich mit Fug und Recht 
sagen: Mir fehlt ein wenig der Glaube, dass der Bundesrat die 
Parität wirklich auch ohne eine gesetzliche Grundlage so 
schnell wie möglich herbeiführen würde. 
Es wurde uns in der letzten Session von Herrn Bundespräsi
dent Oelamuraz auf verschiedene kleine Anfragen hin gesagt, 
dass die Bundeskanzlei sich bemühe, in allen Kommissionen 
möglichst eine bessere Vertretung der Frauen herzustellen. 
Das stimmt. Aber diese Bemühungen beziehen sich auf die 
bundesrätlichen Kommissionen, also auf solche, die der Bun
desrat in seinem eigenen Belieben einsetzt, und nicht auf die 
Kommissionen, die eine separate gesetzliche Grundlage ha
ben. Wenn ich also hier verlange, dass diese Bestimmung ins 
Gesetz kommt, heisst das nicht, dass ich den Ausführungen 
von Herrn Bundespräsident Delamuraz keinen Glauben 
schenke. 
Wir haben einen Gleichberechtigungsartikel in der Bundesver
fassung. Was ist damit passiert? Es hat einige Schritte zur Bes
serstellung der Frauen gegeben. Aber es werden in letzter Zeit 
ausschliesslich Themen diskutiert, die die Gleichberechti
gung zulasten der Frauen zum Ziel haben. Es wird erstens in 
verschiedenen Sozialversicherungszweigen über das Pensio
nierungsalter der Frauen diskutiert. Wir haben uns zweitens 
mit dem Bürgerrechtsgesetz befasst und haben feststellen 
müssen, dass da die Gleichberechtigung zu einem grossen 
Teil auch zulasten der Frauen geht. Es wird drittens am Nacht
arbeitsverbot für Frauen gerüttelt. Ich frage Sie: Wie steht es 
dann mit der Lohngleichheit? Wie steht es mit den gesetzli
chen Grundlagen, die geschaffen werden sollen, damit diese 
Lohngleichheit etwas voranschreitet? Die Vernehmlassung 
hat klar ergeben, dass die Arbeitgeberseite keine gesetzliche 
Regelung wünscht. Wir haben also dort mit massiven Wider
ständen zu kämpfen, wo die Gleichberechtigung zugunsten 
der Frauen durchgeführt werden soll. So geht das nicht. Wir 
wollen die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau nicht 
nur auf dem Buckel der Frauen. Und Sie haben hier und jetzt 
eine Gelegenheit zu beweisen, dass Sie mit den Schweizer 
Frauen das auch nicht so wollen. Ich bitte Sie zu berücksichti
gen, dass die vorgeschlagene Lösung massvoll ist, dass sie 
praktikabel ausgestaltet ist. Ich bitte Sie zu berücksichtigen, 
dass wir eine neue Instanz mit einer neuen Rechtsgrundlage 
schaffen, und ich bitte Sie zu berücksichtigen, dass die Zeit reif 
ist. Die Zeit ist wirklich reif, und ich bitte Sie, meinem Antrag 
Folge zu geben. 

M. Frey Claude, rapporteur: Au moment ou nous abordons ce 
chapitre 2, qui traite de la surveillance exercee sur les pro
grammes, il me parait utile d'introduire tres brievement la con
ception que nous avons developpee en matiere de surveil
lance et en particulier dans le fonctionnement de l'autorite 
independante d'examen des plaintes. Je vous expose simple
ment les principes. 
Je crois que trois principes ont inspire cette version. 
Premier principe: l'egalite de traitement entre tous les radiodif
fuseurs. Chaque organisme aura ainsi acces a l'autorite inde
pendante d'examen de plaintes, ce qui n'exclut d'ailleurs pas 
une possibilite de conciliation de premiere instance, et cela 
vaut aussi, et c'est nouveau, pour la SSR. En effet, jusqu'ici, la 
SSR ne disposait pas d'organes d'arbitrage. C'est ce qui expli
que aussi que la SSR a un nombre tres important de plaintes 
qui vont a l'autorite independante, cette premiere instance 
n'existant pas. 
Deuxieme principe: on definit le pouvoirde cognition de l'auto
rite independante d'examen de plaintes comme celui d'une 
autorite de recours, avec pour consequence que le Tribunal 
federal ne reverrait plus les faits mais le droit. 
Troisieme principe: il s'agissait de maintenir un systeme de 
plaintes formalisees. avec 20 signatures, pour acceder a l'au
torite independante d'examen des plaintes, avec obligation de 
traitement. les autres cas n'etant examines que sous !'angle 
de la reclamation pour la defense de l'interet general. 
Tels sont les principes qui ont guide la commission pour ela
borer ce projet. Je rappelle que l'on a aussi elargi l'acces a 
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l'autorite de plainte, tout en simplifiant la procedure pour tou
tes !es plaintes qui ne concernent pas une violation de la con
cession mais le droit civil ou le droit penal; ces dernieres ne se
ront toutefois pas traitees par cette procedure-lä. 
J'en viens a l'article 57, alinea premier, troisieme phrase pro
posee par Mme Haller. Comme la commission n'en a pas 
traite, je vous donne mon avis personnel, Madame Haller: moi 
je ne tombe pas dans le sexisme, et je souhaite que les neuf 
personnes de l'autorite independante d'examen des plaintes 
soient les plus qualifiees. Je suis d' accord avec vous pour qu 'a 
chances egales on contribue ä l'equilibre entre hommes et 
femmes, mais je n'en fais pas un privilege, ce qui est du 
sexisme a l'envers. Si parmi les neuf personnes les plus quali
fiees pour cette fonction il devait y avoir cinq ou six femmes, je 
n'en serais pas affecte, mais jene souhaite pas les quotas. 
Je vous propose, par consequent, de rejeter massivement la 
proposition de Mme Haller. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Wir werden wohl all
mählich müde, und ich möchte nicht allzu viele Worte über die 
Neuorganisation der Ubi, der Unabhängigen Beschwerdein
stanz, verlieren. Es ist eine relativ komplizierte juristische Mate
rie. Wir haben auch wieder eine Fachkommission eingesetzt, 
diesmal präsidiert von Dumeni Columberg. Bei den Hearings 
haben uns verschiedene Personen, insbesondere natürlich 
Professor Müller, Präsident der Ubi, darauf aufmerksam ge
macht, dass die gegenwärtige Ordnung nicht sehr gut funktio
niere: Es werden Unmengen von Beschwerden eingereicht, 
die überhaupt nichts mit der Konzession zu tun haben, son
dern Tatbestände betreffen, Ehrverletzung oder anderes, ge
gen die man privat- oder strafrechtlich vorgehen müsste, aber 
nicht über die Ubi. Es gibt natürlich wie bei all diesen Instanzen 
auch viele Leute, die sich beeinträchtigt fühlen, schwierige 
Leute, die in irgendeiner Form endlich angehört werden 
möchten. Das heisst: Die Ubi ist einerseits mit Bagatellfällen 
überlastet, die sie eigentlich gar nicht behandeln sollte. Dort, 
wo sie dann tatsächlich Konzessionsverletzungen abklären 
muss, fehlen ihr die rechtlichen Mittel. Sie kann nicht einver
nehmen, sie kann nicht einmal die beschuldigten Mitarbeiter 
des Rundfunks oder des Fernsehens anhören. Und was sie 
dann untersucht und feststellt, gilt nicht als Grundlage, wenn 
die Sache vors Bundesgericht weitergezogen wird. 
Professor Müller hat uns inständig gebeten, entweder auf
zuhören mit einer solchen Instanz und dafür einen Ombuds
mann, eine Klagemauer, zu schaffen, bei dem die Leute kla
gen, sich ausweinen können und dann etwas zufriedener sind, 
oder aber die Ubi klarer ins Recht zu fassen und mit gewissen 
Kompetenzen auszustatten. Wir beantragen Ihnen, den zwei
ten Weg zu gehen, möchten aber den Ständerat auffordern, 
einzelne Dinge noch genauer anzuschauen. 
Herr David hat einige Fragen aufgegriffen, die nach meinem 
Ermessen noch offengeblieben sind. Wir schlagen Ihnen vor, 
dass in Zukunft Beanstandungen und Beschwerden einge
reicht werden können; Beanstandungen haben eine etwas 
sanftere Form, Beschwerden haben mehr Gewicht. Wenn sehr 
viele Beanstandungen eintreffen, also wenn sich hundert 
Leute in ihren sittlichen oder religiösen Gefühlen verletzt füh
len, dann wird der Präsident oder die Präsidentin der Ubi diese 
Beanstandungen als Beschwerde behandeln müssen. In je
dem Fall aber gehen Beschwerden und Beanstandungen 
nach einer Vorselektion durch die Ubi, welche offensichtlich 
aussichtslose Beschwerden ausscheidet, an eine Schlich
tungsstelle. Das heisst, alle Veranstalter, private und öffentli
che, müssen eine kleine Schlichtungsstelle einführen, die mit 
den Klagenden spricht. Nur wenn die Frage nicht gütlich gere
gelt werden kann, kommt die Ubi zum Zug. Die Schlichtungs
stelle ist vor allem für jene Leute wichtig, die einmal ihr Herz 
ausschütten möchten, also eine Art Ombudsstelle. Erst nach 
dieser Triage prüft die Ubi, ob bei einer Beschwerde tatsäch
lich eine Konzessionsverletzung nach dem Gesetz vorliegt 
oder ob eine Beanstandung von «öffentlichem Interesse» ist 
und sie eine volle formelle und materielle Ueberprüfung bean
spruchen kann. Die von der Kommission vorgeschlagene Lö
sung verlangt Aenderungen in den Artikeln 15, 25, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 65 und 71. Es geht aber immer um das gleiche: 

um eine Verwesentlichung dieser sogenannten Unabhängi
gen Beschwerdeinstanz. Die vorberatende Kommission hat 
dieser Art von Verwesentlichung ohne Gegenstimme zuge
stimmt. Man hat eingesehen, dass man die Ubi etwas besser 
ordnen muss. Es gibt noch einige wenige Punkte, die nach 
meiner Meinung - vielleicht auch nach dem Dafürhalten ande
rer - noch überprüft werden müssen. 
Gegenüber dem Antrag Haller bin ich positiv eingestellt. Wis
sen Sie, Herr Frey - er ist jetzt nicht hier-. ich kenne diese «Un
abhängigkeit». Tatsache ist natürlich, dass man, sucht man 
wirklich fähige Leute, ungefähr gleich viele fähige Frauen fin
det. Wenn man natürlich nur unter Männern sucht, findet man 
dort selbstverständlich keine fähige Frau. Also das ist ja klar! 
Wäre man gezwungen, nach fähigen Frauen zu suchen, die 
diese Fragen beurteilen können, würde man - und damit sol
len hier keineswegs Noten verteilt werden, entschuldigen Sie, 
meine Herren - vielleicht mehr Frauen finden. Frauen haben 
nämlich notgedrungen sehr viel gesunden Menschenver
stand; sie müssen ihn haben, weil sie zum Teil haushalten, ko
chen, Eltern pflegen und Kinder erziehen usw. müssen. Des
wegen sind wir recht praxisbezogen und sehr wahrscheinlich 
selbst als Juristinnen noch ein bisschen näher am Boden als 
die Herren Juristen, die ein Leben lang eben nur Juristerei be
treiben und daneben keine Gemüsesuppe kochen müssen. 
Man sollte schon einmal ernst machen mit der Gleichberechti
gung, aber ich bin mir natürlich bewusst, dass es schwer ist, 
einem so männlichen Parlament klarzumachen, dass wir 
Frauen uns schrecklich Mühe geben und dass wir, wenn wir 
das tun, dann vielleicht so gut sind wie Sie, meine Herren. Ich 
würde also dem Antrag Haller zustimmen. 

Bundesrat Ogi: Ich möchte nicht in diese Frauendebatte ein
steigen, das ist für mich etwas schwierig. (Heiterkeit) Ich habe 
Verständnis für die Anliegen von Frau Haller, aber ich sehe 
nicht, wie wir diese Anliegen für dieses Gesetz so rasch tel quel 
verwirklichen könnten. Wenn ich das sage, Frau Haller, dann 
meine ich es ehrlich. Ich finde, dass Quotenregelungen so
wohl auf der einen wie auf der anderen Seite, wenn sie stur an
gewendet werden, nicht gut sind. Wir sollten meines Erach
tens, bevor wir in bezug auf dieses Gesetz weitreichende Ent
scheidungen treffen oder ernst machen - wie das Frau Präsi
dentin gesagt hat-, die Vor- und Nachteile dieser Quotenrege
lung sorgfältig gegeneinander abwägen. Frau Haller; ich 
muss Ihnen zugestehen, Sie haben mit Ihrem engagierten Vo
tum wieder etwas mehr Verständnis für Ihre Sache erwecken 
können. Aber Ihr Anliegen braucht noch etwas Zeit. Der Antrag 
ist für dieses Gesetz, Frau Haller, noch nicht reif. Wir müssen 
diejenigen Leute nehmen, die sich für diese Aufgabe am be
sten eignen. Und wenn es neun Frauen sind, sollen es neun 
Frauen sein. Aber wir dürfen nicht stur vorschreiben: Es müs
sen 50 Prozent Frauen und 50 Prozent Männer sein. Wir müs
sen uns in dieser Richtung bewegen. Aber wir müssen hier 
den Weg der pragmatischen kleinen Schritte gehen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag Haller 
Für den Antrag der Kommission 

Art.58 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 

42Stimmen 
62Stimmen 

.... regelt. Das Sekretariatspersonal wird vom Präsidenten der 
Beschwerdeinstanz nach Anhörung der übrigen Mitglieder an
gestellt. Für Stellung .... 

Art. 58 
Proposition de /a commission 
Al. 1, 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
A/.3 
.... reglement interne. Le personnel du secretariat est engage 
par le president de l'autorite de plainte apres consultation des 
autres membres. Le statut .... 
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Angenommen -Adopte 

Art. 59 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Eine Beschwerde einreichen kann: 
a ..... wenn seine Beschwerde von . 
b. Streichen 
c. jede Behörde, soweit sie in ihrem Tätigkeitsbereich betrof
fen ist; 
d ..... 
Abs. 2(neu) 
Jedermann kann schrttt!ich und begründet die Verletzung von 
Programmbestimmungen des Bundesrechts beanstanden. 
Besteht ein öffentliches Interesse an einem Entscheid, kann 
die Beschwerdeinstanz solche Programmbeanstandungen 
als Beschwerde behandeln. Der Beanstander hat nicht die 
Rechte einer Partei. 

Art. 59 
Proposition de la commission 
Al.1 
Sont habilites a presenter une plainte: 
a ..... plainte soit appuyee .... 
b. Biffer 
c. Toute autorite qui esttouchee dans son domaine d'activite; 
d ..... 
Al. 2 (nouveau) 
Toute personne peut presenter une reclamation ecrite et mo
tivee concernant la violation de dispositions du droit federal 
sur les programmes. S'il existe un interet public a ce qu'une 
decision soit rendue, l'autorite de plainte peut traiter comme 
plaintes les reclamations se rapportant aux programmes. 
L'auteur de la reclamation n'a aucun des droits reconnus a la 
partie. 

Angenommen -Adopte 

Art.60 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Mehrheit 
Eine Beschwerde ist .... Bezieht sich die Beschwerde auf .... 
Minderheit 
(Sager) 
.... anzubringen. Bezieht sich die Beschwerde auf mehrere 
Sendungen, so ist sie innert drei Monaten seit Ausstrahlung 
der letzten Sendung bei der Beschwerdeinstanz schriftlich an
zubringen. Die erste der beanstandeten Sendungen darf nicht 
mehr als 12 Monate vor der letzten zurückliegen. 

Abs.2 
Die Beschwerde muss .... Programmbestimmungen des Bun
desrechts verletzt worden sind. 
Abs.3 
Die Beschwerdeinstanz kann unter Hinweis auf Artikel 67 des 
Gesetzes den Beschwerdeführer, den Veranstalter, seine Mit
arbeiter sowie Dritte vorladen, anhören und zur Herausgabe 
von Akten verpflichten. 
Abs.4 
Ist die Beschwerde nicht .... 

Art.60 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
Majorite 
Taute plainte doit etre .... Si la plainte se rapporte .... 
Minorite 
(Sager) 
.... Si la plainte se rapporte a plusieurs emissions, celle-ci doit 
etre adressee par ecrit ä l'autorite de plainte dans les trois mois 
a compter de la diffusion de la derniere emission. Cependant, 

la premiere de ces emissions ne doit pas remonter a plus de 
douze mois. 

Al.2 
La plainte doit designer .... contenues dans le droit federal. 
Al. 3 
L'autorite de plainte peut. en vertu de l'article 67 de la loi, citer 
et entendre le plaignant, le diffuseur. ses collaborateurs ainsi 
que des tiers et exiger de leur part la presentation de 
Al. 4 
Si la plainte n 'est ... 

Sager, Sprecher der Minderheit: Herr Kollege Leuenberger
Solothum hat in seiner eindrücklichen rhetorischen Kunst, die 
ich ausserordentlich bewundere und neidlos anerkenne und 
die nur noch durch den Charme der Kommissionspräsidentin 
übertroffen wird, formuliert: In welchem lande gibt es eine Un
abhängige Beschwerdeinstanz? Eine solch rhetorische Frage 
verdient eine rhetorische Antwort mit der Gegenfrage: In wel
chem lande gibt es eine Rundfunk- und Fernsehanstalt, die 
bezüglich nationaler und internationaler Meinungsbildung 
und Nachrichten eine derart starke Monopolstellung hat? Es 
ist eine Monopolstellung auf diesen Ebenen. 
Der Begriff «Monopol» stammt aus der Nationalökonomie, und 
die Nationalökonomie fordert nicht, dass ein Anbieter 100 Pro
zent des Marktes kontrolliert, sondern dass er einen überwie
genden Anteil hat und die anderen Anbieter atomisiert sind. 
Genau das ist hier der Fall. Dort, wo zu entscheiden war, ha
ben Sie die Stellung der Lokalradios geschwächt. Sie haben 
die Stellung der SAG gestärkt; und jetzt müssen Sie auch, 
nachdem Sie A gesagt haben, eigentlich B sagen und die Stel
lung der Ubi stärken. Für die Dauer von 1984 bis 1988 hat die 
Ubi von 95 Beschwerden deren 2 gutgeheissen. Begründet 
wurden die Ablehnungen meist damit, dass die im Konzessi
onsauftrag geforderte Ausgewogenheit nicht in einer einzel
nen Sendung, auch nicht in einem einzelnen Sendegefäss, 
sondern nur von der Gesamtheit aller Sendungen über eine 
längere Zeitdauer hinweg erfüllt werden müsse. So schrieb die 
Ubi 1985: «Zum Gebot der umfassenden Information gehört 
es, im laufe der Zeit über möglichst viele und alle wichtigen 
Themen zu berichten und diese aus verschiedenen Blickwin
keln zu beleuchten. In der Regel braucht es dafür einen grös
seren Zeitraum und eine Reihe von Sendungen.» 
Anderswo tauchte die Begründung auf: «Die Verpflichtung, die 
Programme so zu gestalten, dass sie - wie es in der Konzes
sion heisst - die nationale Einheit und Zusammengehörigkeit 
stärken und die internationale Verständigung fördern, richtet 
sich an das Programmangebot als Ganzes.» 
Diese Formulierungen werfen die Frage auf, in welchem Zeit
raum denn gewisse Teile der Konzession, nämlich etwa der er
ste und dritte Satz vom Konzessionsartikel 13, erfüllt werden 
müssen. Was heisst: «ein grösserer Zeitraum»? Oder: «das 
Programmangebot als Ganzes»? Ist damit eine Dauer von 
drei, sechs, neun oder gar zwölf Monaten gemeint? 
Klar ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur eines: Die heute gel
tenden Einsprachefristen machen in gewissen Fällen eine Be
schwerde unmöglich. Man kann es auch etwas pointierter aus
drücken: Eine Sendung kann bei konsequenter Praxis der Ubi 
gar nicht mehr gerügt werden, weil nicht sie, sondern das 
ganze Programm den Anforderungen der Konzession genü
gen muss, und dieses Gesamtprogramm kann auch nicht be
anstandet werden, denn der Bundesbeschluss für die Ubi 
selbst schreibt ausdrücklich vor, dass nur gerade eine oder 
mehrere Sendungen einer Beschwerde zugänglich sind. Da
mit kommt es zum Paradox, dass das Rechtsmittel der Kon
zessionsbeschwerde ausgeschaltet ist, weil es verunmöglicht 
wird. Deshalb sind Langzeitbeobachtungen notwendig, nicht 
nur, weil sie eine logische Konsequenz aus der Begründungs
praxis der Ubi sind, sondern weil sie ganz offensichtlich auch 
zu Resultaten führen könnten. 
Mein Antrag zur Verlängerung der Frist auf 12 Monate mit der 
entsprechenden Aenderung bei Artikel 65 „ ich spreche jetzt 
zu meinen beiden Anträgen zu Artikel 60 und 65 gemeinsam -
läuft darauf hinaus, dass die Rechtsnormen bei einem verfas
sungsmässig verankerten Organ in Uebereinstimmung mit 
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der Rechtswirklichkeit gebracht werden. Es geht nicht an, 
dass das Bundesgericht über bestimmte Aspekte der Ubi
Praxis - und zwar gerade solche im Zusammenhang mit der 
Objektivität im Verlaufe einer gewissen Zeit feststellen kann: 
«Die Unabhängige Beschwerdeinstanz vermag die ihr vom 
Gesetzgeber anvertraute Aufgabe nicht zu erfüllen.» 
Die Oeffentlichkeit würde es wohl kaum verstehen. wenn bei 
der Beratung dieses Gesetzes nicht die Voraussetzungen ge
schaffen würden, damit der SRG für die weitere Zukunft die pri

Stellung, die wir ihr einräumen, bedenkenlos zuge
werden kann. Daher bitte ich Sie um Zustimmung zu 

Antrag, die Veranstalter und zwar alle - von Radio
und Fernsehsendungen zu verpflichten, die Sendungen auf
zuzeichnen und während 15 Monaten aufzubewahren. 
Die Landesbibliothek quellt über mit Zeitungen, zum Teil Hun
derte von Jahren alt, die aufbewahrt werden müssen, auch 
weil sie eine wichtige Quelle für die Forschung sind. Da dürfen 
wir den Veranstaltern die geringen Kosten für Bänder und La
gerraum für 15 statt bisher 3 Monate zumuten. Es geht nicht 
um Lagerhäuser, die errichtet werden müssen, sondern nur 
um einmalige Kosten von einigen tausend Franken und um 
wiederkehrende Kosten von einigen hundert Franken. 
Ich bitte Sie, meinen Anträgen zuzustimmen. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Wir haben die Anträge 
von Herrn Sager sehr eingehend diskutiert und viele gute 
Gründe die ich nicht alle aufzählen will - gefunden, weshalb 
wir auf diese Anträge nicht eingehen können. 
Solche Langzeituntersuchungen sind möglich, aber sie kön
nen nicht über Jahre gehen. Es sind ja auch immer wieder an
dere Programme. Im übrigen hat man uns darauf aufmerksam 
gemacht, Herr Sager: Man muss das ja gar nicht alles selber 
noch aufzeichnen und wissenschaftlich analysieren, es wird ja 
ohnehin alles aufgezeichnet; und wenn man dann meldet, 
diese und diese Programme sind zu beanstanden, geht man 
der Sache nach. Man möchte aber auch nicht jahrelang unter
suchen müssen, weil irgendeine Gruppe findet, es werde in ir
gendeinem Bereich etwas falsch gemacht. 
Mit praktisch allen Stimmen - vielleicht waren zwei, drei Stim
men noch bei Herrn Sager- hat sich die Kommission dagegen 
entschieden, auch weil sie noch Herrn Professor Jörg Paul 
Müller angehört hatte. Wir wollten sicherstellen, dass die Ubi 
prüfen kann. Der Antrag von Herrn Sager geht aber zu weit und 
wird zu einer riesigen Belastung für das Personal. 
Ich bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen. 

M. Frey Claude, rapporteur: Pour bien comprendre la portee 
de la proposition de M. Sager il taut mettre en relation l'arti
cle 60 et l'article 65 concemant l'obligation de renseigner et 
les enregistrements des emissions. M. Sager a d'ailleurs fait a 
cet article 60 une proposition: on ne parle plus de douze mais 
de quinze mois. Mais il faut se rendre compte ce que cela si
gnifie concretement puisque l'article 65 - Mme Grendelmeier 
a fait une proposition sur laquelle nous reviendrons - prevoit 
que: «Le concessionnaire est tenu de fournir tous les rensei
gnements et toutes les pieces necessaires a l'etablissement 
des faits dans le cadre de l'exercice du droit de surveillance». 
C'est considerable, cela inclut aussi les chutes, par exemple, 
donc ce sont des capacites de stockage extremement consi
derables qu'il taut posseder. Monsieur Sager, si justifiee que 
soit dans !'ideal votre proposition, elle se heurte a un obstacle 
rnajeur concret, pensez aux petits diffuseurs. Je vais defendre 
ici les radios locales qui seront aussi concernees. lmaginez
vous ce que signifie le stockage durant des periodes aussi im
portantes de tous les documents qui permettent de remonter 
la filiere en cas de plainte? 
Nous vous demandons donc de rejeter la proposition de M. 
Sager qui ne nous parait pas realiste, car eile est inapplicable 
teile quelle dans les faits, en particulier pour les petits diffu
seurs, ou applicable pour les grands a condition de voter les 
credits pour construire des entrepöts! 

Bundesrat Ogi: Einer Verlängerung der Beschwerdefrist auf 
drei Monate bei der Beanstandung mehrerer Sendungen 
kann der Bundesrat nicht zustimmen. Das öffentliche Inter-

esse erfordert eine möglichst rasche Beurteilung der strittigen 
Sendungen. Hinzu kommt, dass die Sachverhaltsabklärung 
als Grundlage eines jeden rechtlichen Entscheides von der ur
teilenden Behörde selbst, hier also der Unabhängigen Be
schwerdeinstanz, durchzuführen ist Eigene Abklärungen des 
Beschwerdeführers können nur als Indizien für die behauptete 
Konzessionsverletzung herangezogen werden. Deshalb ist 
die hier vorgeschlagene Verlängerung der Beschwerdefrist 
nach Meinung des Bundesrates nicht gerechtfertigt. 
Auch einer Ausdehnung des Untersuchungszeitraumes von 
drei auf maximal zwölf Monate kann der Bundesrat nicht zu
stimmen. 
Der vorliegende Vorschlag ist nicht praktikabel. Der Verfah
rensaufwand zur Behandlung derartiger Beschwerden würde 
ins unermessliche steigen. Die Beschwerdeinstanz - Sie wis
sen es, ein kleines Gremium mit nebenamtlichen Mitgliedern 
und einem bescheidenen Sekretariat - wäre rasch überfor
dert. Bis ein rechtskräftiger Entscheid vorliegt. können vom 
Zeitpunkt der Ausstrahlung an ohne weiteres mehrere Jahre 
verstreichen. Das liegt weder im Interesse der Rechtssicher
heit noch des Publikums. 
Auch für den Veranstalter hätte der Vorschlag weitreichende 
Folgen. Es müssten alle Sendungen und die einschlägigen 
Materialien während mindestens 15 Monaten aufbewahrt wer
den. Dies würde gerade kleinere Veranstalter vor unlösbare 
Probleme stellen. Möglicherweise müsste sofort angebaut 
werden, und beachtliche zusätzliche Lagerkapazitäten wären 
dann zu schaffen. 
Aus diesen Ueberlegungen möchte ich Sie bitten, den Antrag 
Sager abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art.61 
Antrag der Kommission 
Titel 
Schiedsstelle 
Abs.1 

Minderheit 
offensichtliche Mehrheit 

Die Beschwerdeinstanz unterbreitet Beschwerden nach Arti
kel 59 Absatz 1 Buchstabe a und c sowie Absatz 2 vorgängig 
der Schiedsstelle des betroffenen Veranstalters. Die Schieds
stelle versucht, die Angelegenheit gütlich zu erledigen. 
Abs.2 
Kommt innert 30 Tagen keine gütliche Einigung zustande, lei
tet die Schiedsstelle die Akten an die Beschwerdeinstanz wei
ter. 

Art. 61 
Proposition de la commission 
Titre 
Organe d'arbitrage 
Al. 1 
L'autorite de plainte soumet prealablement les plaintes depo
sees en vertu de l'article 59, 1 er alinea. lettres a etc ainsi que 
du 2e alinea. ä l'organe d'arbitrage du diffuseur concerne. 
L'organe d'arbitrage s'efforce de regler l'affaire a l'amiable. 
Al. 2 
Si aucun arrangement a l'amiable n'est intervenu dans les 30 
jours. l'organe d'arbitrage transmet les dossiers a l'autorite de 
plainte. 

Angenommen -Adopte 

Art.62 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.... Programmbestimmungen des Bundesrechts verletzt ha
ben. 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

----------------------··--·--·-----······-----··-·-- .... 
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Beschwerdeinstanz entscheiden kann. zeigt übrigens auch 
Artikel 66 des Entwurfs, der immerhin zum Beispiel in Absatz 2 
bei vorsätzlicher und fahrlässiger Verletzung von Programm
bestimmungen Bussen bis zu 50 000 Franken vorsieht. Ich bin 
der Meinung, dass Artikel 60 Absatz 2 und damit verbunden 
auch Artikel 62 Absatz 1 . d. h. die Ueberprüfungsbefugnisse 
der Unabhängigen Beschwerdeinstanz nochmals überdacht 
werden müssten. Ich bitte Sie daher, dem Antrag von Herrn 
David zuzustimmen. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Ich kann keine eigent
liche Kommissionsmeinung vertreten. Wir haben dieses Paket 
gesamthaft angenommen, obwohl wir es im einzelnen aus
diskutiert haben. Aber ich habe Ihnen gesagt, dass ich zu ein
zelnen Paragraphen selber noch Fragen habe. Mein Korefe
rent hat sie nicht. Ich habe mit diesen Fragen das gemeint, was 
Herr David mit seinen Anträgen aufgegriffen hat; diese Punkte 
sind offen. Ich habe es immer so interpretiert, dass nur das "re
levante» Bundesrecht für die Ubi-Entscheide Bedeutung hat, 
also das zur Diskussion stehende RTVG, dann natürlich der 
Bundesverfassungsartikel und eventuell unterzeichnete inter
nationale Abkommen wie die Europaratskonvention. Für mich 
lag nie etwas anderes drin. Wenn andere Interpretationen 
möglich wären, ginge diese wirklich zu weit. Ich muss Sie bit
ten, den Antrag abzulehnen, würde aber gleichzeitig zuhan
den des Protokolls und auch zuhanden des Präsidenten der 
ständerätlichen Kommission ganz klar darum bitten, dass der 
Ständerat diese Frage juristisch sehr genau abklärt, damit 
man am Schluss weiss, was eigentlich gewollt ist. Meine Inter
pretation ist jedenfalls anders als diejenige von Herrn David 
und Frau Zölch. Ich kann nicht entscheiden, welche richtig ist; 
man sollte es daher dem Ständerat überlassen und ihm dieses 
Paket Ubi übergeben. 

M. Frey Claude, rapporteur: M. David a raison quand il dit 
qu'on ne se refere pas ici, en parlant du droit federal, au droit 
civil ou au droit penal. En effet, aucun de ces codes n'est con
cerne. Mais M. David a tort lorsqu'il propose de revenir ä la for
mulation du Conseil federal. 
En fait, si on mentionne le droit federal et pas seulement la 
presente loi, Madame Zölch, c'est parce que cette demiere 
n'est pas seule. II y aaussi l'article constitutionnel, et il pourrait 
y avoir la Convention europeenne en matiere de television 
transfrontalieres au cas ou etle serait ratiftee. Voilä pourquoi 
nous l'avons mentionnee. 
Par consequent, lorsqu'on craint que la commission, en se 
referant au droit federal et pas seulement ä la presente loi, ne 
veuille elargir les competences de l'autorite independante de 
l'examen des plaintes, on se trompe, on exprime une crainte 
sans fondement. II s'agissait simplement de prevoir le droit 
federal, etant donne la presence de l'article constitutionnel. 
Nous vous prions donc d'accepter la proposition de la com
mission. 

Bundesrat Ogi: Ich teile die Auffassung, dass der Antrag der 
Kommission eine Ausweitung der Ubi in Richtung eines Ge
richtes bedeuten könnte. Das wäre nicht, was der Bundesrat 
respektive die Kommission gewollt hätte. Die Praxis wird aber 
zeigen, ob das richtig ist. Deshalb bin ich der selben Meinung 
wie Frau Präsidentin Uchtenhagen: Wtr sollten das ganze Pa
ket - auch diesen Artikel - im Rahmen der ständerätlichen 
Durchleuchtung noch einmal beurteilen. Ich nehme an, dass 
dann in der Differenzbereinigung die Frage geklärt werden 
könnte. Ich bin der Meinung, dass die Formulierung, wie sie 
der Bundesrat gewählt hat, eigentlich klarer wäre, aber die 
Kommission hat hier eine Differenz geschaffen; sie ist materiell 
nicht von grosser Bedeutung. Aber die geäusserten Beden
ken sind berechtigt. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag David 
Für den Antrag der Kommission 

55-N 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

Präsident: Dieser Entscheid ist auch gültig für Artikel 59 Ab
satz 2 und Artikel 60 Absatz 2. 

Art. 63 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Stellt die Aufsichtsbehörde eine Rechtsverletzung fest, so 
kann sie: 
a ..... muss der Behörde mitteilen, was er unternommen hat· 
b. .... ' 
C ... .. 

Abs. 2(neu) 
Stellt die Unabhängige Beschwerdeinstanz eine Rechtsverlet
zung fest, so teilt sie dies dem Veranstalter mit. Dieser trifft in
nert angemessener Frist die geeigneten Vorkehren, um die 
Rechtsverletzung zu beheben und in Zukunft gleiche oder 
ähnliche Rechtsverletzungen zu vermeiden. Er teilt der Unab
hängigen Beschwerdeinstanz mit, welche Vorkehren er getrof
fen hat. 
Abs. 3(neu) 
Hat der Veranstalter innert angemessener Frist keine oder 
keine genügenden Vorkehren getroffen, dann kann die Unab
hän~ige Beschwerdeinstanz dem Departement beantragen, 
geeignete Massnahmen nach Artikel 1 Buchstabe c zu verfü
gen. 

Art.63 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
Si l'autorite de surveillance constate une violation du droit eile 
~~ ' 

a ..... informe l'autorite des dispositions prises; 
b .... . 
C .... . 

Al. 2 (nouveau) 
Si l'autorite de plainte constate une violation du droit, eile en 
informe le diffuseur. Celui-ci prend, dans un delai approprie, 
!es mesures propres ä remedier ä cette violation et ä prevenir 
taute recidive. II informe l'autorite de plainte des dispositions 
prises. 
Al. 3 (nouveau) 
Si le diffuseur n'a pas pris, dans un delai approprie, des dispo
s~ions suffisantes, l'autorite de plainte ~ut proposer au 
departement de prendre les mesures appropriees conforme
ment ä l'alinea 1er, lettre c. 

Angenommen - Adopte 

Art 64 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 65 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.... wird oder ein Verfahren vor der Unabhängigen Beschwer
deinstanz hängig ist. 

Abs.2 
Mehrheit 
.... aufbewahren. Ist innerhalb dieser Frist eirui Beschwerde 
gegen eine oder mehrere Sendungen bei der Unabhängigen 
Beschwerdeinstanz eingereicht worden, dauert die Aufbewah
rungspflicht bis zum Abschluss des Verfahrens. 
Minderheit 
(Sager) 
.... mindestens fünfzet:m Monaten .... 

Abs.3 
Zustimmung zum Entwurt des Bundesrates 
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Antrag David 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurt des Bundesrates 

Art.62 
Proposition de la commission 
Al. 1 
.... contenues dans le droit federal. 
AJ.2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition David 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 

David: Ich beantrage Ihnen, beim Artikel 62 zur Fassung des 
Bundesrates zurückzukehren. Wenn Sie diesem Antrag zu
stimmen, dann müssen auch die Artikel 59 und 60, die densel
ben Begriff enthalten, redaktionell angepasst werden. 
Worum geht es bei dieser Bestimmung? Es geht darum, klar 
und deutlich und für jedermann einigermassen verständlich 
zu sagen, womit sich die Unabhängige Beschwerdeinstanz 
befasst. Der Bundesrat hat das Tätigkeitsfeld dieser Be
schwerdeinstanz klar umschrieben, indem er in Artikel 62 Ab
satz 1 sagt, sie habe sich mit den Verletzungen der Programm
bestimmungen dieses Gesetzes, seiner Ausführungsvor
schriften und der Konzession zu befassen. Die Kommission 
hat diese klare Eingrenzung des Tätigkeitsgebietes mit dem 
neuen Begriff «Programmbestimmungen des Bundesrechts» 
umschrieben. Dieser Ausdruck eröffnet ein weites Feld. Sie 
wissen selbst, das Bundesrecht ist ein riesiges Gebiet, und 
nach meiner Ueberzeugung enthält das allgemeine Bundes
recht ausserhalb dieses Gesetzes, ausserhalb der Ausfüh
rungsvorschriften zu diesem Gesetz und ausserhalb der Kon
zession keine Programmbestimmungen. Insbesondere ist 
beispielsweise das Strafgesetzbuch oder das Zivilgesetzbuch 
kein Gesetz. das Programmbestimmungen enthält. Die Ubi ist 
mit anderen Worten auch weder Straf- noch Zivilgericht. Frau 
Uchtenhagen hat angeführt, dass heute zahlreiche Leute mit 
Klagen oder Anträgen an die Ubi gelangen, die vor ein solches 
Gericht gehören. Ich glaube, dass wir das nicht ändern wollen. 
Wir wollen die Ubi nicht zu einem Uebergericht machen, das 
für alles zuständig ist, sondern wir wollen sie auf ihr Tätigkeits
feld eingrenzen und dort aktiv werden lassen: Sie soll über die 
Einhaltung von Programmbestimmungen dieses Gesetzes, 
der Ausführungsvorschriften und der Konzession entschei
den. Heute ist die Rechtslage ganz klar, indem die Ubi nur 
über die Konzession, über den Artikel 13 bei der SAG und den 
entsprechenden Artikel bei den Lokalradios, zu befinden hat 
Würden wir hier der Kommission folgen, dann würde sich 
auch die Frage stellen: Gibt es überhaupt jetzt schon Pro
grammbestimmungen im übrigen Bundesrecht? Ich habe ver
sucht, dies abzuklären, und habe festgestellt, dass es wahr
scheinlich eine klare Programmbestimmung im Alkoholgesetz 
gibt. Es sind sich aber alle darüber einig, dass diese Pro
grammbestimmung nicht von der Ubi, sondern von der Alko
holverwaltung zu vollziehen ist. Es gibt noch die Möglichkeit, 
dass man sagt - diese Auffassung hat offenbar auch der Bun
desrat vertreten-, die Ubi solle allfällige Verletzungen von Pro
grammbestimmungen in zukünftigen internationalen Verträ
gen feststellen. Dagegen habe ich nichts, aber um das zu ge
währleisten, müssen wir nicht in diesem Gesetz den schwam
migen und allgemeinen Begriff des Bundesrechtes wählen, 
sondern wir haben dann, wenn wir über diese Konvention be
finden, zu entscheiden, in welchen Bereichen die Ubi dies
bezüglich zuständig ist. Auch die internationalen Verträge, die 
auf uns zukommen, erfordern also nicht, dass wir in diesem 
Absatz anstelle der klaren Regelung, wie sie der Bundesrat 
vorgeschlagen hat. nun das Wort «Bundesrecht» einführen. 
Es geht hier nicht nur um eine juristische Spitzfindigkeit, son
dern auch um Medienrecht im eigentlichen Sinne. Wir als Ge
setzgeber wollen und müssen wissen, was die Ubi kontrolliert. 
Wir wollen keine allgemeine Medienkontrolle. sondern wir wol
len eine Kontrolle dieser unserer Programmbestimmungen in 
diesem Gesetz und in der Konzession. Ich hoffe, dass die 

Kommission hier auf den bundesrätlichen Vorschlag zurück
zukommen bereit ist. Ich hoffe, dass der Bundesrat selbst er
kennt. dass sein ursprünglicher Antrag besser ist als die neue 
Fassung, die uns die Kommission vorschlägt. Meine Abklä
rungen im Hinblick auf diese Antragstellung haben auch erge
ben, dass der neue Begriff des Bundesrechts in der Kommis
sion nicht so weit abgeklärt worden ist, dass aus der Kommis
sion selbst heraus heute klar gesagt werden könnte, was man 
eigentlich damit beabsichtigt hat. 
Ich bitte Sie also, meinem Antrag zu folgen und zur Formulie
rung «Programmbestimmungen dieses Gesetzes, seiner Aus
führungsvorschriften oder der Konzession» zurückzukom
men. 

Frau Zölch: Ich bitte Sie, den Antrag von Herrn David zu unter
stützen. Auch wenn die Artiket 59 Absatz 2, 60 Absatz 2 und 62 
Absatz 1 vordergründig nur die Fragen beantworten, unter 
welchen Voraussetzungen Beschwerde erhoben werden 
kann und welches die Ueberprüfungsbefugnis der Beschwer
deinstanz ist, sind doch mit diesen Bestimmungen auch 
grundsätzliche Fragen der Stellung der Unabhängigen Be
schwerdeinstanz verbunden. Ich frage mich, ob die Ausdeh
nung auf «Programmbestimmungen des Bundesrechts», wie 
sie im Vorschlag der Kommissionsmehrheit vorgenommen 
wurde, wirklich präzis genug ist. Ich meine nein. Diese Bestim
mung schafft eine Rechtsunsicherheit, die wir uns in einer 
solch wichtigen Frage nicht leisten sollten. 
Der Grund liegt darin, dass die Formulierung «Programmbe
stimmungen des Bundesrechts» nicht klar genug ausdrückt, 
was alles darunter fällt - Herr David hat das vorhin deutlich dar -
gelegt. Unbestritten ist, dass einmal «Programmbestimmun
gen dieses Gesetzes, seiner Ausführungsbestimmungen oder 
der Konzession» darunter fallen. 
Darunter fallen auch die einschlägigen Verfassungsbestim
mungen und ratifizierte Konventionen. 
Unklar und deshalb äusserst problematisch ist die Frage, in
wieweit z. 8. auch Vorschriften des Zivilgesetzbuches, des Ur
heberrechtsgesetzes, des Strafgesetzbuchs, des Gesetzes 
über den unlauteren Wettbewerb oder der Alkoholgesetz
gebung usw. darunter fallen. Auch in den erwähnten Erlassen 
findet man nämlich Bestimmungen, die das Programm eines 
Veranstalters direkt oder mindestens indirekt beeinflussen 
können. Lassen Sie mich dies an einem Beispiel aufzeigen: 
Das ZGB enthält Bestimmungen über das Gegendarstellungs
recht. Es bestimmt beispielsweise in Artikel 28k, wo und unter 
welchen Voraussetzungen Gegendarstellungen veröffentlicht 
werden müssen. Ich frage mich nun: Fällt diese Bestimmung 
auch unter Programmvorschriften des Bundesrechtes im 
Sinne des Antrages der Kommissionsmehrheit? Dies kann ja 
wohl kaum der Sinn sein. 
Der Wortlaut des vorliegenden Entwurfes führt aber zu einem 
anderen Schluss. Nimmt man nämlich den Entwurf gemäss 
Kommissionsmehrheit wörtlich, könnte derjenige, der vor dem 
Zivilrichter scheitert, eine Ueberprüfung seines Anliegens ge
gebenenfalls noch durch die Unabhängige Beschwerdein
stanz verlangen oder sich gar direkt an diese Instanz wenden. 
Damit machen wir aus der Unabhängigen Beschwerdeinstanz 
eine Art Supergericht, welches auch über Dinge entscheiden 
könnte, die ganz deutlich anderen Instanzen vorbehalten sind. 
Dies steht im Widerspruch zu den Absichten der Kommission, 
deren Präsidentin gestern und auch heute wieder dargelegt 
hat, es gehe bei den Vorschlägen darum, die Unabhängige 
Beschwerdeinstanz zu ihren wesentlichen Aufgaben zurück
zuführen. 
Mit der Formulierung der Kommissionsmehrheit kaufen wir die 
Katze im Sack, weil wir nicht absehen können, was eine künf
tige Gerichtspraxis alles unter den sogenannten Programm
bestimmungen des Bundesrechts verstehen könnte. Wir 
schaffen damit Rechtsunsicherheiten, Ooppelspurigkeiten 
und Zuständigkeitskonflikte. Präziser ist die Formulierung des 
Bundesrates, welche klar bestimmt. dass die Ubi nur bei Ver
letzungen des Radio- und Fernsehgesetzes, seiner Ausfüh
rungsbestimmungen und bei Verletzung der Konzession zu 
entscheiden hat. 
Wie wichtig die Frage ist, in welchen Fällen die Unabhängige 
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Abs. 4 
Artikel 16 und 17 des Verwaltungsverfahrensgesetzes sind .... 

Antrag Grendelmeier 
Abs. 2 1. Satz 
Streichen: «sowie die einschlägigen Materialien und Unterla
gen» 

Art.65 
Proposition de la commission 
Al. 1 
.... les pieces necessaires ä l'etablissement des faits dans le 
cadre de l'exercice du droit de surveillance ou si une proce
dure est pendante devant l'autorite de plainte. 

A/.2 
Majorite 
.... , les enregistrements y relatifs. Si une plainte visant une ou 
plusieurs emissions a ete presentee aupres de l'autorite de 
plainte, l'obligation de conserver .... 
Minorite 
(Sager) 
.... , pendant au moins quinze mois, les enregistrements .... 

A/.3 
Adherer au projet du Conseil federal 
Af.4 
.... des articles 16 et 17 de la loi .... 

Proposition Grendelmeier 
Al. 2, 1 re phrase 
Biffer: «les enregistrements et documents y relatifs». 

Frau Grendelmeier: Ich beantrage Ihnen, in Artikel 65 Ab
satz 2 im ersten Satz die Worte: « .... sowie die einschlägigen 
Materialien und Unterlagen .... » zu streichen. Weshalb? Erlau
ben Sie mir, dass ich hier aus der Praxis rede, aus unserem 
Handwerk, aus unserem Fern~hhandwerk, Filmhandwerk, 
Videohandwerk, was mit unglaublich viel Material verbunden 
ist. Was heisst nun «Materialien und Unterlagen» im Falle eines 
Fernsehjournalisten? 
Ich weiss nicht, ob Sie die Geschichte «Doktor Murkes gesam
meltes Schweigen» von Heinrich Söll kennen. Das ist eine 
sehr amüsante Geschichte. Ein Radioredaktor schneidet 
sämtliche Kunstpausen aus einer Geschichte heraus und gibt 
sie als das «gesammelte Schweigen» heraus. Wären das nun 
z. 8. Materialien, die Sie behalten müssten, damit man das 
kontrollieren kann? Das ist das eine. 
Eine weitere Schwierigkeit: Von welcher Qualität an müssen 
Bandabfälle, Tonbandabfälle noch behalten werden? 
Schauen Sie, bestimmt ist es Ihnen oder vielen von Ihnen 
schon passiert, dass eine Fernsehequipe zu Ihnen kommt und 
ein Interview mit Ihnen dreht oder Sie ein Statement abgeben. 
Sie machen es dreimal, weil Sie sich beim ersten Mal verspro
chen haben, das zweite Mal war es zehn Sekunden zu lang, 
und das dritte Mal war es vielleicht gut, aber Sie haben die 
Hauptsache vergessen: Also machen Sie es ein viertes Mal. 
Sie bestimmen zusammen mit dem Redaktor, dass die Fas
sung Nummer 2 die gute ist. Muss man jetzt die Materialien 
und Unterlagen der anderen drei - inzwischen unnötig gewor
denen - Interviews aufbewahren? Das ist wieder so ein Bei
spiel. 
Dann kommt eine ganz grundsätzliche Sache dazu. Diese Auf
bewahrungspflicht geht meines Erachtens von einer ganz fal
schen Voraussetzung aus, und zwar von der Voraussetzung, 
mit den Materialien und Unterlagen könne man nachträglich 
die Qualität einer Sendung oder eines Berichtes beurteilen. 
Für die Beurteilung eines Berichtes. eines Filmes ist nur der 
Film selber wichtig, aber ganz bestimmt nicht das, was Sie an 
Material dazu gesammelt haben. Wenn Sie beispielsweise 
Photos sammeln müssen, von denen Sie sogenannte Inserts 
aufnehmen, und Sie brauchen nur drei, ja, müssen Sie die 
zehn anderen aufbewahren? Sie sehen, dieser Begriff ist der
massen unklar, dass er überhaupt nicht praktikabel ist, dass er 
für mich, so wie er hier steht, nicht anwendbar ist, und vor al-

lern wird das Material, die Vorbereitung überbewertet. Wichtig 
ist einzig und allein das Resultat. Oder müssten Sie vielleieht 
noch die Zigarettenschachtel aufbewahren, wo Sie zwei Tele
phonnummern aufgeschrieben haben oder einen Gesprächs
termin mit einem der Leute, mit dem Sie einen Film machen 
wollen? Es ist ohne Grenzen. Ich könnte mir vorstellen, Herr 
Eggly, als Kollege kennen Sie dieses Problem auch. Wo wol
len Sie was wie lange aufbewahren? Es ist doch selbstver
ständlich, dass ich mir zu meinen Gunsten meine Dokumenta
tion zusammenstelle und sie aufbewahre, dass ich sie mit ei
nem Griff herausnehmen kann, vor allem bei einem grossen 
Film, dass ich weiss, wo ich die Adressen habe, was für wich
tige Vornotizen aufzubewahren sind. Das tue ich, weil ich es 
will. Aber wenn ich das muss? Stellen Sie sich einmal vor: Ein 
Tagesschauredaktor, der täglich zwei, drei kleine Filmchen 
macht und jedes Zettelchen aufbewahren muss, das ist ein 
schlichter Unsinn. Registriert sind die Sendungen ohnehin, 
und aufgrund dessen kann die Ubi allenfalls untersuchen, ob 
irgend etwas schief gelaufen ist. 
Aber ich bitte Sie im Namen der Praktikabilität und auch der 
realen Verhältnisse, diese paar Wörter herauszuschneiden. 
Sie bringen nichts, sie sind eine reine Schikane. Aufgrund von 
gesammelter Unterlagen, Abfällen, Trambillets und Zigaret
tenschachteln können Sie einen Bericht nicht auf seine Quali
tät hin beurteilen. Wichtig ist einzig und allein das Schluss
resultat, und das wird beurteilt und nichts anderes. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Wir haben das einge
hend diskutiert. Der Antrag wurde zurückgezogen, weil man 
argumentierte, dass er die innere Medienfreiheit beträfe, die 
nicht isoliert in diesem Gesetz gelöst werden könne. Ich 
glaube aber, das war nicht wirklich durchdacht. Die Schwierig
keit ist: Wo liegen die Abgrenzungen? 
Es gibt also keinen Kommissionsentscheid zu dieser Frage, 
und ich kann nicht für die Kommission reden. 
Zum Vergleich: Wenn ich eine Arbeit mache, dann mache ich 
x-fach Notizen, die ich dann gar nicht verwerte, weil ich sie 
nicht brauche oder weil ich sie dumm oder falsch finde. Plötz
lich sollen diese Notizen dann quasi Unterlagen sein, die der 
Rechtsprechung dienen! 
Statt dessen sollte man doch von den ausgestrahlten Sendun
gen ausgehen. Was man beurteilen muss, sind nicht private 
Notizen; was man beurteilen muss, ist das, was gesendet 
wirdl Da muss die Ubi eingreifen - und nicht bei dem, was der 
Journalist vielleicht sonst noch gedacht hat, oder dort, wo er 
falsche Personen befragt, dann aber beschlossen hat: Nein, 
das nehme ich nicht. 
Der Antrag geht meines Erachtens zu weit und hätte sicher 
auch zur Folge, dass die Journalisten die ganzen Unterlagen 
einfach wegwürfen. Dann ist gar nichts mehr da. Sie wären ja 
allzu dumm, wenn sie «falsche» Notizen aufbewahren würden 
-auf die Gefahr hin, dass auch diese noch gerichtlich beurteilt 
werden könnten. 

M. Frey Claude, rapporteur: La question soulevee par Mme 
Grendelmeier est importante. Doit-on juger sur le produit 
mediatique termine ou doit-on examiner les intentions du jour
naliste? C'est effectivement une question fondamentale. Mais 
si l'organe de surveillance veut faire convenablement son tra
vail, il est extremement important qu'il puisse disposer des do
cuments que vous souhaitez supprimer. Par exemple, dans 
une emission constituant une enquete, si l'on a interviewe une 
personne, il est important de savoir ce que l'on a retenu de 
cette interview. Les chutes sur ce point-la peuvent etre ex· 
tremement significatives des intentions du journaliste. C'est 
vrai que cela pose un probleme concret, et impossible a resou
dre seien vous, mais il se trouve que la praticabilite a dejä ete 
demontree. C'est en fait la situation que nous connaissons 
puisqu'on demande de conserver un certain nombre de docu· 
ments, de chutes, sans aller jusqu'au billet de tram! II y a donc 
une pratique qui demontre que la solution prevue dans la loi 
peut etre defendue parce qu'on respecte le principe de la pro· 
portionnalite tout en permettant a l'organe de surveillance de 
faire son travail sur des documents, et de juger sur pieces. 

---
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Nous vous proposons donc de rejeter la proposition de Mme 
Grendelmeier. 

Bundesrat Ogi: Ich möchte Frau Grendelmeier in Erinnerung 
rufen, dass die Aufbewahrungspflicht heute bereits existiert. 
Die Unabhängige Beschwerdeinstanz hat eine - wie mir 
scheint-vernünftige, eine massvolle Praxis entwickelt. Diese 
Praxis sollte jetzt fortgeführt werden. Ich nehme an, Frau Gren
delmeier, Sie kennen zwar die Materie, aber Sie haben doch 
etwas übertrieben, wenn Sie sagen: Es müssen Streichholz
schachteln, Trambillets und Telephonnummern aufbewahrt 
werden. Aufbewahrt werden soll das - und das kann man in 
den Materialien festhalten-, was ausgestrahlt ist. 
Deshalb bitte ich Sie, diesen Antrag von Frau Grendelmeier 
abzulehnen. 

Abs. 1-AJ. 1 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2-AJ. 2 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag Grendelmeier 
Dagegen 

27Stimmen 
72Stimmen 

Präsident: Der Minderheitsantrag entfällt aufgrund des Ent
scheides zu Artikel 60 Absatz 1 . 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon ta proposmon de ta majorite 

Abs. 3, 4-A/. 3, 4 
Angenommen -Adopte 

Präsident: Damit ist auch Artikel 15 Absatz 4 angenommen. 

Art.66 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag David 
Abs. 2Bst. a 
Streichen 

Antrag Grendelmeier 
Abs.2Bsta 
Streichen 

Art.66 
Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposmon David 
Al. 2/et. a 
Bitter 

Proposition Grendelmeier 
Ai. 2/et. a 
Bitter 

David: Ich möchte Ihnen beantragen, den Buchstaben a in 
Absatz 2 von Artikel 66 zu streichen. Es handelt sich, wie der 
7. Titel besagt, um eine Strafbestimmung. Beim Erfass von 
Strafbestimmungen - da werden Sie mir alle zustimmen - ist 
besondere Sorgfalt am Platz, weil der Staat dort, wo er straft, 
empfindlich in die persönliche Sphäre des Bürgers eingreift. 
Wir müssen uns also genau darüber klar werden, welches Ver
halten wir in diesem Bereich des Radio- und Fernsehgesetzes 
als sozial so schädlich und veiwerffich erachten, dass wir den 
Strafrichter einsetzen und den Betreffenden mit einer Strafe 
belegen wollen. 
Der erste und wichtigste Grundsatz des Strafrechts ist meiner 
Meinung nach, dass jedermann, den es angeht, klar sein 
muss, was unter Strafe steht. Das entspricht dem Grundsatz 

keiner Strafe ohne Gesetz. Das heisst, das Gesetz muss klar 
sagen, welches Verhalten man nicht akzeptiert und deshalb 
bestraft. Die Formulierung hier sagt in allgemeiner Form: «Mit 
Busse bis zu 50 000 Franken wird bestraft: .... wer wiederholt 
oder in schwerer Weise Programmvorschriften verletzt .... ,. 
Die praktische Bedeutung dieser Strafbestimmung anhand ei
niger Beispiele: Was sind die Programmbestimmungen? Die 
wichtigste Programmbestimmung ist Artikel 4 des Gesetzes. 
Dort heisst es in Absatz 2, dass Kommentare und Ansichten 
als solche erkennbar sein müssen. Wenn nun ein Fernsehmo
derator - stellen Sie sich das vor - in der Tagesschau zweimal 
eine Ansicht als solche nicht erkennbar macht, würde nach 
dieser Bestimmung die Möglichkeit bestehen, ihn zu bestra· 
fen. ihn also dem Strafrichter vorzuführen. Er würde für eine 
Programmbestimmungsverletzung bestraft, die wir - ich je
denfalls - nicht als strafwürdig empfinden. 
Es gibt andere Beispiele. Im Radiobereich wird unter anderem 
in den Konzessionsbestimmungen vorgeschrieben- auch bei 
der SAG steht es so -, dass Informationen umfassend und 
rasch vermittelt werden müssen. Auch das ist eine Programm
bestimmung. 
Nehmen wir als Beispiel an, ein Lokalradio ist mangels Geld 
nicht In der Lage, umfassend und rasch zu informieren, dann 
würde der Straftatbestand der Programmbestimmungsverlet
zung erlüllt, und der Strafrichter könnte zum Zuge kommen. 
Ein letztes Beispiel macht die Sache noch klarer: In der SRG
Konzession, die ja auch Programmbestimmungen enthält, 
steht als Programmbestimmung, die SAG müsse unter ande
rem Programme machen, die das Bedürfnis nach Unterhal
tung befriedigen. Wenn man sich vor Augen hält, dass die 
SAG sehr oft das Bedürfnis nach Unterhaltung nicht befriedigt 
- wiederholt und manchmal auch in schwerer Weise -, kann 
man das zwar beanstanden und rügen - auch in der Zeitung 
und überall-, aber man kann doch nicht den Strafrichter vor
beischicken und sagen, dafür kämen nun Bussen in Betracht. 
Mit diesen Beispielen möchte ich Ihnen vor Augen führen, 
dass wir hier in einer Form fegiferieren, wie wir es eben nicht 
tun sollten. Man wird mir vielleicht entgegenhalten, es seien 
ganz andere Fälle gemeint, nicht die, die ich jetzt vorgeführt 
habe. Dann muss das in einem Strafgesetz auch klipp und klar 
gesagt werden. In einem Strafgesetz muss ausgeführt wer
den, welches Verhalten wir bestrafen wollen, und der Wortlaut 
des Gesetzes ist massgebend, nicht irgend etwas, was man 
hineininterpretieren möchte. 
Ein weiterer Mangel dieser Strafbestimmung ist, dass der Täter
kreis völlig unbestimmt ist. Jedermann kommt als Täter in Be
tracht. Wer ist das? Das kann der Fernsehmoderator sein, das 
kanndieSprecherinsein,auchsiewirktmit,daskannderKame
ramann sein, auch der wirkt bei der Verletzung der Programm
bestimmung mit, es kann der Redakteur sein, der eine fnfonna
tion nicht sachgerecht vorbereitet, auch er kann als Täter in Be
tracht kommen. Ich zweifle, ob wir wirklich einen dermassen 
ausgeweiteten Täterkreis hier unter Strafe steifen wollen. 
Schliessfich sieht die Gesetzesbestimmung vor - und das ist 
im schweizerischen Strafrecht ein Unikum -, dass die Unab
hängige Beschwerdeinstanz sich auslesen kann, wen sie be
strafen will. Es heisst nämlich, bestraft werde nur -auf Antrag 
der Unabhängigen Beschwerdeinstanz ... Also sie sagt, wer als 
Straftäter in Betracht kommt. Es ist nicht wie überall sonst im 
Strafrecht, dass derjenige, der den Tatbestand erfüllt, verfolgt 
werden muss. Hier wird der Ubi ein Instrument in die Hand ge
geben, aufgrund dessen sie sagen kann, was strafbar ist und 
was nicht. Auch diese Lösung scheint mir unter dem Blick
winkel der Rechtsstaatlichkeit höchst problematisch. 
Wenn ich Ihnen vorschlage, das zu streichen, verzichten wir in 
keiner Weise auf die Durchsetzungsmöglichkeiten dieses Ge
setzes. Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Gesetz sauber und 
rechtsstaatlich einwandfrei durchzusetzen: 
Einmal gibt es den Artikel 63. Dort haben wir die administrati
ven Bestimmungen. Das heisst, man kann einem Fernseh
oder Radiomitarbeiter, der sich nicht korrekt verhält und seine 
Aufgabe nicht korrekt und sachgerecht erfüllt, die Möglichkeit 
nehmen, weiter in diesem Metier tätig zu sein. Die administra
tive Aufsichtsbehörde hat diese Massnahme vorzukehren. 
Zum zweiten haben wir auch eine Strafmassnahme. Ich bitte 
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Sie, sich Artikel 67 anzusehen. Nach diesem Artikel besteht 
die Möglichkeit zu strafen, aber erst, nachdem man dem Be
treffenden gesagt hat, was man nicht für korrekt hält, nachdem 
man ihn ermahnt hat. Wenn er dann sein unkorrektes Verhal
ten trotzdem weiterführt, kann er bestraft werden. 
Schliesslich - das möchte ich auch verdeutlichen - unterste
hen alle Radio- und Fernsehmitarbeiter dem allgemeinen 
Strafgesetzbuch. Wenn sie Ehrverletzungen an Radio- und 
Fernsehen verbreiten, Leuten den Ruf schädigen, können sie 
nach dem allgemeinen Strafgesetzbuch verfolgt werden. Ich 
zweifle, ob wir hier in diesem Sinne noch ein Sonderstrafrecht 
brauchen. 
Wenn Sie alle Positionen und Gesichtspunkte ansehen, müs
sen Sie sagen, dass wir keine solche Strafrechtsnorm in die 
Welt setzen dürfen. Ich bin auch der Meinung, es wäre nicht 
richtig, diese Strafrechtsnorm jetzt einfach mal zu setzen und 
zu sagen, der Ständerat solle das Problem lösen. Wir sind ver
antwortlich für das, was wir machen. Was der Ständerat macht, 
muss der Ständerat verantworten. 
Daher bitte ich Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Frau Grendelmeler: Ich habe, ohne es zu wissen, denselben 
Antrag eingereicht wie Herr David, und ich bin über seine kom
petente, juristische Begründung für die Ablehnung dieses Ab
satzes 2 Buchstabe a sehr froh. 
Ich will ganz kurz aus der Praxis sagen, warum es nicht prakti
kabel ist. Das Wichtigste wurde bereits angetönt: Der Täter
kreis ist nicht bestimmt. Eine Sendung entsteht aus unendlich 
vielen Elementen, produziert von unendlich vielen Leuten. Wer 
soll denn bestraft werden? Derjenige, der die Sendung aus
strahlt und dafür sorgt, dass Sie sie sehen können, der Redak
tor, der Kameramann, der das Bild, das inkriminierte, gedreht 
hat, die Cutterin. die es hineingehängt hat? Wer soll denn be
straft werden? Und was mich noch sehr stört, ist, dass die Ubi 
sich auslesen kann, wen sie dem Strafrichter zuführen will. Sie 
wird zur Polizei, und das soll sie nicht werden. 
Ich bitte Sie, dem Antrag von Herrn David, der auch mein eige
ner ist, zuzustimmen. 

Frau Nabholz: Ich möchte den Antrag von Kollega David un
terstützen und seinen Ueberlegungen sowie jenen von Verena 
Grendelmeier noch ein paar weitere Gedanken beifügen. 
Wir bewegen uns beim Artikel 66 Absatz 2 Buchstabe a in ei
nem Bereich, wo Problemkreise berührt werden wie Presse
freiheit, das Problem der Gleichbehandlung der Medienschaf
fende untereinander - also zum Beispiel Medienschaffenden 
bei den Zeitungen und solche bei Radio und Fernsehen. Des 
weiteren berührt der Artikel den Grundsatz, den Sie alle ken
nen, wonach es keine Strafe geben darf, ohne dass klar defi
nierte gesetzliche Grundlagen bestehen. 
Ich habe mich darüber gewundert, dass sich die Botschaft zu 
diesem Artikel 66 Absatz 2 Buchstabe a kaum äussert, sich 
äusserst «dürr„ präsentiert und dass sich auch die Kommis
sion zu den Strafsanktionen offenbar keine weiteren Gedan
ken gemacht hat. Das ist um so erstaunlicher, als die Frage 
von Strafmassnahmen im Medienbereich äusserst sensibel 
ist. Das muss man wohl nicht weiter ausführen. 
Es geht hier um Inhaltliches, um die Freiheit der Meinungsäus
serung und damit nicht zuletzt auch um die Freiheit dieser 
Form von Medien. Mit anderen Worten: Wir bewegen uns.im 
Nahbereich eines Grundrechts, der Pressefreiheit, welches 
auch für Radio und Fernsehen gilt. Ich erinnere Sie an Verfas
sungsartikel 55bis für Radio und Fernsehen und an Artikel 5 
dieser Vortage, wo ausdrücklich auf die Autonomie der Veran
stalter verwiesen wird. 
Wenn wir in diesem Bereich Sanktionen vorsehen, müssen wir 
meines Erachtens äusserst vorsichtig ans Werk gehen, weil 
wir uns hier gefährlich nahe an der Grenze zur verpönten Zen
sur befinden. Das ist besonders hier schwierig, weil wir be
kanntlich keine Ueberprüfungsmöglichkeit des Bundesge
richts haben. ob ein Bundesgesetz in diesem Bereich die Ver
fassung ritzt oder nicht. 
Das zweite Problem - ich habe es angetönt - betrifft die unglei
che Behandlung der Medienschaffenden. Es scheint mir abso
lut unangebracht, dass Journalisten, je nachdem, ob sie bei 

einer Zeitung oder bei Radio oder Fernsehen arbeiten, durch 
Strafsanktionen unterschiedlich erfasst werden. Das ist im Be
reich von Radio und Fernsehen um so schwieriger, als, wie 
Kollege David es ausgeführt hat, diese Strafsanktionen nicht 
nur greifen, wenn jemand bewusst, absichtlich, mit Vorsatz 
handelt. Weil wir uns im Verwaltungsstrafrecht bewegen, wird 
auch die Fahrlässigkeit bestraft. Wir treffen damit wahrschein
lich nicht einmal die Leute, die bei grossen Anstalten arbeiten 
sondern viel häufiger werden es jene sein, die bei kleinen, 1; 
kalen Sendeanstalten arbeiten. Dort sind junge, unerfahrene 
Journalisten tätig, die ihre ersten Sporen abverdienen. Diese 
laufen dann Gefahr, ohne dass sie es wollen oder sich dessen 
überhaupt bewusst geworden sind, mit dem Strafrecht ins Ge
hege zu kommen. Sie können sich vorstellen, wie die weitere 
Karriere eines solchen jungen Medienschaflenden später 
etwa aussieht. 
Ich möchte Sie sehr bitten, auf diese Strafnorm zu verzichten. 
Wenn wir dem Antrag David zustimmen, stimmen wir damit 
nicht gleichzeitig einem Laisser-faire und Lalsser-aller in die
sem Mediensegment zu, sondern wir verweisen lediglich die 
Sanktionen in den Bereich des Verwaltungsrechts selber, wo 
sie nämlich hingehören, oder - wie erwähnt - der Artikel 67 
kommt zur Anwendung; und wenn es dann unbedingt das 
Strafgesetzbuch sein muss, dann haben wir immer noch die 
Möglichkeit des richterlichen Befehls. Sie sehen, das Instru
mentarium ist genügend breit angelegt, um Unbotmässigem, 
sofern man das will, auch tatsächlich etwas entgegenzuset
zen. 

Stappung: Die Antragsteller, Herr David und Frau Grendel
meier, haben hier offensichtlich einen Hund ausgegraben, der 
in der Kommission untergegangen ist. Ich muss mich dabei 
selber an der Nase nehmen. 
Das Gesetz wird ja von seinen vehementen Befürwortern als 
sehr liberales Gesetz gerühmt Die Bestimmung, um die es 
hier geht, zeigt nun aber deutlich, dass das nur scheinbar so 
wäre, wenn wir diese Bestimmung im Gesetz belassen. Hier 
werden tatsächlich Medienschaflende kriminalisiert. Neben 
den vielen anderen Möglichkeiten, um gegen alle denkbaren 
Verstösse vorzugehen, setzt diese strafrechtliche Norm doch 
noch das Tüpfchen auf das i. 
Ich sehe auch nicht ein, welchen Beitrag an die Durchsetzung 
des Rechts diese Bussenkompetenz leisten soll. Bisher fehlte 
eine solche Norm, und niemand hat diesen Mangel beklagt, 
nicht einmal die schärfsten Kritiker der SAG. Gerade diese wis
sen nämlich gut, dass allein schon mit einem Verfahren vor der 
Unabhängigen Beschwerdeinstanz sehr viel Druck ausgeübt 
werden kann; von der Vergiftung des Klimas - das muss jetzt 
doch auch einmal gesagt werden - durch die sogenannten 
Medienanalysen selbsternannter Medienpolizisten ganz zu 
schweigen. 
Diese Norm ist nicht nur überflüssig, sie ist schädlich. Sie stellt 
auch fahrlässige, nicht nur vorsätzliche Verstösse gegen Pro
grammvorschriften unter Strafe. Die Folge dieser Bestrafung 
der Verletzung von Sorgfaltspflichten wird mit Sicherheit nicht 
eine Hebung der Qualität der Radio- und Fernsehprogramme 
sein. Im Gegenteil: Dies wird zu mehr Aengstlichkeit, zu klein
lichen Ueberwachungsmassnahmen durch Vorgesetzte füh
ren. Am Schluss haben wir nicht interessantere, sondern lang
weiligere Programme. Die medienpolizeilichen Vorschriften in 
diesem Gesetz gehen auch ohne diese Vorschrift schon sehr 
weit. 
Ich ersuche Sie, den Streichungsanträgen David und Grendel
meier zuzustimmen. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Ich bin in einer wirklich 
schwierigen Situation. Sie haben sicher schon gemerkt, dass 
ich sehr grosse Sympathien für die Anträge von Herrn David 
habe. Zu meiner Entschuldigung kann ich noch sagen, dass 
ich im letzten Moment noch versucht habe, diese Anträge der 
Kommission zur Diskussion doch noch vorzulegen, aber sie 
wollte nichts mehr davon wissen. Ich will mich damit nicht ent
schuldigen, denn ich hätte schon früher sehen müssen, dass 
hier etwas nicht stimmt. Allerdings hatten wir ja Juristen unter 
uns, die da offensichtlich auch keine Probleme gesehen ha-
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ben. Ich muss natürlich die Mehrheit «aufrechterhalten», aber 
Sie könnten das ja auch korrigieren. (Heiterkeit) 

M. Frey Claude, rapporteur: Je ne corn;:ois pas que les juris
tes, membres d'une commission qui a travaille pendant une 
annee, n'aient rien vu, rien dit durant cette annee, si le pro
bleme est aussi grave qu'on l'a dit ce soir! 
Sur le fond il faut quand rneme rappeler une evidence: le jour
naliste est responsable de ses actes et on ne peut pas en faire. 
sur ce plan, un etre d'exception. On doit aussi observer que les 
precautions ont ete prises afin d'eviter les abus et garantir le 
principe de la proportionnalite. II taut qu'il y ait denonciation 
aupres de l'autorite independante d'examen des plaintes que 
la violation soit grave ou repetee. Je crois que par la meme on 
evite des erreurs. 
lorsque j'entends - c'est le demier point- Mme Nahbolz dire: 
« ••.. il n'y a pas seulement les grands diffuseurs mais aussi les 
petits diffuseurs, avec de jeunes joumalistes ...... , mais je suis 
desole, le journaliste, qu'il soit jeune ou vieux, a un pouvoir qui 
peut etre important, ce n'est pas une personne irresponsable, 
qui plane en dehors de 1a societe. Encore une fois le jouma
liste est responsable et il faut eviter, dans ces mesures, une 
disproportion qui, elle, serait nuisible a l'exercice normal de 1a 
profession. Des precautions ont ete prises, l'autorite indepen
dante d'examen des plaintes ne va pas denoncer souvent, elle 
y regardera a deux fois et si c'est un jeune journaliste qui com
met une taute on veiflera ä traiter le cas en fonction de cette si
tuation, afin d'eviter d'entraver sa carriere d'une maniere defi
nitive. J'ai le sentiment qu'on donne une importance exageree 
ä cette disposition, mais j'ai la certitude qu'on ne peut pas, en 
votant les diverses propositions, dire que le journaliste est en 
dehors de la societe composee de gens responsables. 
Je vous propose devoter le texte du Conseil federal. 

Bundesrat Ogi: Die zentrale Frage für mich ist jetzt: Wer hat 
recht? 
Dieser Vorschlag unter dem rrtel «Strafbestimmungen» 
kommt vom Bundesamt für Justiz. Nun sagt Herr David, unter
stützt von Frau Nationalrätin Grendelmeier und Frau National
rätin Nabholz, dieser Vorschlag sei nicht akzeptabel. 
Auf eine Strafnorm - ich glaube, da sind wir uns einig- können 
wir nicht verzichten. Diese Strafnorm sollte auch etwas Inhalt 
haben, sie sollte nicht ein Hund werden ohne Zähne. Wir soll
ten die Ubi jetzt nicht zu stark schwächen. Es ist immerhin ein 
ganzes Konzept. Aber ich bin auch der Meinung, dass auf
grund der gewalteten Diskussion der Ständerat diese Frage 
noch einmal eingehend besprechen muss und dass wir auch 
noch eingehend mit dem Bundesamt für Justiz die Sache auf
grund Ihrer Darlegungen analysieren müssen. Aber aufgrund 
der Vorlage des Bundesrates möchte ich Sie bitten, doch et
was zu beschliessen mit Inhalt, mit einem Zahn, und der Straf
norm zuzustimmen. Deshalb beantrage ich Ihnen - vorläufig 
wenigstens-. dem Bundesrat zuzustimmen. 

Abs. 1-AJ. 1 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2 Bst. a -Al. 2 let. a 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag David/Grendelmeier 
Für den Antrag der Kommission 

Abs. 2 Bst. b-e, 3, 4-AI. 2 let. b-e, 3, 4 
Angenommen -Adopte 

Art. 67-69 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

53Stimmen 
63Stimmen 

Art.69bis 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Minderheit 
(Stappung, Bore!, Diener, Hubacher, Leuenberger-Solothurn, 
Stamm) 
Titel 
?bis. Titel: Allgemeines Medienrecht 
Art. 69bis 
Titel 
Redaktionsgeheimnis 
Abs.1 
Die Radio- und Fernsehveranstalter und ihre Mitarbeiter, na
mentlich die Journalisten und Programmverantwortlichen, 
sind berechtigt, das Redaktionsgeheimnis zu wahren. Ins
besondere können sie das Zeugnis über Inhalt und Quelle ih
res Informationsmaterials verweigern. 
Abs.2 
Gegen die zur Verweigerung des Zeugnisses berechtigten 
Personen dürfen keine prozessualen Zwangsmittel ergriffen 
werden. 

Art.69bis 
Proposition de la commission 
Majorite 
Rejeter de la proposition de minorite 

Minorite 
(Stappung, Borel, Diener, Hubacher, Leuenberger-Soleure, 
Stamm) 
Titre 
Trtre ?bis: Droit general des medias 
Art. 69bis 
Titre 
Secret redactionnel 
Al. 1 
Les diffuseurs de programmes de radio et de television et leurs 
collaborateurs, notamment les journalistes responsables des 
programmes, sont autorises ä sauvegarder le secret redac
tionnel. En particulier, ils peuvent refuser de temoigner sur le 
contenu et la source des informations. 
Al.2 
II ne sera engage aucune mesure contraignante de nature 
procedurale contre les personnes habilitees ä refuser de 
temoigner. 

Stappung, Sprecher der Minderheit: Das Zeugnisverweige
rungsrecht für Medienschaffende wird seit rund einem Jahr in
tensiv diskutiert. Es ist weitherum unbestritten. Wir beantragen 
Ihnen, im Radio- und Fernsehgesetz eine entsprechende 
Norm aufzunehmen und nicht .auf spätere Gesetzesrevisio
nen, etwa zum Allgemeinen Teil des Strafrechtes, zu warten. 
Wer einen Missstand aufdeckt, handelt im Interesse der Allge
meinheit und sollte eigentlich belohnt werden. Statt dessen 
wird er bestraft. Ein Journalist hat im Fall einer Zeugenpflicht 
nur zwei Möglichkeiten: Entweder deckt er seine Quelle auf 
und verstösst damit in krasser Weise gegen die Berufsehre, 
oder er macht sich wegen Zeugnisverweigerung strafbar. Zum 
Glück nehmen Journalistinnen und Journalisten dieses Risiko 
immer wieder in Kauf und verfallen nicht in Selbstzensur, nur 
weil sie ein Strafverfahren befürchten müssen. Sie wissen, wie 
wichtig es sein kann, dass zwischen Medienschaffenden und 
Informanten ein Vertauensverhältnis besteht. 
Zu erinnern ist an den Fall Kopp. Hätten die Leute, die den 
Journalisten im Herbst 1988 Tips gegeben haben, damit rech
nen müssen, dass ihre Identität nachträglich bekannt würde, 
so wären zweifellos bestimmte Vorgänge nie öffentlich be
kannt geworden. Hier hat dieses unerlässliche Vertrauensver
hältnis bestanden. Die Zeitschrift «L'Hebdo» ist dann aller
dings aufgrund eines Bundesgerichtsurteils dazu verpflichtet 
worden, ein Dokument aus den Akten des Bundesamtes für 
Polizeiwesen herauszugeben, das einen türkischen Drogen
händler und das Vergehen der Bundesanwaltschaft in diesem 
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Fall betraf. Hier gab es keine Möglichkeit mehr, das Zeugnis zu 
verweigern. Das Bundesgericht hat bei dieser Gelegenheit 
einmal mehr daran erinnert, dass es kein Zeugnisverweige
rungsrecht für Journalisten gäbe. 
Zwei weitere Fälle aus jüngster Zeit: 
Fall 1: Aedaktorinnen und Redaktoren des Fernsehens DAS 
wurden in Zürich mit Busse bestraft, weil sie sich weigerten, 
den Namen einer mit Aids infizierten Prostituierten anzuge
ben, die in einem Interview auf die Risiken des ungeschützten 
Geschlechtsverkehrs aufmerksam machte. Das Interview 
hatte anerkanntermassen eine präventive Wirkung. Trotzdem 
war die Zeugnisverweigerung strafbar. 
Fall 2: Mit dem Hinweis, er ermittle wegen Delikten gegen Leib 
und Leben, verlangte ein Berner Untersuchungsrichter von 
der SAG die Herausgabe eines Fernsehfilms der Tscherno
byl-Demonstration vom April 1987. Die SAG gab dem Begeh
ren statt. Die Untersuchung gegen Uebergriffe der Polizei we
gen Tiefschüssen mit Tränengasgewehren wurden aber ein
gestellt Der Film konnte zur ldentif12ierung von Demonstrati
onsteilnehmern dienen. 
Solche Verhältnisse führen zu massiven Erschwerungen der 
journalistischen Arbeit Nur wenn die Medienschaffenden und 
die Oeffentlichkeit sicher sind, dass die im Rahmen der journa
listischen Berufsausübung erstellten Dokumente nicht als Be
weismittel missbraucht werden, ist das Vertrauen in die Unab
hängigkeit der Medien in ausreichendem Masse gesichert. 
Es ist richtig, dass der Gesetzgeber für die Verankerung des 
Zeugnisverweigerungsrechts für Medienschaffende jetzt ein 
Zeichen setzt. Dieses Recht wird zurzeit auch in verschiede
nen Kantonen diskutiert, so in Bern und Solothurn. Die Zustim
mung zu unserem Antrag würde nicht zuletzt gegenüber den 
Kantonen, die in ihrem Bereich für das Verfahrensrecht zustän
dig sind, ein Signal setzen. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Minderheit zuzustimmen. 

Fischer-Hägglingen: Ich bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen. 
Wir haben in der Kommission sehr eingehend darüber disku
tiert und eine Spezialkommission gebildet, um eine Lösung zu 
finden. Wir haben in einem Gespräch mit Professor Riklin von 
der Universität Freiburg gesehen, dass mit diesem Artikel, 
aber auch dann mit Artikel 71 , mit dem der Artikel 293 Straf
gesetzbuch aufgehoben werden soll, sehr viele Probleme ver
bunden sind. Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir diese 
Materie nicht im Radio- und Fernsehgesetz regeln können. Es 
geht auch darum, dass hier nur ein Teil der Medienschaffen
den betroffen würde, nämlich diejenigen von Radio und Fern
sehen, währenddem die Journalisten der geschriebenen 
Presse nicht gleich behandelt würden. Wenn wir in diesem ße. 
reich eine Lösung finden wollen - das Problem ist vorhanden, 
und es muss eine Lösung gesucht werden -, müssen wir sie 
umfassend finden. 
Es gibt aber auf der anderen Seite, vor allem bei Aufhebung 
von Artikel 293, bei Artikel 71 noch verschiedene Fragen der 
Geheimhaltung, die ebenfalls näher abgeklärt werden müs
sen. Wir haben deshalb von der Kommission aus ein Postulat 
eingereicht, das Sie am Schluss der Fahne finden. Dort wer
den diese Probleme angesprochen. Wir sollten daher im jetzi
gen Moment sowohl den Minderheitsantrag bei Artikel 69bis 
als auch denjenigen bei Artikel 71 Ziffer 1 Buchstabe e ver
werfen und statt dessen das Postulat überweisen. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Ich habe nicht viel bei
zufügen. Wir haben das Problem sehr eingehend diskutiert; 
ich darf doch sagen, dass ein sehr grosser Teil der Kommis
sion grosse Sympathie für das Zeugnisverweigerungsrecht 
hatte und sah, wie wichtig das für eine freiheitliche Presse ist. 
Trotzdem konnten wir uns nicht durchringen, den Antrag Stap
pung anzunehmen. Er wurde mit 13 gegen 8 Stimmen abge
lehnt. 
Ich muss Ihnen also beantragen, den Antrag Stappung ab
zulehnen, bitte Sie aber, das Postulat wirklich eindeutig zu 
überweisen; denn das Zeugnisverweigerungsrecht sollte end
lich, und zwar bevorzugt, behandelt werden. Man sollte nicht 
darauf warten, bis das Strafgesetzbuch total revidiert ist. 

M. Frey Claude, rapporteur: Les journalistes de la radio et de 
la television ne doivent pas constituer une categorie apart des 
autres journalistes. Des lors, la question soulevee par M. Stap
pung merite d'etre examinee mais sur un plan plus general in
cluant aussi la presse ecrite. D'ou le postulat vote a l'unanimite 
par votre commission et que vous trouvez a la fin du depliant. 
Nous vous demandons par consequent de rejeter la proposi
tion Stappung, le probleme qu'il a souleve ne devant pas etre 
resolu dans le cadre de cette loi. 
J'ajoute enfin que le vote qui interviendra concernera aussi 
l'article 71, alinea premier, lettre e. 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

39Stimmen 
84Stimmen 

Präsident: Dieser Entscheid gilt auch für Artikel 71 Ziffer 1 
Buchstabe e. 

Art. 70 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.71 
Antrag der Kommission 
Ziff. 1 
Mehrheit 

a .... . 
b .... . 
c ..... Fernsehen; 
d. (neu) der Bundesbeschluss vom 18. Dezember 1987 über 
den Satellitenrundfunk. 
Minderheit 
(Stappung, Bore!, Hubacher, Leuenberger-Solothum) 

a .... . 
b .... . 
C .... . 

d .... . 
e. (neu) Artikel 293 des Strafgesetzbuches. 

Ziff. 2, 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ziff. 4 
Das Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechts
pflege vom 16. Dezember 1943 wird wie folgt geändert: 
M. 105Abs.2 
Die Feststellung des Sachverhaltes bindet das Bundesgericht, 
wenn Rekurskommissionen, die Unabhängige Beschwer
deinstanz für Radio und Fernsehen oder kantonale Gerichte 
als Vorinstanzen entscheiden und den Sachverhalt nicht offen
sichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung we· 
sentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt haben. 

Art. 71 
Proposition de la commission 
Ch. 1 
Majorite 

a .... . 
b .... . 
C ..... television; 
d. (nouveau) L'arrete federal du 18 decembre 1987 sur la 
radiodiffusion par satellite. 
Minorite 
(Stappung, Borel, Hubacher, Leuenberger-Solothurn) 

a ..... 
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b .... . 
c .... . 
d .... . 
e. (nouveau) L'article 293 du Code penal suisse. 

AJ.2,3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 4 (nouveau) 
La loi federale d'organisation judiciaire du 16 decembre 1943 
est modiftee comme il suit: 

Art 10581. 2 
L.orsque le recours est dirige contre la decision d'un tribunal 
cantonal, d'une commission de recours ou de l'autorite inde
pendante d'examen de plaintes en matiere de radio-television, 
1e tribunal est lie par les faits constates dans 1a decision, sauf 
s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont ete 
etablis au mepris de regles essentielles de procedure. 

Präsident: Der Minderheitsantrag ist mit dem Entscheid zu Ar
tikel 69bis verworfen. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon 1a proposition de Ja majorite 

Art. 72 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

PARAAntrag Haller 
Abs. 5 (neu) 
Artikel 57 Absatz 1 dritter Satz tritt auf Ende des Jahres 2000 in 
Kraft. Er wird in der Uebergangszeit bei Vakanzen berücksich
tigt, im Hinblick auf die Zielvorgabe, dass sich die Beschwer
deinstanz Ende 1992 aus mindestens je zwei Angehörigen 
beider Geschlechter und Ende 1996 aus mindestens je drei 
Angehörigen beider Geschlechter zusammensetzen soll.· 

Art. 72 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Haller 
Al. 5 (nouveau) 
L'article 57, alinea premier, troisieme phrase, entre en vigueur 
ä la fin de l'an 2000. II en sera tenu compte dans la periode 
transitoire en cas de vacances, afin d'atteindre les objectifs 
suivants: deux membres de chaque sexe au moins d'ici la fin 
de 1992 et trois membres de chaque sexe au moins d'ici la fin 
de 1996. 

Präsident: Der Antrag Haller fällt aufgrund des Entscheides 
zu Artikel 57 dahin. 

Angenommen -Adopte 

Art. 73 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 

Abschreibung - Classement 

134Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Präsident: Der Bundesrat beantragt gemäss Seite 1 der Bot
schaft die Abschreibung dreier Postulate. 

Zustimmung -Adhesion 

Motion der Kommission 
Zentrale Phono- und Videothek 

Wortlaut der Motion vom 10. April 1989 
Aufgrund des Radio- und Fernsehgesetzes, Artikel 65, kann 
der Bundesrat vorschreiben, dass Aufzeichnungen wertvoller 
Sendungen einer nationalen Institution unentgeltlich zur Auf
bewahrung überlassen werden müssen. Angesichts der zu
nehmenden Bedeutung von kulturellen und politischen Eigen
produktionen im Radio- und Fernsehbereich bildet die Sicher
stellung dieser Ton- und Bilddokumente eine wichtige Auf
gabe. Es geht dabei vor allem um Eigenproduktionen von na
tionaler und sprachregionaler Bedeutung, die zentral archi
viert und der Oeffentlichkeit zugänglich gemacht werden sol
len. 
Die Archivierung bedeutsamer Dokumente mit lokaler und re
gionaler Auswirkung gehört in den kommunalen und kantona
len Aufgabenbereich. Angesichts der nationalen Aufgabe, 
schweizerisches Kulturgut sicherzustellen, wird der Bundesrat 
beauftragt, Lösungen im Rahmen bestehender oder neuer In
stitute für eine zentrale Phono- und Videothek zu suchen. 

Motion de la commission 
Phonotheque et videotheque centrales 

Texte de Ja motion du 10 avril 1989 
Selon l'article 65 du projet de loi sur la radio et la television. le 
Conseil federal peut prescrire que les enregistrements d'emis
sions de valeur seront remis gratuitement ä une institution na
tionale d'archivage. Vu l'importance croissante de produc
tions culturelles et pol itiques propres dans le domaine de la ra
dio et de la television, la conservation de ces supports son et 
image represente une täche importante. II s'agit principale
ment de productions propres d'importance nationale ou de la 
region linguistique qui doivent etre archivees de maniere cen
tralisee et etre rendues accessibles au public. 
L'archivage d'emissions de portee locale ou regionale appar
tient au domaine de competence des communes et des can- . 
tons. Eu egard a la täche de maintenir le patrimoine culturel 
suisse, le Conseil federal est charge de rechercher des solu
tions, dans le cadre d'institutions existantes ou ä creer, pour 
une phonotheque et videotheque centrales. 

Postulat der Kommission 
Berufsgeheimnis der Medienschaffenden 

Wortlaut des Postulates vom 10. April 1989 
Der Bundesrat wird eingeladen, einen Entwurf zur Revision 
des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzbuches so
wie der einschlägigen Bestimmungen über das Prozess- und 
Verwaltungsverfahren ausarbeiten zu lassen in dem Sinne, 
dass eine Form von Berufsgeheimnis der Medienschaffenden 
begründet wird. Die Zeugnispflicht soll bestehen bleiben, 
wenn es um die Aufklärung schwerer Straftaten geht oder 
wenn die Auskunft durch ein Delikt dem Journalisten zuge
kommen ist. Diese Vorlage soll den eidgenössischen Räten 
vor der Revision des allgemeinen Teil des StGB unterbreitet 
werden. 

Postulat de la commission 
Secret professionnel des journalistes 

Texte du postulat du 10 avn"/ 1989 • 
Le Conseil federal est invite ä elaborer un projet tendant a la 
revision du Code penal suisse et du Code penal militaire ainsi 
que des dispositions de procedure judiciaire et administrative 
correspondantes dans le but d'etablir une forme de secret pro
fessionnel des journalistes. L'obligation de temoigner sera 
maintenue s'il s'agit d'elucider des infractions penales graves 
ou si le renseignement transmis au journaliste a ete obtenu de 
maniere delictueuse. Ce projet sera soumis aux Chambres 
avant la revision de la partie generale du Code penal suisse. 
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Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Ich will Sie nicht mehr 
lange aufhalten. Ich danke Ihnen für die einstimmige An
nahme des Gesetzentwurfes. 
Ueber das Postulat haben wir bereits diskutiert. Ich möchte 
ganz grosses Gewicht auf den letzten Satz legen, wonach man 
die Behandlung des Zeugnisverweigerungsrechts vor der all
gemeinen Revision des Strafgesetzbuchs durchführt. Diese 
Fragen können nicht mehr länger aufgeschoben werden. 
Ich bitte Sie, das Postulat einstimmig zu überweisen. 
Ich beantrage Ihnen, die Motion ebenfalls einstimmig zu über
weisen. Sie geht auf einen Vorstoss von Herrn Grassi zurück 
und hat ein sehr wichtiges Problem aufgeworfen. Wir bewah
ren ja Zeitschriften und Zeitungen ebenfalls als Dokumente 
auf, und in der heutigen Zeit sind natürlich die Dokumente des 
Rundfunks, des Radios und Fernsehens mindestens ebenso 
wichtig; sie müssten also in irgendeiner Form archMert wer
den. Der Bundesrat soll bitte möglichst rasch eine Lösung fin
den, wie wir diese Videothek machen können und wo sie da
heim sein kann. 

M. Frey Claude, rapporteur: Nous avons deja traite du postu
lat en meme temps que de la proposition de M. Stappung. 
Nous n'y revenons pas sinon pour preciser qu'il a ete accepte 
ä l'unanimite en seance de commission. 
En ce qui concerne la motion, nous constatons que les ban
des d'enregistrement son et image peuvent constituer un 
element du patrimoine d'interet national, local ou regional. 
Vous avez d'ailleurs adopte l'article 65 qui peut prescrire que 
les enregistrements d'editions de valeur seront remis gratuite
ment ä une institution nationale d'archivage. 
La motion n'a pas d'autre but que de concretiser cette volonte 
de conservation en chargeant le Conseil federal de rechercher 
des solutions dans le cadre des instttutions existantes ou a 
creer pour une phonotheque et une videotheque centrales. 
A l'unanimite, nous vous prions d'adopter cette motion. 

Motion der Kommission 
Motion de la commission 
Ueberwiesen - Transmis 

Postulat der Kommission 
Postulat de /a commission 
Ueberwiesen- Transmis 

89.262 
Petition Radio- und Fernsehgesetz. Schweizerisches Ko
mitee für freie Meinungsbildung in Radio und Fernsehen 
Petition Lol sur la radio et la televislon. Comite suisse pour 
la llbre formation de l'opinlon a la radio et a la television 

Frau Uchtenhagen unterbreitet im Namen der Kommission 
für die Vorberatung des Radio- und Fernsehgesetzes (87.061) 
den folgenden schriftlichen Bericht: 

1. Das Schweizerische Komitee für freie Meinungsbildung in 
Radio und Fernsehen, Wettingen, hat am 6. Dezember 1988 
eine Petition mit 4576 Unterschriften eingereicht. 
Die Petitionäre «verurteilen die zunehmende, tendenziöse 
Meinungsmache unserer Monopolmedien Radio und Fernse
hen. Sie fordern, dass im neuen Mediengesetz für SAG-unab
hängige Veranstalter die Möglichkeit geschaffen wird, Infor
mationssendungen über Radio und Fernsehen zu verbreiten. 
Die nach Verfassung garantierte Pressefreiheit muss sinnge
mäss auch bei Monopolmedien gewährleistet sein. Eine wirk
lich unabhängige Kontroll- und Beschwerdeinstanz, die in der 
Lage ist, den Konzessionsbestimmungen strikte Nachach
tung zu verschaffen, muss im neuen Mediengesetz verankert 
werden. 
Die Unterzeichneten erwarten, dass unsere Volksvertreter in 
Bern alles daran setzen, diese Zielsetzung zu erfüllen». 
2. Die Prüfung dieser Petition wurde, gemäss Artikel 40 Ab
satz 1 des Geschäftsreglementes des Nationalrates, der Kom
mission für die Vorberatung des Geschäftes 87.061 Radio und 
Fernsehen, Bundesgesetz, zugeteilt. 

3. Es ist nicht die Aufgabe der Kommission, die von der SAG 
ausgestrahlten Programme zu beurteilen; sie kann deshalb 
auch nicht zu den Begehren der Petitionäre Stellung nehmen. 
Die Kommission weist jedoch auf ihre Anträge hin, wonach der 
Bundesrat andere Veranstalter ermächtigen kann, Fernseh
programme in Zusammenarbeit mit der SRG, lokalen und re
gionalen Veranstaltern zu gestatten und anzubieten. Der Ent
wurf des neuen Radio- und Fernsehgesetzes ermöglicht somit 
eine gewisse Diversifikation in der Verbreitung von Fernseh
programmen, wie sie schon für die Lokalradios besteht 
Die Kommission schlägt zudem ein neues Konzept für die Un
abhängige Beschwerdeinstanz (Ubi} vor. Die Aenderungen 
sollen insgesamt eine Verwesentlichung der Tätigkeit der Ubi 
im Sinne des Verfassungsauftrages bewirken (Art. 55bis BV). 
Neu setzt jeder Veranstalter eine Schiedsstelle zur gütlichen 
Schlichtung von Programmbeschwerden ein. 
Neben der eigentlichen Beschwerde kann nach dem Vor
schlag der Kommission jedermann eine schriftliche und be
gründete Beanstandung einreichen. Besteht ein öffentliches 
Interesse an einem Entscheid, kann die Beschwerdeinstanz 
solche Beanstandungen als Beschwerde behandeln. Durch 
das Instrument der Beanstandung wird für die Radio- und 
FemsehkoAsumenten der Zugang zur Ubi erleichtert. 
Neu erhält die Ubi zusätzliche verfahrensrechtliche Kompe
tenzen zur Abklärung des Sachverhalts. So kann sie den Be
schwerdeführer, den Veranstalter, seine Mitarbeiter sowie 
Dritte vorladen, anhören und zur Herausgabe von Akten ver
pflichten. 
Werden Entscheide der Ubi an das Bundesgericht weitergezo
gen, ist das Bundesgericht neuerdings an die Sachverhalts
feststellung der Beschwerdeinstanz gebunden. 

Antrag der Kommission 
Die Kommission beantragt dem Rat, von der Petition Kenntnis 
zu nehmen und sie abzuschreiben. 

Proposition de /a commission 
Proposition de la commission: prendre acte de la petition et la 
classer. 

Zustimmung -Adhesion 

An den Ständerat -Au Conseil des Etats 

Schluss der Sitzung um 19. 00 Uhr 
La seance est levee a 19 h 00 
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zweite Sitzung - Deuxieme seance 

Dienstag, 18. September 1990, Vormittag 
Mardi 18 septembre 1990, matin 

08.00h 

Vorsitz - Presidence: Herr Affolter 

87.061 

Radio und Fernsehen. Bundesgesetz 
Radio et television. Loi 

Botschaft und Gesetzentwurf vom 28. September 1987 (BBI 111,689) 
Message et projet de loi du 28 septembre 1987 (FF III, 661) 

Beschluss des Nationalrates vom 5. Oktober 1989 
Decision du Conseil national du 5 octobre 1989 

Antrag der Kommission 
Eintreten 
Proposition de /a commission 
Entrer en matiere 

Cavelty, Berichterstatter: Ich schulde Ihnen vorerst eine Erklä
rung für meine Funktion als Kommissionspräsident. 
Die Kommission wurde bereits im Jahre 1987 gebildet, zu ei
ner Zeit also, als ich nicht einmal Büromitglied war. 
Die gründliche und lange Behandlung der Materie in der Kom
mission des Nationalrates - die Kommission wandte nicht we
niger als 16 Sitzungstage dafür auf - und die rasche, aber 
nicht weniger gründliche Behandlung in unserer ständerät
lichen Kommission-wir verwendeten vier Sitzungstage-, dies 
alles brachte es mit sich, dass die Behandlung der Vorlage in 
meine Präsidialzeit als Ständeratspräsident fällt. 
Die Kommission beauftragte mich unter Hinweis auf gesetz
liche Unterlagen und entsprechende Präjudizien, das Kom
missionspräsidium beizubehalten. Herr V12epräsident Max Af
folter wird während dieses Geschäfts das Ratspräsidium füh
ren, wofür ich ihm bestens danke. 
Wie Sie feststellen, habe ich nicht seinen Platz eingenommen, 
sondern ich bin eine Stufe weiter nach vorn gerückt. Dies nicht 
aus einem Gelüste heraus, einen Bundesratssitz einzuneh
men, sondern aus dem praktischen Bedürfnis, auch die wel
schen Kolleginnen und Kollegen von Angesicht zu Angesicht 
sehen zu können, was ich vom hinteren Platz aus nicht könnte. 
Zunächst möchte ich einige Schwerpunkte der Vorlage beim 
Eintreten erläutern. 
1. Die verfassungsmässige Basis. Die Basis der Vorlage bildet 
der im Jahre 1984 von Volk und Ständen angenommene Arti
kel 55bis BV, womit der Bund ermächtigt und beauftragt wird, 
im Bereich von Radio und Fernsehen zu legiferieren. Dieser 
Verfassungsartikel fiel nicht in einen rechtsfreien Raum. Bisher 
leitete der Bund seine Kompetenz vielmehr von Artikel 36 BV, 
dem Post- und Telegrafenartikel der Bundesverfassung, ab. 
Es bestehen denn schon verschiedene Erlasse auf Gesetzes
und Verordnungsstufe, welche die Materie regeln und die 
durch das neue, umfassende Gesetz abgelöst und ergänzt 
werden sollen. 
Der neue Artikel 55bis enthält einen klar umschriebenen Lei
stungsauftrag. Demnach sollen Radio und Fernsehen zur kul
turellen Entfaltung, zur freien Meinungsbildung sowie zur Un
terhaltung der Zuschauer und Zuhörer beitragen, die Eigen
heiten des Landes und die Bedürfnisse der Kantone berück
sichtigen, die Ereignisse sachgerecht darstellen und die Viel
falt der Ansichten angemessen zum Ausdruck bringen. 

Im Rahmen dieses umfassenden Leistungsauftrags gewähr
leistet Artikel SSbis der Bundesverfassung Radio und Fernse
hen die Unabhängigkeit und die Autonomie in der Gestaltung 
der Programme. Dabei ist auf die Aufgaben anderer Kommuni
kationsmittel, vor allem der Presse, Rücksicht zu nehmen. 
2. Faktisches und politisches Umfeld. Zu den verfassungs
mässigen Schranken, die dem neuen Radio- und Fernseh
gesetz in Artikel 55bis von vornherein gesetzt sind, gesellen 
sich für den Gesetzgeber noch faktische Grenzen, die er im In
teresse einer wirksamen Ordnung zu beachten hat. Diese 
Grenzen liegen vor allem im spezifisch schweizerischen Um
feld, das sich nicht mit ausländischen Beispielen vergleichen 
lässt. 
So bedient das schweizerische Radio und Fernsehen eine Be
völkerung von zirka 6 Millionen, bestehend aus vier Sprachen 
und Kulturen, ungleich verteilt auf städtische Agglomeratio
nen und dünn besiedelte Gebiete, die alle einen Mindestan
spruch auf eine Grundversorgung haben. 
Wenn man bedenkt, dass es gleich viel kostet, ob man für ei
nen Konsumentenkreis von 6 oder 60 Millionen produziert, so 
werden einem die Dimensionen bewusst. Dazu kommt vor al
lem, dass die ausländische Konkurrenz dank Kabel- und Sa
tellitenfernsehen ohne weiteres in der Schweiz empfangen 
werden kann. In dieses rechtliche und faktische Umfeld ist nun 
das neue Radio- und Fernsehgesetz zu stellen und mit den 
Problemen des Monopols, der Konkurrenz, der Reklame, der 
Finanzierung und der Programmaufsicht- um nur die wichtig
sten zu nennen - zu konfrontieren. 
3. Ich gehe im folgenden die aufgezählten Punkte der Reihe 
nach durch. 
a. Das Monopol: Angesichts der bestehenden Konkurrenz 
aus dem Ausland via Kabel und Satellit kann auf der internatio
nalen Ebene eigentlich nicht mehr von einem Monopol die 
Rede sein. Dabei ist schon hier festzustellen, dass Konkurrenz 
zwar gut ist, aber im Medienbereich in der Regel nicht zur He
bung der Qualität beiträgt, ganz im Gegenteil. Sobald die Jagd 
nach Einschaltquoten besonders intensiv wird - und dies ist 
immer der Fall, wenn mari von den Reklameaufträgen allzu 
sehr abhängig wird-, sinkt das Programmniveau. Man muss 
dies rNar bedauern, kann es aber kaum ändern, weil es mit 
der menschlichen Natur, die nicht nur gute Seiten hat, stark 
verknüpft ist. Diese Situation bestätigte der in dieser Bezie
hung sicher unverdächtige Präsident der Compagnie Euro
peenne de Television, Gaston Thorn, der im Hearing vor dem 
Nationalrat ausführte: «Pour ce qui est de la qualite des pro
grammes, une television privee est condamnee a suivre le 
goüt du public, et celui-ci la force a diminuer la qualite.» 
Anders stellt sich die Frage des Monopols natürlich mit Blick 
auf landesinteme Veranstalter, wo Verbote und Beschränkun
gen möglich und auch durchsetzbar sind. Auch hier ist die 
Frage der Konkurrenz eng verknüpft mit dem Phänomen der 
Einschaltquoten und dieses mit der Reklame selbst. Will man 
auch in dünnbesiedelten Gebieten eine Mediengrundversor
gung gewährleisten, so kann man dies nur über gebührenun
terstützte, öffentliche Veranstalter, die im umfassenden Sinne 
auf den verfassungsmässigen Leistungsauftrag verpflichtet 
sind. Als solcher Veranstalter wirkt schon bis jetzt und soll 
auch nach dem neuen Gesetzesentwurf weiterhin die SAG wir
ken. Dies gilt für die nationale/sprachregionale Ebene, wäh
rend für die Ebene der Lokalsender reklamefinanzierte Privat
konkurrenz sowohl im Radio- wie im Fernsehbereich weiterhin 
möglich sein soll. 
Bleiben wir noch etwas bei der nationalen Ebene: Auch hier 
soll gemäss Gesetzesentwurf Privatkonkurrenz künftig mög
lich sein. Vorbehalten ist allerdings, dass die SAG sowie die lo
kalen und regionalen Veranstalter dadurch in der Erbringung 
ihrer konzessionsgemässen Leistungen nicht wesentlich be
einträchtigt sind. Bezüglich der Werbung will die Vorlage die 
SAG und die lokalen Veranstalter gegenüber einer privaten 
Konkurrenz nicht privilegieren. Eine entsprechende Bestim
mung, die der Bundesrat vorsah, wurde schon im Nationalrat 
gestrichen und erfuhr in unserer Kommission keine Unterstüt
zung. Also gilt keine Privilegierung der SAG in diesem Bereich. 
Soviel zur Regelung der privaten Konkurrenz auf nationaler 
Ebene im allgemeinen. 
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Für das Fernsehen ist die Frage der privaten Konkurrenz auf 
nationaler Ebene wegen der vierten Fernsehkette von beson
derem Interesse. Hier schuf der Nationalrat mit dem soge
nannten «Vertragsmodell» eine vom Bundesrat und auch von 
unserer Kommission einstimmig gutgeheissene neue Rege
lung, die auf allgemeine Zustimmung stiess und wohl zu Recht 
als gut gelungenes Kompromisswerk des Nationalrates ge
lobt wird. Die Lösung findet ihren Niederschlag in Artikel 31 in 
Verbindung mit Artikel 23 des Gesetzesentwurfes und lautet 
dahin, dass der Bundesrat auch andere Veranstalter, also 
auch Private, ermächtigen kann, nationale und sprachregio
nale Fernsehprogramme in Zusammenarbeit mit der SAG und 
mit lokalen und regionalen Veranstaltern zu gestalten und an
zubieten, wobei die Zusammenarbeit in Verträgen geregelt 
wird, die der bundesrätlichen Genehmigung bedürfen. Die Zu
kunft wird es weisen, wie gross der Drang zu einem nationalen 
Privatfernsehen sein wird. 
b. Die Werbung ist ein weiterer Schwerpunkt der Vortage. Die 
Werbung ist einerseits mit dem Monopol und andererseits mit 
der Konkurrenz eng verknüpft. Die Rolle, welche die Reklame 
für die Ermöglichung einer nicht gebührenabhängigen Kon
kurrenz spielt, und auch ihr nicht immer wohltuender Einfluss 
auf die Programmqualität wurden hier schon erwähnt. Ange
sichts der von der Schweiz aus nicht kontrollierbaren Reklame 
seitens der ausländischen Medien wäre es nicht sinnvoll, 
wenn wir die von uns beeinflussbare Reklame schweizeri
scher Veranstalter allzu sehr drosseln würden. Dies ginge ja 
schliesslich zugunsten schlimmerer Reklame aus dem Aus
land. 
Andererseits aber ist es unser aller Bedürfnis, in zeitlicher und 
inhaltlicher Hinsicht die schlimmsten Auswüchse zu verhin
dern. Inhaltlich gab es keine Diskussion, dass Reklame für Ta
bak, Alkohol und Medikamente sowie religiöse und politische 
Werbung verboten bleiben soll. Auch zeitliche Beschränkun
gen der Reklame sind grundsätzlich unbestritten, wobei der 
Bundesrat die Einzelheiten - vor allem die Reklamezeit - re
geln kann. Auch die Frage der Sonntagswerbung steht dem 
Bundesrat zu. 
Umstritten ist bei uns die Frage, ob Sendungen durch Re
klame unterbrochen werden dürfen. Der Nationalrat und der 
Bundesrat sahen ein absolutes Unterbrechungsverbot vor. 
Unsere knappe Kommissionsmehrheit möchte Sendungen 
von mehr als 90 Minuten Dauer einmal unterbrechen lassen. 
Eine Kommissionsminderheit ist dagegen. Wenn man be
denkt, dass wegen dieses Problems in Italien vergangenen 
Sommer fünf Minister demissionierten, begreift man die Bri
sanz dieser Frage. Wir werden in der Detailberatung bei Arti
kel 17 darauf zurückkommen. 
c. Zur Finanzierung: Als Finanzierungsmittel sind Empfangs
gebühren, Werbung, Sponsoring und Finanzmittel der öffent
lichen Hand vorgesehen. Neu ist das Sponsoring, wobei 
strenge Informations- und Aufsichtspflichten des Veranstalters 
vorgeschrieben werden. Die Empfangsgebühren sollen wie 
bisher weitgehend der SAG zukommen. Die Vortage sieht je
doch ein sogenanntes Gebührensplitting vor, wonach aus
nahmsweise lokale und regionale Veranstalter einen Anteil am 
Ertrag der Empfangsgebühren erhalten können, namentlich 
wenn in ihrem Versorgungsgebiet kein ausreichendes Finan
zierungspotential vorhanden ist und an ihren Programmen ein 
besonderes öffentliches Interesse besteht. 
d. Zur Programmaufsicht, zur Ubi: Der letzte Problemkreis, 
den ich hier erwähnen möchte, ist die Frage dieser Aufsicht. 
So wie die nationalrätliche Kommission mit dem Vertragsmo
dell der Vortage ein politisches Glanzstück verpasste, so 
glaubt die ständerätliche Kommission, mit ihrem Antrag - der 
übrigens von Herrn Lauber eingebracht wurde - bezüglich der 
Unabhängigen Beschwerdeinstanz eine wertvolle Ergänzung 
zu erbringen. In materieller Hinsicht ist unbestritten, dass 
diese Aufsicht sich darauf zu beschränken hat, die Pro
gramme, d. h. die Gesamtheit der Sendungen, auf ihre Verein
barkeit mit dem verfassungsmässigen Leistungsauftrag zu 
überprüfen. Die Programmaufsicht ist demnach eine Rechts
aufsicht über die Einhaltung des Leistungsauftrages, z. 8. be
züglich der Respektierung der freien Meinungsbildung der 
Medienkonsumenten. Die Programmaufsicht betrifft nicht -
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das ist hier bereits zu betonen - Fragen des Geschmacks, der 
Organisation, der Finanzen, der Bauten usw. Ueber diese ma
terielle Tragweite der Programmaufsicht besteht Einigkeit der 
Meinungen sowohl bei Bundesrat und Nationalrat als auch bei 
der ständerätlichen Kommission. 
Die von unserer Kommission vorgeschlagene wichtige Neue
rung in dieser Materie betrifft Organisation und Verfahren bei 
der Programmaufsicht. Ich ertaube mir, die vorgeschlagenen 
Neuerungen hier im Eintreten zu diskutieren, da sie über meh
rere Kapitel der Vortage verstreut sind. 
Wesentlich ist die Zweiteilung der Programmaufsicht in Om
budsstellen einerseits und die eigentliche Ubi andererseits. 
Jeder Veranstalter hat eine Ombudsstelle, bestehend aus ei
ner oder mehreren unabhängigen Personen zu schaffen. Na
tionale Veranstalter haben mindestens eine Ombudsstelle pro 
Sprachregion zu kreieren. Jedermann kann eine Sendung bei 
der Ombudsstelle des Veranstalters schriftlich beanstanden. 
Es sind keine Zulassungsvorschriften gegeben. 
Die Ombudsstelle vermittelt und versucht, eine befriedigende 
Erledigung auf freiwilliger Basis zu erreichen. 
Wichtig ist festzustellen, dass die Ombudsstelle keine Ent
scheidungs- und keine Weisungsbefugnis hat 
Mit der Ombudsstelle ist ein doppeltes Ziel anvisiert. Einmal 
soll eine konsumentenfreundliche, informelle Nähe des Bean
standers zum Veranstalter gewährleistet sein - Grund: die De
zentralisierung. Sodann soll die Möglichkeit einer direkten Er
ledigung des Grossteils der Beanstandungen im informellen 
Gespräch mit der entsprechenden Sieb- und Entlastungswir
kung für die Ubi geschaffen werden. 
Erfahrungen der Lokalradios, die ein ähnliches Organ bereits 
heute einrichten müssen und eingerichtet haben, zeigen -ent
gegen den Befürchtungen der SAG-, dass keine Ueberlastun
gen zu befürchten sind und dass die meisten Beanstandun
gen auf dieser Ebene bereits zur Zufriedenheit erledigt werden 
können. 
Spätestens 40 Tage nach Einreichung der Beanstandung 
muss ein schriftlicher Bericht über das Ergebnis der Abklärun
gen und über eventuelle Erledigungen abgeliefert werden. 
Das Verfahren kann also nicht beliebig in die Länge gezogen 
werden. 
Wenn es vor der Ombudsstelle zu keinem befriedigenden Er
gebnis führt, bleibt die Möglichkeit der förmlichen Be
schwerde an die Ubi wegen Verletzung der Programmvor
schriften weiterhin gewährleistet. Hier allerdings sind Legiti
mationsvorschriften vorgesehen. Legitimiert zur Beschwerde 
sind entweder zwanzig Leute, die älter als 18jährig sein müs
sen - die Veranstalter hätten lieber eine grössere Zahl, man re
dete ursprünglich von 500, wir haben sie auf zwanzig festge
setzt-, oder die betroffenen Personen selbst oder das EVED 
oder eine Kantonsregierung bzw. - nach einem Minderheits
antrag - eine betroffene Behörde. 
Die Ubi erhält zusätzliche verfahrensrechtliche Kompetenzen. 
Sie kann den Veranstalter, seine Mitarbeiter sowie Dritte vorla
den, anhören und zur Herausgabe der Akten verpflichten. 
Stellt die Ubi eine Verletzung der Programmvorschriften fest, 
hat der Veranstalter Vorkehren zu treffen, um die Rechtsverlet
zung zu beheben und in Zukunft gleiche oder ähnliche Verlet
zungen zu vermeiden. Untertässt er dies, kann die Ubi dem 
Departement beantragen, die Konzession durch Auflagen zu 
ergänzen, sie einzuschränken oder gar zu suspendieren bzw. 
zu widerrufen. Auf Antrag der Ubi kann ferner mit bis zu 50 000 
Franken Busse bestraft werden, wer wiederholt oder in schwe
rer Weise Programmvorschriften verletzt. 
Eine Minderheit Piller/Jaggi beantragt bei der Detailberatung 
die Streichung dieser Büssmöglichkeit. 
Entscheide der Ubi sind mittels Verwaltungsgerichtsbe
schwerde wie bis anhin beim Bundesgericht anfechtbar. Dar
über - das muss ich hier sagen - sind nicht alle Medienschaf
fenden glücklich, wie man gesprächsweise hin und wieder 
vernahm. Es bestand eine gewisse Tendenz, nach Möglichkeit 
das Bundesgericht weiter einzuschränken oder gar aus die
sem Verfahren zu eliminieren, was wir nicht vorgesehen ha
ben. 
Im Verfahren vor der Ombudsstelle und der Ubi haben die Me
dienschaffenden ein Zeugnisverweigerungsrecht. Weiter sind 
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wir allerdings mit dem Zeugnisverweigerungsrecht nicht ge
gangen, weil sich die Frage des Berufsgeheimnisses ausser
halb der Ubi für alle Medienschaffenden in gleicher Weise stellt 
und auch generell in gleicher Weise beantwortet werden 
muss. 
Der Nationalrat hat ein entsprechendes Postulat formuliert, 
und der Bundesrat hat bereits eine Expertenkommission dafür 
eingesetzt. Wir sehen dem Ergebnis dieser Bemühungen mit 
positiven Erwartungen entgegen. Soviel, meine Damen und 
Herren, übersichtsweise zum rechtlichen und faktischen Um
feld der Vorlage und zu den wichtigsten Anträgen unserer 
Kommission. 
4. Eine letzte Bemerkung noch zu den Minderheitsanträgen 
Masoni, die auf der Fahne sind. Herr Masoni nahm an der Ein
tretensdebatte der Kommission teil und erwähnte dort ein
zelne Punkte der auf der Fahne figurierenden Minderheitsan
träge. Da er bei der Detailberatung verhindert war, reichte er 
die Anträge so ein, wie sie nun auf der Fahne stehen. Sie stim
men nur teilweise mit seinen schriftlichen Anträgen in der 
Kommission überein. Sie wurden in der Kommission nicht 
ausdrücklich begründet und infolgedessen auch nicht einzeln 
beraten. 
Da sie nun einmal auf der Fahne stehen, schlage ich vor, dass 
wir diese Anträge der Reihe nach so behandeln, wie sie fallen. 
In Zukunft sollte die Vorschrift des Geschäftsverkehrsgesetzes 
vielleicht etwas rigoroser gehandhabt werden, wonach nur An
träge auf die Fahne kommen, die in der Kommission behan
delt, und so, wie sie in der Kommission beraten worden sind. 
Bezüglich der Schaffung eines Fernsehrates bei Artikel 56 
müsste ich mir allerdings vorbehalten, bei einer allfälligen Gut
heissung dieses Antrages einen Antrag auf Rückweisung an 
den Bundesrat zu stellen, da damit das ganze Gefüge des vor
liegenden Gesetzes in Frage gestellt werden könnte. Doch zur 
Frage der Rückweisung bei Artikel 56ft. besteht ja ein Antrag 
Hunziker, der uns Gelegenheit gibt, uns konkret darüber zu 
äussem. 
Ich schliesse mit dem Dank an die Kolleginnen und Kollegen 
der Kommission, an Herrn Bundesrat Ogi und an die Verwal
tung für die effiziente und gute Arbeit. 
Namens der einstimmigen Kommission beantrage ich Eintre
ten auf die Vortage. 

Dobler: Bei der heutigen Debatte sind wir mit der Oeffentlich
keit und ist die Oeffentlichkeit mit uns in ganz besonderer 
Weise verbunden, handelt es sich doch um die Medien, die 
sozusagen hautnahe Verbindung zwischen Parlament und 
Bürger. 
Bei der Eintretensdebatte geht es um keine Verfassungsvor
lage, sondern um die Erarbeitung eines Gesetzes. Diese Vor
aussetzung scheint mir entscheidend zu sein. Mit anderen 
Worten: Die Prinzipien des Verfassungsartikels sind im Gesetz 
auszuführen. Für den Entwurf des Bundesrates spricht, dass 
die Kommission Eintreten ohne Gegenstimme beschlossen 
hat. Der Herr Kommissionspräsident hat auf diesen Punkt spe
ziell hingewiesen. 
Mit der Vortage ist es offensichtlich gelungen, auf der bisheri
gen schweizerischen Medienpolitik mit einer behutsamen und 
begrenzten Oeffnung aufzubauen. Eine normative Erfassung 
der Gegebenheiten drängt sich aber zweifelsohne auf. Me
dien- und Kommunikationsfragen sind heute Gegenstand po
litischer, gesellschaftlicher und rechtspolitischer Auseinan
dersetzungen. Noch zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte 
der Menschheit wurde Aspekten und Problemen rund um die 
Kommunikation ein so hoher Stellenwert beigemessen, wie 
dies in den heutigen Tagen der Fall ist. Nach Artikel 55bis der 
Bundesverfassung haben Rundfunk und Fernsehen eine poli
tische, kulturelle und rekreative Funktion zu erfüllen. Pro
gramme werden nicht als wirtschaftliche Produkte definiert. 
Sie sind nicht der Handels- und Gewerbefreiheit unterworfen. 
Der vorliegende Gesetzesentwurf stellt eine Rahmenordnung 
dar, die auf unsere helvetischen Verhältnisse zugeschnitten ist 
und darauf aufbaut. Sie berücksichtigt die unterschiedlichen 
Voraussetzungen und Möglichkeiten der einzelnen Kultur-, 
Sprach- und Wirtschaftsregionen. Dem helvetischen Mass 
liegt zudem eine realistische Einschätzung der wirtschaftli-

chen, strukturellen und publizistischen Voraussetzungen un
seres Landes zugrunde. 
Dies äussert sich einerseits darin, dass das Dreiebenenmodell 
- lokal-regional, sprachregional-national, international - als 
Strukturprinzip die Radio- und Fernsehordnung analog zur 
staatlichen und föderalen Struktur der Schweiz definiert. Ande
rerseits wird ein geordneter Wettbewerb verschiedener Veran
stalter zugelassen, durch den die bestehenden Medien nicht 
gefährdet werden, sondern durch den nach einer massvollen 
Oeffnung im Geiste echter publizistischer Pluralität und Kon
kurrenz gesucht wird. Mit den Medienfinanzierungsarten kann 
der gewünschten Vielfalt im Rahmen des Dreiebenenmodells 
Rechnung getragen werden. Auf sprachregional-nationaler 
Ebene hat die SAG unter anderem eine Klammerfunktion, die 
zwischen den Sprachregionen den programmlichen Aus
tausch und finanziellen Ausgleich sowie den nationalen Zu
sammenhalt gewährleisten soll. Diese Klammerfunktion recht
fertigt die besondere Stellung der SAG auf dieser Ebene. Der 
Gesetzesentwurf strebt eine Gesamtversorgung des Landes 
mit einem ausgeglichenen Medienangebot an. Medienpolitik 
ist in unserem Land immer auch Minderheitenpolitik. 
In diesem Sinn beantrage ich Ihnen Eintreten. 

Jagmettl: Zu diesem Gesetz möchte ich vier Thesen formulie
ren: 
1 . Wir brauchen ein neues Gesetz. Die Konzessionen der SAG 
- der Präsident hat schon darauf hingewiesen - waren über 
Jahrzehnte auf Artikel 36 der Bundesverfassung und auf das 
Telefon- und Telegrafenverkehrsgesetz von 1922 ausgerich
tet, das erfassen worden war, als es kaum ein Radio und noch 
kein Fernsehen gab. Die Bundeskompetenz im Bereich der 
technischen Uebertragung musste als Grundlage für die Kon
zedierung der Programmausstrahlung herhalten. Das ging in 
der Pionierzeit, nur ist die Pionierzeit längst vorbei. Nach meh
reren Ansätzen haben wir 1984 den Verfassungsartikel erhal
ten, und jetzt sollten wir den Gesetzgebungsauftrag wahrneh
men. 
Wir haben zwischendurch über Teile legiferiert: der Bundesrat 
über die Lokalradios, wir selbst über die Ubi und den Satelli
tenrundfunk. Jetzt ist es Zeit für eine ganze rechtliche Ord
nung. 
Wir leglferieren also nicht am Anfang einer Entwicklung, son
dern zu deren Konsolidierung. Doch wollen wir nicht einfach 
festschreiben, was sich eingelebt hat, sondern nach Lösun
gen suchen, um die aufgetretenen Probleme - und sie sind 
unter dem Gesichtspunkt des Betrachters von Gewicht- zu lö
sen. Ganz einfach ist das nicht. Und ob wir schon am Ende un
serer Erkenntnis und unserer Gestaltungsmöglichkeiten an
gelangt sind, wird die Detailberatung zeigen. So oder so, ein 
Gesetz ist nötig. 
2. Die elektronischen Medien müssen sich ins schweizerische 
Gleichgewichtssystem einordnen. In der Ausbildung des 
Gleichgewichtssystems liegt vielleicht unsere bedeutendste 
politische Leistung. Manchmal ist das System etwas starr, 
aber es ist tragfähig. Die elektronischen Medien haben sich 
nicht neben diese Ordnung zu stellen, auch wenn der Wille 
dazu gelegentlich durchschimmert, sondern dieser Ordnung 
Rechnung zu tragen. Ich meine damit zunächst einmal die 
Wertordnung. Sie ist in unserer heutigen Debatte wohl das hei
kelste Problem, und sie steht im Wandel, wir wissen es alle. Es 
ist nach meiner Ueberzeugung Aufgabe von Radio und Fern
sehen, neue Sensibilitäten aufzunehmen und darzustellen. Of
fenheit ist nötig. Das heisst aber nicht, dass sich hier eine par
allele weltanschauliche und politische Kultur zu entwickeln 
hat, die kontrastiert mit dem, was breite Schichten der Bevöl
kerung als ihre Meinung und ihre Werte anerkennen. Wir wol
len gewiss kein hausbackenes Radio und Fernsehen, aber wir 
wollen auch keines, das all unsere Werte auf den Kopf stellt 
und einseitig nur gewisse Meinungen zur Darstellung bringt. 
In dieser Beziehung herrscht da und dort Unzufriedenheit, und 
wir hören als Politiker das Echo, das nicht immer nur positiv ist. 
Der Zuhörer oder der Zuschauer kann nicht wie im Theater 
durch Applaus oder durch negative Aeusserungen seine Mei
nung zur Darstellung bringen. Doch muss uns beschäftigen, 
was die schweizerische Bevölkerung denkt und meint, und 
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zwar besonders deshalb. weil diese elektronischen Medien im 
Meinungsbildungsprozess einer Demokratie von grosser Be
deutung sind. Also ist bei aller Kreativität, bei aller Aufnahme 
neuer Sensibilitäten, bei aller Offenheit Ausgewogenheit nö
tig, auch wenn das engagierten Journalisten vielleicht gele
gentlich etwas schwer fällt und pointierte einseitige Stellung
nahmen unterhaltsamer sein mögen. langweilig muss Aus
gewogenheit nicht sein. Es hat durchaus Platz für das Einflies
sen kreativer Auffassungen. Die Aufgabe mag nicht ganz ein
fach sein, das in eine Synthese zu bringen, aber sie ist in unse
rer Demokratie nötig. 
Mit Einordnung ins schweizerische Gleichgewichtssystem 
meine ich darüber hinaus die Einordnung in die Medienvielfalt. 
Radio und Fernsehen - so wichtig sie sind - sind nicht die ein
zigen Kommunikationsmittel, und wir freuen uns ja, dass wir in 
der Schweiz eine reichhaltige Presselandschaft haben. Jedes 
Medium hat seine Funktion. Radio und Fernsehen ordnen sich 
ins Gesamtgefüge ein. Sie haben dabei durchaus eigenstän
dige Aufgaben und können sich nicht auf die Vielfalt der 
Presse berufen, wenn sie einseitig sein wollen, sondern müs
sen für sich allein und in sich selbst schon die Vielfalt schwei
zerischer OrdRung darstellen. 
Mit schweizerischem Gleichgewicht meine ich aber auch das 
Gleichgewicht unter den Landesteilen. Ich halte es für eine 
sehr wichtige Errungenschaft der Schweiz, dass es uns gelun
gen ist, für alle Landesteile Radio- und Fernsehprogramme 
anzubieten. Dass dabei ein gewisser Ausgleich der wirtschaft
lichen Mittel von einer Programmregion in die andere stattfin
det, ist einmal mehr schweizerisches Gleichgewicht. Halten 
wir daran fest, pflegen wir das. 
Es wird nicht möglich sein, überall genau gleich vorzugehen, 
aber das Grundangebot müssen wir in allen Sprachregionen 
nach wie vor wahren und pflegen, das gehört zu unserer 
schweizerischen Kultur und zu unserem schweizerischen 
Selbstverständnis. Das steht nicht zur Frage, aber es verdient 
erwähnt zu werden; vor allem, wenn wir dann vom Dreiebe
nenmodell und anderen Fragen sprechen, wird das von einer 
gewissen Bedeutung sein. 
3. Das Monopol darf die Vielfalt nicht ausschliessen. Das Mo
nopol hat sich von der Sache her ausgebildet. Es ist heute ei
ner internationalen Konkurrenz ausgesetzt. Persönlich kann 
ich an meinem Apparat 22 Fernsehprogramme sehen. Ich ge
stehe allerdings, dass ich manchmal den Eindruck habe, die 
technischen Möglichkeiten seien der Kreativität davonge
rannt; man könne mehr übertragen, als man an Kreativem neu 
leiste. Wte dem auch sei, jedenfalls stehen die technischen 
Möglichkeiten, schöpferische Leistungen zu verbreiten, zur 
Verfügung. 
Die Vielfalt ist erwünscht, das gilt auch im nationalen Bereich. 
Es ist gut, dass wir diese drei Programme in den Sprachregio
nen haben. Für mich könnte sich die Vielfalt auch im nationa
len Bereich noch stärker ausprägen und zum Tragen kom
men. Technisch stehen bekanntlich die Möglichkeiten des 
vierten Kanals, des Kabels und des Satelliten zur Verfügung. 
Die Verteilmöglichkeiten der Satellitenprogramme via Kabel 
oder Umsetzer werden in Zukunft vielleicht noch erweitert 
durch den Direktempfang. Die technischen Möglichkeiten 
sind da. 
Wtr müssen aber die Vielfalt auch durch entsprechende Re
geln der Programmgestaltung ermöglichen. Dabei geht es um 
die Frage: Sollen wir eine Alternative zur SAG schaffen, oder 
soll man in Zusammenarbeit mit der SAG eine Vielfalt mit zu
sätzlichen Trägern herbeiführen? Diese Frage fird von den ef
fektiven Möglichkeiten abhängen, und bei der Beantwortung 
werden auch wirtschaftliche Grenzen beachtet werden müs
sen. Was das Gesetz mit dem Vertragsmodell bringt, öffnet die 
Tür; wie sie dann durchschritten wird, wird sich später erwei
sen. Ich würde es jedenfalls für sehr wichtig halten. dass die 
Tür offen ist. Aber wir dürfen diese Türe, die wir mit dem Ver
tragsmodell öffnen, nicht gleich wieder zuschlagen, indem wir 
über die Programmgestaltung ganz engherzige Vorschriften 
aufstellen, die nachher gar keine Vielfalt mehr ermöglichen. Es 
muss als Ganzes gesehen werden, es geht um Organisation 
und es geht um Programmgrundsätze, damit wir diese Vielfalt 
in der Schweiz auch in Zukunft erreichen können. 

4. Meine letzte These: Wtr müssen Struk1uren schaffen, die 
Gutes ermöglichen und Schlechtem entgegenzutreten erlau
ben. Wtr schaffen mit dem Gesetz Regeln über Strukturen, Pro
gramme aber werden von Menschen geschaffen. Glücklicher
weise lassen sie sich nicht einfach wie ein Eintopf und durch 
bestimmte Regeln von vornherein fixieren, sondern es muss 
für die Kreativität Platz bleiben, ja, wir müssen diese Kreativität 
fördern. Dass wir auch Schlechtem entgegentreten müssen, 
ist klar, deshalb die Frage der Aufsicht, der Kontrolle, die we
gen unserer demokratischen Staatsstruktur und der ange
strebten Vielfalt notwendig ist. 
Aber vergessen wir eines nicht: Mit allen Regeln über Struktu
ren und über Programmgestaltung werden wir den Menschen 
nicht ersetzen - und ich wiederhole -: glücklicherweise nicht 
ersetzen. Die Kreativität soll ermöglicht und nicht durch das 
Gesetz ausgeschlossen werden. 
In diesem Sinne hoffe ich, dass die Vortage es ermöglichen 
wird, Gutes zu tun und nötigenfalls Schlechtem entgegenzu
treten. Ich bitte Sie, auf die Vortage einzutreten. 

Piller: Als im Jahre 1897 der junge Italiener Marconi an der 
Südküste Englands die erste drahtlose Nachrichtenübermitt
lung durchführte, erahnte er wohl kaum, welch gewaltige tech
nische Entwicklung er damit einleitete. Diese Entwicklung ist 
keineswegs abgeschlossen, im Gegenteil. Die neuen Pro
dukte, die neuen Uebertragungsmöglichkeiten folgen sich in 
immer kürzeren Zeitabständen. Wer erinnert sich noch daran, 
dass das Schweizer Fernsehen noch einen sendefreien Tag 
hatte und dass im Normalfall nur gerade dieses eine Pro
gramm empfangen werden konnte? Und doch sind es kaum 
25 Jahre her. 
Ich stellte mir die erste Frage, als ich mit dem Lesen der Bot
schaft begann: Sind wir im Parlament auf dem Gebiet der elek -
Ironischen Medien noch in der Lage, zeitgerecht ein Gesetz zu 
machen? In der Tat wurde nach vielen Jahren Vorbereitung 
am 2. September 1984 der Radio- und Fernsehartikel von Volk 
und Ständen gutgeheissen. Bereits sind wiederum sechs 
Jahre verflossen, bis sich nun der Zweitrat mit der Gesetzes
vorlage befassen kann, und es wird noch eine geraume Zeit 
dauern, bis dieses Gesetz definitiv verabschiedet werden 
kann. 
Können wir es uns noch leisten, in dieser Zeit raschen Wan
dels. in dieser Zeit geprägt durch den technischen Fortschritt, 
der immer rasanter wird, so lange Zeit verstreichen zu lassen, 
bis wir in diesem Parlament ein Gesetz erarbeitet haben? Ist 
nicht heute bereits faktisch eine Medienordnung entstanden, 
bestimmt einerseits durch den technischen Fortschritt und an
dererseits durch illegale Akte einiger geschickt operierender 
rein auf Kommerz ausgerichteter Medien- und Möchtegem
Medienschaffender? Ich komme darauf zurück. Haben wir, als 
Gesetzgeber, nicht bereits den Zug verpasst? Ich möchte 
diese Frage im Raume stehenlassen. weil ich sie selber auch 
nicht abschliessend beantworten kann. 
Als Mitglied der Kommission, die den Verfassungsartikel vor
beraten hat, stelle ich auf alle Fälle heute (also sechs Jahre 
später, mit der Vorbereitung acht Jahre später) fest, dass die 
damalige Bereitschaft, der Wtlle, dem Radio und Fernsehen ei
nen klaren, unzweideutigen Leistungsauftrag zu erteilen, un
abhängig davon, wer Veranstalter ist, merklich nachgelassen 
hat. Wenn Sie den Verfassungsartikel lesen und mit diesem 
Gesetz vergleichen, werden Sie mir wohl zustimmen, dass 
dem Zeitgeist einiges geopfert wurde (wir werden in der Detail
beratung darauf zurückkommen). Dem Zeitgeist, der im Be
reich der elektronischen Medien nach Unterhaltung und Wer
bung, also Kommerz und Einschaltquoten, ruft und kritische, 
informative, provokative Sendungen als lästig, störend einstuft 
und mit der Deklaration «linkslastig,, noch zu unterbinden 
sucht. 
Ich bin nicht einer, der das Heil einseitig in staatlichen Mono
polen sieht. Konkurrenz ist in der Regel immer gut, aber bei 
den Medien, seien es nun Printmedien oder elektronische Me
dien, geht es doch um etwas mehr als um eine Ware, die man 
kauft oder verkauft. Unsere Demokratie kann letztlich nur be
stehen, wenn unabhängige Medien und freie, kritische Jour
nalisten unablässig den Meinungsbildungsprozess fördern. 

michael.tellenbach
Textfeld



t 
' 1 

Radio et television. Loi 566 E 18 septembre 1990 

Dass den so dominierenden elektronischen Medien Radio 
und Fernsehen über einen Verfassungsartikel ein Leistungs
auftrag erteilt wurde, ist aus dieser Sicht wohl verständlich. 
Dieser Leistungsauftrag muss aber für alle gelten. Auch ein pri
vates Radio und ein privates Fernsehen haben diesen in der 
Regel zu erfüllen. In der Vertassung steht keine Ausnahmebe
stimmung. Der Vertassungsartikel 55bis erlaubt es nun einmal 
nicht, dass Private in den städtischen Agglomerationen Unter
haltungsprogramme unterbrochen mit Werbung oder gar 
Werbung unterbrochen durch Unterhaltungsprogramme sen
den, um ans grosse Geld zu kommen, und dass dann der SAG 
die Aufgabe zukommt, flächendeckend hinein in die entlegen
sten Bergtäler Kultur, Information und Unterhaltung zu sen
den. 
Ich bitte den Bundesrat, und ich bitte unseren Rat, diesem 
Druck standzuhalten. Ich denke - Herr Bundesrat Ogi - an die 
Ausführungsverordnungen, ich denke aber auch an den Min
derheitsantrag zu Artikel 24 Absatz 2 - unser Präsident hat be
reits darauf hingewiesen - und an das ominöse Wörtchen •ins
gesamt" in Artikel 3, das keineswegs so interpretiert werden 
dart, dass die Summe aller Programme, die irgendwie von der 
Schweiz aus verbreitet werden, den Leistungsauftrag erfüllen 
müssen. Das war nie die Absicht des Vertassungsgebers. 
Ich möchte dazu aus dem Kommentar von Prof. Jörg Paul Mül
ler zum Vertassungsartikel lesen: «Zusammenfassend ergibt 
sich, dass sich der Leistungsauftrag an das öffentliche elektro
nische Mediensystem als Ganzes richtet und insoweit auch je
den einzelnen Veranstalter bindet. Nicht alle Veranstalter ha
ben jedoch den gesamten Leistungsauftrag zu eriüllen, son
dern es ist je nach Struktur und Aufgabenstellung zu differen-
zieren.» · 
Hier bin ich der Meinung, dass der Bundesrat eine wichtige 
Aufgabe hat, diesen Vertassungsauftrag nicht durchlöchern 
zu lassen. Der Druck ist gewaltig; es gilt, ihm standzuhalten. 
Besonders beunruhigend ist ebenfalls die Tendenz, die Medi
enschaffenden an die kurze Leine zu nehmen, ihnen Maul
körbe umzuhängen. Profimässig werden kritische Sendungen 
überwacht, systematisch schlechtgemacht und bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit beanstandet. Was ist aus dem Libera
lismus des 19. Jahrhunderts geworden? 
Nach den Kommissionsberatungen kamen bei mir relativ 
rasch auch Zweifel auf, ob mit der vorgeschobenen Ombuds
mannstute unsere Kommission wirklich das Ei des Kolumbus 
gefunden hat. Diese Ombudsmannstute ist sicher gut ge
meint. Wenn ich aber im Artikel von Herrn Müller, vorläufig 
noch Präsident der Beschwerdeinstanz, lese: «Die typischen 
Beschwerdeführer sind nach bisherigen Ertahrungen der Be
schwerdeinstanz nicht der kleine Mann oder die kleine Frau, 
sondern organisierte Gruppierungen, die mit Beschwerden 
ihre oft partikularen politischen, ideologischen oder konditio
nellen Ziele verfolgen, oder Unternehmen, die sich beste An
wälte leisten können, ferner Politiker oder politische Gruppen, 
die mit ihren Eingaben nach Beachtung heischen und Pre
stige investieren.» 
Sie sehen hier, dass man profimässig vorgeht. Dann nützt 
auch eine vorgeschobene Ombudsstelle vermutlich nicht sehr 
viel. Diese Idee ist gut gemeint. Was nützen aber gute Meinun
gen, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt? Wir werden 
sicher noch in der Detailberatung darüber diskutieren. 
Tatsache ist, dass wir jetzt drei Stufen haben: Ombudsstelle, 
Beschwerdeinstanz und schlussendlich das Bundesgericht. 
In Tat und Wahrheit hat doch in einem demokratischen Staate 
wie der Schweiz ein so ausgeklügeltes Mediengericht keinen 
Platz. Ist es nicht geradezu grotesk, dass ausgerechnet wir in 
der ältesten Demokratie der Welt uns so schwer tun mit der 
Meinungsäusserungs- und Programmgestaltungsfreiheit un
serer Journalisten und Programmschaffenden? Ich glaube, 
dass weder der Nationalrat noch unsere Kommission die ab
schliessend gute Lösung gefunden haben, so dass dieses Ka
pitel in der Differenzbereinigung wieder auf ein liberaleres 
Fundament gestellt werden muss. Ich denke auch an die omi
nöse 50 000-Franken-Busse, die wir in der Detailberatung 
noch behandeln werden und die meines Erachtens in diesem 
Gesetz keinen Platz haben dari. 
Seneca schrieb: «Ein Mann von starkem Geist und richtiger 

Selbsteinschätzung rächt sich nicht für Beleidigungen, denn 
sie bedeuten ihm nichts.» Heute würde er natürlich schreiben 
«Frau und Mann von starkem Geist». Und ein altes indiani
sches Sprichwort sagt: «Bist du nicht meiner Meinung, so be
reicherst du mich.» Diese alten Weisheiten standen auf alle 
Fälle diesem Gesetze nicht zu Gevatter. 
Dart ich zum Schluss noch auf etwas hinweisen, das mir nach 
der Kommissionsberatung bei der Vorbereitung dieses Vo
tums auffiel. Ich muss noch meine Interessenbindungen be
kanntgeben: Ich bin Co-Präsident der parlamentarischen 
Gruppe Familienpolitik und habe mich intensiv mit dem Be
richt zur Lage der Familie in der Schweiz befasst. Der Bericht 
zur Familienpolitik enthält ein ganzes Kapitel «Familie und 
elektronische Medien" mit Empfehlungen für eine künftige 
Medienordnung. Unter dem Stichwort «Dialog mit der Ju
gend» befasst sich ein ganzes Kapitel mit dem Einfluss der 
Medien auf die Jugend. Dieses Kapitel ist lesenswert. Wer aber 
hofft, er finde in der Botschaft irgendeinen Hinweis auf diesen 
so gelobten Bericht, er finde einen Niederschlag der Empfeh
lungen auf die Gesetzesarbeit, wird beim Lesen arg ent
täuscht. So verlangt die vom Bundesrat eingesetzte Kommis
sion im Familienbericht, dass Einsichten und Erfahrungen 
über Medienwirkungen, insbesondere auf Kinder. Jugendli
che und Familie, mehr als bisher Rechnung zu tragen sei. 
Dass dabei auch an die Werbung gedacht wurde, versteht sich 
wohl von selbst Ist es nicht ernüchternd, in der Botschaft auf 
Seite 35 zu lesen: «Das Gesetz räumt dem Bundesrat das 
Recht ein, Werbezeitbeschränkungen zum Schutz der ande
ren Kommunikationsmittel und insbesondere der Presse zu 
erlassen.» Punkt, Schluss! Schutz des Kindes, der Jugendli
chen, der Familie? Nichts zu finden! 
Sind wir heute bereits soweit, dass wir glauben, Probleme 
seien gelöst, wenn wir Berichte schreiben, um diese dann ver
gilben zu lassen? Ich hoffe, dass unser Rat, der zumindest ver
bal dem Schutz der Familie doch relativ hohe Priorität ein
räumt, wenigstens in Artikel 17 - unser Kommissionspräsident 
hat darauf hingewiesen - nicht der Mehrheit, sondern der Min
derheit zustimmt und Sendungsunterbrüche durch Werbung 
verbietet. Wir sollten hier dem Nationalrat folgen, auch zum 
Schutze unserer Kinder. Wir wollen mit diesem Gesetz den 
technischen Fortschritt nicht hemmen. Wir können und wollen 
auch nicht die Bestrahlung mit Programmen von Satelliten aus 
verbieten. Was wir aber müssen, ist, in unserem lande dafür 
zu sorgen, dass unsere elektronischen Medien und der 
schweizerische Beitrag im gewaltigen internationalen Medien
angebot im Sinne von Artikel 55bis der Vertassung unserer 
Gesellschaft und unserem Staate mit seiner föderalistischen 
Struktur und seinen demokratischen Einrichtungen echt zum 
Wohle gereichen. Dies erreichen wir nicht, wenn wir Leuten 
wie Mathys und Schawinski usw. freien Laut lassen. In diesem 
Bereich dart es keine Selbstbedienung und keinen Ausverkauf 
geben. 
In diesem Sinne bin ich für Eintreten. 

Gadlent: Nach der ausgezeichneten und umfassenden Dar
stellung der Vorlage durch den Herrn Kommissionspräsiden
ten und den komplementären Voten meiner Vorredner möchte 
ich mich im Rahmen der Eintretensdebatte kurz fassen und le
diglich den grundsätzlichen Aspekten des besonders sensib
len Problemkreises Programmaufsicht zuwenden. 
Grundlage des zu erlassenden Gesetzes bildet - wie darge
legt worden ist- der in Artikel 55bis der Bundesverfassung for
mulierte Leistungsauftrag an Radio und Fernsehen. Einerseits 
richtet er sich an die SAG, aber andererseits auch - das 
möchte ich besonders hervorheben - an uns als Gesetzgeber. 
Die SAG hat Radioprogramme in allen vier Landessprachen 

. und Fernsehprogramme in den drei Amtssprachen herzustel
len und dabei auch die vierte Landessprache angemessen zu 
berücksichtigen. Sie hat auf die Bedürtnisse und Besonder
heiten des jeweiligen Kulturraumes einzugehen und die Zu
sammengehörigkeit und Einheit der Bevölkerung zu stärken. 
Es soll eine landesweite Grundversorgung gewährleistet wer
den. 
Der Herr Kommissionspräsident hat auf das anspruchsvolle 
schweizerische Umfeld hingewiesen und aufgezeigt, welche 
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Probleme es bereitet, dasselbe entsprechend zu versorgen. 
Auch die Randgebiete -es sei noch einmal betont- haben die
sen Anspruch, der sich aber nur über einen starken nationalen 
Veranstalter abdecken lässt. und dazu braucht es auch den 
von Herrn Jagmetti erwähnten nationalen Ausgleich. Aber 
noch einmal sei daran erinnert, dass wir uns als Gesetzgeber 
auf diese Aufgabe auszurichten und die Voraussetzungen zu 
schaffen haben, damit die SAG ihren Auftrag auch erfüllen 
kann. 
Im Beschwerdebereich befriedigt mich die jetzt vorgeschla
gene Lösung im Grunde genommen immer noch nicht. Das 
vom Nationalrat gutgeheissene und von unserer Kommission 
übernommene Verfahren mit Weiterzugsmöglichkeit an das 
Bundesgericht führt dazu, dass sich das Bundesgericht mit 
Fragen des guten Geschmacks zu befassen hat Man kann 
z. B. leicht zur Auffassung gelangen, Unterhaltung und ernst
hafte Themen dürften nicht vermischt werden. Dabei konnten 
gute Unterhalter immer wieder mit leichter Kost schwerwie
gende Themen schlüssig und gültig behandeln - Stichwort: 
Cabaret Cornichon. 
Ich will damit nur sichtbar machen, wie problematisch ein Be
schwerdemodell nach System Ubi in der aktuellen Fassung 
ist, vor allem, wenn man sich die Gefahr der Intervention in die 
Programmfreiheit hinein vergegenwärtigt Wer die Verletzung 
von Programmbestimmungen untersuchen und beurteilen 
will, läuft Gefahr, in diesem Bereich zu intervenieren. Wie.unser 
Kommissionspräsident bereits sagte, waren wir uns materiell 
durchaus einig, aber bei der Durchführung, der Abklärung, 
darf man diese Probleme nicht übersehen. Ich hätte also eine 
ausschliessliche Ombudsfunktion vorgezogen. Für den, der 
mit einer solchen Entscheidung nicht zufrieden gewesen 
wäre, hätte ja immer noch der Gerichtsweg über den Persön
lichkeitsschutz offengestanden, der auch in letzter Instanz bis 
zum Bundesgericht führt. 
So oder anders, wie immer diese Beschwerdelösung definitiv 
konzipiert wird, scheint es mir, dass es nicht angängig wäre -
ich lege Wert darauf, dass das auch in den Materialien entspre
chend zum Ausdruck kommt-, im Bereich der Medien aus der 
besonderen Stellung der SAG für den Staat eine Legitimation 
abzuleiten und die Programmfreiheit anzutasten. Programme 
müssen frei gestaltet werden können, und erst nachher dürfen 
Programmaufsicht und Beschwerdewesen zum Zuge kom
men. Fehlleistungen im Programmbereich wird es immer wie
der geben - Programme werden von Menschen erarbeitet und 
weitergereicht-, sie lassen sich durch gesetzliche Vorschriften 
mit Sicherheit nicht verhindern. 
Weitgehend handelt es sich um ein Problem der intellektuellen 
Voraussetzungen, des journalistischen Könnens, vielleicht 
auch eines Flairs über das hinaus, dann ist es auch eine Frage 
des Charakters. Alles basiert letztlich auf einer fundierten und 
soliden Ausbildung der Medienschaffenden. Und diese Aus
bildung der Medienschaffenden bietet somit die beste Ge
währ, um Pannen zu vermeiden. 
Angezeigt sein könnte, in dieser Hinsicht auch vom Parlament 
und vom Bund aus mehr zu tun. Wir haben im staatspolitisch 
vitalen Ausbildungsbereich nämlich einiges nachzuholen und 
bis anhin herzlich wenig angeboten. Erreicht werden kann si
cherlich auch viel durch eine aktive Führungsarbeit der SAG
Leitung bei der Vermittlung des Know-how, aber auch journali
stischer Grundregeln der Berichterstattung - technischer, 
aber auch ethischer Grundregeln. 
In Würdigung des Verfassungsauftrages hat sich unsere Kom
mission entschieden, an der Unabhängigen Beschwerdein
stanz festzuhalten, aber gleichzeitig einen Ombudsmann vor
zuschalten. So ist dieses Gesetz auch in anderen, sehr we
sentlichen Bereichen letztlich vom Kompromiss geprägt. Herr 
Dobler hat ausgeführt, es handle sich um eine behutsame und 
begrenzte Oeffnung, die wir gesucht hätten. Am Beispiel der 
im Mittelpunkt der Gesetzgebungsarbeit stehenden Frage 
nach dem Grenzverlauf zwischen Monopol und Wettbewerb in 
der landesweiten Versorgung wird sichtbar, was ich in bezug 
auf die Konsensfähigkeit der Vorlage meine, nämlich wie eng 
die Grenzen im Grunde genommen gesetzt sind. 
Der Spielraum für einen solchen Konsens ist klein, wie das im 
übrigen auch die Entstehungsgeschichte des Radio- und 

Fernsehgesetzes lehrt. Es wäre wohl problematisch, in die
sem Stadium diesen nun gefundenen Konsens aufs Spiel zu 
setzen. Bei entsprechender Sachkompetenz wird eine Om
budspersönlichkeit eine äusserst wertvolle Arbeit leisten kön
nen, was auch den Aufgabenanfall bei der Beschwerdeinstanz 
entsprechend reduzieren wird. Auch wird mancher den Weg 
zum Ombudsmann finden, der sich nicht an ein Gerichtsver
fahren herangewagt hätte. 
Ich bin für Eintreten auf das sachlich und politisch nötige, aber 
auch zeitlich dringliche Radio- und Fernsehgesetz. 

Mme Jaggi: J'aimerais faire brievement deux remarques sur 
un certain ecart - qui provoque chez moi un sentiment de ma
laise entre, d'une part, le projet de loi sur 1a radio et 1a television 
et son inspiration - meme si cette derniere est moins liberale 
que la base constitutionnelle le permettrait- et, d'autre part, le 
debat sur cet objet. Cet ecart se reflete notamment dans certai
nes propositions relatives ä l'autorite de plainte. 
Premierement, on a souligne avec insistance et ä de nombreu
ses reprises le caractere de compromis de ce projet de loi, 
avec une espece de soulagement, comme si l'on etait etonne 
d'y etre parvenu et comme si le sujet ne s'y pretait pas. II est 
vrai que, dans le debat, on est passe tout pres du danger de 
deplacer la discussion sur un terrain Oll le compromis est ex
clu de fait dans une democratie; je veux parter de l'autonomie 
des programmes. Manifestement, c'est une tentation conti
nuelle - pour certains politiciens -de dire aux gens de radio et 
de television du service public ce qu'ils doivent faire et com
ment ils doivent agir. Mais ce faisant, on oublie qu'ils sont au 
service du public (auditeurs et telespectateurs) et non des 
elus. 
Ceux qui revent inconsciemment - en tout cas de fa~n tres 
discrete - de museler les gens des programmes, sont aussi 
ceux qui denoncent, souvent avec beaucoup de virulence, les 
interventions de !'Etat dans d'autres domaines, par exemple 
au nom de la liberte du commerce et de l'industrie, des meca
nismes d'autoregulation mis en place par les professionnels, 
de differents codes de deontologie, etc. Or, dans le domaine 
de la radio/television, la deontologie professionnelle des jour
nalistes est consacree par toutes sortes de chartes et de re
gles. 
Malgre cela, on persiste ä ceder ä la tentation d'intervenir sur le 
contenu des programmes et de vouloir punir celles et ceux qui 
n'ont pas realise les emissions de 1a maniere jugee adequate. 
Desormais, quand les journalistes et les realisateurs produi
sent des emissions, ils doivent s'attendre a etre sous la surveil
lance d' un organisme «autonomme• qui serait cense symboli
ser un public particulierement averti. 
Nous devons veritablement en rester a 1a repartition claire des 
röles, qui nous charge de legiferer sur l'ensemble d'un secteur 
Oll I' on a trop longternps gouverne par ordonnances. Notre ac
tivite de legislateur doit etre limitee a 1a mise en place de condi
tions pour la realisation de programmes. Nous devons nous 
garder du tres grand danger d'intervenir sur leur contenu. 
Deuxiemement, pour le travail qui nous incombe, il nous taut 
savoir prendre un peu de distance par rapport aux circonstan
ces. Si le projet y parvient largement, en revanche le debat a 
suivi avec une belle fidelite les sinuosites de l'actualite et, 
d'une certaine maniere, les differences de sensibilite des re
gions linguistiques, qui ont une si grande importance dans 
l'exploitation des medias electroniques. 
A ce propos, je rappelle que le debat a demarre avec la me
nace tout ä fait concrete de 1a creation d'une fameuse qua
trieme chaine ä l'egard de laquelle 1a SSR elle-meme avait 
mene une politique d'ouverture. Maintenant, cette concur
rence a disparu puisque les gens ayant eu ä un moment ou a 
un autre un projet de quatrieme chaine de television ont fait et 
refait leurs calculs, ce qui leur a permis de verifier que l'etroi
tesse du marche helvetique rendait une teile aventure financie
rement fort aleatoire. Aujourd'hui, nous continuons ä parler 
non plus concurrence, mais argent, apropos de la situation fi
nanciere difficile que connait la SSR, ce qui donne a nos de
bats une autre tonalite, s'agissant en particulier des ressour
ces de la radio/television de service public et de la contribution 
que devraient y apporter la publicite et le parrainage. 
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Quanta la difference de sensibilite entre la Suisse alemanique 
et la Suisse romande, je dois avouer que pour nous, Latins en 
general, Romands en particulier, c'est un sujet d'etonnement 
toujours renouvele de voir avec quelle acrimonie et quel achar
nement certaines campagnes peuvent etre menees en Suisse 
alemanique a la suite d'une emission qui a eu le don de de· 
plaire. 
Cette crispation nous parait franchement exageree, ä nous qui 
avons dans l'ensemble une approche plus detendue, j'aime
rais dire plus tolerante, avec pour resultat ou pour cause - il est 
difficile de le determiner - une meilleure image de la radio-tele
vision de service public dans nos regions latines que de ce cö
te-ci de la Sarine. 
Ces deux remarques etant faites s'agissant de l'ecart que je 
crois pouvoir constater entre l'inspiration du projet et la teneur 
du debat qu'il a suscite, je me rallie ä l'entree en matiere. 

Lauber: Wir sind uns alle bewusst, dass mit dieser Gesetzes
vorlage medienpolitisch einiges auf dem Spiel steht. Medien
politik bedeutet immer erstrangige Gesellschaftspolitik. Die ra
santen technischen Entwicklungen im laufe der vergangenen 
Jahre und die anstehenden Veränderungen im In- und Aus
land sowie die Tatsache, dass insbesondere die elektroni
schen Medien das öffentliche wie das private Leben sehr 
nachhaltig beeinflussen, sprechen eindeutig für eine klare 
rechtliche Ordnung von Radio und Fernsehen. Angesichts 
des klaren Verfassungsauftrages, Rechtssetzungsauftrages 
des Bundes, des Leistungsauftrages für Radio und Fernse
hen, des Auftrages zu einer Rundfunkverordnung, der Rück
sichtnahmepflicht gegenüber der Presse sowie der Rechts
grundlage für eine unabhängige Beschwerdeinstanz erachten 
wir die Verabschiedung des Radio- und Fernsehgesetzes als 
absolut zentrale Aufgabe unseres Parlamentes. Das vorlie
gende Gesetz ist der gesetzgeberische Dreh- und Angel
punkt, dem sich alle anderen medienpolitischen Vorhaben un
terzuordnen haben. Gestatten Sie mir vorerst zwei kurze Fest
stellungen: 
Die schweizerische Medienwelt befindet sich seit einigen Jah
ren in starker Bewegung. Neue Medien drängen auf den 
Markt. Ausländische Einflüsse machen sich stärker bemerk
bar, der Radio- urid Fernsehkonsum stagniert im wesentli
chen, im gesamten Medienbereich vollzieht sich neben einer 
eigentlichen Lokalisierung auch eine starke Internationalisie
rung. Die SAG ist heute schon ohne juristisches Monopol, 
sieht sich einer stärkeren Konkurrenz aus dem Ausland, 
neuen Spartenprogrammen auch aus dem Inland, und im Ra
diobereich auch auf der lokalen Ebene, gegenüber. 
Die bisherige offizielle schweizerische Medienpolitik, auf
bauend auf dem Radio- und Fernsehartikel sowie auf dem 
Grundsatz einer vorsichtigen Oeffnung mit Grenzen hat sich 
zumindest im wesentlichen bewährt. Das Radio- und Fernseh
gesetz soll diese Linie weiterführen. Eine Ausgestaltung der 
Medienordnung nach nur freien und marktwirtschaftlichen Kri
terien, verbunden mit einer vollständigen _Deregulierung sowie 
einem freien Wettbewerb, wäre angesichts der gesellschafts
politischen Folgen sowie der Kleinräumlichkeit und der sehr 
unterschiedlichen Strukturen unseres Landes wohl nicht pro
blemlos. Ein völlig freier Wettbewerb würde auch dem Versor
gungsauftrag und dem Grundsatz der Chancengerechtigkeit 
für alle Regionen und Gruppen zuwiderlaufen. 
Aus diesen Ueberlegungen befürworten wir, dass die SAG mit 
ihrem in der Konzession verankerten Versorgungs- und Lei
stungsauftrag auch im Rahmen des Radio- und Fernsehgeset
zes die notwendige Stellung beibehalten kann. Das neue Ra
dio- und Fernsehgesetz schreibt zu Recht kein Monopol der 
SAG fest, es ist Aufgabe des Gesetzgebers, die Medienord
nung deshalb zu konkretisieren. 
Diese Vorlage versucht, diese Zielsetzungen zu erreichen. Der 
Entwurf erfasst alle Aspekte des Rundfunks, auch die techni
schen. Der Leistungsauftrag wird durch Grundsätze konkreti
siert. Es wird darin auch der Anspruch auf eine ausreichende 
Grundversorgung des ganzen Landes, auch der Randge
biete, festgehalten. Unabhängigkeit und Autonomie sowohl 
gegenüber Behörden als auch gegenüber Gruppeninteres
sen werden verankert, allerdings - und dies zu Recht - in den 

Schranken der allgemeinen Rechtsordnung. Die Kommissi
onspflicht und die entsprechenden Bedingungen und Voraus
setzungen werden statuiert. die Finanzierung wird geregelt, ei
nerseits mit der Möglichkeit eines Gebührensplittings bei be
sonderen öffentlichen Interessen, andererseits mit der Tren
nung von Werbung und Programm. 
Erwähnenswert sind auch die Ermöglichung eines beschränk
ten Sponsoring und Finanzhilfen bei besonderen öffentlichen 
Interessen. Weitere wichtige Merkmale der Vorlage möchte ich 
nur antippen: die Grundlegung des Ebenenmodells, Rechts
grundlagen für die lokalen und regionalen Fernsehpro
gramme, die Ermöglichung eines beschränkten Wettbewerbs, 
die Berücksichtigung der internationalen Entwicklung, die 
Statuierung der Empfangsfreiheit, die Regelung des Auf
sichtswesens und die Grundlegung der unabhängigen Be
schwerdeinstanz. 
Ihre Kommission hat die Vorlage zuhanden des Plenums ein
stimmig verabschiedet Es ist eine Konsenslösung, Herr Ga
dient hat es angedeutet, vor allem auch was die Programmauf
sicht anbelangt. Sie ist dabei weitgehend der nationalrätlichen 
Fassung gefolgt, hat allerdings in zwei wichtigen Punkten, bei 
Werbevorschriften und Programmaufsicht, ein anderes Kon
zept vorgeschlagen. 
Die Kommissionsmehrheit will zulassen, dass Sendungen von 
über 90 Minuten Dauer einmal durch Werbung unterbrochen 
werden dürfen. Dieser Kommissionsvorschlag, der sich an 
das europäische Medienrecht «Konvention über das grenz
überschreitende Fernsehen» annähert, verdient meiner Mei
nung nach Unterstützung. 
Auch das von der Kommission einhellig befürwortete neue 
Modell zur Regelung der Programmaufsicht ist zu begrüssen. 
Danach hat jeder Veranstalter mindestens einen unabhängi
gen Ombudsmann zur Entgegennahme von Beschwerden 
einzusetzen. Nationale Medien haben pro Sprachregion min
destens eine solche Anlaufstelle. Damit soll die Möglichkeit 
geschaffen werden, erstinstanzlich über Beschwerden zu ent
scheiden und zwischen den Parteien zu vermitteln. Durch die 
Ombudsstelle wird eine Art Schleuse eingebaut, in der die 
Grosszahl von Beanstandungen hängen bleiben sollte. Die 
Ubi wird damit entlastet werden. Sie soll aufgewertet werden, 
ohne dass die Meinungsäusserungsfreiheit tangiert Wird. Ihre 
Kommission, eingeschlossen Bundesrat und Verwaltung, ver
sprechen sich von dieser Version, von dieser Konsenslösung, 
eine praxisnähere Erledigung der Beanstandungen, eine Ent
lastung für der Ubi und doch die gewünschten Freiheitsgrade 
für die Medienschaffenden. Wir sind überzeugt, dass eine im 
Sinne Ihrer Kommission angelegte Radio- und Fernsehge
setzgebung und damit eine entsprechende Medienordnung 
wesentlich dazu beitragen können, den föderalistischen Ge
gebenheiten Rechnung zu tragen, die Nutzung neuer techni
scher Möglichkeiten voranzutreiben und für Neuerungen offen 
zu bleiben, die kommunikative Versorgungslage zu verbes
sern, nationale gemeinsame Anliegen sichtbar zu machen, 
gesellschaftspolitische Desintegration und medienpolitischen 
Wildwuchs zu verhindern und schlussendlich schweizerische 
Kultur und schweizerische Leistungen auch international zur 
Geltung zu bringen. 
Wir bitten Sie, auf diese Vortage einzutreten und den Vorschlä· 
gen Ihrer Kommission, insbesondere auch dem neuen Modell 
zur Regelung der Programmaufsicht, zuzustimmen. 

M. Reymond: Le projet de loi federale sur la radio et la televi
sion est con~u comme une loi-cadre, dans laquelle sont inte
gres les aspects touchant les programmes, les finances, f'or
ganisation et la technique radiophonique. Au sujet des pro
grammes, le projet prevoit une concurrence ordonnee entre 
divers diffuseurs du secteur de la communication, ä l'echelon 
local et regional, ä celui des regions linguistiques, ainsi qu'a 
l'echelon national et international. 
Cette concurrence ordonnee est une necessite si l'on veut 
bien se souvenir du chaos vecu en matiere de radios locales 
dans certaines regions frontalieres. Alors que les programmes 
etrangers se disputent la faveur du public dans une concur
rence directe avec les diffuseurs suisses, et compte tenu aussi 
de leur nombre croissant et de leur puissance financiere, il taut 
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bien admettre que, pour les diffuseurs suisses. le marche de 
base, forcement local ou national, est extremement restreint, 
d'ailleurs reparti entre trois marches potentiels correspondant 
aux regions linguistiques. 
II est donc normal, a mes yeux, que la loi que nous examinons 
attribue au diffuseur national, la SSR, une place particuliere. 
Malgre cette place, il est indeniable que la SSR demeurera a 
l'avenir un diffuseur aux moyens modestes, trop modestes a 
mes yeux, n'en deplaise a M. Prix. 
II faut convenir que les caracteristiques du marche, d'une part. 
et du cout des programmes de 1V notamment, d'autre part. ne 
permettent pas de laisser libre cours ä nombre de diffuseurs 
independants, lesquels seront, selon la loi, soumis ä des res
trictions qui freinent 1a concurrence et qui sont en contradic
tion avec un regime pluraliste des medias, ce qu'on peut rai
sonnablement admettre dans le cas particulier, pour autant 
que !es autorites d' execution se montrent ouvertes dans leurs 
decisions futures d'application, d'octroi de concessions, etc. 
En contrepartie de ce presque monopole de la SSR, il est inde
niable aussi que cette SSR soit soumise. dans ses program
mes. a une saine surveillance. Creation d'une instance d'arbi
trage, acces facilite a l'autorite de plainte sont. dans le projet 
de loi, des passages obliges. II en est de meme de la creation 
d'un ombudsman, comme le propose la commission. 
II est donc normal. contrairement ä ce que pretendent parfois 
les responsables de la SSR, que les droits de reponse et de 
plainte existent. et que des parlementaires posent des ques
tions, ce qui n'a pas eu l'heur de plaire, recernment. au direc
teur de la SSR lui-meme. 
En terminant, j'aimerais remarquer, en tant que latin, combien 
le systeme actuel de perequation entre !es regions linguisti
ques, pratique par la SSR, nous avantage nous autres Latins, 
Romands et Tessinois. Alors que les Alemaniques acquittent 
les trois quarts du produit de la taxe radioffV, ils n'en gardent 
pour leurs besoins que 43 pour cent; les Romands, qui ne 
paient que 23 pour cent du total, se voient attribuer 34 pour 
cent, et les Tessinois, qui versent 4 pour cent, reyoivent 
23 pour cent des redevances. La cle de repartition est analo
gue pour les recettes de publicite. Au total, cette perequation 
en faveur de la radioffV romande et de la radioffV tessinoise 
depasse !es 200 millions de francs chaque annee. Cette mar
que de solidarite merite d'etre rappelee; elle pese d'un poids 
lourd dans les decisions que nous avons ä prendre. 
On le voit, dans notre petit pays, la seule concurrence ne cons
titue pas la panacee des medias electroniques. D'autres ele
ments entrent en jeu qui demontrent le bien-fonde de la for
mule «concurrence plus cooperation entre diffuseurs», sur la
quelle est axe le projet de loi sur la radioffV pour lequel je vous 
demande d'entrer en matiere. 

M. Masoni: Do la mia adesione all'entrata in materia, pur per
mettendomi qualche riserva su singoli punti importanti ehe 
avrebbero meritato un ulteriore esame. 
Avant tout, je vous prie de m'excuser de faire cavalier seul 
dans la presentation de propositions sur cet objet qui n'ont 
pas pu etre discutees en commission et qui n'ont - comme 
l'experience nous l'apprend- pas de reelle chance de succes. 
Elles avaient ete annoncees dans le debat d'entree en matiere 
de la commission et elles avaient meme ete envoyees avec un 
texte plus detaille au chef du departement, afin de permettre a 
l'administration de preparer un preavis dont les conclusions 
ont malheureusement ete negatives. 
Le 8 mai. la commission a tenu sa derniere seance qui etait 
prevue jusqu'a 16 heures. Je devais y participer seulement a 
partir de 12 heures et, depuis ma voiture, j'avais annonce ma 
venue pour 12 h 15. Malheureusement. a mon arrivee, la 
seance etait deja terminee. Quelqu'un a dit: «C'est peut-etre 
gräce ä ton absence qu'elle avait dejä ete levee». J'ai nean
moins pu obtenir, de la part de la commission qui etait en train 
de se disperser au moment de mon arrivee, l'inclusion de mes 
propositions dans le depliant afin que je puisse les soutenir. Je 
remercie mes collegues de cette concession. 
Comme le president vous l'a dit, il s'agit de propositions un 
peu simplifiees par rapport a celles que j'avais presentees par 
ecrit au departement et a la commission. Mais dans la subs-

tance, elles vont dans le meme sens. Lors de l'examen par arti
cles, je me permettrai donc de soutenir differentes proposi
tions qui se fondent sur une longue experience dans la SSR et 
a la tete du holding suisse qui avait achete une societe titulaire 
d'un emetteur ä la frontiere italienne. 
Ces propositions sont donc edictees par la pratique et le sens 
des limites de ce que l'on peut faire en tant qu'autorite dans 
cette matiere. Oeux d'entre elles meritent d'etre rappelees 
dans ce debat d'entree en matiere-d'ailleurs j'y suis favorable 
- meme si elles ne 1a concernent pas directement. 
La premiere. ä l'article 26, souhaite eviter une faute de beaute 
et un manque de clarte juridique. Le texte du Conseil federal 
n 'est pas tout a fait clair quant a l'autorite qui octroie la conces
sion a 1a SSR. On pourrait interpreter l'article en estimant que 
la loi la donne directement. Le commentaire du message se 
rapportant a cette disposition indique simplement le droit de la 
SSR a 1a concession. La signification de ce droit n'est pas 
claire, surtout par rapport ä l'article 30 ou l'on precise que la 
concession ä la SSR peut ne pas etre renouvelee. Par conse
quent, ce demier n'est pas un droit absolu. Nous devrions evi
ter une situation juridique peu claire et alors il serait judicieux 
de prevoir ä l'article 26 que la concession ä la SSR est oc
troyee par le Conseil federal, ce qui correspond ä la regle qui 
voit dans la concession un acte du pouvoir executif. Ainsi, on 
affirme la volonte de la donner a la SSR, mais sous une forme 
moins absolue et plus consequente avec l'article 30. On dit la 
meme chose mais d'une maniere qui permet mieux de ne pas 
renouveler la concession, comme cela est prevu dans l'arti
cle 30 du projet du Conseil federal. 
La deuxieme proposition de minorite se rapporte aux arti
cles 56, 56bis (nouveau) et 56ter (nouveau). A l'article 56, ali
nea premier, la proposition prevoit que la täche de l'autorite de 
surveillance s'etend aussi ä l'accomplissement du mandat le
gislatif. Pour eviter des malentendus, l'alinea 1 bis renforce l'af
firmation qui defend tout contröle preventif. Neanmoins, pour 
avoir une surveillance admissible et efficace. il prevoit de re
partir cette competence en la donnant aux PTT sur le plan 
technique des communications et au departement en matiere 
economique et financiere, avec les memes possibilites que 
l'inspection des finances (comme cela est prevu par le Conseil 
tederal). 
S'agissant de l'accomplissement de la täche donnee par la loi 
au nouveau conseil de radio et television - une proposition 
semblable avec des regles differentes avait ete suggeree par 
Mme Jeanne Hersch, courageuse philosophe et publiciste -
je vous prie de me permettre de motiver cette suggestion dans 
une autre langue. 
Ich danke der Kommission, die mir gestattete, meine Anträge 
auf die Fahne zu nehmen, obschon meine angekündigte ver
spätete Ankunft - zwar vor der vorgesehenen Schlusszeit, 
aber kurz nach dem tatsächlichen Sitzungsschluss - nicht 
mehr gestattete, dort diese Anträge zu stellen und zu begrün
den. 
Nach den Megaperspektiven des amerikanischen Kolumni
sten und Publizisten John Naisbitt sollten im angebrochenen 
wichtigsten Jahrzehnt unserer Zivilisation Kunst und Medien 
eine noch wichtigere Bedeutung und noch mehr Gewicht ein
nehmen. Wenn das für die USA und allgemein gilt, gilt es nicht 
weniger für unsere kleine Schweiz. In den Verhandlungen mit 
der EG brauchen wir Medien, die fähig sind, gegenüber dem 
Ausland unser Land und seinen Föderalismus, seine Volks
rechte, seine Neutralität besser verständlich zu machen und 
im Innern unsere Fähigkeit zu stärken. Widerstand zu leisten, 
Schwierigkeiten zu überwinden, sich nicht erschrecken zu las
sen, kritisch zu sein, µns aber durch die Kritik nicht entmutigen 
zu lassen. 
Dafür sollten wir insbesondere in den elektronischen Medien 
die besten Kräfte haben. Unsere heutige Hauptaufgabe ge
genüber Europa ist eine schwierige Aufgabe. Wir müssen uns 
keine Illusionen darüber machen, dass es leicht sei, die Ver
handlungen mit der EG zu führen. Wir brauchen dafür die be
sten Kräfte, auch in den Medien. 
Das beste System, um in den Medien die besten Kräfte zur Gel
tung zu bringen, ist das System der freien Konkurrenz. Doch 
gibt es im Fernsehbereich objektive Schwierigkeiten. Die gros-
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sen Einrichtungs· und Betriebskosten für Fernsehsender ei
nerseits, die Notwendigkeit anderseits, mit den wenigen inter
national zugeteilten Kanälen vier Sprachregionen zu bedie
nen, diese objektiven Schwierigkeiten, diese objektiven Erfor
dernisse lasten schwer auf der Möglichkeit, das Fernsehen in 
der Schweiz zu liberalisieren. Wir müssen das sehen; das sind 
tatsächlich Schwierigkeiten. Doch ist zu erwarten, dass die 
Technik, die auf diesem Gebiet riesige Fortschritte macht, es 
in Zukunft gestatten wird, diese Schwierigkeiten zu überwin
den. Man sollte auch hier die Phantasie walten lassen. Mit der 
Zeit könnte die SAG zu einer Dienstleistungsgesellschaft wer· 
den, die für alle möglichen Sendeanstalten die Rahmenbedin
gungen schafft, die Einrichtungen in der Hand hat, die ge
wisse Programme selber macht und die übrigen Sendezeiten 
anderen zur Verfügung stellt. Das wäre eine Möglichkeit, die in 
Zukunft auch bedacht werden sollte. 
Es gilt somit jetzt, keine Lösung zu verankern, die solche zu
künftigen Entwicklungen verbietet; keine Lösung, die zu sehr 
auf die heutige Lage zugeschnitten ist; keine Lösung, die den 
heutigen Zustand verewigt, wonach für neue private oder an
ders organisierte Fernsehketten keine Lebenschance besteht. 
Das hat das traurige Ende von EBC leider bewiesen. Das hat 
die Unmöglichkeit, private Fernsehanstalten auch als Experi
ment lebhaft zu gestalten, bewiesen. 
Um eine Lösung zu ermöglichen, die in Richtung Behauptung 
unserer Stellung in Europa geht- Ermöglichung von Fernseh
veranstaltungen, die der europäischen Konkurrenz standhal
ten -. sollte man zuerst die Kabelkonzessionen, sei es für 
Rundfunk, sei es für Fernsehen, auch in Richtung Dienstlei
stungen öffnen, die SAG nicht als den einzigen Konzessions
träger aufbauen, sondern als einen, und zwar einen sehr wich
tigen, unter verschiedenen möglichen Konzessionsträgern. 
Man sollte aber auch die Aufsicht verbessern, damit sie quali
tätsfördernd sein könnte. In der Tat ist die heutige departe· 
mentale Aufsicht von Natur aus eine ungnädige Aufgabe. Sie 
ist nicht geeignet, eine qualitätsfördernde Wirkung auf Pro
gramme zu entfalten. Sollte sie irgend _etwas in bezug auf Pro· 
gramme zum Ausdruck bringen, würde das sofort als ein Ein
griff in die Programmautonomie verstanden. Das Departe
ment als politische und administrative Behörde ist für die Auf· 
sieht über die Erfüllung des gesetzlichen Auftrags nicht geeig· 
net. Es ist geeignet für die administrative, für die finanzielle Auf
sicht, aber leider ist es - erfahrungsgemäss - nicht geeignet 
für die eigentliche Aufsicht über die Erfüllung des gesetzlichen 
Auftrages. Es würde unserer politischen Sensibilität zuwider
laufen, wenn das Departement sich mit der Ausbildung der 
Programmschaffenden, mit dem Dialog mit den Fernseh
schaffenden, mit der Förderung besserer Programme befas
sen würde. Das würde nicht gehen. 
Auch die Berufsverbände, die z. 8. in England eine grosse 
Rolle spielen, um das beispielhafte Handhaben der Fairness 
in den englischen Medien zu erwähnen, konnten in unserem 
lande bis jetzt auf dem Gebiet der Förderung der Qualität der 
Programme, der tatsächlichen Förderung der Vertiefung und 
der besseren beruflichen Inangriffnahme heikler Themen bis 
jetzt leider keine grossen Beiträge durch die Durchsetzung 
ethischer Berufsnormen oder durch eine Art schiedsgericht
liche Anwendung solcher Normen erreichen. 
Aufgrund jahrelanger Tätigkeit-17 Jahre Zentralvorstand und 
Kommission in der SAG, einige Jahre als Präsident einer 
Schweizer Holding, die die Sendegesellschaft eines ausländi
schen Grenzsenders übernommen hatte - muss ich sagen, 
dass weder die sogenannten Trägergesellschaften noch das 
Departement besonders geeignet sind, eine richtige Auf
sichtsfunktion über das wichtige Gebiet der Programme wahr
zunehmen. Ihre Schwäche liegt in der Schwerfälligkeit der Or
ganisation, in den finanziellen Sorgen - die meist die anderen 
Sorgen verdrängen -. in der ungenügenden Legitimation ge
genüber den Berufsleuten, aber auch im System selbst, wo
nach heute für die Programme nur die Direktoren und die Be
rufsorganisationen etwas zu sagen haben. Die Trägerorgani
sation, die sogenannte Parallelorganisation, hat nichts dazu 
zu sagen. Eine mögliche Lösung könnte eben darin bestehen, 
dass die Aufsicht bezüglich rein übertragungstechnischer Be
lange, bei den PTT bezüglich administrativer und finanzieller 

Fragen im Departement und betreffend die Einhaltung des ge
setzlichen Auftrags bei Radio· und Fernsehrat liegen würde. 
Das ist eine der möglichen Lösungen. Das ist keine Bibel; ich 
habe lange überlegt, man kann auch nach anderen Formen 
suchen, nach besserer Legitimation in der Ernennung solcher 
Gremien, aber dies ist ein echtes Problem, das werden 
muss. 
Wenn wir einen Radio- und Fernsehrat schaffen wie 
ich beantrage, hätte er die Programmberichte der Sendege
sellschaften zu prüfen, zu genehmigen oder abzulehnen. Er 
könnte auch Bestimmungen erlassen für die Ausbildung der 
Journalisten oder für die Einhaltung und Handhabung gewis
ser Regeln betreffend Anhörung Dritter, Recht auf Gegendar
stellung, betreffend berufsethische Grundsätze usw. Er 
könnte einen echten Dialog mit den Berufsverbänden, mit den 
Verantwortlichen in den Trägerorganisationen und in der hier
archischen Programmorganisation durchführen. Der Radio
und Fernsehrat sollte sich davor hüten, in einzelne Pro
gramme vorgängig einzugreifen, d. h. sie zu genehmigen 
oder abzulehnen. Das sollte absolut unstatthaft sein, und des
wegen wird in meinem Anhang die entsprechende Norm noch 
verschärft. Der Radio- und Fernsehrat sollte aber das Recht 
haben, nachträglich die Erfüllung des gesetzlichen Auftrages 
zu prüfen, nicht die einzelne Sendung - darüber entscheidet 
die Ubi -. sondern nachträglich die Konzeption der gesamten 
Programme, die Art, wie die interne Verantwortung wahrge
nommen wurde, die Tendenzen der Programme, weil über die 
Tendenzen der Programme keine Instanz befinden kann; die 
Ubi - ich war auch schon bei dieser Instanz, bevor sie die heu
tige Form erhielt - hat heute die Aufgabe, die einzelnen Sen
dungen zu prüfen. Aber dass sich jemand nachträglich aus
sprechen und sich mit den Berufsverbänden, mit den Leuten 
aus der Organisation auseinandersetzen kann, scheint uns 
wichtig; dafür wäre eine politische Behörde kaum geeignet. 
Der Radio- und Fernsehrat wäre geeignet, eine solche Rolle zu 
spielen, unter der Voraussetzung, dass er aus solchen Perso
nen besteht, deren besondere Kompetenz anerkannt ist. 
Ich mache mir keine grossen Illusionen über die Wirksamkeit 
eines solchen Radio- und Fernsehrates. Doch keine andere 
Lösung leuchtet mehr ein, und der Versuch verdient gemacht 
zu werden. Das Problem ist zu wichtig, um es ungelöst zu las
sen, um diese Art Freiraum zu lassen, wo niemand tatsächlich 
zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages etwas zu sagen hat. 
Dies habe ich mit meinem Einzelgängerantrag - ohne reelle 
Chancen - hier zu betonen versucht. 
Ich fasse zusammen: 
1. Das Gesetz ist nötig, deswegen werde ich für Eintreten stim
men. 
2. Die vorgesehene Regelung sollte noch verbessert werden, 
bevor sie Gesetz wird. Es ist fast ausgeschlossen - ich weiss 
es-. dies als Einzelgänger zu erreichen. Man sollte in der Rich
tung gehen, dass man nicht zu eng beim Kabelnetz bleibt, 
dass man etwas erweitert, insbesondere die Möglichkeit ein
baut, dass die Kabelnetze andere Dienstleistungen überneh
men. Dann sollte man das Monopol nur soweit schützen, als 
dies technisch und finanziell unvermeidbar ist, und man muss 
nach einer Regelung trachten, die bei den erhofften Fortschrit· 
ten der Technik gestattet, die Konkurrenz walten zu lassen, 
und es braucht die Aufrechterhaltung der Bestimmungen, die 
die Medienversorgung der Minderheiten sichern. Der heutige 
Verteilungsschlüssel zugunsten der Minderheiten könnte 
auch als last für jede Konkurrenz aufrechterhalten werden. Es 
könnte nach einer anderen Lösung gesucht werden, z. B. 
dass jeder, der eine Konzession für die Hauptgegenden des 
Landes beantragt, auch eine solche für die Minderheitsregio
nen verlangen muss. Lösungen sind möglich. Man sollte auch 
Lösungen finden, damit die Minderheiten ihren Schutz nicht 
beeinträchtigt sehen. 
Aber auf lange Sicht kann man nur von einer gesunden Kon
kurrenz erwarten, dass sich die Schweizer Medien auf europäi
scher Ebene bewähren. Es ist ferner wichtig, dass in der 
Schweiz kein Kulturmonopol in einer einzigen Institution wie 
der SAG entsteht. Es ist nicht gesund für ein land, dass so 
viele Kulturschaffende in nur einer Institution vereinigt sind. Es 
wäre im Interesse des Landes, dass auch dort eine gewisse 
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Verteilung erfolgt. 3. Die heutige, zunehmende Bedeutung der 
Medien lässt es als ratsam erscheinen, dass sich nicht eine 
politische Behörde, sondern ein besonderer Radio- und Fern
sehrat mit den Fragen der Auftragserfüllung befasst. 
4. Der Antrag Hunziker will Rückweisung des ganzen sech
sten Titels an die Kommission. Der Ratspräsident als Kommis
sionspräsident hat hier erklärt: Falls man der Lösung des Ra
dio- und Fernsehrates zustimmen würde, sollte man die Vor
lage sogar an den Bundesrat zurückweisen. Ich glaube, der 
Mittelweg - die Rückweisung an die Kommission - wäre das 
Beste. Deswegen würde ich mich diesem Antrag auf Rück
weisung anschliessen, so wie ich auch den abgeänderten 
Fassungen von Kollege Rhinow zustimmen werde. Ich habe 
diese Anträge nicht in der Kommission diskutieren können. 
Ich muss bereit sein, hier diese Konsensfindung zu erleich
tern. Deswegen schliesse ich mich allen Anträgen Rhinow an. 
In diesem Stadium würde nur ein von der nationalräUichen Lö
sung abweichender Entscheid unseres Rates gestatten, diese 
so wichtigen Probleme eingehend zu berücksichtigen. 
Ich glaube, dass Sie gut beraten wären, die Minderheitsan
träge zu unterstützen und zugleich den sechsten Titel an die 
Kommission zurückzuweisen. 

Frau Meier Josi: Wtr haben die Aufgabe, einen Verfassungsar
tikel, nämlich Artikel 55bis, gesetzlich zu verwirklichen. Des
halb bin ich und sind wohl alle für Eintreten. Eigentlich wollte 
ich auch nicht sprechen, aber verschiedene Bemerkungen ha
ben mich jetzt doch noch dazu veranlasst. Ich werde dafür an 
anderen Orten schweigen. 
In der Beratung des Nationalrates sprach Bundesrat Ogi noch 
vorn «Schicksalsartikel 31». Von anderer Seite wurde er als 
«speziell konfliktträchtig» geschildert. Wenn Sie unsere Fahne 
ansehen, dann stellen Sie fest, dass wir keinen einzigen Aen
derungsantrag bei diesem konfliktträchtigen Schicksalsartikel 
angebracht haben, mit dem das Vertragsmodell das Monopol 
der SAG bewusst öffnet und auch für andere Veranstalter ei
nen Leistungsrahmen absteckt. Dieses Beispiel zeigt doch, 
dass der Bundesrat und der Nationalrat im grossen und gan
zen eine tragfähige Lösung erarbeitet haben. Es bleiben we
nige Streitpunkte übrig. 
Wenn Kollege Piller fragt, ob wir in Sachen Leistungsauftrag 
den Zug verpasst hätten, dann stelle ich dem entgegen, dass 
wir in Gebieten, wo die Technik so viele schnelle Veränderun
gen bringt, eben bei aller Grundsätzlichkeit auch den Mut zur 
Unvollkommenheit, zu einer gewissen Offenheit haben müs
sen. Wtr sind uns darin wahrscheinlich auch einig. 
Unsere Gesetzgebung wird vor allem nicht vergessen dürfen, 
dass über Artikel 55bis noch der ungeschriebene Verfas
sungsgrundsatz der Meinungs- und Informationsfreiheit steht. 
Vielleicht müssen wir dazu kommen, ihn nicht nur über die 
Menschenrechtskonvention, sondern direkt in der Verfassung 
ebenso ausdrücklich zu garantieren wie die Presse-, Radio
und Fernsehfreiheit und dabei über die Schranken eine grund
sätzliche Debatte führen. 
Kollege Jagrnetti hat jedenfalls zu Recht in Erinnerung geru
fen, dass Meinungs- und Informationsfreiheit nicht etwa be
deutet - um es extrem zu formulieren-, dass Medienschaf
fende generell aufgerufen wären, ausschliesslich die Wertord
nung im lande dauernd frontal anzugreifen. Schon die verfas
sungsmässig festgeschriebene Rücksicht auf die Eigenheiten 
im lande - von ihr spricht nämlich Artikel 55bis BV - verlangt 
auch eine angemessene Darstellung dieser Wertordnung. Wtr 
werden bei der Programmkontrolle, also bei der Konkretisie
rung von Artikel 55bis Absatz 5 BV, auf diese Fragen zu spre
chen kommen. 
Die Ubi-Ordnung ist vielleicht noch nicht so, dass mit neuer 
Analogie von «Ubi bene ibi patria» gesprochen werden könnte. 
Herr Lauber hat Ihnen gesagt, dass wir in der Kommission ver
sucht haben, die Regelung, die der Nationalrat fand, noch zu 
verbessern. Wir wollten unten ein gewisses Sieb anbringen, 
um auszuschliessen, was nicht zu den Beschwerden gehört. 
Oben haben wir allerdings politisch einen festen Punkt behal
ten: Es bestand nämlich kein politischer Wille, das Bundes
gericht auszuschalten. 
Nun mag es sein, dass diese Lösung noch nicht das Gelbe 
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vom Ei ist. Ich halte es trotzdem nicht für zwingend, das Ge
schäft an die Kommission zurückzuweisen. Wtr können hier 
diskutieren, es wird so oder so eine Differenz zum Nationalrat 
entstehen, und in diesem Rahmen kann der Dialog über die 
beste Lösung weitergehen. 
Ich melde den Kommissionsmitgliedern, dass ich einen neuen 
Sammelantrag zu verschiedenen Artikeln vertreten werde, der 
sich mit den Folgen eines kürzlichen Entscheids des Europäi
schen Gerichtshofs für Menschenrechte befasst 

Hunzi.ker: Die Vorlage, die wir jetzt beraten, bringt verschie
dene Präzisierungen und Verbesserungen gegenüber dem 
gewachsenen Status quo, der nicht gesetzlich geregelt war. 
Der verfassungsrechtliche Auftrag wird so umschrieben, dass 
unseren nationalen Gegebenheiten und der sich rasch wan
delnden internationalen Medienszene Rechnung getragen 
werden kann. 
Die SAG erhält als nationale Veranstalterin eine besondere 
und privilegierte Stellung, was zur Erfüllung des Leistungsauf
trags richtig und sinnvoll erscheint. Was mich nicht befriedigt, 
ist die Regelung des sechsten Titels, also des Abschnitts über 
Aufsicht und Berichterstattung. Das vor allem gegenüber der 
DAS weitverbreitete Missbehagen wegen mangelnder Aus
gewogenheit und häufiger Ideologisierung vieler Sendungen 
darf uns Parlamentarier nicht gleichgültig lassen. Darum 
möchte ich die Kommission bitten (ich werde das beim sech
sten Titel näher begründen), diesen Abschnitt und die ganze 
Organisation der Aufsicht noch einmal anzuschauen. 
Wtr haben - es ist heute wiederholt gesagt worden -wohl vor 
allem eine gesetzgebende Funktion zu erfüllen. Als Parlament 
sind wir aber auch Repräsentanten des Volks. Wtr haben Stim
mungen, wir haben Erwartungen, wir haben kritische Strö
mungen zur Kenntnis zu nehmen, daraus die nötigen politi
schen Schlussfolgerungen zu ziehen. Uns kommt in hohem 
Masse auch eine politische Führungsverantwortung zu. Des
halb können wir uns nicht auf die rein legislatorische Tätigkeit 
zurückziehen und hoffen, dass in der Praxis alles von selbst 
recht herauskomme. 
Ich werde also später für diesen Abschnitt meinen Rückwei
sungsantrag begründen. Ich bin aber für Eintreten auf die Vor
lage. 

Danioth: Grundsätzliche Auseinandersetzungen über Struk
tur und Trägerschaft von elektronischen Medien münden 
zwangsläufig in die in der Regel engagierten Positionsbezüge 
für und wider die Modelle staatlich eingesetzter Monopolan
stalten einerseits und gegenüber privaten Radio- und Fern
sehanstalten andererseits aus. Für mich persönlich steht nicht 
das Bekenntnis zum einen oder anderen Modell im Vorder
grund, sondern die Frage, wie die elektronischen Medien wirk
sam in den Dienst der Menschen dieses Landes gestellt wer
den können. Eine jegliche Rahmenordnung für diese Kommu
nikationsmittel hat die räumlichen, die kulturellen, die wirt
schaftlichen und gesellschaftlichen Besonderheiten dieses 
Landes zu berücksichtigen. Herr Präsident Cavelty hat mit 
Recht darauf hingewiesen, dass unser Modell und unsere Ver
hältnisse nicht mit grossen Ländern verglichen werden kön
nen. 
Wer wollte bestreiten, dass uns die praktisch unumschränkte 
Monopolstellung der SAG nicht nur Fortschritte in der Medien
versorgung gebracht, sondern auch fragwürdige Nebener
scheinungen und oft Missstände beschert hat. Es geht nicht 
um die Auflistung von Pannen; solche gibt es in jedem aktiven 
Betrieb. Die rechtliche und faktisch noch verstärkte Monopol
stellung mit einem landesweiten, von den Printmedien nicht 
annähernd zu erreichenden Wirkungsgrad wird durch das 
Fehlen einer in vielen Fällen wirksamen, demokratischen Kon
trolle noch verstärkt. Dass unkontrollierte Macht zu Miss
brauch verleitet, gilt naturnotwendig auch hier. 
Wer wollte bestreiten, dass an und für sich sinnvolle, ja uner
lässliche Freiräume in der Medienfreiheit, wie sie Frau Mei
er Josi erwähnt hat, durch Medienschaffende oft in einseitig 
subjektiver Weise genutzt werden? Das wird etwa im Sinne ei
nes anwaltschaftlichen Journalismus, im Sinne einer ideologi
schen Selbstverwirklichung sicher legitimiert. 
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Dies ist eine der Ursachen für das heute weit verbreitete Miss· 
behagen um unsere Monopolmedien. Sicher muss auch hier 
unser Anspruchsdenken und damit das In-Frage-stellen tradi· 
tioneller Werte berücksichtigt werden, was alles den Toleranz. 
vorrat in unserem Volk - ich möchte nicht einfach eine Seite al· 
!ein nennen - keineswegs vermehrt hat. 
Die Folgen sind bekannt: Polarisierungen, Unterstellungen, 
weit verbreitetes Misstrauen. 
Hier scheint es angezeigt, auf die Untersuchung hinzuweisen, 
die das «Forum medienkritisch» kürzlich gemacht hat, wonach 
während der Amtsdauer des Präsidenten Reck von 1984 bis 
1988 von 101 eingereichten Beschwerden nur gerade 2 Sen
dungen als konzessionsverletzend befunden worden sind. 
Der Ubi wurde gesamthaft die Fähigkeit abgesprochen, die 
Funktion der Rechtsprechung über Beanstandungen ausge
strahlter Radio- und Fernsehsendungen wahrgenommen zu 
haben. Unter der neuen Leitung von Professor Jörg Paul Mül
ler wurden die Zügel doch etwas angezogen, nicht zuletzt 
auch deswegen, weil gewisse Medienschaffende ihre privile
gierte Stellung ständig mehr ausnützen. 
Dem Fass den Boden ausgeschlagen haben dann vor allem 
die Unterhaltungssendungen am Fernsehen mit den Namen 
«Grell Pastell» und «Limit•. Sie haben weite Kreise unserer Be
völkerung, in der noch ein gesundes Empfinden über Moral, 
Sexualität, Partnerschaft, eheliche Treue, religiöse Fragen 
herrschen, fn frivoler und schockierender Weise verletzt. 
Sie kennen die Reaktionen der sich beleidigt gebenden Medi
enverantwortlichen zum klaren Bundesgerichtsurteil in Sa· 
chen «Grell Pastell», das kommentiert wurde, bevor überhaupt 
seine Begründung vorlag. Die Reaktion auf das höchstrichter
liche Urteil, das die Umstände des Auftrittes der deutschen 
Theologin mit ihren verletzenden Ausfällen gegen die katholi
sche Kirche und den Papst, mit ihrer Beleidigung der das Zöli· 
bat ernstnehmenden Priester unter dem Gelächter des Studio
publikums bezeichnete, ist bekannt. Dies gilt auch für die Um
stände dieser Sendung, die ebenfalls als konzessionsverlet· 
zend bezeichnet worden ist. 
Gerade das Fernsehen muss sich meiner Meinung nach nicht 
wundern, wenn in der Zwischenzeit gesellschaftliche Abwehr, 
Reflexe und Kräfte zu Gruppierungen und Aktionen auf der 
anderen Seite des politischen Spektrums entstanden sind und 
sich bemerkbar gemacht haben. Ich möchte damit nicht ei
nem Systemwechsel im Medienkonzept das Wort reden. Auch 
die Kommerzialisierung der elektronischen Medien beinhaltet 
Nachteile und Gefahren. Als ehemaliges Vorstandsmitglied 
der lnnerschweizerischen Radio- und Fernsehgenossen
schaft weiss ich, dass vor allem auch die schwächer dotierten 
und wirtschaftlich schwachen Regionen unter die Räder kom
men können, wenn nur noch kommerzielle Ueberlegungen 
gelten. Wir müssen unsere Institutionen nicht abschaffen, son
dern reformieren. Was wir brauchen, ist der ehrliche Wille aller 
Programmschaffenden und Verantwortlichen, ihren Auftrag 
ernst zu nehmen und nicht nur dem Buchstaben nach nicht 
zu verletzen. Was wir brauchen, ist eine Bereitschaft zur 
Selbstdisziplin und Selbstkontrolle. Und was wir brauchen, ist 
die Fähigkeit- ich nehme hier auch die Konsumenten und uns 
alle nicht aus - zu einem echten Dialog. Dazu müsste aber 
wieder eine Gesprächskultur entwickelt werden. 
Aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass wir nebst der 
internen auch eine vernünftige externe Kontrolle der Mono
polmedien durch die Ubi brauchen, mit der Möglichkeit zum 
Weiterzug an das Bundesgericht unter klaren rechtlichen Vor
aussetzungen. Die erste Stufe aber soll eine Instanz sein, die 
die förmlichen Beschwerden auf ein Minimum reduzieren 
soll, eine Schiedsstelle also, wie sie nach meinem Dafürhal
ten der Nationalrat in Artikel 15 seiner Fassung vorgesehen 
hatte. 
Sie darf aber entgegen der Ausgestaltung durch den National
rat nicht in der SRG integriert sein, sonst würde damit aus der 
Sicht vieler Bürger dem Machtgefüge der SRG nur ein weiterer 
Schutzwall gegen missliebige Kritiker vorgelagert. Sie muss 
vielmehr als von der SRG unabhängige Vermittlerin echt zwi
schen bzw. über den Parteien stehen. Das partnerschaftliche 
Gespräch soll wiederum unter den Kontrahenten vor einem 
unabhängigen, aber kompetenten Vermittler stattfinden. 

Diese Ausgestaltung habe ich in einem Antrag zum Ar
tikel 56a ff. formuliert. 
Für mich ist das Bekenntnis aller Partner zu einer angemesse
nen internen und externen demokratischen Kontrolle ein Prüf
stein für die echte Bereitschaft zur Erneuerung. In diesem 
Sinne bin ich für Eintreten auf dieses Gesetz. 

M. Ducret: Notre debat correspond bien a ce qui se dit dans 
ce pays aujourd'hui. En effet, nous sommes dans un pays de 
gens agaces, pas tellement contents, frileux vis-a·vis de l'Eu
rope, de gens malheureux face a une pollution que le ciel bleu 
dement pourtant a chaque instant, dans un pays terriblement 
critique envers la politique. II semble que nous ne fassions pas 
bien notre travail et nous disons aux autres qu'ils ne font pas 
bien le leur. Au fond, on est en pleine dispute permanente. 
Pour etre bientöt un des anciens de ce conseil, dans le groupe 
des plus äges en tout cas, certainement appeles a se retirer, 
j' aimerais vous faire remarquer que la vie dans ce pays est tout 
de meme meilleure qu'on la decrit souvent, et que nos 
moyens d'information sont moins critiquables qu'on ne les cri
tique. 
Oserai-je dire aujourd'hui ma satisfaction envers la radio et la 
television suisses rornandes? Je trouve qu'elles ne sont pas si 
mal que cela et rneme mieux que ce que nous recevons de 
l'etranger qui a pourtant des moyens sans commune mesure 
avec les nötres. Oserai-je dire que je trouve notre information 
objective? J'en ai fait dernierement l'experience. Durant les 
evenements du mois d'aout, dans le Golfe, j'etais en vacances 
en France et j'avais pris avec moi un transistor a ondes cour
tes. J'y ai entendu les nouvelles de Radio Suisse Internatio
nale, tous les jours a 12 h 30. 
On a beaucoup parle de Radio Suisse Internationale et de la 
question de savoir si l'on diminuerait l'argent a sa disposition. 
Or, une fois de plus, par comparaison avec les nouvelles don
nees par France Inter, la qualite des nouvelles de midi en 
Suisse romande et de celles de 12 h 30 de Radio Suisse Inter
nationale m'a convaincu que, malgre les moyens relativement 
modestes dont ils disposent, ces medias font du tres bon tra· 
vail. 
Rappelons-nous aussi que, dans des moments difficiles dont 
peu de personnes se souviennent aujourd'hui, c'est aussi no
tre radio et un journaliste du nom de Rene Payot qui avaient le 
courage de dire en Suisse, a la face de l'Europe occupee par 
l'Allemagne, un certain nombre de verites que l'on n'entendait 
nulle part. U existe d'ailleurs a la Radio suisse romande, a Ge
neve, un petit studio qui s'appelle Rene Payot. De ces studios, 
il en faudrait dans toutes les salles de presse, et le nom de 
Rene Payot devrait etre repete: un homme courageux d'un pe
tit pays avec une assez faible audience mais qui cependant 
franchissait nos frontieres. 
La loi que nous mettons sur pied modifiera+elle beaucoup la 
situation? Faut-il y inserer toutes ces cauteles que certains 
souhaiteraient pour mieux contröler ces medias electroniques 
que sont la radio et la television? Je ne sais pas et je suis aussi 
sans illusions. Ecrire une carte des rnets n'est pas necessaire
ment faire un bon repas! Un cuisinier doit encore bien miton
ner le plat prevu, et bien le mitonner, cela ne se fait pas sans 
une certaine confiance. 

· Lors de l'emission sportive de dimanche soir dernier, un des 
reporters demandait a l'entraineur de Lugano, Marc Duvillard: 
«Arrivez-vous a apprecier les buts marques par l'adversaire? 
Pouvez-vous accepter un beau but marque par l'adversaire? ... 
Comme Lugano n'avait pas gagne le match, cette question 
etait plutöt desagreable. II est vrai que l'on n'accepte pas si ai
sement les buts marques par l'adversaire, pas plus les journa· 
listes que les politiciens, pas plus les commerc;ants que les 
consommateurs. Et pourtant, telle devrait etre notre philo
sophie. 
Les gens de la radio et de la television devraient accepter les 
critiques a leur encontre, taut comme les politiciens. La criti
que est utile; elle doit conduire a l'objectivite qui, quelquefois, 
manque. Lorsqu'un presentateur ou un journaliste ecrit son 
texte, reflete ce qui se passe dans notre conseil et fait correcte
ment son travail, si l'on conna1t son opinion, sachant qu'il est 
plutöt de gauche ou de droite, les choses doivent etre accep-
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tees et sont acceptables. En outre, on ne doit pas exagerer la 
critique et le contröle. Cette objectivite doit etre naturellement 
issue de la vie et de la philosophie. Elle ne doit pas etre impo
see, ce qui est d'ailleurs impossible. 
II faut aussi souligner que la radio et la television jouent en 
Suisse un röte que la presse ne peut pas assumer. En effet, 
personne ne lirait dans son joumal le Malade imaginaire de 
Moliere dans son entier. On le fait tout juste sous la forme d'un 
livre qu'on prendrait en vacances ou en voyage. Par contre, la 
radio et la television nous transmettent une part importante de 
notre culture, qu'il s'agisse, pour la radio, de la culture musi
cale, orale, de spectacles conyUs pour la radio. La television 
va plus loin. Elle dispose de moyens plus considerables per
mettant de creer des spectactes, de soutenir des fifms et des 
emissions. 
Sans la radio et la television telles que nous les connaissons, 
et si l'on osait introduire une chaine commerciale concurrente, 
j'ai peur que notre culture regionale ne soit fortement affectee. 
Nous avons constate un tel phenomene lorsqu • on a dernande 
a la radio de faire des economies et lorsqu'il a fallu passer de la 
musique enregistree d'orchestres symphoniques. Nous sorn
mes riches ende tels orchestres, et nous en somrnes heureux, 
bien qu'ils soient tres couteux: 15 mi!lions de francs par annee 
pour un orchestre de cent musiciens, mais c'est gräce a la ra
dio que nous avons pu les conserver. II y a quelques annees, 
quand on a voulu reduire les depenses de la radio concernant 
ces orchestres, les cantons ont du prendre la releve de la Con
federation. 
Et de ce cöte-la il ne faudrait pas aller trop loin! C'est fantasti
que d'avoir en Suisse plusieurs orchestres syrnphoniques, 
mais ce serait tragique de n'en avoir aucun. On ecoutera le 
Philharmonique de Berlin: le reprendre a la radio, cela coute 
650 francs pour un mercredi symphonique, alors que le prix 
d'une emission avec l'un de nos orchestres avoisine les 
200 000 francs. D'ou la grande tentation de faire des econo
mies dans ce domaine. Mais nous ne devons pas courir ce ris
que. Ce petit pays, qui peut s'enorgueillir d'une culture impor
tante par rapport a sa dirnension, sans commune mesure avec 
la situation de nos voisins, a besoin que notre radio et notre te
levision soient organisees comme elles le sont. Le contröle, -
et ce sera ma conclusion -s'effectue par 1a concurrence etran
gere. Le jour ou la television suisse alemanique sera battue en 
breche par les emissions allemandes ou autrichiennes, il fau
dra s'inquieter; le jour ou la television tessinoise sera comple
ternent submergee par les programmes italiens, il faudra se 
poser des questions; et le jour. lointain a mes yeux, ou la televi
sion suisse romande serait en concurrence evidente avec la 
television fran<;aise, serait battue et se verrait privee de tele
spectateurs ou d'auditeurs pour la radio, il faudrait veritable
ment courir au feu et refaire une loi qui leurvienne en aide dans 
une plus !arge mesure encore. 
Mais je vous demande d'etre un peu plus philosophes envers 
nos medias; soyons un peu plus genereux dans nos gestes de 
confiance et faisons en sorte que ceux a qui nous accordons 
notre confiance la meritent. Ce doit etre notre but. 

Bundesrat Ogi: Ich darf das Votum von Herrn Ducret aufneh
men und bestätigen, da$S es so ist, wie er gesagt hat: dass wir 
immer genau wissen, was falsch ist, aber dass wir grosszügig 
das Gute in diesem Land vergessen. 
Der Bundesrat legt Ihnen mit dem Radio- und Fernsehgesetz 
ein gutes Gesetz vor. Es ist ein Kompromiss, das muss wohl 
gesagt werden; in diesem Land der vier Sprachen. der vier Kul
turen, der Vielfältigkeit ist das wohl nicht anders möglich. Das 
ist wohl Realität. Aber ich möchte, dass Sie am Goal, das der 
Bundesrat 1987 geschossen hat, auch etwas Freude finden. 
Ich möchte Ihnen für die engagierte Debatte und die interes
santen Voten danken. 
Vor rund einem Jahr, es war am 5. Oktober 1989, hat die 
grosse Kammer das Ihnen heute zur Diskussion stehende Ra
dio- und Fernsehgesetz mit 134 zu O Stimmen verabschiedet. 
In diesem deutlichen Resultat kommt klar zum Ausdruck, dass 
in den politischen, zentralen Fragen eine breit abgestützte, 
auch sorgfältig abgestimmte Kompromissmöglichkeit erarbei
tet wurde. 

Bei dieser Ausgangslage interessiert natürlich die Haltung Ih
res Rates und der vorberatenden Kommission. Es interessiert 
vor allem die Frage, ob dieser politische Grundkonsens, der 
im Nationalrat gefunden werden konnte, auch in der stände
rätlichen Kommission und im Ständerat eine tragfähige Basis 
findet. Ich glaube, dass man aus der Diskussion herausspüren 
konnte, dass diese Basis vorhanden ist, und ich danke Ihnen 
dafür. 
Ihre Kommission hat kritisch hinterfragt, wollte der Sache auf 
den Grund gehen, hat uns in der Sache gefordert, und sie hat 
danach in den politischen und zentralen Punkten weitgehend 
die Fassung des Nationalrates und des Bundesrates uber
nommen. Anscheinend konnten wir sie von der Richtigkeit die
ser Arbeit überzeugen. Im heiklen Bereich der Programmauf
sicht hat sie den nationalrätlichen Lösungsansatz weiterent
wickelt und konsequent zu Ende gedacht. Sie hat damit die 
hohen Erwartungen sicher erfüllt. Obwohl kürzlich wiederum 
kritische Stimmen laut wurden, bleibe ich dabei: Der Vor
schlag Ihrer Kommission zur Programmaufsicht ist eine gute, 
eine realistische, eine schweizerische Lösung; sie überzeugt. 
Dass es weiterhin andere Meinungen gibt, haben wir heute 
morgen zur Kenntnis nehmen können; man muss sie auch 
verstehen. Was für das Gesetz als Ganzes gilt, ist auch im Be
reich der Programmaufsicht zu beachten. Wir werden es nie al
len Leuten recht machen können. Wir können nicht alle zum 
Teil gegensätzlichen Erwartungen erfüllen, aber wir können 
und müssen einen sachlich vertretbaren und politisch gang
baren Mittelweg einschlagen. Aufgrund der Diskussion ist das 
wohl das Rezept, das wir anwenden müssen. Genau das hat 
Ihre Kommission auch beim Kapitel «Unabhängige Beschwer
deinstanz» getan. Was die Unabhängige Beschwerdeinstanz 
betrifft, so ist über kein anderes Problem soviel diskutiert wor
den wie über diese Ubi. Die nationalrätliche Kommission hat 
Tage dauernde Hearings durchgeführt, sich intensiv damit 
auseinandergesetzt, Rechtskoryphäen konsultiert, auch in 
den Beratungen Ihrer Kommission hat die Ubi breiten Raum 
eingenommen und war in St. Moritz im Zentrum unserer Dis
kussion. 
Eines möchte ich ganz klar sagen: Wir können den Pelz nicht 
waschen, ohne ihn zu netzen. Ich glaube, mit dem Vorschlag 
von Herrn Ständerat Lauber haben wir einen Kompromiss ge
funden. Der Vorschlag einer Schlichtungs- und Ombudsstelle 
hat sich in der Kommission als optimal erwiesen oder ist einer 
endgültigen Lösung sehr nahe. Dieses Sieb, das Frau Stände
rätin Meier angesprochen hat, ist damit aufgespannt worden. 
Wir werden beim sechsten Titel im Detail auf die Ubi zuruck
kommen und dann auch den Rückweisungsantrag von Herrn 
Ständerat Hunziker im Detail diskutieren können. 
Nachdem Ihnen meine Vorredner die Vorlage umfassend und 
kompetent vorgestellt haben, kann ich mich auf einige grund
sätzliche Aspekte beschränken, die mir besonders am Herzen 
liegen. Zuvor will ich aber der Kommission und ihrem Präsi
denten, Herrn Ständratspräsident Cavelty, für die speditive 
und zugleich grundliche Arbeit nochmals herzlich danken. 
Die Kommission hat dem Gesetz den Feinschliff verpasst und 
hat den Ruf ihres Rats als «Chambre de reflexion» einmal mehr 
bestätigt. 
Danken möchte ich auch Herrn Ständerat Lauber, der in Sa
chen Unabhängige Beschwerdeinstanz - wie bereits erwähnt 
- einen Mittelweg beantragt und ihn - so glauben wir - auch 
gefunden hat. 
Dreh- und Angelpunkt des Radio- und Fernsehgesetzes ist 
der Leistungsauftrag für das Gesamtsystem von Radio und 
Fernsehen, wie er in Artikel 55bis Absatz 2 verankert ist. Die
ser Auftrag richtet sich nicht nur an die Radio- und Fernseh
veranstalter, sondern auch an den Gesetzgeber, an Sie. Ihre 
Aufgabe ist es, durch geeignete Normen optimale Vorausset
zungen für die Erbringung der geforderten Leistungen zu 
schaffen. Die Verfassung stellt das Publikum und die Pro
grammleistungen in den Mittelpunkt. Radio und Fernsehen 
müssen für alle da sein, für Minderheiten und auch für Rand· 
und Berggebiete. 
Bundesrat und Nationalrat erachten deshalb das Ebenen
modell als ein geeignetes Konzept für die Konkretisierung des 
verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags. Es ermöglicht dif-

michael.tellenbach
Textfeld



1 

Radio et television. Loi 574 

ferenzierte Lösungen auf der lokal-regionalen, der sprac~re
gional-nationalen und auf der internationalen Ebene. 
Zentrales Element dieses Modells ist die besondere Stellung 
der SAG im sprach regional-nationalen Bereich, der einem ent
sprechend umfassenden Leistungsauftrag gegenübersteht. 
Auf dieser zweifellos entscheidenden Ebene hat der Bundes
rat die Oeffnung des elektronischen Mediensystems bewusst 
begrenzt. Er hat sie begrenzt, wie auch die Debatten in Ihrer 
Kommission zeigten, weil die journalistischen Leistungen der 
SAG zum Teil auch hier wiederum arg kritisiert wurden. 
Ich möchte zu dieser ganzen Diskussion und zu diesen kriti
schen Bemerkungen folgendes sagen: Der Respekt vor der 
Medienfreiheit, das demokratische Verständnis von Stellung 
und Aufgabe der Medien in einer modernen Demokratie 
schliessen Kritik an den Medien nicht aus. Der Bundesrat hat 
auch dafür Verständnis, dass Politiker aus den verschieden
sten Perspektiven heraus Sendungen von Radio und Fernse
hen kritisieren. Die Medien, die die Politik und staatliche Insti
tutionen kritisieren, müssen sich ihrerseits Kritik gefallen las
sen. 
Auch dem Bundesrat sind in letzter Zeit in der Hektik der Ereig
nisse Sendungen aufgefallen, die zu Kritik Anlass geben 
mussten. Es ist allerdings nicht Sache des Bundesrates, jour
nalistische Leistungen von Radio und Fernsehen abschlies
send zu qualifizieren. Allerdings fällt bei einem Rundfunkver
anstalter wie der SAG besonders ins Gewicht, dass er im Be
reich der lnlandinformation eine monopolähnliche Stellung 
einnimmt. Deshalb ist bei Radio und Fernsehen jederzeit dar
auf zu achten, dass Pluralität, Ausgewogenheit und Fairness 
Rechnung getragen wird, auch unter dem Druck der Aktualität 
und in Zeitnot. 
Der Bundesrat hat die Oeffnung des elektronischen Mediensy
stems aus diesen Ueberlegungen, aber auch aufgrund der 
Vielfalt, aufgrund der Ausgangslage bewusst begrenzt. Er hat 
dies im Interesse der Sicherung der Grundversorgung tun 
müssen. Er hat dies auch in der Ueberzeugung getan, dass 
auf dieser Ebene die realen Voraussetzungen, insbesondere 
die Marktgrösse, für einen echten Wettbewerb wahrscheinlich 
nicht vorhanden sind. «Wahrscheinlich» sage ich, weil Herr 
Ständerat Masoni hier eine andere Auffassung vertritt. Es dürf
ten sich auch grosse Finanzierungsprobleme ergeben, denn 
der Werbekuchen wird in diesem Land der Vielfalt, der vier 
Sprachen, nicht unbegrenzt wachsen. Vom gleichen Werbe
kuchen muss sich bekanntlich auch die Presse, die «schrei
bende Presse», nähren. 
Bei der ganzen Diskussion um mehr oder weniger Schutz für 
die SAG, um mehr oder weniger Liberalisierung, dürfen wir 
eins nicht aus den Augen verlieren: Aus der Sicht des Verfas
sungsartikels muss der Wettbewerb-die Liberalisierung- Mit
tel zum Zweck sein. Wir wollen eine optimale Versorgung des 
gesamten Landes, der gesamten Bevölkerung mit qualitativ 
hochstehenden Programmen. Wir wollen ein vielfältiges Medi
ensystem. Wir wollen aber auch die Meinungsbildungsfreiheit 
der Rezipienten schützen, und wir wollen keinen ideologi
schen Eintopf, keine Schulmeister der Nation, keine Medien
gurus, die den Zuhörerinnen und Zuhörern, den Zuschauerin
nen und Zuschauern suggerieren, wohin der Weg führen 
muss. Wir wollen vielfältige, kreative, aber auch kritische, aus
gewogene und sachkundige Medien. 
Verfassungsrechtlicher Leistungsauftrag und wirtschaftlicher 
Wettbewerb schliessen sich bei dieser Ausgangslage nicht 
aus. Sie vertragen sich in dem Masse, als der wirtschaftliche 
Wettbewerb auch eine publizistische Konkurrenz hervorbringt 
oder zumindest erlaubt. Die These, das Beste werde sich 
früher oder später von selbst durchsetzen, erscheint indessen 
gewagt. Wir brauchen deshalb Wegmarken, wir brauchen 
Jalons. 
Im Ebenenmodell hat der Bundesrat sowohl die politischen, 
kulturellen und wirtschaftlichen Realitäten der Schweiz als 
auch das nationale und internationale Umfeld berücksichtigen 
müssen. Der Bundesrat ist überzeugt, dass dieses Konzept 
auch vor der Forderung nach Versorgungsgerechtigkeit Be
stand hat. Das Radio- und Fernsehgesetz berücksichtigt auch 
die internationalen Zusammenhänge und Abhängigkeiten. 
Die wachsende Präsenz ausländischer Programme in der 
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Schweiz setzt uns zum einen unter Zeitdruck, zum andern 
müssen wir uns vergegenwärtigen, dass diese Veranstalter 
ausländischen Rechtsnormen unterworfen sind. Diese 
Rechtsnormen unterscheiden sich von den geltenden schwei
zerischen Vorschriften zum Teil erheblich, in erster Linie bei 
der Werbung. 
Auch die gemeinsamen europäischen Mindestnormen sind 
durch die Oeffnung und Liberalisierung des Rundfunks in Eu
ropa geprägt. Wir haben uns deshalb für das Uebereinkom
men des Europarates über das grenzüberschreitende Fernse
hen eingesetzt. Bei der definitiven Ausgestaltung unserer na
tionalen Medienordnung dürfen wir diese Gegebenheiten 
nicht einfach ausser acht lassen. Zu restriktive schweizerische 
Vorschriften können wegen der Präsenz ausländischer Pro
gramme, die keinen vergleichbaren Einschränkungen unter
worfen sind, ohnehin nur eine beschränkte Wirkung entfalten. 
Sie können auch schwerwiegende Wettbewerbsnachteile für 
unsere Schweizer Veranstalter zur Folge haben. Diese können 
gegen die finanzstarken ausländischen Kontrahenten auf 
Dauer wohl nur bestehen, wenn sie über annähernd gleich 
lange Spiesse verfügen. 
Das Radio- und Fernsehgesetz trägt dieser Problematik weit
gehend Rechnung. Es verpflichtet beispielsweise den Bun
desrat, bei der Beschränkung der Werbezeit die internationa
len Regelungen zu berücksichtigen. Es bleiben allerdings ge
wisse Unterschiede, unter denen wir leiden, namentlich bei 
der Unterbrechung von Sendungen durch Werbung und bei 
der Werbung für alkoholische Getränke. 
Bei diesen heiklen rnedienpolitischen Fragen sind nach An
sicht von Bundesrat und Nationalrat Unterschiede zur europäi
schen Regelung in Kauf zu nehmen. Wir halten, Herr Piller, die 
Position. Ob das aber auch langfristig vollumfänglich möglich 
sein wird, kann ich Ihnen nicht mit Bestimmtheit zusichern. 
Durch die Stellung, die wir heute beibehalten, wird die Europa
fähigkeit des Radio- und Fernsehgesetzes noch nicht in Frage 
gestellt. Gerade die Konvention des Europarates bezweckt ja 
nicht die totale Gleichschaltung der nationalen Medienord
nungen und damit den Verzicht auf eine eigenständige 
schweizerische Medienpolitik. Den einzelnen Staaten bleibt es 
ausdrücklich überlassen, für ihre eigenen Veranstalter stren
gere Normen vorzusehen. Dabei dürfen wir aber nicht zu weit 
gehen. 
Sie sehen, dass wir in Europa nicht ein isoliertes Land der Seli
gen werden können und dass wir uns diesem Europa anpas
sen müssen. Radio und Fernsehen sind ihrer Natur nach 
grenzüberschreitende Medien. Für einen Sonderfall Schweiz 
bleibt im Medienbereich - ganz im Gegensatz vielleicht zur 
Verkehrspolitik - nicht sehr viel Spielraum. Ein zu grosses Ge
fälle zu den umliegenden Ländern beeinträchtigt die Lei
stungsfähigkeit unserer nationalen Radio- und Fernsehsy
steme. Bei der Unterbrechung durch Werbung möchte die 
Kommissionsmehrheit deshalb noch einen Schritt weiter in 
Richtung Europa gehen. Mir scheint dieser Schritt aufgrund 
des Gesagten richtig. Es gilt also, bei diesem Radio- und Fern
sehgesetz einen Mittelweg zwischen Anpassung und Allein
gang zu finden. 
Die Vorstellungen von Herrn Ständerat Masoni repräsentieren 
ein neues Konzept. Wenn wir dieses Konzept annehmen, 
müssten wir eigentlich von vorne beginnen. Herr Ständerat 
Masoni, wir haben zu Ihren Vorstellungen Stellung bezogen, 
und zwar mit Brief vom 23. April 1990. Es darf also nicht gesagt 
werden, wir hätten diese Vorstellung nicht beachtet und seien 
nicht darauf eingetreten. Leider war Herr Masoni aus Gründen, 
die der Präsident erwähnt hat, an den entscheidenden Sit
zungstagen in der Kommission nicht anwesend. Ich möchte 
lediglich festhalten: Herr Masoni hat insbesondere die Arti
kel 26 und 30 angesprochen. Mit Artikel 26 will man - ich sage 
das bewusst bereits in der Eintretensdebatte - aufgrund des 
Gesagten und aufgrund der Konzeption, die der Bundesrat 
1987 zu Recht vorgelegt hat, die SRG privilegieren, ihr eine 
Konzession von Gesetzes wegen einräumen. Das ist eine kon
sequente Verwirklichung der Sonderstellung dieser SRG und 
steht nicht im Widerspruch zu Artikel 30. 
Eine Konzession wird stets auf Zeit gegeben. Es ist, wenn 
auch nur sehr theoretisch, denkbar, dass die SAG auf die Kon-
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zession verzichtet. Eine Konzession ist ein zweiseitiges 
Rechtsgeschäft. Sie ist annahmebedürftig. Deshalb und aus 
weiteren Gründen sind wir der Meinung, dass wir, wenn Sie 
auf die zahlreichen Vorschläge von Herrn Ständerat Masoni 
einträten, das Geschäft in die Kommission zurückgeben und 
uns dieses neuen Konzeptes mit der nötigen Aufmerksamkeit 
annehmen müssten. Ich möchte Sie aber bitten, da der Natio
nalrat und auch Ihre Kommission einen Kompromiss gefun
den haben, heute Eintreten zu beschliessen und uns die Mög
lichkeit zu geben, ein modernes, zukunftgerichtetes, auch of
fenes Gesetz anzunehmen, das sowohl den nationalen als 
auch den internationalen Rahmenbedingungen Rechnung 
trägt, soweit wir diese heute erfassen können. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans Opposition d'entrer en matiere 

Detailberatung - Discussion par articles 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Titre et preambule 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Cavelty, Berichterstatter: Nach der Beratung des Radio- und 
Fernsehgesetzes im Nationalrat fällte der Europäische Ge
richtshof für Menschenrechte am 22. Mai 1990 einen Ent
scheid, wonach Sendungen, die für die Allgemeinheit be
stimmt sind, ungeachtet der Art ihrer Verbreitung empfangen 
werden dürfen; das gehöre zu den Menschenrechten. 
Dieser Entscheid war bei der Beratung der ständerätlichen 
Kommission in seinem Wortlaut noch nicht bekannt. so dass 
wir ihn nicht in die Gesetzesvorlage einbauen konnten .. Inzwi
schen liegt er schriftlich vor. 
Die Verwaltung hat sich - zusammen mit Frau Josi Meier und 
dem Sprechenden - mit den Konsequenzen des Entscheides 
für unsere Vorlage befasst. Frau Meier stellt entsprechende 
Anträge zu den Artikeln 1, 2, 39, 43, 52 und 57, indem sie die 
Vortage den neuen Erfordernissen des Europäischen Ge
richtshofes anpasst. Es geht darum, dass die unkorrigierte 
Vorlage eine Unterscheidung zwischen Rundfunk- und Fern
meldesatelliten und demzufolge auch zwischen mittelbarem 
und unmittelbarem Empfang macht Das ist im Lichte des zi
tierten Entscheides nicht mehr zu schützen. 
Die Kommission hat, wie gesagt, keine Gelegenhejt gehabt, 
sich mit der Frage zu befassen. Persönlich jedoch halte ich da
für, dass der Antrag Meier richtig ist und unterstützt werden 
sollte. Eine Gutheissung des Antrages in Artikel 1 wäre ge
mäss Antrag Meier auch auf die Artikel 2, 39. 43, 52 und 57 aus
zudehnen, da es um die gleiche Anpassung geht. Wenn Sie 
demnach dem Antrag Meier bei Artikel 1 zustimmen und bei 
den übrigen genannten Artikeln keine Opposition anmelden, 
beantrage ich die automatische Anpassung der genannten Ar
tikel. Wir können so sechs Fliegen auf einen Schlag erledigen. 

Frau Meier Josi: Sie haben das Grundanliegen vom Präsiden
ten vernommen: Die Anträge stehen im Zusammenhang mit 
dem Entscheid Autronic des Europäischen Gerichtshofes für 
Menschenrechte vom 22. Mai dieses Jahres, dem wir das Ge
setz anpassen sollten. 
Lassen Sie mich kurz die Vorgeschichte erläutern. 
Die Autronic AG vertreibt Parabolantennen. Sie wollte wäh
rend der Fera 1982 ein Fernsehprogramm empfangen und 
vorzeigen, das über einen sowjetischen Fernmeldesatelliten 
übertragen wurde, was die PTI verweigerten mit dem Hinweis, 
es fehle an der Zustimmung der sowjetischen Postverwaltung. 
Gegen diese Verfügung schöpfte die Autronic AG alle Rechts
mittel aus bis hinauf zum EGMR. Dort rügte sie, Artikel 10 der 
GMRK garantiere die Informationsfreiheit, und diese sei ver
letzt worden. 
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Die Schweiz legte vor dem Gerichtshof dar, die PTI-Betriebe 
hätten sich streng an das internationale Fernmelderecht ge
halten, danach könnten Sendungen von Rundfunksatelliten 
frei empfangen werden, aber Sendungen von Fernmeldesatel
liten unterstünden dem Fernmeldegeheimnis. Um davon ent
bunden zu werden, brauche es eben die Bewilligung durch 
die zuständige Behörde des Sendestaates. 
Der Gerichtshof hat anders entschieden, und zwar - so denke 
ich - eindeutig zu Recht. Er hiess das Rechtsmittel gut und 
stellte fest, der angefochtene Entscheid habe in unzulässiger 
Weise in die Informationsfreiheit eingegriffen. Zwar sei es rich
tig, das Fernmeldegeheimnis zu schützen, aber darum gehe 
es nicht mehr, wenn ein unverschlüsseltes Fernsehprogramm 
über einen primär für geschützte Nachrichten bestimmten Sa
telliten laufe. Dieses Programm sei dann eben für die Allge
meinheit bestimmt. Das ist der Schlüsselsatz des Entschei
des. Sendungen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, dür
fen dieser nicht wegen der Art ihrer Ueberrnittlung vorenthal
ten werden. 
Es stimmt zwar, dass früher eine klare Funktionstrennung zwi
schen Rundfunksatelliten und Fernmeldesatelliten bestand. 
Sie senden auf verschiedenen Frequenzbereichen und haben 
verschiedene technische Voraussetzungen. 
Die Fernmeldesatelliten sorgen für sogenannte Punkt-zu
Punkt-Verbindungen, also Verbindungen zwischen autorisier
ten Bodenstationen, für Signale des individuellen Fernmelde
verkehrs wie Telefon, Telefax, Telex und ähnliches. Diese Si
gnale brauchen in der Regel technische Verstärkungen. Sie 
sind nicht für die Allgemeinheit bestimmt und daher geschützt. 
Solche Probleme bestehen bei den unmittelbar für die Allge
meinheit bestimmten Rundfunksatelliten nicht, weshalb sich 
das Problem der besonderen Bewilligung dort auch nie ge
stellt hat. 
Nun werden seit einigen Jahren teilweise auch die Fernmelde
satelliten für die Uebermittlung von Rundfunkprogrammen 
eingesetzt. Die PTI haben aber alles unter dem gleichen Re
gime behandelt. Wir hätten eigentlich selbst darauf kommen 
müssen, dass die fernmeldetechnische Unterscheidung zwi
schen mittelbarem und unmittelbarem Empfang nicht mehr 
gerechtfertigt ist, soweit Sendungen für die Allgemeinheit be
stimmt sind. Das Urteil des EGMR in Sachen Autronic gibt uns 
Gelegenheit, den Fehler rechtzeitig zu korrigieren. 
Kriterien für den freien Empfang sollten nicht nur die Technik, 
sondern auch die Meinungs-und Informationsfreiheit sein. Wtr 
sollten das im Gesetz dokumentieren, indem wir die Begriffe 
aus dem technischen Regelungsbereich fallenlassen und 
bewusst neue wählen. Frei empfangbare Programme sollten 
nicht mehr mit dem Begriff «für die Allgemeinheit bestimmt», 
sondern «an die Allgemeinheit gerichtet~ umschrieben 
werden. 
Der Vorteil dieser neuen Sprachregelung ist evident Der tech
nisch besetzte Begriff «bestimmt» hat in der Vergangenheit für 
Verwirrung gesorgt Obschon die Sendungen für ein breites 
Publikum «bestimmt» sind, stehen sie nämlich nicht zu jedem 
Zeitpunkt ihres Transits durch den Aether zum öffentlichen Zu
griff bereit. Dies gilt insbesondere für den Programmaus
tausch unter den Veranstaltern, der wie die gewöhnliche Kom
munikation zwischen Individuen nicht zum Empfang für die 
Allgemeinheit freigegeben ist. Die neuere, präzisere Um
schreibung will klar zum Ausdruck bringen, dass erst dann 
von «Verbreitung„ im medienrechtlichen Sinn die Rede sein 
soll, wenn das Programm in seiner endgültigen Form zur Aus
strahlung gelangt, anders gesagt, wenn seine Ausstrahlung 
direkt auf den Empfang seitens der Zuhörer oder Zuschauer 
gerichtet ist. 
Die mittelbare Konsequenz besteht darin, dass die gesetzliche 
Systematik vereinfacht werden kann. Man kann dann nämlich 
auf die eigenständige Kategorie der «vergleichbaren Formen 
des Rundfunks» verzichten. Im vorliegenden Vorschlag wer
den die vergleichbaren Formen des Rundfunks in Artikel 1 Ab
satz 1 ersetzt durch die «Darbietungen und Informationen, die 
in vergleichbarer Weise aufbereitet sind». Der Vergleich be
zieht sich auf Radio und Fernsehen. 
Materiell besteht kein Unterschied zwischen den Begriffen. 
Beide sind genügend offen, um gesetzliche Grundlage für die 
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Regelung bisher noch unbekannter zukünftiger Erschei
nungsformen zu sein. Die exemplarische und nicht abschlies
sende Aufzählung in Absatz 2 wird dann aber überflüssig, weil 
die dort erwähnten Erscheinungen entweder keiner besonde
ren Regelung bedürten oder ohne weiteres im Rahmen ande
rer Bestimmungen normiert werden können. 
Der Unterschied liegt vielmehr im strukturellen Aufbau von Ab
satz 1 . Wir würden nicht mehr von einer eigenständigen Kate
gorie neben Radio und Fernsehen sprechen, sondern von ei
ner Unterkategorie. Die Vorteile der neuen Systematik sind: 
Der Begriff der Radio- und Fernsehprogramme rückt auch 
textlich in den Mittelpunkt des Gesetzes - das ist sicher durch 
die gesellschaftliche Bedeutung dieser Medien gerechtfertigt 
-; das Subordinationsverhältnis bringt die oftmals erklärte 
enge Verwandtschaft der erwähnten Rundfunkarten mit Radio 
und Fernsehen zum Ausdruck; die neue Lösung garantiert 
eine maximale Uebereinstimmung mit der allgemeinen Syste
matik des Gesetzes, die schwerpunktmässig auf Radio und 
Fernsehen eingestellt ist Wir haben nicht Gelegenheit gehabt. 
diese Details alle in der Kommission zu behandeln. Sie wur
den aber sehr genau mit der Verwaltung «durchgeackert». 
Noch kurz eine konkrete Begründung zu Artikel 1: 
Zentraler Punkt ist der Verzicht auf die eigenständige Katego
rie der vergleichbaren Formen des Rundfunks, die sich als 
überflüssig erweist. «Die Verteilung von Programmen über 
Fernmeldesatelliten" wird in Absatz 2 Buchstabe a als ver
gleichbare Form des Rundfunks aufgezählt, da die Satelliten 
als Kanäle der Individualkommunikation betrachtet wurden 
und die Programme daher fernmelderechtlich gesehen nicht 
durch die Allgemeinheit empfangen werden dürfen. 
Diese Auffassung ist nach dem Entscheid Autronic nicht mehr 
vertretbar, und Sendungen, die für die Allgemeinheit bestimmt 
sind, dürten jetzt, ungeachtet der Art der Verbreitung, empfan
gen werden. 
Ich habe Hemmungen, Ihnen alle Detailüberlegungen der Ver
waltung vorzutragen. 
Ich möchte Ihnen aber empfehlen, dass wir jetzt global diese 
Bestimmungen akzeptieren und den Erstrat bitten, diesen Fra
gen noch einmal seine ganze Aufmerksamkeit zu widmen. 

Jagmettl: Sie werden verstehen, dass man als Kommissions
mitglied etwas überrascht ist und doch den Wunsch hat, die 
Sache anhand der Dokumentation noch einmal anzuschauen, 
bevor man einen Entscheid über diese Frage fällt. Wir sind bis
her davon ausgegangen. man müsse unterscheiden zwi
schen eigentlichem Rundfunk und Verbreitung in anderer 
Form. Das wird jetzt offenbar in Frage gestellt, gestützt auf die
sen Entscheid - ich weiss nicht, wurde er von der Kommission 
oder vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ge
fällt. Diese Dokumentation noch anzuschauen und sich etwas 
zu überlegen, ist mindestens der Wunsch der Kommissions
mitglieder. 
Ich stelle Ihnen deshalb den Ordnungsantrag, die Beratungen 
über die Artikel 1 und 2 auszusetzen, damit wir am Nachmittag 
Gelegenheit haben, die Sache anzuschauen, und die Beratun
gen morgen darüber wiederaufzunehmen. Wir können ohne 
weiteres bei Artikel 3 fortfahren. Bis zu Artikel 39, der ebenfalls 
davon betroffen ist, werden wir heute vermutlich ohnehin nicht 
kommen. 
So stelle ich Ihnen den Ordnungsantrag, die Beratung über 
die Artikel 1 und 2 bis morgen vormittag auszusetzen. 

Cavelty, Berichterstatter: Der Entscheid war öffentlich zu
gänglich, er stand nicht unter Verschluss. Es hätte sich jedes 
Kommissionsmitglied darum bemühen können, wenn es ge
wollt hätte. Aber ich habe nichts dagegen, wenn Herr Jagmetti 
diesen Vorbehalt macht; wir können diesen Artikel jetzt aus
klammern. 

Frau Meier Josi: Ich habe volles Verständnis für die Probleme, 
die sich Herrn Kollege Jagmetti stellen. Es sind detaillierte, 
technische Fragen, die er noch einmal überprüfen möchte. Er 
hat meinen Antrag spät bekommen. Aber es schiene mir ver
nünftiger, jetzt noch die Ausführungen von Herrn Bundesrat 
Ogi zu hören, damit wir morgen die Angelegenheit verabschie-

den können. Denn ich bin völlig überzeugt, dass Herr Jagmetti 
es auch richtig findet, dieses Urteil sofort einfliessen zu lassen. 
Wir hätten eigentlich - wie gesagt - schon vorher merken sol
len, dass wir diese Unterscheidung nicht mehr machen dür
fen, weil andere Kriterien als technische Kriterien für uns mass
gebend sein müssen. 

Bundesrat Ogi: Damit Sie sich heute nachmittag in der Kom
mission noch mit dieser Frage auseinandersetzen können. 
möchte ich zusätzlich noch folgendes an Informationen ge
ben: Der Antrag von Frau Meier stützt sich auf den jüngsten 
Entscheid des Strassburger Gerichtshofes für Menschen
rechte in Sachen Autronic. Es scheint uns auch nach Rück
sprache mit Frau Josi Meier der Zeitpunkt einer Anpassung 
gegeben. Wir sollten die Gelegenheit nicht versäumen, unsere 
medienrechtliche Grundordnung mit der neusten europäi
schen Rechtsprechung in Einklang zu bringen. Das Radio
und Fernsehgesetz verbrieft zwar in Artikel 52 bereits die soge
nannte Empfangsfreiheit. Dabei hält es sich aber an die her
kömmliche fermelderechtliche Unterscheidung zwischen mit
telbarem und unmittelbarem Empfang. Frau Ständerätin 
Meier hat das vorhin erläutert. 
Der Strassburger Entscheid präzisiert nun die Tragweite der 
Empfangsfreiheit und ruft zur Aufhebung dieser Zweiteilung 
auf. Das ist eigentlich das Problem. Dieser Aufforderung soll
ten wir nachkommen und hierzu die ertorderlichen, geringfügi
gen Textmodifikationen vornehmen. Ich bin Ihnen dankbar, 
wenn Sie das vielleicht bis morgen studieren können, damit 
wir morgen endgültig entscheiden können. 

Präsident: Dem Ordnungsantrag Jagmetti wird nicht oppo
niert. Somit wird die Beratung der Artikel 1 und 2 auf morgen 
verschoben. 

Art.3 
Antrag der Kommission 
Titel 
Auftrag 
Abs.1 

a ..... , zu einer allgemeinen, vielfältigen und sachgerechten In
formation .... 
b ..... 
C .•.•• 

d ..... erleichtern und im Ausland die Präsenz der Schweiz und 
das Verständnis für deren Anliegen fördern; 
e ..... 
f. Streichen 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antraglten 
Abs. 1 Bst f 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.3 
Proposition de Ja commission 
Titre 
Adherer ä Ja decision du Conseil national 
Al.1 

a ..... , leur fournir une information generale, diversifiee et fi-
dele,.... ' 
b .... . 
c .... . 
d ..... de l'etranger accroitre le rayonnement de la Suisse ä 
l'etranger et prornouvoir la comprehension de leurs aspira
tions; 
e ..... 
f. Biffer 
Al. 2, 3 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Proposition lten 
Al. 1 let. f 
Adherer ä la decision du Conseil national 
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Cavelty, Berichterstatter: Die Kommission beantragt bei Arti
kel 3 einen anderen Titel. Statt «Ziele» soll es «Auftrag» heis
sen. Der Grund liegt darin, dass Radio und Fernsehen gemäss 
Verfassung einen Leistungsauftrag haben, was hier klar zum 
Ausdruck gebracht werden soll. Materiell wird dadurch nichts 
geändert. 
Litera a: Durch die Zufügung des Begriffes «allgemein», also 
allgemeine Information. soll der umfassende Auftrag an Radio 
und Fernsehen in dem Sinne unterstrichen werden, dass man 
nicht auf andere Informationsquellen angewiesen ist. um um
fassend informiert zu sein. 
Litera d bedarf keiner Erläuterung. 

lten: Der Nationalrat will mit Litera f erreichen, dass die euro
päischen Eigenleistungen von Radio und Fernsehen mög
lichst breit zu berücksichtigen sind. Das ist eine berechtigte 
Forderung, die sehr offen formuliert ist und dennoch eine klare 
Marschrichtung angibt. 
Ich kann mir vorstellen, warum die ständerätliche Kommission 
sie ablehnt und zu streichen beantragt. Sie will keine protektio
nistischen Dämme errichten. Das ist aber mit diesem Pro
grammartikel nicht gewollt. Davon könnte man erst bei einer 
Quotenregelung sprechen. So hat z. B. das italienische Parla
ment in diesem Sommer nach heftiger und eingehender De
batte beschlossen, dass das Fernsehen in den ersten drei Jah
ren nach Inkrafttreten des Gesetzes 40 Prozent der Filme und 
Videos zeigen müsse, die in Europa hergestellt werden, 
20 Prozent davon in Italien. Nach drei Jahren muss die Quote 
auf SO Prozent erhöht werden. Das riecht zweifellos nach Pro
tektion des eigenen Filmschaffens, ist aber im italienischen 
Kulturraum verständlich. 
Eine derartige Regelung käme für die Schweiz schon deshalb 
nicht in Frage, weil wir nicht über die nötige Kapazität des Film
schaffens verfügen. Indessen ist dem Nationalrat zu folgen 
und die dahinter liegende Idee zu begrüssen. Das Fernsehen 
hat eine starke Wirkung auf die Zuschauer und beeinflusst das 
Denken sehr. Wenn wir auch nur eine gewisse Kohärenz der 
europäischen Kultur erhalten wollen, müssen wir Medienpro
dukte ausstrahlen, die den europäischen Geist atmen. Man 
kann das Medienschaffen nicht der Produktion in den techni
schen oder übrigen wirtschaftlichen Bereichen gleichstellen. 
Handelshemmnisse für Apparate, Werkzeuge und Waren aller 
Art sind sicher abzulehnen. Hingegen sind die Medienproduk
tionen von qualitativ anderer Art. Sie tragen in sich den Geist, 
die Tradition, die Geschichte, die Sprache Europas. In ihnen 
kommt die kulturelle Vielfalt zum Ausdruck. Die Sprache Euro
pas ist eine andere Sprache als die Amerikas oder des Femen 
Ostens. Wir müssen etwas gegen die Bilderflut aus Amerika 
und aus dem Femen Osten tun. Die amerikanischen Serien 
strahlen einen Geist aus, der wenig Rücksicht auf europäische 
Tradition und Kultur nimmt. Ihre Sprache und die Bildkli
schees verraten ein anderes Denken. 
In einer Zeit, wo es um die Identität Europas geht, scheint es 
mir zwingend nötig, dass das europäische Filmschaffen be
vorzugt berücksichtigt wird. Wir geben uns wahrscheinlich zu 
wenig Rechenschaft, welchen Einfluss das Medienschaffen 
auf die Bildung der schweizerischen und europäischen Identi
tät hat. Dieser Einfluss nimmt ständig zu, so dass heute bereits 
von einer «Mediokratie» gesprochen wird. Darum scheint es 
mir sehr wichtig, dass wir die europäischen, aber auch die 
schweizerischen Eigenleistungen angemessen, ja prioritär 
berücksichtigen. 
Wie es um die europäische Produktion und den Programm
austausch steht, verdeutlichen folgende Zahlen: Während der 
jährliche Gesamtbedarf an Programmen sämtlicher europäi
scher Fernsehanstalten auf 260 000 Stunden geschätzt wird, 
schafft Europa bloss eine Jahresproduktion von 115 000 Stun
den. 
Nur wenn wir europäische Medienprodukte bevorzugt berück
sichtigen, tun wir auch etwas zur Animation des Medienschaf
fens in der Schweiz. Die Hauptanstrengungen müssen in Rich
tung Verstärkung aller Bereiche des Filmschaffens gehen. Es 
geht darum, die Realisatorinnen und Realisatoren, die Dreh
buchautorinnen und -autoren, die Redaktorinnen und Redak
toren, die Technikerinnen und Techniker, die Produzentinnen 
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und Produzenten, die Verkäuferinnen und Verkäufer hervorzu
bringen, welche in der Lage sind, im neuen politischen, kultu
rellen und wirtschaftlichen Umfeld Europas zu bestehen. Sie 
sollten es verstehen, die sprachliche und kulturelle Vielfalt Eu
ropas als Stärke des europäischen Films und der europäi
schen Audiovision umzusetzen und nicht der platten Imitation 
von Vorbildern zu verfallen. Das können wir nur erreichen, 
wenn wir die europäischen Eigenleistungen möglichst breit 
berücksichtigen. Es braucht dazu allerdings noch andere 
Anstrengungen, die nicht mit diesem Gesetz gelöst werden 
können. 
Ich werde darauf noch zurückkommen, wenn die Interpella
tion bezüglich einer Hochschule für Filmschaffende am Mon
tag der letzten Sessionswoche besprochen wird. 

Cavelty, Berichterstatter: Wie Herr lten gesagt hat, will die 
Kommission mit der-Streichung von Litera f den Eindruck von 
Protektionismus zugunsten Europas und eine diskriminatori
sche Komponente zuungunsten der übrigen Kontinente, ins
besondere auch Amerikas. vermeiden. Mir scheint diese Strei
chung richtig zu sein, wenn wir gerade im Moment an Amerika 
denken, welches in der Golfregion den Kopf auch für andere 
hinhält. 
Ich bitte namens der Kommission, der Streichung zuzustim
men. 

Bundesrat Ogl: Gegen die Aenderung in Absatz 1 Litera a hat 
der Bundesrat nichts einzuwenden, aber gegenüber der 
neuen Formulierung Ihrer Kommission bei Buchstabe bist der 
Bundesrat der Meinung, dass diese neue Formulierung nicht 
unproblematisch ist. Sie führt unweigerlich zur Frage, welches 
denn die Anliegen der Schweiz sind. Sind es die Anliegen des 
Staates oder jene der Wirtschaft, sind es die Anliegen der Ar
beitgeber oder der Arbeitnehmer, und sind es die Anliegen 
des Umweltschutzes, also der Umweltschutzverbände, oder 
der Automobilisten? Sie sehen, die von Ihrer Kommission vor
geschlagene Fassung ist schwieriger zu konkretisieren als die 
vom Bundesrat und auch vom Nationalrat gewählte Formulie
rung. 
Auch die Streichung des Buchstabens f, wie Sie das vorschla
gen, ist aus der Sicht des Bundesrates zu bedauern. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag von Herrn Ständrat lten zu 
folgen. Herr lten hat den Antrag sehr gut begründet. Ich brau
che nur noch festzuhalten - in Umkehr dessen, was der Herr 
Präsident eben gesagt hat-, dass gerade mit Blick auf die letz
ten Ereignisse eine gewisse - ich sage bewusst: eine gewisse 
- Bevorzugung europäischer Produktionen sehr angebracht 
ist. 
Ich bitte Sie deshalb, sowohl die Formulierung in Buchstabe b 
als auch in der Formulierung des Buchstabens d dem Bun
desrat und dem Nationalrat zu folgen. 

Jagmettl: Ich beantrage Ihnen, Litera f zu streichen, wie dies 
die Kommission beantragt. Warum? Wir wünschen alle kein 
amerikanisches Fernsehen. Die Art, amerikanisches Fernse
hen zu betreiben, wünschen wir nicht. Aber heisst das auch, 
dass wir amerikanische Produktionen nicht wollen? Ich bitte 
Sie, diese Unterscheidung deutlich zu machen. 
Und nun stellt sich die Frage, ob es denn in Amerika nur Bana
les und in Europa nur Kultur gibt. Herr lten, liegt zwischen der 
Familienstory der Brinkmanns und jener der Ewings wirklich 
ein Kulturgefälle? Oder ist nicht beides banal? 
Vor kurzem habe ich zwei Sendungen zufällig gesehen: Eine 
amüsante Geschichte über amerikanische Anwaltsbüros und 
eine recht banale europäische. Wenn ich jetzt zwischen Kultur 
und Unkultur wählen müsste, würde ich mir nicht anmassen, 
zu sagen, alles, was aus Europa komme, sei Kultur, und alles, 
was jenseits des Atlantiks hergestellt worden ist, sei Unkultur. 
Vergessen wir nicht die Rolle, die Amerika auch in der kulturel
len Entwicklung gespielt hat und zweifellos auch spielen wird. 
Wenn wir Litera t aufnehmen, schaffen wir eine gesetzliche Pri
oritätsordnung. Dann ist das eine gut und das andere 
schlecht. Ich würde mir keineswegs anmassen, eine solche 
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kulturelle Prioritätsordnung kontinentweise aufzustellen. Für 
mich ist die Oeffnung zu Europa eine Oeffnung, nicht ein 
neuer Abschluss. 
Darf ich Sie noch an uns selbst erinnern? Herr lten hat von 
Geist, Tradition und Geschichte Darf ich 
die Frage stellen, woher die und woher 
der Ständerat stammen? Ist das eine Eigen-
produktion», oder hatten die Väter der den 
Mut, über den Atlantik zu sehen und das amerikanische 
ralistische System als für unsere Institutionen zu 
nehmen? Sie hatten es! 
Verschliessen wir uns doch nicht einer Kultur, indem wir Gren
zen an den Kontinenten errichten, wo sie nicht nötig sind. 
Ich bitte Sie, Litera f zu streichen. 

Danioth: Ebenso vehement wie Herr Jagmetti bitte ich Sie, 
dem Antrag lten zuzustimmen. Es geht nicht darum. gute Pro
duktionen und gute Ideen aus Uebersee abzulehnen, das ist 
völlig unbestritten. Hier geht es darum, dass wir der wirtschaft
lichen Integration, von der wir tagtäglich reden, auch die kultu
relle folgen lassen, dass die Schweiz ein Teil von Europa ist 
und sich in irgendwelcher Form eben eingliedern muss. Dies 
ist eigentlich selbstverständlich. Gerade heute im Zeichen der 
Oeffnung gegenüber Mittel- und Osteuropa ist es durchaus 
möglich, dass gute Eigenleistungen aus dem europäischen 
Kulturraum kommen. Es muss ja nicht die «Schwarzwaldkli
nik» oder derartiges sein, sondern wir haben die Möglichkeit, 
eine Priorität für unseren europäischen Raum zu setzen, ohne 
uns gegenüber anderen Ländern und anderen Erdteilen ab
zukapseln. Dieser Antrag aus dem Nationalrat ist sinnvoll und 
notwendig. 
Ich bitte Sie, ihn zu unterstützen. 

Masoni: Ich habe volles Verständnis für die Idee des Antrags 
lten. Dieser Sinn sollte präsent sein und es immer bleiben. 
Aber die Formulierung des Nationalrates ist nicht akzeptabel. 
«Europäische Eigenleistungen», was ist das? Sportliche Lei
stungen? Kulturelle Leistungen? Es ist keine glückliche For
mulierung. 
Was mir vor allem nicht gefällt, ist die schriftliche, starre Formu
lierung solcher Grundsätze, die in der Tiefe verankert sein 
müssen; diese Ueberlegung zu einer Regel zu machen, tönt 
diskriminierend. 
Dass wir ein «penchant» zu Europa haben, drückt sich bereits 
darin aus, dass die SAG mit allen Grenzstaaten bereits Kopro
duktionen hat; das ist mit der BRD. mit Italien und mit Frank
reich der Fall. Dort wird das sicher zunehmend berücksichtigt. 
Die selbstverständliche Tatsache, dass wir Europa näher sind 
und daher europäische Sachprobleme und Produktionen so
wieso besser berücksichtigt werden, sollte nicht in einer recht
lichen Bestimmung Ausdruck finden. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit, d. h. der Streichung, zuzustimmen. 

Titel, Abs. 1 Bst. a - e - Titre, al. 1 /et a - e 
Angenommen -Adopte 

Abs. 1 Bst. f-AI. 1 let. f 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag lten 
Für den Antrag der Kommission 

Abs. 2, 3-AI. 2, 3 
Angenommen -Adopte 

Art.4 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 

20Stimmen 
17Stimmen 

.... werden. Die Vielfalt der Ereignisse und Meinungen muss 
angemessen .... 

Abs. 2 
Meinungen und Kommentare müssen .... 

Art.4 
Proposition de la commission 
(Ne concerne que le texte allemand) 

Cavelty, Berichterstatter: Hier beantragen wir in Absatz 2 die 
Ersetzung des Begriffes «Ansichten» durch den «Mei· 
nungen». Damit übernehmen wir den Ausdruck des Verlas· 
sungstextes, wobei klar sein dürfte, dass materiell kein Unter
schied besteht. 
Zu Absatz 1 habe ich im Namen der Kommission die Erklä
rung abzugeben, dass unter «sachgerecht» und «angemes
sen» auch die Beachtung der Sorgfaltspflichten subsumiert 
ist. 

Angenommen -Adopte 

Art.5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a !a decision du Conseil national 

Cavelty, Berichterstatter: Namens der Kommission habe ich 
hier zu erklären, dass unter dem Begriff «frei» keine absolute 
Freiheit, sondern nur eine Freiheit im Rahmen von Verfassung 
und Gesetz zu verstehen ist. 

Angenommen -Adopte 

Art.6 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 . 

c ..... verbreiten oder einer Behörde angemessene Sendezeit 
für Aeusserungen einräumen. 
Abs.4 
Zustimmung zumBeschluss des Nationalrates 

Art.6 
Proposition de la commission 
Al. 1,2 
Adherer a la decision du Conseil national 
A/.3 

c ..... officielles ou accorder a une autorite un temps d'emis
sion approprie pour s'exprimer. 
Al.4 
Adherer a la decision du Conseil national 

Cavelty, Berichterstatter: Der Bereich dieses Artikels wird 
durch unsere Kommission bewusst ausgedehnt. Die Behörde 
soll eine angemessene Sendezeit für Aeusserungen erhalten, 
nicht nur die Möglichkeit zur Verbreitung von Erklärungen. 
Diese gesetzliche Verpflichtung ist in der Konzession näher zu 
umschreiben. 

Angenommen -Adopte 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.8 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Minderheit 
(Masoni) 
Der Bundesrat lässt von den PTT-Betrieben die Sendernetz
pläne erstellen und bewilligt sie nach Anhörung der Kantone 
und der Veranstalter. Die Sendernetzpläne sind so zu gestal
ten, dass möglichst viele Veranstalter Sendemöglichkeiten er
halten können. 

Abs.2-4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Rhinow 
Abs.1 
Die PTT-Betriebe erstellen nach Weisungen des Bundesrates 
Sendernetzpläne. Diese werden vom Bundesrat oder von der 
von ihm bezeichneten Behörde genehmigt und anschliesend 
veröffentlicht. 

Art.8 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil national 
Minorite 
(MasonQ 
Le Conseil federal fait realiser par les PTT les plans de reseaux 
des emetteurs et les approuve apres avoir entendu les can
tons et les diffuseurs. Les plans des reseaux des emetteurs 
doivent etre formes de fa,;:on que le plus possible de diffuseurs 
obtiennent des possibilites d'emission. 

Al.2-4 
Adherer a la declsion du Conseil national 

Proposition Rhinow 
Al. 1 . 
L'Entreprise des PTT etablit, conformement aux directives du 
Conseil federal, des plans des reseaux des emetteurs. Le Con
seil federal ou l'autorite designee par lui approuve ces plans, 
qui sont ensuite publies. 

Abs. 1-AI. 1 

Masoni, Sprecher der Minderheit: Ich begründe kurz diesen 
Antrag. Die Genehmigung der Sendemetzpläne ist nicht nur 
eine technische, sie ist auch eine politische Angelegenheit. 
Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass diese Pläne nach 
Anhörung der Kantone und der Veranstalter hergestellt wer
den. Aber der endgültige Entscheid über den Sinn der Netz
pläne wird nicht nur von der technischen Instanz der PTT ge
troffen, sondern vom Bundesrat. Die Formulierung von Kol
lege Rhinow, die den ersten Satz meines Antrages ersetzt, ver
bessert den Antrag formell. Das heisst, die PTT-Betriebe erstel
len nach Weisungen des Bundesrates die Sendernetzpläne, 
aber diese werden vorn Bundesrat oder der von ihm bezeich
neten Behörde genehmigt und anschliessend veröffentlicht. 
Diese Möglichkeit, dass der Bundesrat selber eine von ihm be
zeichnete Behörde damit beauftragt, muss aus praktischen 
Gründen offen bleiben; als solche Behörde würde z.B. das 
Departement in Frage kommen. Aber wichtig ist, dass die poli
tische Behörde etwas dazu zu sagen hat. 
Ich hatte die Anhörung der Kantone und Veranstalter vorgese
hen. Mir scheint, dass dieses Anliegen dann in den Weisun
gen des Bundesrates enthalten sein könnte, d. h. der Bundes
rat sollte dafür sorgen, dass die interessierten Kantone bzw. 
die Veranstalter angehört werden. Aber mir würde die Formu
lierung von Herrn Rhinow genügen, wonach die Sendernetz
pläne von den PTT nach den Weisungen des Bundesrates er
stellt, aber dann vom Bundesrat bewilligt werden; dadurch 
werden auch die politischen Anliegen Ausdruck finden. 
Ich möchte Ihnen empfehlen, den Antrag im Sinne von Herrn 
Rhinow inklusive den letzten Satz meines Antrags zu genehmi
gen, damit die Sendernetzpläne die Bewilligung der politi
schen Behörden und nicht bloss der technischen Stellen er· 
langen müssen. 

5 S 

Rhinow: Ich möchte Sie bitten, dem Antrag Masoni in meiner 
Version zuzustimmen. Ich möchte präzisieren, dass ich nur 
den ersten Satz in diesem Sinne ändere, der zweite Satz 
würde gemäss Antrag Masoni stehen bleiben. Die Gründe hat 
Herr Masoni bereits erwähnt, ich möchte folgendes noch er
gänzen: Nach der Konzeption des Bundesrates liegen zwei 
Gesetze vor, das Radio- und Fernsehgesetz und das Fern
meldegesetz. Während das erstere die Massenkommunika
tion regelt, soll sich das zweite mit der Individualkommunika
tion befassen. Neben Vorteilen dieser Konzeption bestehen 
aber Schwierigkeiten insofern, als fernmeldetechnische und 
fernmeldepolitische Aspekte auch im Radio- und Fernseh
gesetz geregelt werden. Einen solchen Aspekt treffen wir hier 
an. Wir haben beim Fernmeldegesetz in der ständerätlichen 
Kommission durchweg die hoheitlichen und die b€' · "!ichen 
Funktionen getrennt. Es gibt die mehr politischen Fur ""lonen, 
die hoheitlich entschieden werden müssen, und die mehr 
technischen Funktionen, welche bei den PTT-Betrieben belas
sen wurden. 
Weil es nun darum geht, keinen Widerspruch zwischen diesen 
beiden Gesetzen aufkommen zu lassen, scheint es mir richtig 
zu sein, dass wir auch hier nicht die PTT-Betriebe für die Ent
scheidung zulassen, sondern dass wir den Bundesrat einset
zen. 
Nun hat sich der Bundesrat im Nationalrat beim Fernmeldege
setz mit Recht namentlich dagegen zur Wehr gesetzt, dass alle 
Entscheidungen bezüglich Konzessionen bei ihm allein liegen 
müssten. Deshalb habe ich den Antrag Masoni diesbezüglich 
geändert, dass der Bundesrat den Spielraum hat, diese Kom
petenz zu delegieren. Das Anliegen ist also, die Funktionen 
klar auseinanderzuhalten und eine Abstimmung auf das im 
Werden begriffene Fernmeldegesetz jetzt schon vorzuneh
men, sonst müssten wir hinterher nochmals das Radio- und 
Fernsehgesetz ändern, und das wäre sicher nicht klug. 

Cavelty, Berichterstatter: Ich gehe vom Antrag Rhinow im er
sten Teil aus. Dort sehe ich den Unterschied gegenüber dem 
Antrag der Kommission darin, dass der Zusatz «oder von der 
von ihm bezeichneten Behörde• zugefügt wird. Gegen diesen 
Zusatz «oder von der von ihm bezeichneten Behörde,. könnte 
ich nichts einwenden. Hingegen übernimmt Herr Rhinow, wie 
er jetzt gesagt hat, auch den zweiten Satz des Antrages Ma
soni, wonach die Sendernetzpläne so zu gestalten sind, dass 
möglichst viele Veranstalter Sendemöglichkeiten erhalten 
können. Das scheint mir - ich rede nicht im Namen der Kom
mission, weil die Kommission sich nicht damit befassen 
konnte - unzweckmässig zu sein. Es sollte nicht um jeden 
Preis möglichst viele Veranstalter geben, die konzessioniert 
werden. Die wirtschaftliche Existenzfähigkeit darf nicht völlig 
ausser acht gelassen werden. 
Lieber etwas weniger, dafür aber lebensfähige Veranstalter. 
Ich wäre also persönlich geneigt, den Antrag Rhinow im ersten 
Teil nicht zu bekämpfen, hingegen den zweiten Teil, der mit 
dem Antrag Masoni übereinstimmt, zur Ablehnung zu empfeh
len. 

Bundesrat Ogl: Der Bundesrat kann dem Antrag Rhinow zu
stimmen, besonders dem Zusatz «oder von einer von ihm be· 
zeichneten Behörde ... Es besteht, wie Herr Rhinow gesagt hat, 
eine Parallele zum Fernmeldegesetz. Das scheint uns richtig 
zu sein. 
Was den zweiten Satz anbetrifft, der aber nicht von Herrn Stän
derat Rhinow vorgeschlagen wird, sondern von Herrn Stände
rat Masoni, bitte ich Sie ebenfalls, Ihrem Kommissionspräsi
denten zu folgen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es 
nicht sinnvoll wäre, um jeden Preis viele Veranstalter zuzulas
sen; denn je mehr Veranstalter Sie haben, desto kleiner wer
den die einzelnen Versorgungsgebiete. Neben der techni
schen ist auch die wirtschaftliche Machbarkeit in Betracht zu 
ziehen. Wir sollten gerade mit Blick auf die ausländische Kon
kurrenz versuchen, grosszügige Lösungen in der Schweiz 
nicht zu verunmöglichen. 
Ich bitte Sie deshalb, dem ersten Satz gemäss Antrag Rhinow 
zuzustimmen und den zweiten Satz gemäss Vorschlag von 
Herrn Ständerat Masoni abzulehnen. 
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Masoni, Sprecher der Minderheit: Ich bin froh, dass der erste 
Satz, der eine Aenderung gegenüber der Lösung des Bundes
rates und der Kommission beinhaltet, angenommen wird. 
Diese Fassung bewirkt gegenüber dem Mehrheitsantrag eine 
Aenderung in dem Sinne. dass diese Pläne nicht mehr von 
den PTT allein nach Weisung des Bundesrates, sondern dass 
sie nachträglich vom Bundesrat genehmigt werden. Ich bin 
froh, dass dieser Grundsatz angenommen wird. 
Zum zweiten Teil: In Anbetracht der Erklärungen des Herrn 
Departementsvorstehers bin ich bereit, ihn fallen zu lassen; 
denn ich nehme an, dass das Departement eine richtige Ab
wägung zwischen dem Interesse, möglichst viele Veranstalter 
zu haben, und demjenigen, die richtige Bedienung insbeson
dere der Minderheitengegenden zu erlangen, vornehmen 
wird. Wenn ich das nicht richtig verstanden habe, dann bitte 
ich den Herrn Departementsvorsteher um Richtigstellung, 
damit ich dann eventuell den Antrag aufrechterhalten kann. 
Aber ich sehe aus Ihrem Kopfnicken, dass Sie das auch so 
auslegen. 
Ich traue dieser Interessenabwägung durch das Departement, 
deshalb ziehe ich meinen Antrag zurück. 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag Rhinow 
Für den Antrag der Mehrheit 

Abs. 2-4 - Al. 2-4 
Angenommen -Adopte 

Art. Sa, 9-14 
Antrag der Kommission 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 15 
Antrag der Kommission 
Abs. 1-3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.4 
Streichen 

Art. 15 
Proposition de 1a commission 
Al. 1-3 
Adherer a la decision du Conseil national 
A/.4 
Biffer 

Abs. 1 - 3 - Al. 1 - 3 
Angenommen -Adopte 

Abs. 4-AI. 4 

Cavelty, Berichterstatter: Absatz 4 steht in Zusammenhang 
mit der Unabhängigen Beschwerdeinstanz und ist, wenn das 
Konzept unserer Kommission angenommen wird, zu strei
chen. Ich beantrage, diesen Absatz zurückzustellen, bis wir Ar
tikel 56ft. behandelt haben. 

Angenommen -Adopte 

Art. 16 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 17 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
Mehrheit 
In sich geschlossene Sendungen dürfen nicht, solche von 
über 90 Minuten Dauer höchstens einmal durch Werbung un
terbrochen werden. 
Minderheit 
(Meier Josi, Affolter, Dobler, Jaggi, Piller, Zumbühl) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.3-5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 17 
Proposition de /a commission 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al.2 . 

Majorite 
L'unite d'une emission d'une duree de plus de 90 minutes ne 
peut etre interrompue plus d'une fois par la publicite. 
Minorite 
(Meier Josi, Affolter, Dobler, Jaggi, Piller, Zumbühl) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Al. 3-5 
Adherer a la decision du Conseil national 

Abs.1,3-5 - Al.1,3-5 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2-AJ. 2 

Cavelty, Berichterstatter: Bei Absatz 2 von Artikel 17 kommen 
wir zu einem grossen Brocken. Es geht um die umstrittene 
Frage der Unterbrechung von Sendungen durch Reklame. 
Hier besteht, wie im Eintretensreferat dargelegt, eine Mehrheit 
und eine Minderheit 

Frau Meier Josi, Sprecherin der Minderheit: Erwarten Sie kein 
rhetorisches Feuerwerk. Es geht mir um ein ganz solides An
liegen im Dienste der Kultur. 
Die Minderheit beantragt Ihnen nicht, Werbung als Einnahme
quelle zu verbieten. Sie befasst sich nicht mit Werbedetails. 
Sie will eine sehr geringfügige Einschränkung der Möglichkeit 
erreichen, Werbung zu plazieren. Werbung will naturgemäss 
hohe Einschaltquoten erzielen. Sie will zu dem Zeitpunkt ge
sendet werden, wo die Spannung am grössten ist. Sie will da 
hereinplatzen, wo niemand eine Fortsetzung verpassen will, 
das Gerät auch nicht abgestellt wird. Das ist der ideale Platz für 
die Werbung. 
Nicht alles, was von Amerika kommt - das wurde vorher zu 
Recht gesagt -. ist Unkultur. Aber diese Art von Werbeplazie
rung, die uns vorgeschlagen wird, die mitten in einem grossen 
Theatermonolog, mitten in eine angespannte Stille, mitten in 
einem Konzert Werbung für Konsum bringt, diese Todsünde 
wider die Kultur, diese Unart ist uns von den Vereinigten Staa
ten her zumindest bekannt. Ich weiss nicht, ob sie ursprüng
lich von dort stammt. Ich habe sie dort erlebt, und ich empfand 
sie als grauenhaft. Meine Kollegin Stamm hat im Nationalrat zu 
Recht von einer Ohrfeige gesprochen, die man bekommt, 
wenn solche Unterbrechnungen für die Werbung stattfinden. 
Die Minderheit möchte diese Untugend nicht einfach wider
standslos auch bei uns einführen. Wir sollten es besonders auf 
nationaler Ebene bei unseren grossen Monopolmedien auch 
nicht nötig haben, diese Einschränkung fallenzulassen, weil 
bei uns noch andere Einnahmequellen bestehen und man 
nicht nur auf die Werbung allein angewiesen ist 
Was die Minderheit stört, ist die Unterordnung von Kulturwer
ten unter das Profitstreben. Man sage mir nicht, mit dieser Re
gelung mache man lange Filme unmöglich. Ich gebe Ihnen 
ein Beispiel: Im Film «Der letzte Kaiser von China» wurden im 
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Fernsehen in vier Teilen eine ganze Reihe von hochinteres
santen, kulturell wichtigen Passagen gezeigt, die in der auf ei
nen Abend gekürzten Fassung im Kino wegfallen mussten. 
Solche Teilsendungen können ohne weiteres für längere Pro
gramme organisiert werden, dann hat der Zuhörer und Zu
schauer auch die Gelegenheit, sich auf das eine Thema zu be
schränken, was bei der beliebigen Einschaltung von Werbung 
in eine geschlossene Sendung gar nicht möglich ist. 
Es sollte nun unser Anliegen sein, so denkt die Minderheit, 
nicht Konsum-Mentalität primär zu züchten. Wir sollten viel
mehr den Sinn dafür fördern, dass eine Messe oder ein Kon
zert oder beispielsweise ein Schauspiel nicht dasselbe ist wie 
eine Zahnpasta oder ein Putzmittel. Und wir sollten deshalb 
diese Dinge nicht auf die gleiche Stufe stellen, sondern eine 
Ordnung anstreben, die den Unterschied klar macht. 
Deswegen bittet Sie die Minderheit, nicht aus Gründen der 
Geldbeschaffung auf der Werbe-Unterbrechung zu beharren. 
Ich bitte Sie, mir auch nicht mit der Einrede zu kommen, dass 
damit die kleinen Regionalsender mit ihren kurzen Program
men keine Chancen mehr hätten. Ihnen bleibt es unbenom

. men, nicht nur geschlossene Sendungen in dieser kurzen Zeit 
zu machen, dann haben sie die Möglichkeit, sogar zwischen
durch Werbungen zu plazieren. Aber eine geschlossene Sen
dung sollte eine geschlossene Sendung bleiben und nicht 
durch alle diese konsumorientierten Nebensächlichkeiten um 
ihren Wert gebracht werden. 
Ich hoffe auf Zustimmung für die Minderheit. 

Cavelty, Berichterstatter: Die Kommissionsmehrheit - eine 
schwache Mehrheit von 7 gegen 6 Stimmen-, für die ich spre
che, liess sich von folgenden Ueberlegungen leiten, die eine 
beschränkte Unterbrechung rechtfertigen: 
Zunächst ist davon auszugehen, dass wir nicht unbekümmert 
um das, was um uns herum passiert, legiferieren können. Der 
Europarat hat nun eine Konvention verabschiedet, die auch für 
die Schweiz zur Ratifizierung vorliegt, wonach schon Sendun
gen von 45 Minuten durch Werbung unterbrochen werden 
dürfen. Formell sind wir hier also zum Erlass europafähiger 
Bestimmungen aufgerufen. Materiell hat es übrigens wenig 
Sinn, dass wir unsere eigenen Medien - die wir bezüglich des 
Werbeinhalts, z. 8. Tabak- und Alkoholreklame, beeinflussen 
können - zugunsten vori ausländischen Medien einschrän
ken; denn die ausländische Konkurrenz ist überall präsent -
ausländische Medien, denen wir bezüglich des Inhalts der 
Werbung faktisch machtlos gegenüberstehen. 
Hinsichtlich der Sendequalität ist schliesslich zu sagen, dass 
ein absolutes Unterbrechungsverbot - das sage ich jetzt im 
Gegensatz zu meiner Vorrednerin - dazu führt, dass nur kurze 
Sendungen, sogen.anntes Kurzfutter, durch den Aether flim
mert. Was zu Lasten von längeren Sendungen geht, die quali
tativ hochstehend sein können. 
Nach der Meinung der Kommissionsmehrheit ist mit dem Un
terbrechungsverbot für Sendungen bis 90 Minuten dem Ge
danken der Minderheit weitgehend, ja, ich möchte beinahe sa
gen, fast zu weit, schon entgegengekommen worden. Dass 
der ganzen Frage auch ein finanzieller Aspekt anhaftet, 
namentlich für die Ermöglichung einer privaten Konkurrenz 
zur SAG, darf hier am Schluss zumindest auch noch erwähnt 
werden. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Oobler: Ich beziehe mich auf Absatz 2 gemäss Version des 
Nationalrates. Hier habe ich ein Anliegen des Regionalfernse
hens. Absatz 2 sieht vor, dass in sich geschlossene Sendun
gen beziehungsweise Sendeteile nicht durch Werbung unter
brochen werden dürfen. Es ist vorgesehen, dass das Regio
nalfernsehen maximal 30 bis 45 Minuten pro Abend senden 
kann. Wenn mit anderen Worten gesagt würde, dass hier ein 
geschlossener Sendeteil bestünde, wäre den Lokalfernsehen 
die Möglichkeit genommen, Werbung zu betreiben. Man 
könnte an sich diese Sendung nicht unterbrechen. Es geht mir 
also darum, zuhanden des Protokolls festhalten zu können, 
dass die Regionalsendung nicht als Sendeteil als solcher zu 
bezeichnen ist. 

Radio und Fernsehen. Bundesgesetz 

Ich wäre dem Herrn Bundesrat dankbar, wenn er meine Ver
sion zuhanden des Protokolles unterstützen könnte. Im übri
gen beantrage ich Ihnen, der Kommissionsminderheit zuzu
stimmen. 

Masonl: Frau Ständerätin Meier hat selbst die Version der 
Mehrheit an sich befürwortet, als sie sagte, ihr Antrag gelte 
mindestens bei nationalen Programmen. In der Tat behandelt 
dieses Kapitel nicht nur die nationalen Programme. sondern 
allgemein die nationalen, die regionalen und die lokalen Pro
gramme. Die speziellen Kapitel für jede Art der Programme 
sind die nächsten. Es geht sicher zu weit, jede Unterbrechung 
zu verbieten. Eine Unterbrechung kann sogar In einem länge
ren Film eine gewisse Entspannung bewirken. Sie kann inso
fern sogar einen gewissen Dienst leisten. Natürlich muss man 
nicht übertreiben. Aber die Bestimmung, die die Kommissi
onsmehrheit gewählt hat, gewichtet dahin, keine Uebertrei
bung zu gestatten. Das heisst: Nur eine Unterbrechung bei 
Sendungen von über 90 Minuten Dauer. Es Ist eine sehr aus
geglichene Lösung . 
Richtig ist, dass unsere Nachbarländer auch solche ausgewo
gene Lösungen oder sogar weniger ausgewogene im Sinne 
mehrerer Unterbrechungen kennen. Man muss sich diesem 
Trend nicht so stark verschliessen: Es wäre somit zu einseitig, 
jede Unterbrechung zu verbieten. Die Norm der Kommission 
sollte genügen, um zu einer ausgeglichenen Lösung zu kom
men. 
Ich empfehle Ihnen, die Mehrheit der Kommission zu unter
stützen. 

Piller: Ich bitte Sie, der Kommissionsminderheit zuzustim
men. Ich habe schon beim Eintreten zu dieser Frage Stellung 
bezogen. Es ist doch so, dass die Konvention des Europarates 
ein absolutes Minimum darstellt. Es wurde nötig - ich ent
nehme das den Hearing-Protokollen-. nachdem in Frankreich 
einmal selbst ein Interview des französischen Staatspräsiden
ten Mitterrand unterbrochen wurde, um Werbung zu senden. 
Solche Entgleisungen würden mit dieser Konvention des Eu
roparates doch etwas gemildert. Das ist aber das absolute Mi
nimum. Wir haben immer den Standpunkt vertreten, dass Pro
gramm und Werbung klar getrennt werden müssen. Es steht 
im Gesetz; der Verfassungsauftrag ist auch ganz klar. Wir be
ginnen jetzt, überall dem Druck etwas nachzugeben, das 
ganze etwas aufzuweichen. Natürlich ist es finanziell sehr in
teressant, wenn man einen Spielfilm mit hoher Einschaltquote 
unterbrechen und Werbung senden kann. Das kann sein. 
Aber diesem Druck sollten wir nicht weichen. 
Es geht doch darum, dass wir ein Programm haben, das einen 
hohen Standard aufweist, wie er auch von der Verfassung her 
zwingend verlangt wird. Es geht aber auch darum - das wis
sen alle jene, die beispielsweise das Glück haben, Kinder zu 
erziehen-. dass man Werbung und Programm klar trennt Das 
ist doch eine Grundvoraussetzung, damit man im elektroni
schen Medienkonsum bei der Kindererziehung etwas Ord
nung schaffen kann. Wenn wir hier diese Türe öffnen, glaube 
ich nicht mehr daran, dass wir es mit diesem Postulat wirklich 
ernst meinen. Wir sollten der Minderheit und dem Nationalrat 
zustimmen und entgegen der Tendenz, dem wirtschaftlichen 
Druck überall nachzugeben - insbesondere auch der T en
denz im Privatfernsehen innerhalb von Europa-. einmal einen 
Pflock einschlagen und sagen: Halt! 
Folgen wir der Mehrheit, kommt morgen das Aufheben des 
Sonntagswerbeverbotes. Wenn am Sonntag auch noch Wer
bung ist, geht es gar nicht mehr so lange, bis das Arbeitsver
bot am Sonntag weicht. Für mich gibt es gewisse unverrück
bare Grundsätze. Wir sollten hier nicht einfach Salamischeib
chen um Salamischeibchen abschneiden lassen. 
Ich bitte Sie, der ursprünglichen Idee des Bundesrates und 
dem Nationalrat zu folgen und ganz klar einen Markstein zu 
setzen: Bis hierher und nicht weiter! 

M. Oucret: On parlait tout a !'heure de salami. Or, c'est gräce a 
la television que j'ai appris qu'a Glaris on faisait du salami 
fume. Vous voyez donc que l'instruction passe aussi par rate
levision! 
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Personnellement, je suis favorable ä l'interruption d'une lon
gue emission par de la publicite. Mais j'interviens concernant 
le texte frani;:ais, car il ne correspond pas au texte allemand. 
Ce dernier stipule clairement qu'on ne peut pas interrompre 
une emission mais, si eile dure plus de 90 minutes, on peut le 
faire une fois. Le texte frarn;:ais, quant ä lui, offre des portes im
menses. II mentionne que si l'emission dure plus de 90 minu
tes on ne peut l'interrompre qu'une fois, par consequent si eile 
dure moins de 90 minutes on peut l'interrompre autant que 
l'on veut. La phrase n'est donc pas exacte. Jene veux pas la 
corriger, mais on pourrait ecrire: «L'unite d'une emission 
d'une duree de plus de 90 minutes peut etre interrompue une 
fois au plus par la publicite», afin de se rapprocher du texte al
lemand. Une traduction plus precise serait evidemment meil
leure car le texte allemand precise bien que l'on ne doit pas 
interrompre une emission. 
Quant au probleme de savoir si l'on peut interrompre ou non 
une emission, je vous rappelte que les cinemas, il y a trente 
ans, avant de passer aux cinemas permanents ou le film re
commence toutes les 90 minutes, faisaient une interruptlon, 
une pause. II etait tres agreable de sortir, certains allaient fu
mer - ce qui n'etait pas tres judicieux -, d'autres manger une 
glace - on vendait des Siberia. Les cinemas se sont mainte
nant attristes, les gens ne se regardent plus - et pourtant il est 
bien agreable de regarder les gens qui vont au cinema, ils sont 
jeunes en general et il y a beaucoup de jolies femmes. Si une 
teile interruption dans l'emission a lieu ä la television, eile per
met d'aller chercher une tasse de the ou un verre de sirop, ou 
quelques biscuits, ou d'autres choses encore. (Hilarite) 

Frau Simmen: Bei dem europäischen Abkommen handelt es 
sich um Minimalforderungen. Es soll verhindert werden, dass 
die ununterbrochenen Sendezeiten immer kürzer werden. Es 
steht jedoch Jedem Land frei, sich selber einen strengeren 
Massstab aufzuerlegen. Wir meinen mit diesen Unterbrechun
gen ja immer Werbeunterbrechungen. Es kann sich also nicht 
darum handeln, dass zum Beispiel eine Opernübertragung 
oder ein Konzert nicht durch einen erklärenden Text unterbro
chen werden könnten. Die «Missa solemnis,, mit einem Gebet 
zu unterbrechen ist nicht dasselbe, wie wenn Sie eine Opern
aufführung durch ein Commercial für irgend etwas unterbre
chen. 
Gerade in den Vereinigten Staaten, die eine grosse Tradition 
mit Commercials in ihren Sendungen haben, erfreuen sich die' 
wenigen Sendeanstalten, die ununterbrochene Sendungen 
zeigen, ständig grösserer Beliebtheit. Es wäre auch eine 
Chance für die Schweiz, mit qualitativ hochstehenden und un
unterbrochenen Sendungen hier etwas anderes anzubieten 
als der Rest von Europa Warum sollten wir nicht solche Sen
dungen zu einem eigentlichen Markenzeichen werden las
sen? 
Ich bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen. 

Gadient: Die Kommission hat sich für die begrenzte Besser
stellung der schweizerischen Veranstalter gegenüber der heu
tigen Konzession in der vorliegenden Form entschieden. 
Wir haben auch über einen in die gleiche Richtung, aber noch 
weitergehenden Antrag befunden, der die Streichung zum Ge
genstand hat, in der Meinung, dass grundsätzliche Freiheit be
standen hätte. Die Begründung ging dahin, dass im Prinzip 
nicht vom Gesetzgeber selber zu bestimmen bzw. zwangs
weise durchzusetzen sei, ob eine Sendung unterbrochen wer
den dürfe oder nicht. 
Es ist auch darauf hingewiesen worden, dass die Veranstalter 
selber daran interessiert sein dürften, ihre Programme und die 
Einführung der Werbung vernünftig anzulegen, dass man also 
durchaus auch ein Interesse haben könnte im Sinne der Argu
mentation, wie sie jetzt Frau Simmen vorgetragen hat. Wir ha
ben uns jedoch für den Weg entschieden, der den Kommissi
onsvorschlag der Mehrheit ausmacht. Der Bundesrat hat sich 
der Kommissionsmehrheit angeschlossen, nachdem er ur
sprünglich ein kategorisches Unterbrechungsverbot vorge
schlagen hat. 
In der Tat würde die Stellung der schweizerischen Veranstalter 
durch eine derart rigorose Vorschrift gegenüber der ausländi-

sehen Konkurrenz ganz erheblich erschwert. Die zwangsläu
fige Folge wäre vermutlich der Export entsprechender Werbe
aufträge auf ausländische Veranstalter einerseits und vice 
versa der Import von Programmleistungen andererseits. Wenn 
wir diese begrenzte Oeffnung vornehmen - und es ist eine be
grenzte Oeffnung: höchstens eine Unterbrechung in einer re
lativ langen Sendezeit, in 90 fl.1inuten; der Eµroparat geht in 
seiner Konvention wesentlich weiter -, werden z. B. längere 
Spielfilme weiterhin in guter Sendezeit gezeigt werden kön
nen. Wenn wir es nicht tun, werden diese in wenig attraktive 
Sendezeiten abgedrängt. Die Werbeblöcke werden sich auf 
die Spitzenzeiten konzentrieren und dabei eben noch länger 
werden. Der Substanzverlust wird also genau dort eintreten, 
wo ihn die Minderheit in Wirklichkeit vermeiden möchte. Sie 
werden sich dann in den bevorzugten Sendezeiten noch an 
den sattsam bekannten Serien, dem sogenannten Kurzfutter, 
eingebettet in viel Werbung, ergötzen können. Das ist die Rea
lität! Nach dieser müssen wir uns orientieren und nicht nach 
dem Wunschdenken, das hier eben entwickelt worden ist. Ich 
achte diese Gründe, ich achte diese Argumentationen, ich bin 
aber zutiefst überzeugt, dass sie just das Gegenteil des Ge
wollten bringen und dass der Weg gemäss Vorschlag der 
Kommissionsmehrheit den Vorzug verdient. 

Danioth: Ich möchte weitgehend dem Votum von Herrn Kol
lege Gadient zustimmen. 
Frau Meier hat ein wichtiges Anliegen in durchaus überzeu
gender und auch sympathischer Art und Weise dargelegt, 
nämlich mit den generellen Fragen: Was soll uns die Kultur 
wert sein? Wollen wir um der erhöhten Werbeeinnahmen wil
len hier gewichtige Konzessionen machen? 
Auf der andern Seite sind wir ja nicht in irgendeinem Glashaus, 
sondern die SAG und die andern Anstalten müssen konkurrie
ren können. Eine gewisse Anpassung würde sehr wahrschein
lich das kleinere Uebel sein. Für mich ist es eine Frage des 
Massas und des guten Geschmackes. Ich würde mich auch 
verletzt fühlen, wenn eine Uebertragung einer Oper -wenn ich 
beispielsweise zurückdenke an die Uebertragung der Krö
nungsmesse aus dem Petersdom unter Karajan, die mit der 
ganzen Zeremonie sicher länger dauerte als 90 Minuten - ein
fach brutal und stur unterbrochen würde. Das gilt selbstver
ständlich auch für andere Aufführungen von hohem künstleri
schem Niveau. 
Für mich würde der Entscheid, dieser moderaten Lösung, der 
Me/lrheit zuzustimmen, erleichtert, wenn der Bundesrat uris 
versichern könnte, dass das nicht einen Freibrief abgibt für 
jegliche Unterbrechung, sondern dass vor allem bei Sendun
gen von kulturell hohem Wert, wo sich eine Unterbrechung 
nach allgemeinem Empfinden als brüskierend und das Werk 
selber herabmindernd herausstellen würde, eine Unterbre
chung untersagt wäre. Mit andern Worten: Eine sinnvolle Mög
lichkeit der Unterbrechung bei normalen Unterhaltungssen
dungen soll nicht dazu führen, dass wir die Kultur mit Füssen 
treten. 

Cavelty, Berichterstatter: Herr Ducret macht zu Recht auf Un
klarheiten im französischen Text aufmerksam. 
Der Antrag, der in der Kommission gutgeheissen wurde - es 
war übrigens ein Antrag Gadient-wurde natürlich auf deutsch 
eingereicht. Die Beratung beruhte auf diesem deutschen Text. 
Als Romanischsprechender, als Lateiner, sage ich das un
gern. Ich muss sagen, man müsste da vom deutschen Text 
ausgehen, und die Uebersetzung müsste dann von der Re
daktionskommission auf französisch entsprechend gestaltet 
werden. 

Bundesrat Ogi: Dieser Artikel ist zweifellos ein heisses Eisen. 
Es geht hier eigentlich um Geld. Es geht, wenn Sie wollen, um 
Gesundheitspolitik, es geht um eine medienpolitische Grund
satzfrage. 
Diese medienpolitische Grundsatzfrage gilt es in besonderem 
Masse für die Unterbrechung der Sendungen durch Werbung 
zu beurteilen. 
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Bereits die Vernehmlassung hat in diesem Punkt ein klares Re
sultat gebracht: Der Schweizer will von dieser Unterbrechung 
nicht viel hören oder nicht viel sehen. 
Der Bundesrat hat dann - vom Nationalrat unterstützt - dieser 
Situation mit seinem Vorschlag Rechnung getragen und das 
Unterbrechungsverbot beschlossen. . 

Radio und Fernsehen. Bundesgesetz 

Dobler: Ich habe noch eine Zusatzfrage zur Erklärung, die 
Herr Bundesrat Ogi in bezug auf mein Votum gegeben hat. Ich 
glaube wir haben einande, missverstanden. Sie haben auf der 
einen Seite gesagt, ich hätte recht, haben aber auf der ande
ren Seite Ihrer Interpretation einen anderen Sinn gegeben. 
Meine Meinung war die: Regionalsendungen bestehen aus 
Sendeteilen, und sie sollten als solche durch Werbung unter
brochen werden können. Das war meine Meinung. 
Ich glaube, in diesem Sinn haben Sie mich missverstanden. 

Bundesrat Ogl: Sie können durch Werbung unterbrochen 
werden. 

Nun ist aber die Zeit nicht stillgestanden, vor allem im Kommu
nikationsbereich nicht. Die Konvention, die von Herrn Stände
rat Piller angesprochen wurde, stellt aber kein absolutes Mini
mum dar. Diese Konvention - genau heisst sie Europäisches 
Uebereinkommen über das grenzüberschreitende Fernsehen 
- ist zwar viel liberaler als das, was wir hier diskutieren und be
schliessen. Die einschlägigen EG-Richtlinien gehen aber 
noch wesentlich weiter. Wir gehen nicht so weit, und deshalb 
ist das auch kein Freibrief. 

Abstimmung- Vote 

Ich möchte vielleicht ganz kurz sagen, was in der Konvention 
vorgesehen ist: Das Programm und die Werbung sind deutlich 
voneinander zu trennen. Werbung darf nicht mehr als 15 Pro
zent, in gewissen Fällen 20 Prozent der täglichen Sendezeit 
ausmachen. In einer Stunde darf nicht mehr als 20 Prozent 
Werbung gesendet werden. Die Unterbrechung durch Wer
bung in Filmen, die länger als 45 Minuten dauern, wird gestat
tet. Die Unterbrechungen in Kinder- und Informationssendun
gen dürfen nur alle 30 Minuten stattfinden. In Serien, Feuille
tons und Unterhaltungssendungen darf nur alle 20 Minuten 
Werbung gesendetwerden. Tabakwerbung ist verboten, Alko
holwerbung beschränkt. Sie wissen, bei uns ist sie verboten. 
Das ist diese Konvention. Wir gehen also nicht so weit. 
Im übrigen muss ich Ihnen sagen, dass die Lösung der Mehr
heit Ihrer Kommission dieser Konvention jetzt etwas näher 
kommt, und - das wollen wir auch nicht vergessen bei dieser 
ganzen Integrationsfrage - sie ist natürlich europafähiger. Wir 
wollen in dieser Situation auch nicht vergessen, dass sie für 
die SAG an und für sich finanziell ganz eindeutig interessanter 
ist. Wir müssen das sagen, weil - wie Sie wissen - die SAG 
nicht in einer beneidenswerten finanziellen Lage steckt. 
In diesem Zusammenhang wäre auch zu überlegen, ob man 
nicht eine Lösung hätte finden können wie beispielsweise bei 
der Regelung, die der Bundesrat für die Werbung vorgesehen 
hat: die Kompetenzdelegation an den Bundesrat. Hier ist es 
aber so, dass es im Gesetz festgehalten werden soll. 
Wir haben Verständnis für die Kommissionsmehrheit - ich 
muss das sagen -, weil die Entwicklung hier nicht stillgestan
den ist. Der Antrag der Kommissionsmehrheit würde eine 
massvolle Lockerung gegenüber dem Verbot bringen und 
brächte eine Annäherung an den europäischen Standard und 
damit auch eine Annäherung an die Konvention des Europara
tes über das grenzüberschreitende Fernsehen. Ich glaube, 
gerade diese Sicht dürfen wir in der heutigen Situation nicht 
ganz vergessen. 
Der Bundesrat könnte sich also der Mehrheit Ihrer Kommis
sion anschliessen, und ein solcher Beschluss würde ihm die 
internationalen Verhandlungen etwas erleichtern. Wir haben 
weiss Gott schon viele Ausnahmen, und es ist immer schwie
rig, diese Ausnahmen zu begründen. 
Ich muss Ihnen sagen, letzthin hat in einer Verhandlung einer 
gesagt: «Vous savez, vous, les Suisses, on vous estime, mais 
on ne vous aime plus ... Wir müssen nicht geliebt werden, das 
ist nicht nötig, aber wir müssen besser verstanden werden. 

Bundesrat Ogi: Ich habe vergessen, Herrn Dobler zu antwor
ten. Das stimmt, die Meinung von Herrn Dobler ist richtig. Re
gionalprogramme bestehen aus einzelnen Sendungen, aus 
Nachrichten, aus Sport, und können durch Werbung unterbro
chen werden. 

Danioth: Ich habe an den Bundesrat eine Frage gestellt be
züglich der Gewähr, dass nun nicht ein absoluter Anspruch 
bei sämtlichen Sendungen besteht, die über 90 Minuten ge
hen, das Werbeverbot durchzusetzen. Das ist für mich nicht 
unwesentlich. 

Bundesrat Ogi: Ich glaubte, diese Frage beantwortet zu ha
ben. Es besteht kein absolutes Recht. Also Ihre Auslegung ist 
richtig. 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art.18 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de 1a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

30 Stimmen 
11 Stimmen 

Mme Jaggi: Permettez que l'on s'arrete quelques instants a 
cet article 18 qui n'a pas ete discute en commission et qui a fait 
l'objet d'un tres bref debat au Conseil national. 
Jene sais pas ce qu'il faut penser de cette succession de silen
ces et de mini-discussions sur cette question du sponsoring. 
J'imagine quand meme que l'on a voulu eviter de trop appro
fondir cette question difficile. Le parrainage est une pratique 
tres delicate qui aurait merite d'ailleurs dans le message des 
commentaires de detail un peu plus abondants que ceux qui 
sont donnes a la page 47 de l'edition fran,;aise et qui sont une 
pure et simple paraphrase - pas tres exacte - de I' article 18 et 
de ses differents alineas. Pratique delicate, le parrainage, 
parce que ce n'est ni de la publicite ouverte et s'affichant 
comme teile, ni de l'information pure, independante de toute 
arriere-pensee ou intention commerciale. Le parrainage, c'est 
un moyen de financement qui est actuellernent assez a la 
mode et qui s'apparente, dans l'esprit des gens, de ceux qui 
l'utilisent comme de ceux auxquels il s'adresse, a un mecenat 
de haut et bon niveau. C'est de 1a publicite genereuse, appa
remment desinteressee ou de l'information financee comme 
teile, sans volonte d'influencer les comporternents des clients 
potentiels, mais simplement d'ameliorer l'image du comman
ditaire. 
Le parrainage, c'est aussi et surtout - M. Seiler dans le debat 
au Conseil national avait souleve cette question - une solution 
de rechange pour les firmes et les branches qui sont bannies 
du petit ecran ou de la radio pour cause de publicite interdite, 
parce que foumissant des produits pour lesquels, justement, 
on ne peut pas faire de la reclame Oe pense essentiellement 
aux fabricants d'articles a fumer et de boissons alcoolisees). 
Que nous dit cet article 18 apropos du parrainage et de ceux 
qui pourraient en faire? Alinea 1: les parrains ont l'obligation 
de dire tout au diffuseur, qui peut renseigner sur demande les 
auditeurs et telespectateurs sur le commanditaire. Alinea 2: 
les commanditaires ont le droit d'avoir leur nom au debut et a 
la finde l'emission; avec comme corollaire l'obligation d'indi
quer aussi les conditions posees pour obtenir cette double 
mention, alors qu'en principe ils sont interdits de publicite et 
de mention expresse. Puis vient l'alinea 3. Ce dernier est inte
ressant parce que le Conseil federal a voulu quelque chose, le 
Conseil national a preconise autre chose et, sans discussion 
pratiquement, le Conseil des Etats semble aussi vouloir autre 
chose, c'est-a-dire la version du Conseil national, a laquelle 
jusqu'ici on n'a pas consacre le moindre commentaire. Alors, 
bon voyage au Conseil federal pour l'interpretation de l'ali
nea 3 et bon voyage aux diffuseurs qui sont tous impatients de 
puiser dans la manne du parrainage. Car qu'avons-nous 
comme textes. comme intention et comme realisation? L'in
tention du Conseil federal: dans les emissions parrainees, il 
est interdit de faire de la publicite et de mentionner des mar
chandises ou des services a la fourniture desquels le com-
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manditaire ou toute autre personne est interessee financiere
ment. Pratiquement, on ne peut parler d'aucun service ou mar
chandise dans une emission parrainee, parce que si l'on parle 
«du commanditaire ou de toute autre personne», ya fait quand 
meme beaucoup de monde et egalement beaucoup de mar
chandises et de services. Ce dont a dü se rendre compte va
guement le Conseil national, moyennant quoi il affaiblit ce 
texte en disant: «les emissions parrainees ne doivent pas inci
ter a passer un acte juridique concemant des marchandises 
ou des services du parrain ou d'un tiers .... On precise d'autre 
part que l'on ne doit pas faire de publicite expresse, ce qu'on 
savait bien, puisque de toute fa~n le parrainage est autre 
chose que la publicite. Comment faut-il interpreter cela? La 
Radio suisse romande, radio qui, comme les autres emet
teurs, ne peut pas faire de publicite et ne peut pas theorique
ment faire de parrainage, a joyeusernent anticipe sur la loi que 
nous sommes en train de faire et non seulement a la faveur des 
grilles d'ete de l'annee demiere et de cette annee encore plus, 
mais aussi et encore, maintenant que nous sommes entres 
dans les programmes d'automne et d'hiver, de pleine saison. 
Que fait donc la Radio suisse romande quand eile doit presen
ter une emission qui est une sorte de concours ou en tout cas 
qui requiert la participation des auditeurs, en recompense de 
laquelle ils r~ivent des abonnements de chemin de fer, des 
billets d'avion, ou des bons de voyage offerts par une agence, 
avec chaque fois mention des CFF bien sür, de la Swissair na
turellement, de l'agence de voyage tout aussi clairement? 
Est-ce conforme aux directives que le Conseil federal se re
serve le droit d'emettre, selon l'alinea 5, est-ce conforme aux 
instructions internes emises pour la SSR par M. Schürmann, 
du temps ou il en etait le directeur general? Est-ce conforme a 
!'eventuelle loi que nous sommes en train de faire? Je de
mande des interpretations sur ce qu'il taut faire de l'article 18, 
alinea 3, version Conseil federal qui est extremement restric
tive et qui, pratiquement, annule le parrainage version Conseil 
national qui est tres assouplie, ou version eventuelle future 
prescription que le Conseil federal se reserve de faire selon 
l'alinea5. 

Bundesrat Ogi: Frau Jaggi verdient eine Erwiderung: Viel
leicht lassen sich ihre Befürchtungen in ein etwas anderes 
Licht rücken. 
Wie ist die Ausgangslage? Die Zulassung von Sponsoring ist 
keine schweizerische Erfindung, sondern sie ist - ich würde 
sagen weltweit- Tatsache. Deshalb hofft auch der Bundesrat, 
dass mit einem Sponsoring das Programm sowohl qualitativ 
als auch quantitativ bereichert werden kann. Oft werden, wie 
dies Beispiele aus dem Ausland zeigen, kulturell bedeutende 
und finanziell aufwendige Produktionen nur dank dem Spon
soring ermöglicht Das hat - wie gesagt - eine qualitative wie 
quantitative Bereicherung gebracht. Sponsoring ist somit eine 
Realität im Kulturleben, aber auch im Bereich des Sports. Die 
Medien kommen um dieses Sponsoring nicht herum. Im Aus
land ist insbesondere bei privaten Veranstaltern - wie Sie wis
sen - Sponsoring erlaubt. Es wäre deshalb, auch aus Konkur
renzüberlegungen, nicht gerecht, wenn man hier nicht auch 
eine Möglichkeit - in diesem Falle für die SAG - schaffen 
würde. 
Besser als ein Verbot - Frau StänderätiA Jaggi - ist deshalb 
· unserer Meinung nach eine Regelung, die Transparenz schafft 
und einen klaren Rahmen gibt. Mit strikten Auflagen an die Ver
anstalter wird dieser Rahmen gegeben und die klare Tren
nung - das ist das Entscheidende - von Werbung und Pro
gramm auch sichergestellt. Der Sponsor muss am Anfang und 
am Ende des Beitrags genannt werden, und es wird ihm unter
sagt, in solchen Sendungen dann auch Werbung zu betrei
ben. Es ist sehr wichtig, dass man das festhält. Er kann keine 
Werbung für seine Produkte oder seine Dienstleistungen ma
chen. Der Veranstalter hat ausserdem über Zuwendungen 
Dritter auf Anfrage hin Auskunft zu erteilen. 
Mit dem Verbot für Informationssendungen - und hier haben 
wir eine klare Trennung - ist der Rahmen gegeben, und die 
Möglichkeit ist für die SAG stark eingeschränkt. Mit dem Ver
bot, für Informationssendungen Zuwendungen entgegenzu
nehmen, wird auch gewährleistet, dass sich die Zuhörer und 

Zuschauer eine eigene Meinung bilden können. Es dient der 
Sicherung einer vielfältigen und sachgerechten Information. 
In der Botschaft wird auf Seite 35 klar dargelegt, wie das ge
handhabt werden soll. 
Sponsoring braucht klare Regeln, die haben wir erstellt. Wtr 
haben uns in der Botschaft auch dazu geäussert. Vor allem 
darf das Sponsoring - das ist das Entscheidende in Ihrem Vo
tum - keinen Einfluss auf Informationssendungen nehmen 
können. Die Meinungsbildungsfreiheit ist gewährleistet. 
Ich bin deshalb der Meinung, wir sollten uns dieser Entwick
lung nicht verschliessen, und ich bin froh, dass sowohl der 
Bundesrat als auch der Nationalrat hier bereit sind, ein 
Sponsoring im Rahmen der klar festgehaltenen Regelung 
zuzulassen. 

Mme Jaggi: Je prends tous les paris que, malgre les directi
ves les plus claires que l'on pourra donner, cette forme de pu
blicite qui ne dit pas son nom conduira a des derapages dont 
la pratique actuelle de la radio romande nous donne deja un 
curieux avant-gout. Je pose tout simplement deux ques'tions. 
D'une part, lorsqu'il s'agit d'une emission parrainee par Swis
sair, d'apres la loi on ne pourra plus faire de publicite pour le 
voyage aerien. Or, toute l'ambiance dans laquelle baigne une 
teile emisssion est une ambiance publicitaire; on va donc pou
voir se disputer a l'infini sur la soi-disant clarte des instructions. 
D'autre part, quid des entreprises qui derapent sur le sponso
ring parce qu'elles sont interdites de publicite? En effet, com
ment une societe - un fabricant de cigarettes. par exemple, qui 
aura diversifie comme cela se fait souvent les activites de 
groupe dans d'autres domaines, produits alimentaires par 
exemple - comment une teile entreprise evitera-t-elle de tom
ber sous le coup des interdictions des articles 17 et 18? Sur 
cela - je le repete, mais c'est un pari que je prends - les dera
pages sont incontrölables. 

Angenommen -Adopte 

Art.19 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschlllss des Nationalrates 
Proposition de 1a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.20 
Antrag der Kommission 
Titel 
Auftrag 
Text 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.20 
Proposition de la commission 
Titre 
Mandat 
Texte 
Adherer a la decision du Conseil national 

Cavelty, Berichterstatter: Aus Gründen der Analogie ist der TI
tel auch hier zu ändern: Anstatt •Ziel» «Auftrag». 
Hier habe ich übrigens noch eine Erklärung namens der Kom
mission abzugeben, wonach die Möglichkeit von Sparten
programmen gewährleistet ist. 

Angenommen -Adopte 

Art. 21, 22 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 
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Art. 23 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

585 

Cavelty, Berichterstatter: Wie beim Eintreten ausgeführt, bil
den die Artikel 23 bis 31 die Basis für das Vertragsmodell. Eine 
Zusammenarbeit auf vertraglicher Basis soll sowohl mit der 
SAG als auch - unabhängig davon - mit anderen Veranstal
tern möglich sein. 
Vielleicht findet die Redaktionskommission eine bessere For
mulierung. In der nationalrätlichen Debatte schlug der wel
sche Kommissionssprecher Claude Frey die Formulierung 
«und/oder• vor, was dem Sinn der Bestimmung besser ent
spräche. 

Angenommen -Adopte 

Hier wird die Beratung dieses Geschaftes unterbrochen 
Le di!!bat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 12.30 Uhr 
La seance estlevee a 12 h 30 

Radio und Fernsehen. Bundesgesetz 
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Dritte Sitzung - Troisieme seance 

Mittwoch, 19. September 1990. Vormittag 
Mercredi 19 septembre 1990, matin 

08.00h 

Vorsitz- Presidence: Herr Affolter 

87.061 

Radio und Fernsehen. Bundesgesetz 
Radio et television. Loi 

Fortsetzung Suite 

Siehe Seite 562 hiervor - Voir page 562 ci-devant 

Art. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Meier Josi 
Abs. 1 
Dieses Gesetz regelt die Veranstaltung, die Weiterverbreitung 
und den Empfang von Radio- und Fernsehprogrammen (Pro
grammen), mit Einschluss von Darbietungen und Informatio
nen, die in vergleichbarer Weise aufbereitet sind. 
Abs.2 
Streichen 

Art.1 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition Meier Josi 
Al.1 
La presente loi regit la diffusion, la retransmission et la recep
tion de programmes de radio et de television (programmes) y 
compris celles de productions et d'informations conc;;ues de 
maniere similaire. 
A/.2 
Bitter 

Cavelty, Berichterstatter: Wir haben die Anträge von Frau 
Meier gestern zurückgestellt damit man über Nacht noch Ge
legenheit habe, die Begründung anzuschauen, vor allem das 
Urteil des Europäischen Gerichtes. Begründet wurden die An
träge bereits gestern, es meldete sich keine Opposition. Wenn 
sich heute auch keine meldet, würde ich vorschlagen, die An
träge zu genehmigen, und zwar zu den Artikeln 1, 2, 39, 43, 52 
und 57. Es geht um das gleiche, es geht um eine Anpassung 
an dieses Gerichtsurteil und bringt materiell nichts Neues. Die 
Verwaltung und der Bundesrat, die bei der Formulierung mit
gearbeitet haben, sind damit einverstanden. 

Jagmettl: Ich war froh, dass wir diese Unterlagen noch an
schauen konnten. Ich glaube, es war nützlich, das Urteil vom 
Mai dieses Jahres anzuschauen, das sich auf die Schweiz be
zieht und festlegt, dass die Meinungsäusserungsfreiheit, die in 
unserer Verfassung wohl stillschweigend, aber nicht aus
drücklich gewährleistet ist, die aber in Artikel 1 Oder Europäi
schen Menschenrechtskonvention verankert ist, eben nicht 
nur den Inhalt von Nachrichten, sondern auch die Mittel zu ih
rer Uebertragung und ihrem Empfang umfasst Das ist sehr 

wichtig an diesem Urteil, und es war keine ganz neue Feststel
lung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte. 
Nun zum Zweiten: Einschränkungen der Freiheit zur Verwen
dung von technischen Mitteln für den Empfang von Nachrich
ten unterliegen den Voraussetzungen, die in der 
sehen Konvention für Menschenrechte enthalten sind, 
lieh dem Erfordernis einer gesetzlichen Grundlage und der 
Rechtfertigung durch eines der in Artikel 10 Ziffer 2 EMRK 
nannten Ziele, soweit sie in einer demokratischen \.:iEisellS<~hcln 
Einschränkungen erfordern. 
Wenn ich aus diesem Urteil die Folgerungen ziehe, dann 
möchte ich erstens festhalten, dass ich nichts gegen die An
träge von Frau Meier einzuwenden habe; ich kann mich ihnen 
ansch!iessen. Ich möchte aber zu bedenken geben, dass der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte unser Telefon
und Telegrafenverkehrsgesetz von 1922 als problematische 
Grundlage bezeichnet hat, und zwar deshalb, weil die Voraus
setzungen für die Einschränkungen zu allgemein gehalten 
sind, und sich sodann gefragt hat, ob die konkrete Einschrän
kung - der Empfang eines Fernsehprogramms von einem 
Fernmeldesatelliten nur mit Zustimmung des Senderstaates 
in einer demokratischen Gesellschaft statthaft seL Wir dürfen 
das Gesetz nicht zu stark vereinfachen und nicht zu sehr zu 
generellen Umschreibungen tendieren, das wäre zu wenig für 
den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Unser 
heutiger Entwurf dürfte diesen Anforderungen einigermassen 
entsprechen. 
Zweitens möchte ich Sie darauf hinweisen, dass nicht jede 
Einschränkung per se legitim ist, sobald wir sie ins Gesetz 
schreiben, sondern dass von dieser europäischen Stelle aus 
eben an die Motivierung der Einschränkungen relativ strenge 
Massstäbe angelegt werden. Das ist doch die Lektion, die wir 
alle aus diesem Urteil ziehen wollen und die mich veranlasst, 
den Vorschlägen von Frau Meier zuzustimmen. Wir haben uns 
aber hinter die Ohren zu schreiben, dass wir uns hinsichtlich 
gesetzlicher Formulierung und hinsichtlich Zielbestimmung 
mit Artikel 10 Absatz 2 der Europäischen Konvention für Men
schenrechte auseinandersetzen müssen. 

Angenommen gemäss Antrag Meier Josi 
Adopte selon Ja proposition Meier Josi 

Art.2 
Antrag der Kommission 
Abs, 1-3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.4 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Masoni) 
.... mit Rundfunkprogrammen, Informationen und anderen 
Dienstleistungen. 

Antrag Meier Josi 
Abs. 1 

a, verbreitet, oder 
b . .... verbreiten lässt 
c. Streichen 
Abs.2 
Verbreitung ist die Ausstrahlung an die Allgemeinheit gerichte
ter Programme über terrestrische Sender, über Kabelnetze 
oder über Satelliten. Der Verbreitung gleichgestellt ist das Be
reithalten von Programmen, in die sich die Abonnenten eines 
Leitungsnetzes einschalten können; ausgenommen sind die 
Fälle, in denen jedermann die Möglichkeit hat, seine Pro
gramme für die Abonnenten des Leitungsnetzes bereitzuhal
ten. 
Abs.3 
.... Verbreiten von Programmen, die von in- oder ausländi
schen Veranstaltern an die Allgemeinheit gerichtet und draht
los ausgestrahlt werden. 
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Art. 2 
Proposition de la commission 
Al. 1-3 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 4 

Artn&>r&>ra la decision du Conseil national 
Minorite 
(Masoni) 
.... des programmes de radio, des informations et autres pres
tations de service aux abonnes qui y sont raccordes. 

Proposition Meier Josi 
Al. 1 

a. les transmet ou 
b ..... sans aucune modification. 
c. Biffer 
Al. 2 
Le terme «transmission» designe remission de programmes 
adresses au public en general par emetteur terrestre, par cä
ble ou par satellite. Est assimilee a la transmission la mise a 
disposition de programmes, sur appel, aux abonnes d'un re
seau de lignes, sauf celle qui peut etre effectuee par tout un 
chacun au moyen d'un reseau de lignes. 
Al. 3 
.... suisse ou etrangers adresses au public en general. 

Masoni, Sprecher der Minderheit: Mein Antrag steht in Bezie
hung zu Artikel 39, zu dem ein entsprechender Verbesse
rungsantrag von Kollege Rhinow vorliegt War der Antrag oh
nehin gerechtfertigt, ist er es jetzt noch mehr. Denn in der Fas
sung des Bundesrates galten Darbietungen und Informatio
nen noch als Programme. Es steht in der früheren Fassung: 
«Weiterverbreitung von Darbietungen und Informationen (Pro
grammen).» Sie galten klar als Programme. Gemäss Antrag 
Meier heisst es jetzt: «Dieses Gesetz regelt die Veranstaltung, 
die Weiterverbreitung und den Empfang von Radio- und Fern
sehprogrammen (Programmen), mit Einschluss von Darbie
tungen und Informationen .... ». Sie sind separat aufgeführt, 
gehören aber in den Zielbereich des Gesetzes, sie werden 
nicht mehr als Programm angesehen. infolgedessen sollte 
hier a fortiori der Zusatz angenommen werden, den ich hier 
vorschlage. Aber der Zusatz geht weiter. es geht nicht nur um 
Rundfunkprogramme und Informationen, sondern auch um 
andere Dienstleistungen. 
Es ist nämlich so, dass der Kabeldienst ein wichtiges Instru
ment sein kann, um gewisse Dienstleistungen in einem Ge
meindebereich oder im Sendenetzbereich zu leisten. Diese 
Dienstleistungen sind heute schon von Bedeutung, aber 
könnten in Zukunft von noch grösserer Bedeutung sein. Man 
spricht von der Möglichkeit, dass die Uebermittlung von Ein
zelmitteilungen ins Angebot kommt, dass Weckdienste über
nommen werden, dass andere Dienstleistungen auch mit in
begriffen werden. 
Kollege Rhinow schlägt in Artikel 39 vor - womit ich auch ein
verstanden bin -, dass diese Dienstleistungen auch in der 
Konzession aufgeführt werden. Ich glaube, dass der Dienstlei
stungscharakter aller elektronischen Medien immer mehr be
tont wird. Es wäre deswegen schade, wenn man heute für 
diese Kabelnetze nur die Programme im engeren Sinne nennt, 
aber nicht auch diese Informationen und Dienstleistungen. 
Aus diesem Grunde bitte ich Sie, im Sinne einer vernünftigen 
Erweiterung und einer Eignung des Gesetzes für die zuneh
mende Bedeutung der Dienstleistungsfunktion der Medien, 
diesen kleinen Zusatz hineinzunehmen und zu genehmigen. 

Cavelty, Berichterstatter: Wir haben in der Kommission die
sen Antrag nicht beraten, weil er nicht vorlag. Ich nehme des
halb nur persönlich dazu Stellung. 
Artikel 1 umschreibt, wie Herr Masoni gesagt hat, was alles ge
leistet wird, nämlich Radio- und Fernsehprogramm mit Ein
schluss von Darbietungen und Informationen. Das sollte ei
gentlich genügen. Dass man noch andere Dienstleistungen 
dort aufnehmen sollte, wäre meiner Meinung nach nicht rich-

tig, weil dieses Kapitel dann in ein anderes Gesetz gehört, 
nämlich in das Fernmeldegesetz. Hier wäre es falsch am Platz. 
Aus diesem Grund möchte ich Sie bitten, den Antrag abzuleh
nen. 

Rhinow: Ich möchte Sie bitten, den Antrag Masoni zu unter
stützen. Wir befinden uns hier wiederum in einem Feld, wo 
sich das Radio- und und das t-ermne1ae1qe1setz 
überschneiden. Die die hier angesprochen hat 
mit Radio und Fernsehen direkt nichts zu tun. sondern mit der 
Entwicklung der Fernmeldetechnik und mit der Fernmeldepo
litik. 
Die Definition. die hier in Absatz 4 vorgenommen wird, ist an 
sich einleuchtend. Es wird einfach gesagt was ein Kabelnetz 
ist Aber die Problematik dieser Definition liegt nicht im Positi
ven, sondern im Negativen, nämlich: was darf oder soll von 
Gesetzes wegen nicht mit einem Kabelnetz geschehen? Das 
heisst, Kabelnetze werden ex lege definiert und damit auch 
eingeschränkt auf die Versorgung mit Rundfunkprogrammen. 
Wir haben im Fernmeldegesetz die Zielsetzung nachhaltig un
terstützt, Flexibilität herzustellen. weil in diesem Bereich nun 
die technologische Entwicklung ungeheuer rasch voran
schreitet. Wir wollen nicht mit einer Gesetzgebung den heuti
gen Zustand zementieren. 
Dass die technologische Entwicklung, aber auch die politi
schen Entwicklungen in Europa sehr rasch voranschreiten, 
haben wir an zwei Beispielen jetzt erfahren. Ich erwähne das 
zitierte Urteil des Europäischen Gerichtshofes, das bereits 
jetzt zu Gesetzesänderungen führt. In der Kommission Fern
meldegesetz haben wir ein ähnliches Beispiel erlebt, indem 
eine neue EG-Richtlinie uns dazu bewogen hat, gegenüber 
den Beschlüssen des Nationalrates weitere Aenderungen an
zubringen. 
Wenn wir jetzt schon daran sind, ein neues Gesetz zu erlassen, 
sollten wir diese Türen nicht so zuschliessen, dass wir einige 
Monate später merken müssen, wie das Gesetz bereits wieder 
veraltet ist oder Entwicklungen verhindert. Wenn wir die Aus
weitung von Herrn Masoni einbringen, dann öffnen wir diese 
Tür ein Stück weit, indem wir sagen: Es ist auch möglich, über 
Kabelnetze andere Dienstleistungen zu erbringen. Das heisst 
aber noch nicht, dass dann automatisch die Kabelnetze diese 
Dienste erbringen müssen. Der Bundesrat ist Konzessionsbe
hörde, er ist Bewilligungsinstanz. Er hat es auch in der Hand, 
dafür zu sorgen, dass die Dinge im Lot bleiben, namentlich 
auch, dass berechtigte Anliegen der PTI nicht zu kurz kom
men und nicht in ihrem Bestand gefährdet werden. Der Bun
desrat hat es also in der Hand, diese Türe so sachte und so an
gemessen aufzutun, dass dieser Bestand nicht gefährdet ist. 
Ein letzter Aspekt: Es sind auch volkswirtschaftliche Gründe, 
die für die Oeffnung sprechen. Es wäre wenig sinnvoll, Netze 
auszulegen, die zwar in der Lage sind - sie werden es mit der 
technologischen Entwicklung sein-, viele Dienstleistungen zu 
erbringen, sie aber von Gesetzes wegen auf eine Dienstlei
stung zu reduzieren, so dass dann parallel dazu andere 
Dienstleistungen auf einem besonderen Netz zu erbringen 
sind. Das ist volkswirtschaftlich nicht sinnvoll. 
Ich möchte Sie bitten, deshalb dem Antrag Masoni zuzustim
men. 

Bundesrat Ogi: Es geht hier um die Definition des Begriffs «Ka
belnetz». Der von Ständerat Masoni vorgeschlagene Zusatz 
« .... Informationen und andere Dienstleistungen» ist trotz des 
Votums von Herrn Rhinow problematisch. Einerseits umfasst 
der Begriff «Rundfunkprogramm» gemäss Artikel 1 Absatz 1 
auch Informationen. Andererseits gehören zum Geltungsbe
reich des Gesetzes nicht nur die klassischen Radio- und Fern
sehprogramme, sondern auch vergleichbare Formen wie Te
letext und ähnliches. Der Zusatz «andere Dienstleistungen» ist 
deshalb nicht zweckmässig und könnte Verwirrung stiften. 
Falls damit nämlich Dienstleistungen gemeint sind, die nicht 
zum Rundfunk, sondern in den Bereich der fernmeldetechni
schen Individualkommunikation gehören, wäre das, wie Herr 
Rhinow gesagt hat, im Fernmeldegesetz zu regeln, und des
halb ist dafür das Radio- und Fernmeldegesetz der falsche Ort. 
Ob die Kabelnetze auch für derartige Zwecke dienen sollen, 

michael.tellenbach
Textfeld



Radio et television. Loi 588 E 19 septembre 1990 

wird - wie bereits ausgeführt - im Rahmen des Fernmeldege
setzes nun diskutiert. 
Ich fasse zusammen und sage auch an die Adresse von Herrn 
Ständerat Rhinow: Im Bereich der Massenkommunikation 
sind die «Kabler» ja frei. Nicht nur Radio und Fernsehen, son
dern auch Teletext, Bildschirmtext, Pay-lV etc. sind möglich. 
Deshalb möchte ich Sie bitten, diesen Antrag abzulehnen, weil 
er Verwirrung stiften könnte. 

Masoni, Sprecher der Minderheit: Ich wollte diese Erklärung 
hören, um Stellung zu beziehen, da es in der Kommission 
nicht möglich war, dieses Problem zu diskutieren. 
Herr Bundesrat, Sie hatten in diesem Gesetz, im bundesrätli
chen Antrag, den Teletext und andere Arten der Uebermittlung 
von Texten und Graphiken in Artikel 1 Absatz 2 erwähnt. Jetzt 
wurde aber dieser Absatz 2 gemäss Antrag Josi Meier vollstän
dig gestrichen, so dass der Bezug auf Teletext und anderes im 
Gesetz dahinfällt. Durch diesen Zusatz im Gesetz zeigten Sie, 
dass auch diese an sich fernmeldetechnischen Angelegenhei
ten im Rahmen des Gesetzes und der Konzession zu regeln 
waren. Jetzt sieht man es noch weniger. Aber es ist eine Frage 
der Praktikabilität. Herr Cavelty sagt, die Sache sei durch das 
Fernmeldegesetz geregelt, müsse dort geregelt sein. 
Warum sollten sich die Kabelnetzinhaber zwei Verfahren un
terziehen, einem für die Konzession, für die Programme, und 
einem fernmeldetechnischen Verfahren für diese anderen 
Dienstleistungen? Es ist viel besser, dass diese Netzinhaber 
alles im Konzessionsverfahren regeln können. Das ist die ver
nünftige Lösung, alles auf einmal auf den Tisch zu bringen. 
Der Bundesrat hat dann die Möglichkeit zu sagen, für diese 
oder jene besonderen Teile brauche es noch eine fernmelde
technische Bewilligung, weil sie es besonders verdienten. 
Dass man das bereits in der Konzession vorsieht, ist ein Fort
schritt und nicht ein Rückschritt; es ist eine Oeffnung gegen
über dem Fortschreiten der Technik und den Dienstleistungs
möglichkeiten der elektronischen Medien. 
Aus diesen Gründen empfehle ich Ihnen, heute diese kleine 
Oeffnung vorzunehmen. 

Cavelty, Berichterstatter: Herr Masoni fragt, warum diese 
Dienstleistungen nicht hier eingebaut werden. Die Antwort ist 
einfach: weil wir hier ein Radio- und Fernsehgesetz und nicht 
ein Fernmeldegesetz schaffen. Das kommt später; es ist be
reits in der Kommissionsberatung. Dort soll diese Trennung 
vorgenommen werden. Natürlich könnte man alles hier ein
packen. Das ist aber nicht der Sinn dieser zwei Gesetze. Die 
sedes materiae ist an einem anderen Ort. Materiell gesehen 
mögen Herr Masoni und Herr Rhinow nicht Unrecht haben. 
Aber sie sind hier beim falschen Gesetz. 

Rhinow: Ich verstehe, Herr Kommissionspräsident, Ihre Aus
führungen sehr gut. Ich komme aber nicht um das Problem 
herum, dass hier eine gesetzliche Definition vorliegt, die sich 
nicht nur auf dieses Gesetz beschränkt, so dass die anderen 
Aspekte, die im Zusammenhang mit Kabelnetzen allenfalls 
eine Rolle spielen, auch indirekt geregelt werden. Es heisst 
hier nicht nur «Kabelnetz» im Sinne dieses Gesetzes, sondern 
es heisst generell «Kabelnetze sind» oder «das Kabelnetz ist 
ein Leitungsnetz». Deshalb kann aus dieser Formulierung ge
schlossen werden, dass andere Dienstleistungen generell ein 
für allemal von diesen Netzen ausgeschlossen sind. Das 
möchten wir nicht. 
Wenn Sie und Herr Bundesrat Ogi uns bestätigen, dass das 
nicht die Meinung ist, sondern dass es hier in diesem Gesetz 
nur darum geht, das Rundfunkprogramm zu regeln und dass 
die Kabelnetze im übrigen im Fernmeldegesetz geregelt wer
den, bin ich auch zufrieden. Ich möchte aber diese klare Erklä
rung hören. 

Cavelty, Berichterstatter: Diese Erklärung kann tatsächlich 
abgegeben werden. Das ist ganz sicher so. Wir machen hier 
ein Gesetz für Radio und Fernsehen und das bezieht sich auf 
die Materie, die wir behandeln. Ich glaube, Herr Bundesrat Ogi 
wird dies auch bestätigen können. 

Bundesrat Ogi: Ich kann die Ausführungen des Herrn Kom
missionspräsidenten bestätigen. An die Adresse von Herrn 
Ständerat Masoni muss ich sagen: Der Antrag von Frau Stän
derätin Meier ändert nichts. Ich habe bereits ausgeführt, dass 
alles möglich ist. Die Kabelnetzbetreiber sind frei. Die von Ih
nen vorgeschlagene Ergänzung ist nicht nötig. Wir wollen 
keine fernmeldetechnische Konzession für Individualkommu
nikation. 
Wir wollen in diesem Gesetz Radio und Fernsehen regeln, und 
das andere wird im Rahmen des Fernmeldegesetzes zu re
geln sein. Bei der ersten Sitzung hat man bereits diese Rich
tung eingeschlagen. 

Masoni, Sprecher der Minderheit: Ich nehme von der bundes
rätlichen Erklärung Kenntnis. Ich betrachte es trotzdem als Un
fug, dass man nicht direkt in der Konzession auch gewisse 
Fälle dieser Dienstleistungen regeln kann, weil damit ein zwei
tes Verfahren vermieden werden könnte. Ich habe Verständnis 
dafür, dass die Verwaltung ihre Wege einschlägt und manch
mal vielleicht Doppelspurigkeiten nötig sind. Mir genügt aber 
die Erklärung des Bundesrates, dass diese Kabelnetze - ne
ben der Konzession für Rundfunkprogramme - auch auf dem 
Wege des Fernmeldegesetzes die Durchführung von Dienst
leistungen beantragen können. Mir genügt diese Erklärung. 
Durch diese Erklärung ist das Anliegen meines Vorschlages 
erfüllt. 
Ich bin bereit- das Einverständnis von Kollege Rhinow voraus
gesetzt -, meinen Antrag sowie denjenigen zu Artikel 39 zu
rückzuziehen. 

Abs. 1 - 3 - Al. 1 - 3 
Angenommen gemäss Antrag Meier Josi 
Adopte selon la proposition Meier Josi 

Abs. 4-Al. 4 
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Art.24 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Flückiger, Affolter, Hefti, Jagmetti, Lauber, Reymond) 
Zusammenarbeit, die auf eine nationale, internationale oder 
sprachregionale Programmversorgung gerichtet ist oder sie 
zur Folge hat, erfordert eine Bewilligung der Konzessionsbe
hörde. 

Art. 24 
Proposition de /a commission 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 2 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil national 
Minorite 
(Flückiger, Affolter, Hefti, Jagmetti, Laubar, Reymond) 
.... l'echelon national, international ou a celui d'une region lin
guistique depend d'une autorisation de l'autorite de conces
sion 

Cavelty, Berichterstatter: Bei Absatz 2 gibt es eine knappe 
Mehrheit und eine grosse Minderheit im Verhältnis von 6 zu 5 
Stimmen in der Kommission. 

M. Flückiger, porte-parole de la minorite: A l'article 24, 
alinea 2, le commentaire du message souligne que les diffu
seurs qui disposent d'une base financiere plutöt faible de
vraient cooperer avec d'autres. Le recours a une teile possibi
lite de collaboration est en effet de nature a permettre l'amelio
ration de la qualite des programmes, des lors que !es moyens 
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financiers seront plus importants. Afin de preciser les lirnites 
de ces collaborations, on a introduit une cautele pour ernpe
cher que de telles cooperations ne denaturent les specificites 
locales ou regionales des emissions radiodiffusees. On evi
tera de deboucher sur une extension au-dela de la region assi
gnee, c'est-a-dire sur une interconnexion de reseaux precise 
le commentaire. 
Or, la collaboration entre diffuseurs locaux et regionaux, dans 
une certaine mesure ou dans certaines limites, est donc ad
mise, l'autorite concedante se reservant la possibilite de fixer 
de telles collaborations dans le temps. 
La musique change du taut au tout a l'alinea 2 de cet 
article 24. Taute collaboration de diffuseurs pour transmettre 
un programme a l'echelon national ou d'une region linguisti
que est purement et simplement interdite. Pour autant que 
l'exemple vaille par analogie, nous voyons que l'on est beau
coup plus ouvert en matiere de programmes 1V ou l'on con
na1t des emissions coproduites, par exemple les 1V des Com
munautes de langue frarn;aise qui produisent des emissions 
diffusees par la SSR. Pourquoi, en matiere de radiodiffusion, 
ne pas etendre dans certains cas, repondant ä des criteres 
precis, les possibilites de collaboration? II ne faudrait pas ou
blier les puissants emetteurs prives sis a l'etanger qui arrosent 
le territoire national de programmes dont les qualites intrinse
ques sont parfois discutables. 
Partant, pourquoi interdire qu'a certaines conditions des colla
borations, des cooperations ne s'instaurent entre diffuseurs 
locaux ou regionaux pour produire, par exemple, une emis
sion culturelle destinee a une region linguistique tout entiere? 
Je ne discerne rien la qui soit contraire a la philosophie de la 
loi. II me semble qu'il faudrait veiller a ce que les interesses de 
telles productions ne soient pas contraints, pour raison d'inter
dit, ä investir leurs moyens a l'etranger pour realiser telle emis
sion, conforme a leurs souhaits. Des lors que la liberte de re
ception des programmes est imprescriptible, pourquoi empe
cher la diffusion de progammes en collaboration pour les mar
ches suisses, voire pour les marches peripheriques? La reali
sation d'emissions, fruit d'un travail collectif, suisse dans la 
majorite des cas, et peut-etre dans certaines occasions suisse 
et etranger, contribuerait ä accroltre le rayonnement de notre 
pays outre frontieres, dans le sens de l'article 3, lettre d de la 
loi. lntroduire le regime de l'autorisation ä l'alinea 2 de l'arti
cle 24 aurait, encore une fois me semble-t-il, l'avantage de la 
souplesse tauten reservant formellement la decision de l'auto
rite de concession. 
Ma proposition va dans cette direction et je vous saurais gre de 
bien vouloir la soutenir. 

Cavelty, Berichterstatter: Die Kommissionsmehrheit bittet, 
diesen Antrag abzulehnen. 
Es scheint mir, der Antrag beruhe auf einem gewissen Miss
verständnis. Es ist keineswegs verboten zusammenzuarbei
ten, auch auf nationaler Ebene, das steht in Artikel 31. Dort 
sind die Bedingungen für diese Zusammenarbeit aufgezählt. 
Für das Fernsehen speziell kommt dann noch das Vertrags
modell hinzu, gemäss Artikel 31 in Verbindung mit Artikel 23. 
Der Antrag Flückiger liegt quer in der Landschaft. Er nimmt 
nicht Bezug auf die klaren Bedingungen für eine Zusammen
arbeit, die in Artikel 31 gestellt sind. Deshalb ist er unnötig und 
schafft höchstens Verwirrung. Er unterläuft irgendwie das Ver
tragsmodell und schafft auch Unsicherheit in bezug auf die 
drei Ebenen, die wir im Gesetz festgehalten haben. Er bringt 
aber materiell meines Erachtens nichts mehr, als wir schon im 
Gesetz haben. 

Masoni: Ich verstehe den Widerstand der Kommissionsmehr
heit nicht. Ich war in der Kommission zwar bei dieser Abstim
mung nicht dabei. Ich bin auch zur Minderheit zu zählen. 
Ich verstehe diesen Widerstand nicht, weil hier der Grundsatz 
aufgestellt wird, dass eine solche Zusammenarbeit bewilli
gungspflichtig ist. Man hat hier jede Gewähr, dass kein Miss
brauch vorkommen kann; im Gegenteil, es ist klar gesagt, 
dass eine solche Zusammenarbeit bewilligungspflichtig ist. 
Eine Bewilligungspflicht könnte im Unterschied zur Konzes
sion im Falle einer gelegentlichen Zusammenarbeit auf die-

sem Gebiet sehr richtig sein. Aber die Norm, so absolut wie sie 
in der Fassung des Bundesrates vorgesehen ist, könnte Fol
gen haben, die Sie sich kaum vorstellen können. 
Im Tessin wäre es kaum denkbar, dass eine solche Zusam
menarbeit nicht sowieso bereits sprachregional wäre. Alles, 
was man dort macht, ist sprachregional. Es wäre auf diese 
Weise jede Zusammenarbeit für die italienische Schweiz prak
tisch verboten, weil sie sich immer sprachregional auswirkt. 
Auch deswegen bitte ich Sie, dieser kleinen Oeffnung im An
trag der Kommissionsminderheit zuzustimmen. wonach diese 
Zusammenarbeit bewilligungspflichtig ist. 

Piller: Wenn man der Minderheit zustimmt, geht es nicht um 
eine kleine Oeffnung. Dessen müssen wir uns ganz klar be
wusst sein. Hier geht es um eine Systemänderung. 
Wtr sind ausgegangen vom Dreiebenenmodell. Bundesrat 
Schlumpf hat uns damals schon bei der Beratung des Verfas
sungsartikels die Philosophie dargestellt. Dann hat man im 
Nationalrat dieses Vertragsmodell erarbeitet. Und was will 
man hier? 
Herr Masoni, das Tessin hat überhaupt kein Problem mit der 
Fassung Bundesrat/Nationalrat. Aber was will man? 
Der Leistungsauftrag, wie er in der Verfassung steht, soll ja für 
das Lokalfernsehen nicht gelten. Wenn man in den Zentren 
fünf, sechs Lokalfernsehen hat, kann man die national verbin
den und hat dann ein privates Fernsehen, ausgerichtet auf Ag
glomerationen. Dieses hat aber den Leistungsauftrag nicht 
voll zu erfüllen. Es kann kassieren, mit Programmen beste
hend aus Unterhaltung und Werbung. Ich habe das gestern 
ausgeführt. Wenn man das will, soll man das offen deklarieren. 
Ich persönlich bin der Meinung, dass das Vertragsmodell, wie 
es der Bundesrat mit dem Nationalrat vorgeschlagen hat, die 
Lösung entsprechend unserer Bundesverfassung ist und 
dass wir hier unter keinen Umständen der Minderheit zustim
men dürfen. Sonst müssen wir ehrlich zugeben, dass wir ein 
komplett neues System wollen. 

Gadient: Die in Artikel 24 geregelte Zusammenarbeit basiert 
sowohl in der bundesrätlichen als auch in der vom Nationalrat 
gutgeheissenen Fassung auf dem Dreiebenenmodell, das auf 
die Versorgungsgerechtigkeit ausgerichtet und entsprechend 
föderalistisch ausgestaltet ist. 
Der Vorschlag der Kommissionsminderheit öffnet den Weg für 
einen möglichen Einbruch in dieses Konzept. Nach dem 
Dreiebenenmodell soll Konkurrenz auf lokal-regionaler Ebene 
und auf internationaler Ebene zugelassen werden, während 
wir auf nationaler und sprachregionaler Ebene die SAG ganz 
bewusst etwas privilegieren, und zwar mit Rücksicht auf un
sere Minderheiten: die rätoromanische Schweiz, das Tessin 
und die italienischsprachigen Talschaften Graubündens und 
die Romandie. Der Antrag der Minderheit führt, das ist gesagt 
worden, praktisch zu einer Aushöhlung von Artikel 31. Dort 
sind die Voraussetzungen umschrieben, nach denen eine 
Oeffnung, d. h. eine private vertragliche Regelung und Lö
sung, zugebilligt werden kann. Es ist also nicht so, dass die 
Lösung des Nationalrates, der sich die Mehrheit angeschlos
sen hat, jede Zusammenarbeit verhindern würde, wie das Herr 
Masoni soeben ausgeführt hat. 
Es darf indessen von lokalen Veranstaltern erwartet werden, 
dass sie die betreffenden Spielregeln einhalten. Eine Vernet
zung vor allem in finanziell attraktiven Bereichen kann dazu 
führen, dass sich praktisch zusätzliche nationale Veranstalter 
formieren können. Konzessionen für nationale und sprachre
gionale Programme sollen jedoch nicht durch die Hintertür, 
sozusagen auf kaltem Weg, usurpiert werden können. Sie sol
len nur auf der Grundlage der eigens dafür vorgesehenen Be
stimmungen das Artikels 31 erhältlich sein. 
Ich meine also, dass das Erfordernis der Zusammenarbeit -
wie es zu Recht formuliert worden ist - durchaus auf eben die
ser Grundlage abgedeckt ist. 
Aus diesem Grund ersuche ich Sie, der Mehrheit zuzustim
men. 

Schmid: Ich bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen. Wenn Sie 
Artikel 24 Absatz 2 richtig verstehen - so, wie ich das tue -, 
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werden Sie augenblicklich erkennen, dass das eine unabding
bare Stärkung für die regionalen Sender ist, dass es auch im 
Interesse des Föderalismus und im Interesse namentlich der 
Randgebiete liegt, jener Gebiete, die wirtschaftlich nicht stark 
sind. Es dürfte sich für regionale Anbieter als äusserst schwie
rig erweisen, sich in wirtschaftlich schwächeren Gebieten 
überhaupt z.u halten. Wo keine wirtschaftliche Kaufkraft ist, 
werden sich die entsprechenden Interessenten zurückhalten, 
und die finanzielle Lage solcher regionaler Anbieter wird 
schlimm sein. 
Ich bin überzeugt, dass mit einem solchen Pool eine Verbes
serung der Situation, namentlich in den Randgebieten, er
reicht werden kann. Das ist der eine Grund. 
Der zweite Grund ist folgender: In der Eintretensdebatte hat 
man dargelegt, dass das Monopol, namentlich beim Fernse
hen, zwar ungeliebt, aber mit bestimmten rechtlichen Kaute
len hinzunehmen sei, das aber grundsätzlich das Monopol, 
namentlich im politischen Bereich, eben nicht erwünscht sei. 
Mir scheint, mit Artikel 24 Absatz 2 haben wir ein taugliches In
strument in der Hand, auf sprachregionaler oder sogar auf na
tionaler Ebene eine Konkurrenz auch in politischer Hinsicht zu 
schaffen. Die Monopolmeinung der SAG in politicis bringen 
Sie nicht weg, wenn Sie Artikel 24 Absatz 2 nicht annehmen. 
Hier werden Sie einen Pool schaffen können, bei dem genü
gend finanzielle Mittel vorhanden sind, eine eigenständige po
litische Berichterstattung und Meinungsäusserung auch im 
Fernsehen zu bringen. Dann kann derjenige, der sich mit der 
SAG gut verträgt, bei der SAG fernsehen und die Schweiz un
ter dem dort herrschenden politischen Blickwinkel betrachten, 
und wer eine etwas andere Meinung hat, kommt endlich auch 
zu seinem Recht und kann das in einem Fernsehpool betrach
ten, der ihm etwas näher liegt. 
Wir haben keinen Grund, unsere Bürger einfach wegen eines 
schönen Modells, das berühmte Dreiebenenmodell, zu bevor
munden. Geben wir dem Bürger die Möglichkeit, endlich auch 
eine alternative politische Berichterstattung und Meinungs
äusserung zu hören! Mit Artikel 24 Absatz 2 tun Sie das. 

Piller: Darf ich eine ganz kurze Bemerkung machen? Ich 
könnte mich Kollege Carlo Schmid im Prinzip anschliessen, 
unter der Bedingung, dass dieses Regionalfernsehen den Lei
stungsauftrag voll zu erfüllen hat. Aber das ist leider nicht der 
Fall. Dort würde nur Kommerz gemacht. Darum bin ich absolut 
dagegen. Appenzell-lnnerhoden würde von diesem Artikel 
nicht profitieren. Profitieren werden Zürich, Basel und Baden, 
das «goldene Dreieck». Das ist das Ziel und nicht, dass wirre
gional wirklich etwas erhalten. 
Es müsste ganz klar festgehalten werden, dass der Leistungs
auftrag zu erfüllen ist, und zwar voll, wie er im Absatz 55bis dar
gestellt ist. Dann wäre ich einverstanden, sonst nicht. 

Cavelty, Berichterstatter: Ich möchte nur bitten, hier nicht zu 
dramatisieren. Vor allem sollten die Befürworter dieses Antra
ges auch noch Artikel 31 lesen. Dort steht am Anfang von Ab
satz 1: «Andere Veranstalter» (das wäre eben diese Konkur
renz, die Sie wünschen, Herr Schmid) «können eine Konzes
sion für nationale und sprachregionale Programme erhalten, 
wenn ...... Dann sind diese Bedingungen aufgezählt, die unum
gänglich sind. Weiter steht bei Absatz 3: «Der Bundesrat kann 
andere Veranstalter ermächtigen, Fernsehprogramme in Zu
sammenarbeit mit der SAG, lokalen oder regionalen Veranstal
tern zu gestalten.» Also genau das, wofür Sie plädieren, ist mög
lich, nur sind die konkreten, fein durchdachten Bedingungen 
dafür in diesem Artikel 31 aufgezählt. Und der Artikel 24, der 
vorher kommt, nimmt das Prinzip heraus und streicht die Bedin
gungen irgendwie ab. Darum sagte ich am Anfang, er stehe 
quer in der Landschaft. Dann sind die Bedingungen sinnlos. 

Masoni: Ich schulde Herrn Piller eine Antwort. Es ist klar: In Ar
tikel 31 haben wir die Möglichkeit der eigentlichen Konzes
sion. Aber in Artikel 24, wie ihn die Minderheit vorschlägt, gibt 
es die Möglichkeit, durch eine Bewilligung eine Art der Zusam
menarbeit zustande zu bringen, die nicht so dauerhaft und fest 
ist wie eine, die die Konzession verlangt. Mit dieser Möglich-
keit kann man sich der Realität besser anpassen. · 

Wenn etwas radikal ist, Herr Kommissionspräsident, so ist es 
nicht die Bestimmung der Minderheit. Die Minderheit sagt 
nicht, das müsse frei sein. Die Minderheit sagt, das müsse be
willigungspflichtig sein. Radikal ist das absolute Verbot unter 
Artikel 24 Absatz 2 der bundesrätlichen Fassung, wo jede sol
che Zusammenarbeit als unzulässig abgestempelt wird. Ein 
solches absolutes Verbot sei unzulässig, heisst es in der Be
stimmung. Ist diese Norm zu radikal und zu einseitig? Die Fas
sung der Minderheit gestattet. dieses Verbot von Fall zu Fall 
durch Bewilligungen zu erweitern und zu mildem. 
Deshalb bitte ich Sie, die Minderheit zu unterstützen. 

Bundesrat Ogi: Die programmliche Zusammenarbeit zwi
schen Veranstaltern, die nun diskutiert wurde, ist nach dem 
Entwurf des Bundesrates bis zu einem gewissen Grad grund
sätzlich möglich. Unzulässig ist sie dort, wo das Dreiebenen
modell, Herr Ständerat Schmid, in Frage gestellt wird. 
Das zweite Kapitel, betrifft die lokal~ und die regionale Ebene: 
Hier haben die Veranstalter im Rahmen der technischen und 
finanziellen Möglichkeiten freien Zugang. Das ist so möglich. 
Anders verhält es sich auf der nationalen und auf der sprach re
gionalen Ebene. Dort ist der Zugang im Hinblick auf die beson
dere Stellung - Sie könnten auch sagen: den Schutz - der 
SAG, die wir beschlossen haben, eben gewollt beschränkt. 
Der Minderheitsantrag würde da eine Hintertür schaffen, einen 
indirekten Zugang zur nationalen und sprachregionalen 
Ebene durch Vernetzung möglich machen. eine Art Network
Bildung, so wie man es in Frankreich hat, mit einem nationalen 
Mantel, der geliefert wird, einen Zusammenschluss a la fran-
9aise; den kennen wir. Wir sollten hier die Schleusen nicht öff
nen und den Pool, den Herr Ständerat Schmid angesprochen 
hat und der gegen den Grundsatz des Ebenenmodells ver
stösst, auch nicht schaffen. 
Problemlos scheint mir die grenzüberschreitende Zusammen
arbeit, wie sie, glaube ich, der Zielsetzung von Herrn Ständerat 
Flückiger zu entnehmen ist. Diese grenzüberschreitende Zu
sammenarbeit von lokalen und regionalen Veranstaltern ist 
nach der Fassung des Bundesrates - wie auch vom National
rat bestätigt- möglich. 
Ich möchte, um das Ganze vielleicht noch etwas zu veran
schaulichen, folgendes sagen: 
Gewisse Programme können zusammen produziert werden, 
beispielsweise kulturelle Sendungen. Ich denke an den Be
richt über das Eidgenössische Jodiertest. Ebenso ist das bei 
politischen Sendungen denkbar, z. B. bei Bundesratswahlen. 
Ich denke auch an Sportsendungen, an ein Lauberhorn-Ski
rennen beispielsweise. Das ist möglich, jedoch nur als Aus
nahme. Ebenso können Musiksendungen zusammen produ
ziert werden. Das ist möglich, jedoch nur - und das ist wich
tig -. so lange der eigene Charakter nicht verfälscht wird und 
der lokale Bezug noch vorhanden ist. 
Es darf aber nicht- das ist entscheidend - zu einer Vernetzung 
führen, d. h. nicht zu einem nationalen Sender kommen, wie 
Radio DAS zum Beispiel. 
Ich bitte Sie deshalb, diesen Minderheitsantrag abzulehnen, 
weil er dem Grundsatz, den Sie beschlossen haben, wider
spricht. 

Abs. 1-AI. 1 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2-AI. 2 
Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 25 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

19 Stimmen 
17 Stimmen 
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Art. 26 
Antrag der Kommission 
Titel 
Mehrheit 
Konzession und Auftrag 
Minderheit 
(Masoni) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 1 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Masoni) 
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Der Bundesrat erteilt der SAG eine Konzession auf bestimmte 
Zeit für die Veranstaltung nationaler und sprach regionaler Pro
gramme. 

Abs. 2 
.... der Kantone. Sie trägt durch ausgewogene Programmge
staltung insbesondere bei: 
a. zur freien Meinungsbildung, namentlich durch sachge
rechte Information, wobei sie .... 
b ..... 
Abs.3 
.... berücksichtigt die SRG die schweizerische audiovisuelle 
Produktion. 

Antrag Bührer 
Abs. 2 

a. zur kulturellen Entfaltung .... 
b. zur freien Meinungsbildung .... 

Art. 26 
Proposition de Ja commission 
Titre 
Majorite 
Concession et mandat 
Minorite 
(Masoni) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Al. 1 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil national 
Minorite 
(Masoni) 
Le Conseil federal accorde une concession a la SSA. pour un 
temps determine, pour la diffusion de programmes nationaux 
et de programmes destines aux regions linguistiques. 

Al. 2 
.... des cantons. Elle contribue par une conception equilibree 
des programmes specialement: 
a ..... une politique d'information fidele qui accorde .... 
Al. 3 
..... la SSR prend en compte la production audiovisuelle 
suisse. 

Proposition Bührer 
Al. 2 

a. A l'epanouissement .... 
b. A la libre formation d'opinion .... 

Titel - Titre 

Cavelty, Berichterstatter: Hier ist aus Konsequenzgründen im 
Titel der Begriff «Ziele» durch «Auftrag» zu ersetzen. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de Ja majorite 

Abs. 1 -Al. 1 

Radio und Fernsehen. Bundesgesetz 

Masoni, Sprecher der Minderheit: In Artikel 9 sieht das Gesetz 
in Absatz 3 für alle Fälle folgendes vor: ,,Der Bundesrat erteilt 
die Konzessionen.» Dann kommen die Bestimmungen über 
die Dauer usw. 
In Artikel 26 sagt man: «Die SAG erhält eine Konzession .... " 
Die Tatsache. dass man sagt. jemand erhalte die Konzession. 
gilt meines Erachtens bereits als Konzessionserteilung: Wenn 
ich die Konzession zugesprochen erhalte, bekomme ich die 
Konzession; das gilt als Konzessionserteilung. 
Aber was der Bundesrat damit will, ist nicht bereits die Konzes
sionserteilung. In der Botschaft heisst es im Kommentar, dass 
man hier nur einen Anspruch der SRG auf die Erteilung der 
Konzession schaffen wolle, wobei dann in Artikel 30 die Mög
lichkeit bestehe, dass diese Konzession entzogen werde, 
wenn z. B. gewisse Grundsätze verletzt würden. 
Wenn der Bundesrat tatsächlich das will, was in der Botschaft 
steht, d. h. dass ein Anspruch auf die Konzession durch die Er
teilung seitens des Bundesrates realisiert wird, mit der Mög
lichkeit, diese Konzession zu entziehen, wie in Artikel 30 vor
gesehen, dann sollte man diese Formulierung klarer machen . 
«Die SRG erhält die Konzession» würde wahrscheinlich durch 
ein Gericht so gedeutet werden, dass die SRG bereits durch 
das Gesetz die Konzession hat, und zwar nicht nur einen An
spruch darauf. 
Ich glaube, diese Sache ist von grosser Bedeutung. Da sind 
gewisse wohlerworbene Rechte im Spiel, wenn man später 
das Modell ändern sollte. 
Der Herr Departmentsvorsteher hat gestern erklärt, dass die 
von mir vorgeschlagene Form der Konzession. die hier in Arti
kel 26 zum Ausdruck kommt, zu einer grundlegenden Aende
rung des Gesetzes führen würde, so dass eine Rückweisung 
nötig wäre. Ich glaube nicht. 
Ich habe gestern - auf dem Möglichen aufbauend - andere 
Aufbauarten erwähnt, nicht das Dreiebenenmodell, sondern 
andere Möglichkeiten, z. B. die Möglichkeit, dass die SAG 
eine Art Betrieb ist, der die Information für alle sammelt und die 
Sendungen für alle technisch organisiert. Aber dann sollte gel
ten, dass verschiedene Gesellschaften die Möglichkeit haben, 
verschiedene Programme zu schaffen, die dann via SAG ver
trieben werden sollen. 
Das habe ich als eine der möglichen Lösungen für die Zukunft 
erachtet. Ich habe gestern gesagt, ich sei mir der heutigen 
Schwierigkeiten technischer Natur, wie Beschränkung der Ka
näle, zu hohe finanzielle Lasten, bewusst. Ich habe gesagt, wir 
sollten versuchen, ins Gesetz Lösungen zu schreiben, die 
morgen den Weg für weitere Entwicklungen nicht zu sehr ver
bauen. Das ist mein Ziel. Wenn wir Lösungen einleiten, die den 
Weg für jede andere Lösung verbauen, wären wir schlechter 
bedient. 
Warum? Sie glauben, Herr Bundesrat, dass das Dreiebenen
modell verwirklicht werden kann und dass finanziell lebens
fähige Gebilde entstehen können. Gestatten Sie mir, dies
bezüglich Zweifel anzumelden. Sie haben gesehen, wie zum 
Beispiel der EBC nicht lebensfähig war, obschon er beson
dere Bedingungen hatte. Ich gestatte mir, darauf hinzuweisen, 
dass sich keine Schweizer Firma für die bis jetzt veröffentlich
ten Möglichkeiten, bei Satellitenprogrammen mitzumachen, 
gemeldet hat. Es betrifft ein Gebiet, in dem die Schweiz wegen 
der Dimension des Landes schwerlich richtige Lösungen fin
den wird. 
Ich bezweifle, dass sich das so gut konzipierte. theoretisch so 
gut formulierte Dreiebenenmodell in der Tat mit lebensfähi
gen, mit guten Veranstaltern auf allen Ebenen entwickeln 
kann. Deshalb bin ich der Meinung, man müsse bereit sein, in 
Zukunft mehr Phantasie zu haben und nach anderen Lösun
gen zu suchen. Wir sollten nicht bereits jetzt in diese Richtung 
gehen. Das will ich absolut nicht. Ich sehe ein, dass heute da
für die Zeit noch nicht reif ist. Aber ich möchte durch eine bes
sere Formulierung vermeiden, dass sich wohlerworbene 
Rechte bilden, die dann einer besseren zukünftigen Lösung 
im Wege stehen. 
Das ist mein Anliegen, die klarere Formulierung. Wir sind bei 
der vorliegenden Formulierung nicht so weit, Herr Bundesrat. 
Wenn ich sage: «Der Bundesrat erteilt der SRG eine Konzes
sion», so heisst das, dass wir diesen Anspruch anerkennen. 

michael.tellenbach
Textfeld



Radio et television. Loi 592 

Wir wissen alle. dass heute die Lösung dort liegt. Aber das ist 
eine normale Konzessionserteilung durch den Bundesrat. 
Wenn man dagegen im Gesetz sagt: «Die SRG erhält eine Kon
zession». könnte man uns morgen vorwerfen. dadurch habe 
man eine Art Gewohnheitsrecht oder eine Art wohlerworbenes 
Recht geschaffen. das andere Lösungen ohne Entschädigung 
erschweren würde. Das ist das Problem. 
Aus diesem Grunde bitte ich Sie. Herr Bundesrat. prüfen Sie 
diese Möglichkeit unvoreingenommen! Prüfen Sie, ob die For
mulierung «Der Bundesrat erteilt der SRG .... ,, nicht die beste. 
die klarere. die rechtlich einwandfreiere ist. Die andere Formu
lierung. «Die SRG erhält eine Konzession .... "· ist mindestens 
zweideutig. Sie würde bei Aenderungen des Systems zu 
Schwierigkeiten führen. 
Ich hoffe. Sie werden versuchen. diese Schwierigkeiten auszu
räumen. 

Cavelty, Berichterstatter: Mir scheint der Antrag Masoni zwar 
nicht falsch. aber unnötig. Auch die SRG wird -wie wir alle wis
sen - gemäss Artikel 9 ihre Konzession vom Bundesrat erhal
ten. Das steht im Gesetz. Die SRG ist gemäss Artikel 11 Ab
satz 3 in ihrer Konzession ebenfalls befristet. obwohl sie einen 
gesetzlichen Anspruch auf die Konzession hat. Die Möglich
keit von Aenderungen und Anpassungen nach Ablauf der Gel
tungsdauer ist auch bei der SAG gegeben. Es ist also alles be
reits da. was Herr Masoni noch ausdrücklich verlangt. In einer 
Kommissionssitzung hätte dies noch viel ausführlicher disku
tiert werden können. 
Ich bitte Sie. den Antrag abzulehnen. 

Bundesrat Ogi: Wenn Sie sagen. Herr Masoni, wir sollten in 
Zukunft mehr Phantasie in dieses Gesetz hineinbringen. so 
muss ich sagen, dass wir auch mit der Realität leben müssen 
in diesem Land der Vielsprachigkeit, der besonderen Gege
benheiten. und da ist vielleicht die Phantasie der Zukunft ge
genüber eben auch etwas eingeschränkt. Was wir ganz sicher 
wollen: Wir wollen versuchen, rechtlich einwandfreie Gesetze 
zu machen. Ich habe bereits gestern gesagt: Es soll auch ein 
offenes Gesetz sein, weil in diesem Bereich die Entwicklung ja 
sehr rasant ist. 
Zu Ihrem Antrag - Herr Kommissionspräsident Cavelty hat es 
bereits gesagt -: Wir betrachten den Zusatz als überflüssig. 
Die Konzession der SAG wird gemäss Artikel 9 Absatz 3 ohne
hin vom Bundesrat erteilt und ist gemäss Artikel 11 Absatz 3 
selbstverständlich auch befristet. Es gibt. Herr Ständerat Ma
soni, keine unbefristeten Konzessionen. Daran ändert auch 
der Umstand nichts, dass die SAG einen gesetzlichen An
spruch auf Erteilung einer Konzession hat. Die Möglichkeit 
von Aenderungen und Anpassungen nach Ablauf der Gel
tungsdauer muss auch bei der SAG-Konzession gegeben 
sein. Deshalb kann ich Ihnen sagen, dass wir bei einer Ablö
sung selbstverständlich - wie wir gesagt haben - unvoreinge
nommen auch den Stand der Entwicklung miteinbeziehen 
werden. 
Ich darf Sie deshalb bitten, den Minderheitsantrag von Herrn 
Masoni abzulehnen. Er würde das ganze Konzept auch etwas 
in Frage stellen. Im übrigen muss ich Ihnen sagen: Ihre heu
tige Interpretation meiner Ausführungen von gestern kann ich 
nicht teilen. Aber darüber können wir vielleicht nach der Sit
zung sprechen, weil wir nicht unnötig verlängern und hier 
keine Kommissionssitzung durchführen wollen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 2-AI. 2 

33 Stimmen 
3 Stimmen 

Frau Bührer: Sie sehen. dass ich die Buchstaben a und b ver
tauschen möchte. Der Bundesrat - und der Nationalrat ist ihm 
gefolgt - erwähnt an erster Stelle unter dem Titel «Konzession 
und Ziele» die Information und erst an zweiter Stelle den Kul
turauftrag. Ich hege die Befürchtung, dass die Reihenfolge 
nicht ganz zufällig ist und auch nicht ohne Folgen bleiben 
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wird. Das heisst, dass bei der Programmgestaltung der Kultur
auftrag hinter der Information zurückzustehen hat. Konkret 
könnte das heissen, zum Beispiel. dass Wortbeiträge, Hör
spiele usw. sich in ihrer Länge auch im zweiten Sender an die 
stündlichen Nachrichtensendungen anzupassen hätten. Die 
Vermutung ist naheliegend. In Artikel 13 der derzeit gültigen 
Konzession wird der Kulturauftrag an erster Stelle erwähnt und 
ausführlich umschrieben. Es liegt auf der Hand. dass in einer 
neuen Konzession, die sich auf diesen Artikel 26 abstützen 
müsste. ebenfalls die Information zuerst genannt und ihr damit 
gegenüber dem Kulturauftrag Priorität eingeräumt würde. 
Diese Aussicht ist um so beunruhigender. als mit dem Finanz
engpass die SAG unter erheblichen Druck geraten ist Es ist 
klar. dass bei knappen Mitteln Abstriche zwangsläufig zuerst 
bei den Kulturprogrammen gemacht werden, die sich nur an 
eine Minderheit wenden. Ich zitiere Radiodirektor Blum, der 
sagt, dass Wortsendungen am Tag und am Abend gekürzt wür
den; das Kulturprogramm habe «jahrelang einen privilegierten 
Status gehabt, und wir waren glücklich, uns diese Unverhält
nismässigkeit des Aufwands leisten zu können. aber diese Zei
ten sind leider vorbei.» Das ist Klartext und heisst nichts ande
res, als dass die Schlagzeile «Liquidation des Kulturradios» -
vorerst mit einem Fragezeichen versehen -schon bald Realität 
werden könnte. Ein Kulturprogramm, dem man die Mittel ent
zieht. verdient eben bald einmal diesen Namen nicht mehr. 
Es ist interessant und beunruhigend zugleich, dass bereits der 
Mitte der siebziger Jahre erschienene Clottu-Bericht- mit dem 
schönen Titel «Beiträge für eine Kulturpolitik in der Schweiz» -
feststellt, dass die Konzession zwar den Kulturauftrag voran
stellt, die Praxis aber oft anders aussieht. Der Autor warnt da
vor, dass Kultur zum Alibibegriff verkommen könnte. Ich frage 
mich, ob wir mit der Hintanstellung des Kulturauftrages nicht 
auf dem Weg dazu sind, und damit die Wegweiser endgültig in 
diese Richtung stellen würden. Ich glaube. wir sollten in die
sem Gesetz deutlich machen, dass das nicht unsere Absicht 
ist, dass wir dem Kulturauftrag nicht langsam die Luft ab
schneiden wollen. 
Der Ausdruck «Kultur» kommt in amtlichen Texten des Bundes 
ziemlich selten vor. In Artikel 26 wäre mit dem Voranstellen des 
Kulturauftrages ein -zugegeben - kleines Zeichen gesetzt Ich 
weiss mich mit meinem Anliegen einig mit Kollege Ducret- der 
leider nicht da ist-, der gestern mit seinem wie immer sehr zu 
Herzen gehenden Votum und seinem Appell zugunsten der 
Kultur hoffentlich nicht in den Wind gesprochen hat. 

Cavelty, Berichterstatter: Der Antrag lag der Kommission 
nicht vor. Ich spreche im eigenen Namen. Ich glaube, Frau 
Bührer hat recht. Sie befindet sich mit ihrer Aufzählung in 
Uebereinstimmung mit der Bundesverfassung, diese nimmt 
auch die gleiche Reihenfolge vor. Ich gratuliere ihr zu dieser 
Idee. Ich persönlich werde zustimmen. 

Bundesrat Ogi: Frau Ständerätin Bührer, Sie haben nicht in 
den Wind gesprochen. Ihr Antrag ist ohne materielle Folgen. 
Wir können dem zustimmen; der Bundesrat ist bereit dazu. 

Angenommen gemäss Antrag Bührer 
Adopte se/on la proposition Bührer 

Jagmetti: Artikel 26 betrifft ja nicht nur die Frage der Umstel
lung der Reihenfolge von Information und Kultur, sondern Arti
kel 26 ist von der Kommission umgestaltet worden, und zwar in 
einer Art und Weise, die mir wesentlich scheint. Ich würde es 
bedauern, wenn wir einfach darüber hinweggehen würden. Ich 
möchte aber jetzt das Wort nicht für mich beanspruchen, wenn 
sich der Herr Kommissionspräsident noch dazu äussern 
möchte. 

Cavelty, Berichterstatter: Ich wollte Ihnen diese Ausführungen 
schenken, obwohl ich sie vorbereitet hatte. Bei Absatz 2 fügt 
der Kommissionsantrag die Adjektive «ausgewogen» bei und 
bei Litera a «sachgerecht» zu den Substantiven «Programm
gestaltung» respektive «Information». Damit werden die Prinzi
pien der Verfassung und des allgemeinen Teils dieses Geset
zes bewusst nochmals unterstrichen. 
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Bei Absatz 3 wird der Begriff «Film» durch «audiovisuelle Pro
duktion» ersetzt, was sprachlich zwar weniger schön ist, aber 
materiell sachgerechter sein dürfte. 

Jagmetti: Wir haben ja gestern die Programmgrundsätze im 
allgemeinen besprochen. Dort flossen selbstverständlich 
Ueberlegungen zur Stellung der SRG auch hinein. Unter den 
verschiedenen Programmveranstaltern nimmt die SRG doch 
eine Sonderstellung ein, deshalb halte ich es für richtig, dass 
die Kommission hier präzisiert hat. Wir brauchen beim natio
nalen Veranstalter, der diese Sonderstellung hat, eben eine 
strengere Regel als für die Veranstalter im allgemeinen. Das 
gilt insbesondere für das Wort «ausgewogen», das die Kom
mission zusätzlich aufgenommen hat. 
Ich habe gestern schon gesagt - und ich möchte es wiederho
len--: Ausgewogen heisst nicht langweilig, ausgewogen heisst 
nicht ein unstrukturierter Brei, aber ausgewogen zeigt, dass in 
unserem Staat die SRG die Vielfalt der Meinungen und Sensi
bilitäten zum Ausdruck bringen muss. «Sachgerecht» ist auch 
von einer erheblichen Bedeutung. Erlauben Sie mir drei Stich
worte zu nennen, bei denen mich die Berichterstattung durch 
die SRG nicht voll zu befriedigen vermochte. 
Erstens die Bipolarität, die häufig dargestellt wird, ohne immer 
dagewesen zu sein: Ich nenne ein Beispiel, das nicht unseren 
Rat betrifft und das wir deshalb aus einer gewissen Distanz be
trachten können. Nach der Debatte über den Europabericht 
des Bundesrates wurde am Fernsehen eine Sendung gezeigt, 
anlässlich welcher ein Gegner jeder Annäherung an die EG ei
nem Befürworter des sofortigen Beitritts gegenübergestellt 
wurde mit einer Abstimmung unter dem Publikum, wer jetzt 
mehr überzeugt habe und ob die Lösung 1 oder 2 richtig sei. 
Was überhaupt nicht zur Darstellung gelangte, war die Mei
nung des Bundesrates und der grossen Mehrheit des Natio
nalrates, nach der eine pragmatische Annäherung zu suchen 
sei. 
Ich bin mir bewusst, dass es fernsehgerechter ist, mit zwei Po
len etwas zu zeigen und die Kontroverse zu unterstreichen. 
Aber ist das noch ganz sachgerecht? Ich wollte das nur als Bei
spiel angeben und nicht eine Sendebeanstandung vorneh
men. 
Ich bin mir bewusst, dass so etwas durch andere Sendungen 
wieder kompensiert werden kann. Insgesamt aber muss dafür 
gesorgt werden, dass die Meinungsdarstellung auch in das 
Sendegefäss einfliesst. Wir wollen das nicht in jedem Segment 
so haben. Aber insgesamt muss die Vielfalt dargestellt wer
den. 
Ein Zweites, das mich gelegentlich stört, ist der Personenkult, 
der bei allen Bildmedien etwas betrieben wird. Man hat offen
bar gern immer wieder die gleichen Gesichter, und diese kom
men immer wieder. Dabei lebt doch die schweizerische Politik 
davon, dass eine Vielzahl von Personen mitwirkt. Letztlich ist 
diese Heraufstilisierung einiger weniger Personen mit unse
rem Milizsystem, wie wir es zu nennen pflegen, nicht ganz ver
einbar. Ein gewisses Gegengewicht scheint mir hier notwen
dig zu sein. 
Drittens, und das habe ich den Fernsehverantwortlichen 
schon gesagt, stört mich persönlich als Zuschauer gelegent
lich die Aggressivität in der Darstellung gewisser Fernsehsen
dungen. Auch am Radio kommt so etwas vor. Am Fernsehen 
ist es aber noch deutlicher. Mich stört insbesondere, Herr Bun
desrat, wie gelegentlich Mitglieder unserer Landesregierung 
wie Angeklagte einvernommen werden. Wir wollen ja nicht, 
dass das Medium einfach die Stichworte gibt für Regierungs
beteuerungen. Es darf ruhig kontrovers sein. Aber irgendwo 
sollte der Stil gewahrt bleiben, den wir im politischen Alltag zu 
pflegen belieben. 
Ich weiss schon, unsere Medien stehen in Konkurrenz mit dem 
Ausland, wo ein anderer Stil gepflegt wird. Aber wenn wir 
schon in der Politik unseren Stil pflegen, dann darf das meines 
Erachtens auch in den Medien zum Ausdruck kommen. 
Das waren Stichworte. Ich weiss. sie gehören nicht ins Gesetz. 
Es ist uns gar nicht möglich, in ein Gesetz, in dem wir nur 
Strukturen und Grundsätze aufstellen, fixe Rezepte aufzuneh
men. Wir wollen eine Freiheit der Gestaltung, wir wollen, dass 
das möglich ist und dass die Fernseh- und Radioschaffenden 

ihre Beiträge auch kreativ gestalten können. Ich habe das nur 
zur Illustration dessen ausgeführt, was ich ganz persönlich un
ter «sachgerecht» verstehe. 

Abs. 3-AI. 3 
Angenommen -Adopte 

Art. 27 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Cavelty, Berichterstatter: Zu Artikel 27 Absatz 1 habe ich eine 
Bemerkung, und zwar nicht als Kommissionspräsident, son· 
dem als Rätoromane. Ich bitte um Entschuldigung. 
Ich möchte hier - vor allem auch für die Ohren der Radio- und 
Fernsehoberen, die sicher irgendwo zuhören - den Wunsch 
äussern, dass langfristig auch für die Rätoromanen ein volles 
Radioprogramm vorgesehen werde. 

Angenommen -Adopte 

Art.28-32 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposftion de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 33 
Antrag der Kommission 
Titel 
Konzession und Auftrag 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
.... beitragen und im Ausland die Präsenz der Schweiz und das 
Verständnis für deren Anliegen fördern. 

Art.33 
Proposition de la commission 
Titre 
Concession et mandat 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 2 
.... les peuples, a accroitre le rayonnement de la Suisse a 
l'etranger ainsi qu'a aider a la comprehension de ses aspira
tions. 

Angenommen -Adopte 

Art.34 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 35 
Antrag der Kommission 
Titel 
Konzession und Auftrag 
Abs. 1-3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 35 
Proposition de la commission 
Titre 
Concession et mandat 
Al. 1-3 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 
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Art. 36-38 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de /a commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Cavelty, Berichterstatter: Zu Artikel 38 möchte ich wiederum 
als Kommissionspräsident sagen: Wir haben diesen Artikel 
beim Eintreten ausführlich besprochen. Ich möchte nur noch 
auf Litera b von Absatz 2 hinweisen und im Namen der Kom
mission ausdrücklich festhalten, dass es sich hier um eine 
qualifizierte Streichung handelt. Die privaten Veranstalter dür
fen demnach bezüglich der Werbung nicht schlechter gestellt 
werden als der nationale Veranstalter. 

Angenommen - Adopte 

Art. 39 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Masoni) 
Abs. 1 
.... erforderlich. Sie wird vom Bundesrat erteilt 
Abs. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 3 

d ..... und Testbilder sowie andere Dienstleistungen zu ver
breiten. 

Antrag Rhinow 
Abs. 1 
Für die Weiterverbreitung von Radio- und Fernsehprogram
men über Kabelnetze sowie für weitere Dienstleistungen ist 
eine Konzession erforderlich. Der Bundesrat oder die von ihm 
bezeichnete Behörde erteilt die Konzession. 

Antrag Meier Josi 
Abs.3 

c. Streichen 
d ..... 

Art. 39 
Majorite 
Adherer ä la decision du Conseil national 
Minorite 
(Masoni) 
Al. 1 
.... ; celle-ci est accordee par le Conseil federal. 
Al.2 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al.3 

d ..... du reseau cäble ainsi que d'autres services. 

Proposition Rhinow 
Al. 1 
Une concession est necessaire pour la retransmission de pro
grammes de radio et de TV par un reseau cäble ainsi que pour 
d'autres prestations de service. Le Conseil federal ou l'autorite 
designee par lui octroie la concession. 

Proposition Meier Josi 
Al.3 

c. Biffer 
d ..... 

Rhinow: Die Anträge hier sind differenziert zu behandeln. Der 
erste Antrag betrifft Artikel 39 Absatz 1 Satz 1 . 
Diesen Antrag ziehe ich aufgrund der Diskussion, die wir ge
führt haben, zurück. 

Der zweite Antrag, Artikel 39 Absarz 1 Satz 2, betrifft ein Pro
blem, von dem wir ebenfalls schon gesprochen haben, när11-
lich die hoheitlichen Befugnisse in diesem Bereich. Die Ertei
lung von Konzessionen sollte beim Bundesrat oder bei der 
von ihm bezeichneten Behörde liegen und nicht bei den PTT· 
Betrieben. 
Ich bitte Sie, in Analogie zum Beschluss, den wir im vorderen 
Teil des Gesetzes bereits gefasst haben, auch hier den Bun
desrat einzusetzen. 

Cavelty, Berichterstatter: Ich stimme Herrn Rhinow zu - dort, 
wo er verzichtet, sowieso, und dort, wo es sich um eine An
passung an frühere Beschlüsse handelt, ebenfalls. 

Masoni, Sprecher der Minderheit: Ich ziehe formell den Min
derheitsantrag zu Artikel 39 zurück und schliesse mich in An
betracht der früheren Abstimmung der Formulierung von Kol
lege Rhinow an. 

Bundesrat Ogi: Auch ich bin einverstanden mit Artikel 39 Ab
satz 1 Satz 2. Ich möchte danken, dass eine Delegationsmög
lichkeit vorgesehen wird, denn es sind heute rund 1800 Kabel
netzkonzessionen vorhanden. Es wäre für den Bundesrat 
nicht gut, wenn er sich mit all diesen Konzession befassen 
müsste. Eine Delegation an eine von ihm bezeichnete Be
hörde ist also richtig. 
Ich stimme dem Antrag Rhinow zu. 

Abs. 1 erster Satz -Al. 1 premiere phrase 
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte seJon la proposition de la majorite 

Abs. 1 zweiter Satz - Al. 1 deuxieme phrase 
Angenommen gemäss Antrag Rhinow 
Adopte selon la proposition Rhinow 

Abs. 2-A/. 2 
Angenommen gemäss Antrag d1;;r Mehrheit 
Adopte seJon Ja proposition de /a majorite 

Abs. 3-A/. 3 
Angenommen gemäss Antrag Meier Josi 
Adopte se/on Ja proposition Meier Josi 

Art.40 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 41 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. tbis 
Mehrheit 
Der Anschluss von Liegenschaften nach Massgabe kantona
ler Erschliessungsbestimmungen bleibt vorbehalten. 
Minderheit 
(Piller, Jaggi) 
Streichen 

Abs.2,3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.4 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Masoni) 
Streichen 
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Art. 41 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer a. la decision du Conseil national 

Al. 1bis 
Majorite 
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Le raccordement d'immeubles en application des disposi
tions cantonales en la matiere derneure reserve. 
Minorite 
(Piller, Jaggi) 
Biffer 

Al. 2, 3 
Adherer a la decision du Conseil national 

Al. 4 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil national 
Minorite 
(Masoni) 
Bitter 

Abs. 1-Al. 1 
Angenommen -Adopte 

Abs. 1 bis - Al. 1 bis 

Piller, Sprecher der Minderheit: Worum geht es hier? Ich hätte 
hier die Tendenz zu sagen: Hier könnte man etwas weniger 
Staat und etwas mehr Freiheit machen, wenn wir der Minder
heit zustimmen. 
Worum geht es? Es geht nicht etwa darum - ich muss das 
ganz klar betonen -, aus raumplanerischen Gründen bei
spielsweise den Antennenwald zu verbieten und Kabelnetze 
zu fördern, sondern darum, dass beispielsweise ein Kanton, 
der ein Regionalfernsehen oder Privatfernsehen hat, den An
schlusszwang verordnen kann, um die finanzielle Grundlage 
zu schaffen, unabhängig davon, ob einer fernsehen will oder 
nicht. Das geht natürlich wesentlich weiter als raumplaneri
sche Massnahmen. 
Persönlich bin ich der Meinung, dass das nicht geht. Es er~ 
staunt Sie vielleicht, dass ich als Sozialdemokrat hier auf die 
Eigentumsfreiheit poche. Aber wenn ich eine Wohnung oder 
ein Einfamilienhaus besitze, dann will ich doch nicht gezwun
gen werden, einen Fernsehanschluss zu haben und fernzuse
hen. Sie müssen das auch in Verbindung mit Artikel 43 sehen, 
wo dann auch eine Gebührenpflicht stipuliert werden kann. 
Die Freiheit möchte ich mir vorbehalten, zu sagen, ich will ei
nen Anschluss oder ich will keinen. 
Wenn ich fernsehen will und der Staat mir sagt: Du sollst nicht 
eine Antenne aufs Dach setzen, sondern dich an das Kabel
netz anschliessen, kann ich dies akzeptieren, aber nicht. dass 
man mich zum Fernsehen verpflichtet. So weit geht mein Frei
heitsbegriff noch. 
Wir haben heute morgen und gestern von der Europäischen 
Menschenrechtskonvention gesprochen, von jenem Gerichts
urteil: Wenn ich Artikel 8 der Menschenrechtskonvention lese, 
dann widerspricht Artikel 41 . wie ihn die Mehrheit vorschlägt, 
ganz eindeutig diesem Artikel. Dort heisst es: «Jedermann hat 
Anspruch auf die Achtung seines Privat- und Familienlebens, 
seiner Wohnung und seines Briefverkehrs.» Dann wird aufgeli
stet, wo es Ausnahmen geben kann, aber diese sind sehr, sehr 
restriktiv. Ich möchte darauf verzichten, diese hier aufzuzäh
len, aber auf alle Fälle gibt es keine Begründung, die hier drin 
Platz hätte. 
Wenn man schon Lokalfernsehen hat, die gewisse kantonale 
Interessen abdecken. muss man andere Lösungen suchen, 
um die finanzielle Grundlage zu schaffen. Auf alle Fälle kann 
das nicht über einen Anschlusszwang gehen. 
Persönlich bin ich der Meinung, dass das unserer Verfassung 
widerspricht. Natürlich, wenn der Gesetzgeber das beschliesst 
- wir haben keine Verfassungsgerichtsbarkeit-, wird es eben 
zum Gesetz erhoben. Man kann nicht dagegen klagen. Aber ich 
wehre mich dagegen, dass wir einen solchen Eingriff vor
nehmen. 
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Ich habe Verständnis für diesen Antrag an sich, was die Förde
rung des Lokalfernsehens betrifft, was für eine Region wirklich 
bedeutungsvoll sein kann, aber wir müssen hier andere Wege 
suchen, um die finanzielle Basis sicherzustellen. Auf alle Fälle 
können wir das nicht machen, indem wir in dieser gravieren
den Weise die Freiheitsrechte des einzelnen beschneiden. 
Der Anschlusszwang, eine Verpflichtung fernzusehen, das 
geht meines Erachtens in unserem demokratischen Staate 
eindeutig zu weit. 
Ich bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen. 

Begrüssung - Bienvenue 

Le president: J'ai le plaisir de saluer a. la tribune une delega
tion du Parlement australien, composee de deux senateurs et 
de trois representants. Cette delegation rend visite a plusieurs 
pays europeens et a tenu a s' arreter aussi a Berne. Je souhaite 
a nos collegues australiens un fructueux sejour dans notre 
pays. (Applaudissements) 

Cavelty, Berichterstatter: Es geht hier um ein Anliegen, das 
vor allem die Berggebiete betrifft, darum zeigen die Australier 
auf der Tribüne weniger Interesse dafür. Sie gehen gerade. 
(Heiterkeit) 
Die Mehrheit der Kommission liess sich vom Gedanken leiten, 
dass demokratisch abgestützte Erschliessungsbestimmun
gen der Kantone sich auch zu Recht mit den Anschlüssen be
züglich Radio und Fernsehen befassen können, dass das den 
Kantonen nicht verwehrt sein soll. Dies vor allem im Bergge
biet, wo die Gewährleistung einzelner Anschlüsse nur im Rah
men kollektiver Lösungen überhaupt möglich ist. 
Der Beschluss der Kommissionsmehrheit erging aufgrund ei
ner fundierten Eingabe einer öffentlich-rechtlichen Organisa
tion für Fernsehversorgung im Berggebiet, deren Zweck 
kommerzielle Aspekte überschreitet und deren Basis kanto
nale Erschliessungsbestimmungen bilden, die bereits seit 
Jahren funktionieren. 
Namens der Kommissionsmehrheit bitte ich Sie um Gutheis
sung von Artikel 41 Absatz 1 bis. 

Bundesrat Ogi: In bezug auf den Anschluss von Liegenschaf
ten unterstützt der Bundesrat den Minderheitsantrag. Die von 
der Kommissionsmehrheit getragene Lösung ist in zweierlei 
Hinsicht problematisch. Sie stellt einen Eingriff in die Eigen
tumsfreiheit dar, und sie stellt die Anschlussfreiheit in Frage. 
Für einen Eingriff in die Eigentumsfreiheit ist nebst der gesetz
lichen Grundlage ein öffentliches Interesse erforderlich. Ob 
ein solches besteht, ist fraglich. 
Der Bundesrat hat bereits festgehalten, dass· das Interesse an 
einer hohen Anschlussdichte ein kantonales Antennenverbot 
nicht rechtfertigen kann. Auch rein finanzielle Interessen kön
nen kein öffentliches Interesse begründen. 
Bitte beachten Sie im weiteren folgendes Detail der Kommissi
onslösung: Der Vorbehalt für das kantonale Recht und damit 
für die Erschliessungsfinanzierung von Kabelnetzen ist nicht 
auf Rand- und Bergregionen beschränkt. Jedes Kabelnetz 
könnte sich somit bei der Neuerschliessung mit Grundeigen
tümeranteilen finanzieren. 
Ein Wort noch zur Anschlussfreiheit: Sie ist dem Grundrecht 
der Empfangsfreiheit nachgebildet. Nach Meinung des Bun
desrates umfasst die Anschlussfreiheit zwei Aspekte: sowohl 
das Recht des Grundeigentümers auf einen Anschluss als 
auch das Recht des Grundeigentümers, einen Anschluss zu 
verweigern. Oder anders gesehen: «Der Konzessionär kann 
den Anschluss von Liegenschaften im Bedienungsgebiet we
der erzwingen noch verweigern ... So der Wortlaut des Entwur
fes des Bundesrates. Der Minderheitsantrag würde diese Re
gel zur Ausnahme machen. 
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Die Befürworter der Kommissionslösung argumentieren nun, 
ein Anschlusszwang würde nicht geschaffen. Es gehe nur 
darum, dass der Grundeigentümer für die Heranführung des 
Kabels aufkomme. 
Der Bundesrat kann dem nicht folgen. Praktisch läuft die 
Zwangsfinanzierung der Erschliessung eben doch auf einen 
Anschlusszwang hinaus. 
Ich bitte Sie deshalb namens des Bundesrates, dem Minder
heitsantrag zuzustimmen. 

Gadient: Ich möchte kurz auf die Dimension des Anliegens 
und den Aspekt des öffentlichen Interesses aus der Sicht der 
Berggebiete hinweisen. Bei uns ist die öffentlich-rechtliche 
Gesellschaft in Privatrechtsform, deren Hauptaktionär der 
Kanton Graubünden ist und die diesen Bereich abdeckt, eine 
sehr wesentliche Einrichtung. Sie zählt, zusammen mit dem 
Gemeindezweckverband für die Ausstrahlung ausländischer 
Fernsehprogramme im Oberwallis und dem Fernsehverband 
Glarner Grosstal, zu den grössten Umsetzerunternehmen der 
Schweiz. Das Programmverbreitungsgebiet in Graubünden 
umfasst 193 von 213 Gemeinden mit einem Bevölkerungsan
teil von 55,4 Prozent. Sie sehen also: Das sind ganz wesent
liche Grössenordnungen, und entsprechend sind auch diese 
Funktionen zu deuten und zu werten. 
Der drahtlosen Verbreitung ausländischer Fernsehpro
gramme sind frequenztechnische Grenzen gesetzt. Ein UKW
Angebot fehlt gänzlich. Zahlreiche Gemeinden sehen sich da
her vor dem Problem einer Angebotsverbesserung, nicht zu
letzt auch im Zusammenhang mit dem Satellitenempfang und 
den sich daraus ergebenden baupolizeilichen Fragen. Einen 
Ausweg dazu bieten nun die Kabelnetze. 
Seim Bau solcher Netze sind nicht nur die neuesten technolo
gischen Erkenntnisse zu berücksichtigen, es ist vielmehr da
von auszugehen, dass es gilt, die Infrastruktur von Gemeinden 
und ganze Regionen mit einem leistungsfähigen und wirt
schaftlichen Telekommunikationsnetz zu erschliessen. Und 
solche Netze lassen sich im Berggebiet, in Talschaften, wo un
terschiedliche Strukturen einen Lastenausgleich unter den 
Gemeinden erfordern, oder in Gegenden mit einem hohen An
teil an Zweitwohnungen, oder wenn wegen eines Antennen
verbotes Realersatz zu beschaffen ist. nur über die Erschlies
sungsfinanzierung realisieren, wie dies das Raumplanungs
recht vorsieht. 
Mit der Verbreitung von Radio- und Fernsehprogrammen wird 
ohne Zweifel in diesem Sinne ein Versorgungsauftrag wahrge
nommen, der im Interesse der Allgemeinheit liegt. Das Bünd
ner Verwaltungsgericht als Kenner der Berggebietsverhält
nisse hat sich mit dem Begriff des öffentlichen Interesses unter 
diesen Voraussetzungen sehr eingehend befasst und dazu 
gesagt: «Wie diese öffentlichen Einrichtungen geeignet sind, 
das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben einzelner Lan
desteile bzw. der Gemeinde zu fördern, vermag auch die Ver
sorgung mit ausländischen Fernsehprogrammen in diese 
Richtung zu wirken und daher eine für die einzelne Gemeinde 
günstige siedlungs- und bevölkerungspolitische Entwicklung 
zu unterstützen und somit das allgemeine Wohl zu fördern. Es 
liegt daher nach dem Gesagten durchaus im öffentlichen Inter
esse einer Gemeinde, eine solche durch den geschichtlichen 
und technologischen Wandel neu an sie herangetretene Auf
gabe zu übernehmen.» 
Der Mehrheitsantrag sieht vor, dass der Anschluss von Liegen
schaften nach Massgabe kantonaler Erschliessungsbestim
mungen vorbehalten bleibt. Die Kantone sollen also die Mög
lichkeit haben, hier massgeschneidert zu legiferieren. 
Das wollen wir nicht verbauen, und das ist der Sinn des Mehr
heitsantrages. Deshalb sollte in Würdigung dieser Argumente 
der Mehrheit zugestimmt werden. 

Piller, Sprecher der Minderheit: Darf ich ganz kurz noch sa
gen: Hier geht es um ein Menschenrecht, und das kann doch 
nicht kantonal interpretiert und ausgelegt werden! Ich bin mit 
Herrn Gadient einverstanden, wenn es darum geht, den An
tennenwald abzubauen. Das ist aber hier nicht gemeint. Ich 
möchte die Nichtkommissionsmitglieder darauf aufmerksam 
machen. 
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Hier geht es darum, dass ein Kanton beschliessen kann: Jeder 
Haushalt wird verkabelt und angeschlossen. Es muss doch 
unser Freiheitsrecht bleiben zu sagen: Nein, das will ich nicht; 
ich als Bürger des Kantons Freiburg will einfach keinen Fern
sehanschluss' Orwells «1984» lässt wirklich grüssen, wenn wir 
hier zustimmen! Es geht doch nicht an. dass ein Kanton verka
beln und sagen kann: Jetzt konsumierst Du! 
Das geht nach meiner Ueberlegung nicht. Wir müssen andere 
Wege suchen, um den Anliegen unserer beiden Bündner 
Ständeräte entgegenzukommen, aber nicht über einen An
schlusszwang. Mein Freiheitsbegriff sagt mir hier: Nein! 

Jagmettl: Es scheint mir trotz der Erläuterung von Herrn Ga
dient hier noch ein kleines Missverständnis vorhanden zu 
sein. Diese Bestimmung ist nicht die gesetzliche Grundlage 
für den Anschluss. Sowenig wie bei Artikel 43 der Zusatz die 
gesetzliche Grundlage für die Erhebung einer Gebühr ist. Die 
einzige Funktion dieser Bestimmung, das wird vielleicht bei Ar
tikel 43 noch deutlicher, ist, dass dieses Gesetz einer kantona
len Ordnung nicht entgegensteht. 
Nach welchen Grundsätzen dann der Kanton die Regelung 
ausgestaltet, ist damit noch nicht festgelegt. Um statthaft zu 
sein, muss bei dieser Regelung die Europäische Menschen
rechtskonvention beachtet werden. Das gilt auch für den 
Grundsatz der Legalität, das öffentliche Interessen usw.; das 
ist völlig klar. Hier muss einfach zum Ausdruck gebracht wer
den, dass in diesem Bereich, den der Bund regelt, ein Fenster 
für eine kantonale Kompetenz offen bleibt; es geht nicht um 
eine gesetzliche Grundlage, um diesen Anschlusszwang her
zustellen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 2, 3-Al. 2, 3 
Angenommen -Adopte 

Abs. 4-Al. 4 

19Stimmen 
?Stimmen 

Masoni, Sprecher der Minderheit: Es gibt eine Diskrepanz 
zwischen Seite 54 der Botschaft und der Formulierung, die 
hier vorliegt. Nach der Botschaft wird die Sache so vorgelegt: 
«Nach Absatz 4 kann der Bundesrat die individuelle Kostenab
rechung für Programme einführen, die nicht unter die Weiter
verbreitungspflicht des Artikels 42 fallen. Mit dieser Bestim
mung wird die Möglichkeit geschaffen, dass der Konsument 
für zusätzliche Programme nur zu bezahlen hat, wenn er sie 
auch tatsächlich sehen beziehungsweise hören will.« 
Diese Zielsetzung ist richtig. Aber wenn Sie die Bestimmung 
lesen, tönt es anders, tönt es fast zum Schaden des Abonnen
ten: «Der Bundesrat kann vorschreiben, dass der Konzessio
när Programme, zu deren Weiterverbreitung er nicht verpflich
tet ist, den Abonnenten einzeln in Rechnung stellt.» Ich 
glaube, man sollte versuchen, hier eine bessere Formulierung 
zu finden. 
Eine solche Bestimmung sollte bereits in der Konzession ent
halten sein, weil sie zu wichtig ist und dem Konzessionär von 
Anfang bekannt sein muss. Es wäre ratsam zu sagen« .... er
teilt der Bundesrat die Konzession». Ferner sollte man sagen: 
«Der Bundesrat kann vorschreiben, dass der Konzessionär 
die Programme, zu deren Weiterverbreitung er nicht verpflich
tet ist, nicht in die allgemeine Abonnementsgebühr einbe
zieht, sondern jenen Kunden, die sie tatsächlich sehen bzw. 
hören wollen, separat in Rechnung stellt.» Das wäre die rich
tige Formulierung, damit Sie zum Ausdruck bringen, was in 
der Botschaft steht. Wir konnten das in der Kommission nicht 
mehr diskutieren. Deswegen habe ich die Streichung bean
tragt, damit man im Nationalrat die bessere Formulierung 
sucht. Ich wäre auch dafür, dass man der Redaktionskommis
sion den Auftrag gibt, diese Bestimmung zu verbessern. Es 
geht nicht um eine inhaltliche, sondern um eine redaktionelle 
Aenderung. 
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Cavelty, Berichterstatter: Ich bitte Sie, nicht im Namen der 
Kommission, aber in meinem persönlichen Namen, den An
trag abzulehnen. Auf die Möglichkeit, eine sogenannte indivi
duelle Kostenberechnung einzuführen, sollte meines Erach
tens im Interesse der Konsumenten nicht von vornherein ver
zichtet werden. Es handelt sich hier ja nur um eine Kann
Bestimmung, und der Bundesrat wird sie wohl erst danach än
dern. wenn dies mit vertretbarem finanziellem und techni
schem Aufwand möglich ist. 

Bundesrat Ogl: Ich kann das. was der Kommissionspräsident 
gesagt hat. nur bestätigen. Ich möchte nichts wiederholen, le
diglich bestätigen, dass der Bundesrat von dieser Möglichkeit 
erst Gebrauch machen wird, wenn die Voraussetzungen dazu 
gegeben sind. 

Masoni, Sprecher der Minderheit: Der Dialog findet unter Tau
ben statt. Ich habe genau gesagt, wie ich die Bestimmung ver
bessert sehen möchte. Ich bekomme keine Antwort darauf. 
Ich ziehe den Antrag zurück. Aber es wäre schade für das Ge
setz, wenn die Formulierung nicht dem Sinn der Botschaft ent
spräche. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de Ja majorite 

Art.42 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.43 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,2Bst.a-c 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 2Bst. d 
Mehrheit 
Benützungsgebühren nach Massgabe des kantonalen Rechts 
zu erheben, wenn sich die drahtlose Weiterverbreitung der 
Programme auf einen öffentlichen Versorgungsauftrag stützt. 
Minderheit 
(Piller, Jaggi) 
Streichen 

Antrag Meier Josi 
Abs. 2Bst. c 
Streichen 

Art.43 
Proposition de Ja commission 
Al. 1, 2 let. a -c 
Adherer a la decision du Conseil national 

Al. 2 let. d 
Majorite 
A percevoir des redevances d'utilisation en application du 
droit cantonal, quand la retransmission sans cäble de pro
grammes se base sur un mandat de desserte public. 
Minorite 
(Piller, Jaggi) 
Bitter 

Proposition Meier Josi 
Al. 2 let. c 
Bitter 

Abs. 1, 2 Bst. a, b-AI. 1, 2 let. a, b 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2 Bst. c -Al. 2 let. c 

Präsident: Die Anträge von Frau Meier sind am Anfang unse
rer Beratungen integral übernommen worden. Hier hätten wir 
einen solchen Fall. Ich bitte Sie, dies zu beachten. 

Angenommen gemäss Antrag Meier Josi 
Adopte selon la proposition Meier Josi 

Abs. 2 Bst. d-AI. 2 let. d 

Piller, Sprecher der Minderheit: Nach dem Entscheid in Arti
kel 41 , wo wir sehr einschneidend beschlossen haben, was 
die Freiheitsrechte anbelangt, bin ich der Meinung, dass unser 
Minderheitsantrag hier hinfällig ist und man ihn zurückziehen 
kann. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de Ja majorite 

Art.44, 45 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 46 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 1bis 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Masoni) 
Dritte können solche fernsehtechnische Einrichtungen mit Be
willigung und unter Aufsicht der PTT erstellen und betreiben. 

Art.46 
Proposition de Ja commission 
Al. 1, 2 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 1bis 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 
Minorite 
(Masoni) 
Des tiers peuvent etablir et exploiter des equipements de tech
niques televisuelles avec l'approbation et sous la surveillance 
des PTT. 

Abs. 1, 2-AI. 1, 2 
Angenommen -Adopte 

Abs. 1bis -Al. 1bis 

Masonl, Sprecher der Minderheit: Der Antrag zu Artikel 46 be
zweckt eine Oeffnung der Möglichkeit, dass auch Dritte solche 
fernsehtechnischen Einrichtungen mit Bewilligung und unter 
Aufsicht der PTT erstellen und betreiben können. Ich glaube, 
wir sollten nicht unnötig die PTT-Betriebe mit dem Betreiben 
solcher fernmeldetechnischen Einrichtungen beauftragen, 
wenn dies besser und vielleicht billiger anders erfolgen kann. 
Heute, wo man in vielen Ländern von der Liberalisierung der 
Telekommunikation und aller Apparate spricht, sollte man 
mindestens soviel Mut haben, Dritten mit Bewilligung und un
ter Aufsicht der PTT Erstellung und Betrieb dieser fernmelde
technischen Einrichtungen zu gestatten. Die PTT haben im
mer die Möglichkeit, dies zu bewilligen oder abzulehnen. Dass 
man so absolut sagt, dass ausschliesslich die PTT das tun, 
scheint mir dem heutigen Geist der Deregulierung zu wider
sprechen. 
Deswegen bitte ich Sie, diesem Antrag zuzustimmen. 
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Cavelty, Berichterstatter: Die Frage ist für mich in zu hohem 
Mass technischer Natur. Ich möchte den Herrn Bundesrat bit
ten, Stellung zu nehmen. 

Bundesrat Ogi: Es geht hier nicht um Mut. Mut haben wir 
schon. Es geht hier eigentlich um technische Einschränkun
gen, zunächst einmal um das «Frequenzgut». Sie wissen, 
dass die Frequenzen ein Gut sind, mit dem wir haushälterisch 
umgehen müssen. Frequenzökonomisch sind Doppelspurig
keiten unerwünscht. Zu diesen Doppelspurigkeiten würde es 
kommen. wenn Sie dem Antrag von Ständerat Masoni zustim
men würden. 
Es kommt dazu, dass die PTT heute über ein gut ausgebautes 
Richtstrahlsystem je ein Dutzend ausländische Radio- und 
Fernsehprogramme weiterverbreiten. Von den rund 1800 Ka
belnetzen und Umsetzern beziehen heute rund 1100 Rund
funkprogramme eben über dieses PTT-Richtstrahlsystem. Da
mit profitieren knapp 1,3 Millionen Radio- und Fernsehhaus
halte von dieser Dienstleistung der PTT - und ich darf sagen, 
zur Zufriedenheit. Das System funktioniert, und deshalb sollte 
man es nicht einschränken. 
Sie wissen ja auch, dass im Rahmen des Fernmeldegesetzes 
nun stark liberalisiert wird und dass da neue Möglichkeiten 
kommen. Aber als Schirmherr dieser Unternehmung PTT 
muss ich Ihnen auch sagen, dass wir alles tun müssen, damit 
die PTT funktionieren und nicht in rote Zahlen abgleiten. 
Ich bin der Meinung, dass wir diese Frage im Rahmen des 
Fernmeldegesetzes behandeln können - die Kommissionssit
zung ist ja angelaufen-, aber dass Sie hier den Antrag, den wir 
leider in der Kommission nicht hatten, aus den bereits erwähn
ten Gründen ablehnen sollten. 
Vor allem möchte ich die Problematik, die wir mit der Fre
quenzzuteilung und den Frequenzen haben, in der Vorder
grund rücken. Nochmals: Frequenzen sind nicht ein Gut. das 
an den Bäumen wächst oder das gepflanzt werden könnte; 
Frequenzen sind ein Gut, das nur beschränkt vorhanden ist. 
Ich möchte Sie bitten. dem Antrag von Herrn Ständerat Masoni 
nicht zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 47 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.48 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Masoni) 

17 Stimmen 
1 Stimme 

c ..... im Ausland unberechtigterweise veranstaltet wird, um .... 

Abs. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.3 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Masoni) 
In besonderen Fällen kann das Departement die Anwendung 
vorübergehender Verbote zugunsten einer Sprachregion oder 
einer Gegend aufschieben. 

Art.48 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil national 
Minorite 
(Masoni) 

c. Tout ou partie d'un programme con9u pour la Suisse est dif
fuse a l'etranger, sans droit, dans l'intention ... 

Al. 2 
Adherer a la decision du Conseil national 

Al. 3 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 
Majorite 
Dans des cas speciaux. le departement peut retarder l'applica
tion de l'interdiction transitoire en faveur d'une region linguisti
que ou d'une autre region. 

Masoni, Sprecher der Minderheit: Bundesrat Ogi hat in der 
früheren Diskussion über einen abgelehnten Minderheitsan
trag gesagt, dass eine internationale Zusammenarbeit so
wieso möglich sei. Wenn es so ist, sollte hier der kleine Zusatz 
«unberechtigerweise» hineingenommen werden, damit es 
klar ist, dass die Weiterverbreitung eingeschränkt oder unter
sagt werden kann, wenn sie nicht in berechtigter Weise erfolgt. 
Aber wenn die Weiterverbreitung berechtigt ist und bewilligt 
wurde, sollte diese Einschränkungsmöglichkeit nicht beste
hen. Man könnte einwenden, dass dies selbstverständlich sei, 
aber ich glaube, dass man diesen Zusatz hineinnehmen 
sollte, damit es ganz klar ist. 
Zu Absatz 3: Das ist der Antrag von Nationalrat Salvioni in der 
Grossen Kammer. Danach soll di~ Möglichkeit bestehen, dass 
das Departement seine Verbote zugunsten einer Sprachre
gion vorübergehend aufschiebt. Absatz 2 ist praktisch sehr 
streng. Man sollte dem Bundesrat die Möglichkeit geben, un
ter Sprachregionen zu differenzieren, weil sich in jeder Sprach
region das Problem der grenzüberschreitenden Aufführungen 
oder Sendungen anders stellt. Deswegen sollte man diese 
Möglichkeit der Ausnahmen für das Departement ausdrück
lich nennen. 
Ich habe Kollege Salvioni entgegengehalten, in Absatz 1 sei 
bereits eine Kann-Formel enthalten, so dass diese Ausnahme 
nicht nötig sei. Aber mein Kollege hat mir richtigerweise geant
wortet, dass Absatz 1 eine Kann-Formel enthält, während Ab
satz 2 eine absolute Formel hat: « .... dürfen nicht weiterver
breitet werden.» Da sollte man die Kann-Formel, die in Ab
satz 1 besteht, durch einen Zusatz auch für Absatz 2 einfüh
ren. Der Bundesrat selbst sollte ein Interesse daran haben, bei 
der Anwendung von Absatz 2 nicht absolut gebunden zu sein. 
Der Absatz 2 bezweckt nur diese Kann-Formel:« .... kann das 
Departement die Anwendung aufschieben.» Das ist der Zweck 
des Zusatzes, der auch im Nationalrat mit wenigen Stimmen 
Differenz unterlag. 

Cavelty, Berichterstatter: Zunächst zu Buchstabe c. Herr Ma
soni visiert hier Fälle an, wo gestützt auf eine ausländische Kon
zession das schweizerische Recht umgangen werden soll. Mei
nes Erachtens soll das Departement in einem solchen Fall eine 
Eingriffsmöglichkeit haben, damit man ihm und unserem Recht 
nicht eine lange Nase drehen kann. Dies führt mich zum Antrag, 
den Vorschlag Masoni bei Buchstabe c abzulehnen. 
Zu Absatz 3 neu: Der Antrag wurde im Nationalrat abgelehnt; er 
wird hier wieder gestellt. Ich bitte auch hier um Ablehnung. 
denn die Schweiz würde sich bei Annahme dieses Antrages auf 
dem europäischen Parkett völlig unglaubwürdig machen. Pro
gramme. die internationales Fernmelde- und Medienrecht ver
letzen, sollen nicht, auch nicht ausnahmsweise, weiterverbrei
tet werden dürfen. 
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Bundesrat Ogi: Zuerst zu Absatz 1 Buchstabe c. Die bean
tragte Aenderung ist heute schon weitgehend überflüssig. Wie 
Sie wissen. hat die Schweiz am 5. Mai 1989 das Europäische 
Uebereinkommen über das grenzüberschreitende Fernsehen 
unterzeichnet. Das Uebereinkommen findet bereits heute pro
visorisch Anwendung. Ausländische Programme, die sich in
haltlich an die Mindestbestimmungen des Uebereinkommens 
halten, dürfen danach weiterverbreitet werden, auch wenn sie 
Sendungen enthalten. die speziell für die schweizerischen Zu
schauer gestaltet sind. Einzige Schranke ist: Die Werbung, die 
sich eigens an das Schweizer Publikum richtet, muss den 
schweizerischen Werbebestimmungen entsprechen. Damit 
erlaubt das Uebereinkommen eine möglichst freie Medientä
tigkeit, verhindert aber gleichzeitig die Gefährdung der natio
nalen Fernsehsysteme durch ungerechtfertig1e Wettbewerbs
verzerrungen. Absatz 1 Buchstabe c muss heute schon im 
Licht des Uebereinkommens gelesen werden. Ich möchte 
Herrn Masoni bitten, das so zu interpretieren. 
Absatz 3: Ich vermute, Herr Ständerat Masoni, dass Sie bei der 
Einreichung Ihres Antrages speziell an die Lage Ihres Heimat
kantons Tessin gedacht haben, verständlicherweise. Seit Jah
ren herrschen im Südtessin unbefriedigende und zum Teil 
chaotische Zustände. Der Bundesrat hat zugunsten der Tessi
ner Kabelnetzbetreiber - ich betone - bisher mehrmals Aus
nahmebestimmungen erlassen und ihnen die Einspeisung ita
lienischer Privatprogramme gestattet, selbst wenn sich letz
tere nicht an das internationale Fernmelderecht hielten. 
Nun hat das italienische Parlament - Sie wissen es, Herr Ma
soni, und haben in Italien sogar um Verständnis geworben; 
geholfen; ich möchte Ihnen dafür danken - vor wenigen Wo
chen ein Mediengesetz verabschiedet. Die italienischen Be
hörden sollten jetzt in der Lage sein, Ordnung in den nationa
len Rundfunksektor zu bringen. Leicht wird es nicht sein; Illu
sionisten sind wir keineswegs. Aber damit ist der Hauptgrund 
für eine Ausnahmeregelung, wie sie Ihnen Herr Ständerat Ma
soni vorschläg1, dahingefallen. 
Ausserdem setzt sich die Schweiz als kleines Land mitten in 
Europa vehement für die Einhaltung der internationalen Fre
quenzordnung ein. Die schweizerische Frequenzhoheit lässt 
sich nur international absichern. Auch bei der Erarbeitung des 
Europäischen Uebereinkommens über das grenzüberschrei
tende Fernsehen hat die Schweiz eine nicht unwesentliche 
Rolle gespielt. Es wäre nun schwierig, unseren Partnern auf 
dem internationalen Parkett verständlich zu machen, dass die 
Schweiz in ihrem Rundfunkgesetz die Möglichkeit vorsieht, 
die Einspeisung von Programmen zuzulassen, welche inter
nationales Recht verletzen. 
Ich möchte Sie bitten, uns nicht in diese Position zu drängen, 
und ich bitte Sie, die Anträge von Herrn Masoni abzulehnen. 

Präsident: Herr Masoni ist von der Antwort des Bundesrates 
befriedigt und zieht seinen Antrag zu Absatz 1 Buchstabe c zu
rück. 

Abs. 1-A/. 1 
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de Ja majorite 

Abs. 2-Al. 2 
Angenommen -Adopte 

Abs. 3-Al. 3 

Masoni, Sprecher der Minderheit: Der Bundesrat hat keine 
Möglichkeit einer Ausnahme dargelegt. Ich weiss nicht. wie er 
bis zur Anwendung des italienischen Gesetzes vorgehen 
würde. Wenn er mir sag1, dass diese Ausnahme für die Tessi
ner Kabelnetze aufrechterhalten bleibt, bis in Italien die Berei
nigung erfolgt, würde das insbesondere im Nordtessin, wo 
diese Sender nur durch Drahtnetze verbreitet werden, grosse 
Sorgen zerstreuen. 

Bundesrat Ogi: Ich würde sagen: Im Grundsatz und im Rah
men der gesetzlichen Möglichkeiten ja, wir müssen aber von 
Fall zu Fall entscheiden. Ich hoffe aber schon, dass mein Kai-

lege Mammi gelegentlich dieses Radio- und Fernsehgesetz 
auch anwenden kann und sich eine legale Ordnung festigt. 

Präsident: Herr Masoni ist von der Antwort des Bundesrates 
befriedigt und zieht seinen Antrag zu Absatz 3 zurück. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on la proposition de Ja majorite 

Art. 49-51 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 52 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Meier Josi 
.... frei, die an die Allgemeinheit gerichteten, im In- und Aus
land ausgestrahlten Programme zu empfangen. 

Art. 52 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Proposition Meier Jas/ 
.... suisse ou etranger qui s'adresse au public en general. 

Angenommen gemäss Antrag Meier Josi 
Adopte selon 1a proposition Meier Josi 

Art. 53 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

a. dies für den Schutz von Orts- und Landschaftsbildern, ge
schichtlichen Stätten oder .... 
Abs. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 53 
Proposition de la commission 
Al.1 
(Ne concerne que le texte allemand) 
Al. 2 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.54 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de /a commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 55 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2, 4-6 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 

c. den Aufwand der PTI-Betriebe für die Verbreitung der Pro
gramme der SAG und für die Erhebung der Empfangsgebüh
ren. 

Art. 55 
Proposition de la commission 
Al. 1, 2, 4-6 
Adherer ä la decision du Conseil national 
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A/.3 

c ..... par !'Entreprise des PTT pour la transmission des pro
grammes de la SSR et pour la perception de la redevance de 
reception. 

Angenommen -Adopte 

6. Titel 
Rückweisungsantrag Hunziker 
Der 6. Trtel «Aufsicht und Berichterstattung» sei an die Kom
mission zurückzuweisen. 

Titre6 
Proposition de renvoi Hunziker 
Renvoyer a la commission le titre 6 «Surveillance et obligation 
d'informer». 

Cavelty, Berichterstatter: Hier ist nun die Programmaufsicht 
zu besprechen. Wir haben gestern ausführlich darüber berich
tet. Es geht darum, dass Ihre Kommission einstimmig ein Kon
zept vorlegt, das nun zur Diskussion steht. 
Es wurde gestern darauf hingewiesen, dass dieses Konzept 
darauf beruht, dass wir eine Zweiteilung oder, wenn Sie das 
Bundesgericht miteinbeziehen, eine Dreiteilung vorschlagen, 
nämlich zunächst eine Ombudsstelle, die aus einer oder meh
reren unabhängigen Personen bestehen kann. Sie hat zu ver
mitteln, sie hat eine Siebfunktion. Sie soll nahe beim Konsu
menten sein. 
Dann die nächste Stufe, die zentrale Ubi, die Unabhängige Be
schwerdeinstanz. Sie hat praktisch die gleichen Kompetenzen 
und Aufgaben wie bis anhin. Auf die näheren Verhältnisse wer
den wir dann bei den einzelnen Artikeln zu sprechen kommen, 
z. B. Oeffentlichkeit oder nicht. 
Dann die dritte Instanz, das Bundesgericht. Das ganze Paket 
gehört zusammen und sollte entweder gutgeheissen oder 
dann eben zurückgewiesen werden. Es besteht hier ein Rück
weisungsantrag von Herrn Hunziker. Er ist konsequent. Herr 
Masoni hat sich meines Wissens diesem Antrag angeschlos
sen. Er wird selber sagen, warum er diese Rückweisung will, 
nämlich weil er einen Fernsehrat mit entsprechender Ausge
staltung möchte. 
Sie wissen, dass das ganze Konzept nicht unbestritten ist, vor 
allem seitens der Medien nicht. Die Medien sind nicht glück
lich darüber, dass die Ombudsstelle in dieser Form ausgestal
tet wird. Jeder kann praktisch ohne Voraussetzungen an diese 
Ombudsstelle gelangen. Das gibt natürlich mehr Reklamatio
nen oder Beanstandungen, als wenn man dort schon be
stimmte Zulassungsbestimmungen hätte. Wir haben dies be
wusst konsumentenfreundlich und frei ausgestaltet. Wir sind 
der Meinung - entgegen der Meinung der Medienvertreter-, 
das gebe nicht viel mehr Arbeit als bis anhin, denn Reklamatio
nen können die Medien nicht verhindern. 
Reklamationen werden so oder so eingehen. Und diese wer
den so oder so von den Medien nicht in den Papierkorb gewor
fen, sondern müssen mindestens behandelt und beantwortet 
werden. Die Ombudsstelle sollte diese Funktion aus einer 
neutralen Situation heraus bewältigen. 
Sie wissen, es gibt Widerstände gegen dieses Konzept, auch 
weil wir das Bundesgericht in dieser Frage nicht abschaffen 
wollen. Wir sind der Meinung, es sei richtig so, dass das Bun
desgericht in letzter Instanz angerufen werden kann. Dort ist 
das Verfahren öffentlich und jedermann zugänglich. Die Ab
schaffung des Bundesgerichtes in diesem Zusammenhang 
und zu diesem Zeitpunkt wäre sicher nicht zweckmässig und 
würde auch von einer breiten Oeffentlichkeit nicht verstanden. 
Es wäre ein Wunsch der direkt betroffenen Medienvertreter, 
dass man es bei einer Ombudsstelle bewenden Hesse, einer 
Art Vermittlungsstelle, und damit wäre die Geschichte erledigt. 
Wir sind der Meinung, das sei nicht richtig. Persönlich bin ich 
sogar der Meinung, es würde dem Verfassungsauftrag nicht 
genügen, wenn wir es nur dabei bewenden liessen. 
Das sind die einzelnen Punkte, die je nach Standort so oder 
anders beurteilt werden können. Allen recht wird man nie tun 

können. Wir sind der Meinung, einen mittleren Weg gegangen 
zu sein, der alle teilweise zufriedenstellt und teilweise eine mitt
lere Unzufriedenheit bewirkt. Das ist der Schlüssel, der in der 
Schweiz am besten durchkommt. 
Das wären meine einleitenden Worte dazu. 

Hunziker: Ich danke dem Kommissionspräsidenten. dass er 
meinen Antrag als konsequent bezeichnet hat. Ich kann mir 
vorstellen, dass damit das Repertoire der positiven Adjektive 
gegenüber meinem Antrag aus seiner Sicht bald einmal er
schöpft sein wird. 
Das Unbehagen gegenüber unseren Monopolmedien und der 
Art, wie sie ihren Auftrag erfüllen, erfasst immer weitere Kreise. 
Besonders gilt das für die deutschsprachigen Medien, wesent
lich weniger für die französisch- und italienischsprachigen. 
Das berufliche Selbstverständnis eines starken, aktiven und 
die Gruppendynamik bestimmenden Teils des Programmper
sonals, der bewusst anwaltschaftlichen Journalismus betreibt, 
ist zum ärgerlichen Dauerproblem geworden. Sie verfolgen 
unentwegt selbstgewählte Ziele, sind darauf versessen, un
sere Gesellschaft von Grund auf zu verändern. 
Der weitverbreitete Unmut in der Bevölkerung richtet sich zu
nehmend auch gegen uns Parlamentarier. Man wirft uns Untä
tigkeit und mangelnden Mut vor und fragt, was wir eigentlich 
vorzukehren gedächten, um dieses Malaise zu beheben. Bis
her konnten wir erklären, das geltende Gesetz gebe uns keine 
Eingriffsmöglichkeiten. Mit der laufenden Revision können wir 
das ändern. Den Monopolmedien kommt bei der politischen 
Willensbildung entscheidendes Gewicht zu. Da es keine echte 
und direkt wirksame Alternative zu ihnen gibt, ist der Konsu
ment ihrem Einfluss in hohem Masse ausgeliefert. 
Soweit objektiv und ausgewogen berichtet und kommentiert 
wird-was in vielen Fällen, vor allem in den Bundeshausredak
tionen, zutrifft -, ist die Sache nicht beunruhigend, wohl aber 
dann, wenn Ideologen mit Sendungsbewusstsein am Werk 
sein. Solche gibt es im Programmpersonal etliche. Die Zahl 
der einseitigen und tendenziösen Sendungen nimmt zu, be
sonders bei brisanten Themen, wie etwa Armee oder Kern
kraftwerke. 
Die politischen Parteien werden im Meinungsbildungsprozess 
vor Abstimmungen und Wahlen von den Monopolmedien -
dank ihrer dauernden Präsenz sowieso - mehr und mehr in 
den Hintergrund gedrängt. Das ist in unserer Demokratie pro
blematisch, weil die Parteienvielfalt und die Gegengewichte 
unverzichtbare Wesensmerkmale darstellen. Gerade das fehlt 
aber bei den Monopolmedien. Es breitet sich das Gefühl aus, 
diesen Kräften, die ungehindert ihre Beeinflussungsaktivitäten 
entfalten können, ausgeliefert zu sein. 
Dem wäre beispielsweise mit einem privaten Konkurrenzfern
sehen zu begegnen. Dann hätten wir eine echte Alternative 
und ein vollwertiges, auch die nationale Information ein
schliessendes Ersatzangebot für die schätzungsweise 60 bis 
70 Prozent der Schweizer Zuschauer, die die Programme der 
SRG nur noch spärlich nutzen. Gleichzeitig kämen wir zu einer 
erwünschten, kulturpolitischen Alternative im Bereich des 
Filmangebots. 
Die SAG hat mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln da
für gesorgt, dass eine private Konkurrenz nicht entstehen 
konnte. Vor allem betrieb sie eine Vorwärtsstrategie, die in kei
ner Weise ihrem Leistungsauftrag entsprach. Innert weniger 
als 10 Jahren stieg die Dauer der täglichen Radiosendungen 
in allen drei Landesgegenden von 136 auf 213 Stunden, und 
die Sendezeit des Fernsehens kletterte von 29 auf 41 Stunden. 
Damit zementierte die SAG ihr für die Akquisition von Werbung 
wichtiges nationales Informationsmonopol und konnte so die 
Etablierung eines Alternativfernsehens blockieren - hoffentlich 
nicht für alle Zeiten. Sicher wird es viel Zeit und ganz erhebliche 
Mittel erfordern, diese staatspolitisch und im Interesse der Zu
schauer höchst erwünschte Alternative zu realisieren. 
Verantwortlich für das um sich greifende Unbehagen sind 
auch die Trägerschaftsorgane, die selbst dann nicht eingrei
fen, wenn offensichtliche Fehlleistungen vorkommen oder un
zulässige, tendenziöse Sendungen ausgestrahlt werden. 
Denken wir nur an die im Vorfeld der am nächsten Wochen
ende stattfindenden Energieabstimmungen inszenierten Hor-
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rorgeschichten. Obschon das ominöse Gutachten des Oeko
lnstitutes Darmstadt über eine angeblich mangelnde Sicher
heit des Kernkraftwerkes Mühleberg vom Bundesrat scharf kri
tisiert worden ist, obschon die verantwortlichen Sicherheits
fachleute des Bundes sich davon distanziert haben und ob
wohl 52 Parlamentarier in einem Brief an den Generaldirektor 
der SRG ihrem Unmut Ausdruck gaben und von Entgleisung, 
tendenziöser Darstellung, Panikmache und Verängstigungs
kampagne sprachen, hat sich bei den Fernsehverantwortli
chen die Einsicht nicht durchsetzen können, es sei hier des 
Guten bzw. des Schlechten zuviel getan worden. 
Dasselbe war der Fall bei der widerlichen und fiesen Kopfjäge
rei gegen Bundesrat Villiger im März 1989 oder beim Kampa
gnenjournalismus, wie er im Falle Kohlschütter betrieben 
wurde. Wenn dann jeweils mehr und ausgeglicheneres Ucht 
in solche Affären dringt und ein korrigierendes oder entschul
digendes Wort am Platz wäre, wird immer nach demselben 
Muster verfahren: Die Programmleute machen in Selbstvertei
digung, und die Vorgesetzten und Aufsichtsorgane stellen 
sich blind vor sie. 
Wir wollen Monopolmedien, die in unsere demokratische 
Landschaft hineinpassen, ein leitendes Trägerschaftsorgan 
haben, das sich seiner staatspolitischen Verantwortung be
wusst ist und diese vor allem dann wahrnimmt, wenn im Pro
grammbereich unakzeptable Praktiken einreissen. 
Die unabhängige Beschwerdeinstanz vermag in ihrer bisheri
gen Wirkungsweise nicht zu befriedigen. Sie kommt nur selten 
und in extremen Fällen zum Zug, und dann geht es lange bis 
zum Entscheid. Sie stellt dann notorisch fest. es liege keine 
Konzessionsverletzung vor. Die beanstandeten Sendungen 
sind unterdessen längst in Vergessenheit geraten. Wird übri
gens - was fast nie vorkommt - eine Verletzung der Konzes
sion festgestellt, dann hat das überhaupt keine Folgen für die 
Fehlbaren. Von einer präventiven Wirkung kann so keine Rede 
sein. 
Der Zentralvorstand und die Delegiertenversammlung haben 
bei einer so bedeutenden und einflussreichen Institution 
ebenfalls Aufsichtsfunktionen wahrzunehmen. Das taten sie 
bisher in ungenügender Weise. Darum ist eine Reform unum
gänglich. Aufgabe, Stellung und Kompetenzen sowohl der un
abhängigen Beschwerdeinstanz als auch der leitenden Or
gane der SRG sind klar zu definieren und gegeneinander ab
zugrenzen. So bedeutende Bereiche wie Programmgrund
sätze - ich rede von Grundsätzen -, Personalpolitik und Fi
nanzgebaren dürfen nicht wie bis anhin weitgehend der Gene
raldirektion und den Programmschaffenden selber überlas
sen bleiben. Eine neue Konzeption mit entsprechend starken, 
kompetenten und auch handlungswilligen Trägerschaftsorga
nen ist daher unerlässlich; vor allem hat der Aufbau der priva
ten Trägerschäft den demokratischen Erfordernissen zu genü
gen. Die leitenden Organe sind personell so zusammenzuset
zen, dass sie die Genossenschaft echt repräsentieren. Eine 
solche Reform würde an der privatrechtlichen Genossen
schaftslösung nichts ändern. 
Sollte eine derartige Lösung nicht möglich oder nicht genehm 
sein, wäre denkbar, die SRG als öffentlich-rechtliche Institu
tion zu etablieren, bei der ein vom Parlament gewähltes Gre
mium die erwähnten Aufsichtsfunktionen wahrnehmen 
müsste. Wesentlich sympathischer erscheint mir indessen die 
skizzierte Reform im Rahmen der genossenschaftlichen Trä
gerschaft. Wie auch immer die Aufsichtstätigkeit geregelt wird, 
Meinungs- und Pressefreiheit müssen gewährleistet bleiben. 
Da wir bei den elektronischen Monopolmedien, im Gegensatz 
zu den Printmedien, keine Meinungsvielfalt haben, muss aber 
verlangt werden, dass sachgerecht und ausgewogen infor
miert und kommentiert wird. 
Der 6. Trtel, Aufsicht und Berichterstattung, ist daher an die 
Kommission zurückzuweisen, mit dem Auftrag, eine bessere 
Lösung der Aufsichtsorganisation vorzuschlagen. Die Neufas
sung des 6. Titels wird auch Auswirkungen auf andere Bestim
mungen des Gesetzes haben, was die Kommission gleichzei
tig überprüfen sollte. 
Ich danke Ihnen, wenn Sie das Unbehagen, das die meisten 
hier in diesem Saal selber empfinden, in der nachfolgenden 
Abstimmung auch zum Ausdruck bringen. 

Radio und Fernsehen. Bundesgesetz 

Lauber: Die Programmaufsicht ist sicher eines der delikate
sten und umstrittensten Probleme des Rundfunkrechts, die es 
im Radio- und Fernsehgesetz zu regeln gilt. Die optimale Lö
sung zu finden, ist schwierig. Jeder Schweizer - und jede 
Schweizerin natürlich auch - fühlt sich kompetent, über Radio 
und Fernsehen urteilen zu können. Jede Frau, jeder Mann will 
noch ein besseres Modell präsentieren. Wenn wir so weiterfah
ren, werden wir auch im Jahre 2000 noch kein neues Radio
und Fernsehgesetz haben. Wollen wir das? 
Ich möchte Sie bitten, der Kommissionsmehrheit zuzustim
men, obwohl ich für die Uebertegungen von Herrn Ständerat 
Hunziker sehr viel Verständnis aufbringe und auch einen gu
ten Teil der vorgebrachten Argumente akzeptiere und seine 
Ansichten teilweise teile. 
Ich glaube, die Kommission hat sich bemüht, Ihnen eine Kon
senslösung zu unterbreiten, und ich möchte Sie bitten, ihr zu
zustimmen, und zwar aus folgenden drei Gründen: 

1. Die vorberatende Kommission hat das nationalrätliche Kon
zept der Programmaufsicht stark verbessert. Der Aspekt der 
Vermittlung, also die Ombudsfunktion. wird nach diesem Vor
schlag im Rahmen der Programmaufsicht aufgewertet, ohne 
die Rechtskontrolle durch die Beschwerdeinstanz zu schwä
chen. Mit dem neuen Konzept der Kommission wird nun we
nigstens eine Ombudsstelle zwischengeschaltet. Viele Bean
standungen können durch sie erledigt werden. 
Die Vorschaltung einer Ombudsstelle ist ein zweckmässiges 
Instrument, das insbesondere zwei wichtigen Anforderungen 
sehr dienlich sein kann: Indem sie Anlaufstelle würde für die 
Einhaltung des Medienauftrags - ich glaube, das ist von Be
deutung - und zum anderen für Beanstandungen privater, 
persönlicher Natur, die sich nur sehr schwer verrechtlichen 
lassen. Damit wird die Instanz der Ubi wesentlich und wirksam 
entlastet. Nichts spricht dagegen, dass das System der Om
budsstelle, das sich in vielen Bereichen bewährt hat, auch bei 
Radio und Fernsehen zweckmässig ist. Wollen wir diese unse
rer Meinung nach gute Neuerung einfach wegfegen? Wollen 
Sie den Dialog zwischen Programmschaffenden, Konsumen
ten und Veranstaltern behindern? 

2. Unsere Kommission hat das Verfahren gegenüber dem na
tionalrätlichen Konzept neu systematisiert, vereinfacht und ge
strafft. Beanstandungen sollen zuerst von der zuständigen 
Ombudsstelle behandelt werden, bevor sie an die Ubi weiter
gezogen werden können. Die Ombudsstelle hat nicht richterli
che Funktion. Es handelt sich um eine Schlichtungsstelle. Sie 
soll dem Gespräch dienen, der Vermittlung und der Ausräu
mung von Missverständnissen. 
Aufgrund des Berichtes, den die Ombudsstelle zu erstatten 
hat, kann ein Beanstander an die Unabhängige Beschwer
deinstanz gelangen, die dann eindeutig richterliche Funktion 
hat, und ihr Entscheid kann an das Bundesgericht weitergezo
gen werden. Die damit erreichte Entlastung der Ubi ist mit 
Blick auf zukünftige neue Radio- und Fernsehveranstalter, für 
die die Ubi auch zuständig ist, wünschbar. Wollen Sie diese 
sinnvolle Neuerung zurückweisen? 

3. Bei der Gestaltung der Programmaufsicht haben wir nicht 
unbegrenzte Möglichkeiten. Auszugehen ist nach wie vor von 
Artikel 55bis der Bundesverfassung, dem Volk und Stände 
1984 zugestimmt haben. Ein klarer Verfassungsauftrag liegt 
also vor. 
Im Interesse der Konsumenten, der Radiohörer und Fernseh
zuschauer hat die Kommission versucht, eine effizientere und 
griffige Programmaufsicht auszuarbeiten. Im Interesse dieser 
Konsumenten ist der Rückweisungsantrag Hunziker abzuleh
nen. Im Interesse dieser Konsumenten sind wir der Ansicht, 
dass die Möglichkeit, Entscheide der Ubi ans Bundesgericht 
weiterzuziehen, offen bleiben muss. 
Ihre Kommission - eingeschlossen Bundesrat und Verwaltung 
- versprechen sich von dieser neuen Version, von dieser Kon
senslösung eine praxisnähere Erledigung der Beanstandun
gen, eine Entlastung für die Ubi und doch die gewünschten 
Freiheitsgrade für die Medienschaffenden. 
Bei der Programmaufsicht unternehmen wir stets eine Grat
wanderung, das ist zuzugeben. Mit dem Vorschlag Ihrer Kom
mission bleiben wir auf diesem Grat. Mit der Zustimmung zum 
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Rückweisungsantrag von Herrn Kollega Hunziker riskieren wir 
einen Absturz von diesem Grat, einen Sturz ins Ungewisse. 
Bleiben wir auf diesem Grat, lehnen wir den Antrag Hunziker 
ab, folgen wir der Kommission. 

in der Eintretensdebatte gesagt, dass 
war, dass Sie eine gute Lösung 

aber dann, nach Kommen-
tare doch der Meinung Ausdruck man sich 
noch Gedanken darüber sollte und dass man 
das mit oder im Differenzbereinigungsverfahren 
machen könne. Ich muss Ihnen Nach den Ausfüh-
rungen von Herrn Hunziker bin für das Differenzbereini-
gungsverfahren; denn Herr Hunziker will ganz Neues. 
Er will eine eine noch massivere Kontrolle. Da 
kann ich einfach nicht mitmachen. 
Wir haben gestern betreffend Unterbrechung der Sendungen 
für Werbung von Europa, Europafähigkeit gesprochen. Wir 
wollen doch europafähig werden. Aber zeigen Sie mir ein 
Land in Europa, das ein solches Ueberwachungsmonster hat 
wie wir! Ich persönlich war schon beim Verfassungsartikel da
gegen, eine Ubi einzuführen. Das entspricht auch nicht der eu
ropäischen Entwicklung. Aber wir haben jetzt diese Fassung; 
ich akzeptiere, dass man jetzt eine solche Ueberwachungsin
stitution hat. Aber dass man noch weiter geht, dass man prak
tisch - anhand von Beispielen, wie sie Herr Hunziker gebracht 
hat - die Journalisten disziplinieren müsste, sie in Reih und 
Glied stellen - am besten noch in Achtungstellung -, da kann 
ich einfach nicht mehr mitmachen. 
Herr Hunziker, Sie haben vom Volk gesprochen. Lesen Sie 
doch einmal die Umfragen! Der Grossteil des Schweizervol
kes findet das Fernsehen - sogar in der deutschen Schweiz -
gut bis sehr gut. Die Einschaltquoten sind hoch. Ich weiss 
nicht, woher Sie die Ueberzeugung nehmen, dass der grosse 
Teil der Schweizer Bevölkerung ein Missbehagen hat. Das 
Programm wird als gut bis sehr gut eingestuft. Die Einschalt
quoten sind in Anbetracht der ausländischen Konkurrenz 
hoch bis sehr hoch, verglichen immer mit dem Ausland, vergli
chen mit den Niederlanden, Belgien, Oesterreich. Es ist eine 
systematische Schlechtmachung der SRG und insbesondere 
des Deutschschweizer Fernsehens festzustellen. Dagegen 
müssen wir uns zur Wehr setzen. So schlecht ist diese SRG 
nicht. 
Sie haben die Energieberichterstattung zitiert. Herr Hunziker, 
wir wollen hier heute keine Energiedebatte führen, überhaupt 
nicht. Aber ich muss hier doch widersprechen. Beispielsweise 
zum Kommentar über die Reise nach Tschernobyl: Dort hat 
man einfach die Kernenergiebefürworter zu Wort kommen las
sen, sonst niemanden. Es wurde dagegen Einsprache erho
ben. Ich hätte es nicht gemacht, weil ich zu liberal denke. Mich 
hat es gestört, aber ich habe es akzeptiert. 
Sie haben, Herr Hunziker, als Präsident des Energieforums 
Schweiz vor etwa sechs Jahren den sowjetischen Energie
minister in die Schweiz eingeladen. Er hat im Bellevue auch 
über Tschernobyl gesprochen; wir können das nachlesen in 
einer Fachzeitschrift. Tschernobyl wurde damals zu den si
chersten Atomkraftwerken der Welt gezählt - ich kann Ihnen 
diesen Artikel im Anschluss an den Vortrag im Energieforum, 
das Sie präsidiert haben, bringen, Es ist doch eine Realität, 
man muss doch solche Szenarien auch lesen; ich sehe gar 
nicht ein, warum man das im Fernsehen nicht hat zeigen dür
fen. Dieser Bericht ist doch schon vorgelegen. Es werden zu 
viele Berichte im Vorfeld der Abstimmung geheimgehalten 
oder geheimzuhalten versucht Aber solche Berichterstattun
gen sind doch nicht derart daneben. 
Was ist denn bei der Sache Kohlschütter so schlimm, wenn ein 
Interview stattfindet? Wenn das Fernsehen solche Sachen 
nicht mehr machen darf, brauche ich die Konzession für das 
Schweizer Fernsehen nicht mehr zu bezahlen, will ich das 
Schweizer Fernsehen nicht mehr schauen, denn ein Fernse
hen in ihrem Sinn, Herr Hunziker d, h. nur Unterhaltung und 
Werbung, und alle anderen Informationen muss man sich an
derswo beschaffen-, will ich nicht Sie sind viel zu hart ins Ge· 
richt gefahren mit der SAG, insbesondere was die deutsche 
Schweiz anbelangt. 

Ich schaue sowohl welsche wie deutschschweizerische Pro
gramme, aber es ist schon so, wie Kollegin Yvette Jaggi ge
stern gesagt hat: Wir sind einfach viel zu empfindlich in der 
deutschen Schweiz. Es hat sich etwas entwickelt das ich nicht 
ganz verstehe, nämlich dass man heute praktisch 
kritische Sendung vor dem Kadi au:~u1::,l\urn:::1 

möchte. Ich muss einfach da(Jecien nrr,ri:><,ti<>rPn 

sere SRG hier derart schlechtmachen. 
Uebrigens wird sie ja demokratisch kontrolliert. Wir haben die 
demokratischen Institutionen, um die SRG zu kontrollieren, 
und sie wird kontrolliert. Wir haben die Be-
schwerdeinstanz, die von Oskar Reck präsidiert und 
jetzt von Herrn Müller präsidiert wird; das sind weiss Gott keine 
linken Leute. Wenn Entscheide werden, die den Ein
sprechenden nicht passen, heisst es einfach: Du bist nichts 
wert. 
Ich bin, Herr Hunziker, der Meinung, dass wir jetzt in der Rich
tung verfahren sollten, wie das die Kommission und Herr Lau· 
ber vorschlagen, und dass gewisse Punkte im Differenzberei
nigungsverfahren noch verbessert werden können. Ich denke 
hier insbesondere an das Schlichtungsobligatorium. Es nützt 
natürlich nichts, wenn wir eine Ombudsstelle haben, wenn 
dann professionelle Einsprecher, die das als Beruf betreiben 
es gibt das, Sie können das im Artikel von Herrn Müller nachle
sen-, sich einfach um diese Ombudsstelle foutieren. Es sollte 
dafür gesorgt werden, dass diese Ombudsstelle auch wirklich 
im Sinne des Gesetzgebers arbeitet und dass die Leute vor die 
Ombudsstelle müssen. 
Man sollte auch überprüfen, ob es wirklich sein muss, dass wir 
drei Stufen haben, dass man noch das Bundesgericht anrufen 
kann. Wie gesagt, eine solche Aufsicht finden Sie in ganz Eu
ropa nirgends. Und wenn wir schon europafähig werden wol
len, wenn man gestern gefunden hat, man müsse im Bereiche 
der Werbung diese Konzession machen, dann sollten wir 
auch hier, in der Aufsichtsinstitution, etwas über die Grenzen 
schauen. 
Auch das ganze Bussenkapitel, diese ominösen 50 000 Fran
ken - darauf werden wir noch zu sprechen kommen-, hängen 
ja damit zusammen und sind sehr umstritten, sind auch von 
namhaften Juristen aus rechtlicher Sicht in Frage gestellt wor
den. Man sollte überprüfen, ob das wirklich sein muss. Ich 
kann Ihnen sagen, dass sich eine Volksabstimmung anbahnt, 
wenn diese 50 000 Franken im Entwurf bleiben. Ich hoffe, dass 
wir das noch verbessern können, aber dass wir jetzt nicht sa
gen: Wir müssen unsere Journalisten disziplinieren. Mei
nungsäusserungsfreiheit, Programmgestaltungsfreiheit - wir 
dürfen die journalistische Freiheit, die Programme zu gestal
ten, nicht beliebig einschränken, wenn wir wollen, dass das 
Schweizervolk Schweizer Programme anschaut. 
Heute - Herr Jagmetti hat von der politischen Berichterstat
tung gesprochen - haben wir einen anderen politischen Stil, 
und die Berichterstattung ist entsprechend anders, aber wenn 
wir noch wesentlich weiter gehen und praktisch jede kritische 
Sendung einem Mediengericht unterbreiten, muss man sich 
nicht verwundern, wenn niemand mehr unsere Sendungen, 
die nicht mehr kritisiert werden dürfen, anschaut. 
Ich bin der Meinung, wir sollten im Sinne der Kommission ver
fahren und unsere Hoffnungen ins Differenzbereinigungsver
fahren legen, aber eine Rückweisung im Sinne von Herrn Hun
ziker mit den Auflagen, die Sie, Herr Hunziker, gestellt haben, 
ist sinnlos; so werden wir keinen Konsens finden können, das 
ist unmöglich. 

Rüesch: Nicht nur in unserem Land haben sich die Medien in 
den letzten Jahren zweifellos zu einer Art vierter GAwalt ent
wickelt. Herr Piller, Sie haben gestern die Frage gestellt, was 
vom Liberalismus des 19. Jahrhunderts eigentlich noch ge
blieben sei. Es ist die Forderung geblieben, dass in einem 
Staat jede Macht, aber auch jede, gebändigt werden muss. Ich 
sage ausdrücklich «gebändigt werden muss». Wie bändigen 
wir die Macht im Staate? Wir bändigen sie durch die Begren
zung jeglicher Macht. Einmal durch die inhaltliche Begren
zung der Macht, durch die klassische Gewaltenteilung, die 
aus dem 19. Jahrundert stammt, dann begrenzen wir die 

michael.tellenbach
Textfeld



s 603 Radio und Fernsehen. 

Macht nicht nur inhaltlich. sondern auch zeitlich durch die 
Amtsdauern wir müssen uns alle vier Jahre der Wiederwahl 
stellen und wir die Macht ganz durch 
die Kontrolle der Macht Jede Gewalt muss kontrolliert wer-
den. Das Parlament kontrolliert die Stichwort GPK 
Diese Kontrolle aber weiter. Das kontrolliert 1a 
auch das nicht im Hinblick auf die KPrrnrc:nrc-

aber admin1strat1v. und es kontroiliert die Judikative 
Personenwahl. Damit 1st eine da. 

Das Gericht kann sich nicht selbst erneuern. sondern wird 
durch eine andere Macht wieder erneuert. Das gilt für 
die Exekutive. 
Nun. die Medien als vierte Gewalt kontrollieren alle anderen. 
Sie kontrollieren die Regierung. manchmal sehr hart - Herr 
Jagmetti hat heute darauf sie kontrollieren das 
Parlament - auch sehr hart. manchmal zu Recht auch bei Ih
nen. Herr Piller -. und sie kontrollieren die Jud1kat1ve, indem 
sie Bundesgenchtsurte1le kommentieren. 
Wir sind stolz darauf. dass wir in unserer Verfassung eine Pres
sefreiheit haben. eine Presse. Medien. welche ein Wächteramt 
ausüben. Aber wenn Sie die Geschichte kennen. wissen Sie 
nachlesen. dass man sich bereits im alten Rom die Frage 
stellte: Wer überwacht den Wächter? Die beste Lösung für die 
vierte Gewalt. für die Medien wäre die gegenseitige Ueberwa
chung durch die Medien selbst Dies geschieht durch den 
freien Wettbewerb verschiedener Anbieter. und ich muss un
serer Presse ein Kränzchen winden: Trotz der Pressekonzen
tration ist die Vielfalt noch sehr gross. selbst grosse Presse
konzerne sind mehrere vorhanden. Niemand sage mir. durch 
die Konkurrenz sinke die Qualität! Wir haben trotz der Konkur
renz in der Schweiz sehr gute Tageszeitungen und Periodika. 
Um die Selbstüberwachung auch bei den elektronischen Me
dien zu stärken, sind meines Erachtens alle Bestrebungen für 
einen Wettbewerb zu fördern. Aber trotz Vertragsmodell und 
nachdem Sie den Artikel 24 entsprechend gestaltet haben, 
wenn auch nur knappmehrheitlich - müssen Sie nicht glau
ben, dass in der Schweiz gelegentlich ein zweites Fernsehen 
entstehe. das die SRG so konkurrenziere wie Coop die Migros. 
oder dass auch nur ein annäherndes Konkurrenzverhältnis 
entstünde wie etwa zwischen «NZZ» und «Tages-Anzeiger». 
Das können Sie vergessen. Und wenn Sie das vergessen kön
nen, Herr Piller. brauchen wir mehr Kontrolle. weil die SRG 
praktisch ein Monopol hat. 
Jedes Monopol muss kontrolliert werden. darum können Sie 
nicht mit Europa vergleichen. In Deutschland haben Sie im
merhin noch die Möglichkeit, zwischen ARD und ZDF und zwi
schen verschiedenen anderen Sendern zu wahlen. In den 
Grossstaaten ist das ganz anders als bei uns. da spielt der freie 
Wettbewerb. 
Da er bei uns nicht spielen kann. weil wir zu klein sind und 
auch noch auf die sprachlichen Minderheiten im Rahmen des 
Leistungsauftrages Rücksicht nehmen müssen. ist zur Kon
trolle der vierten Gewalt im Verfassungsartikel die Ubi vorgese
hen. Die bisherigen Erfahrungen mit der Ubi zeigen aber. dass 
sie die in sie gesetzten Erwartungen allein ich betone. allein 
nicht erfüllen kann. Das zeigt schon der Umstand. dass der Jet
zige Präsident aus Arbeitsüberlastung vorzeitig seinen Rück
tritt gibt. 
Es müssen also weitere Mittel und Wege gesucht werden. Und 
Herr Lauber, ich muss Ihnen gestehen, der Vorschlag der vor
beratenden Kommission bringt einige Verbesserungen mit 
sich, die wir anerkennen, insbesondere die Vorschläge, die 
Sie eingebracht haben. Aber das Bessere ist der Feind des 
Guten, und nachdem nun noch andere Vorschläge im Raum 
stehen, die auch prüfenswert sind, sollte man sich die Zeit neh
men, das noch einmal zu überdenken. 
Die Minderheitsanträge von Herrn Masoni sind ein weiterer be
achtenswerter Ansatz. sie gehen auf die Philosophin Jeanne 
Hersch zurück. die einen solchen nationalen Fernsehrat vor
geschlagen hat. Herr Masoni hat es selbst gesagt 
Dann sind die eingebrachten Vorschläge von Herrn Hunziker 
durchaus beachtenswert. Ich erinnere daran. dass Leo Schür
mann in seinem Standardwerk über Medienrecht erklärt hat, 
der Begriff der Unabhängigkeit lasse sich sowohl über eine öf
fentlich-rechtliche als auch eine privatrechtliche Organisation 

für die Veranstalter realisieren Es steht ausdrücklich in diesem 
Werk. 
Dann schreibt Schürmann -und das muss ich Ihnen vorlesen. 
Herr Piller von Radio und Fernsehen be-
deutet Dritten. also 

Interessengruppen .n 

den1erngen. die Sie vertreten, und 
die ich vertrete. "Diese zu 

1st wiederum Sache des Staates": soweit Herr 

Nun. alle Versuche auch diese vierte Gewalt einer demokrati
schen Kontrolle zu unterwerfen, stossen auf einen Widerstand. 
den ich rncht verstehe. Man spncht von Maulkörben. von Ach

das ist doch alles Unsinn, 
Es geht darum. dass 

wir auch diese Kontrolle leg1tlm1eren. 
Sie haben gestern das ind1arnsche Sprichwort bemüht: ,,Bist 
du nicht meiner Meinung. bereicherst du mich». Herr Piller. 
dieses Wort sollten sich vor allem auch die kritischen Journali
sten zu Herzen nehmen. Und wenn man von Empfindlichkeit 
spricht. so ist sie auch bei den Medien vorhanden. nicht nur 
hier im Rat. 
Neben der Freiheit der Medienschaffenden. die wir hochhal
ten. ist auch die Freiheit des Konsumenten zu schützen. Das 
Parlament hat den Verfassungsauftrag zu erfüllen und dazu 
gehört eine wirksame, demokratisch legitimierte Kontrolle. Es 
fiele nun der Komm1ss1on wirklich kein Stein aus der Krone. 
wenn sie all die vielen Vorschläge. die hier 1m Raume stehen, 
z. B. von Herrn Masorn und Herrn Hunziker. nochmals über
denken würde. Ich habe auch gehört. dass die Ubi im Rahmen 
dieses Verfahrens in der Kommission noch gar nicht begrüsst 
worden sei. Wenn sie die Dinge in der ganzen Breite nochmals 
ansehen, kommen Sie vielleicht zum gleichen Modell zurück. 
Und ich glaube, in diesem Sinne kann auch jemand dem 
Rückweisungsantrag weil er eine breite. offene Diskussion 
ermöglicht - zustimmen, wenn er nicht in allen Teilen der glei
chen Meinung ist wie Herr Hunziker. 
Auf alle Fälle unterstütze ich aus sachlichen Gründen den An
trag Hunziker auf Rückweisung. 

Mme Jaggi: Apres le tres violent discours tenu par M. Rüesch, 
il me parait important d'intervenir pour remettre les studios au 
milieu du village et les idees en place. 
On vient de soutenir ici avec fermete une theorie assez particu
liere de l'equilibre des pouvoirs et de la notion de contre-pou
voir. En ta1t. au travers de cette discuss1on sur la surveillance 
ex post de la radio/televis1on. on revient toujours avec la tenta
tion et l 'envie subconsc1entes d'influencer a priori les program
mes. d'influer sur leur conception et leur fabrication. A defaut, 
et puisque ce «reve» est irrealisable et incompatible avec la li
berte de la presse. an serre le contr61e a postenori. 
Or, ce contr61e au plut6t cette surveillance a posteriori appeile 
des distinctions qu1 ont fait defaut dans l'expose peu nuance 
que nous venons d'entendre. II s·agit. d'une part. de contr61er 
le contenu de l'informat1on, teile que diffusee et presentee. et 
de le faire de maniere democratique comme cela convient 
dans un Etat de droit, sur la base de la loi que nous elaborons, 
respectivement de la concession accordee a la SSR, qui pose, 
en matiere de traitement de l'information, des exigences fort 
severes. 
En outre, il y a la partie du contenu du programme. qui se veut 
informative, mais apporte des commentaires; cette partie jus
tement qui jouit d'une totale liberte et qui appartient a celui au 
a celle qui l'a con9ue. Or. selon M. Rüesch, le commentaire 
lui-meme n'appartient pas a celui qui en prend la responsabi
lite et devrait faire l 'objet de ce fameux controle. 
Au contraire. et sous reserve des dispositions relatives a la pro
tection de la personnalite, ces commentaires doivent rester li
bres et le contr61e. democratique ou non, n·a rien a faire avec 
cette partie-la de I 'execution de la mission de su rveillance. 
Cette derniere. encore une fois, est relative a l'information et a 
sa presentation, et non pas a la partie commentaires qui doit 
evidemment pouvoir etre per9ue comme distincte dans les 
medias electroniques aussi de la partie informative et redac
tionnelle. 
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Schiesser: Wenn ich nun dafür plädiere, den Rückweisungs
antrag von Herrn Hunziker zu unterstützen. so tue ich dies 
nicht deshalb, weil ich in jeder Beziehung mit ihm einiggehe. 
sondern weil ich der Auffassung bin. dass das Modell der 
Kommission für die Aufsicht einfach etwas schwerfällig und 
langtädig ausgefallen ist. Ich hege einige Zweifel an der Funk
tionstüchtigkeit dieser Ombudsste!len, und ich frage mich al
len Ernstes, ob diese Ombudsstellen nicht sehr rasch einmal 
derart überlastet sein könnten, dass sie ihre Aufgabe, wie sie 
vom Gesetz vorgesehen ist, nicht mehr erfüllen könnten. 
Ich muss gestehen, dass ich ursprünglich ein Anhänger dieser 
Ombudslösung war. Aber nach verschiedenen Gesprächen 
und nach der Lektüre verschiedener Artikel bin ich mir dessen 
nicht mehr ganz so sicher. Wie ich bereits einleitend gesagt 
habe. braucht man nicht vollständig in die Richtung der Aus
führung von Kollege Hunziker zu gehen. Man kann aber sehr 
wohl für die Rückweisung eintreten, weil man der Auffassung 
ist, dass dieses Modell nicht der Weisheit letzter Schluss und 
noch nicht ganz tauglich ist. 
Es wäre hier einfach, unverdächtige Zeugen dafür aufzubrin
gen, dass dieses Modell wirklich noch einmal überdacht wer
den soll. Herr Kollege Piller hat ausgeführt, es gehe offenbar 
darum, Journalisten zu disziplinieren. Ich bin nicht der Auffas
sung, dass mit diesem Modell eine Grundlage zur Disziplinie
rung von Journalisten geschaffen werden soll - auch nicht mit 
dem Rückweisungsantrag von Kollege Hunziker. Ich trete 
auch nicht dafür ein, dass es zu einer entsprechenden Diszipli
nierung kommt, und bin auch gerne bereit, Herr Kollege Piller. 
bei Artikel 66 den Tatbeweis dafür anzutreten. Man darf nun 
aber den Antrag Hunziker nicht einfach in diese Ecke schie
ben, sondern muss den Grundsatz des Antrages sehen. und 
dieser deckt sich mit meiner Auffassung, nämlich derjenigen, 
dass es wohl gut wäre, wenn man dieses Modell auf seine 
praktische, nicht nur auf seine theroretische Tauglichkeit 
nochmals überprüfen würde. Das würde unserer Kommission 
sicher nicht schlecht anstehen. 
Ich ersuche Sie deshalb aus diesem Grunde, den Rückwei
sungsantrag Hunziker zu unterstützen. 

Frau Meier Josi: Ich spreche jetzt nur zum Rückweisungsan
trag und nicht zu allen Details der Ombudsstelle. Wenn ich 
Herrn Hunziker richtig verstanden habe, hat er eigentlich vor 
allem zur allgemeinen («Unternehmens»-)Aufsicht gespro
chen. Er will dort organisatorische Aenderungen. Aber wir ha
ben ja dazu einen konkreten Vorschlag von Herrn Masoni! Ich 
fände es schade, wenn wir ihn nicht hier und jetzt beraten 
könnten. Er ist auf dem Tisch. 
Zur Ombudsstelle selbst hat Herr Hunziker wenig gesagt. Er 
hat die bisherige Ombudsfunktion kritisiert, aber er hat nicht 
zu unserem neuen Modell gesprochen. Dieses Modell ist si
cher noch diskussionsbedürftig und verbesserungsfähig, 
aber das kann meines Erachtens auch in der Differenzbereini
gung geschehen. 
Ich zweifle nicht daran, dass der Nationalrat unser Modell ei
ner scharfen Prüfung unterziehen wird. Bestimmt hat es Ele
mente darin, die dann nochmals zurückkommen. Weil es sich 
um ein Modell handelt. müssen wir in der Differenzbereini
gung sogar offen genug bleiben, das Modell als Gesamtes in 
Frage zu stellen und nicht nur einzelne Artikel. Ich meine, dass 
wir heute dieses Kapitel nicht zurückweisen sollten; das bringt 
uns gar nichts. Wir haben auch keine anderen konkreten An
träge als jenen von Herrn Masoni. Was sollten wir jetzt Neues 
machen, was dann nicht auch der Zweitrat könnte. 
Aus diesem Grunde stimme ich gegen die Rückweisung und 
ziehe die Differenzbereinigung vor. 

Gadient: Ich teile die Auffassung meiner Vorrednerin. Auch in 
der Kommission wurden die hier hörbar gewordenen unter
schiedlichen Standpunkte mit aller Deutlichkeit vertreten und 
sichtbar. Auf der einen Seite die Auffassung, dass die Ubi nach 
Modell Nationalrat gerade noch das akzeptable Minimum dar
stelle, das aber instrumental im Grunde genommen noch ver
schärft werden sollte, dann auf der anderen Seite die Sorge 
um die Programmfreiheit und - hauptsächlich getragen von 
dieser die Meinung, dass eine Beschränkung, wie ich das in 
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der Eintretensdebatte dargelegt habe, auf eine Ombudsstelle 
an sich vorzuziehen wäre. 
Ich hatte Gelegenheit, mich in dieser Frage mit dem früheren 
Präsidenten der Ubi zu unterhatten. Herr Reck hat zu meinem 
nicht geringen Erstaunen erklärt, dass er im Grunde 
men einer Ombudslösung in Würdigung aller 
den Vorzug geben würde. Ich habe in der Eintretensdebatte 
Gelegenheit gehabt, ein paar Gedanken zur 
Programmaufsicht zu äussern, und dargetan. weshalb wir in 
der Kommission schliesslich der vorliegenden ge
genüber dem nationalrätlichen Beschluss den 
ben haben. Der Vorschlag der ständerätlichen Knmrni<::<::irm 

versteht sich als Kompromiss. Was dieser bedeutet, dürfte 
spätestens nach der heutigen Debatte verständlich n<>,wrm·1„n 

sein. Die Tauben und die Falken haben sich in dieser auf 
diesem mittleren Weg getroffen, weil einerseits die Verfassung 
den Verzicht auf die Beschwerdeinstanz nicht zulässt und weil 
anderseits die Vorzüge einer Klärung und Streiterledigung 
durch eine Ombudsstelle nicht von der Hand zu weisen sind. 
Es mag sein, dass das Verfahren durch die Vorschaltung einer 
Ombudsstelle allenfalls etwas kompliziert wird. Das ist auch 
von Herrn Professor Müller in einem Artikel in der «Neuen Zür
cher Zeitung» erwähnt worden. Es kann aber auch das Gegen
teil eintreffen, es kann eine Vereinfachung bedeuten, und es 
hat zudem den nicht zu unterschätzenden Vorteil, dass man
cher den Weg zum offenen Haus des Ombudsmannes eher 
findet, als wenn er die Hemmschwelle eines formellen Be
schwerdeverfahrens zu überschreiten hat. 
Wenn gesagt wird, dass bis anhin vor allem die organisierten 
Gruppierungen als Beschwerdeführer aufgetreten sind, wenn 
das als Argument gegen die Schaffung einer Ombudsstelle 
angeführt wird, dann könnte man natürlich umgekehrt argu
mentieren und sagen: Gerade weil das Verfahren diesen einfa
chen Zugang nicht geboten hat, ist es zur Beschwerdeabsti
nenz gekommen. Persönlich bin ich der Meinung, dass man 
auf die Ombudsstelle, so wie sie jetzt vorgesehen ist, nicht ver
zichten sollte, weil sie einen gangbaren Weg weist. 
Die Kombination der Ombudsstelle mit der Ubi bedeutet einen 
gangbaren Mittelweg. Mit dieser Regelung schaffen wir zudem 
auch eine Differenz zum Nationalrat. Wenn wir die Angelegen
heit in die Kommission zurückschicken, werden wir die glei
che Diskussion dort noch einmal führen. Gemessen an der 
politischen Dimension des Problems, die ja sichtbar gewor
den ist, scheint mir das Differenzbereinigungsverfahren mit 
der nochmaligen Stellungnahme des Nationalrates auch in 
dieser Hinsicht der geeignetere und effizientere Weg zu sein. 
In Würdigung all dieser Voraussetzungen stimme ich der 
Mehrheit zu. 

Masoni: Die Kritik an gewissen Sendungen und Tendenzen in 
den Programmen ist in unserem Volk verbreitet, ob richtig 
oder unrichtig, sie ist da. Sie ist nicht ganz unberechtigt. Die 
Ursache dieser Kritik liegt im Spannungsfeld zwischen dem 
Dienst an der Allgemeinheit und der Ueberbewertung der ei
genen Auffassung. Hätte man keine Monopolmedien, würde 
es die Konkurrenz ermöglichen, die verschiedenen Auffassun
gen frei zum Ausdruck zu bringen. Die Kompensation würde 
dann in der Vielfalt der Medien erfolgen. Das Monopol ver
pflichtet zu Zurückhaltung und Taktgefühl, was leider oft nicht 
eingehalten wird und nicht leicht einzuhalten ist. Es ist nicht 
leicht eine richtige Mischung von Freiheit, Autonomie und Zu
rückhaltung zu erreichen. Alle vertrauen darauf, dass die Ubi 
diesen Auffassungen im Volk Rechnung trage. Die Unabhän
gige Beschwerdeinstanz hat sicher eine grosse Bedeutung, 
damit die unzufriedenen Bürger ihrer Unzufriedenheit durch 
Beschreiten des Rechtswegs Ausdruck geben können. Mit 
Kollegin Jaggi war ich einige Jahre in der ersten Beschwer
deinstanz. Ich glaube, wir haben sicher alle die Erfahrung ge
macht: Die Schwäche dieser Instanz lag nicht zuletzt darin, 
dass durch die Verrechtlichung die Fronten in der Angelegen
heit verhärtet wurden, anstatt dass es zu einer richtigen Aus
einandersetzung und zu einem richtigen Vergleich der Mei
nungen gekommen wäre. Es ist schade, aber es ist so. Es ist 
eine Realität. Selten haben wir seitens der Ersteller die Bereit
schaft gesehen, die eigenen Fehler einzugestehen und zu sa-
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gen: Es ist mir entgangen; ich habe das nicht mehr unter Kon
trolle gehabt Wir haben uns immer vor starren Fronten gefun
den. und das ist sehr schade. 
Die Ombudsstelle ist ein Schritt in die aber 
so, wie es in der Kommission hP::in1-r::i,1t 

Herr Danioth hat das gestern 
Die des Veranstalters 
m„c::«1,nn•"nrnr1r::irnrr1P der 
nem weiteren Schutzdamm des Knn:11,.::<:1nr,car,·,111<>rca zu wer
den. Diese Ombudsstelle sollte nach dem Antrag Danioth 
auch als eine Stelle aufgebaut 
werden. Diese wäre dann der indivi-
duellen zu zu hPrPi,r-n,,rn zu ver-
bessern. Das wäre sicher ein guter Schritt. 
Was noch fehlt, ist ein Organ, das tatsächlich geeignet ist. die 
Aufsicht auf dem Gebiet der Erfüllung des gesetzlichen Auftra
ges besser auszuüben. Ich habe gestern begründet wieso ein 
Departement. eine politische Behörde des Landes, sogar eine 
Kommission des Rates, nicht geeignet wäre, eine solche Auf
sicht auszuüben. Ich erhielt keine Gegenerklärung. 
Wir sind uns wohl alle bewusst, dass eine politische Behörde 
nicht imstande ist, die Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zu 
prüfen und die Aufsicht darüber auszuüben. Glauben wir, 
dass wir heute bei der Verabschiedung dieses Gesetzes die
ses wichtige Problem offen lassen dürfen? Haben wir unsere 
Pflicht getan, wenn wir sehen, dass diese wichtige Aufsicht 
nicht geregelt ist? 
Herr Gadient und Frau Josi Meier haben gesagt. der Antrag 
liege auf dem Tisch, wir könnten ihn behandeln. Aber wir wis
sen alle, welchem Schicksal diese Anträge ausgesetzt sind, 
weil sie nicht in der Kommission behandelt wurden. 
Wenn Sie tatsächlich glauben, dass diese Anträge es verdie
nen, vertieft zu werden, ist die richtige Lösung jene der Rück
weisung, nicht jene der Behandlung, weil die Behandlung hier 
- die Kollegen, die das beantragt haben, sind alle dagegen; 
das ist auch eine Sache, die für sich spricht- der schnellen Er
ledigung entspricht, und das wäre schade. Es wäre schade, 
wenn wir heute die Gelegenheit verpassen würden, diese Sa
chen zu vertiefen. Es ist der letzte Moment. 
Wenn wir - wir sind der Zweitrat - nicht eine wichtige Differenz 
schaffen, könnte der Zweitrat das Problem nicht wieder in die 
Hand nehmen. Deswegen wäre es ratsam - wenn Sie glau
ben, dass diese Anträge einer Prüfung würdig sind-, dass wir 
sagen: Die Sache soll nicht so schnell erledigt werden, son
dern an die Kommission zurückgehen. Wenn Sie aber über
zeugt sind, dass die Aufsicht bei der Erfüllung des gesetzli
chen Auftrages die beste Lösung ist, dann stimmen Sie gegen 
die Rückweisung und gegen die Anträge. Ich glaube aber, un
sere Pflicht wäre es, dieses Problem der besseren Gestaltung 
der Aufsicht in diesem Teil weiter zu prüfen und zu regeln. 
Deshalb bitte ich Sie, dem Rückweisungsantrag zuzustim-
men. 

Danioth: Nachdem nun die beiden Varianten des National
rates und der Ständeratskommission trotz des Rückweisungs
antrages Hunziker sehr einlässlich begründet worden sind, 
scheint es mir richtig, wenn Sie, bevor Sie über diesen Rück
weisungsantrag oder über die Weiterbehandlung entschei
den, auch diese Lösung - ich möchte sie als dritten Weg be
zeichnen - zur Kenntnis nehmen. Ich habe sie gestern kurz er
wähnt 
Persönlich bin ich nach wie vor der Meinung, dass wir keine 
echte Alternative zu einer neuen Struktur - auch in der Ueber
wachung - besitzen. Ich bin auch der Meinung - entgegen 
Herrn Piller-, dass das Votum von Herrn Hunziker nicht darauf 
hinausläuft, eine Disziplinierung der SAG-Mitarbeiter zu errei
chen, sondern es geht darum, die Frage einer gewissen 
Selbstkontrolle, aber auch die Frage einer wirksamen exter
nen Kontrolle, und damit die Ernsthaftigkeit gewisser unbe
streitbarer Missstände - diese können Sie nicht aus der Welt 
schaffen. ich habe gestern einige Beispiele erwähnt, Herr Hun
ziker ein paar andere·- zu prüfen, damit derartige Fehlentwick
lungen vermieden werden können, letztlich im Interesse der 
Medienfreiheit und im Interesse unserer SRG. 

Für mich sind also nicht Strukturen massgeblich entschei
dend, sondern die Menschen mit ihren Ideen, und damit bin 
ich der Meinung, dass diese Aufsicht im Sinne der Vorschläge 
von Professor Jürg-Paul Müller verbessert werden soll. Seine 
Ausführungen sind vorhin von Herrn Gadient bereits erwähnt 
worden. Ich habe mich sehr einlässlich damit auseinander
gesetzt, und ich meine. wir sollten die Erkenntnisse und Erfah-

dieses noch Präsidenten der Ubi zur Kenntnis 
Er hat nach Meinung nicht nur fachliche Kom-

petenz, sondern auch Zivilcourage und Mut bewiesen. Ich 
meine. dass das richtig ist 
Die Alternative, die ich vorschlage, steht der Ständeratskom
mission und dem Nationalratsbeschluss gegenüber. Sie be
zweckt ein formloses, ein einfaches, ein nicht verrechtlichtes 
Schlichtungsverfahren auf der ersten Stufe, und das ausser
halb des Veranstalters, bevor ein Schritt zur Ubi getan werden 
soll. 
Sie werden mir antworten, dann könne man die Ombudsstelle 
gemäss ständerätlicher Fassung beibehalten. Für mich ist der 
Name nicht ausschlaggebend, aber er ist auch nicht ganz be
deutungslos. Der Ombudsmann wir haben andere Alternati
ven; wir werden dann auch beim Datenschutzgesetz irgend
wann einmal diesen Datenschutzbeauftragten als Ombuds
mann haben hat eine ganz umfassende Aufgabe, auch die 
Auskunftserteilung, die Beratung. Das sind aber Funktionen, 
die ich von dieser Schlichtungsstelle weghalten möchte. Ich 
meine sogar, dass jeder Veranstalter, ob SAG oder privater 
Veranstalter, ein elementares Interesse daran hat, selber der
artige Informationsstellen zu haben, dass man also nichtfür al
les und jedes sofort dieses Verfahren der Ombudsstelle gec 
mäss diesem Gesetz einschalten muss. 
Mit anderen Worten: PR-Gründe und andere legen nahe. dass 
einfache Anfragen getrennt, abgesondert werden können von 
Beanstandungen. Das Thema ist ja «Beanstandung». Das 
setzt voraus, dass diese Schlichtungsstelle ausserhalb der 
Strukturen der SAG ist, sonst ist sie tatsächlich ein Element der 
SAG. Hier ist die Hemmschwelle, den Schritt zu einer Schlich
tung zu machen, eben grösser, wenn ich zum Kontrahenten 
gehen muss. Es ist jemand vorzusehen, der ausserhalb steht 
Es braucht, Herr Kommissionspräsident, nicht eine zentralisti
sche Lösung zu sein, sondern gemäss meinem Antrag kann 
der Bundesrat die Organisation festlegen, kann also durchaus 
in allen drei Landesteilen für Schlichtungsstellen mit solchen 
unabhängigen Leuten sorgen. 
Es ist für mich von Wichtigkeit, dass damit die SRG von einem 
riesigen Verfahrensapparat, von Unnötigem entlastet wird, 
dass eine Gesprächsleitung eingesetzt wird, die unabhängig 
vom Veranstalter ist und damit notwendigerweise vom Bun
desrat eingesetzt werden muss, mit den Konsequenzen der 
organisatorischen, aber auch der personellen und der finan
ziellen Unabhängigkeit von der SAG. 
Mein Hauptanliegen besteht darin, dass wir nicht ein formelles 
Verfahren haben, sondern eines wie beim Vermittler: In vielen 
Kantonen ist das eine vertrauenswürdige, kompetente Per
sönlichkeit, die viel Erfahrung hat und mit wenig Akten aus
kommt. Ich meine sogar, dieses einfache Verfahren ermög
licht auch, einen Fehler einzugestehen, ohne dass man das 
Gesicht verliert, hüben und drüben. Es ermöglicht auch, dass 
man nicht einen grossen Aktenapparat produziert. Ich wäre 
sogar der Meinung, dass selbst bei Nichtzustandekommen ei
ner Einigung nicht alle Akten an die Ubi gehen, sondern dass 
der Betreffende, der nicht einverstanden ist, die Möglichkeit 
hat, das formelle Beschwerdeverfahren einzuleiten. Hier ha
ben wir ein rechtliches Verfahren mit all diesen Problemen. 
Aus diesem Grunde bin ich der Meinung, dass man ausdrück
lich in das Gesetz hineinschreiben sollte, dass bei gütlicher Ei
nigung - das wird die Regel sein - auf einen schriftlichen Be
richt, auf eine Verfügung, verzichtet werden kann. Mit andern 
Worten: Diese Massnahme wäre vertrauensbildend. Sie ist 
nicht eine Mini-Ubi, sondern eine echte erste Anlaufstelle für 
ein Gespräch unter Partnern. 
Aus diesem Grunde habe ich den Antrag zu Artikel 56a ge
stellt; er ist aber in sich abgeschlossen. Man könnte heute dar
über entscheiden. Sie müssen einfach wissen: Sie haben da
mit zwischen drei Varianten zu entscheiden, aber es schien 
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Ihnen doch kurz diese dritte Variante vorzu-

Hunziker: In dieser Debatte hat mich eines h,,,,,..11,;:;tt,nt· 

ich möchte der Presse- und 
zu Leibe rücken. Ich 

bisherige 
diese Freiheit als eine ganz besonders nnl'wc;,nn,ni:> 

Demokratie erachte. 
,nr'""""'"''" braucht sie braucht Ge-

Die haben in den Medien, aber wir 
sie natürlich nicht, wenn wir in einem ~nr<>r'hr,or,i:>,rh 

einfach eine Einheitskost zu haben 
ternative Ich habe das einem sehr weit oben situierten 
SRG-Vertreter einmal so gesagt da hat er mir geantwortet 
auch sie hätten eine Konkurrenz. es auch das Fernsehen 
der französischen und italienischen Schweiz. Das enthüllt 
etwa den Geist und die Einstellung, die man gegenüber der 
Vorstellung von Meinungsvielfalt und Konkurrenz in der Mei
nungsbildung hat 
Ich habe auch nicht gesagt. Herr Piller, dass ich in die Pro
grammgestaltung irgend jemand eingreifen lassen möchte, 
wie den Zentralvorstand oder die Delegiertenversammlung. 
Ich habe von Programmgrundsätzen geredet Das ist etwas 
wesentlich anderes. 
Es ist von Herrn Rüesch mit Recht darauf hingewiesen wor
den, dass man im Ausland deshalb keine solchen Aufsichtslö
sungen sucht, weil man dort Alternativen hat. die sich gegen
seitig ausbalancieren und weil die Meinungsvielfalt auf diese 
Weise gewährleistet ist Deswegen hinkt der Vergleich mit dem 
Ausland. 
Zur Ombudsstelle habe ich nichts gesagt, Frau Meier, weil ich 
es, sofern der Rückweisungsantrag angenommen wird, der 
Kommission überlassen möchte, wie sie welche Aenderungen 
vornimmt Ich habe weder die Unabhängige Beschwerde
instanz noch die Ombudsstelle abgelehnt Ich kann mir beides 
vorstellen in einer etwas anders gearteten Organisation der 
gesamten Aufsichtsregelung. Aber ich habe bewusst wenig 
Konkretes gesagt, um der Kommission die Hände nicht zu bin
den. Möglicherweise kommt sie in sehr vielem zu den genau 
gleichen Vorschlägen, aber es kommt vielleicht da oder dort 
zu Nuancen. Ich erinnere an das letzte Votum von Herrn Da
nioth, ein interessantes Votum, das aufzeigt, dass wir jetzt drei 
Varianten haben. Die könnte man evaluieren, die könnte man 
aufeinander abstimmen, die eine vielleicht fallen lassen, und 
man könnte vielleicht aus zwei solchen Varianten eine ma
chen. 
Auch der Vorschlag von Herrn Danioth selber ist ausserordent
lich prüfenswert. Aber allein genügt er mir noch nicht, um das 
Unbehagen, das ich gegenüber dem jetzigen gesamten sech
sten Titel habe, zu beseitigen. 
Man kann weiss Gott nicht sagen, wie das Herr Lauber als 
Kommissionssprecher getan hat, wir hätten jetzt im Gesetz 
eine effiziente und griffige Aufsichtsfunktion. Das hat er so ge
sagt, aber das kann man nun wirklich nicht sagen, denn diese 
Aufsichtsfunktion ist weder effizient noch griffig. Und weil sie 
beides nicht ist, möchte ich eine andere Organisation. 
Die Voten haben, obwohl sie kritisch waren -- ablehnende gab 
es wenige-, doch gezeigt, dass man das eine oder andere an
ders und vielleicht auch besser machen könnte. In einer sol
chen Lage ist es nicht abwegig, diesen Abschnitt der Kommis
sion noch einmal zuzuweisen. 
Herr Piller hat gesagt: Fragen Sie das Volk. Er fragt offenbar 
nicht das gleiche Volk wie ich. Ich meine jetzt nicht betreffend 
Sprache; aber so viel Unbehagen und so viel Unmut, wie dem 
Fernsehen gegenüber an fast jeder politischen Veranstaltung, 
in unzähligen Gesprächen - und nicht erst in den letzten Mo
naten - auftaucht, ist einfach nicht zu übersehen! Wir in die
sem Saal und auch die Damen und Herren im anderen Saal 
sind Repräsentanten des Volkes. Wir haben nicht nur Gesetze, 
Reglemente und Verordnungen aufzustellen und zu meinen, 
dann seien die Probleme bereits gelöst. Die Gesetzgebung 
bietet die Chance, die als wünschbar oder notwendig erkann
ten Ziele zu erreichen. 
Wir sind Repräsentanten des Volkes, die höchste politische 
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Behörde. Als solche haben wir Stimmungen, Kritiken, Anlie
gen, Strömungen in diesem Volk aufzunehmen, uns das alles 
durch den Kopf gehen zu lassen und so weit in qese,tzq,e 
sehe Arbeit umzusetzen, als es uns angezeigt Das 
möchte ich mit meinem Rückweisungsantrag, und nichts an
deres. 

Cavelty, Berichterstatter: Wenn es eines Beweises bedurft 
hätte. dass wir mit unserem in der Mitte stehen, so 
hat die Diskussion dies bestens bewiesen. Das lateinische 
Wort in medio virtus ich möchte das nicht mit «Medium» 
übersetzen hat sich wieder einmal ha1N"'1nrt1,.,,1,<>t 

Herr Hunziker möchte aus einem <>11,,ornc,m,::,,n 

heraus zurückweisen. Ich meine seinem ersten Votum zu ent-
nehmen. dass das Missbehagen generell SRG 
besteht. Ich möchte dazu nicht Stellung Hingegen 
meine ich, es wäre falsch. dieses Missbehagen nur auf die Pro
grammaufsicht zu konzentrieren. Wenn er gesagt hat, der ge
nossenschaftliche Aufbau mit einer demokratischen Kompo
nente befriedige nicht, so mag er vielen aus dem Herzen ge
sprochen haben. Aber dies und das wäre ein wesentlich tie
fer liegendes Problem - kann er nicht über die Programmauf
sicht lösen. Das wäre das Pferd am Schwanz aufgezäumt. 
Wenn wir seinem Gedanken folgen würden, müssten wir ein 
komplett neues Gesetz schaffen, es von vornherein neu auf
bauen. Und da müssen wir doch die Tatsache berücksichti
gen, dass die gegenwärtige Vorlage im Nationalrat ohne Ge
genstimme durchgekommen ist, mit einem blassen Lob von 
links bis rechts, in allen Medien und in der Presse. Das sollte 
uns dazu bewegen, uns etwas einzuschränken. 
Der Tenor vieler Kritiker ist, dass beanstandet wird, die SAG sei 
politisch zu sehr in einer bestimmten Richtung engagiert. Das 
kann man aber nicht verbessern, indem man einen Fernsehrat 
schafft, der politischer ist, als die Ubi es wäre. Ich möchte auch 
nicht behaupten, dass ein Rat das Allheilmittel wäre. Ich 
möchte nicht auf den heutigen Tag hinweisen, um zu sagen, 
dass auch ein Rat sehr langfädig und ohne grosse Ergebnisse 
diskutieren kann. 
Ich meine, daraus schon einen gewissen Widerspruch fest
stellen zu können: Herr Hunziker will eine Verschärfung der 
Aufsicht und eine grössere Einbindung der Journalisten. Des
halb bekämpft er unseren Vorschlag, der andererseits gerade 
deswegen bekämpft wird, weil wir zu streng seien und die 
Journalisten zu eng einbinden würden. Da geht doch die 
Rechnung nicht auf. Siehe Votum von Kollege Piller, der be
mängelt hat, dass man zu streng sei. 
Es ist überhaupt grosse Mode, über die Medien zu schimpfen. 
Gelegentlich tue ich das auch. Es wurde im Rat darauf hinge
wiesen, dass vielfach vor lauter Kritik die guten Eigenschaften 
übersehen werden. Wenn wir ganz ehrlich sind und uns im 
Geiste mit jenen Medien und Medienschaflenden befassen, 
die wir täglich im Bundeshaus sehen und die unsere Arbeit be
gleiten, so müsste die Kritik, meine ich, nicht so negativ aus
fallen. Das darf zugunsten der Medien gesagt werden. 
Herr Rüesch hat gefragt: Wer hütet die Hüter? Quis custodit 
custodes, wie die Römer fragten. Das sollen die Ubi und da
nach das Bundesgericht tun. Wen wollen Sie sonst? Einen un
bestimmten Fernsehrat, wie ihn Herr Masoni vorschlägt? Ich 
meinte, er wolle damit eine grössere politische Komponente 
einbringen. Jetzt sagte er aber vorhin, das sei nicht der Fall, 
die Politik habe da nichts oder wenig zu suchen. Dann frage 
ich mich: Wodurch unterscheidet sich dieser Fernsehrat mate
riell in Wirklichkeit von der Ubi? Ist es nur der Name? Wenn er 
die gleichen Aufgaben und die gleiche Wahlbehörde hat- den 
Bundesrat- dann ist es eigentlich dasselbe Gremium. 
Es wird gesagt, man solle zurückweisen, um allgemein bes
sere Lösungen zu suchen. Natürlich sind bessere Lösungen 
immer gesucht. Aber sie konkret zu finden, das ist eine andere 
Geschichte. Sie sehen aus der Verschiedenheit der Meinun
gen - ich beziehe den Nationalrat noch nicht einmal in diese 
Ueberlegungen ein -, wie unmöglich es sein wird, eine allen 
besser passende Lösung zu finden. Wenn wir einmal eintre
ten, haben wir Vorschläge vorliegend, die die Programmauf
sicht verbessern wollen. Ich verweise auf den Antrag Masoni, 
den ich kurz gestreift habe, und auf den Antrag Danioth. Diese 
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Anträge gelangen erst nach dem Eintreten zur Diskussion. 
Deshalb sollten wir den Rückweisungsantrag ablehnen und 
eintreten. 
Hernach sollte man Artikel für Artikel durchnehmen und über 
die einzelnen Anträge befinden Mit der Rückweisung haben 
wir nichts gewonnen. Aber wir haben einen Haufen verloren. 
Vor allem verlieren wir Zeit. Und die Zeit drängt, vor allem für 
uns. Die Zeit drängt auch für jene, die die Medienschaffenden 
fester einbinden wollen. Denn der gegenwärtige Zustand 
passt den Medienschaffenden, die nach Freiheit drängen, 
besser als der Zustand, den wir mit dieser Begrenzung der 
Freiheit schaffen möchten. Wir nützen aber auch den Lokal
radios, wenn wir vorwärts machen. Wenn wir zurückweisen, 
bleibt alles stehen, auch die nicht bestrittenen Bestimmungen 
des Gesetzes, beispielsweise das Gebührensplitting. Es bleibt 
natürlich auch die Finanzierung stecken, beispielsweise das 
Sponsoring, das wir gutgeheissen haben. Es geht einfach län
ger, und der gegenwärtig unbefriedigende Zustand wird hin
ausgezogen, ohne dass wir Hoffnung haben können, etwas 
Besseres zu finden. 
Schaffen wir, wenn Sie wollen, eine Differenz. Die würde beste
hen, wenn Sie unser Konzept gutheissen würden. Schaffen 
Sie diese Differenz zum Nationalrat. Dann gibt es auch Mög
lichkeiten, beim Differenzbereinigungsverfahren dies und je
nes besser zu gestalten. 
Ich bitte Sie, nicht zurückzuweisen. 

Bundesrat Ogl: Ich möchte mein Votum auf den Rückwei
sungsantrag von Herrn Ständerat Hunziker konzentrieren. An
gesichts der kontroversen, ja bisweilen erhitzten Debatte -vor 
allem auch in den Medien - bezüglich dieser Programmauf
sicht überrascht es mich eigentlich nicht, dass dieser Antrag 
von Herrn Ständerat Hunziker nun eingereicht wurde. Aber ei
nes möchte ich zu Beginn gleich klar machen: Die Forderun
gen, die von Herrn Ständerat Hunziker gestellt wurden - aber 
auch von den Herren Rüesch, Schiesser und Masoni-, haben 
eigentlich mit der Ubi direkt nichts zu tun. Es war eine Art- ge
statten Sie mir den saloppen Ausdruck - Abrechnung. Ich 
möchte deshalb auf die kritische Betrachtungsweise nicht nä
her eingehen. Ich habe gestern gesagt, was ich dazu zu sagen 
hatte. 
Wenn Sie, Herr Ständerat Hunziker, aber von Strukturrefor
men reden, rennen Sie offene Türen ein. Anpassungen sind 
bei der SAG dringend nötig. Vor allem ist ein direkterer Ent
scheidungsweg dringend nötig, auch wenn - das dürfen wir 
nicht vergessen - liebgewordene Gewohnheiten und Einsitz
rechte in Gremien dadurch in Frage gestellt werden müssen. 
Der Bundesrat - Sie wissen das - hat gleichzeitig mit seinem 
Entscheid zur Gebührenanpassung von der SAG eine grund
sätzliche Ueberprüfung ihrer unternehmerischen Strukturen 
gefordert, und das bis in einem Jahr. Wir glauben, dass sich 
die SRG von einer Anstalt zu einem Unternehmen wandeln 
müsste, ein Unternehmen, das vielleicht - ich betone: viel
leicht- eine Holding werden könnte; denn die Unternehmens
leitung muss - das scheint mir sehr wichtig zu sein - direkter 
und schneller auf die Programme Einfluss nehmen können; 
etwas, was heute nicht ausreichend vorhanden ist. 
Aber wenn ich jetzt diese Debatte analysiere - die Fronten zwi
schen den Herren Hunziker, Rüesch, Schiesser, Masoni auf 
der einen und Frau Jaggi und Herrn Piller auf der anderen 
Seite-, dann ist die Ausgangslage recht schwierig. Wenn die 
Kommission diese Differenzen überbrücken soll, steht sie vor 
einer praktisch unlösbaren Aufgabe. Wir sollten nicht dieses 
Kapitel und die Ubi dazu benützen, um unserem Aerger freien 
lauf zu lassen: denn das hätte Konsequenzen, und zwar in 
zeitlicher Hinsicht. Wir müssen wissen, dass die Entwicklung 
in Europa voranschreitet. Wenn Sie jetzt die Rückweisung be
schliessen, dann könnte dieses Radio- und Fernsehgesetz 
möglicherweise bis zu einem Jahr verzögert werden. Das soll
ten wir in der heutigen Situation nicht tun. 
Ich möchte Sie deshalb eindringlich bitten - wie der Kommissi
onspräsident -, diesem Rückweisungsantrag nicht stattzuge
ben. 
Gewiss ist es richtig, dass dem Bereich der Programmaufsicht 
volle Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Das ist sehr 
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wichtig. Ich teile diese Auffassung. Aber dieser umstrittenen 
Forderung wegen dürfen wir die Tatsache nicht aus den Au
gen verlieren, dass die Programmaufsicht bloss ein wenn 
auch bedeutsamer Teil dieses Gesetzeswerkes ist, also einen 
Teil des organischen Ganzen darstellt. Dieses Ganze, das Ra
dio- und Fernsehgesetz, dürfen wir hier nicht aufs Spiel set
zen. 
Ich sage noch einmal: Auch im Nationalrat hat man sich Ge
danken gemacht, und am Schluss hat der Nationalrat immer
hin mit 134 zu O Stimmen der Vorlage zugestimmt. 
Was dem Bundesrat vor allem Sorgen macht, sind die zeitli
chen Folgen, die aus einer Rückweisung entstünden. Damit 
würde das erste Mediengesetz verzögert, das wir zu zimmern 
versuchen. Die internationale Medienentwicklung wartet nicht 
auf die Schweiz. 
Sie wissen ja, bei uns geht es schon sehr, sehr lange. Beispiel: 
Fernmeldegesetz. Wir waren die ersten, die in Europa aktiv 
wurden, und wir sind jetzt die letzten, die in Europa dieses Ge
setz durch das Parlament bringen werden. In diesen Zeiten 
der schnellen Entwicklung bereitet uns ein solches Tempo 
schon etwas Sorgen. 
Sie wissen auch: In Europa bahnen sich tiefgreifende Aende
rungen an. Wir sollten uns diesem Rhythmus irgendwie an
passen können. Die europäische Medienlandschaft wartet 
nicht auf uns. 
Es gibt anderes, das wir zu beachten haben, beispielsweise 
den Satellitenbereich; die Möglichkeit dazu besteht. Dann 
denken Sie - wenn Sie die rechtlichen Ueberlegungen heran
ziehen - an das Europäische Uebereinkommen über das 
grenzüberschreitende Fernsehen, das zur Ratifikation an
steht. Denken Sie auch an die bevorstehenden EWR-Verhand
lungen. 
Wenn Sie den Rückweisungsantrag annehmen. würden wir 
uns mit dieser «Wartestellung» sicher in keine gute Verhand
lungsposition begeben. Wir müssten weitere Schwierigkeiten 
in Kauf nehmen. Wir dürfen also keine Zeit verlieren. 
Die Leidtragenden wären die innovativen Kreise, die auf das 
neue Gesetz warten, die ihre Projekte gerne umsetzen möch
ten. Eine Denkpause ist also im heutigen Zeifpunkt geradezu 
gefährlich. 
Keinem Thema haben die vorberatenden Kommissionen des 
Nationalrates, aber auch des Ständerates soviel Energie, so 
viele Gedanken und soviel Zeit gewidmet wie dieser Pro
grammaufsicht. Es fanden namentlich beim Nationalrat aus
gedehnte Hearings mit anerkannten Experten statt. Ihre Kolle
ginnen und Kollegen in der Kommission - vor allem in der Na
tionalratskommission - haben mehrere Modelle studieren 
können. Das Resultat ist jetzt ein Vorschlag, der den Erfahrun
gen der vergangenen Jahre - so glaube ich - gebührend 
Rechnung trägt. Es ist, wenn Sie wollen, eine Weiterentwick
lung, eine Verbesserung des Systems, das sich seit 1984- hier 
teilen sich zwar die Auffassungen - im grossen und ganzen 
doch bewährt hat. 
Ich bitte Sie, das vorgeschlagene Paket - und es ist ein Paket
nicht aufzuschnüren. Damit will man eine verbesserte Lösung 
finden. Wenn Sie die Diskussionen noch einmal in Betracht 
ziehen - ich denke an die Voten von Frau Jaggi, Herrn Piller, 
Herrn Hunziker, Herrn Schiesser, Herrn Rüesch und Herrn Ma
soni -, werden Sie - wie das der Herr Kommissionspräsident 
gesagt hat - leicht feststellen können, dass Ihre Kommission 
den Mittelweg gesucht hat, das, was in diesem Land möglich 
ist, und damit auch gewisse Verbesserungen angebracht hat. 
Ich möchte aber schon jetzt sagen: Die Verbesserung, die 
Herr Ständerat Danioth anspricht, ist keine; denn wir glauben, 
dass man - beispielsweise bei der Ombudsstelle - die Urner 
selbst entscheiden lassen sollte und kein Gesamtgremium, 
das vielleicht die Einzelheiten und die regionalen Gegeben
heiten zu wenig beachtet. 
Ich möchte Sie deshalb bitten, das Dossier «Programmauf
sicht» jetzt nicht vom Tisch zu wischen. Wenn wir dieses Paket 
zurückweisen, kommen wir in eine schwierige Lage. Es sind 
gute Ansätze für eine gute Lösung vorhanden, vielleicht könn
ten noch einzelne Verbesserungen gefunden werden. Aber 
bedenken Sie: Wir sollten zügig vorangehen, wir sollten die
ses Gesetz so bald wie irgend möglich in Kraft setzen. Ich 
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habe es deshalb auch sehr bedauert - das muss ich Ihnen sa
gen -, dass Herr Piller schon mit dem Referendum gedroht 
hat. Ich finde das schade. Das wäre nicht im Interesse einer 
Medienordnung, die sich auch international anpassen lässt. 

Abstimmung - Vote 

Für den Rückweisungsantrag Hunziker 
Dagegen 

Art. 56 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 1bis 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Abs.2 
Streichen 
Abs. 3, 4, 4bis. 5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Minderheit 
(Masoni) 
Abs. 1 

16Stimmen 
20Stimmen 

.... Konzession einhalten und den gesetzlichen Auftrag erfül
len. 
Abs. 1bis 
Ueberwachungsmassnahmen, die sich auf Produktion und 
Vorbereitung der Programme beziehen, sowie reine Zweck
mässigkeitskontrollen und Präventivkontrollen sind unzuläs
sig. 
Abs. 2 
Streichen (siehe Art. 56bis Abs. 2) 
Abs. 3, 4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 4bis 
Streichen (siehe Art. 56bis Abs. 3) 
Abs.5 
Streichen (siehe Art. 56bis Abs. 1) 

Art. 56 
Proposition de la commission 
Majorite 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 1bis 
Rejeter la proposition de la minorite 
Al.2 
Bitter 
Al. 3, 4, 4bis, 5 
Adherer a la decision du Conseil national 

Minorite 
(Masoni) 
Al. 1 
.... et la concession et remplisse le mandat legislatif. 
Al. 1bis 
II ne peut etre exerce aucune surveillance sur la production et 
la preparation des programmes, ni aucun contröle d'opportu
nite ni aucun contröle preventif. 
Al. 2 
Bitter (voir art. 56bis. 2e al.) 
A/.3,4 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 4bis 
Bitter (voir art. 56bis, 3e al.) 
Al.5 
Biffer (voir art. 56bis, 1 er al.) 

Masoni, Sprecher der Minderheit: Damit die Kollegen den Un
terschied zwischen Ubi und Radio- und Fernsehrat besser ver
stehen, werde ich ihn kurz zusammenfassen. 
Die Ubi hat nur die Kompetenz, im Einzelfall auf Beschwerde 
hin zu entscheiden. Die Ubi hat sich immer geweigert, einen 

Entscheid über eine Programmtendenz zu fällen. Die Ubi wird 
somit im Streitfall aufgrund einer Beschwerde tätig. Ein Radio
und Fernsehrat ist eine Art Aufsichtsrat über diese Materie -
und in einer späteren Zukunft vielleicht auch über die Materie 
der Medien-, der die Art und Weise der Erfüllung des gesetz
lichen Auftrages prüfen kann, der sagen kann: Aufgrund die
ser verschiedenen Entscheide auf Beschwerde hin ist eine 
Tendenz festzustellen, und durch diese Tendenz, nicht durch 
die einzelne Sendung. wird die Konzession verletzt. Er könnte 
auch tätig sein, um die Qualität oder die Ausbildung zu för
dern, um einen Dialog zwischen den Schaffenden und den 
Programmverantwortlichen zu veranlassen. 
Das wären die Aufgaben eines Aufsichtsrates auf diesem Ge
biet. Die Schwäche der SAG - ich habe das schon einmal ge
sagt - ist nur die Trägerorganisation, die sogenannte Parallel
organisation, diejenige, die von den Genossenschaften getra
gen wird. Sie hat keine Kompetenz im Hinblick auf die Pro
gramme. Die Kompetenz für die Programme liegt beim Gene
raldirektor, den von ihm ernannten Direktoren und den soge
nannten Berufsorganisationen. 
Diese Teilung hat eine richtige Aufsicht innerhalb der Organi
sation, selbst innerhalb der Trägerschaft, nicht immer ermög
licht. Aber auch die Oberaufsicht des Departmentes ist daran 
gescheitert, dass - wie ich gesagt habe - das Departement als 
politisch-administrative Behörde dazu nicht geeignet ist und 
als Aufsichtsrat nicht akzeptiert wird. Ein Eingriff des Departe
mentes im Bereich der Programme würde als Staatseingriff 
verstanden und zu Recht nicht akzeptiert. 
Was ist dieser Aufsichtsrat in meinen Anträgen? Der Herr Kom
missionspräsident hat gefragt: Ist es eine politische Behörde? 
Es ist, wenn Sie wollen, eine politisch-kulturelle Behörde. Sie 
ist vom Bundesrat ernannt Aber wichtig ist, dass sie keine an
deren politischen Aufgaben hat. Sie ist kein Staatsorgan mit 
anderen politischen oder administrativen Aufgaben. Sie ist ein 
Aufsichtsrat, der sich nur mit dieser Aufsicht befasst. Damit er 
die Legitimation hat, muss der Bundesrat dafür sorgen, dass 
er sich aus anerkannten Persönlichkeiten zusammensetzt: 
aus Historikern, Soziologen, aus Persönlichkeiten, deren 
Sachkenntnis anerkannt ist. 
Das Problem einer solchen Aufsicht ist heute insbesondere 
dadurch gegeben, dass das Departement dazu nicht die ge
eignete Stelle ist Das Problem existiert, weil eine richtige Auf
sicht über die Auftragserfüllung heute nicht besteht. Es wird 
verschärft sein im Moment, wo neue Konzessionäre bestimmt 
werden, die lokale und regionale Programme führen werden. 
Die werden nicht eine Organisation wie die der SAG haben. In 
Zukunft wird sich das Problem insofern noch mehr verschär
fen, als die Ausweitung auch Firmen, die Satellitensendungen 
betreiben, einschliesst oder als eine weitere Oeffnung gegen
über der Konkurrenz stattfindet. Wenn wir nicht jetzt ein sol
ches Organ, eine solche Aufsicht einführen, wird es im Mo
ment der Ausweitung und der Konkurrenz nicht mehr möglich 
sein, einen solchen Radio- und Fernsehrat einzuführen. Jetzt 
ist der letzte Moment dazu. 
Ich empfehle Ihnen deswegen - obschon ich seit der Abstim
mung weiss, wie die Chancen stehen-, für die Einführung ei
ner solchen Instanz zu stimmen. Es ist mir klar, dass die An
träge zu den Artikeln 56bis und 56ter auch dahinfallen, wenn 
dieser Antrag zu Artikel 56 abgelehnt wird. 

Cavelty, Berichterstatter: Ich möchte Sie bitten, diesen Antrag 
abzulehnen. Er läuft unserem Konzept diametral entgegen 
und passt nicht in das ganze Umfeld. Ich habe jetzt vernom
men, was der Unterschied zwischen der Unabhängigen Be
schwerdeinstanz und diesem postulierten Fernsehrat sein 
soll: Die Unabhängige Beschwerdeinstanz handelt richtiger
weise auf konkrete Vorkommnisse hin. Herr Masoni hat ge
sagt, der Fernsehrat würde über Tendenzen entscheiden, und 
das überzeugt mich gänzlich davon, dass er fehl am Platz 
wäre. Wir können doch nicht ein Tendenzgericht - nachher 
kommt möglicherweise noch ein lntentionsgericht hinzu -
schaffen; das geht zu stark ins Unfassbare hinein, als dass es 
justiziabel wäre und für die Medienkonsumenten eine Sicher
heit brächte. 
Ich bitte um Abweisung. 
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Bundesrat Ogi: Herr Ständerat Masoni stellt uns ein eigenes 
Konzept zur Regelung der allgemeinen Aufsicht vor. Ich will 
mich dazu auch noch kurz äussern, bedaure aber, dass wir 
nicht die Möglichkeit hatten, es in der Kommission zu beraten. 
Das ist schade. 
Das Hauptmerkmal dieses Vorstosses ist die Schaffung eines 
Radio- und Fernsehrates. Die Einsetzung eines solchen Gre
miums stellt uns aber - das müssen wir sehen, nachdem wir 
die Begründung von Herrn Masoni gehört haben - vor heikle 
Probleme, die die Zuständigkeit und letztlich auch die Legiti
mation einer derartigen Instanz berühren. Es ist, wenn Sie wol
len, ein neues Konzept. 
Der Radio- und Fernsehrat soll in allen Teilen und Fragen für 
die Einhaltung des Leistungsauftrages zuständig sein, wäh
renddem sich das Departement und die PTT-Betriebe auf die 
Kontrolle rein administrativer, finanzieller und technischer As
pekte zu beschränken hätten. Rein administrative Aufsicht fin
det aber nur in engen Grenzen statt, wenn ich das richtig ver
standen habe. 
Im Konzessionswesen geht es zudem oft um ausgesprochene 
Ermessensentscheide, die teilweise auch einen politischen 
Charakter haben. Für diese Verwaltungsakte muss eine politi
sche Behörde, Herr Masoni, die Verantwortung übernehmen. 
Ihr obliegt es, gegenüber der Bundesversammlung als Ober
aufsichtsbehörde dann auch Rechenschaft abzulegen. Nur, 
gerade vom Bundesrat eingesetzt, würde dem Radio- und 
Fernsehrat diese demokratisch-politische Legitimation weit
gehend fehlen. Ausländische Erfahrungen zeigen im übrigen, 
dass auch solche verwaltungsexternen Instanzen nicht apoli
tisch entscheiden -Sie kennen das Beispiel in Frankreich; ich 
muss nicht näher darauf eingehen. 
Zudem ist durchaus vorstellbar, dass sich die Aufsichtsbehör
den in gewissen Fällen von eigens gebildeten Kommissionen 
dann wiederum beraten lassen. Und weil die Einführung eines 
Radio- und Fernsehrates, und zwar unabhängig davon, wie er 
auf Verordnungsstufe ausgestaltet wird, aufgrund dessen, 
was ich gehört habe, mehr Probleme bringt als löst, empfehle 
ich Ihnen wie Ihr Kommissionspräsident, diesen Antrag ab
zulehnen und bedaure noch einmal, dass wir nicht in der Kom
mission die Möglichkeit hatten, uns darüber zu unterhalten. 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 56bis (neu) 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Masoni) 
Titel 
Zuständigkeit 
Abs. 1 

19 Stimmen 
4 Stimmen 

Aufsichtsbehörde sind in rein administrativen und finanziellen 
Angelegenheiten das Departement. in rein übertragungstech
nischen Fragen die PTT und in allen Fragen der Einhaltung 
des gesetzlichen Auftrages der Radio- und Fernsehrat. 
Abs.2 
Für die Beurteilung von Beschwerden und Beanstandungen 
gegen ausgestrahlte Sendungen ist die unabhängige Be
schwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, in zweiter Instanz 
das Bundesgericht zuständig. 
Abs.3 
Die Ausführungsvorschriften oder die Aufsichtsbehörde kön
nen die Eidgenössische Finanzkontrolle mit der Ueberprü
fung der Rechnungsführung beauftragen. Das Bundesgesetz 
vom 28. Juni 1967 über die Eidgenössische Finanzkontrolle 
ist nicht anwendbar. 
Abs.4 
Die Ausführungsvorschriften regeln die Einzelheiten. 

Art. 56bis (nouveau) 
Proposition de Ja commission 

Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 
Minorite 
(Masoni) 
Titre 
Competence 
Al. 1 
L'autorite de surveillance pour les questions purement admi
nistratives ou financieres est le departement. pour !es ques
tions techniques de telecommunication les PTT et pour toutes 
les questions relatives au respect du mandat legislatif le con
seil de radio-television. 
Al. 2 
L'autorite independante d'examen des plaintes en matiere de 
radio-television statue en premiere instance sur les plaintes et 
reclamations concernant les emissions diffusees; en 
deuxieme instance est comptetent le Tribunal federal. 
A/.3 
Les dispositions d'execution ou l'autorite de surveillance peu
vent charger le Contröle federal des finances de la verification 
de la comptabilite. La loi federale du 28 juin 1967 sur le Gon
tröle federal des finances n'est pas applicable. 
Al. 4 
Les details sont regles par les dispositions d'execution. 

Art. 56ter (neu) 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Masoni) 
Titel 
Radio- und Fernsehrat 
Abs. 1 
Der Bundesrat ernennt für die Dauer von vier Jahren den Ra
dio- und Fernsehrat. 
Abs.2 
Die Ausführungsvorschriften regeln seine Zusammensetzung. 
seine Wahl, seine Organisation. seine Funktion, seine jährli
che Berichterstattung sowie den Weiterzug seiner Entscheide, 
Empfehlungen und allgemeinen Weisungen. 
Abs.3 
Die Tätigkeit des Radio- und Fernsehrates hat die Prgramm
freiheit und -qualität zu fördern; der Rat hat keine Entscheide in 
Bezug auf auszustrahlende Sendungen zu treffen; für die Be
urteilung bereits ausgestrahlter Sendungen hat er auf die Ent
scheide der unabhängigen Beschwerdeinstanz, bzw. der Om
budsstellen, bzw. der Programmkommissionen abzustellen. 

Art. 56ter (nouveau) 
Proposition de la commission 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 
Minorite 
(Masoni) 
Titre 
Conseil de radio-television 
Al. 1 
Le Conseil de radio-television est nomme par le Conseil fede
ral pour une duree de 4 ans. 
A/.2 
Les dispositions d'execution reglent sa composition, sa nomi
nation. son organisation, sa fonction, ses rapports annuels 
ainsi que la contestation de ses decisions, recommandations 
et ses directives generales. 
Al. 3 
L'activite du conseil de radio-television doit favoriser la liberte 
et la qualtie des programmes: le conseil de radio-television 
n'est pas competent pour decider sur des emissions a diffu
ser: dans l'appreciation des emissions deja diffusees il doit se 
baser sur les decisions de l'autorite independante d'examen 
des plaintes en matiere de radio-television, respectivement 
des offices de mediation, respecticvement des commissions 
des programmes. 
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Art. 56quater (neu) 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Masoni) 
= Art. 56a nach Beschluss der Kommission. 

Art. 56quater (nouveau) 
Proposition de la commission 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 
Minorite 
(Masoni) 
= art. 56a selon la decision de la commission 

Präsident: Die Abstimmung zu Artikel 56 gilt entsprechend für 
die Artikel 56bis, 56ter und 56quater. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

1. Abschnitt 
Art. 56a 
Antrag der Kommission 
Der Veranstalter setzt für die Behandlung von Beanstandun
gen des Programms eine Ombudsstelle ein. Nationale Veran
stalter richten mindestens eine Ombudsstelle pro Sprachre
gion ein. Die Ombudsstelle besteht aus einer oder mehreren 
Personen, die weder in einem Arbeitsverhältnis zum Veranstal
ter stehen noch regelmässig an dessen Sendungen mitwir
ken. 

Antrag Danioth 
Abs. 1 
Der Bundesrat setzt eine Schiedsstelle für Radio und Fernse
hen ein, die sich aus in Medienfragen erfahrenen und unab
hängigen Persönlichkeiten zusammensetzt. 
Abs.2 
Die Schiedsstelle nimmt Beanstandungen über Radio- und 
Fernsehsendungen entgegen und strebt eine gütliche Erledi
gung an. 
Abs.3 
Der Bundesrat regelt die Zahl der Mitglieder, die Zuständig
keiten und die nähere Organisation der Schiedsstelle. 

Section 1 
Art.56a 
Proposition de Ja commission 
Le diffuseur institue un organe de mediation charge de traiter 
les reclamations relatives aux programmes. Les diffuseurs na
tionaux instituent au moins un organe de mediation par region 
linguistique. L'organe de mediation se compose d'une ou de 
plusieurs personnes qui n 'ont ni rapport de travail avec le diffu
seur, ni collaboration reguliere dans ses emissions. 

Proposition Danioth 
Al. 1 
Le Conseil federal institue un organe d'arbitrage pour la radio 
et la TV, reunissant des personnalites independantes, experi
mentees dans le domaine des medias. 
Al. 2 
L'organe d'arbitrage rec;oit les reclamations concernant des 
emission de radio et de TV; il cherche a obtenir un arrange
ment a l'amiable. 
A/.3 
Le Conseil federal fixe le nombre de membres de l'organe 
d'arbitrage, les competences et les elements d'organisation 
de l'organe d'arbitrage. 

Danioth: Wenn Sie Artikel 15 der nationalrätlichen Fassung 
ansehen, dann gleichen sich mein Antrag und jener des Natio
nalrates - mit der ganz gewichtigen Differenzierung, dass der 
Bundesrat diese Schlichtungsstelle, diese Schiedsstelle, ein
setzt und damit für die veranstalterunabhängige Organisation 

besorgt ist. Selbst wenn dies Auswirkungen auf das Unmittel
barkeitsprinzip haben sollte, wie Herr Bundesrat Ogi vorhin er
wähnte, glaube ich: So oder anders werden die Urner Fern
sehzuschauer bei Ihrem oder bei meinem Modell nicht viel 
zum Programm zu sagen haben. 

Cavelty, Berichterstatter: Der Antrag Danioth geht dahin, dass 
man die Ombudsstelle, die er Schiedsstelle nennt, zentral für 
die ganze Schweiz hätte. Er hat das zwar vorhin verneint, aber 
der Wortlaut geht eindeutig dahin. Das widerspricht dem Prin
zip, das wir befolgt haben, wonach die Ombudsstelle nahe 
beim Konsumenten sein soll, dass der Urner nicht nach Bern 
reisen muss. Es soll ein formloses Verfahren werden, so wie 
wir uns dies vorstellen, das zur Zufriedenstellung beider Part
ner dienen möchte. Ein Verfahren vor allem, das eine Siebwir
kung haben soll, damit nicht alles bis hinauf an die Ubi weiter
gezogen wird. 
Unsere Version mit den dezentralisierten Ombudsstellen ist 
konsumentenfreundlicher, einfacher und vielversprechender. 
Ich weiss, dass die Medien selbst - namentlich die SRG - Be
denken haben, weil daraus mehr Arbeit entstehe. Wtr sind der 
Meinung, das treffe nicht zu. Die Lokalradios müssen nämlich 
jetzt schon eine solche Stelle haben; sie haben auch eine. 
Diese Stellen haben nicht zuviel Arbeit, im Gegenteil, sie ha
ben fast nichts zu tun. Die Befürchtung, dass es zuviel Arbeit 
gäbe, trifft offensichtlich nicht zu. 
Wie ich schon einmal sagte: Wenn Beanstandungen einge
hen, müssen diese - mit oder ohne Ombudsstelle - von der 
SRG ohnehin irgendwie beantwortet und behandelt werden. 
Sie können nicht wortlos in den Papierkorb geworfen werden. 
Noch ein Punkt, den Herr Danioth in seinem Antrag aufgreift, 
bildet einen Unterschied zu unserem Konzept. Die Schieds
stelle soll bei ihm vom Bundesrat gewählt werden. Nach uns 
soll sie von den einzelnen Veranstaltern zur Verfügung gestellt 
werden. Sein Einwand gegen unsere Version ist der -wes Brot 
ich ess', des Lied ich sing-, dass der Veranstalter, wenn er die 
Ombudsstelle bezahlt, auch befiehlt. Wtr trauen der Ombuds
stelle soviel Unabhängigkeit zu, dass sie nicht nach dem Brot
korb entscheidet. 
Zudem scheint uns, wenn die Leute vom Bundesrat gewählt 
sind, dass es wieder eine neue Kategorie von Bundesbeamten 
gibt. Davon haben wir eigentlich schon recht viele - ich sage 
nicht zu viele. 
Ich bitte, den Antrag abzulehnen. 

Jagmettl: Darf ich noch zur Abgrenzung zwischen dem Kom
missionsantrag und dem Antrag von Herrn Danioth zwei Worte 
sagen? Wir kommen später zu Artikel 58b. Hier muss darauf 
hingewiesen werden, dass nach dem Kommissionsvorschlag 
die Ombudsstelle keine Entscheidungs- und Weisungsbefug
nis hat. Sie ist also nicht Schiedsstelle, sondern sie ist ganz 
bewusst als Ombudsstelle ausgestaltet worden. Das war die 
Konstruktion der Kommission. Als Kommissionsmitglied 
möchte ich an dieser Konstruktion festhalten: eine Anlauf
stelle, leicht zu erreichen, aber ohne Entscheidungs- und Wei
sungsbefugnisse. 
Das Zweite, Herr Danioth: Die Kommission hat sich bemüht, 
eine unabhängige Stelle vorzusehen. Beachten Sie bitte, dass 
die betreffenden Personen nicht in einem Arbeitsverhältnis 
zum Veranstalter stehen dürfen und auch nicht regelmässig 
an dessen Sendungen mitwirken können. Ich muss gestehen, 
dass in der Kommission die Frage aufgetaucht ist, ob wir die 
qualifizierten Leute überhaupt finden, wenn wir diese Unab
hängigkeit vorschreiben. Wir hoffen es. Wir hoffen, dass wir 
qualifizierte Personen finden und doch diese Unabhängigkeit 
gewährleisten können. Ehrlich gesagt, die Ombudsstelle ist 
für mich etwas offen in ihrem Auftrag, der nachher noch 
kommt. Man mag darin eine zu grosse Oeffnung sehen. Aber 
die Lösung ist, wie der Kommissionspräsident gesagt hat, hö
rerfreundlich, d. h. dass der Zugang nicht erschwert worden 
ist. 
Ich möchte Ihnen empfehlen, bei dieser Lösung einer unab
hängigen, leicht erreichbaren Stelle ohne Entscheidungsbe
fugnisse, aber mit Vermittlungsfunktion zu bleiben. 
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Masoni: Ich glaube, Kollege Jagmetti hat nicht recht, wenn er 
die Lösung der Kommission, nämlich eine unabhängige Om
budsstelle, befürwortet. Die Ombudsstelle ist laut Antrag der 
Kommission nicht unabhängig, wie er gesagt hat, sondern 
eine Stelle, die der Veranstalter einsetzt. Das ist bei jedem Ver
anstalter so. Wobei die Lösung der Kommission eine andere 
Schwäche hat, die wahrscheinlich in der Diskussion nicht be
handett wurde: Die Schwäche liegt darin, dass kleine Veran
stalter nicht über die richtige Struktur. nicht über die richtigen 
Personen verfügen, um solch effiziente Ombudsstellen einzu
richten. Wenn Sie an einen lokalen Veranstalter denken, der 
eine eigene Ombudsstelle hat, dann ist die Ombudsstelle dem 
Veranstalter zu nah. Wenn in einer Gemeinde, die einen Sen
der betreibt, eine solche Stelle von der Gemeinde selbst ein
gerichtet wird, ist sie zu nah, um eine, wie Kollege Jagmetti 
woltte, unabhängige Ombudsstelle zu sein. 
Der zweite Einwand betrifft die Schiedsstelle. Kollege Jagmetti 
hätte recht, wenn es sich um eine Schiedsstelle in unserem 
normalen Sprachgebrauch handeln würde. In diesem Falle 
wäre es nicht richtig, bereits der Beschwerdeinstanz ein 
Schiedsgericht vorzusetzen. Aber nach Antrag Danioth ist es 
nicht so. Er sagt in Artikel 58b Absatz 4: «Im beiderseitigen 
Einverständnis kann mündliche Erledigung erfolgen.» Ich 
glaube, die Schiedsstelle sollte nicht allein entscheiden. Sie 
sollte nur einen Entscheid treffen, wenn er im Einverständnis 
erfolgt, vielleicht eher als eine Art Schlichtungsstelle denn als 
Schiedsstelle. 
Die Einwendung des Kommissionspräsidenten, man sollte 
sich nicht mit einer einzigen nationalen Ombudsstelle oder 
Schiedsstelle begnügen, damit die Entscheide näher an der 
Sprachregion gefällt würden, scheint mir berechtigt. Deswe
gen bitte ich Herrn Danioth, seinen Antrag im Sinne der Aus
führungen des Präsidenten zu ergänzen: «Der Bundesrat setzt 
sprachregionale Schiedsstellen für Radio und Fernsehen 
ein.» 
Dann hätte man beide Gefahren abgewendet: Die Gefahr, 
dass man sich mit einer einzigen nationalen Stelle zu weit von 
der Sprachregion entfernt, und die andere Gefahr, dass man 
bis auf Gemeindeebene hinuntergeht und dann wahrschein
lich keine genügend berechtigte, legitimierte und mit Autorität 
versehene Ombudsstelle hat. Wenn die Aenderung in diesem 
Sinne erfolgen würde, würde diese Ombuds-, Schlichtungs
oder Schiedsstelle besser den Anforderungen entsprechen, 
die wir an eine solche Tätigkeit stellen. 

Frau Meier Josi: Wir kommen notgedrungen schon zur Vor
diskussion über die Ombudsstelle, wie sie die Kommission 
gesehen hat. Unsere Intentionen weichen vom Vorschlag von 
Herrn Danioth mit seiner «zentralen Stelle» ab. Wir haben un
sere Vorschläge nicht im luftleeren Raum erarbeitet. Sie wur
den uns von Medienschaffenden der SAG zugetragen. An un
serer Kommissionssitzung haben wir noch den Präsidenten 
der SAG dazu gehört. Er sagte ausdrücklich - nach meinen 
Unterlagen-, man müsse das ganze Problem der Unabhängi
gen Beschwerdeinstanz überdenken und meinte damit das 
nationalrätliche Konzept. Er sprach dabei auch von einem 
Schwerpunkt, nämlich von der Notwendigkeit des Ausbaus 
der Schiedsstellen bei den Veranstaltern. Er zielte also genau 
das an, was wir getan haben. Indem man zurückgeht zu den 
Veranstaltern, will man die Beschwerdeinstanzen befreien von 
Diskussionen, die gar nichts mit Beschwerden zu tun haben. 
Diesen Filter wollten wir bewusst zu den Veranstaltern brin
gen, damit sie sich auch mit den Beanstandungen, soweit das 
nötig ist, sofort selbst befassen. 
Wenn wir von einer Ombudsstelle sprechen, dann hat das sei
nen guten Sinn. Dieser Begriff beinhaltet nämlich eine persön
liche Unabhängigkeit von der betreffenden Organisation oder 
Behörde. Eine Ombudsstelle funktioniert als Klagemauer und 
macht gleichzeitig den Versuch, soweit als möglich um Ver
ständnis für die beiderseitigen Anliegen zu werben. Es liegt 
sehr viel in diesem Begriff drin. 
Wir haben mit dieser dezentralen Erledigung wirklich vor allem 
fördern wollen, dass jeder Veranstalter sich bemüht, Be
schwerdeverfahren überflüssig zu machen; anderseits soll 
der, der sich trotzdem beschweren will, die Auskunft bekom-
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men: «Wenn du wirklich darauf beharrst, eine Beschwerde zu 
machen, dann geht das so und so.» Ich glaube, wir waren auf 
dem besseren Weg, als wenn wir alles von den Veranstaltern 
wegnehmen und zentral organisieren. 

Danioth: Darf ich zu diesen zwei Haupteinwänden gegenüber 
meinem Modell kurz Stellung nehmen? Erstens zum Einwand, 
dass diese Unabhängigkeit auch bei der Version der Kommis
sion enthalten sei, und zweitens zur Frage der zentralistischen 
Ausgestaltung. 
1. Ich möchte die Kommission nicht kritisieren. aber immerhin 
auf ihren Text hinweisen, der für mich bereits einen immanen
ten Widerspruch zur Frage der Unabhängigkeit enthält. Erster 
Satz: «Der Veranstalter setzt eine Ombudsstelle ein.» Im glei
chen Absatz, dritter Satz: «Diese Ombudsstelle steht in keinem 
Arbeitsverhältnis zum Veranstalter.» Auch wenn Sie das recht
lich mit einem selbständigen Pensum ausgestalten, ist es 
nach wie vor ein vom Veranstalter eingesetztes Organ. Das 
schleckt Ihnen keine Geiss weg, dass dieses halt in einem ge
wissen Abhängigkeitsverhättnis steht. Wir haben, mit anderen 
Worten, eine Zwitterstellung. Dieses Missbehagen ist in der 
«NZZ», in all diesen Diskussionen vor der heutigen Sitzung be
redt zum Ausdruck gekommen. Ich möchte sogar sagen: Wir 
sollten, Herr Kommissionspräsident, selbst den Anschein ei
ner Parteilichkeit dieses Mannes oder dieser Frau, dieser Om
budsstelle oder dieser Schiedsstelle vermeiden. Wir sollten 
das vermeiden und nicht zu einer Konstruktion Zuflucht neh
men, die uns im Saal nicht überzeugt und die uns die Bürger 
nicht abnehmen. Wenn ich zur SAG gehe und zu einem von 
der SAG eingesetzten Ombudsmann, dann ist es «einer von 
denen .... "· Das möchte ich vermeiden. Ich bin auch der Mei
nung, dass der Bundesrat nicht einen Beamten einsetzen 
muss, sondern einen Unabhängigen. 
Darf ich gegenüber Frau Meier darauf hinweisen, dass Herr 
Prof. Müller am 14. September, am letzten Freitag, in seiner 
Abhandlung folgendes geschrieben hat: «Die schlichtere Lö
sung des Nationalrates, eine Schiedsstelle vorzusehen 
(Art. 15 Abs. 4), überzeugt zwar mehr, bleibt aber ebenfalls un
befriedigend, da auch sie als Organ des Veranstalters und 
nicht als wirklich unabhängige Stelle konzipiert ist.» Das sagt 
ein Fachmann. 
2. Zur Frage der Ausgestaltung: Ich habe in Absatz 3 vorge
schlagen: «Der Bundesrat regelt die Zahl der Mitglieder, die 
Zuständigkeit und die nähere Organisation der Schieds
stelle.» Für mich ist es klar, dass nicht unbedingt eine zentrale 
Stelle, nicht nur eine in Bern errichtet werden muss. Es muss 
nicht immer in Bern sein. Die Organisation kann auch so sein, 
dass diese Schiedsstelle mit einzelnen Niederlassungen in 
verschiedenen Regionen betraut und ausgestattet wird. Um 
aber diesen Bedenken des Herrn Kommissionspräsidenten 
Rechnung zu tragen, würde ich im Sinne des Votums von 
Herrn Masoni meinen Antrag dahingehend modifizieren, dass 
Absatz 1 lautet: «Der Bundesrat setzt sprachregionale 
Schiedsstellen für Radio und Fernsehen ein.» Dann würde 
diese Mehrzahl überall zum Ausdruck kommen. Für mich ist 
das eine Selbstverständlichkeit. Mit dieser Modifizierung 
könnte man den Bedenken sowohl des Kommissionspräsi
denten wie auch des Herrn Departementsvorstehers Rech
nung tragen und eine saubere, die SAG und alle Veranstalter 
wirksam entlastende erste Anlaufstelle schaffen. 

Cavelty, Berichterstatter: Zur letzten Version muss ich doch 
sagen: Damit wäre eigentlich nur die SAG bedient. Oder wie 
stellt sich der Antragsteller die Einsetzung für die andern Ver
anstalter vor? Wir wollen ja öffnen und auch private Veranstal
ter, Lokalradios usw. zulassen. Soll der Bundesrat überall die 
Schiedsstellen wählen und bezahlen? 

Frau Meier Josi: Nur noch einmal zur Klärung des Ombuds
begriffs: Die schweizerischen Versicherungen haben einen 
Ombudsmann eingesetzt, aber er handelt völlig unabhängig. 
Die Stadt Zürich hat einen Ombudsmann eingesetzt, er wird -
glaube ich -von der Stadt bezahlt, aber er handelt völlig unab
hängig. Ich habe eine Ombudsstelle für Fichenfragen im Kan
ton Luzern, ich bin überhaupt an keine Weisungen des Regie-
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rungsrates gebunden. Das liegt eben im Begriff Ombudsper
son, dass sie unabhängig handelt, aber in Kenntnis der zu be
urteilenden Verhältnisse. Es ist also kein Widerspruch zwi
schen Absatz 1 und Absatz 2. 

Bundesrat Ogi: Ich möchte einfach festhalten. Herr Danioth: 
Das ganze Konzept wurde zu Ende gedacht, es ist logisch, 
und es sollte jetzt auch zu Ende geschneidert werden. Wenn 
Sie jetzt ein Element herausbrechen, dann stimmt das Ganze 
nicht mehr, dann passt es nicht mehr zusammen. Uebrigens 
dürfte man nicht von Schiedsstelle sprechen. denn Schieds
stellen setzen -wie Herr Jagmetti ja zu Recht gesagt hat- mini
male Verfahrensregeln voraus. Die Ombudsstelle soll ganz im 
Sinne Ihres Votums unkomplizierten Zugang. soll Gespräche 
ermöglichen, soll Gelegenheit geben - darf ich das so sagen 
-, Dampf abzulassen. Und eigentlich wurde das Ganze nicht 
zuletzt auch aus Ihrer Optik heraus durchdacht. Die Vor
schläge der Kommission haben gegenüber Ihrem Vorschlag 
den Vorteil - das hat jetzt Frau Meier gesagt-. dass der Bünd
ner dann über sein Radio eben mit dem Bündner reden kann 
und zur Bündner Ombudsstelle gehen kann, der Walliser zur 
Walliser Ombudsstelle, der Tessiner zur Tessiner Ombuds
stelle. Da ist keine Zentralisierung. Bei Ihrem Vorschlag wäre 
eine Zentralisierung wiederum in Leutschenbach oder in Zü
rich oder in Bern notwendig. Mit Herrn Danioth sind wir der 
Meinung, dass das Verfahren unkompliziert erfolgen soll, 
ohne grosse Verfahrensvorschriften durchgeführt werden soll. 
Ich möchte Sie bitten, kein Element aus diesem Ganzen jetzt 
herauszubrechen und den wirklich durchdachten Vorschlag, 
den Sie im Grundsatz ja angenommen haben, jetzt durchzu
ziehen und nicht noch Modifikationen vorzunehmen, die dann 
das Ganze wiederum in Frage stellen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Danioth 

2. Abschnitt 
Art. 57 
Antrag der Kommission 
Titel 
Zusammensetzung, Stellung 
Abs. 1-4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Meier Josi 
Abs.2 

14Stimmen 
11 Stimmen 

.... auf Beschwerde hin ausgestrahlte Radio- und Fernsehsen
dungen schweizerischer Veranstalter. 

Section2 
Art. 57 
Proposition de la commission 
Titre 
Composition, position 
Al. 1-4 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition Meier Josi 
Al. 2 
.... statue sur les plaintes relatives a des emissions de radio et 
de television qui ont ete transmises par des diffuseurs suisses. 

Titel, Abs. 1, 3, 4 - Titre, al. 1, 3, 4 
Angenommen -Adopte 

Abs.2-Al.2 

Frau Meier Josi: Wir kommen mit Artikel 57 zur Beschwerdein
stanz. Da ich mich beim Rückweisungsantrag materiell nicht 
dazu äusserte, möchte ich mir jetzt doch eine Bemerkung zu 
den Ausführungen von Herrn Rüesch erlauben. Er hat von der 
vierten Macht gesprochen, die es zu kontrollieren gelte. Ich bin 
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nicht bereit, die Medien analog zu behandeln wie ein anderes 
Organ unseres Staates. Ich stimme ihm aber bei, dass da fakti
sche Macht besteht und dass die auch ihre Kontrolle braucht. 
Ich bin jedoch der Meinung, dass diese Kontrolle im Rahmen 
von gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen der - nicht in 
unserer Verfassung enthaltenen, aber im Rahmen der EMRK 
anerkannten- Meinungsäusserungs- und Informationsfreiheit 
erfolgen muss. In diesem Sinne konnten wir nach Artikel 55bis 
Absatz 5 SV über die Medien die Ubi einsetzen und hatten so
gar den Auftrag, das zu tun. Wir haben also diese Kontrollmög
lichkeit zu Recht vorgesehen. 
Nun stelle ich in der Praxis immer mehr in Diskussionen dar
über fest, was allenfalls bei einer solchen Stelle gerügt werden 
könne. Ich habe Medienmeinungen entnommen, dass es z. B. 
sehr schwer gewesen sei zu verstehen, wogegen sich denn ei
gentlich die Kritik des Bundesgerichtes im Falle «Grell-Pastell» 
gewandt habe. (Ich kenne die Sendung nicht, es geht mir also 
nur um die Grundsätze und nicht um das konkrete Pro
gramm.) Das Programm selbst kann nicht Gegenstand einer 
Beschwerde sein. Es geht immer nur um die Fragen: Wie wird 
die Medienfreiheit verstanden, und welche andern Freiheiten 
werden allenfalls verletzt? 
Nun müsste vorerst klar sein, dass auch Radio und Fernse
hen, wie die Presse, sich grundsätzlich an unsere Rechtsord
nung zu halten haben. Diese Rechtsordnung sieht vor - ich 
verweise Siez. B. auf die Ausführungen von Jean-Frarn;:ois Au
bert in seinem Kommentar zur Bundesverfassung -. dass die 
Medienfreiheit (auch die Pressefreiheit) eingeschränkt ist, bei
spielsweise mit Bezug auf religiöse Ueberzeugungen. Wir ha
ben gestützt darauf sogar einen Artikel 261 StGB erlassen, der 
genau vorschreibt, dass religiöse Meinungen nicht in anstös
siger Weise verletzt werden sollten, das sei vom Verständnis 
des Verfassungsartikels her eindeutig unzulässig. Auch wenn 
wir jetzt auf dem Wege dieses Gesetzes sehr viel von den ehe
maligen Konzessionsbestimmungen weggelassen haben, 
muss den Benutzern der Konzession daher ganz klar sein, 
dass sie generell an unsere Rechtsordnung und damit auch 
an die Grenzen der Meinungsfreiheit und der Medienfreiheit 
gebunden sind. 
Wie weit können Verletzungen von Grundfreiheiten im Rah
men der Beschwerden gerügt werden oder wie weit nicht? 
Mich dünkt persönlich, man muss sie rügen können, weil die 
Konzession zum Respekt der Verfassungsordnung verpflich
tet. 
In einem Punkt möchte ich den Kritikern ein Stück weit recht 
geben: Wir sind vielleicht in unserem Konzept etwas weit ge
gangen bei der «persönlichen Betroffenheit». Die kann unter 
Umständen eher auf den Rechtsweg als zur Konzessions
beschwerde führen. Wenn man mir im Radio vorwirft, ich hätte 
etwas verbrochen, was überhaupt nicht stimmt, dann muss 
ich wegen Ehrverletzung vorgehen. Eventuell wären auch zivil
rechtliche Verfahren zu prüfen. Ich bin sehr froh, wenn der 
Erstrat unser Konzept in diesem Sinne noch einmal überprüft. 
Er hat im Differenzbereinigungsverfahren Gelegenheit dazu. 
Aber zur Einhaltung der Konzession gehört immer auch die 
Einhaltung von medienrechtlichen Grundprinzipien. Genauso 
wurde es gehalten im «Grell-Pastell»-Entscheid: Man hat dar
auf hingewiesen, dass die Medienfreiheit etwas Differenziertes 
sei und dass es nicht angehe, sich in einer Sendung anstössig 
oder verletzend über religiöse Auffassungen zu äussern. Die 
kritisierten Aeusserungen fanden zudem in einer Unterhal
tungssendung statt. Es wäre bestimmt ganz anders gewesen, 
wenn die Meinungen im Rahmen einer selbständigen Diskus
sion über die entsprechenden Fragen geäussert worden wä
ren; denn selbstverständlich ist es uns allen erlaubt, zu jeder 
Ueberzeugung abweichende Meinungen zu äussern. Diese 
Freiheit haben auch die Medien, aber eben im Rahmen verfas
sungskonformer Schranken. 

Angenommen gemäss Antrag Meier Josi 
Adopte selon /a proposition Meier Josi 

Art. 58 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

3. Abschnitt 
Art.58a 
Antrag der Kommission 
Titel 
Beanstandung 
Abs. 1 
Innert 20 Tagen seit der Ausstrahlung kann jedermann eine 
Sendung bei de Ombudsstelle des Veranstalters beanstan
den. 
Bezieht sich die Beanstandung auf mehrere Sendungen, be
ginnt die Frist mit der Ausstrahlung der letzten beanstandeten 
Sendung. Die erste der beanstandeten Sendungen darf nicht 
länger als drei Monate vor der letzten zurückliegen. 
Abs.2 
Die Beanstandung ist schriftlich einzureichen. Der Beanstan
der muss mit kurzer Begründung angeben, in welcher Hin
sicht die gerügte Sendung seines Erachtens mangelhaft ist. 
Abs.3 
Die Ombudsstelle verzeichnet den Eingang der Beanstan
dung und benachrichtigt gleichzeitig den Veranstalter. 

Antrag Danioth 
Art. 58a ff: «Ombudsstelle» durch «Schiedsstelle» ersetzen. 

Section3 
Art.58a 
Proposition de Ja commission 
Titre 
Reclamation 
Al. 1 
Dans un delai de 20 jours a dater de la diffusion de l'emission, 
chacun peut deposer une reclamation aupres de l'organe de 
mediation du diffuseur. Si la reclamation se rapporte a plu
sieurs emissions, ce delai court a compter de la derniere emis
sion contestee. La premiere des emissions mises en cause ne 
doit pas remonter a plus de trois mois avant la derniere. 
Al. 2 
La reclamation doit etre adressee par ecrit. Le plaignant doit 
indiquer brievement ä quel egard l'emission a ete insuffisante 
äsonavis. 
A/.3 
La reclamation est enregistree par l'organe de mediation qui 
an informe immediatement le diffuseur. 

Proposition Danioth 
Art. 58a ss: remplacer «organe de mediation» par «organe 
d'arbitrage». 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
(Siehe Entscheid bei Art. 56a) 
Adopte selon Ja proposition de Ja commission 
(Voir decision a l'art. 56a) 

Art.58b 
Antrag der Kommission 
Titel 
Erledigung 
Abs. 1 
Die Ombudsstelle prüft die Angelegenheit und vermittelt zwi
schen dem Veranstalter und dem Beanstander. Dabei kann 
sie insbesondere: 
a. die Angelegenheit mit dem Veranstalter besprechen; 
b. für eine direkte Begegnung zwischen dem Beanstander 
und Vertretern des Veranstalters sorgen; 
c. Empfehlungen an den Veranstalter abgeben; 
d. den Beanstander über die Zuständigkeiten, das massge
bende Recht und den Rechtsweg orientieren. 
Abs. 2 
Die Ombudsstelle hat keine Entscheidungs- oder Weisungs
befugnis. 

Abs. 3 
Spätestens 40 Tage nach Einreichung der Beanstandung 
überweist die Ombudsstelle dem Beanstander einen schrift
lichen Bericht über die Ergebnisse ihrer Abklärungen und die 
Art der Erledigung der Beanstandung. 

Antrag Danioth 
Abs. 1 
Die Schiedsstelle .... 
Abs.2 
Die Schiedsstelle .... 
Abs.3 
Spätestens 40 Tage .... die Schiedsstelle .... 
Abs.4 
Im beiderseitigen Einverständnis kann mündliche Erledigung 
erfolgen. 

Art.58b 
Proposition de la commission 
Titre 
Liquidation 
Al. 1 
L'organe de mediation examine l'affaire; il sert de mediateur 
entre le diffuseur et le plaignant. II peut en particulier: 
a. s'entretenir de l'affaire avec le diffuseur; 
b. organiser une rencontre entre le plaignant et des represen
tants du diffuseur; 
c. soumettre des recommandations au diffuseur; 
d. informer le plaignant sur ses competences, sur le droit qui 
fait foi et sur la voie judiciaire. 
A/.2 
L'organe de mediation n'a ni pouvoir de decision ni pouvoir de 
donner des instructions. 
A/.3 
Au plus tard 40 jours apres le depöt de la reclamation, l'organe 
de mediation transmet au plaignant un rapport ecrit exposant 
les resultats de ses investigations et le mode de liquidation de 
la reclamation. 

Proposition Danioth 
Al. 1 
L'organe d'arbitrage .... 
A/.2 
L'organe d'arbitrage .... 
A/.3 
Au plus tard 40 jours apres .... l'organe d'arbitrage .... 
A/.4 
La liquidation verbale est possible apres accord reciproque. 

Danioth: Dieser Artikel 58b Absatz 4 war natürlich Bestandteil 
meines Konzeptes. Er lässt sich aber auch verwirklichen, 
wenn Sie jetzt dem Konzept der Kommission gefolgt sind. Ich 
meine, auch der Kommission würde kein Stein aus der Krone 
fallen, wenn man diese Idee aufnehmen würde - es handelt 
sich so oder so um eine Ombudsstelle oder um eine Schieds
stelle-, nämlich dass nicht mehr Papier produziert werden soll 
als unbedingt notwendig. Wir haben ohnehin viel zu viel Pa
pier. 
Das ist ja die erste Stufe, wo man das Gespräch sucht, Herr 
Präsident. Wir haben den Absatz 3, wonach ein Bericht ge
macht wird, vor allem dann, wenn es weitergeht oder wenn 
das gewünscht wird. Aber wenn es sich um eine Kleinigkeit 
handelt oder beide Parteien einverstanden sind, sich einigen 
können - der Handschlag galt früher etwas - und die Sache 
erledigt ist, dann kann man zur Not noch einen Protokollver
merk machen und den vom anderen unterzeichnen lassen, 
damit man später nicht Ueberraschungen erlebt. Aber dazu 
braucht es den riesigen Aufwand nicht. 
Ich glaube, wir müssen hier dem Veranstalter - da denke ich 
doch an erster Linie an die SAG - von wirklich unnötigem Pa
pieraufwand entlasten und befreien. In diesem Sinne möchte 
ich Sie bitten, diesem Absatz 4, der neu ist, zuzustimmen. 

Präsident: Herr Danioth hält an seinem Antrag zu Absatz 4 
fest, lässt aber den Ausdruck «Schiedsstelle» weg. 
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Cavelty, Berichterstatter: Mir leuchtet dieser Antrag persön
lich ein. Ich möchte ihn nicht bekämpfen, möchte aber zu Pro
tokoll geben, dass damit kein Druck ausgeübt wird, indem 
man sagt: es kostet nichts, wenn du keine schriftliche Begrün
dung willst. Diese Möglichkeit darf nicht dazu gebraucht wer
den, um Beanstandungen unter den Tisch zu wischen. 

Gadient: Das Erfordernis der schriftlichen Einreichung der Be
anstandung ist in Artikel 58a, den wir soeben verabschiedet 
haben, im Absatz 2 stipuliert. Also müsste auch dort die ent
sprechende Korrektur erfolgen, wenn man bei der jetzt disku
tierten Bestimmung diese Möglichkeit einbaut. 

Cavelty, Berichterstatter: Ich erachte das nicht als zwingend, 
weil wir den Obertitel «Erledigung» haben. Der deckt eigent
lich die ganze Prozedur ab. 

Frau Meier Josi: Ich glaube, wir sollten dem Abänderungsan
trag von Herrn Danioth zustimmen. Wir wollten nämlich ein
deutig ein einfaches Verfahren im Bereich der Beanstandun
gen. Wer dann weitergehen will, der braucht den Bericht und 
wird auch nicht darauf verzichten. So, glaube ich, sind beide 
Anliegen abgedeckt. 

Bundesrat Ogl: Die Beanstandung müsste nach wie vor 
schriftlich sein, während die Erledigung mündlich sein könnte. 
Das wäre die Präzisierung zuhanden der Materialien. 

Titel, Abs. 1-3 - Titre, al. 1 -3 
Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de /a commission 

Abs. 4-AI. 4 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag Danioth 

Art.S8c 
Antrag der Kommission 
Titel 
Beschwerde 
Abs.1 

25 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Innert 30 Tagen nach Eintreffen des Berichts der Ombuds
stelle (nach Art. 56b Abs. 3) kann gegen die beanstandete 
Sendung bei der Beschwerdeinstanz schriftlich Beschwerde 
erhoben werden. Der Bericht der Ombudsstelle ist beizule
gen. 
Abs.2 
Die Beschwerde muss mit kurzer Begründung angeben, wo
durch Programmbestimmungen dieses Gesetzes, seiner Aus
führungsbestimmungen oder der Konzession verletzt worden 
sind. 

Art.S8c 
Proposition de la commission 
Titre 
Plainte 
Al. 1 
Dans un delai de 30 jours suivant le depöt du rapport de l'or
gane de mediation (art. 58b, 3e al.), une plainte contre l'emis
sion contestee peut etre deposee par ecrit aupres de l'autorite 
de plainte. Le rapport de l'organe de mediation doit y etre joint. 
Al.2 
La plainte doit indiquer brievement en quoi auraient ete violees 
!es dispositions relatives aux programmes contenues dans la 
presente loi, dans ses prescriptions d'execution ou dans la 
concession. 

Angenommen - Adopte 

Art. 59 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 Einleitung, Bst. a 

Eine Beschwerde einreichen kann: 
a. jeder mindestens 18 Jahre alte Beanstander, sofern er 
Schweizer Bürger oder Ausländer mit Niederlassungs- oder 
Aufenthaltsbewilligung ist und seine Beschwerde von weite
ren .... 
Abs. 1 Bst. b 
b. jeder mindestens 18 Jahre alte Beanstander, sofern er 
Schweizer Bürger oder Ausländer mit Niederlassungs- oder 
Aufenthaltsbewilligung ist und eine enge Beziehung zum Ge
genstand einer oder mehrerer Sendungen nachweist; 
Abs. 1 Bst. c 
Mehrheit 
c. jede Kantonsregierung; 
Minderheit 
(Reymond, Jaggi, Piller) 
c. Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 1 Bst. d 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
Besteht ein öffentliches Interesse an einem Entscheid, tritt die 
Beschwerdeinstanz auch auf Beschwerden gemäss Absatz 1 
Buchstabe a ein, die nicht von mindestens 20 Mitunterzeich
nern getragen sind. Diesfalls haben die Beschwerdeführer 
keine Parteirechte. 

Art. 59 
Proposition de la commission 
Al. 1 let. a 

a. Tout plaignant äge d'au moins 18 ans pour autant qu'il soit 
citoyen suisse ou ressortissant etranger titulaire d'un permis 
d'etablissement ou de sejour, a condition que sa plainte soit 
appuyee par vingt autres de ces personnes ägees d'au moins 
18 ans; 
Al. 1 let. b 
b. Tout plaignant äge d'au moins 18 ans pour autant qu'il soit 
citoyen suisse ou ressortissant etranger titulaire d'un permis 
d'etablissement ou de sejour, quand il peut prouver qu'il est 
particulierement concerne par l'objet de l'emission ou des 
emissions incriminees; 
Al. 1 let. C 

Majorite 
c. tout gouvernement d'un canton; 
Minorite 
(Reymond, Jaggi, Piller) 
c. Adherer a la decision du Conseil national 

Al. 1 let. d 
d. Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 2 
S'il existe un interet public a ce qu'une decision soit rendue, 
l'autorite de plainte traite aussi, seien le 1 er alinea, lettre a, les 
plaintes qui ne sont pas appuyees par vingt cosignataires. 
Dans ce cas, l'auteur de la plainte n'a aucun des droits recon
nus a la partie. 

Abs. 1 Bst. a, b, d-AI. 1 let. a, b, d 
Angenommen -Adopte 

Abs. 1 Bst. c -Al. 1 Jet. c 

Piller, Sprecher der Minderheit: Ich kann mich ganz kurz fas
sen. Ich bin selten in der Lage, dass ich in diesem Rat für Herrn 
Reymond sprechen darf. 
Es geht hier um folgendes: Soll nur jede Kantonsregierung Be
schwerde einreichen dürfen, oder beispielsweise auch ein Ge
meinderat oder ein Kantonsparlament? Wir sind mit dem Na
tionalrat der Meinung, dass man hier den Begriff «Behörde» 
beibehalten sollte. 

.Nehmen wir beispielsweise eine grosse Gemeinde wie Köniz 
bei Bern. Wir haben mit ihr Probleme mit der Asylantenunter
bringung, es gibt eine Kontroverse, und es wird eine Sendung 
gemacht, die beanstandet wird. Hier bin ich der Meinung, 
dass der Gemeinderat die Verantwortung trägt und auch Be-
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schwerde einreichen sollte, nicht nur die Kantonsregierung. 
Wir finden, dass das umfassender und unserer föderalisti
schen Struktur besser angepasst wäre. 

Frau Meier Josi: Hier sollten wir nicht noch mehr Beschwerde
möglichkeiten einbauen; ich bin daher der Meinung, dass wir 
es bei der Version der Mehrheit belassen sollten. Ich habe oh
nehin vorhin schon gesagt: Der Erstrat müsste sogar noch ein
mal überprüfen, ob wir nicht überhaupt zu weit gegangen sind 
mit Bezug auf die Betroffenheit. Das Entscheidende ist, dass 
die generellen Regeln eingehalten werden; alle persönlichen 
Betroffenheiten zu Beschwerden ausufern zu lassen, wäre hin
gegen zu vermeiden. 

Masonl: Ich glaube, dass jede Behörde, insbesondere die Ge
meinde, zur Beschwerde legitimiert sein kann. Das scheint mir 
vernünftig und fast notwendig, nachdem jeder mindestens 
18 Jahre alte Beschwerdeführer dazu legitimiert ist. Mir 
scheint, es sei ein Fehler, dass die juristischen Personen nicht 
inbegriffen sind. 
In der Formulierung des Bundesrates stand: «c. jede Behörde 
und jede Vereinigung, die eine enge Beziehung zum Gegen
stand einer oder mehrerer Sendungen nachweist.» Das ist im 
Nationalrat weggefallen. Es ist schade, weil sicher eine Kirche, 
eine moralische Instanz, eine kulturelle Vereinigung zur Vertei
digung der Identität eines Kantons oder zur Wahrung ähnli
cher geistiger Interessen zur Beschwerde legitimiert werden 
sollten. Es ist zu spät, um wieder zur Formulierung des Bun
desrates zurückzukommen, die die bessere war, aber minde
stens sollte die Minderheit unterstützt werden. 

Bundesrat Ogi: Ich möchte Sie auch bitten, der Minderheit 
und der Version des Nationalrates zu folgen - die Vorredner 
haben diese Meinung gut begründet, ich möchte deshalb 
nicht weiter ausholen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Abs. 2-Al. 2 
Angenommen -Adopte 

Art. 60 (neu) 
Antrag der Kommission 
Titel 
Schriftenwechsel; Feststellung des Sachverhalts 
Abs. 1 

19 Stimmen 
3 Stimmen 

Ist die Beschwerde nicht offensichtlich unzulässig oder unbe
gründet, so lädt der Präsident den Veranstalter zur Stellung
nahme ein. 
Abs.2 
Die Beschwerdeinstanz kann unter Hinweis auf Artikel 67 den 
Beschwerdeführer, den Veranstalter, seine Mitarbeiter sowie 
Dritte vorladen, anhören und zur Herausgabe von Akten ver
pflichten. 
Abs. 3, 4 
Streichen 

Antrag Rhinow 
Abs. 5 (neu) 
Die Beschwerdeinstanz kann die Behandlung einer Be
schwerde ablehnen oder sistieren, soweit zivil- oder strafrecht
liche Rechtsbehelfe offenstehen oder unbenützt geblieben 
sind. 
Abs. 6 (neu) 
Die Verhandlungen der Beschwerdeinstanz sind öffentlich. 

Art. 60 (nouveau) 
Proposition de Ja commission 
Titre 
Echange d'ecritures; etablissement des faits 

Al. 1 
Si la plainte n'est manifestement pas denuee de tout fonde
ment, le president invite le diffuseur a se prononcer. 
Al. 2 
L'autorite de plainte peut, en vertu de l'article 67, citer et enten
dre le plaignant, le diffuseur, ses collaborateurs ainsi que des 
tiers et exiger de leur part la presentation de pieces. 
Al. 3, 4 
Bitter 

Proposition Rhinow 
Al. 5 (noweau) 
L'autorite de plainte peut refuser ou suspendre le traitement 
d'une plainte, pour autant que les voies de droit civil et de droit 
penal ont ete ouvertes et n'ont pas ete utilisees. 
Al. 6 (nouveau) 
Les debats de l'autorite de plainte sont publics. 

Abs.1-4 - Al.1-4 
Angenommen -Adopte 

Abs.5,6 - Al.5,6 

Rhinow: Ich schlage einen neuen Absatz 5 vor, der zum 
Zweck hat, dass die Beschwerdeinstanz die Behandlung einer 
Beschwerde ablehnen oder sistieren kann, wenn ordentliche 
Rechtsmittel offenstehen oder nicht benützt worden sind, und 
zwar aus folgenden Erwägungen: 
Die Beschwerdeinstanz, die wir hier einrichten, hat ja den Auf
trag, Beanstandungen im Hinblick auf eine Konzessionsverlet
zung zu überprüfen. Die Ubi soll keine umfassende Rechts
pflegeinstanz sein, die alle möglichen Rügen und Rechtsver
letzungen zu prüfen hat. Es bestehen neben der Ubi ordentli
che Rechtsmittel im Zivil- und im Strafrecht, die den Schutz der 
Persönlichkeit bezwecken und etwa die Ehrverletzung unter 
Strafe stellen. Es sollte nicht die Meinung sein, dass nun diese 
anderen von der Rechtsordnung eingerichteten Rechtswege 
hinfällig würden, wenn an ihrer Stelle der Weg über die Ubi be
nützt wird. Heute ist das leider immer mehr der Fall; wie der 
Präsident der Ubi selbst ausgeführt hat, benützen immer mehr 
Private den Weg über die Ubi, weil es offenbar billiger ist, auch 
private Rechtsverletzungen in diesem Zusammenhang zu rü
gen. Das sollten wir nicht unterstützen. 
Ich beantrage deshalb eine Entschlackung, nicht der Ubi, son
dern des Verfahrens vor der Ubi, und ich glaube, damit dienen 
wir allen Seiten. Ich habe hier die Kann-Formulierung gewählt, 
weil es Fälle geben kann, wo die verschiedenen Aspekte so 
nahe beieinander liegen, dass vielleicht eine gewisse Kompe
tenzattraktion nötig sein wird. Aber das sollte nur die Ausnahme 
sein. 
Bei Absatz 6 geht es darum, dass die Verhandlungen der Be
schwerdeinstanz öffentlich sein sollen. Dieser Vorschlag geht 
auf den Präsidenten der Ubi selbst zurück. 
Wir haben vorhin mehrfach vom Problem gesprochen, wer 
den Wächter überwache. Wir kennen in der Schweiz ein über
liefertes Instrumentarium, um Gerichte zu überwachen: die 
Oeffentlichkeit der Verhandlungen. Wir kennen dieses Mittel 
im Kanton, aber auch beim Bundesgericht. Die Oeffentlichkeit 
der Beratung dient der demokratischen Kontrolle: Wie kommt 
ein Entscheid zustande? Welche Erwägungen wurden einge
bracht? Welches Gewicht wurde ihnen beigemessen? 
Die Oeffentlichkelt der Verfahren dient aber auch der Akzep~ 
tanz des Entscheides, denn wenn die Parteien gesehen ha
ben, aus welchen Gründen ein Entscheid zustande gekom
men ist, sind sie erfahrungsgemäss eher bereit, das Ergebnis 
zu akzeptieren, als wenn sie nur ein wohlformuliertes zehnsei
tiges Dokument in Händen halten und erst noch nicht ganz si
cher sind, ob es nun genau das wiedergibt, was die geheim ta
gende Behörde vorher erwogen hat. 
Es kommt dazu, dass die nächste Instanz, das Bundesgericht, 
auch öffentlich verhandelt, so dass man später zwar weiss, wo 
die Bundesrichter «stehen», aber nicht weiss, was die Damen 
und Herren in der Ubi gesagt haben. Deshalb möchte ich Ih
nen beantragen - ich betone, das ist auch ein Wunsch und 
eine Vorstellung des Präsidenten der Ubi selbst -, dass die 
Verhandlungen künftig öffentlich sind. 
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Cavelty, Berichterstatter: Ich nehme zunächst zu Absatz 5 
Stellung. Die Absicht von Herrn Rhinow ist gut. Ich gehe mit 
ihm einig, man sollte diese Doppelspurigkeiten vermeiden. 
Ich zweifle aber daran, dass das der richtige Weg ist. Was er 
vorschlägt, ist nämlich, dass die Beschwerdeinstanz ablehnen 
oder aussetzen kann, mit dem Hinweis darauf, man hätte ja ein 
ordentliches Verfahren wählen können. Da schwingt sich die 
Beschwerdeinstanz zur Urteilsinstanz für ein anderes Verfah
ren auf. Wenn das Verfahren noch offen ist, hätte ich nichts da
gegen. Wenn es aber nicht mehr offen ist, wenn die Ubi sagt: 
Ich lehne ab, weil der Beschwerdeführer Ehrverletzungsklage 
hätte führen können, dann hat sie zuviel Macht bekommen. 
Dann urteilt sie in einer Sache, für die sie nicht zusständig ist. 
Darum: So gut die Absicht ist, das Mittel ist nicht gut. 
Absatz 6 macht mir mehr Sorgen. Da bin ich entschiedener 
dagegen. Das ganze Verfahren vor der Ubi läuft nach dem Ver
waltungsverfahrensgesetz. Dort ist die Oeffentlichkeit der Ver
handlungen nicht vorgesehen. Man könnte sie vorsehen, 
wenn man wollte, und das beantragt Herr Rhinow. Ich fürchte 
aber, wenn die Verhandlung vor der Ubi öffentlich stattfindet, 
stehen die Ubi-Leute unter einem unheimlichem Druck. 
Herr Rhinow fragt: «Wer kontrolliert wen?» Da kontrollieren 
praktisch gesehen die Medien, was über sie gesagt und beur
teilt wird, da sind die Medien die Richter über die Richter. Und 
das wäre meines Erachtens absolut abzulehnen. Ich glaube 
auch, es würde schwierig, überhaupt Leute zu finden für eine 
Ubi, die dermassen unter Druck ist. 
Ich komme zum Schluss, dass ich leider die Ablehnung beider 
Anträge beantragen muss. Bei Absatz 5 weniger stark als bei 
Absatz 6. 

Jagmetti: Die Anträge lagen in der Kommission nicht vor, des
halb sind sie für uns neu. Ich kann dem Antrag von Herrn Rhi
now zu Absatz 5 zustimmen, weil er die Kann-Formel gewählt 
hat. Meines Erachtens wird es Aufgabe der Ubi sein, nur in den 
Fällen auf den Zivilprozess- beziehungsweise Strafprozess
weg zu verweisen, in denen es eindeutig nur um ein persönli
ches Anliegen geht und in denen nicht die Verletzung der Kon
zessionsvorschriften oder der übrigen materiellen Vorschriften 
dieses Gesetzes zur Debatte steht. 
Wenn Herr Rhinow den Weg des Zivil- oder Strafprozesses 
zwingend vorgeschrieben hätte, hätte ich grösste Bedenken 
gehabt, weil man damit die Ubi gezwungen hätte, zwischen In
dividual- und Kollektivanliegen zu unterscheiden. Mit der 
Kann-Formel bleibt aber für die Ubi der Weg offen, auch ein
mal einer primär individuell motivierten Beschwerde kollektive 
Bedeutung zuzuordnen und sie zu behandeln. Unter diesem 
Aspekt und in der Annahme, dass die Ubi eine vernünftige Pra
xis dazu entwickeln werde, kann ich Absatz 5 zustimmen. 
Bei Absatz 6 teile ich die Bedenken des Herrn Kommissions
präsidenten. 

Gadient: Ich habe erhebliche Bedenken gegen eine Rege
lung des Absatzes 5 im Sinne des Antrages von Kollege Rhi
now. Wenn die Regelung derart eindeutig wäre, wie sie jetzt 
Herr Kollege Jagmetti interpretiert hat, hätte ich keine. Aber 
dem ist nicht so. Nach dieser Regelung könnte die Beschwer
deinstanz ohne weiteres sagen: Obwohl eine Programmver
letzung vorliegt, soll die Beschwerde auf ziviler oder strafrecht· 
licher Ebene erledigt werden. Das kann nicht die Meinung 
sein. Da steht zuviel auf dem Spiel. Ich weiss nicht. ob die Her
ren Verwaltungs- und Staatsrechtler ihre Ueberlegungen nicht 
zu sehr bezogen auf ihre Fachbereiche angestellt haben. 

M. Jelmini: II y a une difference materielle entre le texte fran-
9ais et le texte allemand. 
Dans le premier, on cumule l'ouverture et l'utilisation de droits 
civil et penal, tandis que dans le second il y a alternative. 
Afin de pouvoir me prononcer en taute conscience, je voudrais 
connaitre la formulation exacte. 

Masoni: Ich will nicht wiederholen, was Kollege Jelmini ge
sagt hat. Eine weitere Bemerkung: Bei Absatz 5 könnte der er
ste Teil aufrechterhalten oder angenommen werden, das 
heisst die Sistierung. Wenn die Kommission der Meinung ist, 

E 19 septembre 1990 

dass der Entscheid eine straf- oder zivilrechtliche Bedeutung 
haben könnte, könnte sie die Sache sistieren. 
Ich habe grosse Hemmungen gegenüber dem zweiten Teil, 
weil die Folge dieses Antrages wäre, dass mehr Strafklagen 
als nötig eingereicht würden. Und wir haben auch keinen An
lass, die Strafverfolgungsbehörden mit Strafklagen zu überla
sten. Die Möglichkeit der Ablehnung der Beschwerde wegen 
Nichteinreichens einer Straf- oder Zivilklage würde nur beste
hen, wenn der Gegenstand der Beschwerde mit dem Gegen
stand des Straffalles identisch wäre. Das heisst. dass die Be
schwerde keine medienrechtlichen Argumente bringt. Deswe
gen scheint mir der- gut gemeinte -Antrag noch nicht reif. Ich 
möchte ihn deswegen ablehnen. 
Bei Absatz 6 kann man geteilter Meinung sein. Ich denke zu
rück an die Zeit, als Kollegin Jaggi dabei war. In der Endphase, 
wo Meinungen zum Ausdruck gebracht werden, wäre es lehr
reich, wenn die Medien dabei sein könnten. Aber die Anfangs
phase, die des Beweisverfahrens, wäre weniger geeignet, weil 
die Meinungen allmählich gebildet werden müssen und die 
Oeffentlichkeit nur den Meinungsbildungsprozess erschwe
ren würde. Ich würde deshalb empfehlen, die Oeffentlichkeit 
der Verhandlungen noch nicht absolut zu beschliessen, es 
aber der Ubi zu überlassen, gewisse Verhandlungen öffentlich 
durchzuführen. Wo eine interessante Diskussion stattfindet, 
könnte die Ubi die Verhandlung öffentlich durchführen. Beiei
ner Aenderung der Anträge in diesem Sinne würde ich dafür 
stimmen; in der heutigen Formulierung würde ich gegen diese 
Anträge stimmen. 

Rhinow: Darf ich ganz kurz zu Einzelpunkten Stellung neh
men? 
Es ist gefragt worden, ob der deutsche oder der französische 
Text gilt. Das «oder» und nicht das «und» ist massgeblich. Zu
dem: Das Sistieren allein würde natürlich nicht genügen. Die 
Ubi müsste auch klar sagen können, dass nicht eingetreten 
wird. 
Vielleicht haben einige meiner geschätzten Vorredner überse
hen, dass damit natürlich ein Entscheid gefällt wird, der be
schwerdefähig ist. Es ist nicht etwa so, dass die Ubi dann end
gültig entscheidet. 
Mir geht es darum, dass dort, wo es nicht um eine Konzessi· 
onsverletzung, sondern ausschliesslich um Persönlichkeits
verletzungen geht, nicht das private «Bedürfnis» über die Ubi 
gestillt wird, dass man nicht dort statt auf dem ordentlichen 
Weg Rechtfertigung sucht. Die Zivil- und Strafgerichte sind 
besser gerüstet, Persönlichkeitsverletzungen korrekt, unter 
Wahrung aller Parteirechte und Instanzen abzuwickeln als die 
Ubi. Das ist eigentlich mein Anliegen. 
Noch zur Oeffentlichkeit: Natürlich gibt es überall Gründe da
für und dagegen. Ich habe als Präsident des Verwaltungsge
richtes die Verhandlungen praktisch immer öffentlich durch
geführt und nur positive Effekte damit erzielt, namentlich bei 
den Betroffenen, die gesehen haben, wie ernst man ihre Anlie
gen genommen hat. 
Wir haben in der Schweiz zuweilen eine seltsame Angst davor, 
dass auch ein solches Gremium um einen Entscheid ringen 
muss und verschiedene Meinungen zum Tragen kommen. Wir 
möchten lieber die gefertigte, ausgemittelte Einheitsmeinung 
des Gerichts mit langen schriftlichen Begründungen nach 
Hause bekommen anstelle der Beratung und dem Ringen 
nach einem gerechten Ergebnis. 
Wenn man Angst davor hat, keine guten Leute mehr in die Ubi 
zu bekommen, dann müsste man auch Angst davor haben, 
dass wir unsere Gerichte nicht mehr mit guten Leuten beset
zen können, gerade auch beim Bundesgericht. Denn auch 
dort müssen die Richter öffentlich zu ihrer Meinung stehen. 
Was geschieht denn heute? Heute entlädt sich alles über dem 
Präsidenten der Ubi. Er muss den Kopf hinhalten; die andern 
Mitglieder verschwinden für die Oeffentlichkeit. und zwar ein
fach deswegen, weil sie nicht zu ihrer Meinung stehen müs
sen. 
Zum Schluss: Wenn Sie noch Bedenken haben, können Sie 
aus einer weiteren Ueberlegung zustimmen: Man könnte im 
Differenzbereinigungsverfahren allenfalls noch gewisse Kor
rekturen anbringen. Wenn wir diese Bestimmungen nicht auf-

michael.tellenbach
Textfeld



l 

19. September 1990 s 617 Radio und Fernsehen. Bundesgesetz 

nehmen. ist keine Differenz entstanden, und wir können das 
Problem später nicht mehr aufnehmen. Ich möchte also auch 
die Zweifler und Zweiflerinnen, so es solche unter Ihnen hat. 
bitten. doch wenigstens aus diesem Grunde zuzustimmen. 

Abs. 5-AJ. 5 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag Rhinow 
Dagegen 

Abs. 6-AJ. 6 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag Rhinow 
Dagegen 

Art. 61 
Antrag der Kommission 
Streichen 
Proposition de Ja commission 
Bitter 

Angenommen -Adopte 

Art. 62, 63, 64 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.65 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 

17 Stimmen 
6Stimmen 

11 Stimmen 
10Stimmen 

.... wenn im Rahmen der allgemeinen Aufsicht oder Pro
grammaufsicht ein Sachverhalt abgeklärt wird. 
Abs.2 
.... während mindestens vier Monaten aufbewahren. Wird in
nert dieser Frist gegen eine oder mehrere Sendungen eine Be
anstandung oder eine Beschwerde erhoben, dauert die Auf
bewahrungsfrist bis zum Abschluss des Verfahrens. 
Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.4 
Artikel 16 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist anwendbar. 

Art. 65 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
.... les pieces necessaires a l'examen d'une reclamation ou a 
l'etablissement des faits dans le cadre de l'exercice de la sur
veillance en general ou de la surveillance des programmes. 
Al. 2 
.... les enregistrements et les documents y relatifs. Si. dans ce 
delai, une reclamation ou une plainte est deposee concernant 
une ou plusieurs emissions, I' obligation de conserver les enre
gistrements, pieces et documents s'eteint a la clöture de la 
procedure. 
Al.3 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 4 
L'article 16 de la loi federale sur la procedure administrative 
est applicable. 

Angenommen··· Adopte 

Art. 66 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 3, 4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 2 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Piller, Jaggi) 

a. Streichen 

Art. 66 
AJ.1,3,4 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al.2 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil national 
Minorite 
(Piller, Jaggi) 

a. Bitter 

Abs. 1, 3, 4 - Al. 1, 3, 4 
Angenommen - Adopte 

Abs. 2-AI. 2 

Piller, Sprecher der Minderheit: Es handelt sich um eine sehr 
wichtige Bestimmung. Aber ich kann mich kurz fassen, weil ich 
schon zwei-, dreimal darauf hingewiesen habe. 
Meines Erachtens sind diese 50 000 Franken Busse weder po
litisch noch rechtlich haltbar und vertretbar. Ich möchte mich 
nicht in rechtliche und juristische Ueberlegungen einlassen. 
Ich erwähne nur, dass es ein Gutachten vom Bundesamt für 
Justiz gibt, das ganz klar zum Schluss kommt, dass das so 
nicht geht. Sie haben sicher auch die Artikel der Herren Müller 
und Reck gelesen («Neue Zürcher Zeitung», «Basler Zei
tung»). Von der juristisch-rechtlichen Seite her ist dies kaum zu 
akzeptieren. 
Es gibt aber auch die politische Ueberlegung. Ich habe dar
über schon zweimal gesprochen. Für mich ist es einfach nicht 
akzeptabel, dass man den Journalisten mit so einer Busse 
droht und sie letztlich mit 50 000 Franken bestrafen kann. Das 
ist fast eine Art Rachefeldzug, eine Disziplinierung. 
Ich möchte Sie bitten, sich ganz objektiv - Sie haben diese 
Gutachten erhalten, Sie haben auch die Artikel gelesen - eine 
Meinung zu bilden, und Sie werden zum Schluss kommen, 
dass Sie das nicht akzeptieren können. 
Herr Bundesrat Ogi, Sie haben gesagt, ich hätte mit dem Refe
rendum gedroht. Nein, ich habe gesagt, wenn diese 
50 000 Franken beschlossen würden, sei das Referendum 
praktisch sicher, weil es schon angekündigt wurde. Ich kann 
Ihnen sagen, dass ich dann auch im Referendumskomitee 
mitmachen würde. Aber das ist keine Drohung, das ist eine 
Feststellung. Das Referendum ist angekündigt. 

Cavelty, Berichterstatter: Die Kommission hat da eigentlich 
nicht gross beraten. Man verweist auf den Entscheid des Na
tionalrates und auf dessen Begründung, dass das eine Maxi
malbusse sei und dass man ja nicht so hoch gehen müsse. 
Man verweist auch darauf, dass diese Busse nur auf Antrag 
der Ubi ausgefällt werden könne. So ist man zur Bejahung die
ser maximal 50 000 Franken gekommen. 
Ich habe diese Meinung zu vertreten. Persönlich könnte ich 
mich auch einer anderen Meinung anschliessen. 

Schiesser: Ich bin überrascht, dass man eine derart wichtige 
Bestimmung noch so ganz kurz vor Torschluss berät. Ich 
möchte Sie bitten, dem Antrag Piller zuzustimmen, und zwar 
sind es vor allem rechtliche Gründe, die mich dazu bringen, 
diesen Antrag zu unterstützen. 
Wenn man diesen Tatbestand ansieht, muss man sich vor Au
gen halten, was der Strafrichter zu beurteilen hat: 
1. Es fällt auf, dass es sich um ein Antragsdelikt handelt. Man 
schiebt also die erste Verantwortung der Unabhängigen Be
schwerdeinstanz zu. Diese soll dann entscheiden, wann und 
in welchem Fall sie einen entsprechenden Strafantrag stellen 
will. 
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2. Wenn wir uns den objektiven Tatbestand vor Augen halten, 
so müssen wir uns sagen: Dieser kann nicht derart umschrie
ben werden. dass er den Anforderungen an den Grundsatz 
«keine Strafe ohne Gesetz» genügt. Ich kann also diesem 
Buchstaben a nicht zustimmen. 
Ich bitte Sie aus rechtlichen Erwägungen - die politischen 
lasse ich diese hat Herr Piller erwähnt-. diese Bestim-
mung zu Wenn Sie wirklich so notwendig ist. wie 
das dargelegt wird. kann die nationalrätliche Kommission 
oder der Nationalrat darauf zurückkommen. Aber wenn wir sie 
jetzt beschliessen. dann ist sie drin. und dann bleibt sie drin. 
Das wäre für mich aus rechtlicher Sicht etwas Unhaltbares. 

Rüesch: Ihre Bemerkung zum Referendum, Herr Piller, ob Sie 
sie nun als Drohung oder nicht als Drohung bezeichnen, emp
finde ich auf alle Fälle als Drohung. Wir hätten auch Gelegen
heit, aufgrund von gewissen anderen Bestimmungen, die uns 
nicht passen, mit dem Referendum zu drohen. Wir sind aber 
immer noch für einen Kompromiss. 
Des weiteren enthält die Begründung von Herrn Piller meines 
Erachtens keine Logik. Alles kann mit Busse geahndet wer
den. Der ganze Katalog bleibt, die Fünftausender. die Fünfzig
tausender von Buchstabe b bis Buchstabe e und die Hundert
tausender, nur eins darf man nicht mit Busse belegen: eine 
Verletzung der Programmvorschriften. Diese sind offensicht
lich geheiligt und der Bussengebung entzogen. 
Beachten Sie doch, wie gross die Hürde ist! Eine Strafe wird 
nur auf Antrag der Ubi ausgesprochen. Man muss wiederholt 
verletzt haben, und dann erst noch schwer. Die 50 000 Fran
ken betreffen ja die Buchstaben a bis e. Man wird ja kaum sa
gen können, es werde nur in dieser einzigen Richtung mit 
Busse gedroht. Die 50 000 Franken gelten auf der ganzen Li
nie, für ganz andere Tatbestände auch. Man hat das Strafmass 
für alle Tatbestände der Buchstaben a bis e summarisch fest
gelegt, mit einer bestimmten Grenze. 
Ich bitte Sie, auch im Interesse einer rechtsgleichen Behand
lung der verschiedenen Täter, an der Kommissionsfassung 
festzuhalten. 

Piller: Es geht nicht darum, dass man rechtsungleich behan
delt. Das Gutachten des Bundesamtes für Justiz sagt ja ganz 
klar, wir würden Rechtsungleichheit schaffen, wenn wir das 
hineinnähmen, dass wir die Medienschaffenden eben anders 
behandeln würden. 
Darf ich noch einmal sagen, dass nicht ich das Referendum 
angekündigt habe, sondern dass es von anderen Organisatio
nen angekündigt wurde. Ich habe nicht verhehlt, dass ich in ei
ner solchen Situation mitmachen würde. Aber das Referen
dum ist nicht von mir angekündigt worden, und ich habe es 
auch nicht angedroht; es wurde schon vorher angekündigt. 

Reichmuth: Ich möchte Ihnen ebenfalls empfehlen, bei der 
Fassung der Kommission und des Bundesrates zu bleiben. 
Ueber den Betrag von 50 000 Franken, die Maximallimite, kann 
man sich unterhalten und darüber streiten. Aber wenn wir den 
Buchstaben a generell streichen, dann ist für diesen Tatbe
stand keine Sanktionsvorschrift mehr im Gesetz enthalten. Man 
kann diesen Tatbestand - wie Herr Rüesch richtig ausgeführt 
hat - überhaupt nicht mehr ahnden. Darum bin ich der Mei
nung, dass wir hier der Fassung der Kommission beziehungs
weise des Bundesrates unbedingt zustimmen sollten. 

Schiesser: Eine ganz kurze Replik: Es stimmt nicht, dass man 
derartige zu missbilligende Handlungen nicht ahnden kann; 
man kann sie nicht strafrechtlich ahnden, aber das Gesetz ent
hält verschiedene Bestimmungen, wonach man sie mit verwal
tungsrechtlichen Massnahmen ahnden kann. Das ist der rich
tige Weg, nicht die Strafe. 

Cavelty, Berichterstatter: Nachdem Sie vorhin die Beratung 
der Ubi unter die öffentliche Kontrolle der Medien gestellt ha
ben, spielt diese Bestimmung eine sehr kleine Rolle. Ich wollte 
den sehen, der mit Fernseh- und Zeitungskontrolle eine Busse 
von 50 000 Franken beantragt. Ich lege persönlich keinen 
grossen Wert auf diese Strafbestimmungen. 

Bundesrat Ogi: Ich möchte ausführen. was gegen die Strei
chung spricht. Dagegen spricht ein effizienter Vollzug des Ge
setzes. Wir sollten ja dem Hund nicht alle Zähne ziehen. Die 
freie, unverfälschte Meinungsbildung der Zuschauer und der 
Zuhörer verdient einen wirksamen Schutz. Als Kompensation 
schlägt das Bundesamt für Justiz vor, den Katalog der admini
strativen Massnahmen zu erweitern. Von einem Gutachten 
des Bundesamtes für Justiz, das keine Kompensationsmög
lichkeit vorsieht. haben wir keine Kenntnis. Die Alternativen im 
Gutachten des Bundesamtes für Justiz sind zum Teil härter 
und gehen faktisch bis zum Berufsverbot. Es ist ein heikler 
Fall. Wenn man von 50 000 Franken spricht, ist es so, wie Herr 
Piller gesagt hat, aber auf der anderen Seite müssen Sie auch 
an den effizienten Vollzug des Gesetzes denken. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 67-73 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 15Abs. 4-Art. 15al. 4 

10Stimmen 
6Stimmen 

Cavelty, Berichterstatter: Wir haben Artikel 15 Absatz 4 bis 
nach der Behandlung der Programmaufsicht zurückgestellt. 
In Uebereinstimmung mit den Beschlüssen über die Pro
grammaufsicht beantragen wir Ihnen nun, Absatz 4 zu strei
chen. 

Zustimmung -Adhesion 

Ordnungsantrag- Motion d'ordre 

Frau Meier Josi: Ich beantrage Verschiebung der Schlussab
stimmung auf morgen. 

Cavelty, Berichterstatter: Ich möchte Sie bitten, die Schluss
abstimmung jetzt vorzunehmen. Wir sind beschlussfähig, wir 
sind 24 Anwesende. Der Präsident zählt natürlich, er kann 
zwar nicht stimmen, aber er zählt für die Ermittlung des Quo
rums. Sonst kann es morgen erneut Diskussionen geben, 
wenn die jetzt nicht Anwesenden den Artikel wiederaufneh
men wolten. Ich möchte bitten, zum Schluss zu kommen. 

Abstimmung- Vote 

Für den Ordnungsantrag Meier Josi 
Dagegen 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 

Für Annahme des Gesetzesentwurfes 
Dagegen 

Abschreibung - Classement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Seite 1 der Botschaft 
Proposition du Conseil federal 
Classer les interventions parlementaires 
selon la page 1 du message 

Angenommen -Adopte 

An den Nationalrat -Au Conseil national 

9Stimmen 
10Stimmen 

15Stimmen 
2Stimmen 
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Ad 87.061 

Motion des Nationalrates 
(Kommission) 
Zentrale Phono- und Videothek 

Motion du Conseil national 
(Commission) 
Phonotheque et videotheque centrales 

Wortlaut der Motion vom 5. Oktober 1989 
Aufgrund des Radio- und Fi=>rn<:i>hnAsi>t7A~ 

der Bundesrat vorschreiben, dass 
Sendungen einer nationalen Institution 
bewahrung überlassen werden müssen. Angesichts der zu
nehmenden Bedeutung von kulturellen und politischen Eigen
produktionen im Radio- und Fernsehbereich bildet die Sicher
stellung dieser Ton- und Bilddokumente eine wichtige Auf
gabe. Es geht dabei vor allem um Eigenproduktionen von na
tionaler und sprachregionaler Bedeutung, die zentral archi
viert und der Oeffentlichkeit zugänglich gemacht werden sol
len. 
Die Archivierung bedeutsamer Dokumente mit lokaler und re
gionaler Auswirkung gehört in den kommunalen und kantona
len Aufgabenbereich. Angesichts der nationalen Aufgabe, 
schweizerisches Kulturgut sicherzustellen, wird der Bundesrat 
beauftragt, Lösungen im Rahmen bestehender oder neuer In
stitute für eine zentrale Phono- und Videothek zu suchen 

Texte de Ja motion du 5 octobre 1989 
Selon l'article 65 du projet de loi sur la radio et la television, le 
Conseil federal peut prescrire que les enregistrements d'emis
sions de valeur seront remis gratuitement a une institution na
tionale d'archivage. Vu l'importance croissante de produc
tions culturelles et politiques propres dans le domaine de la ra
dio et de la television, la conservation de ces supports son et 
image represente une tache importante. II s'agit principale
ment de productions propres d 'importance nationale ou de la 
region linguistique qui doivent etre archivees de maniere cen
tralisee et etre rendues accesibles au pubtic. 
L'archivage d'emissions de portee locale ou regionale appar
tient au domaine de competence des communes et des can
tons. Eu egard a la tache de maintenir le patrimoine culturel 
suisse, le Conseil federal est charge de chercher des solu
tions, dans le cadre d'institutions existantes ou a creer, pour 
une phonotheque et videotheque centrales. 

Antrag der Kommission 
Ueberweisung als Postulat 
Proposition de la commission 
Adapter sous forme de postulat 

Angenommen -Adopte 

10 S 

89.262 

Petition Radio- und Fernsehgesetz. Schweizerisches Ko
mitee für freie Meinungsbildung in Radio und Fernsehen 
Petition du Comite pour la libre formation de l'opinion a la 
radio et a la television 

Herr Cavelty unterbreitet im Namen der Kommission für die 
Vorberatung des Radio- und den 
schriftlichen Bericht: 

1 . Das Schweizerische Komitee für freie Meinungsbildung in 
Radio und Fernsehen, Wettingen, hat am 6. Dezember 1988 
eine Petition mit 4576 Unterschriften eingereicht 
Die Petitionäre «verurteilen die zunehmende, tendenziöse 
Meinungsmache unserer Monopolmedien Radio und Fernse
hen. Sie fordern, dass im neuen Mediengesetz für SAG-unab
hängige Veranstalter die Möglichkeit geschaffen wird, Infor
mationssendungen über Radio und Fernsehen zu verbreiten. 
Die nach Verfassung garantierte Pressefreiheit muss sinnge
mäss auch bei Monopolmedien gewährleistet sein. Eine wirk
lich unabhängige Kontroll- und Bescherdeinstanz. die in der 
Lage ist, den Konzessionsbestimmungen strikte Nachach
tung zu verschaffen, muss im neuen Mediengesetz verankert 
werden. 
Die Unterzeichneten erwarten, dass unsere Volksvertreter in 
Bern alles daran setzen. diese Zielsetzung zu erfüllen.« 
2. Die Prüfung dieser Petition wurde, gemäss Artikel 37 Ab
satz 1 des Geschäftsreglementes des Ständerates, der Kom
mission für die Vorberatung des Geschäftes 87 .061 Radio und 
Fernsehen. Bundesgesetz, zugeteilt. 
3. Es ist nicht die Aufgabe der Kommission, die von der SRG 
ausgestrahlten Programme zu beurteilen; sie kann deshalb 
auch nicht zu den Begehren der Petitionäre Stellung nehmen. 
Die Kommission weist jedoch auf ihre Anträge hin, wonach der 
Bundesrat andere Veranstalter ermächtigen kann, Fernseh
programme in Zusammenarbeit mit der SRG, lokalen und re
gionalen Veranstaltern zu gestatten und anzubieten. Der Ent
wurf des neuen Radio- und Fernsehgesetzes ermöglicht somit 
eine gewisse Diversifikation in der Verbreitung von Fernseh
programmen, wie sie schon für die Lokalradios besteht. 
Die Kommission schlägt zudem ein neues Modell zur Rege
lung der Programmaufsicht vor. Danach werden Programm
beanstandungen in erster Instanz durch Ombudsstellen be
handelt. die jeder Veranstalter einzurichten hat. Durch die Ein
führung des Instrumentes der Beanstandung und durch die 
Einrichtung von Ombudsstellen wird eine bürgerfreundli
chere, weil weniger verrechtlichte Beschwerdeform geschaf
fen. Der Aspekt der Vermittlung soll im Rahmen der Pro
grammaufsicht aufgewertet werden; dies ohne die eigentliche 
Rechtskontrolle durch die unabhängige Beschwerdeinstanz 
zu schwächen. Wenn das Verfahren vor der Ombudsstelle zu 
keinem befriedigenden Ergebnis führt, bleibt weiterhin die 
förmliche Beschwerde an die Unabhängige Beschwerde
instanz (Ubi) möglich. Die Ubi erhält zusätzliche verfahrens
rechtliche Kompetenzen. Sie kann den Beschwerdeführer, 
den Veranstalter. seine Mitarbeiter sowie Dritte vorladen, an
hören und zur Herausgabe von Akten verpflichten. Stellt die 
Ubi eine Rechtsverletzung fest, so hat der Veranstalter Vorkeh
ren zu treffen, um die Rechtsverletzung zu beheben und in Zu
kunft gleiche oder ähnliche Rechtsverletzungen zu vermei
den. Unterlässt er dies. so kann die Ubi dem Departement be
antragen, die Konzession durch Auflagen zu ergänzen, einzu
schränken. zu suspendieren oder zu widerrufen. Auf Antrag 
der Ubi kann ferner mit bis zu 50 000 Franken Busse bestraft 
werden, wer wiederholt oder in schwerer Weise Programmvor
schriften verletzt. 

M. Cavelty presente au nom de la commission chargee 
d'examiner le projet de loi sur la radio et la television le rapport 
ecrit suivant: 

michael.tellenbach
Textfeld



Petition. Radio et television 620 

1. Le «Comite suisse pour la libre formation de l'opinion a la ra
dio et a la television», a Wettingen, a depose le 6 decembre 
1988 une petition munie de 4576 signatures. 
Dans cette petition, les signataires «condamnent la formation 
tendancieuse de l'opinion. qui va croissant. par nos monopo
les de la radio et la television. lls demandent que dans la nou
velle loi sur les medias. il soit possible ä un diffuseur indepen
dant de la SSR de transmettre des emissions d'information ra
diodiffusees et televisees. La liberte de presse teile qu'elle est 
garantie par la constitution doit etre appliquee par analogie 
aux mass rnedias. Une autorite de controle et de plainte verita
blement independante devra etre ancree dans la loi. Elle devra 
veiller au strict respect des dispositions de la concession. 
Les signataires attendent de leurs deputes a Seme qu'ils met
tent tout an oeuvre pour realiser ces objectifs. « 

2. L'exarnen de la petition a ete attribue a la cornrnission char
gee d'exarniner la loi sur la radio et la television (87.061), con
forrnement a l'article 37, alinea prernier, du reglement du Con
seil des Etats. 
3. II n'appartient pas a la comrnission d'emettre un avis sur les 
programrnes diffuses par la SSA ni de se prononcer sur les 
griefs forrnules par les petitionnaires. 
La commission tient a relever que ses propositions prevoient 
que «le Conseil federal peut autoriser d'autres diffuseurs a 
concevoir et a offrir des prograrnmes de television en collabo
ration avec la SSR ainsi qu'avec des diffuseurs locaux et regio
naux.» La nouvelle loi ouvre ainsi la voie a une diversification 
de l'origine des programmes. Celle-ci est deja realisee sur le 
plan de la radiodiffusion avec les radios locales. 
La comrnission propose un nouveau modele de reglementa
tion de la surveillance des programrnes. Selon ce modele, les 
reclarnations a l'encontre des programrnes seraient exami
nees en premiere instance par un organe de mediation institue 
par chaque diffuseur (art. 58ss du projet de loi). Cette solution 
permettrait un reglement a l'amiable. denue de juridisme, 
donc plus proche des citoyens. Cette fonction de rnediation 
serait revalorisee dans le cadre de la surveillance des pro
grarnrnes, sans que cela affaiblisse le role de l'autorite inde
pendante d'examen des plaintes. Si cette procedure n'abou
tissait pas a un resultat satisfaisant, la possibilite d'une plainte 
formelle aupres de l'autorite independante demeurerait. Cette 
autorite se verrait attribuer d'ailleurs des competences de droit 
procedural plus etendues. Elle pourrait entendre le plaignant, 
le diffuseur ou ses collaborateurs, ainsi que des tiers, et lesen
joindre a la remise de documents. Si l'autorite constatait une 
violation du droit. eile pourrait contraindre le diffuseur a pren
dre des mesures en reparation et a s'abstenir a l'avenir de 
telles violations. Si le diffuseur negligeait d'obtemperer, l'auto
rite pourrait prier le departement de completer les conditions 
d' octroi de la concession par des charges supplementaires ou 
des restrictions, voire de la suspendre ou de la revoquer. En
fin. l'autorite pourrait proposer de frapper d'une amende pou
vant aller jusqu'a 50 000 francs le diffuseur qui violerait grave
ment ou a plusieurs reprises les dispositions regissant les pro
grammes. 

Antrag der Kommission 
Die Kommission beantragt dem Rat, von der Petition Kenntnis 
zu nehmen, ihr aber keine Folge zu geben. 

Proposition de la commission 
La commission propose a son conseil de prendre acte de la 
petition sans toutefois lui donner suite. 

Angenommen - Adopte 

Schluss der Sitzung um 13. 30 Uhr 
La seance est levee a 13 h 30 

E 19 septembre 1990 
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90.067 

Grenzüberschreitendes Fernsehen. 
Ueberelnkommen 
Telävision transfrontiere. 
Convention 

Botschaft und Beschlussentwurf vom 16. Oktober 1990 (BBI 111925) 
Message et projetd'arrete du 16octobre 1990 (FF III 881) 

Kategorie V, Art. 68 GRN - Categorie V, art. 68 RCN 

Frau Uchtenhagen unterbreitet im Namen der Kommission 
den folgenden schriftlichen Bericht: 

Das Uebereinkommen des Europarats über das grenzüber
schreitende Fernsehen legt Minimalstandards für Fernsehpro
gramme fest, um die Freiheit des Empfangs und der Weiterver
breitung in andern Vertragsstaaten zu ermöglichen. Es bezieht 
sich im speziellen auf die Einspeisung in die Kabelnetze. Die 
im Uebereinkommen festgelegten Minimalregeln betreffen 
insbesondere: 
- den Schutz von Individualrechten wie z. B. das Recht auf Ge
gendarstellung, 
- die Verantwortung der Rundfunkveranstalter, insbesondere 
hinsichtlich Gewalt, Pornographie und Jugendschutz, 
- kulturelle Ziele (Anteil europäischer Werke), 
- die Werbung (Dauer, Form, Plazierung, Beschränkung für 
bestimmte Pro<' Jkte) und das Sponsoring. 
Die innerstaatli~ne Regelungskompetenz wird durch die Kon
vention nicht tangiert. Es können weiterhin strengere und aus
führlich"lre Bestimmungen für die Fernsehveranstalter im ei
genen Land erlassen werden. Aus diesem Grund sind auch 
keine grundlegenden Anpassungen unserer Gesetzgebung 
notwendig; lediglich in einzelnen Bereichen muss sie a jour 
gebracht werden. 
Das vorliegende Uebereinkommen wurde am 5. Mai 1989 von 
zehn Mitgliedstaaten des Europarats unterzeichnet, darunter 
auch die Schweiz. Der Bundesrat beschloss bei dieser Gele
genheit, das Uebereinkommen provisorisch anzuwenden. 

Die Schweiz soll sich nach Ansicht des Bundesrates und der 
Kommission anlässlich der Ratifizierung das Recht vorbehal
ten, die Weiterverbreitung von ausländischen Fernsehpro
grammen zu verhindern, falls diese Alkoholwerbung enthal
ten. Von dieser Möglichkeit soll allerdings nicht Gebrauch ge
macht werden, bis im Zusammenhang mit den hängigen Zwil
lings-Initiativen, die ein Werbeverbot für Tabakwaren und alko
holische Getränke verlangen, Klarheit herrscht. 
Das Uebereinkommen tritt drei Monate nach Beitritt von sie
ben Staaten in Kraft. Durch eine rasche Ratifizierung kann die 
Schweiz, die massgeblich an der Erarbeitung dieses Instru
ments beteiligt war, zu seinem baldigen Inkrafttreten beitra
gen. 

Mme Uchtenhagen presente au nom de la commission le rap
port ecrit suivant: 

La Convention europeenne sur la television transfrontiere fixe 
un standard minimum que doivent respecter tous les pro
grammes de television, afin qu'ils puissent beneficier d'une li
bre circulation dans les autres Etats parties. Cette garantie vise 
taut particulierement la retransmission dans les reseaux cä
bles. 
Les regles minimales contenues dans cet accord se rappor
tent essentiellement: 
- a la protection de certains droits individuels comme le droit 
de reponse; 
- a la responsabilite du radiodiffuseur, notamment par rapport 
a la violence, a la pornographie et a la protection de la jeu
nesse; 
- aux objectifs culturels (proportion d'oeuvres d'origine euro
peenne); 
- a la publicite (duree, forme, insertion, limitation a certains 
produits) et au parrainage. 
Les competences internes de chaque pays en la matiere ne 
sont pas affectees par cette convention, dans la niesure ou il 
sera toujours possible d'appliquer aux radiodiffuseurs qui re
levant de leur souverainete des regles plus contraignantes et 
plus detaillees. Ainsi les quelques modifications a apporter a la 
legislation suisse ne provoquent pas de bouleversements par 
rapport a la situation actuelle. Elles ne font que mettre a jour 
notre droit. 
Cette convention a ete signee le 5 mai 1989 par dix Etats mem
bres du Conseil de l'Europe, dont la Suisse. A cette occasion, 
le Conseil federal a decide de l'appliquer provisoirement. 
Le Conseil federal et la commission estiment que la Suisse 
doit faire une reserve au moment de la ratification, afin d'empe
cher la retransmission de programmes etrangers lorsque 
ceux-ci contiennent de la publicite sur l'alcool. II ne sera pas 
fait usage de cette reserve pour l'instant. On attendra le sort re
serve aux initiatives «jumelles» qui exigent l'interdiction de la 
publicite sur le tabac et sur les boissons alcooliques, actuelle
ment encore en suspens. 
La convention entrera en vigueur trois mois apres que sept 
Etats y seront devenus parties. En ratifiant rapidement cet ins
trument, la Suisse qui a joue un r61e moteur dans son elabora
tion pourra contribuer a son entree en vigueur dans les plus 
brefs delais. 

Antrag der Kommission 
Die Kommission beantragt einstimmig, den Bundesbeschluss 
zur Genehmigung des europäischen Uebereinkommens über 
das grenzüberschreitende Fernsehen sowie die Aenderung 
des Bundesbeschlusses über den Satellitenrundfunk anzu
nehmen. 

Proposition de /a commission 
La commission unanime propose a l'unanimite l'adoption de 
l'arrete federal sur la ratification de la Convention europeenne 
sur la television transfrontiere ainsi que celle de la modification 
de l'arrete federal sur la radiodiffusion par satellite. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere 
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Detailberatung - Discussion par articles 

A. Bundesbeschluss zum Uebereinkommen des Europa
rats über das grenzüberschreitende Fernsehen 
A. Arrete federal concemant la Convention du Conseil de 
l'Europe sur la television transfrontiere 

Tltelundlngress,Art.1,2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule, art. 1, 2 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -AdopM 

Gesamtabstimmung-Vota sur /'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 99 Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

B. Bundesbeschluss über den Satellitenrundfunk 
B. Arrete federal sur la radiodiffusion par satelllte 

Titel und Ingress, Zlff. 1, II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule, eh. 1, II 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur f'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 

Abschreibung - Classement 

Antrag des Bundesrates 

115Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Seite 1 der Botschaft 
Proposition du Conseil federal 
Classer les interventions parlementaires 
selon la page 1 du message 

Angenommen -Adopte 

An den Ständerat -Au Conseil des Etats 

87.061 

Radio und Fernsehen. Bundesgesetz 
Radio et television. Lol 

Differenzen - Divergences 

Siehe Jahrgang 1989, Seite 1660- Voir annee 1989, page 1660 
Beschluss des Ständerates vom 19. September 1990 
Decision du Conseil des Etats du 19 septembre 1990 
Kategorie 111, Art. 68 GRN- Categorie III, art. 68 RCN 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Der Ständerat hat im 
grossen und ganzen die vom Nationalrat beschlossenen Aen
derungen des Radio- und Fernsehgesetzes übernommen. 
Insbesondere hat er dem Artikel 31, also der Vertragslösung, 

Radio und Fernsehen. Bundesgesetz 

die auch privates Fernsehen ermöglicht, zugestimmt. Es be
stehen nur noch einige wenige, aber zum Teil gewichtige Diffe
renzen. 
Eine Differenz, die sich in verschiedenen Artikeln nieder
schlägt, ist auf einen Gerichtsentscheid des Europäischen Ge
richtshofes für Menschenrechte zurückzuführen. Dazu muss 
ich ganz kurz eine Erklärung abgeben, weil es bereits Artikel 1 
betrifft: Die Firma Autronic vertreibt Parabolantennen und 
wollte an der Fera 82 ein Fernsehprogramm aus der Sowjet
union zeigen. Das wurde abgelehnt, weil es mit einem Fern
meldesatelliten übertragen werden sollte und weil die Pn 
sagten, dass die Postverwaltung der Sowjetunion keine Bewil
ligung dazu gegeben habe. Die Autronic schöpfte nachher 
sämtliche Rechtsmittel aus und ging bis vor den Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte, indem sie sich auf Artikel 10 
der Informationsfreiheit berief. Der Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte gab der Autronic recht. 
Das hat zur Folge, dass es in Zukunft keine Rolle spielt, wie 
eine Sendung übertragen wird, ob mittelbar oder unmittelbar, 
über Fernmeldesatelliten oder auf eine andere Weise. Wichtig 
ist nur noch, ob das Programm, das ausgestrahlt wird, für die 
Oeffentlichkeit gedacht ist, ob es also für die Allgemeinheit zu
gänglich ist. 
Daraus ergeben sich Aenderungen. Sie wurden von der Ver
waltung ausgearbeitet und im Ständerat von Josi Meier einge
bracht, und alle wurden angenommen. Wenn wir Artikel 1 än
dern - das ist eine technische Frage-, dann ergeben sich 
auch Aenderungen für die Artikel 2, 39, 43, 52 und 57. 
Ich beantrage Ihnen, dass wir bei all diesen Artikeln, soweit es 
den Autronic-Entscheid betrifft. keine Diskussion mehr führen, 
sondern dass wir das einfach übernehmen. 

M. Frey Claude. rapporteur: Avant d'examiner les points de di
vergence entre les conseils, nous voulons donner deux infor
mations: tout d'abord, l'adoption de la Convention du Conseil 
de l'Europe du 5 mai 1989 sur la television transfrontiere impli
que une adaptation de notre projet de loi aux articles 18 
concernant le parrainage et 48 relatif a la restriction de la trans
mission. D'autre part, un arret de la Cour europeenne de jus
tice du 22 mai 1990, Autronic AG contre Confederation suisse, 
precise que la liberte de reception des programmes l'emporte 
sur les moyens de transmission - satellites de telecommunica
tion par exemple. Cet arret a necessite des modifications aux 
articles 1 , 2, 39, 43, 52 et 57 du projet de loi que nous exami
nons ici. 
Enfin, nous pouvons observer que, d'une maniere generale, le 
Conseil des Etats s'est rallie aux propositions de notre conseil. 
Deux divergences essentielles subsistent toutefois. La pre
miere concerne l'article 17 qui traite de la publicite: le Conseil 
des Etats va plus loin que la version du Conseil national dans 
la mesure ou il admet l'interruption d'emissions par de la publi
cite. La seconde divergence concerne la surveillance des pro
grammes, articles 56 et suivants: le Conseil des Etats entend 
elargir notamment l'organe de mediation a I' ensemble des dif
fuseurs. Nous y reviendrons dans l'examen de la loi article par 
article. 

Art.1,2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
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Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: In Artikel 3 hat der 
Ständerat «Ziele» durch «Auftrag» ersetzt Er möchte damit ein
fach sagen, dass der Auftrag umfassend ist. In Absatz 1 wur
den in Buchstabe a vor «Information» noch das Wort «allge
mein» sowie ein Buchstabe d eingefügt. Es ergeben sich aber 
keine inhaltlich wichtigen Aenderungen. 
Wir bitten, dem zuzustimmen. 

Angenommen -Adopte 

Art.4 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de la commission 
(La modification ne concerne que le texte allemand) 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Bei Artikel 4 beantra
gen wir Ihnen Festhalten, weil es sich um einen Irrtum des Prä
sidenten der ständerätlichen Kommission handelt. Er hat das 
Wort «Ansichten» durch «Meinungen» ersetzt, weil er glaubte, 
dass es in der Verfassung so hiesse. Er hat sich aber ge
täuscht, denn dort wird von «Ansichten» gesprochen und nicht 
von «Meinungen». Wir glauben, wir sollten beim Verfas
sungstext bleiben. Der Ständerat ist sicher einverstanden, weil 
er eigentlich wollte, dass man von den Worten des Verfas
sungstextes ausgeht. 
Wir beantragen also Festhalten. 

Angenommen -Adopte 

Art. 6 Abs. 3 Bst. c 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 6 al. 3 let. c 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Wir beantragen Ihnen, 
an Buchstabe c festzuhalten. Wir hatten in der Nationalrats
kommission seinerzeit bei diesem Artikel schon homerische 
Diskussionen, weil einige Mitglieder - das war nachher eine 
Mehrheit - davon ausgingen, dass wir kein Behördenfernse
hen wollen, dass aber die Konzessionsbehörde in dringenden 
Fällen ein Recht auf behördliche Erklärungen haben solle. 
Der Ständerat geht nun aber sehr weit, indem er bei Absatz 3 
Buchstabe c sagt, dass man nicht nur solche Erklärungen ver
breiten, sondern generell einer Behörde angemessenen 
Raum für Aeusserungen einräumen sollte. Alle Behörden 
könnten sich quasi darauf berufen, dass sie Sendezeit im 
Fernsehen wollen, um ihre Meinungen darzulegen. Für die na
tionalrätliche Kommission riecht das schon sehr nach Staats
fernsehen. Wir möchten nicht so weit gehen, sondern beim ur
sprünglichen Text des Bundesrates bleiben. 

M. Frey Claude, rapporteur: A l'article 6, alinea 3, lettre c, la 
commission unanime vous propose de maintenir notre ver
sion. En effet, le Conseil des Etats va plus loin que notre 
conseil en proposant que non seulement le diffuseur soit tenu 
de transmettre, sur ordre de l'autorite concedante, des decla
rations officielles, mais encore qu'il doive accorder a une auto
rite un temps d'emission approprie pour s'exprimer. 
Premiere observation: de taute fa<;:on, version du Conseil na
tional ou version du Conseil des Etats, ce temps d'antenne ne 
serait accorde que dans des cas taut a fait exceptionnels. On 
cite l'exemple de Tchernobyl ou de la Schweizerhalle. La com
mission du Conseil national estime a l'unanimite que la ver
sion du Conseil des Etats va trop loin. On fait un pas vers la te
levision d'Etat et c'est un pas de trop. 

Angenommen -Adopte 

Art. 8 Abs. 1, 15 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 8 al. 1, 15 al. 4 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 17 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Leuenberger-Solothurn, Bär, Frey Claude, Longet. Müller
Aargau. Salvioni. Stamm, Stappung) 
Festhalten 

Art.17 al. 2 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(Leuenberger-Soleure, Bär, Frey Claude, langet, Müller-Argo
vie, Salvioni, Stamm, Stappung) 
Maintenir 

Leuenberger-Solothurn, Sprecher der Minderheit: Das ist ei
ner der ersten Punkte. über die wir heute lebhaft streiten müs
sen. Es geht darum, ob Sendungen, die länger als 90 Minuten 
dauern, durch Werbung einmal unterbrochen werden dürfen. 
Sie wissen: Im bisher geltenden Recht galt ein striktes Verbot, 
Sendungen mit Werbung zu unterbrechen. Der Bundesrat hat 
in seiner Botschaft dieses bisherige Recht weitergeführt, weil 
er gefunden hat, das sei ein wesentlicher Grundsatz schweize
rischer Programmausstrahlung. 
In der nationalrätlichen Kommission hat dann Herr Paul 
Wyss darauf hingewiesen, dass dieser bisherige Grundsatz 
vielleicht etwas zu starr sei, und hat eine Lockerung vorge
schlagen, die dann zum Beschluss des Nationalrates geführt 
hat, der formuliert, «in sich geschlossene Sendungen bzw. 
Sendeteile dürten nicht durch Werbung unterbrochen wer
den». Ich halte diese Lösung des Nationalrates heute für 
gut, praktikabel und sinnvoll. Dass nun aber der Ständerat 
hingegangen ist und die Unterbrechung von längeren Sen
dungen vorsieht, das halte ich - zusammen mit der Stände
rätin Josi Meier - für einen kulturpolitischen Sündenfall. Ich 
möchte Ihnen daher namens der Minderheit dringend bean
tragen, am Beschluss des Nationalrates festzuhalten. Das 
heisst im Klartext, der Lösung, die uns Herr Paul Wyss da
mals vorgeschlagen hat, hier den Vorzug zu geben vor der 
ständerätlichen Lösung. 
Einige werden zwar sagen, diese Bestimmung habe blass ge
ringe Bedeutung, weil es ja in den heutigen Fernsehprogram
men nur noch recht wenige Sendungen gebe, die über 90 Mi
nuten dauern. Ich habe mir eine Programmzeitschrift von die
ser Woche angeschaut und habe gesehen. dass auf den drei 
schweizerischen Fernsehkanälen insgesamt 19 Sendungen 
ausgestrahlt werden. die länger als 90 Minuten dauern. Und 
diese 19 Fernsehsendungen sind praktisch ausschliesslich 
Spielfilme. 
Die Diskussion, die wir hier zu pflegen haben, ist im wesentli
chen die: Sollen denn Spielfilme durch Werbung unterbro
chen werden können? Ich sage hier ganz klar nein. Sie würden 
ja wohl auch nicht Hand bieten dazu, dass man eine Plastik 
zersägt, den einen Teil vor dem Haus aufstellt und den ande
ren Teil hinter dem Haus aufstellt, damit die Leute inzwischen 
noch Zvieri oder Znüni nehmen können. 
Sie können ja meinetwegen - wenn Ihnen das etwas hilft - die 
«Neue Zürcher Zeitung» nehmen, die jeden Tag auf Ihren 
Tischen aufliegt, und sich mal die Frage stellen, weshalb denn 
wohl auf der Frontseite dieser «Neuen Zürcher Zeitung» keine 
Inserate sind. Falls Sie nicht wissen, weshalb, können Sie bei 
Herrn Kurt Müller nachfragen, er wird Ihnen liebevoll und vor
trefflich mit guten Argumenten begründen. weshalb auf die 
Frontseite der «NZZ» keine Inserate gehören. Wenn Sie diese 
Argumentation kennen, dann wird es Ihnen nicht schwerfal
len, sofort zu erkennen, warum es wichtig ist, dass man län-
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gere Fernsehsendungen nicht durch Werbung unterbrechen 
soll. 

werden nun sagen, es gebe das europäische Ueberein
kommen, dem wir soeben stillschweigend zugestimmt haben. 
Sie werden sogar zitieren, dass dort die Normen noch viel tie
fer liegen, als sie der Ständerat hier mit seinen 90 Minuten 
möchte. Ich würde Ihnen sagen: Das ist absolut in Ordnung. 
das trifft auch zu. Aber das heisst doch nicht, dass wir in allen 
Bereichen auf europäische Mindestnormen zurücksinken 
müssen. Wenn Europa sich auf luxemburgisches Fernsehni
veau begibt, heisst das für die Schweiz nicht, dass sie blind
lings hinterherrennen muss. Das Nichtunterbrechen von Sen
dungen könnte sogar - deshalb habe ich vorher die «NZZ» mit 
ihrer Frontseite zitiert - zu einem Markenzeichen eines Sen
ders werden. Es wäre ja möglich, dass eines Tages, wenn die 
Menschen es langsam satt haben, immer wieder unterbro
chene Sendungen anschauen zu müssen. sie sich darauf be
sinnen. dass es irgendwo in der kleinen Schweiz noch Sender 
gibt, die absolut nicht unterbrechen. Es könnte also zu einem 
Markenzeichen werden. 
Wir wollen uns aber daran erinnern, dass wir in diesem Gesetz 
und im übrigen auch in der erteilten Konzession und das 
wird wohl so bleiben - von einem Kulturauftrag sprechen. Wir 
können aber doch nicht diesen Kulturauftrag ernst nehmen 
und im gleichen Gesetz, das diesen Kulturauftrag umschreibt, 
darangehen, Spielfilme zu unterbrechen. Ich will damit in kei
ner Weise behauptet haben, dass alle langen Spielfilme kultu
relle Werke erster Güte sind. Aber es gibt lange Spielfilme, die 
als kulturelle Werke anzusprechen sind, und solche - wie ich 
am Beispiel der zersägten Plastik ausgeführt habe - zer
stückelt man nicht. 
Es gibt aber noch ein anderes Argument. Das ist das zentrale, 
finde ich. Das zentrale Argument ist doch das finanzielle. Man 
hat heute nicht nur in der Schweiz, sondern bei praktisch allen 
Fernsehanstalten gewisse Finanzprobleme. Das wird dazu 
führen, dass man in einer bestimmten konjunkturellen Situa
tion sich daran erinnern wird, dass man zu besten Sendezei
ten vielleicht noch etwas Werbung akquirieren könnte, um sie 
in bestehende Sendungen zu integrieren. Es wird dazu führen, 
dass man sich eines Tages daran erinnert, dass man zwar hier 
ein Gesetz geschaffen hat, das 90-Minuten-Sendungen ein
mal unterbrechen lässt; aber man wird sich dann daran erin
nern, dass Gesetze eben abgeändert werden können, und 
man wird sagen, man könnte beispielsweise auf 45 Minuten 
gehen. So wird man immer tiefer gehen und das immer mit Fi
nanznöten begründen. 
Es wird sogar dazu kommen, dass eines Tages unsere inländi
schen Fernsehanstalten bei den Bundesbehörden antreten 
werden -wenn wir das im Gesetz nicht klar verbieten - und im
mer kleinere, immer kürzere Unterbrechungsintervalle inter
pretieren. Ich würde soweit gehen und sagen, der Bundesrat 
beschleunige diese Entwicklung natürlich noch, wenn er bei 
seinem letzten Gebührenentscheid etwas süffisant feststellt, 
die SAG müsse halt danach trachten, das Werbevolumen voll 
auszuschöpfen. 
Damit ist dieser Mechanismus bereits in Betrieb gesetzt, und 
dieser Mechanismus - ich wiederhole es - würde, wenn Sie 
dem Ständerat folgen, dazu führen, dass man innerhalb weni
ger Jahre dieses Werbeverbot für 90-Minuten-Sendungen än
dert und auf 45 Minuten und später, wenn das europäisch 
möglich wäre, sogar noch mehr reduziert. 
Ich bitte Sie also ganz dringend, den Kulturauftrag ernst zu 
nehmen. Ich bitte Sie ebenso dringend, die Finanzargumenta
tion nicht zu übersehen und zur Kenntnis zu nehmen, dass wir, 
wenn wir heute beginnen, Sendeunterbrechungen zu erlau
ben, damit eine Entwicklung einleiten, die nie mehr rückgän
gig gemacht werden kann. Wir leiten eine Entwicklung ein. die 
schlussendlich dazu führt, dass man aus Fernsehsendungen 
praktisch «Häckerlig» macht. Solches will in diesem Saale und 
in diesem lande niemand. 
Ich bitte Sie dringend, dem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

M. Borel: lnterrompre par un bloc publicitaire la retransmis
sion d'un film, d'une piece de theätre, d'un opera, d'un recital 
de musique classique ou de varietes, diminue de maniere im-

Radio und Fernsehen. 

portante la qualite de !'emission. II est difficile de pretendre le 
contraire et !a question posee est la suivante: devons-nous ac
cepter ces interruptions comme un mal necessaire? Je re
ponds au nom du groupe socialiste: non. 
Nous connaissons l'avis des mi!ieux artistiques. lls y sont tres 
clairement opposes et ceci bien au-dela de nos frontieres. 
Comme ce sont surtout !es auteurs de films qui sont concer
nes. i! est logique que ce soit eux qui se soient le plus 
a ce sujet. Vous avez tous rei;u de !a correspondance de part 
d'auteurs suisses, mais les grands noms du cinema mondial, 
Fe!lini en tete, se sont tous exprimes dans le meme sens. 
Dans le domaine de la television, nous sommes en forte 
concurrence avec l'etranger, comme nous le sommes en ma
tiere economique. Quelle est la reponse de l'economie a cette 
concurrence? Elle ne copie pas l'etranger, eile ameliore la 
qualite de ses produits. Certaines cha1nes etrangeres coupent 
leurs emissions par de la pub. Ce n'est pas une raison pour les 
imiter. Parce qu'elles sont nos concurrentes, nous devons leur 
repondre de la meme maniere que I' economie privee repond a 
ses concurrents, c'est-a-dire par de la qualite. lci. cela signifie 
diffuser des emissions sans interruption. 
Certains diront que de nombreux films et concerts durent 
moins de 90 minutes, que la mesure prevue pqr le Conseil des 
Etats ne concerne donc pas ces emissions. M. Leuen
berger-Soleure a releve tout a l'heure que rien que dans le pro
gramme de cette semaine, en prenant les trois cha1nes suis
ses, on trouvait malgre tout 19 emissions durant plus de 
90 minutes. Le probleme n'est donc pas negligeable. De toute 
maniere, meme dans le cas d'un film durant moins de 
90 minutes, l'exemple serait partiellement faux. Pour illustrer 
ce fait, je citerai l'emission Special Cinema: une telle emission 
commence par une introduction, une breve interview. conti
nue par un film, une interview encore et se termine par une ta
ble ronde avec la presentation de l'actualite cinematographi
que. La version du Conseil national permettrait d'interrompre 
l'emission avant et apres la projection du film, puisqu'il est 
possible de placer des blocs publicitaires entre des parties 
d'emission. Ainsi, la qualite de la diffusion serait maintenue. 
Mais dans la pratique, si nous suivons le Conseil des Etats, 
c'est le film lui-meme qui sera interrompu, car le publicitaire a 
interet a faire passer son bloc au moment ou il y a le plus d'au
dience. Ce ne sont naturellement pas les transitions dans le 
cadre de l'emission qui sont interessantes, mais bien plus les 
moments Oll, passionne par le film, le spectateur attend la 
suite. II est alors interessant de capter son attention par de la 
publicite. 
Cette influence aura un autre aspect negatif. Des l'instant Oll 
les films seront interrompus par de la publicite, les publicitai
res s'interesseront au choix du film diffuse par la television. Je 
ne crois pas que lorsqu'on retiendra l'avis des publicitaires 
pour le choix des films a mettre au programme cela ameliorera 
la qualite de ce dernier. 
C'est la raison pour laquelle je vous invite a maintenir une tele
vision suisse de qualite, c'est sa seule maniere de survivre a la 
concurrence etrangere. Je vous invite donc a suivre la minorite 
Leuenberger-Soleure. 

Schmid: Die grüne Fraktion wendet sich nach wie vor strikte 
gegen jede Unterbrechung zusammenhängender Sendun
gen durch Werbeblöcke. Wir haben wahrlich dem Kommerz 
und dem Konsum schon allzu viel Platz eingeräumt, wenn 
man bedenkt, dass heute keine zwei Programme mehr ohne 
Werbeunterbruch aufeinanderfolgen. 
Es ist wirklich noch die letzte Domäne, die wir vor dem Werbe
geschäft zu bewahren versuchen, wenn wir wenigstens ein 
paar gute künstlerische Erzeugnisse auto-, kaugummi- und 
waschmittelfrei halten wollen. Sonst sind wir bald einmal so
weit. dass die Spielfilme, Diskussionsrunden und Dokumen
tarblöcke dazu da sind, die Werbesendungen zu unterbre
chen. Das wäre nur die logische Folge der bereits bestehen
den Mentalität, wonach Kultur als wesentliche menschliche 
Aeusserung nicht mehr ernst genommen wird und demge
mäss als blasse Zugabe und Auflockerung zum alles beherr
schenden Geschäft verstanden wird. 
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Kulturelle Werke, wie Theaterstücke und Filme, sind aber in 
sich Ganzheiten und müssen auch als solche 
wahrgenommen und gesendet werden. Es kommt auch nie
mandem in den Sinn, zwischen zwei Konzertsätzen ein kaltes 
Buffet aufzufahren oder erst einmal die linke Hälfte eines Ge
mäldes und nach der Kaffeepause die rechte Hälfte zu be
trachten. 
Ich weiss. recht viele Menschen stossen sich nicht daran, Kul
tur zu weil es für sie keinen Unter-

macht, was sie ansehen, und weil für sie alles 
massen unverbindlich bleibt Doch wenn es um kulturelle Be
lange geht darf eine Mehrheit nicht der Minderheit solche 
Sendeunterbrechungen aufzwingen. Wer sich während eines 
Filmes eine Pause gönnen will, kann jederzeit weglaufen; aber 
die von der Programmdirektion verordnete Pause verunmög
licht für alle die Freiheit der Wahl, dranzubleiben oder nicht. 
Die Werbefreiheit der einen wird zur Schikane der andern. Und 
da ist nun die Reizschwelle schon längst überschritten. 
Deshalb bitten wir Sie, der Kommissionsminderheit zuzustim
men. 

Columberg: Ich möchte die Frage der Unterbrechung nicht 
dramatisieren, denn die Differenzen zwischen Kommissions
mehrheit und Kommissionsminderheit sind nicht so gewaltig, 
wie es aufgrund der Diskussion erscheinen möchte. 
Im Grundsatz kann man also für beides sein - aufgrund der 
Zielsetzung des Gesetzes müsste man eher für die Kommis
sionsminderheit sein; denn das Radio- und Fernsehgesetz will 
zur freien Meinungsbildung, zu einer vielfältigen und sachge
rechten Information der Zuhörer und Zuschauer sowie zu de
ren Bildung und Unterhaltung beitragen. 
Diese Ziele sollten auch bei den einzelnen Bestimmungen ein
gehalten werden, insbesondere bei der Werbung. Die Wer
bung darf nicht dominieren. In sich geschlossene Sendungen 
sollen nicht ständig zerschnitten und entstellt werden. 
Bereits bei der ersten Behandlung haben wir ein kleines Zuge
ständnis gemacht - das wurde schon ausgeführt -, indem 
nicht nur in sich geschlossene Sendungen, sondern auch in 
sich geschlossene Sendeteile nicht unterbrochen werden dür
fen. Wir sollten eher bei unserer ursprünglichen Fassung blei
ben und nicht der weitergehenden Version des Ständerates 
zustimmen. 
Es ist nicht nötig, dass wir die schlechten Beispiele einzelner 
Länder übernehmen. Uebrigens stellt man generell eine ent
gegengesetzte Tendenz fest. Das Publikum will nicht mehr 
ständig mit aufdringlicher Werbung berieselt werden. Es ist är
gerlich, wenn Informationssendungen, Dokumentarfilme und 
Kindersendungen unterbrochen werden. 
Aus diesen Ueberlegungen hält die Mehrheit der CVP-Fraktion 
an der Fassung des Nationalrates fest und stimmt der Kom
missionsminderheit zu, dies unter dem Motto: «Wehret den 
Anfängen.» 

Hess Peter: Ich möchte Ihnen meine Interessen offenlegen. 
Ich bin Präsident eines Regionalfernseh-Projekts, getragen 
u. a. von den sechs Zentralschweizer Kantonen. Ich werde 
mich zu den Differenzen zwischen Ständerat und Nationalrat 
nicht äussern, möchte aber generell einige Bemerkungen zur 
Finanzierungsregelung machen. 
Wenn wir hier über Finanzierungsformen sprechen, so müs
sen wir zur Kenntnis nehmen, dass wir uns im grösseren Zu
sammenhang der Finanzierung möglichen privaten Fernse
hens befinden. Im neuen Radio- und Fernsehgesetz wird ja in 
den Artikeln 23 und 31 ff. die Grundlage für privates Fernsehen 
auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene gelegt. Dafür hat 
der Gesetzgeber primär eine Zusammenarbeit mit der SAG 
vorgesehen. Der Schlüssel zur Verwirklichung privaten Fern
sehens - gedacht als belebende Konkurrenz und Bereiche
rung gegenüber dem heutigen Schweizer Fernsehen - ist und 
bleibt die Finanzierung. 
Nun wissen wir, dass die SAG heute offenbar keine oder nur 
sehr beschränkte Mittel hat, um im Rahmen des ihr zugedach
ten Fenstermodells eine massgebende Rolle spielen zu kön
nen. Privates Fernsehen, vom Gesetz bewusst gewollt, ist da
her auf Finanzierung durch Werbeeinnahmen und Sponso-
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ring angewiesen. Ich stelle jedoch fest, dass wir auf nationaler 
Ebene - also im schweizerischen Gesetz eine Tendenz ha
ben, diese Finanzierungsquellen nach Möglichkeit einzu
schränken. 
Herr Leuenberger-Solothurn hat darauf hingewiesen. dass wir 
soeben das Uebereinkommen betreffend grenzüberschrei
tendes Fernsehen ratifiziert haben, ein Uebereinkommen, das 
in den Finanzierungsregelungen grosszügiger ist als unser 
Schweizer Gesetz. Wir nehmen also in Kauf, dass wir uns sel
ber einschränkende Regelungen auferlegen. gleichzeitig aber 
vom Ausland mit einer Fülle von Programmen überschwemmt 
werden. auf die wir keinen Einfluss nehmen können. 
Mein Problem zurzeit ist. dass ich im EVED eine "9rosse Zu
rückhaltung gegenüber privatem Fernsehen feststelle, wenig 
Risikobereitschaft. Zurzeit befindet sich die Verordnung zum 
neuen Radio- und Fernsehgesetz in Ausarbeitung. Ich möchte 
daher Herrn Bundesrat Ogi auch an dieser Stelle ich habe es 
ihm bereits gesagt - nochmals ausdrücklich den Wunsch mit
geben, dass die potentiellen privaten Veranstalter, in Zusam
menarbeit mit der SAG, bei der Ausarbeitung der Verordnung 
berücksichtigt und auch angehört werden, damit wir am 
Schluss nicht ein Paket haben, das von Anfang an schon zum 
Scheitern verurteilt war. 

Mühlemann: Vorerst drei persönliche Bemerkungen: 
1. Es ist höchste Zeit, dass wir dieses Gesetz endlich verab
schieden. Es zeigt sich mittlerweile, dass die SAG in ihrer Mo
nopolstellung eher gestärkt wird durch das Faktum, dass pri
vate Veranstalter Mühe haben, Projekte zu realisieren. Das 
führt auch in der SAG zu einer gewissen Verunsicherung, und 
es ist notwendig, dass hier die Rechtsgrundlagen endlich klar 
vorliegen. 
2. Wir dürfen feststellen, dass unsere Lokalradioszene ständig 
stärker beeinträchtigt wird von Sendern aus dem Ausland. Es 
ist dringend notwendig -wenn wir diesen bescheidenen priva
ten Wettbewerb aufrechterhalten wollen -, dass endlich die
ses Gesetz und damit die Verordnung in Kraft tritt. 
3. Ich glaube, dass es deshalb gescheit wäre, möglichst we
nig Differenzen zum ständerätlichen Vorschlag zu schaffen. 
Wir haben zwei entscheidende Bereiche, wo diese Differenzen 
auftreten: bei der Werbung und bei der Ubi. 
Ich darf Ihnen in Erinnerung rufen, dass wir vor 30 Minuten ei
ner europäischen Uebereinkunft zugestimmt haben, zugege
benermassen etwas schläfrig, aber wir haben sie akzeptiert. 
Diese Uebereinkunft sieht vor, dass man im schlimmsten Fall, 
Herr Leuenberger-Solothurn, nach 20 Minuten unterbrechen 
kann. Der Ständerat schlägt vor, einen Unterbruch nach 45 Mi
nuten vorzunehmen, und der Nationalrat möchte in sich ge
schlossene Sendungen überhaupt nicht unterbrechen, das 
heisst beispielsweise 120 Minuten lang einen Film ausstrah
len, ohne Unterbrechung. Ich würde Herrn Leuenberger-Solo
thurn im Sinne von Shakespeare gern fragen: «Erkläret mir, 
Graf Oerindur, diesen Zwiespalt der Natur!» Es ist nicht ganz 
einfach, in dieser Lage tatsächlich die Wahrheit zu finden. 
Zur freisinnig-demokratischen Fraktion: Sie ist in ihrer Mehr
heit für die ständerätliche Fassung, hat also mehr Gewicht auf 
das Argument gelegt, das auch von zahlreichen Vertretern der 
Kultur engagiert an uns herangetragen wurde, in sich ge
schlossene Sendungen als eine Art Gesamtkunstwerk nicht 
zu unterbrechen. Das ist eine Ansicht, die man haben kann, 
und diese Ansicht vertritt die Mehrheit der freisinnig-demokra
tischen Fraktion. Eine Minderheit ist für die Fassung des Stän
derates, dass man eine Unterbrechung nach 45 Minuten vor
nehmen kann. Wir sind in unserer Fraktion ausnahmsweise 
einmal gespalten. (teilweise Heiterkeit) Persönlich werde ich 
dem Ständerat zustimmen, weil ich wirklich die Auffassung 
habe, wir sollten die Diskussion über dieses Gesetz sehr rasch 
beendigen. 
Ich darf mit demselben Appell, den schon Herr Hess an Sie 
gerichtet hat, schliessen: Herr Bundesrat, sorgen Sie dafür, 
dass die Verordnung rasch in die Wege geleitet wird und dass 
bei dieser Verordnung wohlwollend alle schwierigen Bemü
hungen privater Veranstalter unterstützt werden! 
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Frau Grendelmeier: Es wurde schon viel über die Unterbre
chung geredet. Wir können nur noch ein paar wenige Retou
chen und Nuancen anfügen. 
Sie wissen vielleicht, dass Europa in bezug auf die Fernseh
programmgestaltung eine andere Entwicklung genommen, 
eine andere Kultur hat. Europa bedeutet eigentlich «öffentlich
rechtliches Fernsehen», sehr im Unterschied zum amerikani
schen Fernsehen. 
Vielleicht ist Ihnen nicht bewusst, dass das Programm ur
sprünglich überhaupt nicht durch die Werbung ermöglicht 
wurde, sondern durch die Technik. An dieser Stelle lohnt es 
sich vielleicht, einmal einen Blick zurück an den Anfang des 
Fernsehens zu werfen. Weder Programm noch Finanzen stan
den damals zur Diskussion, sondern ausschliesslich die Tech
nik, die blasse Tatsache, dass zuerst einmal jemand eine Ent
deckung machte, nämlich die, dass man durch die Wand hin
durch in einen anderen Raum sehen kann. Da stand man nun 
mit dieser Entdeckung und musste sich dafür einen Zweck 
einfallen lassen. Sehr bald kam dann die l~ee auf, Bilder durch 
die Wand zu schicken. Damals war Kino hoch im Kurs, also 
wurde das «Pantoffelkino» erfunden. Das Fernsehen war ei
gentlich von Anfang an als eine Kulturinstitution gedacht. Das 
bedeutet, dass zum ersten Mal gewisse Regionen auch mit 
hochkarätigen Programmen beliefert werden konnten, Regio
nen, die sonst keinen Zugang zu einer Oper, keinen Zugang 
zu einem Schauspielhaus oder zu einem grossen Kinopalast 
hatten, wie es ihn damals gab. 
Fernsehen - noch einmal - war eine kulturelle Institution. Erst 
viel später kam dann die Information dazu: Das Fernsehen als 
Informationsinstrument erster Klasse. Auch darüber lohnt es 
sich vielleicht, einmal nachzudenken. Wenn ich sage, dass bei 
uns in Europa das öffentlich-rechtliche Fernsehen und Radio 
Fuss gefasst haben, bedeutet das nicht, dass wir keine Wer
bung haben, denn auch das Programm eines öffentlich-recht
lichen Institutes braucht Geld. 
Nun habe ich an dieser Stelle schon einmal gesagt: Es besteht 
ein immenser Unterschied zwischen dem amerikanischen 
Kommerzfernsehen und unserem öffentlich-rechtlichen Fern
sehen. Weshalb? Das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat als 
Ziel, ein Programm herzustellen, und dazu braucht es Geld. 
Das Kommerzfernsehen hingegen hat als Ziel, Geld zu ma
chen, und dazu braucht es ein Programm. Hierin liegt der 
grösste Unterschied. Um dieses Geld zu bekommen, braucht 
es Werbung; Werbung an sich, als wichtigster Faktor des Pro
gramms. Nun sind wir offenbar drauf und dran, genau dieses 
neue, uneuropäische und für uns ungewohnte Fernsehen von 
den Amerikanern zu übernehmen. Selbstverständlich gehen 
wir erst davon aus, dass es allenfalls 90 Minuten sein werden. 
Das ist eine gefährliche Bresche, die in eine alte Tradition ge
schlagen würde. Es ist ein Anfang, der nach einer Fortsetzung 
ruft. Von diesen 90 Minuten können wir hinunter auf 20 Minu
ten, dann auf 10 Minuten, und am Schluss haben wir den ame
rikanischen 8-Minuten-Rhythmus. Alle 8 Minuten müssten wir 
zur Coca-Cola-Büchse greifen oder zu einem Kentucky Fried 
Chicken. Das bedeutet, dass dieser 8--Minuten-Rhythmus be
reits in den gesamten Lebensbereich der Amerikaner mit ein
bezogen ist. So soll es Hochschulprofessoren geben, die ge
nau wissen, dass die Aufmerksamkeitsmöglichkeit ihres Publi
kums, ihrer Studenten auf 8 Minuten beschränkt ist. Sie fügen 
dann einen kleinen Witz ein, damit die Leute wieder aufpassen 
können. Vom Einfluss der Werbesprache auf das Sprachver
halten der Zuschauer, insbesondere der Kinder und Jugendli
chen, ganz zu schweigen. 
Ich bitte Sie dringend: Lehnen Sie die Unterbrecherwerbung 
aus Prinzip ab. Wtr haben sie nicht nötig, wir haben Besseres. 
Es gibt auch von den Amerikanern Besseres zu übernehmen 
als ausgerechnet diese Art des Fernsehens, der Sprache und 
der Unkultur. 

Luder: Im Namen der SVP-Fraktion bitte ich Sie, dem Stände
rat zuzustimmen und die Unterbrechung von Sendungen 
durch Werbung zu gestatten. Die Werbung können wir aus un
seren Fernsehanstalten nicht mehr wegdiskutieren. Das Geld 
aus der Werbung ist nötig. 
Wie ist die heutige Situation? Allabendlich erleben wir an unse-
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ren Bildschirmen zur besten Sendezeit zwischen 19.00 Uhr 
und 22.00 Uhr Bruchstücksendungen und Kurzsendungen. 
Sie werden durch Werbeblöcke unterbrochen, und zwar nicht 
nur einmal, sondern viele Male, Weil Sendungen nicht durch 
Werbung unterbrochen werden, ist es zu dieser Sendezeit 
nicht möglich, längere Darbietungen zu bringen, wie Filme, 
Uebertragungen von längerer Dauer usw. Längere Sendun
gen und Filme werden so in die späten Abendstunden oder in 
die frühen Morgenstunden verdrängt, in eine Zeit, wo die 
grösste Zahl der Fernsehzuschauer im Bett liegen und hoffent
lich den Schlaf des Gerechten schlafen, weil man ja am Mor
gen wieder zur Arbeit gehen will oder muss. Auch diese Mehr
zahl hätte hie und da - auf jeden Fall mehr als heute - das 
Recht, einmal einen Film oder eine längere Sendung anzu
schauen, und dies zu einer Zeit, da man vor dem Fernsehap
parat sitzen kann. Darum ist es unabdingbar, dass man gestat
tet, diese Sendungen durch Werbung zu unterbrechen. Der 
Zeitraum ist ja festgelegt. 
Es ist schon gesagt worden, dass wir vor etwa einer halben 
Stunde einer europäischen Konvention zugestimmt und uns 
damit bereit erklärt haben, unsere Sendungen zu unterbre
chen. 
Ich bitte den Rat, der Unterbrechung stattzugeben und dem 
Ständerat zuzustimmen. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Wir haben seinerzeit 
sowohl in der Kommission des Nationalrates wie im National
rat ausgiebig über diese Frage der Unterbrechung diskutiert 
und sind dann bei der bundesrätlichen Lösung geblieben, ob
wohl es auch weitergehende Anträge gab. Wie zu erwarten 
war, gab dieses Thema auch im Ständerat viel zu reden: In sei
ner Kommission sprach sich eine knappe Mehrheit von 7 zu 
6 Stimmen für eine Erweiterung aus, also dass man Sendun
gen von 90 Minuten einmal unterbrechen darf. Der Ständerat 
folgte der Kommission dann mit 30 zu 11 Stimmen. In Ihrer 
Kommission obsiegte ebenfalls diese Lösung, und zwar mit 
12 zu 8 Stimmen. 
Ich muss hier die Mehrheit vertreten. Die Mehrheit ging davon 
aus, dass die Werbeeinnahmen eine wichtige Rolle spielen 
und dass dieses Geld sowohl von den privaten Veranstaltern 
wie von der SAG gebraucht wird. Im Vordergrund stand aber 
wohl die sogenannte Europafähigkeit. Wir haben ja jetzt ge
rade eine Konvention gutgeheissen, die in bezug auf die Mög
lichkeiten, Werbung und Reklame zu betreiben, sehr viel wei
ter geht. In der EG geht die Regelung noch einmal weiter. Das 
waren die Hauptgründe, wieso diese Version in der Kommis
sion obsiegte. 
Sie haben aber die Minderheit auch gehört. Es sprechen eben 
auch sehr eindrückliche, insbesondere kulturelle Gründe da
für, dass man hier einen schweizerischen Weg geht. Ich 
glaube, es ist eine sehr persönliche Entscheidung jedes ein
zelnen von uns, wie er sich zu dieser Frage stellen will. 

M. Frey Claude, rapporteur: Nous voulons rappeler la situa
tion. l'interdiction d'interrompre par de la publicite l'unite 
d'une emission c'etait la volonte du Conseil federal. L'interdic
tion d'interrompre par de la pubficite l'unite d'une emission ou 
d'une partie d'emission c'est la volonte du Conseil national se
lon la solution de M. Paul Wyss. On evoque ici les competi
tions sportives qui peuvent etre interrompues, par exemple a 
la mi-temps d'un match de football, pour faire de la publicite. 
On a rappele taut a !'heure l'emission Special Cinema OLi l'on 
peut inserer de la publicite entre le film et Je debat. Le Conseil 
des Etats souhaite aller plus loin, et pouvoir interrompre les 
emissions qui depassent nonante minutes, en particulier les 
films. Par 12 voix contre 8, votre commission se rallie au 
Conseil des Etats. 
La majorite observe que la Convention europeenne, qui est 
une convention-cadre sur la television transfrontiere, du 5 mai 
1989, admet une telle interruption. O'autre part, on observe 
que la version du Conseil des Etats permet d'apporter des 
moyens financiers supplementaires et d'autant plus efficace
ment que le telespectateur reste en quelque sorte fidelise, il ne 
veut pas quitter l'emission, puisqu'elle est interrompue, il at
tend la suite du film, il ne change pas de chaine. 
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La minorite de la commission releve qu'il y a d'autres moyens 
de se procurer de l'argent supplementaire par la publicite, par 
exemple l'augmentation des rninutes autorisees pour diffuser 
de la publicite, ou l'autorisation de la publicite le dimanche. En 
revanche, la minorite observe qu'accepter l'interruption 
d'emissions par de la publicite, c'est privilegier la publicite, 
alors qu'il s'agit- et c'est tout l'esprit de la loi- de privilegier la 
qualite des programmes. On releve enfin que la Convention 
europeenne est une convention-cadre et qu'il n'est pas indis
pensable de proceder au nivellement par le bas. C'est un de
bat important, parce que dans la duree, l'interruption des 
emissions par de la publicite pourra avoir une influence sur la 
nature, sur le rythme et sur le contenu des programmes. 
Pour terminer, je citerai un extrait d'une declaration a propos 
de TF1 qui interrompt ses programmes par de la publicite et 
c'est le commandant Cousteau, dont chacun reconnait la qua
lite des emissions, qui s'exprimait a Champs Elysees: «Je 
pense que la qualite intrinseque de la television, c·est-a-dire 
les messages, le sens de l'esthetique, la beaute, l'emotion, 
que la television doit pouvoir transmettre, toutes ces choses-la 
sont sacrifiees et merne bafouees« et il terminait: »je souffre de 
voir les oeuvres interrompues par de la publicite«. 
Par 12 voix contre 8, la commission vous propose de suivre le 
Conseil des Etats. A titre personnel, je voterai pour la minorite. 

Bundesrat Ogi: Die Unterbrechung von Sendungen durch 
Werbung ist, wie wir einmal mehr feststellen konnten, eine 
heiss umstrittene Angelegenheit, ist eine medienpolitische 
Grundsatz-, um nicht zu sagen, eine Glaubensfrage geblie
ben. Und was sich Herr Leuenberger-Solothurn gewünscht 
hat, dass man hier kämpfe, das ist jetzt eingetroffen, obwohl 
wir in der Differenzbereinigung sind. Einige Uebertreibungen, 
vor allem seitens derjenigen, die für die Minderheit der Kom
mission sind, mussten registriert werden. 
Die Kommissionsmehrheit beantragt Ihnen eine massvolle 
Lockerung des Unterbrechungsverbots, indem Sendungen 
von 90 Minuten einmal unterbrochen werden können. Damit 
würden wir uns lediglich ein wenig dem europäischen Stan
dard annähern. 
Dieser Standard sieht übrigens viel weitergehende Möglich
keiten vor. Gemäss europäischem Uebereinkommen über 
das grenzüberschreitende Fernsehen dürfen nämlich be
stimmte Sendungen bereits nach 20 Minuten unterbrochen 
werden; die Kommissionsmehrheit möchte hier mindestens 
90 Minuten fixieren. Von amerikanischen Verhältnissen kann 
also keine Rede sein, davon ist der ständerätliche Vorschlag 
weit entfernt. Und von Blindlings-hinterher-Rennen zu spre
chen, wie das Herr Leuenberger-Solothurn getan hat, möchte 
ich sagen, es sei weit übertrieben. 
Es würden also nicht plötzlich von heute auf morgen amerika
nische Zustände beschert. Es wäre wirklich schade, wenn das 
eintreffen würde, was Frau Nationalrätin Grendelmeier be
fürchtet hat, dass die Konzentration der Schweizer bereits 
nach acht Minuten aufhören würde; das wäre übertrieben. 
Hier geht es um etwas anderes. Es geht nicht zuletzt darum, 
dass die SAG zu den interessanten Hauptsendezeiten in Zu
kunft nicht nur Kurzfutter servieren muss. 
Kulturpolitisch sind die Argumente, die hiervon der Minderheit 
vorgetragen wurden, eben auch nicht ganz glaubwürdig. Den
ken Sie an die Kinos: Hier wird auch unterbrochen. Man geht 
hinaus, kauft sich ein lce-Cream, hat Zeit, eine Zigarette zu rau
chen; warum soll das zu Hause nicht möglich sein? 
Anderseits ist zuzugestehen, dass Sie am 5. Ok1ober 1989 auf 
Antrag des Bundesrates ein strik1es Unterbrechungsverbot 
beschlossen haben. Aber, meine Damen und Herren, seither 
ist die Zeit nicht stillgestanden, ob uns das gefällt oder nicht. 
Erklärungen in bezug auf Europa wurden abgegeben, und 
hier will man jetzt diesen kleinen Schritt nicht tun. Die europäi
sche Entwicklung wird nicht stillstehen, sie wird weitergehen. 
Das schöne Motto «Wehret den Anfängen» könnte sich kontra
produk1iv auswirken. 
Ich möchte Sie deshalb bitten, nachdem man von uns gefor
dert hat, die Verordnung zügig zu erarbeiten - das werden wir 
tun, Herr Nationalrat Peter Hess -, hier jetzt zum Ständerat 

keine Differenzen zu schaffen und der Kommissionsmehrheit 
zuzustimmen. 

Namentliche Abstimmung - Vote par appel nominal 

Für den Antrag der Mehrheit stimmen die folgenden Ratsmit
glieder: 
Votent pour Ja proposition de Ja majorite: 
Allenspach, Aregger, Aubry, Auer, Bezzola, Siel, Bonny, Büh
ler, Burckhardt, Cincera, Coutau, David, Dreher, Fäh, Feigen
winter, Fischer-Hägglingen, Fischer-Sursee, Fischer-Seen
gen, Frey Walter, Friderici, Früh, Giger, Grassi, Guinand, Gy
sin, Hess Otto, Hess Peter, Hildbrand, Hösli, Houmard, Hu
bacher. Jeanneret. Jung, Kohler, Leuba, Loretan, Luder, Müh
lemann, Müller-Wiliberg, Neuenschwander, Paccolat, Port
mann, Reimann Maximilian, Aohrbasser, Rutishauser, Rütti
mann, Scheidegger, Scharrer, Schmidhalter, Schnider, 
Spoerry, Stucky, Wellauer, Wyss William, Zwingli (55) 

Für den Antrag der Minderheit stimmen die folgenden Ratsmit
glieder: 
Votent pour la proposition de la minorfte: 
Aguet, Ammann. Antille, Baerlocher, Baggi, Bär, Basler, 
Bäumlin, Bircher Peter, Bircher Silvio, Blatter. Bodenmann, 
Borel, Bundi, Bürgi, Büttiker, Caccia, Carobbio, Cavadini, Co
lumberg, Cotti, Couchepin, Darbellay, Deglise. Diener, Diet
rich, Dormann, Dubois, Dünki, Eggenberg-Thun, Eggenber
ger Georges, Eisenring, Engler, Etique, Euler, Fankhauser, 
Fierz, Frey Claude, Gardiol, Grendelmeier, Grossenbacher, 
Günter, Haering Binder, Hafner Rudott, Hafner Ursula, Haller, 
Hari, lten, Jaeger, Jeanpretre, Keller, Kuhn, Kühne, Lanz, Le
dergerber, Leemann, Leuenberger-Solothurn, Leuenberger 
Moritz, Leutenegger Oberholzer, Loeb, Longet. Maeder, Mar
tin, Matthey, Mauch Rott, Mauch Ursula, Meier Fritz, Meier
Glattfelden, Meier Samuel, Meizoz, Meyer Theo, Müller-Mei
len, Nabholz, Neukomm, Nussbaumer, Oehler, Perey, Petit
pierre, Philipona, Pini, Pitteloud, Rebeaud, Rechsteiner, Rei
mann Fritz, Ruckstuhl, Auf, Auffy, Rychen, Salvioni, Savary-Fri
bourg, Schmid, Schüle, Segmüller, Seiler Rott. Spälti, Spiel
mann, Stamm, Stappung, Steffen, Stocker, Theubet. Thür, Ul
rich. Vollmer, Wanner, Weder-Basel, Widmer, Zbinden Hans, 
Ziegler, Zölch, Züger, Zwygart (112) 

Der Stimme enthalten sich - s· abstiennent 
Aeichling, Uchtenhagen (2) 

Abwesend sind die folgenden Ratsmitglieder - Sont absents: 
Beguelin, Berger, Blocher, Brügger, Cevey, Daepp, Danuser, 
Ducret. Eggly, Eppenberger Susi, Graf, Gros, Herczog, Maitre, 
Massy, Nebiker, Pidoux, Revaclier, Sager, Savary-Vaud, 
Schwab, Seiler Hanspeter, Steinegger, Tschuppert, Weber
Schwyz, Widrig, Wiederkehr, Wyss Paul, Zbinden Paul (29) 

Herr Reich ist verstorben - M. Reich est decede 

Präsident Bremi stimmt nicht 
M. Bremi, president, ne vote pas 

Art. 18 
Antrag der Kommission 
Abs.4 
Nachrichtensendungen wie Tagesschau .... 
Abs. 4bis (neu) 
Sendungen dürfen nicht durch Spender finanziert werden, 
welche zur Hauptsache Produkte herstellen oder verkaufen 
oder Dienstleistungen erbringen, für die ein Werbeverbot be
steht. 

Art. 18 
Proposition de la commission 
Al. 4 
Ne peuvent etre parrainees les emissions d'information, telles 
que .... 
Al. 4bis (nouveau) 
Les emissions ne peuvent etre parrainees par des personnes 

l 
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physiques ou morales qui ont pour activite principale la fabri
cation ou la vente de produits ou la fourniture de services pour 
lesquels la publicite est interdite. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Hier handelt es sich 
um eine Anpassung an die europäische Konvention, die Sie 
heute morgen beschlossen haben. Wir müssen einen Ab
satz 4bis einbringen: «Sendungen dürfen nicht durch 
der finanziert werden, welche zur Hauptsache Produkte her
stellen oder verkaufen oder Dienstleistungen erbringen, für 
die ein Werbeverbot besteht." Eine kleine Aenderung ist noch 
bei Absatz 4 nötig: «Nachrichtensendungen wie Tagesschau 
und Magazine sowie Sendungen und Sendereihen .... ,, Es 
sind also Anpassungen an ein bereits beschlossenes Ueber
einkommen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 20 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 26 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Salvioni 
Abs.2 
Die SAG berücksichtigt in der Gesamtheit ihrer Programme 
und unter Berücksichtigung der Verteilung der Empfangsge
bühren .... 

Art. 26 
Proposition de /a commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Proposition Salvioni 
A/.2 
Au travers de l'ensemble de ses programmes et dans le calcul 
de la repartition de la redevance, la SSR .... 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Artikel 26 ist keine 
grosse Sache, ausser dass wir noch einen Antrag Salvioni ha
ben. Der Ständerat hat von Konzession und «Auftrag» gespro
chen und nicht «Ziele». Auf Antrag von Frau Bührer hat er zu
dem a und b ausgetauscht. Damit will man betonen, dass die 
Kultur bei SAG-Sendungen und überhaupt generell im Vorder
grund stehen sollte. 
Wir beantragen Zustimmung zu diesen Aenderungen. 

On. Salvioni: La necessitä di questa proposta e nata dopo la 
decisione del Consiglio federale di aumentare solamente nella 
misura del 25 percento i canoni radio-televisivi, al ehe la Televi
sione della Svizzera tedesca ha tentato di recuperare la dimi
nuzione di entrate, cercando di fare delle pressioni per otte
nere ehe si modificasse la chiave di riparto ehe da anni e in vi
gore la quale, secondo l'intenzione della Radio-Televisione 
Svizzera tedesca avrebbe dovuto essere diminuita presso le 
televisioni Svizzera francese e Svizzera italiana a favore della 
Televisione Svizzera tedesca. 
E la motivazione era da ricercare nel fatto - secondo loro - ehe 
le entrate per la pubblicita e per i canoni televisivi della Televi
sione Svizzera tedesca superano di gran lunga le entrate delle 
Televisioni Svizzera francese e Svizzera italiana, e ehe questo 
riparto dovrebbe essere corretto per tener conto di questo dif
ferenza. 
La proposition que je vous presente sert a lier la repartition de 
la redevance aux buts et aux objectifs de la television et de la 
radio nationales. Evidemment, cette repartition n'a rien a faire 
avec les recettes. Je peux vous le demontrer tres facilement. 
Au Tessin, on pourrait aisement avoir des recettes publicitaires 
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meme superieures ä celles de la radio et television suisses ale
maniques. II suffirait d'ouvrir une redaction ä Corno ou a Va
rese, une a Novare et peut-etre une ä Milan. II s'agit de deux ä 
trois millions de telespectateurs potentiels, ce qui est bien su
perieur ä la population desservie actuellement par la television 
suisse alemanique. Nous aurions alors les rentrees publicitai
res de toute cette zone frontaliere que nous pourrions couvrir 
tres facilement. Quelles en seraient les consequences? Au 
Tessin, les gens seraient bien informes des evenements qui se 
deroulent dans la republique proche. mais ils ne sauraient 
plus rien de ce qui se passe ä Berne et au-dela du Gothard. 
C'est la preuve que la te!evision et la radio ont un but eminem
ment pub!ic et non financier comme semblent le pretendre les 
directeurs de la radio et television suisses alemaniques. C'est 
la raison pour laquelle je me suis senti oblige de me referer ä 
l'article 26 qui mentionne les buts de la radio et de la television, 
definies de fai;on tres claire comme etant d'interet national, de 
maniere ä souligner que la finalite recherchee passe par l'inter
mediaire des programmes et de la repartition de la redevance. 
Permettez-moi une petite remarque. Comme tous les bons 
Suisses, je me suis donne la peine d'apprendre, soit le fra
n9ais, soit l'allemand. J'estime, en me fondant sur la Constitu
tion federale et sur la loi de la radio-television, que je devrais 
pouvoir choisir alternativement les trois programmes natio
naux. En effet, la radio-television suisse alemanique transmet 
souvent des debats de politique nationale qui m'interessent 
beaucoup et que j'aimerais suivre. Helas! je n'en ai pas la pos
sibilite car on y parle normalement le suisse allemand qui n'est 
pas une langue nationale et que je n'ai pas l'obligation d'ap
prendre. C'est la raison pour laquelle j'affirme qu'en definitive, 
si on voulait examiner le probleme d'une maniere tres rigou
reuse sur la base de cette loi etde laconstitution, s'il existe une 
television et une radio ä propos desquelles on pourrait discu
ter de la repartition des redevances, c'est bien celles de la 
Suisse alemanique, parce qu'il n'est pas normal que j'entende 
les nouvelles du «Tageschau» en bon allemand et, tout de 
suite apres, l'etat des routes en suisse allemand. En tant que 
Suisse, j'ai bien le droit de conna,tre l'etat des routes qui de
vrait m'etre communique en bon allemand et non en suisse al
lemand. C'est pourquoi j'affirme qu'il faut penser ä la neces
site imperieuse, surtout ces temps, de maintenir une unite na
tionale. Elle ne peut etre obtenue que s'il y a une comprehen
sion reciproque fondee sur l'idee, l'illusion ou l'hypocrisie des 
trois cultures, des trois langues, qui coexistent harmonieuse
ment. Pour ce faire, tout le monde doit fournir un petit effort. 
Nous latins, nous l'avons fait et nous le faisons constamment. 
Nous vous demandons donc d'agir de meme. Surtout n'es
sayez pas de diminuer les droits de redevance pour la televi
sion suisse italienne, qui remplit un but d'importance natio
nale. Ce serait faire un affront ä l'idee de la Suisse, pour des 
questions comptabl_es. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Der Antrag lag in der 
Kommission nicht vor. Ich kann Ihnen also keine Kommis
sionsmeinung bekanntgeben. Ich glaube, wir alle sind für die 
Vielfalt der Schweiz und sind dafür, dass man die Romandie 
und die italienischsprachige Schweiz unterstützt, auch bei der 
Gebührenverteilung. Ich möchte aber doch darauf hinweisen, 
dass das in einem sehr grossen Ausmass geschieht. Die fran
zösische Schweiz liefert 23 Prozent der Gebühren, und sie er
hält für ihre Programme 34 Prozent. Die italienischsprachige 
Schweiz liefert 4 Prozent der Gebühren und erhält 23 Prozent. 
Ich finde das richtig; aber einen solchen Verteilungsschlüssel 
sollten wir - glaube ich - nicht definitiv im Gesetz festlegen, 
denn meines Wissens sind auch die Rätoromanen noch da, 
und die möchten auch mehr Geld. 
Ich glaube, wir sollten das nicht regeln. Ich finde, Herr Salvioni, 
dass die Formulierung, die Sie gewählt haben, unverständlich 
ist. Ich habe wirklich nicht begriffen, um was es sich handelt. 
Ich glaube, wir sollten es so lassen, dass der Bundesrat zu
sammen mit der SAG und den beteiligten Anstalten solche 
Verteilungsschlüssel festlegen kann. 

M. Frey Claude, rapporteur: La commission n'a pas examine 
la proposition de M. Salvioni. Je me bornerai donc ä faire une 
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remarque technique et, a titre personnel, une observation poli· 
tique. Tout d'abord, il est evident que la preoccupation de 
M. Salvioni aurait mieux sa place dans la section 4, et notam· 
ment a l'article 16 qui traite du financement. Mais. en tant que 
Romand, Latin, comme d'une minorite, 
cie le cri du coeur de M. 
II y a en effet, du cöte de la radiotelevision suisse 
des velleites de d'argent pour en donner 
la Suisse et au Or, ces deux ont aussi 
besoin des financiers necessaires a !a qualite de leurs 

la SSR revoyait sa clef de repartition, je dis, a 
nAr<::n,nns:,1 que ce serait un casus bell/ car la SSR a aussi la 

rn,,,s.,rm d'assurer la perequation financiere. Apres tout, le fe
deralisme implique aussi dans les medias !a et 
la solidarite. 
Des lors, je dirai simplement que la proposition de M. Salvioni 
est en quelque sorte une demonstration qui signifie «Pass 
uuf», «Touche pas a ma taxe!». 

Bundesrat Ogi: Herr Nationalrat Salvioni hat sein Anliegen zu
nächst auf italienisch und dann auf französisch begründet und 
damit eigentlich klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, 
worum es ihm geht. Ich sage klar und offen: Ich habe Ver
ständnis für dieses Anliegen. Ich sage weiter, die SAG muss 
einen gewissen Finanzierungsausgleich durchführen und die
sen auch vorsehen. In diesem Land der vier Kulturen, der vier 
Sprachen ist das eine Notwendigkeit. 
Das Anliegen, Herr Nationalrat Salvioni, ist aber mit der Formu
lierung - wie sie auf der Fahne festgeschrieben ist und auch 
beim Ständerat festgehalten wurde «Eigenheiten des Lan
des und die Bedürfnisse der Kantone» abgedeckt. Der Antrag 
ist deshalb so meine ich - nicht nötig. Aber ich will gerne zu
handen der Materialien hier festhalten, dass der Bundesrat bei 
der Konzessionserneuerung Ihrem Anliegen Rechnung tra
gen und dem Anliegen der sprachlichen Minderheiten die be
nötigte Berücksichtigung geben wird. 
Ich hoffe, Herr Nationalrat Salvioni, dass Sie damit einverstan
den sind. 

Abs. 1, 3-AJ. 1, 3 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2-AI. 2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Salvioni 

Art. 33, 35, 39 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 41 Abs. 1 bis 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 

50Stimmen 
34Stimmen 

(Fischer-Hägglingen, Couchepin, Coutau, Grassi, Nebiker, 
Sager) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 41 al.1bis 
Proposition de la commission 
Majorite 
Bitter 
Minorite 
(Fischer-Hägglingen, Couchepin, Coutau, Grassi, Nebiker, 
Sager) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Fischer-Hägglingen, Sprecher der Minderheit: In Artikel 41 
Absatz 1 wird festgehalten, dass ein Konzessionär für die Wei
terverbreitung über Kabelnetze den Anschluss von 
schatten nicht erzwingen kann; er kann ihn aber auch nicht 

Dieser Grundsatz ist an und für sich unbestritten. 
Fälle, wo die Versorgung der öe•,011<en 

den ·------- Radio- und Fernsehprogrammen 
chergestellt ist, wenn nicht eine Vielzahl von ion,oncf'l~<>tton 

und Wohnungen an ein Kabelnetz angeschlossen sind. Die 
Kabelnetze bieten nicht nur die Möglichkeit, einen sehr guten 

von Programmen zu gewährleisten, sondern auch 
die vielen Einzelantennen, die das Dorf-, Stadt- oder Land· 
schaftsbild beeinträchtigen, zu beseitigen. Solche Kabelnetze 
lassen sich in dünnbesiedelten Gebieten, vorab im Bergge
biet, nur verwirklichen, wenn sich die Oeffentlichkeit daran be-

und eine möglichst grosse Anzahl von Liegenschaften 
angeschlossen werden können, wenn also ein gewisser An· 
schlusszwang besteht. Dies kann rechtsstaatlich verantwortet 
werden, wenn solche Netze aufgrund von Erschliessungsbe· 
stimmungen, die demokratisch abgestützt sind, aufgebaut 
werden können, also wenn sie durch den kantonalen oder 
kommunalen Souverän in irgendeiner Form demokratisch ab· 
gesegnet sind. 
In Artikel 3 Absatz 3 dieses Gesetzes wird statuiert, dass die 
verschiedenen Landesteile ausreichend mit Radio- und Fern
sehprogrammen zu versehen sind. «Ausreichend» lässt sich 
ganz verschieden interpretieren, aber es dürfte doch unbestrit
ten sein, dass die Berggebiete - wenn immer möglich - eine 
gleich grosse Zahl von Programmen empfangen können sol· 
len wie z. B. das Mittelland oder städtische Agglomerationen. 
Zu guten Infrastrukturen gehört in der heutigen Zeit auch der 
Empfang von Radio- und Fernsehprogrammen; dies verbes
sert die Attraktivität einer Gemeinde und kann der Abwande· 
rung entgegenwirken. Darum beteiligen sich denn auch viele 
Gemeinden am Bau von Kabelnetzen. Man spricht dann von 
einer raumwirksamen Tätigkeit einer Gemeinde. Diese findet 
ihre rechtliche Abstützung in der eidgenössischen, kantona
len und kommunalen Gesetzgebung. 
Der Bau solcher Netze erfolgt aufgrund genereller Erschlies
sungspläne, die auch den Kostenverteiler beinhalten. Bei dem 
nun vorgeschlagenen Absatz 1 bis geht es darum, diese kan
tonalen bzw. kommunalen Gesetzgebungen vorzubehalten. 
Es soll den Kantonen also nicht verwehrt sein, Erschliessungs
bestimmungen für Radio- und Fernsehnetze zu erlassen. 
Nach welchen Grundsätzen der Kanton dann diese Regelung 
trifft, ist in diesem Gesetz nicht festzuhalten. Der Kanton hat 
aber eine Lösung zu finden, die der Europäischen Menschen
rechtskonvention entspricht. 
Es ist also nicht so, dass Absatz 1 bis einen Anschlusszwang 
statuiert; er verstösst auch nicht gegen die Europäische Men
schenrechtskonvention, wie dies von Gegnern dieser Bestim
mung im Ständerat und auch in unserer Kommission vorgetra
gen wurde. Sinn der Bestimmung ist nur, dem Kanton die 
Kompetenz zu geben, auf diesem Gebiet tätig zu werden. Wie 
die Praxis zeigt, machen die Kantone im Interesse der Oeffent
lichkeit Gebrauch davon und leisten so einen Beitrag zur Ver
sorgung der abgelegenen und dünnbesiedelten Gebiete mit 
Kabelnetzen. Dabei werden die Kabelnetze von einer oder 
mehreren Gemeinden erstellt und betrieben. Diese Regelung 
ist sinnvoll und sollte nicht durch eine bundesrechtliche Vor
schrift unterbunden werden. 
Ich bitte Sie daher, der Minderheit zuzustimmen, dies auch im 
Namen der SVP-Fraktion. 

Columberg: Ich bitte Sie, der Ergänzung des Ständerates und 
dem Antrag von Herrn Fischer zuzustimmen. Es ist eine sehr 
bescheidene, aber dennoch wertvolle Ergänzung. Dabei han
delt es sich nicht um einen gesetzlichen Anschlusszwang, 
sondern um die Kompetenzzuweisung an die Kantone. Durch 
diese Ergänzung soll die Möglichkeit geschaffen werden, An
schlüsse zu fördern, beispielsweise in Berggebieten. Herr Fi
scher hat als Antragsteller die Zweckmässigkeit dieser Bestim
mung überzeugend begründet, und ich kann diese Ausfüh
rungen nur unterstützen. 
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Kabelnetze werden heute vermehrt als Anlagen einer oder 
mehrerer Gemeinden erstellt und betrieben. Die Gemeinden 
helfen auch bei der Finanzierung mit, vor allem in ländlichen 
Gegenden und in dünnbesiedelten Gebieten. Das geschieht 
vor allem, wenn Orts- und Landschaftsbilder nicht beeinträch
tigt werden sollen. Mit der ständerätlichen Fassung ermögli
chen wir den Kantonen, in diesem Bereiche sachgerechte Lö
sungen zu finden. Die Stimmbürger können demnach darüber 
bestimmen, sie kennen die Verhältnisse ja am besten, und 
darum sollten wir ihnen diese Freiheit geben. 
Die Kommission hat mit einem Zufallsmehr von 1 O zu 9 
Stimmen diese Ergänzung abgelehnt, wir sollten sie wieder 
aufnehmen. Namens der CVP-Fraktion bitte ich Sie, der Kom
missionsminderheit, also dem Antrag von Herrn Fischer, und 
dem Ständerat zuzustimmen. 

Schmid: Ein weiteres Thema, das, ähnlich wie die Werbung, 
mit Freiheit und Zwang im Sende- und Empfangsbereich von 
Medien zu tun hat, ist die Frage, ob kantonale Erschliessungs
bestimmungen allen Bewohnerinnen und Bewohnern einer 
bestimmten Gegend vorschreiben können, ihre Liegenschaf
ten z. 8. an eine Verteilungsinfrastruktur oder an eine Gemein
schaftsantenne anzuschliessen. 
Ich frage mich, wo hier für die Befürworter solcher obligatori
scher Anschlussvorschriften die sonst so vielgepriesene Frei
heit bleibt. Der Anschlusszwang für den Empfang von 20 Pro
grammen, die man nicht wünscht, liegt in keinerlei Allgemein
interesse und beschneidet eindeutig die Freiheit des Medien
gebrauchs durch kollektive Kostenüberwälzungen. Wenn wir 
dies - mit Recht - auf eidgenössischer Ebene nicht zwingend 
zulassen, ist nicht einzusehen, weshalb wir dieses Prinzip von 
kantonalen Bestimmungen unterlaufen lassen sollen. 
Ich bitte Sie daher im Namen der grünen Fraktion, die Mehr
heit zu unterstützen. 

Stappung: Was der Ständerat mit Mehrheitsbeschluss zusätz
lich in diesen Artikel 41 Absatz 1 bis aufnehmen will, ist sehr 
fragwürdig. Eine Bestimmung nach ständerätlicher Fassung 
tangiert nun tatsächlich die Eigentumsfreiheit sehr frappant. 
Es ist nicht einzusehen, warum gerade hier von gewissen Krei
sen einmal mehr gesetzlich mehr Staat an begehrt wird. Wollen 
wir unsere Bevölkerung tatsächlich, unter Umständen gegen 
ihren Willen, zwingen fernzusehen? Es geht zu weit, wenn ein 
Zwang für den Fernsehkabelanschluss ins Gesetz aufgenom
men werden soll. Es widerspricht unseren Freiheitsrechten, 
dass ein Kanton, der zufällig ein Regionalfernsehen betreibt 
oder an einem Privatfernsehen mitbeteiligt ist, den gesetzli
chen Fernsehanschlusszwang verordnen kann. Seien wir ehr
lich: Ziel einer solchen Zwangsbestimmung kann nur die Er
weiterung der finanziellen Grundlage der Regionalfernsehbe
treiber sein. Mehr Sinn hat eine solche Bestimmung im Gesetz 
nun tatsächlich nicht. Natürlich gibt es für gewisse Regionen 
einen Versorgungsauftrag. Dieser Versorgungsauftrag kann 
niemals zu einem Zwangsanschluss führen oder auch nur so 
interpretiert werden. 
Dazu kommt noch das raumplanerische Argument. Wenn ein 
Verbot für individuelle Antennenanlagen rechtsverbindlich ist, 
so ist es jedem Uegenschaftenbesitzer und Wohnungseigen
tümer immer noch freigestellt, ob er einen Kabelanschluss will 
oder ob er diesen nicht braucht. Es war seinerzeit schon 
grundfalsch, dass in Ermangelung einer einschlägigen Ge
setzgebung privaten Kabelnetzbetreibern die Bewilligung für 
die Verlegung und Betreibung der Kabelnetze im öffentlichen 
Grund erteilt wurde. Es wäre nun aber nochmals falsch, wenn 
auf diesen Fehler heute ein weiterer, noch gravierenderer Feh
ler mit dem Zwangsanschluss stipuliert würde. 
Denken Sie auch an die Kosten. In abgelegenen Gegenden 
müssten die Hauseigentümer - z. 8. ärmere Bauern -, auch 
wenn sie keinen Fernsehanschluss wollen, die Zuleitung bis 
zu ihrer Liegenschaft bezahlen. Sie wären also gezwungen, 
gegen ihren Willen etwas zu tun und zu bezahlen, das sie über
haupt nicht wollen und unter Umständen auch nicht brau
chen. Mit einem solchen Zwangsanschluss kommen wir in 
Konflikt mit der Europäischen Menschenrechtskonvention. 
Ein Kabelanschluss ist bei uns weder für die demokratische 

Gesellschaft, weder für die nationale Sicherheit, weder zur Ge
währung der öffentlichen Ruhe und Ordnung, weder für das 
wirtschaftliche Wohl des Landes, noch für die Verteidigung der 
Ordnung zur Verhinderung von strafbaren Handlungen und 
schon gar nicht zum Schutze der Gesundheit und Moral not
wendig. Im Gegenteil. Weil das alles nicht angeführt werden 
kann, widerspricht diese Bestimmung ganz eindeutig Artikel 8 
der Europäischen Menschenrechtskonvention. Er wäre somit 
unrechtmässig. 
Ich ersuche Sie daher, den Minderheitsantrag abzulehnen 
und der Mehrheit und dem Bundesrat zuzustimmen. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Die Kommission bean
tragt Ihnen - mit 13 zu 6 und nicht etwa mit 10 zu 9 Stimmen, 
wie Herr Columberg gesagt hat-, festzuhalten und den Zusatz 
des Ständerates zu streichen. 
Auf den ersten Blick - und das haben wir in einer ersten Le
sung auch so begriffen - könnte man meinen, es handle sich 
um ein rein föderalistisches Anliegen, um ein Anliegen der 
Berggebiete oder sogar um ein ästhetisches Anliegen: dass 
man nämlich einen Fernsehantennenwald verhindern will in 
Gegenden, wo das schade ist. Darum handelt es sich aber 
nicht, ich möchte das ganz klar festhalten; denn dieser Absatz 
würde sich auf die ganze Schweiz beziehen. und in den Berg
gebieten dürfte eine Verkabelung nur in ganz seltenen Fällen 
überhaupt finanziell lohnend und möglich sein. 
Um klarzustellen, dass man ein Recht darauf hat, verschie
dene Sender zu empfangen, auch in abgelegenen Gebieten. 
haben wir in Artikel 43 vorgesehen, dass der Kanton und die 
Gemeinden verfügen können, dass man Umsetzer installiert, 
um die Programme zugänglich zu machen. Aber einen Kabel
anschluss von Kantons wegen zu verfügen und dann sehr 
wahrscheinlich auch noch die Gebühren einzuziehen, das, 
Herr Fischer, glaube ich, beurteilen Sie falsch. Damit greifen 
Sie in die Eigentumsfreiheiten ein. Ich kann nicht verstehen, 
dass dieser Vorschlag gerade von Ihrer Seite kommt, denn er 
ist ein Eingriff in die Eigentumsfreiheit und stellt auch die An
schlussfreiheit in Frage. 
Die Anschlussfreiheit beinhaltet, dass der Grundeigentümer 
sagen kann, ob er einen Anschluss will oder nicht. Man hat 
also auch ein Recht auf Verweigerung, vor allem wenn Umset
zer möglich sind. Heute sind dazu noch die Parabolantennen 
möglich. Sie müssen also nicht in abgelegenen Gebieten Ka
bel verlegen und dann die Grundeigentümer und die Zu
schauer mit sehr hohen Kosten belasten. 
Ich bin ziemlich sicher, Herr Fischer, dass eine Klage vor dem 
Gerichtshof für Menschenrechte Erfolg haben würde: Ein 
solch tiefgreifender Eingriff, nämlich dass man die Leute 
zwingt, solche Kabel zu akzeptieren und auch noch Gebühren 
zu bezahlen, das würde sicher abgelehnt, denn es könnte da
für kaum ein öffentliches Interesse geltend gemacht werden. 
Ich bitte Sie also, bei der nationalrätlichen und bei der bundes
rätlichen Version zu bleiben. Es ist nicht ein föderalistisches 
Anliegen, glauben Sie mir das, wir haben das sehr ausführlich 
diskutiert; es ist auch nicht ein Anliegen der Aesthetik. Diese 
Anliegen lösen wir mit anderen Artikeln, auf die wir noch zu 
sprechen kommen. 

M. Frey Claude, rapporteur: C'est par 13 voix contre 6 que la 
majorite de la commission vous recommande de biffer 
l'alinea 1 bis. La version du Conseil des Etats constitue en effet 
une grave atteinte a la propriete et eile remet en cause le prin
cipe de la liberte de se raccorder. Le Conseil federal deute 
d'ailleurs, lui aussi, qu'il y ait un interet public manifeste justi
fiant cette atteinte a la propriete. 
Je vous demande en outre de comparer cet article 41, 
alinea 1 bis, a l'article 53. Pour tous ceux qui sont intervenus au 
nom de la protection des paysages et de l'esthetique, il faut 
rappeler que cette preoccupation est contenue dans la loi, 
mais a l'article 53, alinea 1, qui stipule que les cantons peu
vent interdire l'installation d'antennes individuelles exterieures 
dans certaines regions, a) si la protection du paysage, des 
monuments et des sites historiques ou naturels l'exige, et b) si 
des possibilites de reception des programmes equivalant a 
celles qui seraient assurees par une antenne individuelle d'un 
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prix et d'une dimension raisonnables sont garanties a des 
conditions acceptables. Cette preoccupation que vous avez 
exprimee ici a sa place a l'article 53 qui n'est conteste par per
sonne. La, le principe de la proportionnalite a l'atteinte a la li
berte et a la propriete n'est pas mis en cause. 
Des lors, nous vous demandons de rejeter la version du 
Conseil des Etats a I' articte 41, alinea 1 bis. 

Bundesrat Ogl: In bezug auf den Anschluss von Liegenschaf
ten halten wir am Entwurf des Bundesrates und an Ihrem ße.. 
schluss vom 5. Oktober 1989 fest. Die vom Ständerat be
schlossene Lösung - Herr Stappung hat es klar und deutlich 
gesagt- ist in zweierlei Hinsicht problematisch. 
Sie stellt zunächst einmal einen Eingriff in die Eigentumsfrei
heit dar. Sie stellt auch die Anschlussfreiheit in Frage. Ob für 
den Eingriff in diese Eigentumsfreiheit das erforderliche öffent
liche Interesse, Herr Nationalrat Cotumberg, wirklich gegeben 
ist, das ist sehr, sehr fraglich. 
Bitte beachten Sie im weiteren folgendes Detail der ständerät
lichen Lösung: Der Vorbehalt für das kantonale Recht und da
mit für die Erschliessungsfinanzierung von Kabelnetzen ist 
nicht auf Rand- und Bergregionen beschränkt. Jedes Kabel
netz könnte sich somit bei der Neuerschliessung mit Grundei
gentümeranteilen finanzieren. 
Noch ein Wort zur Anschlussfreiheit: Sie ist dem Grundrecht 
der Empfangsfreiheit nachgebildet. Nach der Meinung des 
Bundesrates umfasst die Anschlussfreiheit zwei Aspekte: so
wohl das Recht des Grundeigentümers auf einen Anschluss 
als auch das Recht des Grundeigentümers, einen Anschluss 
zu verweigern. Die Lösung des Ständerates würde diese Re
gel zur Ausnahme machen. 
Ich bitte Sie deshalb, an der vom Bundesrat gewählten Rege
lung festzuhalten und den Antrag der Kommissionsminderheit 
abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art.43 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de fa commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 48 Abs. 1 
Antrag der Kommission 

a. Streichen 

72Stimmen 
46Stimmen 

b. diese Programme den schweizerischen Vorschriften über 
die Werbung für alkoholische Getränke nicht entsprechen; 

Art.48al.1 
Proposition de fa commission 

a. Bitter 
b. Ces programmes ne respectent pas les prescriptions suis
ses sur la publicite pour les boissons alcoolisees; 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Es ist eine Anpassung 
an die Uebereinkunft für das grenzüberschreitende Fernse
hen, weil wir hier einen Vorbehalt wegen der Alkoholwerbung 
anbringen müssen. 
Ich bitte Sie, dem Antrag zuzustimmen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 52 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 53 Abs. 1 Bst. a 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 53 al. 1 let. a 
Proposition de fa commission 
(La modification ne concerne que le texte allemand) 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Ich will Ihnen beantra
gen - das betrifft nur den deutschen Text -, an der Version 
Bundesrat und Nationalrat festzuhalten. Der Ständerat hat hier 
bei den Landschaftsbildern das Wort «bedeutend» gestrichen. 
Die Verwaltung und eine grosse Mehrheit der Kommission hal
ten diese Streichung für problematisch, weil damit die Emp
fangsfreiheit wiederum eingeschränkt werden könnte, auch in 
Fällen, wo dies nicht aus heimat- und denkmalpflegerischen 
Gründen gerechtfertigt ist Auch besteht die Gefahr, dass die 
Formulierung des Ständerates vor dem Europäischen Ge
richtshof für Menschenrechte wiederum keinen Bestand hat; 
also bleiben wir in der deutschen Version bei der nationalrätli
chen und bundesrätlichen Fassung. 

Angenommen -Adopte 

Art. 55 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de fa commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 56 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Leuenberger-Solothurn) 
Für die Beurteilung von Beschwerden gegen ausgestrahlte 
Sendungen ist die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Ra
dio und Fernsehen zuständig. 

Art.56al. 2 
Proposition de fa commission 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(Leuenberger-Soleure) 
.... statue sur les plaintes concernant .... 

Art. 56a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Leuenberger-Solothurn) 
Streichen 

Art. 56a 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(Leuenberger-Soleure) 
Bitter 

Art. 57 
Antrag der Kommission 
Titel 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Minderheit 
(Leuenberger-Solothum) 
Unabhängige Beschwerdeinstanz 

Abs.2 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Leuenberger-Solothum) 
.... schweizerischer Veranstalter. Sie überprüft die Sendungen 
unter dem Gesichtspunkt des öffentlichen Interesses an der 
Einhaltung der Programmvorschriften. 

Art.57 
Proposition de la commission 
Titre 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(Leuenberger-Soleure) 
Autorite independante d'examen des plaintes 

Al.2 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(Leuenberger-Soleure) 
.... relatives a des emissions de radio et de television qui ont 
ete transmises par des diffuseurs suisses. Elle s'assure, sous 
!'angle de l'interet public, que les emissions sont conformes 
aux dispositions concernant les programmes. 

Art.S8a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Leuenberger-Solothurn} 
Streichen 

Art. 58a 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(Leuenberger-Soleure) 
Bitter 

Art. 58b 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 Bst. a 
a ..... besprechen oder ihm in leichten Fällen zur direkten Erle
digung überweisen; 
Abs.3 
.... der Beanstandung orientiert die Ombudsstelle oder der 
Veranstalter den Beanstander schriftlich über die Ergeb
nisse .... 
Minderheit 
(Leuenberger-Solothurn) 
Streichen 

Art. 58b 
Proposition de la commission 
Majorite 
Al. 1 let. a 
a ..... avec le diffuseur ou, dans les cas simples, la lui transmet
tre pour liquidation directe; 
Al. 3 
.... l'organe de rnediation ou le diffuseur transrnet au 
plaignant .... 
Minorite 
(Leuenberger-Soleure) 
Bitter 

Art. 58c Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Innert 30 Tagen nach Eintreffen der Mitteilung (nach Art. 58b 
Abs. 3) kann .... 
Minderheit 
(Leuenberger-Solothurn) 
Streichen 

Art. 58c al.1 
Proposition de la commission 
Maforite 
Dans un delai de 30 jours auivant le depöt du rapport (art. 58b, 
3e al.) une plainte .... 
Minorite 
(Leuenberger-Soleure) 
Bitter 

Art. 59 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Leuenberger-Solothurn) 
Eine Beschwerde einreichen kann jeder mindestens 18 Jahre 
alte Schweizer Bürger oder Ausländer mit Niederlassungs
oder Aufenthaltsbewilligung, wenn seine Beschwerde von 
mindestens 100 18 Jahre alten Schweizer Bürgern oder Aus
ländern mit Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung un
terstützt wird. 
(Rest des Artikels streichen) 

Art. 59 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(Leuenberger-Soleure) 
Est habilite a presenter une plainte tout citoyen suisse ou tout 
ressortissant etranger titulaire d'un permis d'etablissement ou 
de sejour, qui a au moins 18 ans, a condition que la plainte soit 
appuyee par cent autres de ces personnes ägees d'au moins 
18ans. 
(Bitter le reste de l'article) 

Art.60 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1-5 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.6 
Streichen 

Minderheit 
(Leuenberger-Solothurn) 
Abs. 1-4 
Festhalten 
Abs. 5, 6 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 60 
Proposition de la commission 
Maforite 
Al. 1-5 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 6 
Biffer 

Minorite 
(Leuenberger-Soleure) 
Al. 1-4 
Maintenir 
Al. 5, 6 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
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Art. 61 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Art. 62 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Titel 
Entscheid 
Abs.2 
Entscheide der Beschwerdeinstanz sind endgültig. Der 
Rechtsweg des Zivil· und Strafrechts bleibt vorbehalten. 

Minderheit I 
(Coutau, Fischer-Hägglingen, Frey Claude, Sager) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit II 
(Leuenberger-Solothurn) 
Titel 
Behandlung durch die Beschwerdeinstanz 
Abs. 1 
Die Programmbeschwerde verleiht keinen Anspruch auf einen 
förmlichen Entscheid. Die Beschwerdeinstanz kann nach ih
rem Ermessen insbesondere: 
a. die Angelegenheit mit dem Veranstalter besprechen; 
b. für eine direkte Begegnung zwischen dem Beschwerdefüh
rer und Vertretern des Veranstalters sorgen; 
c. Empfehlungen an den Veranstalter abgeben; 
d. den Beschwerdeführer über die Zuständigkeit. das mass
gebende Recht und den Rechtsweg orientieren; 
e. einen Feststellungsentscheid treffen. 
Abs.2 
Trifft die Beschwerdeinstanz einen Entscheid, so stellt sie fest, 
ob eine oder mehrere der beanstandeten Sendungen Pro
grammbestimmungen dieses Gesetzes, seiner Ausführungs
vorschriften oder der Konzession verletzt haben. Verhandlun
gen über solche Entscheide sind öffentlich. 
Abs.3 
Solche Feststellungsentscheide sind endgültig. 

Art.62 
Proposition de Ja commission 

. Majorite 
Titre 
Decision 
Al.2 
Les decisions de l'autorite de plainte sont definitives. Restent 
reservees les voies judiciaires de droit civil ou de droit penal. 

Minorite 1 
(Coutau, Fischer-Hägglingen, Frey Claude,. Sager) 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Minorite ff 
Titre 
Examen par l'autorite de plainte 
Al. 7 
Le depöt d'une plainte en matiere de programmes ne donne 
droit a aucune decision formelle. L'autorite de plainte a toute 
latitude d'appreciation pour: 
a. S'entretenir de l'affaire avec le diffuseur; 
b. Mettre en presence le plaignant et des representants du dif
fuseur; 
c. Adresser des recommandations au diffuseur; 
d. lnformer le plaignant sur les organes competents, les dispo
sitions legales applicables et les voies de recours; 
e. Arreter une decision en constation. 
Al. 2 
Lorsque l'autorite de plainte arrete une decision, eile indique 
si une ou plusieurs des emissions incriminees ont viole les dis
positions relatives aux programmes contenues dans la pre
sente loi, dans ses prescriptions d'execution ou dans la 

concession. Les audiences portant sur ces decisions sont pu
bliques. 
Al. 3 
Les decisions en constations sont sans appel. 

Art. 62a 
Antrag der Kommission 
Titel 
Verfahrenskosten 
Wortlaut 
Für mutwillige Beschwerden können den unterliegenden Be
schwerdeführern Verfahrenskosten auferlegt werden. Sie rich
ten sich nach den für das Verwaltungsverfahren gültigen Be
stimmungen. 

Art.62a 
Proposition de la commission 
Titre 
Frais de procedure 
Texte 
Lorsqu'une recfamation est presentee dans un esprit procedu
rier, l'autorite peut mettre les frais de procedure ä la charge de 
l'auteur deboute. Ces frais se determinent conformement aux 
dispositions applicables en procedure administrative. 

Art. 65 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.2 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Leuenberger-Solothurn) 
Festhalten 

Abs. 3, 4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 65 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Al. 2 
Majorite 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(Leuenberger-Soleure) 
Maintenir 

Al.3, 4 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Wir kommen jetzt zum 
Hauptstreitpunkt. Es handelt sich um die problematische 
Frage der Unabhängigen Beschwerdeinstanz. Darf ich kurz re
kapitulieren, was vor sich ging: Wir haben Ihnen seinerzeit im 
Nationalrat die Ubi quasi als Gesamtpaket beantragt und Sie 
gebeten, Sie sollten nicht einzelne Artikel herausgreifen. Die
ses Paket beruhte auf der Arbeit einer Subkommission, die 
auch Hearings usw. durchgeführt hat. Der Ständerat hat etwas 
Aehnliches gemacht. Er hat mehr oder weniger global die An
träge von Ständerat Laubar gutgeheissen, die auf einem er
weiterten Konzept beruhen. 
Jetzt ergibt sich die seltsame Situation, dass es in einzelnen 
Artikeln keine Differenzen gibt, und in anderen Artikeln gibt es 
sie. Man kann aber nicht nur über die Differenzen in einzelnen 
Artikeln diskutieren, weil wir sonst ein Wischiwaschi hervor
bringen, das überhaupt nicht mehr konsistent ist. Wir haben 
die ständerätliche Kommission daher gebeten, auch Artikel 
bereinigen zu dürfen, in denen es keine Differenzen gibt. Die 
ständerätliche Kommission war damit einverstanden, auch die 
Strafbestimmungen in dieses Paket hineinzunehmen. 
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Bei der Diskussion im Nationalrat gingen viele von einem fal
schen Verständnis aus. Wir meinten nämlich, dass die Strafbe
stimmungen und die Bussevon50000 Franken für den Konzes
sionär gelten und nicht für den einzelnen Medienschaffenden. 
Darf ich nun einen kurzen Ueberblick auf die beiden Pakete 
geben? Die national rätliche Kommission hat seinerzeit weitge
hend auf Professor Jörg Paul Müller abgestellt, den damaligen 
Präsidenten der Ubi. Dieser bat uns, aus dem Zwitter Ubi, die 
kaum mehrfunktionieren könne, entweder eine Schlichtungs
oder Ombudsstelle zu machen, die versucht, Konflikte zu be
reinigen, oder der Ubi die rechtlichen Möglichkeiten in die 
Hand zu geben und damit der zunehmenden Verrechtlichung 
durch den Weiterzug von Beschwerden an das Bundesgericht 
Rechnung zu tragen. Auch die Ubi solle quasi richterliche 
Kompetenz erhalten und Veranstalter, Medienschaffende und 
Dritte vorladen und Unterlagen einfordern können. 
Wir haben uns damals leider entschlossen, diesen zweiten 
Weg zu gehen, also die Ubi noch etwas mehr ins Recht zu fas
sen. Als unser Kollege David intervenierte und uns auf ein paar 
schwer zu definierende Zuständigkeiten aufmerksam machte, 
gab ich der Hoffnung Ausdruck, dass der Ständerat das ganze 
noch einmal überarbeiten und Fehler korrigieren sollte. 
Der Ständerat hat im grossen und ganzen eine gute Arbeit ge
leistet, auch wenn ich im Fall der Ubi nicht mit ihm einverstan
den bin. Aber er hat das Problem nochmals studiert, hat aber 
in der Schlussdebatte - bei nur noch kleiner Präsenz und un
ter dem gleichen Zeitdruck, wie wir ihn hatten - ebenfalls noch 
Passagen beschlossen, die vielleicht einer näheren Ueberprü
fung nicht standhalten. Er hat die Zuständigkeit der Ubi noch 
mehr verrechtlicht. Er hat unsere Ansätze quasi zur Perfektion 
geführt, zum Teil zu Recht, zum Teil um den Preis zusätzlicher 
Schwierigkeiten. 
Er hat neu Ombudsstellen eingeführt. Das könnte vielleicht 
eine gute Lösung sein. Das hat man jetzt schon bei privaten 
Veranstaltern, aber die SRG kannte das noch nicht. Der Stän
derat erwartet von diesen Ombudsstellen, dass sie eine Art 
Triage machen. Man muss über diese Stellen gehen, und erst 
dann kann man an die Ubi gelangen. Er wollte die Ubi entla
sten, denn wir wissen alle, die Ubi ist total überfordert - und 
das Bundesgericht mit ihr - durch die zunehmenden Klagen, 
die eingereicht werden. 
Nun hat Herr Leuenberger-Solothurn das nationalrätliche 
Konzept wieder entschlackt und kommt mit einem anderen 
Gesamtkonzept. Persönlich würde ich es das Beste finden. Ich 
muss ehrlich sagen: Eine ganze Anzahl Kommissionsmitglie
der auch, denn es ist uns nicht so ganz wohl bei diesem stän
digen Erweitern und Verfeinern der rechtlichen Massnahmen. 
Es gibt kein einziges Land, das eine solche Instanz wie unsere 
Ubi kennt. Es gibt Aufsichtsgremien der Veranstalter, und es 
wäre denkbar - wenn die SRG eines Tages ihre Strukturen 
überdenkt-, dass man ebenfalls solche Aufsichtsgremien ein
führt. Aber ein Mediengericht - und die Ubi wird jetzt immer 
mehr zu einem Mediengericht - ist letztlich eine unmögliche 
Sache, ist eine Fehlentwicklung. 
Wir haben das Konzept Leuenberger abgelehnt, und zwar aus 
Respekt vor dem Ständerat. Jeder Rat hat ein Recht darauf, 
dass man das, was er erarbeitet hat und das auch gute Dinge 
enthält, zur Kenntnis nimmt. Ich bin - nun kommt für mich eine 
grosse Schwierigkeit-voll dahinter gestanden, dass wir über
all dem Ständerat nachgeben, um möglichst wenige Differen
zen zu haben, in der Hoffnung, dass der andere Rat dann im 
entscheidenden Punkt nachgibt. den wir neu einführen, näm
lich dass man nicht alles und jedes auch noch vor Bundesge
richt ziehen kann. 
Wir haben sogar schweren Herzens die bei uns gestrichene 
Individualfrage jener, die eine enge Beziehung zum Gegen
stand der beanstandeten Sendung geltend machen, wieder 
hineingenommen, in der Hoffnung, dass wir dann am Schluss 
dem überforderten Bundesgericht nicht zumuten müssen, Sa
chen zu beurteilen, die nicht justitiabel, die Ermessensfragen 
und für ein oberstes Gericht unwürdig sind, die fast ein wenig 
an Lächerlichkeit grenzen - wenn Sie etwa an den «Grell
pastell»-Entscheid denken. 
Wir möchten das Bundesgericht in solchen Fällen ausschal
ten, was nicht heisst, dass Ubi-Entscheide, die dann zu Verfü-
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gungen des Departementes führen, nicht vor Bundesgericht 
angefochten werden können. Das scheint uns dann wieder 
gerechtfertigt zu sein. 
Ich bitte Sie, das Gesamte noch einmal zu überdenken und 
gewisse Korrekturen anzubringen. 

M. Frey Claude, rapporteur: Les articles 56 et suivants traitent 
de la surveillance des programmes et feront l'objet d'un exa
men d'ensemble. Nous releverons que certaines propositions 
de notre commission portent sur des articles du projet de loi 
qui ne font pas l'objet d'une divergence.11 etait des lors neces
saire, pour en traiter valablement ici, d'obtenir l'accord de la 
commission du Conseil des Etats, ce qui a ete fait. 
Le Conseil des Etats a elargi l'organe de mediation a chaque 
diffuseur - c'est l'article 56, lettre a. Nous observons que l'or
gane de mediation ne peut pas prendre de decision ni donner 
des instructions, il ne peut que soumettre des recommanda
tions au diffuseur. lntermediaire, mediateur entre le diffuseur 
et le plaignant, il a pour fonction essentielle de faire le tri entre 
les reclamations pour lesquelles on peut arriver rapidement a 
conciliation et celles qui sont d'une portee plus grande et qui 
touchent a la conception des programmes. L'organe de me
diation dispose de 40 jours pour deposer son rapport, apres 
quoi le plaignant dispose, lui, d'un delai de 30 jours pour de
poser une plainte aupres de l'autorite chargee de cet examen. 
Pour une !arge majorite de la commission, l'autorite de plainte 
prend une decision definitive alors que la minorite, emmenee 
par M. Coutau, souhaite reserver la possibilite d'un recours au 
Tribunal federal. II faut preciser encore que les voies judiciaires 
de droit civil et de droit penal restent reservees. 
Votre commission a accepte a une tres !arge majorite le nou
veau concept elabore par le Conseil des Etats. Elle a en outre 
facilite l'acces des plaignants isoles a l'autorite de plainte, 
pour autant qu'ils soient particulierement concernes par l'ob
jet de l'emission incriminee. Quant aux propositions de la rni
norite de M. Ernst Leuenberger, qui seront aussi examinees 
globalement, elles portent essentiellement sur la suppression 
de l'organe de mediation. On ne fait plus ici la distinction entre 
reclamation et plainte. En outre, M. Leuenberger, comme la 
majorite de la commission, refuse d'ouvrir la voie de recours 
au Tribunal federal. 
Le groupe de travail qui a ete charge d'elaborer un nouveau 
concept au sein de la commission a fait un travail qui a pu re
cueillir un large soutien au sein de la cornmission. II nous pa
rait des lors essentiel, dans cet examen general, de suivre la 
majorite de la commission. Nous reviendrons, au cours de la 
discussion de detail, a l'article 62, sur la question de l'ouver
ture au non au Tribunal federal des recours qui seraient bases 
sur des decisions de l'autorite de plainte. 

Leuenberger-Solothurn, Sprecher der Minderheit: Ich 
schlage Ihnen ein ganzes Konzept vor. 
Erlauben Sie mir aber, bevor ich auf die Begründung dieses 
Konzeptes eintrete, doch noch zwei, drei Gedanken zu dieser 
Ubi zu äussern. Ich bin nämlich der Meinung - auch wenn wir 
heute so debattieren, als ob es zentral um die Frage «Bundes
gericht ja oder nein?» gehe-. dass es eigentlich heute zentral 
um die Frage geht: Ist denn Programmschaffen an Radio und 
Fernsehen überhaupt justitiabel, kann das überhaupt ins 
Recht gefasst werden, können denn Programmvorschriften 
überhaupt durch Gerichte überprüft werden? Wir haben uns 
die Frage zu stellen: Sind wir in der Lage, heute mit dieser De
batte den Anfang vom Ende dieser Mediengerichte in diesem 
lande zu schaffen? 
Ich bin der Meinung, für die schickliche Beerdigung ist es 
noch zu früh; wir haben einen Verfassungsauftrag. Ich schlage 
Ihnen aber vor, dass wir heute im Wald mal die Bäume besich
tigen, die einmal die Bretter hergeben könnten, um den Sarg 
zu zimmern, in dem man dann die Mediengerichte dereinst zur 
verdienten Ruhe tragen könnte. 
Jede Ubi, mag sie noch so gut gemeint sein, ist im Prinzip 
falsch, weil unliberal, letztlich unwirksam. Es ist doch erstaun
lich, dass ein Sozialist hier in diesem Saal den Liberalen und 
ihren Nachfahren sagen muss: Der Geist der Freiheit weht 
eben, wo er will. 
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Es hat zu allen Zeiten und in allen Phasen der Geschichte Ver
suche der Vor-, Neben- und Nachzensur gegeben, und alle 
diese Versuche - der Freiheit und den Liberalen sei Dank -
waren und sind gescheitert, und sie werden zum Scheitern 
verurteilt sein. Ueber diese ganzen Mediengerichte, über 
diese Institution kann man soviel Himbeersauce giessen, wie 
man will, ungeniessbar bleiben Mediengerichte allemal. 
Jedem Liberalen müsste das Herz bluten, wenn man in die 
Diskussion darüber eintritt, welches Gericht, welche Institu
tion, nun da besser kontrollieren, korrigieren, zensurieren. 
nachzensurieren, noch ein bisschen früher vermitteln könnte. 
Wir haben uns auf einen Fehlweg begeben, und ich muss 
Herrn Ernst-Europa-Mühlemann hier fragen, nicht als Grafen, 
ich muss ihn fragen, wo denn im Europa, das im Entstehen be
griffen ist, wo denn in der Europarats-Konvention, wo denn in 
EG-Konventionen ein Mediengericht vorgesehen ist. 
Ich gebe zu, die Oesterreicher sind auch so Schlaumeier, wie 
wir das gelegentlich sind, die haben auch einmal so etwas er
funden. Sonst aber gibt es kein Land in diesem schönen Eu
ropa - abgesehen von Regimes, die inzwischen im Altersheim 
oder im Gefängnis gelandet sind -, das solche Medienge
richte, solche Institutionen der Medienkontrolle, kennt. Wir 
Schweizer haben es nur gut gemeint, das will ich einräumen. 
Ich erinnere mich genau, was Willi Ritschard gesagt hat, als er 
sich eine Kommission zur Seite gab, die ihn in diesen Medien
aufsichtsfragen beraten sollte: Wir müssen vielleicht einige 
Leitplanken setzen, damit die Medienschaffenden etwa mer
ken, in welcher Bandbreite sie sich bewegen sollen. Er hat vä
terliche Ratschläge gegeben, die erfahrene Journalisten viel
leicht den jüngern geben könnten; er hätte auch von mütterli
chen reden können. Als die Sache dann vors Parlament kam, 
hat man gesagt: Ja halt, das muss weitergehen. Da bestehen 
Monopole, und Monopole, soweit man sie nicht zerschlagen 
kann, gehören an die Kandare genommen. 
Das ist absolut klar. Aber wenn Sie dieser Argumentation fol
gen, dann erwarte ich Ihre Aenderungsanträge. Dann müssen 
Sie einen Verfassungsartikel oder Gesetze vorschlagen, die 
auch regionale Pressemonopole kontrollieren. Ich könnte mir 
vorstellen, dass sich im Kanton Wallis gewisse Massnahmen 
aufdrängten. Auch bei uns im Solothurnischen sind Prozesse 
im Tun, die in Bälde aufzeigen, dass solches notwendig wer
den könnte. Wenn ich die basetstädtische Situation anschaue, 
könnte ich auch zu solchen Schlüssen kommen. 
Sie müssen sich äussern zur Radiosituation. Sie müssen mir 
erklären, warum heute, wo in der Radiosituation de facto Kon
kurrenz herrscht, zur Monopolkontrolle noch diese Medienge
richte notwendig sind. Und im Fernsehbereich, wo man ja 
sagt, es bestehe de facto bloss noch ein Monopol in der ln
landberichterstattung, müsste man fairerweise die gerichtli
che Kontrolle, die hier diskutiert wird, auf die lnlandberichter
stattung beschränken. Aber diese Anträge fehlen vollständig. 
Das führt dazu, dass ich Ihre Monopolargumente nicht so 
furchtbar ernst nehmen kann. 
Medienvögte - ich habe es Ihnen bereits gesagt - hat es im
mer gegeben. Versuche, solche einzurichten, hat es immer 
gegeben. Sie ein bisschen schöner zu benennen, hat man 
auch immer versucht. Und es wird so bleiben. Ich bin sicher, 
Historiker werden Ihnen das auch bestätigen. Und die Politiker 
- ich bin auch einer -, die sich betroffen zeigen von den Me
dien und die heimlich zu Hause hinter verschlossenen Türen 
darüber fluchen, dass wieder mal diese Medienfreaks über
haupt nichts begriffen haben -von den Problemen nichts, von 
den Motiven, die dazu führen, dass man etwas macht, nichts 
-, die uns mit Häme übergiessen. Ja, stellen Sie sich denn vor, 
es wäre eine demokratische Gesellschaft möglich ohne ein 
eminentes Spannungsverhältnis zwischen politisch Handeln
den und Beobachtenden, also Journalisten zum Beispiel? 
Der grosse Raymond Broger - ich nenne ihn so - hat mal im 
Radio- und Fernsehvorstand DAS gesagt: «Wenn das Span
nungsverhältnis zwischen Medien und Politikern auf Null ge
senkt wird, dann ist das keine demokratische Gesellschaft 
mehr, dann ist das eine Demokratur oder eine Diktatur.» 
Es scheint, dass er in lnnerrhoden mit solchen Dingen einige 
Erfahrungen gemacht hatte. Wir dürfen dieses Spannungsver
hältnis zwischen uns, den politisch Handelnden, und den uns 

Beobachtenden - auch wenn das uns gelegentlich Bauchweh 
bereitet - nicht künstlich beseitigen wollen. 
Noch einige Bemerkungen zu meinen Anträgen, die Sie ja 
freundlicherweise allesamt ablehnen werden. Es sind eigent
lich fünf Punkte, die ich anführen möchte. 
Ich möchte diese Ombudslösung des Ständerates nicht. Ich 
will Ihnen auch sagen, warum der Ständerat nun ein dreistufi
ges System vorschlägt: Zuerst geht man zum Ombudsmann 
oder zur Ombudsfrau. Dann, wenn man dort beanstandet hat, 
macht man eine Beschwerde bei der Ubi, und wenn das auch 
nicht passt, geht man noch zum Bundesgericht. 
Stellen Sie sich mal diese Prozedur, diese Bürokratie vor. Die
ser lange Weg - und während der ganzen Prozessdauer sind 
die Beklagten. die Medienschaffenden, in grosser Unsicher
heit und wissen nicht recht, was gilt und was nicht gilt. 
Diese Ombudsleute-das mag ja bei Radio Matterhorn gehen; 
da kann man jemanden beauftragen, das zu machen. Nach
dem es dort nie eine Beanstandung gibt, ist das ein Ehrenamt, 
das mit der Zeit sogar noch gesucht ist. Aber stellen Sie sich 
mal den Ombudsmann in Leutschenbach vor. Es werden dort 
innert kürzester Zeit drei, vier Ombudsmänner sein, und die 
werden dort gleich neben dem Studioeingang ein Büro haben 
und sich all die Post, die da täglich eingeht, anschauen wollen. 
Das stört doch den absolut normalen Verkehr zwischen jeder 
normalen Redaktion und ihren Leserinnen und Lesern, Zu
schauerinnen und Zuschauern, Zuhörerinnen und Zuhörern. 
Das kann doch nicht gemeint sein. 
Es muss doch möglich sein, dass die Zuschauer, die Zuhörer, 
die Leser bei ihrer Redaktion anrufen und sagen: Das hat mir 
gefallen, das hat mir nicht gefallen. Das muss doch nicht über 
einen unabhängigen Veranstalter, über einen aussenstehen
den Ombudsmann, gehen. Das ist doch Bürokratie par excel
lence. Da schreibt also jemand einen Brief, weil ihm die Kra
watte des Moderators nicht passt, der Brief landet beim Om
budsmann, der Ombudsmann legt Akten an und sagt: Ich will 
dann eine Kopie der Antwort, weil ich sehen will, ob auch an
ständig geantwortet wurde. Stellen Sie sich doch das mal vor! 
Bezahlen Sie denn Konzessionsgebühren für Radio und Fern
sehen, damit da irgendwelche gutmeinende, liebe Leute im 
Büro gleich neben dem Eingang in Leutschenbach sitzen und 
sich mit der unglaublich zahlreichen Zuschauerpost beschäfti
gen, Post von Leuten, die sich ja gelegentlich die Kritik aus den 
Fingern saugen? Das können ja die Redaktionen selber ma
chen. Da gibt es doch gute Sekretärinnen, die genau wissen, 
wie man mit der aufgebrachten Bürgerin, mit dem aufgebrach
ten Bürger reden kann. Da brauchen wir diese Ombudslösung 
nicht; das ist ein Ueberbein. 
Wir brauchen auch die Unterscheidung in Beanstandungen 
und Beschwerden nicht. Ich habe Juristen getroffen, die ge
sagt haben, das, was bei der Beschwerdeinstanz lande, seien 
ohnehin nur Beanstandungen. Ich bin also schliesslich nicht 
mehr mitgekommen, und ich glaube einige andere auch nicht. 
Wir brauchen ein einfaches Verfahren. Bitte studieren Sie zwei 
Sekunden lang meinen Vorschlag zu Artikel 62, wo ich ein 
sehr, sehr einfaches, praktikables Verfahren vor der Ubi, die 
wir ja aus verfassungsrechtlichen Gründen noch eine Zeitlang 
behalten müssen, empfehle. Bitte schauen Sie sich das an. 
Ich schlage dann eine einheitliche Legitimation zur Beschwer
deführung vor. Ich gestehe Ihnen offen: Ich sehe nicht ein, 
weshalb die Behörden besonders behandelt werden sollten 
gegenüber den Bürgern, die zwanzig Unterschriften sammeln 
müssen; abgesehen davon, dass die Beschwerdelegitimation 
eine besonders enge Beziehung zum Gegenstand verlangt. 
Dies hat zu diesen berühmten «Kassensturz»-Beschwerden 
geführt, wo Leute, die sich geschädigt glaubten, klagen konn
ten. Damit hat sich die Ubi nicht nur mit der Anwendung von 
Programmvorschriften befasst, sondern sie hatte sich plötz
lich mit Persönlichkeitsverletzungen herumzuschlagen, ja so
gar mit Wettbewerbsrecht. Da war sie vermutlich aber doch et
was überfordert. Also, bei dieser Legitimation tun starke Ver
einfachungen not. 
Zum Bundesgericht: Da treffe ich mich mit der Kommissions
mehrheit. Es ist wirklich nicht nötig, dass man etwas, das - ich 
habe es bereits gesagt - gar nicht justitiabel ist, noch an das 
oberste Gericht weiterziehen kann. 
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Zum Schluss sage ich Ihnen, der Verfassungsauftrag, den wir 
gelegentlich ändern müssen, fordert heute noch, es sei eine 
Ubi einzurichten. Es heisst nichts von einem dreistufigen Ubi
Verfahren; es heisst auch nichts von diesen «Ubilein», genannt 
«Ombudsmänner»; davon sagt die Verfassung überhaupt 
nichts, und es besteht keine Notwendigkeit. Eine Ubi, das ist 
genug - ich bin sogar der Meinung, es sei zuviel. 
Ich bitte Sie, Ihrer Liberalität auf die Sprünge zu helfen und 
mindestens meine Minderheitsanträge ernsthaft in Erwägung 
zu ziehen. Ich bin ganz sicher: Wir alle werden es noch erle
ben, dass auch in der Schweiz Liberalität Einkehr hält und Me
diengerichte ein für allemal abgeschafft werden. 

Begrüssung - Bienvenue 

Präsident: Ich heisse Prinz Niklaus von Liechtenstein, einem 
glücklichen Land ohne eigenes Fernsehen, herzlich willkom
men. (Beifall) 

M. Coutau, porte-parole de la minorite 1: Avant de justifier ma 
proposition de minorite, j'aimerais dire deux mots a 
M. Leuenberger-Soleure apropos de son requisitoire definitif 
et vehement contre toute espece d'autorite de plainte en ma
tiere de television et de radio. 
Je suis un liberal et j'espere pouvoir encore m'en flatter long
temps. En tant que liberal, je ne peux pas admettre non plus 
que M. Leuenbergerfasse des amalgames infondes. Toute sa 
demonstration repose, d'une part, sur le parallelisme entre la 
radio et la television et la liberte dont elle doit pouvoir benefi
cier et, d'autre part, les monopoles ou soi-disant monopoles 
des journaux qui peuvent exister dans notre pays. Cet amal
game n'est simplement pas possible, et cela non seulernent 
parce qu'effectivement la radio et surtout la television benefi
cient d'un monopole de fait et de droit, mais parce qu'elles be
neficient d'un monopole financier. Jene peux pas regarder la 
television en Suisse si je ne paie pas une taxe et rneme si je ne 
regarde aucune des emissions diffusees par la SSR. En revan
che, si jene veux pas lire le Journal de Geneve, je n 'ai pas I' obli
gation de payer une taxe. Cette difference est tres considera
ble et demontre que l'amalgame de M. Leuenberger n'est pas 
fonde. 
Deuxieme objection: il ne faudrait pas oublier que nous avons 
un mandat constitutionnel expres. On ne peut pas prononcer 
un requisitoire contre une institution de plainte inscrite expres
sement dans un article de la constitution - en l'occurrence 
l'article 55bis - adopte par le peuple et par les cantons, sans 
proposer une modification de la constitution. Si M. Leuen
berger est insatisfait de cet article, de l'idee meme d'une possi
bilite de plainte contre des emissions ne respectant pas le man
dat de la concession, qu'il propose une modification de 
l'article 55bis! Mais il est impossible de faire un tel requisitoire 
sans tenir compte de l'article constitutionnel. 
J'en reviens a ma proposition qui porte tout particulierement 
sur l'article 62 prevoyant les possibilites de recours. Je suis 
etonne que le debat relatif a la possibilite de recourir contre les 
decisions de l'autorite de plainte juscju'au Tribunal federal se 
deroule aujourd'hui, lors de l'elimination des divergences. En 
effet, ce debat a deja eu Heu il y a 8 ans devant notre conseil, le 
17 mars 1983. Nous etions, a ce moment-la, en train d'elabo
rer l'arrete sur l'autorite d'exarnen des plaintes en matiere de 
radio et de television. Je vous rappelle que cet arrete s'etait re
vele necessaire parce qu'il n'etait plus possible de differer 
l'elaboration d'une base legale a une veritable autorite inde
pendante, car cette autorite devait pouvoir se determiner sur 
les plaintes dont faisaient l'objet des emissions de radio et de 
television qui ne respectaient pas les directives de programme 
prevues dans les concessions attribuees par le Conseil federal 
au diffuseur. Cet arrete anticipait donc sur l'adoption de l'arti-
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cle constitutionnel relatif a la radio et a la television et egale
ment sur la loi d'application que nous sommes en train de dis
cuter aujourd'hui. Or, le 17 mars 1983, nous avons tranche la 
question du recours au Tribunal federal. Notre collegue Akeret 
proposait d'y renoncer. Sa proposition a ete ecartee a une rna
jorite si evidente que le president du conseil n'a meme pas 
juge bon de proceder au decompte des votes. 
Lors du debat consacre a l'article 55bis, que j'ai cite tout a 
l'heure, nous avons consolide la base constitutionnelle de l'ar
rete sur l'autorite de plainte, puis nous avons amorce l'elabo
ration de la presente loi. Or, et c'est la le motif de mon etonne
ment, a aucune de ces occasions le droit de recourir au Tribu
nal federal n'a ete remis en cause, ni apropos de l'article cons
titutionnel, ni dans le projet du Conseil federal depose le 
28 septembre 1987, ni dans l'etude du sujet devant notre 
conseil en octobre 1989, et pas davantage devant le Conseil 
des Etats qui s'est prononce en septembre 1990. Je le repete, 
a aucune de ces occasions le droit de recourir au Tribunal fe
deral contre les decisions de l'autorite de plainte n'a ete dis
cute ou n'a donne lieu a la moindre proposition d'amende
ment, si bien que, formellement, aujourd'hui, il n'existe pas de 
divergences entre nos conseils sur ce point, les rapporteurs 
l'ont d'ailleurs souligne eux-memes. II est vrai que le Conseil 
des Etats en apportant plusieurs modifications a la procedure 
d'examen des plaintes avait admis que sa solution pouvait en
core etre affinee, mais de la a supprimer le droit de recours au 
Tribunal federal, il y a plus qu'un simple ajustement. Cette sup
pression a ete un veritable coup de tonnerre dans un ciel as
sez paisible jusqu'alors dans l'elaboration de la loi federale sur 
la radio et la television. 
En fait, la solution du Conseil des Etats est fort raisonnable. 
Elle tient compte des reproches reels et fondes, adresses a la 
procedure actuelle. D'une part, un trop grand nombre de re
clamations viennent encombrer l'autorite de plainte, chacun 
en convient. Sans etre necessairement abusive, certaines de 
ces plaintes sont fondees davantage sur des malentendus ou 
sur la meconnaissance des voies de droit. Elles entrafnent 
neanmoins l'ouverture d'une procedure jugee a juste titre dis
proportionnee. 
Pour eviter cet inconvenient, le Conseil des Etats a imagine 
que chaque diffuseur matte en place un organe de mediation 
qui exerce une fonction de conciliation et d'information sur la 
suite des voies ouvertes aux plaignants si cette conciliation 
echoue. Le mediateur est donc en quelque sorte une plaque 
tournante qui oriente les procedures sur la bonne voie. Seules 
les plaintes ayant une justification d'etre, adressees a l'autorite 
de plainte, y sont finalement deferees. II y a la un allegement 
legitime et bienvenu. Cet organe de mediation ne prend lui
meme aucune decision sur le fond et ne saurait donc etre 
considere comme une premiere instance dont les decisions 
pourraient etre contestees devant l'autorite de plainte, consi
deree des lors comme une autorite de recours. II n'en est rien. 
Si le plaignant ne peut effectivement acceder a l'autorite de 
plainte sans avoir passe par l'organe de mediation, il ne dis
pose avec l'avis de cet organe que d'un billet d'acces a l'auto
rite de plainte et en aucun cas d'une decision. 
Cette nuance est absolument fondamentale car, dans notre 
droit, c'est un principe essential, inscrit notamment dans la loi 
sur l'organisation judiciaire aux articles 97 et 98: «Aucune de
cision judiciaire ne peut etre prise par une instance unique 
sans possibilite de recours». 
Dans le cas present, l'autorite de plainte n'etant pas une ins
tance de recours, il est necessaire de maintenir contre cette 
decision la possibilite de recourir, comme jusqu'ici, au Tribu
nal federal. En souscrivant pour l'essentiel a la suggestion du 
Conseil des Etats en ce qui concerne l'organe de mediation 
d'une part, votre commission est donc totalement illogique 
lorsqu'elle supprirne simultanement le droit de recours au Tri
bunal federal d'autre part. L'autre reproche adresse a la proce
dure actuelle porte sur le juridisrne excessif de certains re
cours, juridisme qui aurait ete provoque par les exigences for
melles du Tribunal federal appele a trancher sur diverses deci
sions de l'autorite de plainte. 
En realite, ce qui a gene, ce sont quelques decisions du Tribu
nal federal elles-memes, ces decisions qui, dans plusieurs 
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causes, ont montre moins d'accommodement dans l'interpre
tation des termes de la concession par certains producteurs 
de programmes. II faut le dire, des jugements du Tribunal fede
ral ont pu deranger ceux qui en prennent a leur aise avec l'obli
gation constitutionnelle de presenter las evenements fidele
ment et de refleter equitablement la diversite des opinions. 
Mais ce qui a mis le feu aux poudres, c'est quand le Conseil 
des Etats, dans les dispositions penales de la loi. a voulu frap
per d'amendes exorbitantes les journalistes qui avaient ete 
convaincus de ne pas avoir respecte les directives de pro
grammes. C'est a mes yeux cette decision-la qui a mobilise les 
energies. et la reponse n ·a pas tarde: par mesure de retorsion. 
il faut supprirner le droit de recours du Tribunal federal, a-t-on 
proclarne dans les redactions et dans les studios de produc
tion, notamment a la SSR. Mais mettons d'emblee les choses 
au point: votre commission, a l'unanimite, a considere comme 
particulierement inopportune la decision du Conseil des Etats 
sur les dispositions penales et les ont ramenees, sans longs 
debats, a une plus juste mesure. Des lors, a mes yeux, l'escar
mouche aurait dü etre close. 
Le droit de recours au Tribunal federal contre les decisions de 
l'autorite de plainte ne doit pas etre considere comme une de
claration de mefiance contre cette autorite, ni comme une me
nace unilaterale contre les journalistes audacieux. D'abord 
cette autorite de plainte merite, comme tout organe de juge
ment de premiere instance, notre pleine confiance. Je le dis 
d'autant plus volontiers qua le Conseil federal vient de nom
mer a sa tete M. Bernard Beguin, qui s'est fait une reputation 
d'equite et de rigueur ethique largement meritee dans le 
monde des medias. Mais le droit de recourir aupres d'un tribu
nal elu de l'autorite judiciaire supreme, qui assure la continuite 
de l'interpretation du droit dans notre pays, est un element de
terminant de !'Etat de droit. D'ailleurs les jugements de l'auto
rite de plainte ne sont pas seulement contestables par les plai
gnants, mais aussi par las diffuseurs qui peuvent estimer ine
quitable a leur endroit les decisions de l'autorite de plainte. 
Enfin et pour terminer, je vous rappellerai que dans un passe 
tres recent, nous avions voulu reduire tres modestement las 
possibilites d'acces au Tribunal federal, en modifiant la loi sur 
l'organisation judiciaire. Qui a lance le referendum? Qui s'est 
insurge contre le fait que les locataires ne pourraient eventuel
lement plus recourir jusqu'au Tribunal federal? Ce sont 
ceux-la memes qui voudraient aujourd'hui empecher les audi
teurs et les telespectateurs, respectivement les diffuseurs, de 
faire juger leur cause an appel jusqu'au Tribunal federal. Je 
vous rappelle que le peuple s'est prononce contre cette re
striction d'acces au Tribunal federal. Je ne pense pas qu'il 
comprendrait mieux que des garanties aussi solides ne lui 
soient pas accordees en matiere d'emissions de radio et de te
levision. 
Je vous demande donc de vous opposer a la suppression du 
droit de recours au Tribunal federal contre les decisions de 
l'autorite de plainte et de suivre ainsi le Conseil federal, le 
Conseil des Etats et la minorite de votre commission. 

Flscher-Hägglingen: Ich kann Ihnen mitteilen, dass die Mehr
heit unserer Fraktion in Artikel 62 für den Minderheitsantrag 
Coutau stimmen wird und damit für die Fassung des Ständera
tes. 
Diese Fassung bietet für den Radio- und Fernsehkonsumen
ten bessere Möglichkeiten, sich bei Fehlleistungen seitens der 
Monopolmedien zu wehren. Sie bringt aber auch eine Verbes
serung gegenüber dem heutigen Zustand. Mit Recht wird 
heute zum Tei' die Verrechtfichung des Verfahrens beklagt. 
Dem kann ent _,egengewirkt werden mit dem Vorschalten ei
ner einfachen Schlichtungsstelle. So können in Zukunft eine 
Vielza..,1 vo:1 Beanstandungen geschlichtet werden. Wo keine 
Einigung erzielt werden kann, besteht die Möglichkeit der An
rufung der Ubi. 
Die Möglichkeiten. die Ubi anzurufen, werden mit diesem Ge
setz eingeschränkt. Dessen müssen wir uns auch einmal be
wusst werden. Organisationen wird z.B. das Recht entzogen, 
Beschwerde wegen Konzessionsverletzungen einzureichen. 
Neben dieser Beschränkung will man nun noch den Weiter
zug an das Bundesgericht unterbinden. Dies ist rechtsstaat-
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lieh bedenklich. Die Ubi wird so also erst- und letztinstanzli
ches Organ, das über die Einhaltung der Konzessionsvor
schriften zu befinden hat Dies widerspricht dem schweizeri
schen Rechtsempfinden. 
Das Rechtsmittel der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist 
praktikabel und hat sich auch bewährt. Zwar wird jetzt dage
gen Sturm gelaufen, weil das letzte Urteil des Bundesgerichts 
bei den Medienschaffenden keine Freude ausgelöst hat. Aber 
das ist doch kein Grund, die Möglichkeit des Weiterziehens in 
Zukunft zu unterbinden, ganz im Gegenteil. Das ganze Trom
q,elfeuer, das damals losging, zeugt von der vorhandenen Ar
roganz vieler Medienschaffender bei den Monopolmedien, 
aber auch vom fehlenden Rechtsempfinden. 
Stellen Sie sich einmal vor, wohin wir kommen würden, wenn 
all diejenigen Parteien, die beim Bundesgericht in irgendei
nem Fall unterliegen, sich so verhalten würden und wenn der 
Gesetzgeber kurzerhand das Bundesgericht als letzte Instanz 
abschaffen würde! Das Bundesgericht ist ohne weiteres in der 
Lage. Beschwerden im Medienwesen zu behandeln. Es geht 
dabei gar nicht darum, die Freiheit der Medienschaffenden zu 
beschränken, sondern nur darum, festzustellen, ob bei ihrer 
Arbeit Konzessions- und Programmvorschriften verletzt wur
den. Der Radio- und Fernsehkonsument muss sich rechts
staatlich sauber wehren können, wenn er das Gefühl hat, es 
würden Vorschriften verletzt. 
Den elektronischen Medien kommt heute eine ständig wach
sende Bedeutung in der Informationsvermittlung und in der 
Meinungsbildung zu. Es herrscht in der Bevölkerung - das 
müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen - eine grosse Unzu
friedenheit gegenüber den Monopolmedien. Dies verspürt 
man immer wieder auch bei politischen Veranstaltungen. Im
mer wieder wird einem die Frage gestellt: Was unternimmt das 
Parlament eigentlich gegen die Einseitigkeit in den elektroni
schen Monopolmedien? 
Da wir aufgrund der Stellung der SRG und aufgrund der Ge
waltentrennung ja nicht auf die Programmgestaltung einwir
ken können - das ist richtig so und darf nicht geändert werden 
-. sollten wir auf der anderen Seite die Klagen der Konsumen
ten ernst nehmen und versuchen, ihre Stellung zu verbessern. 
Ein Monopolmedium muss nun einmal eine gewisse Ueber
wachung in Kauf nehmen, und es muss auch akzeptieren, 
dass der Konsument ein gewisses Einwirkungsrecht besitzt. 
Die Stellung der Konsumenten ist heute schon sehr schwach, 
zum Beispiel in der ganzen Organisation und in der Struktur 
unserer SRG; darum sollten wir ihn im Beschwerdewesen 
nicht noch schlechter stellen. Dies würde nicht verstanden. 
Wenn ich Herrn Leuenberger-Solothurn höre und mir so vor
stelle, was von seiner Seite her sonst an Verbandsbeschwer
den, an Mitbestimmung, an Ombudsmännern, an Konsumen
tenschutz alles gefordert wird - nur auf diesem Gebiet soll es 
nichts Derartiges geben-, dann begreife ich das einfach nicht! 
Im übrigen liegt es an den Medienschaffenden und den zu
ständigen SAG-Instanzen selbst, durch ihre Arbeit und durch 
ihre Einstellung möglichst wenig Anlass zu Beschwerden zu 
geben. Wenn sich alle an die selbstgegebenen Programm
grundsätze halten würden und jeder Posten mit dem richtigen 
Mann und mit der richtigen Frau besetzt würde, bräuchten wir 
keine Ubi und kein Weiterzugsrecht. 
Da wir diesen Idealzustand gegenwärtig noch nicht haben, 
bitte ich Sie, der Minderheit Coutau zuzustimmen. 

Columberg: Wtr haben uns sehr bemüht, ein gutes Radio
und Fernsehgesetz zu schaffen. Das ist uns weitgehend ge
lungen. Bei den zentralen Fragen konnten sinnvolle und kon
sensfähige Lösungen gefunden werden. Hingegen haben wir 
den Bestimmungen über das Beschwerdewesen und den 
Strafbestimmungen zu wenig Beachtung geschenkt. 
Seit der Abfassung der Botschaften - das ist immerhin fünf, 
sechs Jahre her - haben sich ganz wesentliche Veränderun
gen in diesem Bereich ergeben. Es zeigt sich immer mehr. 
dass wir mit den bisherigen Instrumenten und mit unserem 
Ansatz zur Konfliktlösung nicht zu vernünftigen Ergebnissen 
gelangen. Die Beschwerdeflut nimmt enorm zu und absorbiert 
sehr viele wertvolle Kräfte. Darum wäre eine vorurteilslose und 
grundsätzliche Ueberarbeitung dieses Abschnittes dringend 
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nötig gewesen. Der Wille dazu war leider nicht vorhanden. Es 
zeichneten sich Ermüdungserscheinungen ab, und man 
wollte das Gesetz möglichst rasch vom Tisch haben. 
Dennoch haben wir versucht - zumindest ansatzweise - ei
nige Korrekturen beim Beschwerdewesen und bei den Straf
bestimmungen vorzunehmen. Ein erster Versuch erfolgte in 
diesem Rat mit der Schiedsstelle, mit der Möglichkeit einer 
gütlichen Schlichtung. Der Ständerat hat diese Idee weiterent
wickelt. Seine Idee befriedigt jedoch nicht, unter anderem, 
weil nach wie vor der Weiterzug an das Bundesgericht mög
lich ist. 
Damit entstehen eine Art Mediengericht, das kein anderes eu
ropäisches Land kennt, und eine völlig unsachgemässe und 
unnötige Prozessualisierung des Verfahrens. Der Ständerat 
hat unsere Schiedsstelle durch eine Ombudsstelle ersetzt. 
Das Ombuds-Ubi-Modell des Ständerats ist ein erster Schritt 
in die richtige Richtung. Es löst aber wichtige Fragen nicht; ins
besondere bestehen weiterhin Probleme, wie die Verrechtli
chung journalistischer Inhalte, die Prozessualisierung durch 
die Weiterzugsmöglichkeiten an das Bundesgericht, die Politi
sierung des Beschwerdeweges, die Frage der Legitimations
voraussetzungen, die viel zu weit gehen, die mangelnden Er
heblichkeitskriterien usw. 
Die Lösung, die wir gefunden haben, ist eine halbe Lösung. Es 
bestehen noch grosse Probleme, die nicht geklärt sind. Ich 
möchte das hier ausdrücklich hervorheben. Wir wollten ein 
neues Konzept unterbreiten; das ist uns nicht gelungen. Es 
besteht nach wie vor das Problem der Aufblähung der Om
budsstelle; jedermann kann dort hingehen. Die Folge daraus: 
Es wird nicht ein Mann oder eine Frau sein, sondern es wird 
ein ganzer Stab von Mitarbeitern sein. Bei der SAG werden 
folglich wichtige Kräfte zur Behandlung des Beschwerdewe
sens gebunden sein. 
Die Frage der Legitimation: Mit dem Begriff «persönliche Be
troffenheit» öffnen wir hier Schleusen, und wir haben keine 
Trennung zwischen Beanstandung und Beschwerde vorge
nommen. 
Es stellt sich heute einfach die Frage, Bundesgericht ja oder 
nein? Aber so einfach, wie die Frage gestellt ist, ist sie nicht. 
Das Problem ist viel komplexer. Es geht nicht um eine inte
grale Ausschaltung des Bundesgerichtes, sondern nur um 
eine Ausschaltung, wenn es um Probleme der Ausgewogen
heit geht, der sachgerechten Darstellung, der Anhörung ande
rer Meinungen. 
Wir haben in der Fraktion das Problem eingehend erörtert. 
Eine knappe Mehrheit der CVP-Fraktion möchte weiterhin die 
Möglichkeit des Weiterzugs der Ubi-Entscheide an das Bun
desgericht beibehalten. Eine starke Minderheit- dazu gehöre 
auch ich- möchte darauf verzichten. 
Einstimmig bitten wir aber, die Anträge des Konzeptes Leuen
berger-Solothum abzulehnen, sie gehen zu weit. Ferner sind 
wir einstimmig für die beantragte Lockerung der Strafbestim
mungen, sie ist dringend notwendig. Die erste Fassung war in
akzeptabel. 

Mühlemann: Herr Kollege Stappung hat mich gebeten, 
meine Interessenbindungen offenzulegen. Es stimmt, ich bin 
leidgeplagter Präsident von Lokalradio Thurgau. 
Wir haben in der Kommission mit dem Problem «Ubi» lange 
gerungen. Ich gebe Herrn Leuenberger-Solothurn recht. 
wenn er sagt, dass die Ubi ein Unikat in der europäischen Me
dienlandschaft ist. Ich verstehe allerdings die Heftigkeit seiner 
Adrenalinausstösse nicht. Wir hätten ja die Möglichkeit, die 
Ubi zu beseitigen, wenn wir den publizistischen Wettbewerb 
auch im elektronischen Medienbereich auf nationaler Ebene 
einführen würden. Wenn Herr Leuenberger-Solothurn nur ein 
Hundertstel seines Herzblutes für den Wettbewerb vergiessen 
würde, könnte er mehr erreichen, um die Ubi abzuschaffen, 
als heute morgen mit seinen zugegebenermassen suggesti
ven Ausführungen. 
Die Kommission ist sich bewusst, dass die beiden Extremposi
tionen Leuenberger-Solothurn und Coutau nicht einfach auf 
einen Nenner zu bringen sind. Der Ständerat hat versucht, in 
einer barocken, weitschweifenden, meines Erachtens nicht 
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durchführbaren Konzeption das Problem zu lösen. Die natio
nalrätliche Kommission hat hier einiges zurechtgestutzt. 
Im Namen der freisinnig-demokratischen Fraktion kann ich sa
gen, dass die Mehrheit für die Lösung Ombudsmann bei der 
SAG ist, aber anderseits in ihrer Mehrheit Herrn Coutau zu
stimmt, letztlich das Ganze ans Bundesgericht weiterzuzie
hen. 
Wenn ich mich zuerst mit dem «Ombudsmann» beschäftigen 
darf, so dürfen wir sagen, dass sich dieses System im Bereich 
der Lokalradios bewährt hat. Es sind ganz einfache Bera
tungs- und Schiedsstellen, die bei diesen privaten Veranstal
tern dafür sorgen, dass die Führungsverantwortung zum Teil 
verstärkt wird durch die Möglichkeit des Bürgers, bei einer un
abhängigen Instanz zu klagen. 
Der Schweizer hat das Recht, sich über etwas zu beschweren, 
das ihm nicht gefällt. Das gehört zur Demokratie, und demzu
folge ist dieses System nicht schlecht. Ich gebe aber gerne zu, 
dass in der SAG eine Ombudsstelle - hoffentlich sind auch 
Frauen dabei - ein etwas grösseres Ausmass annehmen 
muss. Es ist wahrscheinlich nicht ganz einfach, ein Verhältnis 
zu dieser Stelle zu finden. Ich glaube, dass sie notwendig ist, 
weil wir nun einmal auf nationaler Ebene ein Monopolfernse
hen haben, das in der heiklen, demokratischen Landschaftun
seres Landes durchaus Macht ausüben kann. Ich bin über
haupt nicht gegen diese Machtausübung, aber eine Form der 
Kontrolle, eine Korrektur schadet nichts. 
Die Schiedsstelle, die Beratungsstelle bei der SAG wird in ihrer 
Qualität sehr stark davon abhängen, welche Persönlichkeit 
sich damit beschäftigt. Es gilt dasselbe natürlich auch für die 
höhergelegene Ubi-Position. Wir haben dort seinerzeit etwa 
mit dem altgedienten Journalisten Reck, dessen heutige Auf
fassungen ich oft nicht mehr teile, gute Erfahrungen gemacht. 
Er hat es verstanden, relativ geschickt sein heikles Amt auszu
üben. Vom Augenblick an, wo ein Jurist diese Stelle unter juri
stischen Gesichtspunkten geführt hat, gab es plötzlich grosse 
Schwierigkeiten, so dass er schliesslich das Handtuch warf. 
Wegen der Frage, ob nun das Ganze weitergeführt werden soll 
im Sinne der Rekursinstanz Bundesgericht, kann man sich ge
trost in den Haaren liegen und sich darüber streiten. Ich habe 
Verständnis dafür, wenn die Mehrheit meiner Fraktion glaubt, 
es sei wichtig, den bisherigen Weg fortzusetzen und letztlich 
dem Bundesgericht die Chance zu geben, das letzte Wort zu 
sprechen. Juristen sagen mir, dass der judikative Weg im Be
reich von privatrechtlichen Klagen und zivilrechtlichen Streitig
keiten nicht ausreiche und recht schwierig sei. Anderseits 
muss man natürlich sagen - und hier spreche ich jetzt für die 
Minderheit-, dass es schon sehr problematisch ist, dem ober
sten Gericht eine Art Kompetenz zuzumuten, über Programme 
zu urteilen: Hier ist doch sehr vieles individuell gestaltet, hier 
ist sehr vieles subjektiv, und dementsprechend ist es nicht 
sehr einfach, hier die letzte Wahrheit zu finden. 
Im übrigen glaube ich aber, dass sowohl das Departement 
von Herrn Bundesrat Ogi und die Führung der SAG vermehrt 
ihre Führungsverantwortung wahrnehmen müssen, damit 
sich nicht alles auf das Zauberwort Ubi zuspitzt. 
Ich bitte Sie, etwas weniger engagiert an diese Frage heranzu
gehen. Entscheidend wird letztlich der Mensch sein, der das 
Programm gestaltet. Entscheidend wird die Qualität des Jour
nalisten sein, wie er seine Aufgabe der Information und der 
Unterhaltung wahrnimmt. Hier bedaure ich einmal mehr, dass 
wir unseren Journalisten nicht die Chance geben, auch einmal 
das Institut zu wechseln -das wäre Wettbewerb-oder im Aus
land Erfahrungen zu sammeln, um dann qualitativ besser zu 
arbeiten. 
Im Namen der freisinnigen Fraktion empfehle ich Ihnen, dem 
Ombudsmann der SAG zuzustimmen, aber die Möglichkeit 
des Weiterzuges an das Bundesgericht nicht zu verbauen. 

Schmid: Die Kernfrage im Beschwerdewesen ist, ob Be
schwerden gegen Sendungen auch künftig noch ans Bundes
gericht weitergezogen werden sollen oder ob sie im Rahmen 
von Beschwerdegremien, denen entsprechende Befugnisse 
und Entscheidungsrechte übertragen werden und die über Er
fahrungen in solchen Fragen verfügen, endgültig geregelt 
werden sollen. 
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Die grüne Fraktion unterstützt den von der Nationalratskom
mission ausgearbeiteten Vorschlag eines zweistufigen Gremi
ums mit Ombudsstelle und Unabhängiger Beschwerdein
stanz. Wir sind der Auffassung, dass die Gerichte nicht mit Pro
blemen belastet werden sollen, für die ihnen jegliche Erfah
rung fehlt. Zudem besteht immer die Gefahr, dass in der Anru
fung von Gerichten bestimmte Auffassungs- und Interpretati
onsangelegenheiten, die von eminent öffentlichem Interesse 
sind, in die Gerichtsstuben verlagert und damit der Oeffent
lichkeit entzogen werden. 
Wir stellen solche Tendenzen im Zusammenhang mit der For
derung nach Aufhebung der parlamentarischen Immunität 
von Ratskolleginnen und Ratskollegen schon jetzt fest. Auch 
dort versuchen zweifelhafte Figuren, die das Licht scheuen, 
die Gerichte zu bemühen, um nicht öffentlich selber Red und 
Antwort stehen zu müssen. Wir sind nicht generell für eine Re
duktion der Klagemöglichkeiten, wenn es von Anfang an um 
Angelegenheiten der Gerichte geht Es ist aber nicht einzuse
hen, was das Bundesgericht als dritte Klagestufe im An
schluss an zwei fachliche Beschwerdeinstitutionen zu suchen 
hat, zumal ja die Unabhängige Beschwerdeinstanz durchaus 
über Kompetenzen verfügt, auch Strafen zu verhängen. Dem 
Recht zur Gegendarstellung wird übrigens gebührend Raum 
gewährt. 
Wir bitten Sie deshalb, das neu ausgearbeitete Konzept der 
Kommissionsmehrheit, mit den zwei Instanzen Ombudsmann 
und Unabhängige Beschwerdeinstanz, gutzuheissen. Auch 
wegen dem Antrag Leuenberger-Solothurn, der einen ande
ren Weg gehen will, möchten wir zum Ständerat keine neue 
Differenz schaffen. Die ständerätliche Version, soweit sie das 
Bundesgericht als dritte Klageinstanz beibehalten will, lehnen 
wir aus den genannten Gründen ab. 

Widmer: Meine Fraktion hat mir am Dienstag grosszügiger
weise Ausgang erlaubt und mir gestattet, im Notfall hier ein Vo
tum abzugeben, das nicht unbedingt hundertprozentig mit der 
Mehrheit der Fraktion übereinstimmt. Ich muss insbesondere 
feststellen, dass das Herz von Frau Grendelmeier leider nicht 
mit mir schlägt, sondern mit der SRG. 
Das vorausgeschickt, komme ich jetzt zu den harten Tatsa
chen und zur Notwendigkeit, hier das Wort zu ergreifen. 
Was mich aufgeschreckt hat, war natürlich das Votum von 
Herrn Leuenberger-Solothurn, der Sie in einer geradezu un
glaublichen Umkehr der Fakten beschworen hat, liberal zu 
denken und dem Liberalismus zu folgen. Das ist doch genau 
der Punkt: Es ist genau umgekehrt; denn wir haben mit der 
Monopolstellung der SRG in diesem Land keine liberale Medi
ensituation. Nur deshalb haben wir so komplizierte Konstruk
tionen wie dieses sogenannte Mediengericht und die Idee, 
dass man noch bis ans Bundesgericht gehen kann: weil eben 
keine Liberalisierung besteht. 
Sie könnten sich die ganze Diskussion sparen, wenn Sie end
lich einmal das Monopol aufheben würden und freie, liberale 
Sendeverhältnisse in unserem Land schaffen würden. 
Und was so erstaunlich ist an dieser SAG: Sie kann sich offen
bar nicht damit abfinden, dass man für sie nicht gleiche oder 
immerhin ähnliche oder vergleichbare Verhältnisse schafft wie 
für alle anderen Autoritäten in diesem Land. 
Schauen Sie das Leben eines Gemeindepräsidenten an - von 
einer kleinen Stadt oder auch von der grössten Schweizer 
Stadt - oder das von Kantonsbehördemitgliedern: alle sind 
dem gleichen System ausgesetzt, nämlich, dass man ihre Be
schlüsse anfechten kann. Man kann Beschwerden einreichen. 
In den verschiedenen Kantonen wird zwar nicht überall der 
gleiche Ausdruck verwendet, aber im Prinzip ist es überall das
selbe: Man gelangt an den Bezirksrat, vom Bezirksrat an den 
Regierungsrat, vom Regierungsrat kann man dann entweder 
ans Verwaltungsgericht oder an das Bundesgericht oder an 
den Bundesrat gelangen. Sie haben eine lange Beschwerde
kette, und jedes Behördemitglied muss mit diesem Zustand le
ben. Das ist gar nicht so leicht. Aber es gehört zu unserem 
schweizerischen politischen System, dass der Bürger solche 
Beschwerdemöglichkeiten hat, und zwar eben nicht nur eine 
Instanz - das ist entscheidend -; weil diese eine Instanz sich 
irren kann, gibt es mehrere Instanzen hintereinander. 

Die SRG aber ist etwas so Vornehmes, dass man das gesamt
schweizerisch übliche System angeblich nicht mehr anwen
den darf. Und da befinden wir uns am zentralen Punkt. Ich 
muss das mit aller Deutlichkeit sagen. Wenn Herr Columberg 
und Herr Leuenberger-Solothurn sagen, nirgends sonst gebe 
es ein solches Mediengericht, dann stimmt das selbstver
ständlich nur deshalb, weil sonst eben auch nirgends ein Mo
nopol besteht. Sie dürfen doch die Sache nicht so umkehren. 
Ich komme zum Schluss, sonst fange ich noch an, mich zu är
gern. Entschuldigen Sie mich. (Heiterkeit) 
Der Beschluss des Ständerates - hier von der Minderheit Cou
tau aufgenommen -verlangt nichts anderes, als dass die SRG 
einigermassen normalen schweizerischen Verhältnissen un
terstellt wird. Darum gibt es für Sie gar keinen Ausweg. 
Zusätzlich möchte ich den Freunden der SRG ganz deutlich 
sagen: Sie sollten sich doch überlegen, ob es wirklich klüger 
ist, als oberste Instanz eine Beschwerdeinstanz zu haben, die 
vom Bundesrat gewählt wird, als das Bundesgericht, das auf 
dem normalen Weg, in der Breite des Spektrums der verschie
denen Parteien hier im Saal ernannt wird. Es ist gar nicht si
cher, dass dieses Spezialgericht gegenüber den Programm
verletzungen !arger sein wird als das Bundesgericht. Das wäre 
noch eine Ueberlegung wert. 
Ich fasse zusammen: So oder so, wer in unserem Land nor
male Verhältnisse anstrebt und eine normale Situation für die
ses Monopolmedium wünscht, der muss mit der Minderheit 
Coutau und dem Ständerat stimmen. 

Hubacher: Ich möchte dort weiterfahren, wo Herr Widmer auf
gehört hat. Er hat so schön dargelegt, wie die behördliche Be
schwerdekette funktioniert, und geht davon aus, dass diese 
behördliche Beschwerdekette auch für die SAG spielen 
müsse. 
Nun ist die eine Frage: Ist die SRG eine Behörde? Wollen Sie 
eigentlich ein Staatsfernsehen? Die andere Frage ist: Herr 
Widmer, ist diese schweizerische Beschwerdekette so lobens
wert, wie Sie das hier dargestellt haben? 
Ich erinnere mich an ein kürzliches Votum von Herrn Bundes
rat Ogi bezüglich dieser Beschwerdeflut im Bereich 
«Bahn 2000». Der Generaldirektor der SBB, Herr Weibel, hat 
kürzlich dargelegt, wie in Frankreich - ich weiss, dass man das 
nicht vergleichen kann, das sind zwei Extreme -vorgegangen 
wird. Wenn die Franzosen eine TGV-Strecke bauen wollen, 
dann dauert es vom Beginn der Planung, bis der Zug fährt, 
sechs Jahre. Diese sechs Jahre reichen bei uns nicht einmal 
aus, um die Beschwerden zu behandeln. Wir brauchen rund 
ein Vierteljahrhundert, um eine solche Strecke von der Pla
nung bis zur Betriebseröffnung zu bringen. 
Herr Widmer, nun meinen wir Sozialdemokraten, dass diese 
vielgerühmte Beschwerdekette - die so schön spielt und so 
demokratisch aussieht, aber auch so vieles verunmöglicht -
im Bereich des Fernsehens gar keine wünschbare Variante ist. 
Wir bewegen uns hier auf einem innenpolitischen Minenfeld. 
Für viele von Ihnen ist das Radio und Fernsehen der SRG ein 
unglaubliches Aergemis. 
Ich lese zu meiner Verwunderung ständig, dass es sich dabei 
- reden wir doch einmal offen - um ein linkes Fernsehen und 
ein linkes Radio handeln soll. Wenn alles, was in diesem 
lande unbequem, kritisch, anstössig ist, links wäre, dann 
wäre das ein unerhörtes Kompliment für unsere Partei und un
sere Fraktion. Aber Sie können uns glauben: Auch Unke är
gern sich über Radio und Fernsehen - das liegt nun einmal in 
der Natur der Sache-, sie ärgerten sich beispielsweise zuletzt 
am vergangenen Samstag, wie minimal über den Parteitag der 
SPS berichtet wurde, einen Parteitag, an dem immerhin etwa 
1600 Delegierte teilnahmen. 
Ich frage mich, wo eigentlich der Denkfehler liegt, den viele 
bürgerliche Kolleginnen und Kollegen machen. Ich habe den 
Eindruck, sie gehen davon aus, dass sie hier Gesetzgeber 
sind, vieles regeln mit Gesetzen, Verordnungen usw. Sie 
möchten eigentlich auch - und das halten wir für falsch - die 
Meinungen regeln. Das sollte irgendwie durch möglichst kom
plizierte und unangenehme Auflagen geschehen, beispiels
weise - ich glaube, Herr Fischer-Hägglingen hat es gesagt-: 
Fernsehen und Radio sollen halt so informieren und kommen-
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tieren, dass es dem schweizerischen Durchschnitt entspricht. 
d. h. so, dass sich Herr Fischer-Hägglingen nie aufregen 
muss. Ich glaube, das ist nicht der Auftrag der Journalisten! Es 
ist ihr Auftrag, uns gelegentlich zu provozieren. und die Frage 
ist doch nicht, dass wir hier ein Strafmass und eine Art Medien
gericht aufbauen, damit es jedem Journalisten und jeder Jour
nalistin von Anfang an verleidet, auch nur ein bisschen aus 
dem Rahmen zu fallen. Deshalb möchten wir die Demokratie, 
die Freiheit, die wir immer und im Jahre des 700. Geburtstages 
ganz besonders feiern, nicht so einschränken, dass man im 
schweizerischen Radio und Fernsehen von eigentlicher Mei
nungsfreiheit nicht mehr reden kann. 
Uebrigens, Herr Widmer, Radio und Fernsehen haben kein 
Monopol. Sie sind in einem enormen Konkurrenzkampf gegen 
Dutzende von ausländischen Sendern, sie sind zum Teil in der 
Romandie und im Tessin längst Minderheitssender. Es ist 
nicht wahr, dass sie ein Monopol haben. 
Ich bitte Sie, dass wir das ertragen, dass wir dieses Aergernis 
in Kauf nehmen. Wir brauchen es, auch wir Politiker. Auch wir 
als Parlament dürfen keine Monopolsituation beanspruchen. 
Stimmen Sie der Mehrheit zu. 

Frau Grendelmeier: Ich hoffe, dass demnächst mein Herz 
und das des Präsidenten meiner Fraktion wieder gemeinsam 
schlagen. Wir müssen uns aber doch überlegen, ob es richtig 
und sinnvoll ist, dass wir mit dem Antrag Coutau stimmen und 
damit die vierte Gewalt der dritten, der Judikative, unterstellen, 
und das zu einem Zeitpunkt, wo man in Osteuropa versucht. 
das Fernsehen vom Sprachrohr der Staatsgewalt in eine vierte 
Gewalt umzuwandeln. Das nur zur Ergänzung, dass es auch 
in dieser Partei, in dieser Fraktion verschiedene Meinungen 
gibt. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Ich glaube, Sie müs
sen Ihrer Kommission zugestehen, dass sie sich während der 
ganzen Arbeit sehr um Sachlichkeit bemüht hat und sehr 
darum gerungen hat, faire Lösungen zu finden. Das ist eigent
lich auch von allen Seiten anerkannt worden. Wir haben auch 
die Frage der Ubi eingehend diskutiert, Alternativen geprüft 
und nach einer sachlich richtigen Lösung gesucht. Ihre Kom
mission schlägt Ihnen mit 16 zu 3 Stimmen vor, ihr zu folgen, 
das heisst, das ständerätliche Konzept zu übernehmen, dafür 
aber den direkten Weiterzug der Ubi-Entscheide an das Bun
desgericht nicht mehr zuzulassen. 
Darf ich auf ein paar Dinge eingehen? Die für mich sehr sym
pathischen, amüsanten Darlegungen von Kollege Leuenber
ger-Solothurn haben sicher vielen gefallen. Aber wir sind Poli
tiker; wir müssen von den Realitäten ausgehen. So und so 
viele Sachen sind vorgegeben. Ich glaube, viele von Ihnen wis
sen, dass wir mit der Einrichtung einer Ubi seinerzeit einen fal
schen Weg eingeschlagen haben. Es ist aber sehr schwierig, 
solche falschen Entscheide dann wieder so zurechtzurücken, 
dass sie einigermassen funktionieren. 
Der Ständerat hat versucht, dies etwas zu korrigieren. indem 
er die Ombudsstellen geschaffen hat, in der Hoffnung, dass all 
jene Klagen, die Trivialitäten, die Kleinigkeiten betreffen, auf
gefangen und geschlichtet werden können. Ob die Beschwer
deflut mit den Ombudsstellen eingedämmt werden kann, 
bleibt abzuwarten. Denn diese Beschwerdeflut ist doch weit
gehend organisiert. Sie können heute Bausteine kaufen, um 
eine solche Beschwerde einzureichen, und es gibt in Zürich 
hochspezialisierte Anwälte, die voll damit beschäftigt sind, sol
che Beschwerden durchzusetzen. 
Wenn der «Kassensturz» die Grossverteiler wieder einmal zur 
Kasse bittet, dann werde ich auch etwas sauer und frage mich: 
Haben die das wirklich gut abgeklärt? Das ist die Grundsatz
frage. Daneben finde ich es trotzdem richtig, dass die Konsu
menten kritisch informiert werden, auch wenn es mir persön
lich oder der Unternehmung, die ich vertrete, nicht in den 
Kram passt. 
Was schlimm geworden ist, ist, dass man Programme nicht 
mehr dahingehend beurteilt, ob sie im grossen und ganzen 
der Konzession und der gesetzlichen Auflage entsprechen, 
sondern dass man versucht, mit juristischen Kategorien diese 
Ermessensentscheide in den Griff zu bekommen. 

Radio und Fernsehen. Bundesgesetz 

Ich muss Ihnen sagen, das ist eine Sache der Unmöglichkeit! 
Da können Sie Hunderte von Paragraphen schaffen, letztlich 
können Sie die Ausgewogenheit und Angemessenheit nicht 
juristisch beurteilen. Schon weil wir alle einen subjektiven 
Standpunkt haben, ist die sogenannte Objektivität gar nicht so 
leicht zu erfassen. Wenn man, wie zum Beispiel Herr Fischer, 
ziemlich rechts steht, ist natürlich die Mitte sehr links; das ist 
eben die Optik, und da muss man unter Umständen andere 
Sichten akzeptieren und respektieren. 
Wir Unke und Grüne haben vielleicht einen Vorteil: Wir sind es 
gewohnt. «in die Pfanne gehauen» zu werden! Wtr lesen stän
dig Zeitungen, die das Gegenteil von dem sagen, was wir den
ken und fühlen. Wir haben nur wenige Organe, die unsere Mei
nung vertreten: Es gibt kaum grössere sozialdemokratische 
Zeitungen. Die Zeitungen leben von Inseraten, Herr Frey, das 
wissen Sie. Zeitungen kann man sogar gratis machen, wenn 
man Inserate hat. Diese Zeitungen vertreten nicht Minderheits
meinungen, und so sind wir es gewohnt, Zeitungen zu lesen, 
die andere Meinungen vertreten, während ich manchmal den 
Eindruck habe, dass viele von Ihnen einfach nicht gewohnt 
sind. andere Meinung zu lesen und zu hören. 
Wie ist diese Verrechtlichung der Ubi entstanden? Wenn das 
Bundesgericht für Ubi-Entscheide häufig angerufen wird -
und das ist heute der Fall-, dann hat das zur Folge, dass die 
Ubi ihre Entscheide «richterlich» begründen muss: Sie muss 
Akteneinsicht nehmen, sie muss verhören - das ist jetzt sogar 
im Gesetz-, die Medienschaffenden befragen, sie kann Unter
lagen einfordern. Das gibt riesige Aktenberge, die von beiden 
Seiten beurteilt werden müssen. Neuerdings gibt es nicht nur 
Repliken, sondern auch Dupliken! Das gibt endlose Verfah
ren. 
Das Bundesgericht hat im Fall «Gaon I» zum Beispiel verfügt. 
dass es einen zweiten Schriftenwechsel geben muss. Die per
sönlich legitimierten Beschwerdeführer haben das Recht auf 
Einsicht in die Stellungnahmen der SAG, in die Materialien 
und Unterlagen. Das hat natürlich zur weiteren Ausweitung 
und Verrechtlichung des Verfahrens geführt. Im Fall «Eos I» hat 
das Bundesgericht überprüft, ob die Vorinstanz Ubi den Sach
verhalt juristisch richtig abgeklärt hat und dabei auch die Ent
stehung von Sendungen überprüft. Da liegt die Crux; denn da
mit wird auch das Ubi-Verfahren immer mehr verästelt und ver
feinert und in ein richterliches Verfahren übergeführt. Wirglau
ben, dass in diesem Bereich, wo es zum Teil um Geschmacks
fragen und Ermessensfragen geht, das Bundesgericht fehl am 
Platze ist. Medienschaffende machen natürlich auch Fehler, 
Medienschaffende sind bei uns oft nicht genügend ausgebil
det. Man sollte doch ein bisschen tolerant sein und vielleicht 
auch bedenken, dass unser Fernsehen Programme herstellt, 
die einen Zehntel dessen kosten, was deutsche Programme 
kosten. Ich bitte Sie, diesen Schritt zu wagen und einmal zu 
schauen, ob es nicht möglich wäre, ohne Bundesgericht aus
zukommen. 
Darf ich es noch einmal sagen: Die SAG hat kein eigentliches 
Monopol mehr. Sie tun der Kommission und Ihrem eigenen 
Entscheid Unrecht. Wir haben uns bemüht, zu öffnen. Das Ra
dio ist sowieso im Wettbewerb, und auch privates Fernsehen 
ist möglich, Herr Wtdmer. Nur kann ich Ihnen nicht 50 Millio
nen Franken geben, damit Sie anfangen können. Es ist eben 
ein teures Medium, und wir sind ein kleines Land. Aber recht
lich ist es möglich, Fernsehen zu machen. Eigentlich haben 
wir nur noch im Nachrichtenteil eine Art Monopolstellung der 
SAG, - denn Programme können in der Regel viele empfan
gen werden-, und gerade bei den Nachrichten gibt es kaum je 
Beschwerden. Es gibt Beschwerden bei Unterhaltungssen
dungen, beim «Kassensturz» oder bei irgendwelchen Diskus
sionen wie dem «Zyschtigs-Club». 
Wenn die Ubi auf Konzessions- oder Gesetzesverletzung ent
schieden hat, ist das zudem nicht der letzte Entscheid. Ein sol
cher Ubi-Entscheid hat eine Verfügung des Departementes 
zur Folge, und gegen diese Verfügung - das muss ich jetzt klar 
sagen - können Sie beim Bundesgericht Beschwerde erhe
ben. Man will nur nicht, dass alle Entscheide direkt weiterge
führt werden können. 
Für mich geht es letztlich auch darum, dass wir Politiker akzep
tieren müssen, dass wir kritisiert werden. Im Ständerat wurde 
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gesagt: Die Medien sind die vierte Gewalt, und die muss kon
trolliert werden. Wir alle - auch ich - werden von den Medien 
nicht allzu sanft angefasst. Es ist jedoch eine Grundsatzfrage. 
Auch wir Parlamentarier müssen quasi kontrolliert werden von 
der Oeffentlichkeit, und das ist Aufgabe der Medien. Da müs
sen wir eben akzeptieren, dass wir kritisiert werden. 
Ich möchte Sie bitten, dem Kompromiss, den wir erarbeitet ha
ben und damit der grossen Mehrheit Ihrer Kommission zuzu
stimmen. 

M. Frey Claude, rapporteur: Tout a ete dit ou presque, je serai 
doncbref. 
Nous vous invitons ä ne pas supprimer l'organe de mediation. 
Beaucoup de reciamations peuvent en effet etre reglees ä 
l'arniable et c'est une simplification de procedure qu'il faut ab
solument maintenir. C'est pourquoi nous vous demandons de 
ne pas suivre la minorite Leuenberger. 
La majorite de la commission refuse de permettre l'acces au 
Tribunal federal pour deux raisons: tout d'abord il faut donner 
plus d'importance et de responsabilites ä l'autorite de plainte 
concernant les violations dans le domaine des prograrnmes; 
ensuite, il s' agit aussi d' eviter de surcharger le Tribunal federal 
qui, par ailleurs, ne doit pas s'eriger en juge des medias. 
Quant ä la minorite de M. Coutau, eile n'entend pas laisser ä 
une autorite administrative nommee par le Conseil federal la 
responsabilite d'une decision definitive qui peut avoir une di
mension politique evidente. 
C'est dans cet esprit que, par 16 voix contre 3 et 3 abstentions, 
nous vous invitons a approuver le concept de la majorite de la 
commission. 

Bundesrat Ogi: Ihre Kommission hat die Bestimmungen über 
die Programmaufsicht mit grosser Hingabe und Anstrengung 
nochmals gründlich beraten und nach eingehender Diskus
sion über mehrere Varianten - Herr Nationalrat Claude Frey 
hat sie erwähnt - mit grosser Mehrheit das vorn Ständerat vor
geschlagene Modell übernommen. 
Der Bundesrat begrüsst diesen Entscheid. Das vorliegende 
Paket stellt unseres Erachtens eine in sich abgeschlossene, 
kohärente Einheit dar. Es kann jetzt nicht in Einzelfälle zerlegt 
und mit andern Modellen kombiniert werden. 
Ihre Kommission hat sich aber nicht damit begnügt. Sie hat 
auch noch andere Vorschläge tel quel übernommen und hat 
sinnvolle Ergänzungen zusätzlich zum Paket des Ständerates 
angebracht, deren eine die Behandlung von Beschwerden 
durch die Ornbudsstelle zusätzlich erleichtern soll, während 
die andere einen minimalen Schutz vor Missbräuchen des Be
schwerderechtes bieten dürfte. 
Nun hat Herr Nationalrat Leuenberger-Solothurn in der Kom
mission ein eigenes Konzept zur Gestaltung der Programm
aufsicht unterbreitet und heute sehr wortreich, sehr gut und 
mit Himbeersauce garniert noch einmal vorgestellt. 
Genau wie beim Konzept der Kommissionsmehrheit handelt 
es sich hier wiederum um ein in sich geschlossenes, einheitli
ches Modell. So will ich denn zum Antrag Leuenberger-Solo
thum als Ganzes kurz Stellung nehmen, ohne mich hernach 
zu den einzelnen Teilanträgen zu äussern. 
Was will der Antrag Leuenberger? Klammert man die beiden 
Fragen der Oefffentlichkeit der Ubi-Verhandlungen sowie den 
Weiterzug an das Bundesgericht aus, lässt sich - ich weiss es -
ein wenig vereinfacht folgendes sagen: Herr Leuenberger will 
zurück zum Start, zurück zur alten Systematik des Bundesbe
schlusses von 1983, wie sie in der ersten Fassung des Geset
zesentwurfs zum Ausdruck kam. Wie Sie wissen, sind aber 
seither mannigfache Anstrengungen unternommen worden, 
um die anerkannten Mängel des heutigen Beschwerdeverfah
rens zu beheben. Die Gesetzesfahne zeugt von diversen Etap
pen dieser Diskussion. 
Im Verlaufe dieser mehrstufigen Auseinandersetzungen ha
ben wir alle, so glaube ich, hinzugelernt. Auch die Ubi hat ge
lernt. Ich bin überzeugt, dass der neue Präsident der Ubi diese 
Aufgabe auch geschickt und aufgrund der Erfahrungen inter
pretieren wird. 
Gesagt sei noch folgendes: Wenn die Ubi die Arbeit gut macht, 
dann wäre der Weiterzug ans Bundesgericht gar nicht nötig. 
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Aber ich glaube kaum, dass die Lösung darin bestehen kann, 
nach dieser beschwerlichen, aber sicher produktiven Annähe
rung an eine bessere Verfahrensregelung nun zum Aus
gangspunkt, zum Start sozusagen, zurückzukehren. 
Herr Nationalrat Leuenberger-Solothurn will auf jede Art von 
Ombuds- oder Schiedsstelle verzichten. Gleichzeitig möchte 
er in Artikel 59 auch noch den Zugang zur Ubi erschweren, in
dem er - das wurde nicht erwähnt, aber ich muss es zuhanden 
der Materialien sagen - hundert Unterschriften zur gültigen 
Einreichung einer Beschwerde verlangt. 
Bedenkt man, dass die Beschwerdefrist nur dreissig Tage 
dauert, dann bedeutet dies, dass in Zukunft wohl nur noch or
ganisierte Interessengruppen an die Unabhängige Beschwer
deinstanz gelangen könnten. Damit würde aber der normale 
Medienkonsument weitgehend vom Instrument der Pro
grammbeschwerde ausgeschlossen. Zu einer solchen Kon
zeption der Programmaufsicht kann der Bundesrat nicht ja sa
gen. 
Ich bitte Sie deshalb, das Paket von Herrn Nationalrat Leuen
berger abzulehnen. 
Nun noch zur Beibehaltung der Weiterzugsmöglichkeit an 
das Bundesgericht gemäss Fassung Bundesrat/Nationalrat 
und Ständerat. 1983, bei der Beratung des Bundesbe
schlusses über die Ubi, wurde eine Weiterzugsmöglichkeit 
gegen die Entscheide der Beschwerdeinstanz geschaffen. 
Die damalige Begründung war, Entscheide, die die Mei
nungsäusserungsfreiheit berühren, müssten einer Rechts
kontrolle unterzogen werden können. Dieses Argument ist 
heute selbstverständlich nach wie vor von grosser Bedeu
tung. Andere sehen in diesem Weiterzug eine zu starke 
Verrechtlichung des Verfahrens. 
Es hat in den letzten Jahren auch nicht an Stimmen gefehlt -
diese Stimme hat auch der letzte Präsident der Beschwerdein
stanz anklingen lassen-, die diesen Umstand beklagt haben. 
Frau Präsidentin Uchtenhagen hat sehr ausführlich darauf hin
gewiesen. Aber ich muss Ihnen jetzt noch einmal sagen, wie 
es zu dieser Diskussion und zu dieser Entwicklung gekom
men ist. Was hatten Sie bei der ersten Beratung vorgesehen? 
Sie sahen den Einbezug des Bundesgerichts vor, und Sie sa
hen auch Bussen vor. Der Ständerat hat das bestätigt: Bun
desgericht und Bussen. Dann hat die nationalrätliche Kom
mission bei der Vorbereitung dieser Differenzbereinigung - im 
Einvernehmen mit dem Präsidenten und mit der Kommission 
des Ständerates - eine Neuüberprüfung vorgenommen. Ihre 
Kommission schläg1 Ihnen jetzt vor, von Bussen abzusehen, 
und die Mehrheit will auch keinen Weiterzug an das Bundes
gericht. 
Der Bundesrat hat in seiner Botschaft von 1987 die Weiter
zugsmöglichkeit an das Bundesgericht vorgesehen. Wenn 
Sie jetzt entscheiden müssen - Herr Nationalrat Mühlemann 
hat es zum Ausdruck gebracht-, ist es eben so, dass bei den 
elektronischen Medien bis heute - das Gesetz, das Sie jetzt 
behandeln, wird das ändern - kein eigentlicher Wettbewerb 
vorhanden war. 
Auf der einen Seite haben verschiedene Stimmen das Bun
desgericht, die Ubi und jetzt die Ombudsstelle verlangt, und 
auf der anderen Seite will man keine Sondergerichte, wie auch 
in den Medien verschiedentlich nachdrücklich ausgeführt 
wurde. Will man dies vermeiden und die Ubi einbinden, ist der 
Weiterzug an das Bundesgericht das gegebene Mittel. Es gibt 
Argumente dafür, Argumente dagegen. 
Ich habe diesbezüglich auch zwei Seelen in meiner Brust. Herr 
Nationalrat Hubacher hat vom «Minenfeld» und von den Pro
blemen mit «Bahn 200<h gesprochen. Wenn ich an den Kan
ton Baselland denke, ist das ein Minenfeld. Aber man kann es 
nicht vergleichen. Herr Hubacher hat den Vergleich auch nicht 
gezogen. Wir müssen in diesem Staat versuchen, die Schwie
rigkeiten zu korrigieren, die namentlich bei der Realisierung 
gewisser Projekte entstanden sind. 
Auf der anderen Seite hatte der Bundesrat - wie bereits ausge
führt - in seiner Botschaft vom 28. September 1987 die Beibe
haltung der Weiterzugsmöglichkeit an das Bundesgericht sti
puliert. Sie können es nachlesen. Ich bitte Sie, jetzt zu ent
scheiden. 
Um eines möchte ich Sie dringend bitten: Verzögern Sie we-
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gen dieser Frage die Verabschiedung dieses Gesetzes nicht! 
Ich bin Ihnen dafür sehr dankbar, wenn Sie die Differenzen 
sehr rasch bereinigen. 

Präsident: Wir entscheiden über das Antragspaket Leuenber
ger-Solothurn. Es umfasst alle Minderheitsanträge Leuenber
ger-Solothurn in den Artikeln 56 bis 65. Wtr stellen diese An
träge den Anträgen der Kommission gegenüber. 

Abstimmung - Vote 
Für das Konzept der Mehrheit 
Für das Konzept der Minderheit 

Art. 56, 56a, 57, 58a 
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de Ja majorite 

Art. 58b 

115 Stimmen 
42 Stimmen 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Wir haben bei Arti
kel 58b vorgesehen - ich glaube, der Ständerat wird damit ein
verstanden sein-. dass man die leichten Fälle direkt erledigen 
kann und von einem Bericht absieht. Es genügt also eine Mit
teilung, d. h. ein paar Sätze. Wir wollen ja vor allem diesen Pa
pierkrieg etwas eindämmen. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de Ja majorite 

Art. 58c, 59 
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Art. 60 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Es gibt hier noch eine 
Differenz zum Ständerat. Der Ständerat hat mit hauchdünner 
Mehrheit- mit einer Stimme Mehrheit bei ganz schwacher Prä
senz - die Oeffentlichkeit der Ubi-Verhandlungen verfügt. Wir 
beantragen Ihnen, dieser Oeffentlichkeit nicht zuzustimmen. 
Die Ubi ist kein eigentliches Gericht. Sie ist nach wie vor eine 
Art Aufsichtsstelle und kann nicht selber Strafen verfügen. 
Wenn wir ehrlich sein wollen: Es lassen sich im geschlosse
nen, kleinen Kreis eher sachgerechte Lösungen erarbeiten als 
im Rampenlicht der Oeffentlichkeit. Denken Sie an die Kom
missionsarbeiten! Wenn wir uns je einmal auf einen Konsens 
einigen, so geschieht das in der Regel in der Kommission und 
nicht im Plenum, im Rampenlicht der Massenmedien. Wtr be
antragen Ihnen also, auf die Oeffentlichkeit zu verzichten. 
Noch etwas: Ich habe die Schlichtungsstelle besucht. Sie 
haust in einer kleinen Dreizimmerwohnung und hat ihre Sit
zungen in einem Sitzungszimmer im Bahnhof. Sie müssten 
gegebenenfalls schon einen Konferenzsaal oder eine neue 
Miete suchen, wenn Sie die Oeffentlichkeit der Verhandlungen 
verlangen. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de Ja majorite 

Art. 61 
Angenommen -Adopte 

Art. 62 

Präsident: Hier entfällt der Antrag der Minderheit II, hingegen 
findet über die Anträge der Mehrheit und der Minderheit I eine 
Abstimmung unter Namensaufruf statt. 

Persönliche Erklärung - Declaration personnelle 

Bonny: Abstimmungen unter Namensaufruf gehören zum Ri
tual in diesem Parlament; das ist normal. Etwas weniger nor
mal finde ich, dass Frau Kollegin Grendelmeier als Mitarbeite
rin und Angestellte der SAG als Erstunterzeichnerin diese na
mentliche Abstimmung initiiert hat. Das stört mich etwas. 
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Uns bürgerlichen Politikern wirft man immer wieder den Filz 
zwischen Politik und Wirtschaft vor. Ohne dramatisieren zu 
wollen, erlaube ich mir doch die schlichte Feststellung, dass 
es offenbar auch den Filz zwischen Politik und SAG gibt. 

Namentliche Abstimmung - Vote par appel nominal 

Für den Antrag der Mehrheit stimmen die folgenden Ratsmit-
glieder: · 
Votent pour Ja proposition de Ja majorite: 
Aguet, Ammann, Baerlocher, Bär, Bäumlin, Beguelin, Bircher 
Peter, Bircher Silvio, Bodenmann, Bore!, Brügger, Bundi, 
Caccia, Carobbio, Columberg, Darbellay, David, Diener, Dor
mann, Eggenberg-Thun, Eggenberger Georges, Engler, Eu
ler, Fankhauser, Fierz. Gardiol, Grassi, Grendelmeier, Gros
senbacher, Günter, Haering Binder, Hafner Rudolf, Hafner Ur
sula, Haller, Hubacher, Jaeger, Jeanpretre, Keller, Lanz, Le
dergerber, Leemann, Leuenberger-Solothurn, Leuenberger 
Moritz, Leutenegger Oberholzer, Longet, Maeder, Matthey, 
Mauch Ursula, Meier-Glattfelden, Meier Samuel, Meizoz, 
Meyer Theo, Mühlemann, Müller-Meilen, Neukomm, Petit
pierre, Pitteloud, Rebeaud, Rechsteiner, Reimann Maximilian, 
Ruffy, Rychen, Scheidegger, Schmid, Segmüller, Seiler Rolf. 
Stamm, Stappung, Stocker, Thür, Uchtenhagen, Ulrich, Voll
mer, Wanner, Weder-Basel, Zbinden Hans, Züger (n) 

Für den Antrag der Minderheit I stimmen die folgenden Ratsmit
glieder: 
Votent pour Ja proposition de Ja minorite /: 
Allenspach, Antille, Aregger, Aubry, Baggi, Basler, Berger, 
Bezzola, Siel, Blatter, Bonny, Bühler, Burckhardt, Bürgi, Bütti
ker, Cincera. Cotti, Couchepin, Coutau, Daepp, Deglise, Diet
rich, Dubois, Dünki, Etique, Fäh, Feigenwinter, Fischer-Hägg
lingen, Fischer-Sursee, Frey Claude, Frey Walter, Friderici, 
Früh, Guinand, Gysin, Hess Otto, Hess Peter, Hösli, Houmard, 
lten, Jeanneret, Jung, Kohler, Kuhn, Kühne, Leuba, Loeb, Lu
der, Martin, Mauch Rolf. Meier Fritz, Müller-Wiliberg, Nussbau
mer, Oehler, Paccolat, Perey, Philipona, Portmann, Rohrbas
ser, Ruckstuhl, Ruf, Rutishauser, Rüttimann, Salvioni, Savary
Fribourg, Schmidhalter, Schnider, Spälti, Spoerry, Steffen, 
Stucky, Theubet, Wellauer, Wtdmer, Wyss William, Zwingli, 
Zwygart (77) 

Der Stimme enthalten sich-S'abstiennent: 
Hari, Pini, Zölch (3) 

Abwesend sind die folgenden Ratsmitglieder - Sont absents: 
Auer, Blocher, Cavadini, Cevey, Danuser, Dreher, Ducret, 
Eggly, Eisenring, Eppenberger Susi, Fischer-Seengen, Giger, 
Graf, Gros, Herczog, Hildbrand, Loretan, Maitre, Massy, Nab
holz, Nebiker, Neuenschwander, Pidoux, Reichling, Reimann 
Fritz, Revaclier, Sager, Savary-Vaud, Scherrer, Schüle, 
Schwab, Seiler Hanspeter, Spielmann, Steinegger, Tschup
pert, Weber-Schwyz, Widrig, Wiederkehr, Wyss Paul, Zbinden 
Paul, Ziegler (41) 

Herr Reich ist verstorben - M. Reichest deceda 

Mit Stichentscheid des Präsidenten 
wird der Antrag der Minderheit I angenommen 
Avec la voix preponderante du president 
Ja proposition de la minorite I est adoptee 

Art. 62a 
Angenommen -Adopte 

Art. 65 

Abs. 1, 3, 4 -Al. 1, 3, 4 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2-AI. 2 
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 
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Art. 66 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 Bst. c 
c. auf Antrag der Unabhängigen Beschwerdeinstanz der Ver
anstalter, der wiederholt oder in schwerer Weise Programm
vorschriften verletzt, die in diesem Gesetz, in den Ausfüh
rungsvorschriften oder in der Konzession enthalten sind. 
Abs. 2Bst. a 
Streichen 

Art.66 
Proposition de /a commission 
Al. 1 /et. C 

c. Sur denonciation de l'autorite independante d'examen des 
plaintes, le diffuseur qui, de fa90n repetee ou grave, aura viole 
les prescriptions relatives aux programmes, contenues dans 
la presente loi, dans ses dispositions d'execution ou dans la 
concession. 
Al. 2/et. a 
Biffer 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Hier schlägt Ihnen die 
Kommission - ich glaube sogar einstimmig - eine Aenderung 
vor, indem wir die vorgesehene Bestrafung von 50 000 Fran
ken reduzieren und in Absatz 1 hinaufnehmen. Wir schlagen 
Ihnen also vor, dass wir Absatz 2 Buchstabe a streichen und 
den gleichen Inhalt in Absatz 1 als Buchstabe c aufnehmen. 
Damit wird hier der Veranstalter bestraft, und zwar mit 
5000 Franken, weil man juristische Personen nur mit 
5000 Franken bestrafen kann. Die Kommission will nicht - da 
wird der Ständerat uns folgen -. dass man einzelne Medien
schaffende mit 50 000 Franken Busse bestrafen kann. 
Ich bitte Sie hier, der einstimmigen Kommission Folge zu lei
sten. 

M. Frey Claude, rapporteur: Nous signalons simplement que 
la commission a supprime, a l'unanimite, la possibilite d'infli
ger une amende de 50 000 francs a un journaliste. En revan
che, eile a maintenu la possibilite de frapper le diffuseur d'une 
amende de 5000 francs, ce qui est equitable. 

Bundesrat Ogi: Nur zu Ihrer Orientierung: Die Strafbestim
mung richtet sich nun gegen den Veranstalter statt gegen den 
Programmschaffenden. Ich glaube, das ist ein wichtiger Hin
weis. 

Angenommen -Adopte 

Art. 71 Zlff. 4 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Coutau, Fischer-Hägglingen, Frey Claude, Sager) 
Festhalten 

Art. 71 eh. 4 
Proposition de /a commission 
Majorite 
Biffer 
Minorite 
(Coutau, Fischer-Hägglingen, Frey Claude, Sager) 
Maintenir 

Präsident: Gemäss Entscheid bei Artikel 62 ist an dieser Be
stimmung festzuhalten. 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopte selon la proposition de la minorite 

Präsident: Wtr nehmen davon Kenntnis, dass die Motion des 
Nationalrates vom Ständerat nur als Postulat überwiesen wor
den ist. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Ich möchte den Bun
desrat und vor allem auch Bundesrat Cotti bitten - obwohl es 
jetzt nicht eine Motion, sondern ein Postulat ist-, diese Phono
thek voranzutreiben. Wertvolles Filmmaterial geht laufend ka
putt und ist nicht mehr ersetzbar. wenn wir hier nicht rasch ein
greifen und ein Archiv anlegen. 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

89.648 

Postulat Salvloni 
Italienische Privatsender. 
Uebernahme in Kabelnetze 
Emetteurs prives italiens. 
Cäblodlstribution 

Siehe Jahrgang 1990, Seite 718-Voir annee 1990, page 718 

Präsident: Im Einverständnis mit dem Postulanten und mit 
Herrn Vollmer, der das Postulat bekämpft hat. stelle ich fest. 
dass dieses Postulat hinfällig geworden ist. 

Abgeschrieben - Classe 

Schluss der Sitzung um 12.25 Uhr 
La seance est levee a 12 h 25 
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Radio und Fernsehen. Bundesgesetz 
Radio et televlslon. Lol 

Difletenzen - Divergences ( 5' 8 E, ) 

Siehe Jahrgang 1990, Seite 562 -Voir annee 1990, page 562 

Beec:hluss des Nationalrates vom 7. Milz 1991 
D6cision du Conseil national du 7 mars 1991 · 

Cavelty, Berichterstatter. Von den zahlreichen Differenzen hat 
der Nationalrat eine grosse Zahl durch Zustimmung zu unse
ren Besctilüssen beseitigt. Von den verbliebenen Differenzen 
beantragt unsere Kommission wiederum in mehreren Punk
ten Zustimmung zum Nationalrat. Hauptdiskussionspunk1e 
beim jetzigen Stand des Verfahrens sind Artikel 6, der die Ver
lautbarungsmöglichkeit der Behörden regelt, Artikel 17, der 
die Unterbrechungswerbung regelt, Artikel 41, soweit ein Vor
behalt zugunsten der Legiferierungsmöglichkeit der Kantone 
statuiert werden soll, und Artikel 66, der die Strafbestimmun
gen regelt. 
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Art.4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 
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Cavelty, Berichterstatter: Bei den Absätzen 1 und 2 beantragt 
unsere Kommission einstimmig Zustimmung zum Nationalrat. 
Es geht um eine Formulierungsfrage. 

Angenommen-Mopte 

Art. 6 Abs. 3 Bst. c 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Festhalten 
Minderheit 
(Piller) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 6 al. 3 let. C 
Proposition de 1a commission 
Majorite 
Maintenir 
Minorite 
(Piller) 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Cavelty, Berichterstatter: Hier geht es um die Frage des Mas
ses der staatlichen Einwirkung. Unbestritten ist die Verpflich
tung des Veranstalters, auf -Anordnung der Konzessionsbe
hörde behördliche Erklärungen" zu verbreiten. 
Soll nun noch weitergegangen werden, wie es unsere Kom
missionsmehrheit verlangt, und einer Behörde eine direkte 
Aeusserungsmöglichkeit eingeräumt werden? Oder soll es 
beim Text des Nationalrates bleiben, wie es die Kommissions
minderheit verlangt? 

Präsident: Der Minderheitsantrag ist zurückgezogen worden. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de Ja majorite 

Art. 17 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Festhalten 
Minderheit 
(Piller, Simmen) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.17al.2 
Proposition de la commission 
Majorite 
Maintenir 
Minorite 
(Piller, Simmen) 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Cavelty, Berichterstatter: Eine der wichtigsten Differenzen 
liegt bei diesem Artikel 17, nämlich bei der Frage der Unterbre
chungswerbung. Der Nationalrat hat sich nach langer Debatte 
in einer namentlichen Abstimmung mit 112 zu 55 Stimmen für 
die Lösung •keine Unterbrechungswerbung„ entschieden. 
Die Mehrheit der Kommission beschloss - ebenfalls nach ein
gehender Diskussion - mit 6 zu 4 Stimmen Festhalten an der 
ständerätlichen Version, d. h., eine Reklamesendung soll 
möglich sein, wenn eine Uebertragung länger als 90 Minuten 
dauert. Die Kommissionsmehrheit war der Ansicht, dass mit 
der Unterbrechungsmöglichkeit nach 90 Minuten eine sehr re
striktive Regelung vorgeschlagen wird: gemessen am euro
päischen Uebereinkommen, das allerdings die Minimalstan
dards festlegt, eine harmlose Regelung. Die Konkurrenz aus 
den Nachbarländern überschreitet diese Grenze weitgehend. 
Vielfach ergeben sich bei längeren Sendungen natürliche 
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Pausen, die ohne allzu grosse Beeinträchtigung der Zu
schauer für die Werbung genützt werden könnten. Das abso
lute Werbeverbot des Nationalrates würde auch das Ausfüllen 
dieser Pausen verunmöglichen. 
Unterbrechungen durch Pausen gibt es übrigens auch bei 
künstlerisch hochstehenden Live-Veranstaltungen, sei es im 
Theater, sei es im Konzert, sei es in der Oper usw., vom Kino 
ganz zu schweigen. Ohne Unterbrechungsmöglichkeit be
steht zudem die Gefahr, dass längere Sendungen aus finan
ziellen Gründen einfach nicht mehr gesendet werden, was ei
nen kulturellen Verlust bedeuten könnte. 
Der Hauptgrund für unser Festhalten ist allerdings, das müs
sen wohl alle zugeben, ein finanzieller. Das Fernsehen geht 
einer Summe von 10 bis 15 Millionen Franken jährlich verlu
stig, wenn keine Unterbrechungswerbung erlaubt wird. Das 
ist besonders ärgerlich, weil sich herausgestellt hat, dass 
zwei Drittel der Schweizer die ausländischen Sender sehen, 
wo die Unterbrechungswerbung möglich ist - und nicht nur 
eine eingeschränkte Unterbrechungswerbung, wie wir sie 
kennen und zulassen wollen, sondern eine solche, die sich 
auch über Produkte wie Alkohol und Tabak erstreckt. was wir 
ja verbieten. 
Das bringt es mit sich, dass die Kommissionsmehrheit für 
Festhalten an der ständerätlichen Version ist, nämlich: Zulas
sung der Unterbrechungswerbung bei Sendungen von mehr 
als 90 Minuten. 
Ich muss allerdings darauf aufmerksam machen, dass der Na
tionalrat in einer namentlichen Abstimmung die andere Ver
sion ganz wuchtig vertreten hat und dass damit natürlich die 
Gefahr besteht, dass er festhält, so dass sich eine Verzöge
rung bei der Differenzbereinigung ergeben könnte. 

Frau Slmmen, Sprecherin der Minderheit: Es ist im Verlaufe 
der Beratung dieses Gesetzes über diesen Artikel 17 sehr viel 
diskutiert worden, und ich möchte mich deshalb kurz fassen. 
Es gibt kaum etwas, was ~ nicht gesagt worden ist. 
Ich sehe keine Notwendigkeit dazu, dass wir uns - langsam 
oder schnell - dem Standard ausländischer Privatsender an
nähern sollten, denn es handelt sich überwiegend um Privat
sender, die mit dieser Werbung ins Auge stechen. Wrr haben 
heute ein Schweizer Fernsehen, das einen Standard hat. um 
den uns ausländische - nicht zuletzt auch amerikanische Sen
der - beneiden, die langsam wieder dorthin zurückkehren 
möchten, wo wir uns heute glücklicherweise noch befinden. 
Ich glaube nicht, dass wir irgendwie gehalten sind, von die
sem Niveau abzugehen. 
10 bis 15 Millionen Franken, das ist eine Summe Geld, da 
gebe ich Ihnen recht, aber ich hatte nichts davon, geschlos
sene Sendungen - seien es Konzerte, seien es Theater oder 
auch andere Veranstaltungen - durch Werbung zu unterbre
chen. 
Ich bitte Sie, dem Nationalrat zu folgen, der - mit grossem 
Mehr. wie Sie gehört haben - Festhalten an seiner Version be
schlossen hat 

Danloth: Ich glaube, diese Frage bedarf der Diskussion. 
Die Auseinandersetzung über die Unterbrechungswerbung 
macht ja ein echtes Dilemma sichtbar. Im Spannungsfeld zwi. 
sehen Kultur und Kommerz kann man sich keine Extremposi
tion leisten, wenn man das Europäische Uebereinkommen 
über das grenzüberschreitende Fernsehen sowie die Tendenz 
in Europa betrachtet. 
Niemand in diesem Saal - das möchte ich betonen -will eine 
kulturelle Verarmung des Schweizer Fernsehens; niemand 
kann amerikanische Verhältnisse wünschen. Für die SAG ste
hen anderseits rund ein Dutzend Millionen Franken auf dem 
Spiel, und die fatale Konsequenz eines Unterbrechungsverbo
tes besteht nicht etwa in der Hebung des Sendeniveaus, son
dern im Gegenteil. Herr Präsident Cavelty hat eindrücklich dar
auf hingewiesen. 
Auf der andern Seite- das ist der Hauptgrund meiner Interven
tion - sollte man vernünftigerweise von den Verantwortlichen 
erwarten dürfen, dass sie in der Lage und gewillt sind, von ei
ner Bewilligung vernünftig und kulturbewusst Gebrauch zu 
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machen, abzuwägen, bei welcher Sendung eine Unterbre
chung ohne Einbusse der künstlerischen Aussagekraft mög
lich ist und bei welcher eben nicht. 
Ich habe schon bei der Behandlung dieser Frage in der ersten 
Debatte auf die Notwendigkeit solcher kulturpolitischer Leit
planken hingewiesen, sei es dank Selbstbeschränkung in der 
Praxis, sei es durch gesetzliche Normierung. Ich habe dann 
einsehen müssen, dass die gesetzliche Normierung auf 
Schwierigkeiten stösst, weil ihr der Geruch der staatlichen Kul
turlenkung und Beeinflussung anhaften könnte. Im Zweifels
falle möchte ich daher der moderaten, liberalen Fassung un
seres Rates den Vorzug geben und nochmals an den Vorste
her des Departements - und letztlich Verantwortlichen - ap
pellieren, dass eine verantwortungsbewusste, d. h. selektive 
Praxis realisiert wird. 

Frau Meier Josi: Ich begnüge mich nicht mit der Hoffnung. Ich 
setze mich nach wie vor ein für eine klare Lösung zugunsten 
eines Kulturanliegens. 
Sie erinnern sich vielleicht daran, dass ich bei der letzten De
batte im Zusammenhang mit der Unterbrechungswerbung 
von einer kulturellen Todsünde gesprochen habe, und das ge
.schah nicht leichtfertig. 
Es geht tatsächlich um mehr als manche realisieren; es geht 
zwar nicht um eine Glaubensfrage, aber um eine Wertfrage. 
Sie lautet: Betrachten wir das Fernsehen weiterhin nach der 
Tradition öffentlicher Sendeanstalten primär als Kultur- und In
formationsträger, oder öffnen wir grundsätzlich den Weg zum 
Kommerzfernsehen? Letzteres täten wir mit dem Ja zur Unter
brechungswerbung. 
Der Hinweis auf das europäische Abkommen erscheint mir 
eben zweifach verfehlt: Erstens - das sagte schon der Präsi
dent der Kommission - lassen Mindestregeln immer bessere 
Lösungen in den einzelnen Vertragsstaaten zu; sie setzen defi
nitionsgemäss nur den Mindeststandard. 
zweitens gilt das Abkommen eben nicht nur für öffentlich
rechtliche Anstalten, sondern auch für die privaten Sender, 
selbst für reine Kommerzsender, die heute vielfach in Europa 
nicht einmal diesen Mindeststandard erreichen. Sie stehlen 
damit den öffentlich-rechtlichen Anstalten auch jenen Werbe
anteil, den diese tatsächlich - auch nach meinem Dafürhalten 
unbestrittenerweise - zur Finanzierung brauchen. 
Die Minderheit hat nichts gegen Werbung im Dienste des 
Fernsehens, aber sie hat ungefähr alles gegen das Fernsehen 
im blossen Dienste der Werbung oder - noch stärker - gegen 
Kultur und Kunst nur im Dienste der Werbung. Es wird zynisch 
zugegeben, dass. sich die Werbung im Programm dahin set
zen will, wo ihr der Zuschauer nicht mehr ausweichen kann, 
eben mitten in eine zusammenhängende Sendung, mitten in 
einen geschlossenen Sendeteil. Das darf man nicht mit einer 
Konzert- oder Theaterpause verwechseln, denn solche Pau
sen sind in der Regel es wurde gesagt natürlich auch vor
gesehen. Sie dienen in aller Regel der Vorbereitung der Fort
setzung eines Kulturgenusses, sei es zwecks Umstellung von 
Kulissen oder Hereinstellen eines Konzertflügels. Sogar die Ki
nopause ist nicht so brutal wie die Unterbrechungswerbung 
im Fernsehen; sie ist nämlich so lange, dass wir uns der Wer
bung entziehen können, und wir werden mit Glockenzeichen 
wieder hergerufen zur Fortsetzung. Die klassische Unterbre
chungswerbung - dessen sind Sie sich offenbar zu wenig be
wusst - ist eben anders, ist so eingerichtet, dass kein Auswei
chen vor der Werbung möglich ist, wenn die Fortsetzung der 
Sendung nicht verpasst werden will. Sie unterbricht brutal und 
verwischt damit eben gerade das Bewusstsein der Wertunter
schiede zwischen einer Oper und einem Deodorant, zwischen 
einem Gotthelf-Stück und einem Hundebiskuit. Dagegen rich
tet sich der Minderheitsantrag, und dies will er verhindern. Das 
wurde im Nationalrat unterstrichen. Und das möchte ich auch 
hier verteidigen. 
Ich stehe daher zur Minderheit und bitte Sie, das ebenfalls zu 
tun, schon damit wir eine Differenz ausräumen können. 

M. Ducret: Monsieur le Conseiller federal, ce probleme n'est 
pas aussi simple qu'on pourrait le penser, dans les circonstan
ces actuelles. II laut se rendre campte qu'aujourd'hui la presse 
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_ on le sait- a vu baisser fortement le volume de la publicite, 
cela met en peril des journaux, certains disparaissent, d'autres 
doivent se regrouper. La television, actuellement, n'echappe 
pas a la baisse de la publicite. Plusieurs dizaines de millions 
manquerontdans le budget 1991.11 n'y a pas beaucoupde so
lutions. Ou bien on limite la publicite a la te!evision et on ne lui 
laisse pas choisir les quelques crenaux particulierement favo
rables sur le plan financier, et alors nous prenons la decision 
d'augmenter immediatement les redevances, ou bien on fait 
confiance a la television pour ne pas abuser des libertes qu'on 
lui accorde. 
II taut savoir qu'une publicite qui passe au milieu d'un filmest 

beaucoup plus eher pour la meme duree qu'une publi-
qui passe en fin de soiree; c'est la meme chose pour un 

joumal. si l'on est en premiere, deuxieme ou troisieme page 
ou perdu dans le milieu. Voilä l'interet. C'est-ä-dire qu'avec 
une duree de publicite moins longue, on va recevoir la meme 
somme d'argent. Le telespectateur va donc y gagner. II vaut 
mieux quelques minutes de publicite ä cet endroit-lä qu'une 
longue duree avant les nouvelles ou tout de suite apres la me
teo. 
Ne pourrait-on pas faire confiance ä ceux qui font notre televi
sion? Si l'on compare cette television suisse-je parle surtout 
de la television romande, le dialecte m'ayant un peu ecarte de 
la television alemanique, je vous le confesse, meme pour les 
debats politiques Oll on a le plaisir de vous reconnaitre en pied 
et en cap- notre television est bien dirigee, je n 'ai pas de crain
tes quant ä des abus, quantädes exces. J'ai un souvenir. Lors
que la reine d'Angleterre - c'etait au debut de la television 
puisque cela se passait en 1952 - a ete couronnee, au mo
ment Oll on lui posait la couronne sur la tete la television n'avait 
pas pu reprendre l'image et lä, un publicitaire avait introduit sa 
publicite, c'etait un jeune chimpanze qui faisait de la reclame 
pour jene sais quelle päte dentifrice, ga c'etait choquant et il 
est clair qu'il ne faudra pas que notre television se laisse aller ä 
ce type d' exces. Mais je crois qu' on peutfaire confiance ä ceux 
qui congoivent nos programmes. Personnellement, ma 
confiance est totale, je n'ai jamais ete heurte par les exces de 
publicite ä notre television. Je remercie le president de la com
mission et sa commission qui ont maintenu la position du 
Conseil des Etats, j'espere qu'aujourd'hui nous allons les sui
vre. 

Bundesrat Ogi: Darf ich mit zwei Worten das, was Herr Stände
rat Ducret so schön auf französisch gesagt hat, noch auf 
deutsch sagen? Ich wende mich an Frau Simmen und an Frau 
Meier. 
Meine Damen und Herren, Sie sind nicht Programmgestalter, 
sondern Sie sind Gesetzgeber. Aus dieser Sicht müssen Sie 
das Problem betrachten. Da meine ich, dass es sachlich und 
politisch eben gerechtfertigt ist, an dieser Differenz festzu
halten. 
Wie Sie wissen, sieht das einschlägige Uebereinkommen des 
Europarates wesentlich weitergehende Unterbrechungsmög
lichkeiten vor. Nach europäischem Standard dürfen nämlich 
gewisse Sendungen bereits nach 20 Minuten unterbrochen 
werden. Das wollen wir nicht, und das ist in diesem Gesetz 
auch nicht vogesehen. Auch von den vielbeschworenen ame
rikanischen Zuständen kann nicht die Rede sein. 
Deshalb möchte ich in Ergänzung zu dem, was Herrn Cavelty 
gesagt hat - ich kann jedes Wort unterschreiben -, noch auf 
etwas hinweisen: Nicht nur die ausländischen Privatsender 
dürfen heute unterbrechen, sondern in einem beschränkten 
Umfang auch die öffentlich-rechtlichen Veranstalter, also die 
direkte Konkurrenz, wie ZDF, ARD und ORF. Obwohl ich mir 
beim Nationalrat nicht grosse Hoffnung machen kann - das 
muss ich zugeben -, empfehle ich Ihnen im Namen des Bun
desrats, an Ihrer Position, die richtig ist, festzuhalten. 

Frau Meier Josi: Wenn der Bundesrat jetzt so deutlich sagt, 
«die richtig ist», dann haben Sie, Herr Bundesrat, in der Bot
schaft einen nicht richtigen Vorschlag unterbreitet, denn Sie 
haben seinerzeit noch den Minderheitsstandpunkt vertreten. 
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Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 18 Abs. 4, 4bis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 18 al. 4, 4bls 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

16Stimmen 
13 Stimmen 

Cavelty, Berichterstatter: Bei den Absätzen 4 und 4bis geht es 
um eine Anpassung an das europäische Uebereinkommen. 
Die Kommission hat dem Nationalrat ohne längere Diskussion 
und ohne Opposition zugestimmt 

Angenommen -Adopte 

Art. 41 Abs. 1bls 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Festhalten 
Minderheit 
(Piller) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 41 al. 1bis 
Proposition de la commission 
Majorite 
Maintenir 
Minorite 
(Piller) 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Cavelty, Berichterstatter: Bei Absatz 1 bis von Artikel 41 gab 
es in der Kommission eine Mehrheit und eine Minderheit, und 
zwar im Verhältnis von 6 zu 2. 
Die Mehrheit möchte den Kantonen weiterhin die Möglichkeit 
einräumen, in ihren Erschliessungsbestimmungen den An
schluss von Liegenschaften an das Kabelnetz zu regeln. Es 
wird, wie uns Kollege Jagmetti in der Kommission erläuterte, 
kein Anschlusszwang statuiert, sondern lediglich das Recht 
der Kantone vorbehalten, gesetzgeberisch tätig zu werden. 
Von Interesse ist dies in Gebieten mit dezentralisierter Sied
lungsstruktur. So haben die Kantone Graubünden und Glarus 
beispielsweise solche Bestimmungen erlassen und sind da
mit bisher gut gefahren. 
Ich bitte namens der Kommissionsmehrheit um Zustimmung. 

Onken, Sprecher der Minderheit: Ich habe diesen Minder
heitsantrag von unserem abwesenden Kollegen Piller geerbt. 
Ich übernehme aber seine Argumentation und die der Minder
heit sehr gerne. 
Ich finde, wir sollten am Grundsatz der Anschlussfreiheit fest
halten, wie er in Absatz 1 von Artikel 41 formuliert ist. Danach 
kann ein Konzessionär den Anschluss an Liegenschaften in 
seinem Bedienungsgebiet weder erzwingen noch verweigern. 
Mit Absatz 1 bis wird diese grundsätzliche Bestimmung unter
laufen. Es wird ein gewisser Zwang eingeführt oder doch min
destens die Möglichkeit zu einem solchen Zwang im Gesetz 
verankert. Die Kantone sollen die Möglichkeit bekommen - ob 
sie sie dann nutzen oder nicht, ist eine andere Sache-. in ihren 
Erschliessungsbestimmungen zu verfügen, dass sämtliche 
Liegenschaften an ein Kabelnetz anzuschliessen sind. Ich 
wehre mich gegen eine solche Verpflichtung. 
Herr Jagmetti schüttelt den Kopf. Ich habe sein Votum noch 
nachgelesen, das er letztes Mal gehalten hat. Er hat formuliert, 
es sei ja nicht ein eigentlicher Anschlusszwang, der da stipu
liert werde. Wir würden lediglich die Möglichkeit schaffen, 
dass die Kantone zu diesem Mittel greifen können. Das will ich 
aber nicht, denn ich will die Freiheit des einzelnen nicht ein
schränken. Er soll sagen können, er wolle Fernsehen oder er 
wolle kein Fernsehen; er wolle einen Anschluss oder er wolle 
keinen Anschluss; er wolle keinen Anschluss, für den erbe-

zahlen müsse, den er dann aber nicht nutze. Ich finde eine sol
che zwingende Verpflichtung einfach nicht in Ordnung, und 
zwar auch dort nicht, wo es darum geht, in benachteiligten Ge
bieten und Randregionen für die Verbreitung eines Lokalfern
sehens oder ausländischer Programme zu sorgen. Wer das 
will und ich kann verstehen, dass man das will-, der soll an
dere Mittel dafür einsetzen, aber nicht dieses hier. 
Wir behandeln am nächsten Montag z. B. die Investitionshilfe 
im Berggebiet. Dort spielt die Telekommunikation eine immer 
grössere Rolle. Solche lnfrastrukturaufgaben könnten bei
spielsweise mit Mitteln der Investitionshilfe unterstützt werden. 
Das wäre eine sinnvolle Form, um die Anschlussmöglichkei
ten zu fördern. Keinesfalls aber sollte diese Förderung durch 
einen verkappten Anschlusszwang erfolgen, mit dem die An
schlussfreiheit unterlaufen wird, und dies nicht allein für ganz 
bestimmte Gebiete, die in der Argumentation immer wieder in 
den Vordergrund geschoben werden. Die vorgesehene For
mulierung würde generell für alle gelten. Es könnten allenfalls 
auch andere Kabelnetzbetreiber von der Bestimmung Ge
brauch machen. Ob sie damit beim Kanton durchkämen, ist 
eine andere Frage. Die Möglichkeit aber werde eröffnet. Das 
geht entschieden zu weil 
Eindeutig zu weit geht auch, dass man mit der beantragten 
Bestimmung in die Eigentumsfreiheit und in die Privatsphäre 
des einzelnen einzugreifen versucht. Zudem ist schon letztes 
Mal gesagt worden, dass diese Bestimmung auch zu einem 
Konflikt mit der Menschenrechtskonvention führen könnte. 
Ich plädiere daher entschieden für die Liberalität und den un
angetasten Grundsatz der Anschlussfreiheit. Er darf in keiner 
Art und Weise unterlaufen werden. 
Ich bitte Sie, der Minderheit zu folgen. 

Gadient: Die Minderheit hält dafür. dass es nicht gerechtfertigt 
sei, den Kantonen die Möglichkeit zu geben, die gesetzliche 
Grundlage für eine solche Anschlussgesetzgebung zu schaf
fen. 
Aus der Perspektive der betroffenen Gebiete sieht das jedoch 
anders aus. Es muss eine Abwägung der Interessen stattfin
den. Das ist das Massgebliche. Die drahtlose Verbreitung aus
ländischer Fernsehprogramme stösst dort an frequenztechni
sche Grenzen, und ein UWK-Angebot fehlt gänzlich. Zahlrei
che Gemeinden stehen daher vor dem Problem einer zwin
genden Angebotsverbesserung, nicht zuletzt im Zusammen
hang mit dem Satellitenempfang und den sich daraus erge
benden baupolizeilichen Fragen. Einen Ausweg dazu bieten 
die Kabelnetze. Beim Bau solcher Netze sind nun nicht nur die 
neusten technologischen Erkenntnisse zu berücksichtigen, 
es ist vielmehr davon auszugehen, dass es gilt, die Infrastruk
tur von Gemeinden und ganzen Regionen mit einem lei
stungsfähigen und wirtschaftlichen Telekommunikationsnetz 
zu erschliessen. 
Das sind ganz bedeutende Vorhaben mit entsprechenden ko
stenmässigen Konsequenzen. Solche Netze lassen sich im 
Berggebiet, in Talschaften, wo unterschiedliche Strukturenei
nen Lastenausgleich unter den Gemeinden erfordern, oder in 
Gegenden mit einem hohen Anteil von Zweitwohnungen, oder 
wenn die öffentlichen Interessen - zum Beispiel wegen eines 
Antennenverbots - über Realersatz abzugelten sind, nur über 
eine Erschliessungsfinanzierung realisieren. 
Das bündnerische Verwaltungsgericht hat sich mit dem ein
schlägigen Problem auseinandergesetzt und kam zum Ergeb
nis, dass mit Blick auf die regionalen Strukturen zu folgern sei, 
dass die Versorgung mit mehreren, auch ausländischen Fern
sehprogrammen in Anbetracht der heutigen Verhältnisse als 
neue Infrastruktur, vergleichbar anderen Erschliessungsauf
trägen der Gemeinden zu qualifizieren sei. 
In Würdigung dessen also möchte ich Ihnen empfehlen, der 
Mehrheit zu folgen und den Kantonen diese Möglichkeit einzu
räumen, die keinen Anschlusszwang herbeiführt, sondern le
diglich das Recht gibt, in diesem Bereich gesetzgeberisch tä
tig zu werden. 

Bundesrat Ogl: Ich bitte Sie, dem Bundesrat zu folgen, das 
heisst dem Nationalrat und auch der Kommissionsminderheit. 
Die von Ihrem Rat am 19. September 1990 beschlossene Lö-
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sung ist rechtlich problematisch. Sie stellt einen Eingriff in die 
Eigentumsfreiheit dar. Ob dazu ein ausreichendes öffentliches 
Interesse gegeben ist, ist fraglich. Der Eingriff erscheint dem 
Bundesrat zudem unverhältnismässig. Weiter ist die Lösung 
auch undifferenziert. Die Möglichkeit der Erschliessungsfinan
zierung von Kabelnetzen ist nicht auf Rand- und Berggebiete 
beschränkt. Jedes Kabelnetz könnte sich mit Grundeigentü
merbeiträgen finanzieren lassen. 
Problematisch ist Ihr Vorbehalt auch in bezug auf die An· 
schlussfreiheit. Diese umfasst auch das Recht des Grundei
gentümers, einen Anschluss zu verweigern. Das ist ein nicht 
zu unterschätzender Gesichtspunkt angesichts der heutigen 
Programmflut Ihre Lösung - die Lösung der Kommissions
mehrheit- führt praktisch zu einem Anschlusszwang. 
Sachlich ist die Finanzierung von Kabelnetzen über Grundei
gentümerbeiträge nicht begründet. Denken Sie auch an die zu
künftige, schwierig werdende Beschaffung der Finanzen. Was 
für die Finanzierung des Grundbedarfs an Infrastruktur wie Zu
fahrt, Wasser und Elektrlzitätzweckmässig ist, geht hierzu weit. 
Noch ein letzter Gesichtspunkt: Ihre Lösung richtet sich nicht 
nur gegen die Hauseigentümer. Sie ist auch wenig konsumen
tenfreundlich, insbesondere treffen Sie damit die Mieter, de
nen solche Gebühren letzten Endes überwälzt werden. Ich 
bitte Sie deshalb, zur Lösung von Bundesrat und Nationalrat 
zurückzukehren und dem Minderheitsantrag Ihrer Kommis
sion zu folgen. Es lohnt sich auch nicht, hier eine Differenz zum 
Nationalrat aufrechtzuerhalten. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art.48 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

17Stimmen 
6Stimmen 

Cavelty, Berichterstatter: Artikel 48 betrifft eine Uebereinstim
mung mit dem Uebereinkommen über das grenzüberschrei
tende Fernsehen. Die Kommission beantragt Zustimmung 
zum Nationalrat. 

Angenommen -Adopte 

Art.53 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Cavelty, Berichterstatter: Bei Artikel 53 beantragt die Kommis
sion ebenfalls einstimmig Zustimmung zum Nationalrat. 

Angenommen -Adopte 

Art. 58b Abs. 1, 3; sec Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 58b al. 1, 3; 58c al. 1 
Proposition de la commisslon 
Adherer a la decision du Conseil national 

Cavelty, Berichterstatter: Der Nationalrat hat die Möglichkeit 
vorgesehen, «in leichten Fällen» auch eine Erledigung durch 
die Ombudsstelle in Aussicht zu nehmen. Wir haben dieser 
Lösung ohne grössere Diskussion und ohne Opposition zuge
stimmt. Wir bitten um das gleiche im Rat. 

Angenommen -Adopte 

Art. 60 Abs. 6 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.60al.6 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Cavelty, Berichterstatter: Bei Artikel 60 hat der Nationalrat den 
Absatz 6 gestrichen. Unsere Kommission stimmt dieser Strei
chung diskussions- und oppositionslos zu und bittet um das
selbe. 

Angenommen -Adopte 

Art. 62a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Cavelty, Berichterstatter: Auch bei Artikel 62a bittet die Kom
mission einstimmig um Zustimmung zum Nationalrat. Es geht 
darum. «mutwilligen» Beschwerdeführern einen Riegel zu 
schieben. 

Angenommen -Adopte 

Art.66 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 Bst. c 
Mehrheit 
c. auf Antrag der unabhängigen Beschwerdeinstanz, wer wie
derholt oder in schwerer Weise Programmvorschriften verletzt, 
die in diesem Gesetz, in den Ausführungsvorschriften oder in 
der Konzession enthalten sind. 
Minderheit 
(Gadient, Piller) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.2Bst.a 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.66 
Proposition de la commission 
Al. 1 /et. C 

Majorite 
c. Sur denonciation de l'autorite independante d'examen des 
plaintes, celui qui, de fa90n repetee ou grave, aura viole les 
prescrlptions relatives aux programmes, contenues dans la 
presente loi, dans ses prescrlptions d'execution ou dans la 
concession. 
Minorite 
(Gadient, Piller) 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Al. 2/et.a 
Adherer a la decision du Conseil national 

Cavelty, Berichterstatter: Das ist die letzte Differenz. Die Straf
bestimmung von Artikel 66 wäre eigentlich in der ersten 
Runde erledigt gewesen, weil National· und Ständerat in der 
gleichen Formulierung einig waren. Diese Regelung wäre je
doch wegen Absatz 2 Buchstabe a unbefriedigend, weil eine 
Bussandrohung von 50 000 Franken an einen Programm- . 
schaffenden für die Verletzung von Programmvorschriften un
verhältnismässig gewesen wäre und gegen die Meinungsäus· 
serungsfreiheit hätte verstossen können. 
Unsere Kommission war deshalb damit einverstanden, dass 
der Nationalrat trotz fehlender formeller Differenz dieses Pro
blem nochmals diskutierte. Beim zweiten Durchgang traf der 
Nationalrat dann eine Lösung, die zwei Neuerungen gegen
über der ursprünglichen Vorlage beinhaltet. Erster Punkt: Als 
Höchststrafe für eine wiederholte oder schwere Verletzung 
von Programmvorschriften soll auf Antrag der Unabhängigen 
Beschwerdeinstanz eine Busse von lediglich 5000 Franken 
statt 50 000 Franken als Höchstmass vorgesehen werden. 
Formell soll dies in einer neuen Litera c von Absatz 1 festge
halten werden, weil Absatz 1 die Bussen bis 5000 Franken re-
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gelt. Logischerweise ist Litera a von Absatz 2 nach dieser Lö
sung zu streichen. 
Mit diesem ersten Punkt der nationalrätlichen Lösung ist un
sere Kommission einstimmig einverstanden. Ich bitte, zu
nächst einmal das zu bereinigen. 

Angenommen -Adopte 

Cavelty, Berichterstatter: Zweiter Punkt: Wer soll mit einer 
Busse bestraft werden, der Veranstalter, der Programmschaf
fende oder beide? Es liegt ein Minderheitsantrag vor. 

Gadlent, Sprecher der Minderheit: Es geht um eine sehr be
deutsame Bestimmung in diesem Erlass, die möglicherweise 
noch zum Stolperstein der Vortage werden könnte. Das gilt es 
zu vermeiden. Der hier zur Diskussion stehende Rechtsbehelf 
soll auf alle Fälle nach der ratio sicherlich nicht zur kostenlosen 
und möglichst risikofreien Durchsetzung überwiegend priva
ter Interessen dienen. Dafür stehen daneben auch noch im Zi
vil- und Strafrecht andere Bestimmungen und Verfahren zur 
Verfügung, zum Beispiel der Persönlichkeitsschutz oder die 
Verfahren wegen Ehrverletzung oder Kreditschädigung. 
Der Nationalrat hat nun beschlossen, dass sich die fragliche 
Strafbestimmung gegen die Veranstalter statt gegen die Pro
grammschaffenden richten soll. Das hat seinen guten Grund. 
Damit wird freilich vom Schuldprinzip, welches das schweize
rische Strafrecht im wesentlichen beherrscht, abgewichen. 
Man kennt jedoch bereits Ausnahmen im geltenden StGB. Ar
tikel 27 über die Verantwortlichkeit der Presse sieht unter be
stimmten Voraussetzungen die Strafbarkeit des Redaktors 
vor. Er haftet somit für fremdes Verschulden. Eine weitere Aus
nahme stellt Artikel 7 Verwaltungsstrafrecht dar, wonach unter 
bestimmten Voraussetzungen juristische Personen ins Recht 
gefasst werden können. Fazit dieser Betrachtung: das Schuld
prinzip gilt also nicht absolut. 
Es steht dem Parlament frei, die Strafbarkeit der Veranstalter 
als juristische Personen einzuführen. Dies ist im übrigen ohne 
Folgen für die übrigen juristischen Personen, abgesehen da
von, dass es Veranstalter gibt, die nicht in das Kleid der juristi
schen Person passen. Die Begründung der Schuldfähigkeit 
von juristischen Personen aus anderen Branchen würde wei
tere Sonderbestimmungen voraussetzen, und die Begrün
dung der Schuldfähigkeit der juristischen Person schlechthin 
bedingt gar die Revision des Allgemeinen Teils des Strafge
setzbuches. Die vom Nationalrat beschlossene Lösung hat je
doch keine präjudizielle oder antizipierende Auswirkung mit 
Blick auf die Revision des Allgemeinen Teiles des Strafgesetz
buches. 
Die Strafbarkeit von Veranstaltern wird mit der Lösung des Na
tionalrates nicht schlechthin eingeführt, sondern - und das ist 
wesentlich - nur bei der Verletzung von Programmvorschrif
ten. Bei der Verletzung von Werbevorschriften ist nach wie vor 
die natürliche Person ins Recht zu fassen. Bei Verletzungen 
von Programmvorschriften wird somit die Betrachtungsweise, 
wie sie im Verfahren vor der Ubi besteht, in das Verwaltungs
verfahren übernommen. Das Verfahren richtet sich gegen den 
Veranstalter und nicht gegen den Programmschaffenden. 
Weiterhin ist die Lösung des Nationalrates sachgerecht, weil 
sie die Disziplinierung von Programmschaffenden dem Innen
verhältnis überlässt und sich auf die Konzessionsbeziehung 
BundNeranstalter beschränkt. Dem Veranstalter wird dabei 
nicht bloss das Verschulden seiner Programmschaffenden 
angelastet, in der Regel kann ihm auch mangelnde Instruk
tion, Ausbildung und Führung seiner Mitarbeiter oder Organi
sationsverschulden vorgeworfen werden. 
Aus all diesen Gründen halte ich dafür, dass der Minderheits
antrag den Vorzug verdient, dass wir dem nationalrätlichen 
Konzept, das mit entsprechend deutlicher Mehrheit angenom
men worden ist, zustimmen sollten. 

Cavelty, Berichterstatter: Die Mehrheit geht vom allgemeinen 
strafrechtlichen Grundsatz nulla poena sine cufpa (keine Strafe 
ohne Verschulden) aus, respektive jener soll bestraft werden, 
der eine Schuld trägt. Im vorliegenden Zusammenhang heisst 
dies, wie es auf der Fahne steht: «wer wiederholt oder in 

schwerer Weise Programmvorschriften verletzt», wird bestraft. 
Dabei kann es sich um den Veranstalter oder um den Pro
grammschaffenden oder um beide handeln; das hängt von 
Fall zu Fall vom konkreten Vorkommnis ab. Was die Mehrheit 
ausschliessen möchte und was die Minderheit will, ist, dass 
ein unschuldiger Veranstalter für das schuldhafte Verhalten ei
nes Programmschaffenden bestraft werden könnte. Auf ein 
anderes Gebiet übertragen könnte dies beispielsweise bedeu
ten: Wenn ein Taxichauffeur angetrunken fährt, dürfte er nicht 
bestraft werden, aber der Taxihalter müsste dafür bestraft wer
den. 
Wtr betrachten das nicht als gute Lösung; sie hat bis jetzt -
Gott sei Dank - auch nicht in der allgemeinen Strafrechtsdok
trin und -praxis Einzug gehalten. 
Ich muss noch weiterfahren, um Kollege Gadient in seiner 
Uebertegung - nicht in seinem Antrag- entgegenzukommen: 
Neben und unabhängig von der hier geschaffenen speziellen 
Strafbestimmung, die wir für jenen wollen, der schuld ist, gel
ten selbstverständlich alle anderen Normen des vorliegenden 
Gesetzes, insbesondere auch jene betreffend administrative 
Massnahmen gegenüber dem Veranstalter. Wenn dieser 
seine Pflicht nicht erfüllt. kann man ihm im schlimmsten Fall 
sogar die Konzession entziehen. Diese Möglichkeit bleibt 
selbstverständlich bestehen. Dazu kommen die üblichen Be
stimmungen des Straf- und Zivilrechtes. Diese bleiben auch 
vorbehalten, zum Beispiel hinsichtlich des Schutzes der Per
sönlichkeit, Verantwortlichkeit für Ehrverletzung, Kreditschädi
gung usw. 
Mit der von der Kommissionsmehrheit vorgeschlagenen Lö
sung schaffen wir also eine unkomplizierte und übersichtliche 
Ordnung im Rahmen des geltenden Rechtssystems und 
Rechtsempfindens. 
Ich bitte um Zustimmung zur Mehrheit. 

Bühler: Ich unterstütze den Mehrheitsantrag. Im Nationalrat 
habe man die Sache etwas zurechtgebogen, steht im Proto
koll, und das sagt schon einiges aus. Die Programmschaffen
den hat man ausgeklammert und die Bestrafung auf den Ver
anstalter beschränkt. Nach meiner Meinung wird so zweierlei 
Recht geschaffen. Der.Empfänger wird bestraft, wenn er ohne 
BewiUigung Radio- und Fernsehprogramme empfängt. Der 
Veranstalter, der wiederholt oder in schwerer Weise Pro
grammvorschriften verletzt, wird ebenfalls bestraft. Nur für den 
Programmschaffenden besteht keine besondere Strafbestim
mung. Er könnte nach meiner Meinung nur belangt werden, 
wenn er Persönlichkeitsrechte verletzt. 
Ich bin davon überzeugt, dass der Programmschaffende 
keine privilegierte Behandlung wünscht. Der Beschluss des 
Nationalrates ist eine Abweichung vom Schuldprinzip - wie 
das erläutert wurde-, das bisher hochgehalten worden ist. Ich 
meine, auch in Zukunft sollten jene bestraft werden, die schul
dig sind. 
Der Mehrheitsantrag der Kommission hält am Grundsätzli
chen der ersten Beschlüsse von Bundesrat, National- und 
Ständerat fest, verändert nur den Bussenrahmen von 50 000 
auf 5000 Franken. Also tun wir das, womit wir alle in einem er
sten Moment einverstanden waren, und legen wir nur niedri
gere Bussen fest. 
Somit empfehle ich Ihnen, der Mehrheit zuzustimmen. 

Bundesrat Ogl: Zweifelsohne ist das eine Schlüsselstelle die
ses Gesetzes. Der Bundesrat hat - er muss sich ja auch der 
Entwicklung anpassen; das als Antwort an Frau Meier Josi -
für den Lösungsansatz des Nationalrates vom 7. März 1991, 
der einen politischen Kompromiss darstellt, absolut Verständ
nis. Es ist richtig, wenn gesagt wird, die Strafbestimmung 
richte sich gemäss Vorschlag des Nationalrates gegen den 
Veranstalter statt gegen den Programmschaffenden. Aber das 
stimmt mit dem Verfahren vor der Ubi überein. Damit wird die 
Verantwortung - das ist auch richtig - des Veranstalters ernst 
genommen. Dieser hat unter diesen Umständen alles Inter
esse, der Einhaltung der Programmbestimmungen durch 
seine Mitarbeiter Nachachtung zu verschaffen. 
Die Strafbarkeit des Veranstalters - in der Regel also einer juri
stischen Person - weicht allerdings vom bisherigen Rechts-
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verständnis ab; das ist richtig. Aber die Lösung wurde vom 
Bundesamt für Justiz geprüft, und in einem Gutachten vom 
5. April 1990 hat das Bundesamt für Justiz dazu Stellung ge
nommen. 
Diese neue Tendenz - wenn Sie das so sagen wollen - im 
Strafrecht ist eine Konstruktion. die vielleicht etwas progres
siv ist, unkonventionell. Aber Herr Ständerat Gadient hat es 
gesagt: Hier droht natürlich auch das Referendum. Mit Blick 
auf den Medienfrieden - darf ich das einmal sagen, nachdem 
wir den Energiefrieden haben, so hoffe ich wenigstens? - ist 
diese unkonventionelle Lösung vielleicht ihren Preis wert. 
Es stellt sich auch die Frage: Wollen Sie hier eine Differenz 
zum Nationalrat schaffen? Der Bundesrat meint, der Lösungs
vorschlag, wie ihn der Nationalrat ausgearbeitet hat und der 
auch einen Kompromiss darstellt, wäre auch Ihnen zur An
nahme zu empfehlen. 

Cavelty, Berichterstatter: Ich stimme mit der Beurteilung von 
Herrn Bundesrat Ogi nicht überein, dass das eine Schlüssel
stelle sei. Das ist eine nebensächliche Stelle. So, wie wir sie 
jetzt regeln, ist es eine der selbstverständlichsten Folgen in je
dem Gesetz. In jedem Gesetz gibt es nämlich irgendwo eine 
Strafbestimmung, und in jedem Gesetz heisst es: «Wer schul
dig ist, wird bestraft .. , und nicht: «Wer schuldig ist, dessen Pa
tron wird bestraft!» 

Abs. 1-Al. 1 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs.2-Al.2 
Angenommen -Adopte 

An den Nationalrat -Au Conseil national 

90.067 

Grenzüberschreitendes Fernsehen. 
Uebereinkommen 
Television transfrontlere. 
Convention 

17 Stimmen 
10Stimmen 

Botschaft und Beschlussentwurf vom 16. Oktober 1990 (BBI III 925) 
Messageetpcojetd'arretedu 16 octobre 1990 (FF 111881) 

Beschluss des Nationalrates vom 7. März 1991 
Decision du Conseil national du 7 mars 1991 

Herr Cavetty unterbreitet im Namen der Kommission den fol
genden schriftlichen Bericht: 

Das Uebereinkommen des Europarats über das grenzüber
schreitende Fernsehen legt Minimalstandards für Fernsehpro
gramme fest, um die Freiheit des Empfangs und der Weiterver
breitung in andern Vertragsstaaten zu ermöglichen. Es bezieht 
sich im speziellen auf die Einspeisung in die Kabelnetze. Die 
im Uebereinkommen festgelegten Minimalregeln betreffen 
insbesondere: 
- den Schutz von Individualrechten wie z. 8. das Recht auf Ge
gendarstellung, 
- die Verantwortung der Rundfunkveranstalter, insbesondere 
hinsichtlich Gewalt, Pornographie und Jugendschutz, 
- kulturelle Ziele (Anteil europäischer Werke), 
- die Werbung (Dauer, Form, Plazierung, Beschränkung für 
bestimmte Produkte) und das Sponsoring. 
Die innerstaatliche Regelungskompetenz wird durch die Kon
vention nicht tangiert. Es können weiterhin strengere und aus-

führlichere Bestimmungen für die Fernsehveranstalter im ei
genen Land erlassen werden. Aus diesem Grund sind auch 
keine grundlegenden Anpassungen unserer Gesetzgebung 
notwendig; lediglich in einzelnen Bereichen muss sie a jour 
gebracht werden. 
Das vorliegende Uebereinkommen wurde am 5. Mai 1989 von 
zehn Mitgliedstaaten des Europarats unterzeichnet, darunter 
auch die Schweiz. Der Bundesrat beschloss bei dieser Gele
genheit, das Uebereinkommen provisorisch anzuwenden. 
Die Schweiz soll sich nach Ansicht des Bundesrates und der 
Kommission anlässlich der Ratifizierung das Recht vorbehal
ten, die Weiterverbreitung von ausländischen Fernsehpro
grammen zu verhindern, falls diese Alkoholwerbung enthal
ten. Von dieser Möglichkeit soll allerdings nicht Gebrauch ge
macht werden, bis im Zusammenhang mit den hängigen Zwil
lings-Initiativen, die ein Werbeverbot für Tabakwaren und alko
holische Getränke verlangen, Klarheit herrscht 
Das Uebereinkommen tritt drei Monate nach Beitritt von sie
ben Staaten in Kraft. Durch eine rasche Ratifizierung kann die 
Schweiz, die massgeblich an der Erarbeitung dieses Instru
ments beteiligt war, zu seinem baldigen Inkrafttreten beitra
gen. 

M. Cavetty presente au nom de la commission le rapport ecrit 
suivant: 

La Convention europeenne sur 1a television transfrontiere fixe 
un standard minimum que doivent respecter tous les pro
grammes de television, afin qu'ils puissent beneficier d'une 
libre circulation dans les autres Etats parties. Cette garantie 
vise tout particulierement la retransmission dans les reseaux 
cables. · 
Les regles minimales contenues dans cet accord se rappor
tent essentiellement: 
- a 1a protection de certains droits individuels comme le droit 
dereponse; 
- a la responsabilite du radiodiffuseur, notamment par rapport 
a 1a violence, a la pornographie et a la protection de la jeu
nesse; 
- aux objectifs culturels (proportion d'oeuvres d'origine euro
peenne); 
- a la publicite (duree, forme, insertion, limitation a certalns 
produit) et au parrainage. . 
Les competences internes de chaque pays en 1a matiere ne 
sont pas affectees par cette convention, dans la mesure oü il 
sera toujours possible d'appliquer aux radiodiffuseurs qui re
levant de leur souverainete des regles plus contraignantes et 
plus detaillees. Ainsi les quelques modifications aapporter a la 
legislation suisse ne provoquent pas de bouleversements par 
rapport a 1a situation actuelle. Elles ne font que mettre a jour 
notredroit. 
Cette convention a ete signee le 5 mai 1989 par dix Etats 
membres du Conseil de l'Europe, dont la Suisse. A cette oc
casion, le Conseil federal a decide de l'appliquer provisoire
ment. 
Le Conseil federal et la commission estiment que 1a Suisse 
doit faire une reserve au moment de la ratification, afin d' em~ 
eher la retransmission de programmes etrangers lorsque 
ceux-ci contiennent de la publicte sur l'alcool.11 ne sera pas fait 
usage de cette reserve pour l'instant. On attendra le sort re
serve aux initiatives •jumelles" qui exigent l'interdiction de la 
publicite sur le tabac et sur les boissons alcooliques, actuelle
ment encore en suspens. 
La convention entrera en vigueur trois mois apres que sept 
Etats y seront devenus parties. En ratifiant rapidement cet ins
trument, la Suisse qui a joue un röle moteur dans son elabora
tion, pourra contribuer a son entree en vigueur dans le plus 
brefs delais. 

Antrag der Kommission 
Die Kommission beantragt einstimmig, den Bundesbeschluss 
zum Uebereinkommen des Europarates über das grenzüber
schreitende Fernsehen sowie die Aenderung des Bundesbe
schlusses über den Satellitenrundfunk anzunehmen. 
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Proposition de /a commission 
La commission unanime propose l'adoption de l'arrete federal 
concemant la Convention du Conseil de l'Europe sur la televi
sion transfrontiere ainsi que celle de la modification de I' arrete 
federal sur la radiodiffusion par satellite. 

Frau Weber: Erlauben Sie mir eine Bemerkung zu diesem 
schriftlichen Bericht. Ich habe keinen Antrag zu stellen, aber 
eine Bemerkung zu machen. 
Im vierten Absatz des Kommissionsberichts bin ich mit dem 
zweiten Satz nicht einverstanden. Den ersten Satz möchte ich 
Ihnen in Erinnerung rufen. Sie haben ihn übrigens im jetzigen 
Fernseh- und Radiogesetz auch wieder unterstrichen. Es 
heisst da: •Die Schweiz soll sich nach Ansicht des Bundesra
tes und der Kommission anlässlich der Ratifizierung das Recht 
vorbehalten, die Weiterverbreitung von ausländischen Fern
sehprogrammen zu verhindern, falls diese Alkoholwerbung 
enthalten.• 
Es entspricht unserer Tradition und dem Gesetz, dass wir am 
Fernsehen und am Radio keine Werbung für Alkoholika und 
für Tabak zulassen. Ich möchte das hier noch einmal unter
streichen, und ich finde das auch sehr gut Sie haben in Arti
kel 17 Absatz 5 im Gesetz, das wir soeben beschlossen ha
ben, diese Intention noch einmal unterstrichen. Es geht In die
sem Uebereinkommen nur um die Möglichkeit, die der Bun
desrat hätte, Alkohol- und Tabakwerbung zu untersagen. Es 
ist also keine zwingende Form. 
Nun steht aber im zweiten Satz folgendes, und das stört mich: 
«Von dieser Möglichkeit soll allerdings nicht Gebrauch ge
macht werden, bis im Zusammenhang mit den hängigen Zwil
lings-Initiativen, die ein Werbeverbot für Tabakwaren und alko
holische Getränke verlangen, Klarheit herrscht.» 
Dieser zweite Satz ist höchst fragwürdig. Ich frage Sie: Seit 
wann warten wir auf eine Abstimmung über eine Volksinitia
tive, die ja immer verschiedene Fragen enthält und bei der 
man nachher nicht unbedingt sagen kann, warum sie ange
nommen oder abgelehnt wurde? 
Ich möchte nun zur Klärung deutlich sagen: Ich möchte nicht, 
dass ein negativer Abstimmungsentscheid über die beiden In
itiativen als Vorwand genommen wird, um einem Kommerz. 
mit dem man schon lange liebäugelt, Tür und Tor zu öffnen. 
Das möchte ich nicht! Ich bin nicht dagegen, dass man noch 
einmal darüber nachdenkt. Meines Erachtens sind die Verhält
nisse klar. Dieser Grundsatz ist bei uns tief im Volk verankert. 
Wenn man noch einmal darüber nachdenkt, bin ich nicht da
gegen; aber ich möchte nicht, dass man nachher einen negati
ven Volksentscheid zum Vorwand nimmt. 

Cavelty, Berichterstatter: Der Vorbehalt gegenüber dem aus
ländischen Fernsehen wurde angebracht. Es wurde aber 
noch nicht so weit gegangen, dass man die Alkohol- und Ta
bakwerbung aus dem ausländischen Werbeangebot tatsäch
lich entfernen wird. Bevor man das macht, behält man sich 
den Ausgang der Abstimmung über die erwähnten Initiativen 
vor. Man will diese nicht präjudizieren. Praktisch soll es übri
gens ausserordentlich schwierig sein, solche Ausklammerun
gen aus dem ausländischen Fernsehen überhaupt zu realisie
ren. Das wird auch der Grund sein, dass man etwas zuwartet. 
Es steht selbstverständlich nicht zur Diskussion, dass wir für 
unser Schweizer Fernsehen Alkohol- und Tabakwerbung zu
lassen. Es geht nur um den Eingriff in die ausländischen Pro
gramme. Ich glaube, es ist richtig, dass man es jetzt einmal bei 
diesem Vorbehalt bewenden lässt und zusieht, wie sich die 
Sache weiter entwickelt. 

Bundesrat Ogl: Ergänzend zu dem, was Herr Cavelty gesagt 
hat, möchte ich sagen, dass die Frage der Alkoholwerbung 
natürlich sehr heikel ist. Die Schweizer Delegation hat sich bei 
den Verhandlungen für ein Verbot der Alkoholwerbung einge
setzt, ist aber nicht durchgedrungen. Wir müssen zur Kenntnis 
nehmen, dass von einem Verbot die sehr populären Pro
gramme von ARD, ZDF, ORF, RTL plus, SAT 1 und 3 SAT be
troffen wären. Deshalb hat der Bundesrat das Vorgehen ge
wählt, wie es im Bericht festgeschrieben ist. In Bestätigung 

dessen, was Herr Cavelty gesagt hat: Eine Durchführung wäre 
praktisch und technisch sehr schwierig zu handhaben. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil deckle sans opposition d'entrer en matiere 

Detailberatung - Discussion par articles 

A.. Bundesbeschluss zum Ueberelnkommen des Europa
rats über das grenzüberschreitende Fernsehen 
A.. Arrete federal concemant la Convention du Conseil de 
l'Europe sur la televlslon transfrontlere 

Gesamtberatung - Traitement global du projet 

Titel und Ingress, Art. 1, 2 
Titre et preambule, art. 1, 2 

Gesamtabstimmung- Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 22 Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

B. Bundesbeschluss über den Satellitenrundfunk 
B. ArrMe federal sur la radlodiffuslon par sateltlte 

Gesamtberatung - T raitement global du projet 

Titel und Ingress, Zlff. 1, II 
Titre et preambule, eh. t, II 

Gesamtabstimmung- Vote sur J'ensemb/e 
Für Annahme des Entwurfes 

An den Nationalrat -Au Conseil national 

22 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
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Differenzen - Divergences 

Siehe Seite 335 hiervor - Voir page 335 ci--devant 

Beschluss des Ständerates vom 6. Juni 1991 
Decision du Conseil des Etats du 6 juin 1991 

Kategorie IV, Art. 68 GRN - Categorie IV, art 68 RCN 

Art 6 Abs. 3 Bst C 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 6 al. 3 let. C 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

17 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Nach der Differenzbe
reinigung im Ständerat bleiben noch vier Differenzen: 
Bei Artikel 6 möchte der Ständerat, dass dem Bundesrat auch 
«angemessene Sendezeit für Aeusserungen» eingeräumt 
wird, während wir dem Bundesrat nur für behördliche Erklä
rungen Zeit einräumen wollten. In der Hoffnung, dass der Bun
desrat von dieser Ausnahmebestimmung wenig Gebrauch 
macht,.ist die Kommission bereit, dem Ständerat nachzuge
ben, und zwar mit 11 zu 3 Stimmen bei verschiedenen Enthal
tungen. Also Zustimmung zum Ständerat. 

M. Frey Claude, rapporteur: Apres le passage devant le 
Conseil des Etats, quatre divergences subsistent. Votre com
mission vous propose d'en liquider trois et notamment celle 
dont nous traitons maintenant ä l'article 6 qui prevoit, selon la 
version du Conseil des Etats, qu'on peut aussi accorder ä une 
autorite un temps d'emission approprie pour s'exprimer. Sou
venez-vous qu'il y a quelques mois, en mars, nous craignions 
que ce ne soit un pas vers la radio-television d'Etat. En realite, 
on sait bien qu'il n'en sera rien. II n'y a pas eu d'abus jusqu'a 
maintenant, il n'y a pas de raison qu'il y en ait. Sur ce point, 
nous vous proposons de suivre le Conseil des Etats, afin de 
nous permettre de liquider rapidement les autres divergences. 

Angenommen -Mopte 

Art 17Abs.2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Festhalten 
Minderheit 
(Coutau, Cincera, Fischer-Hägglingen, Grassi, Heberlein, 
Mühlemann, Sager, Wyss Paul) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.17al.2 . 
Proposition de 1a commission 
Majorite 
Maintenlr 
Minorlte 
(Coutau, Cincera, Fischer-Hägglingen, Grassi, Heberlein, 
Mühlemann. Sager, Wyss Paul) 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

M. Coutau, porte-parole de la minorite: Apropos de cette loi, 
deux decisions sont encore contestees. II s'agit d'une loi 
d'execution d'un article constitutionnel qui a ete adopte par le 
peuple et les cantons en 1987.11 me semble que ces deux de
cisions, qui restent encore ä prendre, divisent non seulement 
les deux conseils de !'Assemblee federale, mais egalement 
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notre conseil puisque deux propositions de minorite subsis
tent 
Mon premier souci est de parvenir ä mettre enfin un point final 
a nos travaux partementaires en adoptant cette loi essentielle 
que beaucoup d'interesses attendent avec impatience. Cer
tes. la SSR en a besoin, tout comme !es radios locales, les pro
ducteurs d'emissions, et.finalement les auditeurs et tes tele
spectateurs. L'attente a dure longtemps, l'incertitude doit etre 
levee et cette loi nouvelle qui regle ce domaine essentiel de la 
radio et de la television doit entrer en vigueur dans les delais 
les plus brefs possibles. 
Mon deuxieme souci est de trouver un accord acceptable par 
les deux conseils, sans qu'interviennent de vaines querelles 
de prestige. Pour etre equitable, cet accord devrait inciter l'un 
et l'autre conseil a admettre une concession. Nous ne pou
vons ni rester integralement accroches a nos positions ni 
«baster» devant le Conseil des Etats. C'est donc a un partage 
des concessions que je vous demande de souscrire, a un 
echange de bons procedes entre les conseils, qui permettra 
de faire enfin aboutir nos longs efforts. C'est en definitive ä la 
raison politique que je fais appel devant vous. 
Mon troisieme et demier souci est que nous ne nous trom
pions pas de concession: d'un cöte l'interruption des pro
grammes de plus de 90 minutes par une seule pause publici
taire; de l'autre cöte, des sanctions penales infligees non seu
lement aux diffuseurs mais aussi ä ceux qui n'auront pas res
pecte les prescriptions de programme, c'est-a-dire les jouma
listes et les producteurs d'emissions eux-memes. 
Je ne reviens pas sur les arguments de fond, qui sont archi
connus. Permettez-moi de dire qu'il me semble plus important 
d'assurer quelques revenus publicitaires non negligeables 
aux differents diffuseurs en admettant une pause publicitaire -
que l'Europe entiere admet sans qu'on puisse 1a soup<;anner 
d' etre culturellement iconoclaste-que de poursuivre de sanc
tions penales vexatoires des producteurs et des journalistes 
dans une operation assez douteuse. 
Nous avons ratifie une convention du Conseil de l'Europe qui 
autorise des interruptions publicitaires, d'ailleurs plus large
ment que ne le prevoit la loi suisse. Faut-il vraiment, au nom 
d'une purete rigoriste, interdire ici ce que l'on autorise partout 
ailleurs? lnversement, faut-il ceder a quelques aigreurs venge
resses, assez inefficaces. en nous en prenant ä des produc-' 
teurs d'emissions. qui de toute fayan auraient des comptes a · 
rendre aux diffuseurs qui les emploient? En s'achamant sur 
cette voie, on menacerait le succes tant attendu de cette loi. Si 
nous maintenons des penalites contre les joumalistes et les 
producteurs d'emissions, on nous a laisse entendre que des 
risques de referendum couraient 
Je vous demande de ne pas inverser les priorites. Admettons 
que nous ne pourrons pas ici l'emporter sur toute 1a ligne et 
choisissons la concession la plus raisonnable et non pas celle 
Oll dominent des considerations de prestige. Admettons 
l'interruption moderee des emissions par de la publicite et re
nonyans en contrepartie - c' est 1a transaction que Je vous pro
pose - a menacer les producteurs de sanctions penales. Je 
suis convaincu que, dans ce cas, le Conseil des Etats se ral
liera a cette SOiution qui est necessaire. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Ich habe etwas Mühe 
mit dem Votum von Herrn Coutau. Wir machen kein Päcklein, 
sondern wir müssen entscheiden, wo wir festhalten und wo wir 
nicht festhalten. 
Bei den vier Differenzen gibt es zwei, die wichtig sind. Ueber 
eine Differenz werden wir jetzt in einem Namensaufruf noch 
einmal abstimmen, nämlich über die Unterbrechung der Sen
dungen. 
Wir haben seinerzeit in einem Namensaufruf mit 112 gegen 55 
Stimmen beschlossen, dass man in sich geschlossene Sen
dungen nicht unterbrechen kann. Wir haben aber etwas Flexi
bilität hineingebracht, indem wir gesagt haben, dass Sendun
gen, die in Sendeteile zerfallen, unterbrochen werden dürfen, 
wie das am Radio zum Beispiel bei längeren Sendungen oder 
bei Sportsendungen oft der Fall ist. Es ist also ein Minimum 
von Flexibilität da. 
Ich glaube, es lässt sich einfach nicht aus der Welt schaffen, 
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dass der Schweizer nicht gerne hat, wenn eine geschlossene 
Sendung unterbrochen wird - Judith Stamm hat seinerzeit von 
einer seelischen Ohrfeige gesprochen. Ich möchte einfach sa
gen: Halten wir an dieser Differenz fest. 
Wie wir die 5000 Franken Busse angehen wollen, ich glaube, 
das müssen wir separat tun. Ich möchte mit einem Zitat von 
Herrn Bundesrat Ogi schliessen. Er sagte seinerzeit: «Wir wol
len keine amerikanischen Verhältnisse; das wird in der 
Schweiz nicht gewünscht. Die Unterbrechung wird von vielen 
Menschen offensichtlich als Aergernis betrachtet.» Das hat im 
übrigen schon die Vernehmlassung gezeigt, und das zeigen 
auch immer wieder alle Befragungen. 
Die Mehrheit der Kommission empfiehlt Ihnen mit 12 zu 7 
Stimmen - die angeführten Namen entsprechen nicht genau 
dem Resultat der Kommissio11sabstimmung, es waren 12 zu 7 
Stimmen-. an Ihrer Entscheidung festzuhalten und dem Stän
derat nicht nachzugeben, der eine Unterbrechung will, wenn 
eine Sendung länger als 90 Minuten dauert. Ich glaube, das 
kann auch eine Art Markenzeichen werden. Wenn man mehr 
Zeit braucht für Reklame und Kommerz, bleibt immer noch der 
Sonntag. Nach den Gottesdiensten könnte man noch Werbe
zeiten einfügen. Man könnte auch die Werbeblöcke anders 
gestalten oder verlängern. Aber geschlossene Sendungen 
sollen - nach dem Willen der Mehrheit Ihrer Kommission und 
nach Ihrer eigenen Entscheidung - nicht unterbrochen wer
den. 

M. Frey Claude, rapporteur: Nous vous rappelons - et nous 
ne traitons ici que de l'article 17 - que dans son texte initial, le 
Conseil federal etait extremement strict en ce qui conceme 
l'interruption d'une emission par de la publicite. C'est ainsi 
qu'il ne prevoyait cette autorisation d'interruption que par 
unite d'emission. Le Conseil national a fait un pas vers plus de 
souplesse, il parle d'interdire l'interruption par de la publicite 
d'une unite d'emission ou d'une partie d'emission. Cette deci
sion a ete confirmee par notre conseil ä l'appel nominal, en 
mars dernier, par 112 voix contre 55. Le Conseil des Etats sou
haite, lui, par 16 voix contre 13, l'interruption d'une emission 
par de la publicite apres 90 minutes. 
La majorite de votre commission, par 12 voix contre 7, sou
haite maintenir sa position. Nous ne partageons pas l'argu
mentation de M. Coutau sur plusieurs points. Tout d'abord, 
M. Coutau estime qu'il convient d'en finir rapidement avec cet 
objet, c'est aussi le souci de la commission. Toutefois, en 
maintenant la divergence, nous ne reportons pas l'entree en 
vigueur de la loi. En effet, la Commission du Conseil des Etats 
a d'ores et dejä prevu de sieger ce soir meme, de teile ~n 
que, si des divergences subsistent, elles pulssent etre liqui
dees et que ta loi puisse etre acceptee en votation finale en
core durant cette session. Le souci legitime de M. Coutau ne 
doit pas vous amener a voter la solution du Conseil des Etats. 
Son deuxieme souci, la question de prestique ou on ne veut 
pas faire de concessions, je crois que, lä aussi, c'est un faux 
probleme, dans la mesure Oll notre Conseil a ete tres ctair: 
112 voix contre 55, 12 voix contre 7 en commission, alors que 
le Conseil des Etats est tres partage, 16 voix contre 13. Vu le 
rapport de force je crois que le Conseil des Etats pourrait s'ali
gner si nous maintenions notre proposition. 
En realite, nous repetons, une fois encore que, contrairement 
ä ce qu'on a dit egalement dans le minorite, ce n'est pas une 
affaire financiere. II y a d'autres moyens de se procurer des 
fonds, en particulier, en allongeant le temps de publicite de 
quelques minutes par semaine, ou en prevoyant la publicite le 
dimanche apres-midi et le dimanche soir, a l'exclusion du di
manche matin. C'est possible et il y aurait 1a des rentrees sup
plementaires, pour autant que les gains de publicite puissent 
encore etre obtenus dans la situation actuelle. Ce n'est pas 
une affaire financiere, mais au centre du debat il y va d'une in
fluence dans la duree, sur la qualite des programmes, sur la 
nature, sur le rythme et le contenu de ces programmes. C'est 
le plus important dans le debat qui nous anime ici. Les Ro
mands savent bien qu'une derive est possible si nous admet
tons l'interruption de programmes par de la publicite, ils en 
voient les effets sur la premiere chaine fran93ise. Ce n'est pas 
seulement l'anecdote ou, pendant la pose de publicite on va 
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ouvrir la porte du frigo ou tirer la chasse d'eau. c'est bien plus 
profond; en realite, il y va du rythme, de la nature et du contenu 
des programmes. 
C'est pouquoi nous vous demandons, Mesdames et Mes
sieurs, de confirmer la position suffisamment claire, prise en 
mars de cette annee, sur cet objet important 

Namentliche Abstimmung - Vote par appel nominal 

Für den Antrag der Mehrheit stimmen die folgenden Ratsmit
glieder: 
Votent pour 1a proposition de fa majorite: 
Aguet, Baertocher, Baggi, Bär, Basler, Bäumlin, Beguelin, Ber
ger, Bircher Peter, Bircher SiMo, Blatter, Bodenmann, Brüg
ger, Bundi, Bürgi, Carobblo, Columberg, Daepp, Danuser, 
Darbellay, Dormann, Dünki, Engler, Etique, Fankhauser, 
Fierz. Frey Claude, Gardiol, Grendelmeier, Grossenbacher, 
Günter, Haering Binder, Hafner Rudotf, Hafner Ursula. Haller, 
Herczog, Hubacher, lten, Jaeger, Keller, Kuhn, Kühne, Lanz. 
Leemann, Leuenberger-Solothum, leutenegger Oberholzer, 
Loeb, Longet. Maeder, Matthey, Mauch Rolf, Mauch Ursula, 
Meier-Glattfelden, Meier Samuel, Meizoz, Meyer Theo, Nab
holz, Neukomm, Nussbaumer, Perey, Philipona, Pitteloud, Re
beaud, Rechsteiner, Reimann Fritz, Ruckstuhl, Ruf, Ruffy, Sal
vioni. Schmid, Schüfe, Segmüller, Seiler Rolf, Spielmann, 
Stamm, Stappung, Steffen, Stocker, Theubet. Thür, Uchtenha
gen, Ulrich, Vollmer. Wanner, Weder-Basel, Widmer, Widrig, 
Wiederkehr, Zbinden Hans, Zbinden Paul, Ziegler, Zölch, Zü
ger, Zwygart (94) 

Für den Antrag der Minderheit stimmen die folgenden Ratsmit
glieder: 
Votent pour la proposition de la minorite: 
Allenspach, Antille, Aregger, Auer, Bezzola, Biel, Blocher, 
Bonny, Cavadini, Cevey, Cincera, Couchepin, Coutau, David, 
Deglise, Dietrich, Dreher, Eisenring, Eppenberger Susi, Fäh, 
Fischer-Hägglingen, Fischer-Sursee, Fischer-Seengen, Frey 
Walter, Friderici, Graf, Grassi, Gros, Guinand, Hari, Hebertein, 
Hess Otto, Hess Peter, Hildbrand, Hösli, Houmard, Jeanneret, 
Jung, Kahler, Leuba, Loretan, Luder, Martin, Massy, Mühle
mann, Müller-Meilen, Nebiker, Neuenschwander, Oehler, Pac
colat, Pidoux, Portmann, Reimann Maximilian, Revaclier, 
Rohrbasser, Rutishauser, Rüttirnann, Savary-Fribourg, Sa
vary-Vaud, Scheidegger, Scharrer, Schnider, Schwab, Seiler 
Hanspeter, Spälti, Spoerry, Steinegger, Stucky, Tschuppert, 
Wellauer, Wyss William, Zwingli (72) 

Der Stimme enthält sich -S'abstient: 
Petitpierre (1) 

Abwesend sind die folgenden Ratsmitglieder -Sont absents: 
Ammann, Aubry, Bore!, Bühler, Burckhardt, Büttiker, Caccia, 
Cotti, Diener, Dubais, Ducret, Eggenberg-Thun, Eggenberger 
Georges, Eggly, Euler, Feigenwinter, Früh, Giger, Gysin, 
Jeanpretre, Ledergerber, Leuenberger Moritz, Maitre, Meier 
Fritz, Müller-Wiliberg, Pini, Reichling, Rychen. Sager, Schmid
halter, Weber-Schwyz. Wyss Paul (32) 

Präsident Bremi stimmt nicht 
M. Bremi, president, ne vote pas 

Art. 41 Abs. 1 bis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 41 al.1bis 
Proposition de 1a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Hier schlägt Ihnen die 
Kommission mit 11 zu 4 Stimmen und einigen Enthaltungen 
vor, dem Ständerat zu folgen. Allerdings nehmen wir an, der 
Europäische Gerichtshof werde das eines Tages korrigieren 
müssen, weil es sich um eine Zwangsmassnahme handelt, die 
mit den Freiheitsrechten nicht zu vereinbaren ist. Aber Zustim
mung zum Ständerat. 

M. Frey Claude, rapporteur: La commission vous propose, 
par 11 voix contre 4, de vous rallier a la version du Conseil des 
Etats. 

Angenommen -Adopte 

Art. 66 Abs. 1 Bst. c 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Hubacher, Borel, Leuenberger-Solothum, Stamm, Stap
pung, Wiederkehr) 
Festhalten 

Art. 66 al. 1 lel c 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer a 1a decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(Hubacher, Bore!, Leuenberger-Soleure, Stamm, Stappung, 
Wiederkehr) 
Maintenir 

Hubacher, Sprecher der Minderheit: Bei diesem Artikel geht 
es um die grundsätzliche Frage der Verantwortlichkeit bei juri
stischen Problemen. Die knappe Mehrheit unserer Kommis
sion (10 zu 9 Stimmen) will sich dem Ständerat mit der Be
gründung anschliessen, dass die Programmschaffenden bei 
Strafklagen direkt ins Recht zu ziehen seien. Die Minderheit ist 
mit dem Bundesrat der Auffassung, der Veranstalter habe die 
Verantwortung primär zu tragen und, falls notwendig, als Ver
anstalter, Verleger, als Chef, je nach Schwere einer Klage, 
dann die Programmschaffenden zur Verantwortung zu ziehen. 
Die Frage ist also, ob Programmverantwortliche oder Veran
stalter ins Recht gefasst werden sollen. 
Im Ständerat war diese Frage ebenfalls heftig umstritten. Herr 
Ständerat Gadient hat die Position unserer Minderheit einge
nommen. Herr Bundesrat Ogi hat auf eine gewisse absttm
mungspolitische Bedeutung dieses Artikels hingewiesen, in
dem er die Bestimmung im Falle eines Referendums als Stol
perstein für die Vorlage bezeichnete. 
Daher bitte ich Sie im Namen der knappen Minderheit, an un
serem Beschluss festzuhalten und den Veranstalter als verant
wortlich zu erklären. 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Es ist für die Pro
grammschaffenden ein schwieriger Artikel. Wir haben in der 
Kommission mit 10 zu 9 Stimmen, also sehr knapp, dem Stän
derat zugestimmt. Im Vordergrund standen juristische Argu
mente - wonach man üblicherweise den bestraft, der eine 
Schuld auf sich geladen hat-und auch das Bemühen, die Dif
ferenzen möglichst rasch zu bereinigen. 
Die Minderheit votiert anders. Herr Hubacher hat das darge
legt. Ich muss es Ihnen überlassen, wie Sie hier Stellung bezie
hen. 

M. FreyClaude, rapporteur: lls'agitderepondre,al'article 66, 
ä 1a questlon: en cas de violatlons repetees ou graves des 
prescriptions relatives aux programmes, qui dolt doit etre tenu 
pour responsable? Le Conseil des Etats est d'avis, par 17 voix 
contre 10, que c'est l'auteur de la violation qui dolt etre tenu 
pour responsable. Notre conseil, en mars, estimait que c'est le 
diffuseur qui devrait etre tenu pour responsable. Toutefois, par 
10 voix contre 9, nous vous proposons, aujourd'hui, de suivre 
le Conseil des Etats et de liquider la divergence. 

Bundesrat Ogl: Wir müssen uns mit dieser Differenz beson
ders sorgfältig auseinandersetzen. Ich darf feststellen und 
gebe das gerne zu, dass beide Lösungen besser sind als die 
ursprünglich vom Bundesrat vorgeschlagene. Ihr Rat hat We
sentliches zur Entschärfung der Situation beigetragen, wobei 
wir auch nicht vergessen wollen, dass der Ständerat bereit 
war, auf diese Differenz einzutreten. 
Dem Ständerat scheint Ihre Lösung, die ich nach wie vor gut 
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finde. aus~ Ueberlegungen zu weit zu ge
hen. 
Die Frage. die !lieh aufdrängt, ist die: Liegen dle beiden Lösun
gen nun tatsächlich so weit auseinander? 
Ihr Rat witl den Veranstalter, der Ständerat aber den Pro
grammschaffenden ins Recht fassen. Auch bei der Lösung 
des Ständerates kann der Veranstalter unter bestimmten Vor· 
aussetzungen bestraft werden, dann nämlich, wenn die Unter· , 
suchung unverhäftnismässig wäre, um den fehlbaren Pro- 1 

grammschaffenden zu ennitteln. ' 
Wie gesagt: Ich finde die Lösung Ihres Rates sachgerecht. , 
aber vielleicht ist die Zeit dazu noch nicht reif. Man muss hier 
sehen, dass mit der Einführung der Strafban<eit von ju,isti- ; 
sehen Personen Neuland beschritten wird. Ich könnte also ab
solut mit Ihrer Mehrheit leben. Wir würden dann keine Diffe
renz mehr schaffen. 
Ich bitte Sie, nun zu entscheiden, damit wir dieses Gesetz bald 
In Kraft setzen können. 

Abstimmung-Vota 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Mir)derheit 

An den Stlnderat -Au Conseil des Etats 

88Stimmen 
48Stimmen 
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Cavelty, Berichterstatter: Die Differenzbereinigung ist so weit 
fortgeschritten, dass nach den heutigen Beschlüssen des Na
tionalrates nur noch eine Differenz geblieben ist, nämlich jene 
betreffend die Unterbrechungswerbung. 
In einer erneuten namentlichen Abstimmung hat der National
rat heute nachmittag mit 94 zu 72 Stimmen am absoluten Un
terbrechungsverbot festgehalten. Im ersten Durchgang hatte 
der Nationalrat - ebenfalls in einer namentlichen Abstimmung 
- mit 112 zu 55 Stimmen dasselbe beschlossen. 
Unsere Kommission hat kurz vor der heutigen Sitzung beraten 
und mit 8 zu 2 Stimmen beschlossen, dem Rat zu beantragen, 
an unserem früheren Beschluss festzuhalten und die Unter
brechungswerbung gemäss Fahne zuzulassen. 
Ferner beantragen wir mit 8 zu O Stimmen bei 2 Enthaltungen, 
diesen Beschluss als definitiv zu erklären. 
Zur Begründung wurden die bekannten Argumente angeführt, 
die ich im einzelnen nicht mehr wiederholen möchte. Generell 
geht es uns nicht darum, mehr Werbung zuzulassen - das 
Wieviel fällt nämlich in jedem Fall in die Kompetenz des Bun
desrates-. sondern es geht nur darum, im Gesetz eine mög
lichst breite freiheitliche Lösung zu verankern, in der Meinung, 
die Durchführung dem Bundesrat und den übrigen zuständi
gen Instanzen in verantwortungsvoller Freiheit zu überlassen. 
Dabei möchten wir betonen, dass eine Unterbrechungswer
bung von kulturell hochstehenden Sendungen auch nach un
serem Willen nicht begünstigt werden sollte. Darüber zu wa
chen ist Sache des Bundesrates als Konzessionsbehörde. 
Mit unserer im Vergleich zur ausländischen Konkurrenz sehr 
moderaten Lösung geben wir der Konzessionsbehörde die 
Möglichkeit zu unterscheiden - dies ist hier von besonderP,r 
Bedeutung -, z. B. zwischen einer Sportveranstaltung, bei der 
eine Unterbrecherwerbung nicht besonders stört oder scha
det, und einer kulturell hochstehenden Oper, die auch wir 
nicht durch Werbung unterbrechen lassen möchten. 
Wir sind der Meinung, ein weiteres Hin und Her in dieser Frage 
hätte keinen grossen Sinn mehr. Wir haben daher beschlos
sen, Ihnen zu beantragen, den jetzigen Beschluss als definitiv 
zu erklären. Dabei wissen wir, dass das Verfahren allenfalls 
verlängert und unter Umständen in dieser Session nicht berei
nigt werden könnte, namentlich dann, wenn der Nationalrat 
nicht nachgibt. Nichtsdestoweniger ist eine richtige Lösung 
wertvoller als ein rasche Lösung. Darum bitte ich, dem Antrag 
der Kommission zuzustimmen. 

Frau Meier Josi: Weil ich Widerstand der Resignation vor
ziehe, beantrage ich einmal mehr, dem Nationalrat zuzustim
men. Die Sachmeinungen sind zwar weitgehend gemacht, die 
Argumente pro und kontra bekannt Wer gegen Unterbre
chungswerbung einsteht, hat nichts gegen Werbung und 
nichts gegen Pausen, will aber nicht- ich zitiere nochmals die 
beiden Formulierungen des Gesetzes -, dass «in sich ge
schlossene Sendungen bzw. Sendeteile,, a l'americaine von 
Werbung unterbrochen werden, weil das kulturzerstörend 
wirkt Natürlich brauchen wir Geld. 15 Millionen sind auch für 
mich nicht nichts, aber sie können wir auch von Sponsoren 
oder durch Abo-Gebühren erhalten. 
Wenn ich trotz anscheinend gemachter Meinungen nochmals 
das Wort ergreife, dann, um ihnen eine politische Frage zu 
stellen: Ist es wohl richtig, mit dem Nationalrat so umzugehen? 
Haben wir realisiert, dass er uns in sehr vielen Fragen bei die
sem Gesetz nachgegeben hat? Wäre das nicht schon ein 
Grund, in dieser letzten Differenz nun einmal ihm nachzuge
ben, vor allem nachdem er in diesem Punkt durch zwei na
mentliche Abstimmungen zu erkennen gegeben hat, wie wich
tig ihm die Sache ist? Wir sollten doch nach wie vor miteinan
der Gesetze machen und nicht so scharf gegeneinander, wie 
das nun in diesem Schlusspunkt geschieht! Ich bitte Sie da
her, vor allem nicht Endgültigkeit unserer Beschlüsse zu erklä
ren. 

Hunziker: Der Kommissionspräsident hat Ihnen dargelegt, 
dass unsere frühere Haltung nach Meinung der Kommission 
auch heute noch als moderate Lösung angesehen wird. Un
sere Kommission ist eindeutig zu dieser Auffassung gelangt, 
8 zu 2 Stimmen im einen, 8 zu O Stimmen bei 2 Enthaltungen 
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im anderen Fall. Das ist das eine. Das andere ist, dass man ein 
Differenzbereinigungsverfahren auch ad absurdum führen 
kann. Im Zeitpunkt, wo man über Parlamentsreformen debat
tiert, lohnt es sich, auch einmal über das Differenzbereini
gungsverfahren nachzudenken. Wenn Frau Meier sagt, der 
Nationalrat habe uns in vielen Punkten nachgegeben, würde 
ich gerne einmal eruieren, wer wie oft nachgegeben hat. Für 
mich ist das aber nicht einmal die entscheidende Frage. Was 
mir noch frisch in Erinnerung ist. ist das soeben bereinigte Ak
tienrecht, wo unser Rat von 10 Differenzen in 9 Fällenzuge
stimmt hat und nur in einem Fall, und dies nicht im zentralen 
der Vinkulierung, festgehalten hat. Ich glaube nicht, dass man 
sagen kann, der Ständerat wäre, wenn er hier festhält und 
seine Haltung als endgültig erklärt, irgendwie intransigent 
oder hätte nicht den erforderlichen Goodwill. Ich bin daher 
überzeugt, dass wir der grossen Mehrheit unserer Kommis
sion folgen, festhalten und diesen Beschluss als endgültig er
klären sollten. 

Bundesrat Ogl: Ich möchte einen Beitrag an die Zeit leisten 
und nicht wiederholen, was ich vor 14 Tagen hier gesagt habe. 
Die Meinung des Bundesrates ist bekannt. Ich bin Ihnen dank
bar, wenn Sie jetzt entscheiden. 

Präsident: Ich schlage vor, über Festhalten und Definitiverklä
rung getrennt abzustimmen. - Sie sind damit einverstanden. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 

(Festhalten) 
Dagegen 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Kommission 

(Endgültiger Entscheid) 
Dagegen 

An den Nationalrat -Au Conseil national 

Schluss der Sitzung um 20. 15 Uhr 
La seance est levee a 20 h 15 

22--S 

20Stimmen 
13Stimmen 

20Stimmen 
13Stimmen 
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zwölfte Sitzung - Douzieme seance 

Mittwoch, 19. Juni 1991, Vormittag 
Mercredi 19juln 1991, matln 

08.20h 

Vorsitz- Presidence: Herr Bremi 
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Beschluss des Ständerates vom 17. Juni 1991 
Decision du Conseil des Etats du 17 juin 1991 

Kategorie IV, Art. 68 GRN- Categorie IV, art. 68 RCN 

Art. 17 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Schmid, Borel, Leuenberger-Solothum, Salvioni, Stappung, 
Wiederkehr) 
Festhalten 

Art. 17 al. 2 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(Schmid, Borel, Leuenberger-Soleure, Salvioni, Stappung, 
Wiederkehr) 
Maintenir 

Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Es geht wieder um den 
Artikel 17. Der Ständerat hat daran festgehalten, dass in sich 
geschlossene Sendungen, wenn sie über 90 Minuten lang 
dauern, einmal unterbrochen werden dürfen. Die Kommission 
des Ständerats hat das dem Ständerat mit 8 zu 2 Stimmen be
antragt, und der Ständerat hat es mit 20 zu 13 Stimmen gutge
heissen und als endgültig erklärt. 
Unsere Kommission ist bereit nachzugeben. Sie hat mit 9 zu 6 
Stimmen beschlossen, dem Ständerat nachzugeben. Ich 
werde Ihnen nachher noch ein paar Gründe darlegen. 
Es gibt allerdings in dieser Frage eine Minderheit, die vorher 
hier zu Wort kommen soll. 

Schmid, Sprecher der Minderheit: Es obliegt mir die unange
nehme, aber leider notwendige Aufgabe, Ihnen zu beantra
gen, auch bei der dritten Runde der Differenzbereinigung an 
der ursprünglichen Auffassung des Nationalrates festzuhal
ten, wonach in sich geschlossene Sendungen und Sendeteile 
nicht durch Werbung unterbrochen werden dürfen. 
Es hat dabei wenig Sinn, nochmals ausführlich auf die inhaltli
chen Aspekte eines Für und Wider einzugehen. Dazu nur noch 
soviel: Die grossen deutschen Fernsehanstalten, deren Mode
ration ein vorbildliches Niveau aufweist und als führend in Eu
ropa gelten darf, strahlen in den Hauptsendezeiten keine Wer-

41 N 

bung aus. Sollte der Minderheitsantrag abgelehnt werden, 
dann haben wir hier in der Schweiz wenigstens noch das 
Glück, bei Uebemahme von Sendungen des ARD und ZDF so 
ungefähr einmal pro Monat während etwa 90 Minuten von 
Werbung verschont zu werden. 
Natürlich lässt sich auch mit den zusätzlichen Werbeeinnah
men die vom Bundesrat gestutzte Gebührenerhöhung kom
pensieren. Das mag der SAG-Kasse guttun. Nicht beachtet 
wird aber dabei, dass das Reklamebudget der Firmen in der 
Schweiz dennoch ungefähr gleichbleibt. Macht man gegen
über dem Fernsehen punkto Werbung noch mehr Konzessio
nen, dann gehen diese Beträge einfach der Presse verloren. In 
der Tat - das muss einmal gesagt werden - erlitten die Zeitun
gen im Jahre 1989 bei den Werbeeinnahmen eine Einbusse 
von 15 Prozent, 1990 gar von 20 Prozent. Die Kulturverach
tung, die mit diesen allgegenwärtigen Werbeeinlagen im Fern
sehen zum Ausdruck kommt, führt also zusätzlich noch zu ei
nem Kulturverlust in der Presse. indem sich auch dort bald nur 
noch Erzeugnisse halten können, die ihre Beiträge so süffig 
wie möglich servieren. Ich denke, Kulturförderung wäre doch 
auch eine Sache der Kantone und damit der Standesvertreter. 
Aber das Problem liegt auf einer anderen Ebene und ist nun 
leider für den Ständerat zu einer reinen Prestigefrage entartet. 
Wenn wir nämlich das ganze Differenzbereinigungsverfahren 
noch einmal in Gedanken Revue passieren lassen, dann stel
len wir fest, dass der Nationalrat überwiegend auf die Vor
schläge der Kleinen Kammer eingeschwenkt ist. Zunächst ein
mal hat unsere Kommission ausgezeichnete Vorarbeit gelei
stet und sich mit Erfolg bemüht, dem Erstrat möglichst wenig 
Minderheitsanträge vorzulegen. In der ersten Differenzbereini
gung übernahm unser Rat das ständerätliche Konzept der un
abhängigen Beschwerdeinstanz. Im zweiten Bereinigungsver
fahren schlossen wir uns bei Artikel 6 - Sendezeit für Behör
den -. Artikel 41 - Kabelanschlusszwang - und Artikel 66 -
Strafbestimmungen - ebenfalls den Beschlüssen des Stände
rates an. Sie sind auf der Fahne nochmals aufgeführt. 
Wir hätten jetzt erwartet, dass zur Abwechslung einmal der 
Ständerat an der Reihe wäre, wenigstens in einem Punkt dem 
Nationalrat entgegenzukommen. Der Interessenwahrung der 
Kantone würde dabei nichts, aber auch gar nichts, entgegen
stehen. Das Differenzbereinigungsverfahren im Zweikammer
system muss auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit beruhen, 
d. h., es kann nicht der eine Rat nur fordern und der andere nur 
nachgeben. Und vor allem finde ich es unfair, in der letzten 
Runde diejenigen der Unnachgiebigkeit zu bezichtigen, die 
vorher überwiegend eingelenkt haben. 
Ich weiss, dieser Minderheitsantrag, über den erst noch unter 
Namensaufruf abgestimmt werden soll, erfordert bei An
nahme die Bildung einer Einigungskonferenz. Es ist auch von 
Vertretern dieses Rates gesagt worden, es sei absolut lächer
lich, wegen dieser Werbegeschichte eine 46köpfige Kommis
sion zu bilden. Ich kann da nur noch einmal wiederholen: Es 
geht ja überhaupt nicht mehr um diese Sache. Es geht darum, 
den Angehörigen beider Räte zu verstehen zu geben, dass Zu
sammenarbeit von beiden Seiten Gesprächsbereitschaft er
fordert. Wenn dies wieder möglich wäre, brauchten wir in Sa
chen Differenzbereinigung auch nichts zu reformieren. Die Re
formunwilligen müssten jetzt eigentlich für die Minderheit 
stimmen, weil dann in der Einigungskonferenz Mitglieder bei
der Räte wirklich zusammensitzen müssten. Im Moment ist of
fenbar die Distanz der beiden Kammern zu gross, auch wenn 
sie nur 30 Meter voneinander entfernt tagen. Komplimentieren 
wir doch die Kolleginnen und Kollegen des halben Ständerats 
an einen gemeinsamen Tisch. Ich bin sicher, wenn Vertreterin
nen und Vertreter beider Räte an der Einigungskonferenz sich 
von Angesicht zu Angesicht gegenübersitzen, dann schmilzt 
der Hader wie Schnee an der Sonne, und eine Lösung wird 
rasch in Sicht sein. 
Einfach immer nachgeben, um keinen echten Dialog führen 
zu müssen, führt nur zu Scheinlösungen und nährt die Res
sentiments der Nachgiebigen gegenüber den allzusehr Domi
nierenden. Wir dürfen in der Politik nicht immer nur lieb sein 
miteinander. Deshalb bitte ich Sie: Bleiben wir hart, und bieten 
wir in aller Strenge dem Ständerat - mittels Einigungskonfe
renz - das echte Gespräch an. 
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Frau Uchtenhagen, Berichterstatterin: Herr Schmid hat sicher 
in dem Sinne recht, dass sich der Ständerat hier nicht gerade 
von seiner toleranten und auf das Gesamte bedachten Seite 
gezeigt hat. Wir haben uns in der nationalrätlichen Kommis
sion sehr bemüht, die Differenzen zu bereinigen, und man hat 
auch verschiedenen von uns zu verstehen gegeben, wenn wir 
in allen anderen Punkten nachgeben würden, gäbe es sehr 
wahrscheinlich keinen Grund «weiterzukriegen». Vielleicht ist 
es Prestige, ich weiss es nicht. Aber soll man auf eine solche 
Haltung genau gleich reagieren, nämlich mit Prestige? Ich 
muss den Antrag der Mehrheit vertreten, die Ihnen mit 9 zu 6 
Stimmen vorschlägt, eben nicht auf Prestige zu machen, son
dern um der Sache willen einen Strich unter die Angelegenheit 
zu ziehen und dem Ständerat nachzugeben. 
Vielleicht noch ein paar Dinge, die im Ständerat zum Teil falsch 
gesagt wurden, die aber die Proportionen wiederherstellen. 
Im Ständerat wurde einerseits gesagt, wenn man die Unterbre
cherwerbung bei Sendungen über 90 Minuten zulasse, werde 
die Sendezeit insgesamt nicht erhöht. Das stimmt natürlich 
nicht. Die Sendezeit ist nicht gesetzlich geregelt, sie kann er
weitert werden (sie wird durch den Bundesrat festgelegt). Aber 
auch wenn die Werbezeit verlängert wird, muss man sich klar
machen: Es hält sich in sehr kleinem Rahmen. Ich habe mich 
gestern noch mit Herrn Aiva unterhalten. Er sagte mir, Spiel
filme über 90 Minuten gäbe es höchstens zwei pro Woche, in 
der Regel nicht einmal so viele. Nur dort könne unterbrochen 
werden. Sportsendungen und andere Sendungen zerfallen 
ohnehin in Sendeteile, da ist Werbung sowieso möglich. Man 
rechnet mit 3 Millionen Mehreinnahmen, wenn man die zu
sätzliche Unterbrechung ermöglicht. 
Was Herr Schmid gesagt hat, stimmt. Wir machen heute sehr 
viele Koproduktionen mit Deutschland, dem ARD und dem 
ZDF, und diese haben keine Werbung nach 20.00 Uhr. Bei die
sen Sendungen wird dann automatisch auch bei uns nicht un
terbrochen. 
Ich würde Ihnen beantragen, hier nicht auf Prinzip zu machen, 
sondern zu versuchen, eine Lösung zu finden, und in diesem 
Sinn dem Ständerat nachzugeben. 

M. Frey Claude, rapporteur: L'essentiel de cette journee est 
consacre a la reforme du Parlement. En levee de rideau, il me 
parait que nous avons un cas tout ä fait exemplaire, un cas 
d'ecole. II ne suffira pas de changer les indernnites ou les re
glernents pour accelerer les travaux, il faudrait aussi changer 
fes mentalites. Rappelez-vous, notre conseil a decide, ä l'ap
pel nominal par 112 voix contre 55, en ce qui concerne la pu
blicite, une version plus !arge que le texte initial du Conseil fe
deral. La majorite etait claire. Pourtant, le Conseil des Etats a 
decide de maintenir sa version plus large encore, prevoyant 
l'interruption des programmes par la publicite, et cela a une 
courte majorite de 16 voix contre 13. Notre conseil a repris la 
question et, a nouveau en appel nominal, a decide d'en rester 
a sa proposition par 94 voix contre 72. Le Conseil des Etats 
vient de decider lui aussi de persister et de coucher sur sa po-
sition, par 20 voix contre 13. · 
Nous observons que sur les quatre divergences qui subsis
taient, notre conseil en avait liquide trois en acceptant la ver
sion du Conseil des Etats, celui-ci ne voulant pas faire un pas 
dans notre direction. Des lors, la commission du Conseil natio
nal vous propose, par 9 voix contre 6, de suivre le Conseil des 
Etats et d'accepter l'interruption des programmes par de Ja 
publicite. 
Permettez-moi de dire qu'a titre personnel, je me refuserai 
jusqu'au bout a participer a ce saucissonnage de la derniere 
heure! 

Bundesrat Ogi: Nach der Traktandenliste werden Sie heute 
morgen noch über eine Parlamentsreform debattieren. Die 
Vorlage, die Sie jetzt - so hoffe ich - zum Abschluss bringen, 
datiert von 1987. Die Differenzbereinigung hat im September 
1990 begonnen. Während dieser Zeitspanne ist die Welt -
kommunikativ gesehen - zu einem Dorf geworden. Der Wett
bewerb wird tagtäglich härter. Wir müssen warten, wir können 
nichts unternehmen. Wir brauchen nun dringend dieses Ge
setz! Wir müssen dringend handeln können. Zu guter Letzt ist 

doch diese Differenz nicht mehr so wichtig, dass man noch 
eine Einigungskonferenz einsetzen müsste und damit wie
derum wertvolle Zeit verlieren würde. Darf ich Ihnen zurufen: 
Handeln Sie nach dem Motto: «Dr Gschider git naa!» 
Ich bitte Sie, dem Ständerat zu folgen. 

Namentliche Abstimmung - Vote par appel nominal 

Für den Antrag der Mehrheit stimmen die folgenden Ratsmit
glieder: 
Votent pour /a proposition de fa majorite: 
Allenspach, AntiUe, Aregger, Aubry, Auer, Baggi, Basler, Ber
ger, Bezzola, Blatter, Blocher, Bonny, Bühler, Burckhardt, 
Bürgi, Büttiker. Cavadini, Cevey, Cincera, Columberg, Cotti, 
Coutau, Oarbellay, Deglise, Dietrich, Dreher, Ducret, Eisen
ring, Engler, Fäh, Feigenwinter, Fischer-Hägglingen, Fischer
Sursee, Fischer-Seengen, Frey Walter, Friderici, Früh, Giger, 
Graf, Grassi, Gros, Guinand, Günter, Hari, Heberlein, Hess 
Otto, Hess Peter, Hösli, Houmard, Hubacher, Jeanneret, 
Jung, Keller, Kohler, Kühne, Leuba, Loeb, Luder, Martin, 
Massy, Mühlemann, Müller-Meilen, Müller-Wtliberg, Nebiker, 
Neuenschwander, Gehler, Paccolat, Philipona, Portmann, 
Reichling, Reimann Maximilian, Revaclier, Aohrbasser, Ruck
stuhl, Rutishauser, Rüttimann, Savary-Fribourg, Savary-Vaud, 
Scheidegger, Scherrer, Schmidhalter, Schnider, Schwab, 
Segmüller, Seiler Hanspeter, Spälti, Stamm, Steinegger, 
Stucky, Tschuppert, Weber-Schwyz, Wellauer, Widrig, Wyss 
William, Zbinden Paul (95) 

Für den Antrag der Minderheit stimmen die folgenden Ratsmit
glieder: 
Votant pour 1a proposition de la minorite: 
Aguet, Ammann, Baerfocher, Bär, Bäumlin, Beguelin, Bircher 
Peter, Bircher Silvio, Bodenmann, Bore!, Brügger, Bundi, Cac
cia, Daepp, Diener, Dormann, Dünki, Eggenberger Georges, 
Etique, Euler, Fankhauser, Frey Claude, Gardiol, Grendel
meier, Grossenbacher, Haering Binder, Hafner Rudolf, Hafner 
Ursula, Haller, Herczog, lten, Jaeger, Jeanpretre, Lanz, Leder
gerber, Leemann, Leuenberger-Solothurn, Leutenegger 
Oberholzer, Longet, Maeder, Matthey, Mauch Rolf, Mauch Ur
sula, Meier Fritz, Meier-Glattfelden, Meier Samuel, Meizoz, 
Meyer Theo, Neukomm, Pini, Aebeaud, Rechsteiner, Aeimann 
Fritz, Ruf, Ruffy, Rychen, Salvioni, Schmid, Seiler Rolf, Spiel
mann, Stappung, Steffen, Stocker, Theubet, Thür, Ulrich, Voll
mer, Weder-Basel, Widmer, Wiederkehr, Zbinden Hans, 
Zölch, Züger, Zwygart (74) 

Der Stimme enthalten sich - S 'absüennent: 
Danuser, Nussbaumer, Petitpierre, Schüle, Uchtenhagen, 
Wanner (6) 

Die folgenden Ratsmitglieder sind abwesend -Sont absents: 
Biel, Carobbio, Couchepin, David, Dubois, Eggenberg-Thun, 
Eggly, Eppenberger Susi, Fierz, Gysin, Hildbrand, Kuhn, Leu
enberger Moritz, Loretan, Maitre, Nabhofz, Perey, Pidoux, Pit
teloud, Sager, Spoerry, Wyss Paul, Ziegler, Zwingli (24) 

Präsident Bremi stimmt nicht 
M. Bremi, president, ne vote pas 
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106 Stimmen 
9Stimmen 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 35 Stimmen 

2Stimmen 

An den Bundesrat -All Conseil federal 
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